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Die Straßennamen

in der Stadt Lübeck und deren Vorstädten.

Von Nr, W, Brehmcr.

" Zusammenstellung der in der Stadt Lübeck und deren Bor

en von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart vorkommenden

Straßennamen ist von mir bereits in den Hansischen Geschichts-

^. .',.!, Jahrgang 1880—81 veröffentlicht worden. Auf ihre Ver

vollständigung habe ich seitdem fortdauernd Bedacht genommen und

dieselbe wohl in soweit erreicht, daß nur noch einzelne, unwesentlich

abweichende Schreibarten nachzutragen sein werden. Ich glaubte

daher dem vom Verein für Lübeckische Geschichte geäußerten Wunsche

nach einer neuen Ausgabe jenes Verzeichnisfes mich nicht entziehen

zu sollen, zumal durch eine vom Senate im Jahre 1884 getroffene

Anordnung für sämmtliche in der Stadt belegenen Straßen die

officielle Schreibweise festgestellt, auch bei dieser Gelegenheit einzelne

der bisher üblichen Namen durch neue ersetzt find. Als Quellen

sind von mir benutzt worden vor allem die Obcrstadtbücher, ') in

denen fämmtliche auf den Eigenthumsübergang der Grundstücke sich

beziehenden Angaben verzeichnet sind, sodann die Niederstadtbücher

sN.-St.-B,), die vornehmlich Privatverträge enthalten, viele der auf

dem Staatsarchiv aufbewahrten Testamente (Test,), die dem Ende

des fünfzehnten Jahrhunderts angehörenden Schoßbücher (Schoßb,),

in welche die von den Miethern städtischer Wohnungen zu entrich

tenden Abgaben eingetragen sind, die Krugbücher (Krugb.) aus

dem siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert, in denen sämmtliche

in der Stadt vorhandenen Krüge aufgeführt sind, verschiedene dem

siebzehnten Jahrhundert angehörende Verzeichnisse der Gebäude, die

'1 In dem nachfolgenden Verzeichnisse sind alle Namen, bei denen sich

Kine Quellenangabe findet, den Oberstadtbüchern entnommen,

Ztschr, d, B, f, L, G, VI, 1, 1



iin Eigenthum der Stadt standen (Baninventnr), sowie die Lübecki

schen Anzeigen (L, A,) aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts,

Einzelne Angaben sind auch der Bürgermatrikel (Bürgermtr.) de?

Jahres 1259, verschiedenen im Lübeckischen Urkundenbuche (L, N,-B,^

abgedruckten Aktenstücke», einem um 1700 angefertigten Stadtplan

(Stadtpl,) und mehreren bisher nicht gedruckten Chroniken ans

späterer Zeit entlehnt, Mittheilungen aus den Wochenbüchern der

Marien- und Petrikirche verdanke ich Herrn Di-, Thevdor Hach,

Die häufig vorkommenden Buchstaben S,-V, sind als Senats-Ver

ordnung zu deuten. Als solche kommen für die innere Stadt vor

nehmlich in Betracht die Berordnung vom 28, April 1852, die

Erneuerung und Unterhaltung des Straßenpflasters betreffend, in

der sämmtliche Straßen namentlich ausgeführt wurden, und eine

Bekanntmachung, die im Auftrage des Senates vom Polizeiamte am

25, Novbr. 1884 veröffentlicht ist, um für die Zukunft Zweifei

über die Schreibweise der Straßennamen zu beseitigen. In den

Vorstädten, bei deren Ausbau die Bezeichnung der Straßen anfäng

lich von den Anwohnern willkürlich gewählt wurde, werden die

Namen seit 1869 nach Vorschlag des Polizeiamtes von dem

Senate festgestellt.

Die den Straßennamen beigefügten Angaben über die Zahl

der Häuser, Buden und Gänge aus dem Jahre 1709, und ihrer

Bewohner aus dem Jahre 1»32 beruhen auf Aufzeichnungen des Dr,

H, Schröder, Leider entbehren dieselben mehrfach der Vollständig

keit, Den Ermittelungen der Verwaltungsbehörde für städtische

Gemeindeanstalten entnahm ich die Angaben über die Zahl der

selbständigen Häuser, die 1885 in den Straßen der innern Stadt

lagen, den durch die Volkszählung von 1885 veranlaßten Arbeiten

des statistischen Bureau s die Angaben über die Zahl ihrer Bewohner,

sowie über die Zahl der Wohngebäude und ihrer Bewohner in den

vorstädtischen Straßen,



"Merstrcche (Bürstadt St, Lorenz) 1884, S.-V,

Adlergang, 1869. S,-V,

Ihren Namen erhielt die Straße nach einem an ihrem

Eingänge belegenen Wirthshause „zum Adler" (Fackenburger

Allee 22), dessen bereits zu Anfang des vorigen Jahrhun

derts Erwähnung geschieht. Im Volksmunde ward die Straße

in älterer Zeit Blutgnng benannt, weil sich an ihr der

kleine Pesthof befand.

An ihr lagen 188» 38 Wohngebände mit 272 Bewohnern,

Adolphstraße (Vorst, St, Gertrud) 1871. S-V,

Die im westlichen Theile der Straße belegenen Häufer

werden im Volksmunde bezeichnet als hinter der Nählade

sachter de Neilade),

An ihr lagen 1885 17 Wohngebäude mit 109 Bewohnern,

Aegidienkirchhof 1852, S,-V.

^.pud sänctuin LZiclirrnr 1227, .Vpu<1 «irnitorium

Klinoti Lgiciii 1293,

An ihm wnrden gezählt 1885, 3 Hänser und 7 Beivvhuer.

Aegidicnstraße 1852, S,-V,

?Isitsir SÄQoti KZiäii 1286, St, Jllienstrate 1438, N,-

St,-B,, St. Jlligenstrate 1460, St. Jlgenstrate 1460,

Eydienstrate, Petri Wochb., Ottilienstraße 1666, Krugb.

Im Volksmunde Tilgenstrate,

Ihren Namen erhielt die Straße davon, daß sie den Zu

gang zur Aegidienkirche bildet. In ihrer untern Strecke theilt

sie sich in zwei Arme, die durch eine größere Zahl von Häu

sern und durch die Aegidienkirche von einander getrennt

werden. Die Häuser an dem südlichen Arme wurden im

Ein den Straßennamen vorangestellter Stern bezeichnet, daß sie noch

jetzt gebräuchlich sind. Die Zahlen geben das Jahr an, in dem die Namens»

sorm zuerst vorkommt.

1'
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Oberstadtbuche zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts up dem

Ruggen, die am nördlichem Arme 1498 by den Geren,

1563 tegen den Scheren benannt. Ein dort belegener, zur

Brauerwasserkunst gehörender Brunnen hieß der Gerbrunnen,

Im Jahre 1884 erhielt der untere südliche Straßenarm den

Namen Schildstraße,

An der Straße, zuzüglich der von ihr abgetrennten

Schildstraße, wurden gezählt 1709 59 Häuser, 24 Buden und

3 Gänge, 1885 74 Häuser, 2 Gänge mit 20 Buden und

659 Bewohner (1832 502 Bewohner),

'Älexanderstraße (Vorst. St. Gertrud) 1877. S.-V.

An ihr lagen 1885 12 Wohngebäude mit 107 Bewohnern.

*Alfstraße 1852. S.-V.

?Iätea ^äolpki 1290, Llatsa ^Ivslini 1307, Alve-

strate 1329, ?1atea ^.Iwirii 1334, ?1atsa ^Ivis

1351, Test., ?1atsa ^.IpKsi 1391, ?Iatsa ^levi

1395, N-St.-B., ?1ätsa ^.mslii 1398, N.-St.-B., Alfs-

strate 1458, Alefstrate 1474., Test., Albstrate 1789,

Chron,

An der Straße wurden gezählt 1709 38 Häuser und 1 Bude,

1885 37 Häuser und 349 Bewohner (1832 157 Bewohner).

'Alsheide 1852, S.-V.

Plates., Hns,« äicitui- 6s ^IKeids 1329, Alesheide

1361, Alheidesstrate 1368, Alsheyde 1379, Test.,

Alsheidesheyde 1379, Alghesheide 1379, Alheidis-

dwerstrate 1437, klatea ^IKs^äis 1442, Als-

heydenstrate 1467, Aalsheide 1616, Senats-Prot., Als-

heide 1695, Krugb., Aldesheide 1785, L. A, Adels-

Heide, Chron. Im Volksmunde ward sie im vorigen Jahr

hundert auch Allein Heidestraße benannt.

Die Straße liegt in der Nähe des Hafens in einer Stadt

gegend, die zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts pratnrri

äuois, auch pratnin anAlieum genannt ward. Ihren

Namen wird sie davon erhalten haben, daß für ihre Anlage

ein sich über die Wiese erhebender und daher trockener Höhen

rücken gewählt ward.
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An der Straße wurden gezählt 1709 24 Häuser und

2 Buden, 1885 21 Häuser und 182 Bewohner (1832

136 Bewohner).

"Große Altefähre 1852. S.-V.

^uti^nnirl Vsr« 1283, Oldenvcre 1289, ^uti^uum

passa^inrn 1294, Olösuver« 1306, OI6en-

vsrs niaf»r 1372, Grote Oldenvere 1478, Grote

olde Fähr 1608, Krugb., Große Altenfährde 1791, L. A.

Der südöstliche Theil der Straße, der zeitweilig zur

kleinen Burgstraße gerechnet ward, hieß 1438 im Niederstadt

buch tegen den Geren, da die gegenüberliegenden Häuser

in einen spitzen Keil ausliefen. Unterhalb der Straße befand

sich in den ältesten Zeiten eine über die Trnve führende Fähre.

Diese wird beseitigt sein, als die Burg, für deren Besatzung

sie vornehmlich bestimmt gewesen zu fein scheint, zerstört ward.

An der Straße wurden gezählt 1709 30 Häuser und

2 Wohnsäle, 1885 30 Häuser und 320 Bewohner (1832

117 Bewohner).

'Kleine Altefähre 1852. S. V.

?ai va plate«, OlcieQvere 1307, 0I6envere

1310, ^pn<1 Oldsrivei « in vi««, l^u« itur g,6

ardorsrn 1319, In Oldenvere 1335, ?arva 0I6sri-

ver« 1357, Lütke Oldenvere 1385, N.-St.-B., Klene

Oldefähr 1608, Krugb.

Die Straße führte zu einem Wasserbaum, der zur Absper

rung der Trave diente.

An ihr wurden gezählt 1709 16 Häuser, 5 Buden und

1 Gang, 1885 14 Häuser, 1 Gang mit 6 Buden und 170

Bewohner (1832 104 Bewohner).

Der Amberg siehe Große Petersgrubc.

St. Annenstraße 1884. S. V.

In der ältesten Zeit hieß der nördliche, zwischen Staden-

und Weberstraße belegene Theil ^)U«Z sanetiiiu LZiZinin

oder By sunte Ilgen 1464, wogegen der südliche, zwischen

Weber- und Mühlenstraße belegene Theil ?arvg. platea,

HU«, itur a6 8äQ0t,uin LAi6iuiri 1366, oder Vions,

Huo itur aä plätsäi» rriolenäinoruin 1318, genannt
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ward. Für die letztere Straßenstrecke kommt seit 1438 der

Name riatsÄ militis, N.-St.-B., 1460 Ridderstrate

vor. Seit dem Anfange des sechszehnten Jahrhunderts

bürgerte sich im Volksmund der Name St, Annenstraße

ein, den jetzt die ganze Straßenstrccke von der Stavenstraße

bis zur Mühlenstraße führt. Die von Deecke in seinen

Mittheilungen über Lübeckische Straßennamen gemachte An

gabe, daß der nördliche Straßentheil im vorigen Jahrhun

dert den Namen Lederstraße geführt habe, scheint auf

einem Jrrthum zu beruhen.

Der Name Ritterstraßc stammt daher, daß vom Jahre

1368 bis 1433 das an der Straße belegene Grundstück 13

dem Rittergeschlechte der Tisenhusen gehörte und von Mitglie

dern desselben bewohnt ward. St. Annenstraße ward sie nach

dem 1502 an ihr erbauten St. Annenkloster benannt.

An der Straße wurden gezählt 1709 11 Häuser und

ZI Buden, 1885 25 Häuser, 1 Hof mit 12 Buden und

451 Bewohner (1832 340 Bewohner).

Kleine St. Annenstraße siehe Düvekenstraße,

"Antonistraße (Vorst. St. Jürgen) 1876. S,-V,

Die Straße führt über Ländereien, die früher der Antoni-

brüderschaft gehörten. Erst nach 1885 sind Wohngebäude an

ihr errichtet,

Apothekerstraße siehe Weiter Krambuden,

*Arnimstraße (Vorst. St. Gertrud) 1869. S,-V,

Sie erhielt ihren Namen nach dem Führer der hanseati

schen Cavallerie, Major von Arnim, der in ihrer Nähe 1813

durch eine französische Kanonenkugel getödtet ward.

An ihr lagen 1885 72 Wohngebäude mit 408 Bewohnern,

Arschkerbe siehe Im Sack,

^Augustenstraße (Vorst, St. Jürgen) 1876. S.-V.

An ihr lagen 1885 38 Wohngebäude mit 407 Bewohnern,

Bäckergang siehe Paulstraßc,

'Bäckerstraße (Vorstadt St, Jürgen) 1869, S-V,

Schweincstraße 1852, Bcmvrot.
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Im vorigen Jahrhundert befanden sich hier Ställe, in

denen in der Stadt ansässige Bäcker Schweine hielten.

An ihr lagen 1885 23 Wohngebäude mit 153 Be

wohnern,

Bäckerwisch siehe Lastadic,

'Balanerfohr 1852. S.-V.

Der nördliche Theil der Straße zwischen Hüxstrnße und Wahm-

stmße hieß in alter Zeit Dwerstrate intsr plätskrs

liuxvrnm st äniiAnrum, von 1449—1577 Salunen-

makerstrate, da sie nach Süden hin die Fortsetzung der

Straße bildet, die schon früher diesen Namen führte. Die

mittlere Strecke zwischen Wnhmstrnße und Krähenstraße ward

pläteci, traii8VZl'snIig «x «pposito platssrs auri'

Agrrrm benannt, der südliche Theil zwischen Krähenstraßc

und Stavenstraße führte die Bezeichnung intsr platsas

oorllioum st Nos 1310, Kreienstrate 148!), In der

Kreienstrate 1487,

Im Niederstadtbuch findet sich 144» der Name Balauwervvrde,

1458 Balouvervort, 1460 Bnllewervort, im Ober

stadtbuch erscheint er zuerst 1580 als Balauwervorth,

1584 Balauwer Borde, 1589 Balowervorde.

Außerdem kommen vor Ballvuwerforth 1«>98, Krugb,,

Balvervor 1614, Bauinventnr, Balauer Föhrde 1751,

L. A,

Der zuletzt erwähnte Name entstand im Bolksmnnde, als 1431

die Brüder und Schwestern des Brigittcu-Ordcns, die bis 1428

in dem Dorfe Below, und von diesem Jahre an in Marien-

woldc ihren Wohnsitz hatten, in unmittelbarer Nähe einen in

der Wahmstraßc belegenen Hof eigenthümlich erwarben.

An der Straße wurden gezählt 1709 21 Hänser, 9 Buden

und 3 Gänge, 1885 41 Häuser, 2 Gänge mit 23 Buden und

363 Bewohner (1832 223 Bewohner).

Hallastkuhle (Vorst, St, Gertrud) 1871, S,-B,

In der Nähe derselben entnahmen bis znm Anfang dieses

Jahrhunderts die Schiffe ihren Ballast.

An ihr lagen 1885 4 Wohngebäude mit 57 Bewohnern,
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"Bangsweg'(Vorst. St, Lorenz) 1871. S.-V,

Benannt nach dem Eigner eines an demselben belegenen

Grundstücks.

An ihm lagen 1885 7 Wohngebäude mit 57 Bewohnern.

"Großer Bauhof 1852. S.-V.

^.puä säneturri Nicolaniu 1263, L. U.-B. I 250, Sud

lliOllts PI'OP« Läpsllarri sanczti ^okarinis 1295,

Lud monts sanoti ^ioolai 1318, Tegen der Sage-

kulen over 1473, Up St. Johans Barge 1608, Krugb.,

Sägekuhle um 1700, Stadtplan. Die Häuserreihe zwischen

dem großen und kleinen Bauhof ward 1787 Capitelstraße

benannt, L, A,

Auf dem großen Bauhofe, der fich von der dem heiligen

Nikolaus geweihten Domkirche nach der Trade zu erstreckt, lag

die im Jahre 1652 abgebrochene Kapelle St. Johannis am

Sande, Der Platz wurde später zur Lagerung der dem Bauhof

gehörigen Baumstämme benutzt, die auf ihm zu Brettern ver

schnitten wurden,

"Kleiner Bauhof 1852. S-V.

Up dem Buhowe 1459, Schoßb., Buwhöff 1629, Krugb.

An demselben liegt seit der Mitte des dreizehnten Jahr

hunderts der städtische Bauhof,

An dem großen und dem kleinen Bauhofe wurden gezählt

1709 11 Häufer und 20 Buden, auf dem großen Bauhof

1885 12 Häuser und 108 Bewohner, auf dem kleinen Bau

hofe 1885 14 Häuser und 130 Bewohner (1832 zusammen

137 Bewohner).

"Beckergrube 1852. S-V,

?«ssa pi3t«rurri 1227, ?1»tea pistoruin 1277, Becker-

grove 1377, Test.

An ihr wurden gezählt 1709 94 Häuser, 6 Buden und

5 Gänge, 1885 86 Häuser, 2 Gänge mit 20 Buden und

1009 Bewohner (1832 664 Bewohner).

"Bergstraße (Vorst. St. Gertrud) 1871. S.-V.

An ihr lagen 1885 keine Wohngebäude.

Beutelmacherstraße, siehe Hüxstraße.



Wirkenstraße (Vorst, St, Gertrud) 188«, S.-V.

Benannt nach zwei großen Birken, die in ihrer Nähe standen,

'Bismarckstraße (Vorst. St. Jürgen) 1875, S.-V.

Die von der Armenanstalt angelegte Straße erhielt ihren

Namen zu Ehren des Fürsten Bismarck.

An ihr lagen 1885 17 Wohngebttude mit 116 Bewohnern.

Manckstraße (Vorst. St. Jürgen) 1877. S.-V,

Benannt nach der Unternehmerin, welche die Straße anlegte.

An ihr lagen 1885 17 Wohngebäude mit 138 Bewohnern,

Meicherstraße (Vorst. St. Jürgen) 1869. S.-V.

Die Straße ist auf einer ehemaligen Bleiche angelegt.

An ihr lagen 1885 37 Wohngebäude mit 225 Bewohnern.

"Blocksquerstraße 1884. S.-V.

Blokkesdwer 1344, N.-S.-B., Blockdwerstrate 1352, Blockes-

dwerstrate 1363.

Die Straße erhielt ihren Namen nach den Gebrüdern

Johann, Hasso und Hidde Block, welchen von 1312—1342

das an der Ecke derselben, Mengstraße 40, belegene Haus

nebst den in der Querstraße daran stoßenden Buden 16, 18,

20, 22, 24, 26, 28 gehörte.

An ihr wurden gezählt 1709 11 Häuser und 4 Buden,

1885 12 Häuser und 53 Bewohner (1832 67 Bewohner).

"Blumenstraße (Vorst. St. Lorenz) 1887. S.-V.

Lindenplatz 1869, S.-V., Hirtenstraße 1887, S.-V.

Blutgang siehe Adlerstraße.

Wöttcherstraße 1852. S.V.

In der ältesten Zeit hieß die Straße nach der an ihr belegenen

Clemenskirche pr«p« sanetnin Olsinsniera 1257,

Dwerstrate apud sauLtnin Olsirientsm 1289,

tes, saricti ölsinsQtis 1376, N.-St.-B., Sunte Cle-

mentisdwerstrate 1426, Clementesstrate 1459, Schoßb.,

Sunte Clementesstrate 1486. Im Jahre 1580 kommt

zuerst der Name Bodekerdwerstrate, 1598 Bodeker-

strate vor.

An ihr wurden gezählt 1709 22 Häuser und 8 Buden,

1885 27 Häuser und 356 Bewohner (1832 127 Bewohner).

Bolcan siehe Kolk.
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"Braunstraße 1852, S.-V.

B r u n st r a t e 1 259, Bürgermtr , ? 1 s t e ä IZ run o n i s 1 273, B r u n e -

strate 13.50, ?Iäteä Ins«». 1351, Test,, Ltrata Lru

iionis 1360, N.-St.-B., ?Ia1«a Lrnni 1384, N,-St,-B,,

Brunenstrate 1405, L, U,-B, V S, 433, Braunestrate

1407, N,-St,-B,

An ihr wurden gezählt 1709 35 Häuser, 1885 33 Häuser

mit 227 Bewohnern (4832 197 Bewohner).

"Brehmerstraßc (Vorst. St. Jürgen) 1886. S.-B.

Benannt nach dem 1870 aus dem Senate ausgetretenen

Di-, Heinrich Brehmer,

"Breitestraße 1884. S.-V.

I>1lrt,ea lata 1284, Breydenstrate 1379, Test., Bredestratc

1411, riate«, I^iAä 1424, N,-St.-B, Breitcnstraße

1852, S.-B.

Der südliche Theil der Straße zwischen Kohlmarkt und

Hürstraße hieß lorriin pg,dri1i 1289, Bodermarked 1351,

da hier Stroh, Heu und andere ländliche Produkte verkauft

wurden. Für die Häuser unmittelbar neben der Wahmstraßc

kommt noch der Name prope Xosoot 1379 vor, weil bei

ihnen ein öffentlicher Brunnen, der Kusood, belegen war.

Die südlich von der Hüxstraße belegenen Häuser, die dem

beim Brande von 1358 verschont gebliebenen Theile des Rath-

Hauses schräge gegenüber lagen, werden bezeichnet ex «ppo-

sit« kinti^rii «»nsistorii 1371,

Bon den dem Rathhanse gegenüber belegenen Häusern

zwischen der Hüxstraße und der Fleischhaucrstraße wurden die

südlichen bis 1308 benannt prope loi-nrn, feit 1316 ex

oppositu clornus novas eonsulnill, die nördlichen

1294—1302 ex or>posito 6oinris ^aimoi'uin, 1306

in ün^irla versus tke^drrnn, 1316 ex «pposito

(1«inus novae e«nsuluin. Die ganze Straßenstrecke heißt

1316 1'Iatea piope cloinnrn eonsilii, L, U,-B. II S,

1081, 1458 by dem Radhuse, Schoßb.

Für die Häuser zwischen der Fleifchhauerstraßc und der

Mengstraße kommt 1293 die Bezeichnung apuä maeella

oarriinin, 1457 by den Vleschschrangen vor, da in der
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Mitte derselben der öffentliche Flcischschrangcn belegen war.

Die Häuser südlich der letzteren hießen auch oder des Rades

schriverie 1465 (Fundationsbuch der Antonibrüderschaft), 1507

gegen des Rades Canccllie over.

Erst 1795, als die Häuser der Stadt zuerst nuincrirt

wurden, erhielt die Straßenstrccke zwischen dein Kohlmarkt und

der Mengstraße den Namen Breiteustraße,

Tie Straßeustrecke nördlich vvn der Beckergrnbc wird durch

die nach der Trade hinabführende Fischcrgrube in zwei Thcile

zerlegt; von diesen wird der südliche zwischen Beckergrnbc und

Fischergrube belegene von der benachbarten Jakobikirchc npn<l

sällctnin .Ineodnin 1285 und erst 1489 Bredestrnte,

der nördliche zwischen der Fischergrube und Engelsgrube bele

gene 1288 sr^ncl sanctnin >Ili««l>uni, 1290 ir^uil

ciruiteriuin san«ti ^»cobi, 1326 i'str« tuirim

SÄlleti ^a««di. 1474 achter dem Kcrkhowc suntc

Jacobi und seit 1572 Bredestrnte benannt.

An der Straße wurden gezählt 1709 84 Häuser und

2 Buden, 1885 81 Httnscr und 876 Bewohner (1832 524 Be

wohner),

«Am Brink (Vorst, St, Jürgen) 1869. S-V,

An der Straße lagen 1885 17 Wohngcbäude mit 149

Bewohnern,

Brunstratentwite siehe Markttwite,

Bnttelstratze siehe Kleiner Schrangen,

»Hinter der Burg 1852, S V,

^uxtn l'ratros pisdictttoruin 1288, ^pncl sanetkrm

Nariam N^Acl^Isnäm 1299, l^x «r^posit« kriitruin

pi säioatornrri 1337, Tegen dem Prediger Cluster

1470, By der Borch 1480, Tegen der Borchkcrken

over 1486, Achter der Borchkcrken 1513,

An der Straße lag die der Maria Magdalena geweihte

Kirche des Klosters der Prcdigcrmönche,

An ihr wurden gezählt 1709 6 Häuser und 1 Bude,

1885 7 Häuser und 60 Bewohner (1832 26 Bewohner),
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*Am Burgfeld (Vorst. St, Gertrud) 1869, S.-V.

1885 lagen an ihr 15 Wohngebäude mit lös Bewohnern,

* Große Burgftraße 1852. S.-V.

Borchstrate l262, ?1s,t6», urdis 1283, ?Iutea e»stri

1285, Grote Borchstrate 1510.

Die am nördlichen Theil der Straße belegenen Häuser

werden 1289 bezeichnet versus esistruin und versus stnizu-

tum civitatis.

Die Straße führte durch das Terrain, welches zu der be

reits bei Gründung der Stadt angelegten Burg gehörte. An

dem nördlichen Theile derselben lag der Marstall der Stadt,

An ihr wurden gezählt 1709 46 Häuser und -1 Buden,

1885 51 Häuser, 1 Gang mit 7 Buden und der Burghof

mit 58 Wohnungen, sowie 815 Bewohner (1832 429 Personen),

'Kleine Burgstraße 1852, S.-V.

Vious, Hu« cieseeuöitur 6s eiiuiteri« kratruru z>re

6i«kt«rurn ucl 0I6suvere ^1334, Vieus, c^u« it,ur

cie Xoderge «,6 prae6ioÄt«res 1391, Versus

prsdieatoi'es 1390, ^.puä predicutores 1428 und

seit 1460 Lütte Borchstrate. In den Schoßbüchern

führt die Straße den sonst nicht vorkommenden Namen Up

den Lysten,

An ihr wurden gezählt 1709 23 Häuser, 9 Buden und

l Gang, 1885 31 Häuser, 1 Gang mit 6 Bilden und der

Pockenhof mit 4 Wohnungen, sowie 370 Bewohner (1832,

als noch ein Theil der großen Altenfähre zu ihr gerechnet

wurde, 324 Bewohner).

"Burgtreppc 1852. S.V.

^pucl Ai'äclus prope urboiu 1415, N,-St,-B, (^rndus

praeclieatoi'urn 1438, By der Borgstraten 1419,

Borchtreppe 1614, Bauinventar.

An ihr lagen 1885 3 Häuser mit 12 Bewohnern.

"Carlstraße (Borst. St. Lorenz) 1869. S.-V.

An ihr lagen 1885 9 Wohngebäude mit 70 Bewohnern.

Bei St. Katharinen siehe Königstraße.

'Catharinenstraße (Vorst. St. Lorenz) 1869. S.-V.

An ihr lagen 1885 19 Wohngebäude mit 116 Bewohnern,



13^

*Charlottenstraße sVorst, St. Jürgen) 1874. S,-V,

An ihr lagen 1885 28 Wohngebäude mit 202 Bewohnern.

Bei St. Clemens und Clementesstrate siehe Böttcherstraße.

Memenstwiete 1852. S.-V.

?r«pe «imiteririiri silQeti Olerngnti?« 1318, I'arvlr

a6 l'i'ÄVSQ«,!« 1325, ^pn<1 sanotriin OI«m«nt«in

1352, Sunte Clemensstrate 1484, Sunte Clemens-

twiete 1486, Clementestwiete 1614, Bauinventar.

An ihr wurden gezählt 1709 6 Häuser und 2 Buden,

1885 6 Häuser und 45 Bewohner,

*Cronsforder Allee (Vorst. St. Jürgen) 1869. S.-V.

De Steyndamm 1487, Hamburger Landstraße 1669, Alte

Karte.

An ihr lagen 1885 84 Wohngebäude mit 625 Bewohnern.

Am Dampfschiffshafen siehe An der Untertrave, -

*Dankwartsgrube 1884. S.-V.

l^ossa l'ariHUäriZi 1259, Bürgermtr,, Danquersche Grove

1362, Test., Dancquardes Grove 1364, Test., Dan-

quersgrove 1460, N,-St,-B, Dankerstrate 1461, Dan-

ckersgrove 1463, Fundationsbuch der Antonibrüderschaft,

Dancquverdes Grove 1464, Danckwardesgrove 1498,

Danckwertsgrove 1562, Danckqwerthegrowe 1597,

Danckersgrube 1779,L.A.,Dankwärtsgrube 1852. S.-V.

An der Straße wurden gezählt 1709 67 Häuser, 7 Buden

und 5 Gänge, 1885 66 Häuser und 5 Gänge mit 38 Buden

sowie 1015 Bewohner (1832 603 Bewohner).

Danielstraße siehe Stavenstmße.

*Depenau 1852. S.-V.

Depenowe 1289, Dipenowe 1330, Depenow 1608, Krugb.

An ihr wurden gezählt 1709 26 Häuser, 6 Buden

und 4 Gänge, 1885 31 Häuser und 2 Gänge mit 11 Buden,

sowie 362 Bewohner.

Diebesstraße siehe Petristegel.

^Domkirchhof 1852. S.-V.

Thumskirchhof 1671. S.-V.

An ihm lagen 1885 4 Häuser mit 275 Insassen,
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»Dorfstraße (Vorst, St, Jürgen) 1871. S.-V.

An ihr lagen 1885 20 Wohngebände mit 184 Bewvhnern,

Dornestraße (Vorst, St, Lorenz) 1869. S.-V.

Benannt nach dem Geschlechte von Dorne, dem ein in der Nähe

gelegenes Gehöft (Dornshof) früher gehörte.

An ihr lagen 1885 68 Wohngebände mit 469 Bewohnern.

»Dorotheenstraßc (Vorst, St, Jürgen) 1874, S.-V,

An ihr lagen 1885 15 Wohngebände mit 100 Bewohnern,

»Düstere Querstraße 1852. S-V,

Dwerstrate intsr losslrs Narle^vi et Oanciriaräi 1333,

Düstere Dwerstrate 1458, N,St,-B,, Düstre Dwas-

straße 1852, S.-V.

An ihr wurden gezählt 170!) 10 Häuser und 11 Buden,

1885 17 Häuser und 112 Bewohner.

»Düvckenstraße 1852. S.-V.

1'Iats» clmdoli 1293, Düvelstrate 1310, Lütke St. Annen-

strate 1614, Bauinvcntar, Tcufelstraße 1700, Stadtpl.,

Taubenstraße 1768. L-A,

An ihr wurden gezählt 1709 2 Häuser und 19 Buden

mit einem Gange, 1885 7 Häuser und 70 Bewohner.

»Effengrudc 1852. S.-V,

?08sa OtteKini 1263, L U,-B, 1 S. 250, Okle-

Koni« 1287, L. U,-B. I S. 462, Viou8 (lnrnini vlte-

L«nis 1318, Offekengrove, 1350, Ofkengrovc 1360,

Test., Effckengrvve 1400, Test,, Efftkengrove 1450,

N,-St,-B,, Offtekengrove 1459, N.-St.-B., Offtigew

grvve 1460, Offigengrovc 1464, Huftekengrove 1477,

Schvßb., Offtkengrvve 1479, Test., Efftegengrove

1487, Eufugengrove 1588, Wettevrotok,, Offtcgengrovc

1599, Effkcngrowe 1601, Efftiengrove 1608, Krugb,

Die Straße hat ihren Namen nach dem Ritter Offecv

von Moisling erhalten, dessen im ältesten Oberstadtbuch 1227

als Besitzers zweier in der Nähe jener Straße an der Trave

belegenen Bauplätze Erwähnung geschieht.

An ihr wurden gezählt 1709 12 Häuser, 5 Buden und

3 Gänge, 1885 16 Häuser und 2 Gänge mit 43 Buden,

sowie 287 Bewohner,
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Großer Ehebrecherstieg siehe Mvnkhöferweg,

Kleiner Ehebrecherstieg (Vorst, St, Jürgen),

Ein jetzt eingegangener Weg zwischen Ratzebnrger Allee

und Kahlhorststraße, Der Name findet sich auf einem der

Mitte des siebzehnten Jahrhunderts angehörenden Befestigung^

plan der Stadt,

^ EinHäuschen-Querstraße 1884, S,-V,

Einhäuschen-Dwasstraße 1852. S.-V,

Der obige Name findet sich zuerst in den Lnbeckischen

Anzeigen von 1783,

Mnsiedelstraße (Vorst, St, Lorenz) 1871. S-B,

Einsegelstraße 1869. S.-V.

Die Straße führt ihren Namen nach der außerhalb der

Stadt belegenen, bereits im vierzehnten Jahrhundert erwähnten

Einsiedelfähre, bei der zu jener Zeit ein Einsiedler seine Woh

nung ausgeschlagen hatte.

1885 lagen an ihr 22 Wohngebäude mit 158 Bewohnern,

Wisenstraße (Vorst, St, Lorenz) 1871. S.-V.

An ihr lagen 1885 9 Wohngebäude mit 48 Bewohnern.

Krummer Ellenbogen siehe Krumme Querstraße,

Ellerbrok 1884, S,-V,

Elrebrvte 1297, Elrebruch 1377, N,-St.-B,, Elderbrock

1367, Heldercnbrock 1442, Ellerbrock 15,«), Eller-

brokesdwerstrate 1571,

An ihr wurden gezählt 1709 15 Häuser, 9 Buden und 1 Gang,

1885 23 Häuser und 1 Gang mit 15 Buden sowie 228 Bewohner,

Mswigstraße (Vorst, St, Jürgen) 1871, S,-B.

Ihren Namen erhielt die Straße nach dem in ihrer Nähe

belegenen Gehöfte Elswighof, das dein 168» verstorbenen

Rathsherrn Wilhelm von Elswig gehörte.

An ihr lagen 1885 25 Wohngebäude mit 185 Bewohnern,

^Emilienstraße (Vorst. St. Lorenz) 1874. S.-V,

1885 lagen an ihr 18 Wohngebäude mit 149 Bewohnern,

'Engelsgrube 1852, S-V,

?1at,6Ä lliiAlioa, 1259, Bürgermtr,, ?«ssu ÄiiZolivg. 1259,

Bürgermtr,, ?«ssa äQSlioÄllg, 1419, Engelschegrove

1369, Test,, Engelischc Grouwe 16V1,



An ihr wurden gezählt 1709 58 Häuser, 13 Buden und

7 Gänge, 1885 «7 Häuser und 10 Gänge mit 127 Buden,

sowie 1238 Bewohner,

"Engelswisch 1852, S.-V,

Goldoghenstrate 1294, ?1atsa KoläoAksn 1321, Gold-

owenstrate 1366, Goldoweschenstrate 1407, Plates

6o16«vsii 1414, ?Iatsa ««läsnov 1419, N.-St.-B,

Goldouwerstrate 1465, Goldenouwerstrate 1513,

Goldingerstrate 1574, Goldemanstrate 1574, klatsa

Ziota >Vi3«K 1364, N.-St.-B., Englische Wisch 1398,

Test,, ?ratuin ÄHAlicuiri 1404, Goldoghenstrate

anders genannt de engelsche Wisch 1428, Engelsche

Wisch 1458, Engelswiese 1759, L. A,

Den Namen Engelswisch führte ursprünglich nur die Nie

derung, welche sich westlich von der Goldogenstraße nach der

Trade hinabzog. Für dieselbe kommt auch 1298 die Bezeich

nung pratuin civitatis, 1319 ^iatnm dncis vor,

woraus zu entnehmen ist, daß sie in den ältesten Zeiten ein

Zubehör der benachbarten Burg gebildet hat.

Der Name Goldogenstrate, der sich mit dem Anfange des

sechszehnten Jahrhunderts verliert, stammt von der angesehenen

Familie Goldoge, die im dreizehnten Jahrhundert dort belegene

Grundstücke besessen hat.

An der Straße wurden gezählt 1709 38 Häuser, 22 Buden

und 5 Gänge, 1885 58 Häuser und 5 Gänge mit 66 Buden,

sowie 781 Bewohner,

"Ernestinenstraße (Vorst, St. Lorenz) 1878, S.-V.

An ihr lagen 1885 18 Wohngebäude mit 201 Bewohnern.

"Ernststraße (Vorst. St. Gertrud) 1876. S.-V.

An ihr lagen 1885 14 Wohngebäude mit 91 Bewohnern,

"Fackenburger Allee (Vorst. St. Lorenz) 1869. S.-V.

An ihr lagen 1885 79 Wohngebäude mit 1156 Bewohnern.

"Fahrstraße (Vorst. St. Gertrud) 1885. S.-B,

Die Straße bildet vom Burgthor aus den Zugang zur

Struckfähre,

An ihr liegen keine Wohnhäuser,



17

"Falkenstraße (Vorst, St, Jürgen) 1869, S,-V,

Benannt ist die Straße nach der benachbarten Falkenwiese,

An ihr lagen 1885 27 Wohngebäude mit 254 Bewohnern,

"Fegefeuer 1852. S,°V,

?Iatea parva, c^uas 6rr«it, ad 3an«tuni Xioolarriri 6s

platsa inolsnctinoi'um 1296,?Iat,ea V«Ar>^vui' 1324,

Die Straße führt zur derjenigen Thür der Dvmkirche,

vor der sich als Vorbau das sogenannte Paradies befindet.

An der Straße wurden gezählt 1709 9 Häuser und

3 Buden, 1885 21 Häufer und 123 Bewohner,

Fehmarsche Sund siehe Im Sack,

"Finkenstraße (Vorst, St, Lorenz, 1869. S-V,

Ihren Namen verdankt die Straße dem benachbarten, Fin-

kenbrrg benannten Höhenrücken, auf dem früher Hopfen, jetzt

Gemüse angebaut wird.

An ihr lagen 1885 10 Wohngebäude mit 96 Bewohnern,

Fischerbudenweg siehe Ratzeburger Allee,

"Fifchergrnbe 1852, S-V,

k'ossa pisoatoruiri 1259, Bürgermtr., I^Iatva piscato

rum 1284, Vyschersgrove 1373, Test., Vischergrove

1380, Test.

An der Straße wurden gezählt 1709 75 Häuser, 8 Buden

und 6 Gänge, 1885 79 Häuser und 5 Gänge mit 52 Buden,

sowie 1130 Bewohner.

"Fischstraße 1852. S.V.

^latsapiseiuQi 1263,Vischstrate 1369,Test.,Visstrate 1413.

An der Straße wurden gezählt 1709 36 Häuser und

1 Bude, 1885 34 Häuser und 353 Bewohner (1832 220 Be

wohner),

"Fleischhauerstraße 1852, S-V.

?Iatsa «arniliLum 1263, VIss«K1i«vsrsti'at« 1355,

Vleschhouwerstrate 1459, Schoßb., Vlischstrate, Fun-

dativnsb. d. Antonibrüdersch., Fleskhouwerstrate 1534,

N.-St,-B.

An der Straße wurden gezählt 1709 93 Häuser, 10 Bude»

und 1 Gang, 1885 93 Häuser und 1050 Bewohner (1832

622 Bewohner),

Ztschr. d. B, f. L, G. VI, 1, 2
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"Friedrichstraße (Vorst. St. Jürgen) 1872. S.-V.

Die Straße, die den Zugang zum Bahnhof der Friedrich-

Franz Eisenbahn bildet, erhielt ihren Namen nach dem Groß

herzog Friedrich Franz von Mecklenburg-Schwerin.

An ihr lagen 1885 4 Wohngebäude mit 49 Bewohnern.

"Friedrich-Wilhelmstraße (Vorst. St. Jürgen) 1875. S.-V.

An ihr lagen 1885 19 Wvhngebäude mit 121 Bewohnern,

" Amshausen 1852. S.V.

I.n6si'i äs Villlnsen inclnAo 1290, ?Iatsa b)- Vik-

Kussn 1294, Ludershagen 13N2, ?Iats», ViiKnssn

1303, Vifhufen 1341, In c^niu^ne 6«vaibu3 1343,

?1s,t«a cz,nin^us dornoruill 1350, Vifhusenstrate

1560, Fieffhusen 1629, Krugb.

Ihren Namen erhielt die Straße von der alteir Familie

Vifhusen, deren großer Grundbesitz an der südwestlichen Seite

derselben belegen war.

An der Straße wurden gezählt 1709 22 Häuser, 10 Buden

und 2 Gänge, 1885 22 Häuser und 2 Gänge mit 22 Buden,

sowie 306 Bewohner (1832 279 Bewohner).

Futtermarkt siehe Breitcstmße.

"Giirtuergassc (Vorst. St. Jürgen) 1871. S.-V.

Im Volksmund führte die Straße zu Anfang unseres Jahr

hunderts den Namen Philosophenweg.

An ihr lagen 18«5 5 WohnaMude mit 29 Bewohnern.

"Gartenstraße (Vorst. St. Jürgen) 1881. S.-V.

An ihr lagen 1885 noch keine Gebäude.

'Geninerstraße 1869. S.V.

De Genynsche Weg 1469.

An ihr lagen 1885 22 Wohngebäude mit 227 Bewohnern.

"Georgstraße (Vorst. St. Lorenz) 1871. S.-V.

An ihr lagen 1885 18 Wohngebäude mit 110 Bewohnern.

Gegen den Geren siehe Aegidienstraße und Große Altefähre.

"Gertrudenstraße (Vorst. St. Gertrud) 1871. S.-V.

Hinter St. Gertrud 1869. S.-V.

Die Straße liegt am St. Gertrudenkirchhof.

An ihr lagen 1885 16 Wohngebäude mit III Bewohnern.
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'Glashüttenweg (Vorst, St, Gertrud) 1871, S,-V,

In seiner Nähe lag eine Glashütte, die 1881 abge

brochen wurde.

An ihm befanden sich 1885 4 Wohngebände mit 58 Be

wohnern,

'Glockengießerstraße 1852. S.-V.

?Ig,teg, «Äinpnllariornru 1285, Klockengeterstrate 1294,

Cloghiterstrate 1352, <zump.irig,ruiri 1363,

Clvkgeterstrate 1369, Test., I'I^tea oampallikus«-

rurn 1399, N.-St.-B., ?Iatea «Ärupäriistarum 1410,

N.-St.-B., Clokgelstrate 1413, Klockgeyerstrate 1460,

Schoßb., Klockengelenstrate 1601, Klockengiser Straße

1629, Krugb.

An der Straße wurden gezählt 1709 64 Häuser, 16 Buden

und 11 Gänge, 1885 73 Häuser und 11 Höfe oder Gänge

mit 117 Buden, sowie 1l27 Bewohner (1832 71 l Bewohner).

Goldbcrger Weg (Vorst. St. Jürgen),

Unter diesem Namen wird 1473 der nach dem Fischer

buden führende Weg erwähnt. Er durchschneidet Ländereien,

die noch jetzt die Bezeichnung Goldberg tragen,

Goldenstraße siehe Petersilienstraße,

Goldogenstraße siehe Engelswisch,

'Gerade Querstraße 1884, S.-V.

Dwerstrate inter plateam ^dolpki sl plntsani Neu-

AvOis 1412, Rabanderstraße um 1700, Stadtplan, Hals

entzwei 1783, L. A., Grade Dwasstraße 1852. S.-V.

Die Namen Rabanderstraße und Halsentzwei weisen darauf

hin, daß das an der Straße belegene Wirthshaus in älterer

Zeit den schlechtesten Ruf genoß. In ihm werden Bettler und

anderes Gesindel gehaust haben.

An ihr wurden gezählt 1709 2 Häuser und 4 Buden,

1885 1 Haus und 26 Bewohner (1832 4 Bewohner),

Groenauer Weg siehe Ratzeburger Allee,

'Große Gröpelgrube 1852. S.°V.

?088S. kiZulorum 1262 ?«8Sä oliiieum 1283, ?«SSÄ

IntiliZnIornin 1289, Nszor rosga 1ut,i1iAnI«i um

1310, Gropegrove snpsrioi- 1297, Gropengrove 1307,

2*
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Grvte Gropergrove 1394, Grepelsgrove 1601, N.-St.-B.,

Grote Gropelgrove 1608, Krugb., Grote Gröpergrove

1614, Bauinvent,

An der Straße wurden gezählt 1709 31 Häuser, 16 Buden

und 5) Gänge, 1885 40 Häuser und 5 Gänge mit 24 Buden,

sowie 514 Bewohner (1832 307 Bewohner),

'Kleine Gröpelgrude 1852. S.-V.

?N,IVS, platsg, Intit'iAnloi-uin 1297, ?urva Gropergrove

1334, ?ai'Vk «Ilarnrn loss«, 1427, Lütke Groden-

getergrove 1456, Lütke Gropergrove 1459, Groper

grove 1608, Krugb.

In der Straße wurden gezählt 1709 16 Häuser, 9 Buden

und 1 Gang, 1885 20 Häuser und 2 Gänge mit 7 Buden,

sowie 230 Bewohner (1832 157 Bewohner).

"Grüner Gang.

Im grönen Gang 1596, Holdaföhrstraße 1779, L, A.

Der letztere Name wnrde dem Gange im Volksmunde bei

gelegt, weil er nicht von Wagen befahren werden kann.

In demselben lagen 1885 39 Buden.

"Grüner Weg (Vorst. St. Gertrud) 1871. S.-V

An ihm lagen 1885 25 Wohngebäude mit 141 Bewohnern.

"Hafenstraße (Vorst. St. Gertrud) 1879. S.-V.

An ihr lag 1885 1 Wohugebäude mit 11 Bewohnern.

Halsentzwei siehe Grade Querstraße.

"Hansastraße (Vorst. St. Lorenz) 1876. S.-V.

An ihr lagen 1885 3 Wohngebäude mit 24 Bewohnern,

"Hartengrube 1884, S.-V.

^«38äta änois 1287, L. U.-B., I. S. 470, ?«ssa äneis

1289, ?«s3g, 6u«nrn 1364, N.-St.-B, Hartogengrove

1379, Test., Hartigengrove 1402, Hertegengrove

1460, Schoßb., Harken grove 1569, Petri Wochb., Har-

tiengrove 1608, Krugb., Herzogengrube 1768, L. A,

Herzengrube 1852. S.-V.

An der Straße wurden gezählt 1709 37 Häuser, 11 Buden

und 9 Gänge, 1885 39 Häuser und 9 Gänge mit 84 Buden,

sowie 934 Bewohner (1832 385 Bewohner).
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Hasenpforte 1614, Bauinventar,

Dieselbe bildet unter dem Kanzleigebäude einen Durchgang

von der Breitenstraße nach dem Marienkirchhof, Sie hat

ihren Namen davon erhalten, daß in einer an ihr belegenen

Bude früher Strumpfwaaren verkauft wurden,

Heinrichstraße (Vorst, St. Gertrud) 1871, S-V,

An ihr lagen 1885 15 Wohngebäude mit 83 Bewohnern,

Helenenstraße (Vorst. St. Lorenz) 1874. S.-V.

An ihr lagen 1885 9 Wohngebäude mit 43 Bewohnern,

Hcnnespinnermuren siehe Wakenitzmauer,

Heringsmarkt siehe An der Untertrave.

Hermannstraße (Vorst. St. Lorenz) 1874. S.-V,

An ihr lagen 1885 keine Wohngebäude,

Herren-Winne siehe Nädlerschwibbogen,

Die drei Höften siehe Untertrave,

Holk siehe Dunkler Krambuden.

Holstenmarkt siehe Kohlmarkt.

Holstenstraße 1852. S.-V.

?Iätsa Holsätoi'nm 1290, L. U.-B. II. S. 1035, Holzstrate

1290, L. U.-B, II. 1034, Holstenstrate 1382, Test.,

?1ätsa RolsaticÄ 1388, Test., ?lAtea Holssrtiao

1399, N,-St,-B, Holstraße 1695, Krugb,

An ihr wurden gezählt 1709 44 Häuser und 3 Buden,

1885 41 Häuser und 458 Bewohner (1832, einschließlich des

Kohlmarktes, 440 Bewohner).

Hüxstraße 1852. S.-V.

Hucstrate 1259, Bürgermtr. , ?1g.tss. Hu«oi'ui« 1289,

?1ät«ä Hncollis 1303, ?1lrtsÄ Huxnris, 1350,

Hyxerstrate 1351, N.-St.-B, Huxerstrate 1365, N.-St.-B.

?Iät,slr Luxiiri^s 1396, ?1at«g. Hnxaiura 1399,

?Iatsa Hnxärioi'uiri 1399, Huckkesstrate 1413, Test.,

Hüxstrate 1455, I'lntea perrssticoirim in einem

lateinischen Gedicht, Hoxstrate, Petri Wochb,, Hukstrate

1581, Hüxstrate 160», Krugb., Hüxterstraße 1629,

Krugb. Im Vvlksmundc auch Büdelmakerstrate,

Die Straße war die erste, welche vom Markte aus nach

der Wakenitz angelegt wurde, Ihr Name wird daher stammen,
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daß sie zur Zeit ihrer Anlage, als an ihren beiden Seiten

noch unbebaute Aecker lagen, die Gestalt eines Vorsprunges

(Hui) hatte.

An ihr wurden gezählt 1709 101 Häuser, 16 Buden und

6 Gänge, 1885 110 Häuser und 5 Gänge mit 24 Buden,

sowie 1186 Bewohner (1832 742 Bewohner),

sHüxterdamm 1884. S.-V.

Hüzerdamm 1388, Test., Hüxterbrücke 1852, S.-V.

An ihm lagen 1885 19 Häuser mit 132 Bewohnern,

vHüxterthorallee (Vorst. St. Jürgen) 1869. S.-V.

An ihr lagen 1885 36 Wohngebäude mit 282 Bewohnern.

*Humboldtstraße (Vorst. St. Jürgen) 1888. S.-V.

Benannt zu Ehren der Gebrüder Alexander und Wilhelm

von Humboldt,

*Hundestraße 1852. S.-V.

?1atsä «Ännrn 1263, Hundestrate 1289, Hunnestrate

1376, Test.

An ihr wurden gezählt 1709 83 Häuser, 12 Buden und

7 Gänge, 1885 94 Häuser und 7 Gänge mit 51 Buden,

sowie 1298 Bewohner (1832 656 Bewohner).

Bei St. Jacobi siehe Breitestraße und Königstraße.

5Jacobttirchhof 1852. S.-V.

An ihm lagen 1885 3 Häuser mit 34 Bewohnern.

sJacobstraße (Vorst. St. Lorenz) 1871. S.-V.

An ihr lagen 1885 9 Wohngebäude mit 40 Bewohnern.

"Jahnstraße (Vorst. St. Gertrud) 1872. S.-V.

Benannt zu Ehren des Turnvaters Jahn, weil in ihrer

unmittelbaren Nähe der öffentliche Turnplatz liegt,

An ihr lagen 1885 7 Wohngebäude mit 31 Bewohnern,

*Am Jerusalemsberg (Vorst. St. Gertrud) 1871. S.-V.

Die Straße führt zu einem, Jerusalemsberg genannten,

Hügel, auf dem noch jetzt ein steinernes Denkmal, Christus am

Kreuze darstellend, steht. Der Rathsherr Heinrich Constin hat

es zur Erinnerung an eine von ihm 1468 nach Jerusalem

unternommene Wallfahrt errichten lassen.

An der Straße lagen 1885 6 Wohngebäude mit 47 Be

wohnern,



23

»Bei St. Johannis, 1852, S-V,

VsrZ^s sknctum ^okannsm 1262, Plates, trarisver

sa1i3 sunotuin ^«IiAnnem 1347, Rosengharde.

1460, Schoßb,

An der Straße liegt das St, Johanniskloster,

An ihr wurden gezählt 1709 12 Häuser und 4 Buden,

1885 19 Häuser und der Johannishof mit der Wohnung des

Inspektors, der Priorin und 15 Wohnungen für Conventna-

linnen, sowie 181 Personen (1832 89 Bewohner),

»Johannisstraße 1852, S,-V.

?1ätsa saveti 5«Ki,r>Qis 1262, L, U.-B. I S, 241, St. Jo-

hannsstrate 1577, Johannesgasse 1666, Krugb.

An ihr wurden gezählt 1709 75 Häuser, 2 Buden und

2 Gänge; 1885 lagen an ihr 72 Häuser, 1 Hof und 1 Gang

mit 22 Buden; 863 Bewohner (1832 607 Bewohner).

»Jsraelsoorfer Allee (Vorst. St. Gertrud) 1869. S.-V,

An ihr lagen 1885 29 Wohngebäude mit 132 Bewohnern,

Jungfernstieg siehe Mengstraße,

»Kahlhorststraße (Vorst. St. Jürgen) 1«69. S-V.

Die Straße führt durch einen Theil der Vorstadt, der die

Kahlhorst heißt. Da in jener Gegend schon in alten Zeiten

Gemüsegärtner ansässig waren und die älteste vorkommende

Wortform Kohlhorst (L. U.-B. VII S, 244) lautet, so scheint

die Annahme berechtigt, daß der Name vom Anbau des Kohls

entlehnt ist.

An ihr lagen 1885 29 Wvhngebnude mit 2«4 Bewohnern,

»Kaiserstraße 1852, S,-V,

?Iatsg, apn6 välvnni 1308, ?Iät,sa ^aesaris 1438,

?1ateg, äprrcl turriin <^g,ssaris 1441, Tegen den

Kaysertorm oder 1460, By deine Kaiserthvrne 1462,

Kayserstrate 1592.

An ihr wurden gezählt 1709 3 Häuser und 2 Buden,

1885 8 Häuser und 62 Bewohner (1832 41 Bewohner).

»Kalandstraße (Vorst. St. Jürgen) 1885. S.-V,

An ihr lagen 1885 noch keine Wohngebände.

»Kapitelstraße 1884, S-V.

?ürva pla,tea intsr pIllteam nienn^ ^Intsnin
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rnolsnäinoruiri 1309, Papenstrate by dem Dome

1387, N.-St.-B., Papenstrate 1441, Kleine Pfaffen-

strahe,L,A,, Pfaffenstraße bei der Parade 1852, S,-V.

An ihr wurden gezählt 1709 6 Häufer und 2 Buden,

1885 5 Häuser und 64 Bewohner (1832 41 Bewohner),

"Karpfenstraße (Vorst, St, Lorenz) 1869, S,-V,

Sie ist auf dem Areale eines früher der Stadt gehörigen

Karpfenteiches angelegt.

An ihr lagen 1885 27 Wohngebäude mit 236 Bewohnern,

"Kastorpstraße (Vorst, St. Jürgen) 1888, S,-V,

Benannt zu Ehren des um die Stadt hochverdienten Bür

germeisters Heinrich Kastorp,

"Kastanien-Allee (Vorst. St. Jürgen) 1869. S.-V.

Die Straße ward bei ihrer Anlage mit Kastanien bepflanzt.

An ihr lagen 1885 5 Wohngebäude mit 45 Bewohnern,

"Große Kiesau 1884. S,-V.

Kyfow 1317, Kysowdwerstrate 1347, ^iNi^ns. L^sov

1447, Olde Kiesouwe 1463, Test., Kysvuw 1608, Krugb.,

Kiesau 1852. S.-V.

An ihr wurden gezählt 1709 29 Häuser, 8 Buden und

4 Gänge, 1885 36 Häuser und 4 Gänge mit 14 Buden,

sowie 359 Bewohner (1832 218 Bewohner).

"Kleine Kiesau 1884. S. V.

Kysow 1443, Kysowenstrate 1485, Kiesau bei St. Petri

1852. S.-V.

An ihr wurden gezählt 1709 10 Häuser und 19 Buden,

1885 19 Häuser und 187 Bewohner (1832 129 Bewohner).

Kinderthal siehe Teufelsgruft.

Kinkelwinkelstraße siehe Königstraße.

"Kirchenstraße (Vorst, St, Lorenz) 1869, S.-V,

An ihr lagen 1885 11 Wohngebäude mit 74 Bewohnern,

"Klappenstraße (Vorst. St. Lorenz) 1885. S.-V.

Klappengang 1869, S.-V.

Im Volksmund führte die Straße den letzteren Namen

schon im vorigen Jahrhundert. Er bezieht sich auf ein an

ihrem Eingange gelegenes Wirthshcms „Zur Klappe."

An ihr lagen 1885 13 Wohngebcinde mit 161 Bewohner».
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Mingenberg 1884, S.°V.

Clingenberghe 1289, L, U.-B, II S, 1032, Klingenberg 1644,

Krugb., Klingberg 1852, S-V, Eine lateinische Übersetzung

dieses Namens stndet sich niemals in den Stadtbüchern,

Ueber die Deutung des Namens siehe Mittheilungen des

Vereins f, L, G, u. Alterth, Heft 2 S, 135,

Ursprünglich führte nicht nur der freie Platz, welcher noch

jetzt jenen Namen tragt, sondern auch die nördlich daran

stoßende Straße bis zum Kohlmarkt die Bezeichnung Klingen-

berg; seit dem Anfang dieses Jahrhunderts wird die letztere

Sandstrahe benannt.

Der oberhalb der Aegidienstraße belegene Theil des Platzes

hieß in den ältesten Zeiten I^ornrQ salis 1296, Lalsnin

loruin 1320, Sölten Marked 1368, Soltmarked 1459,

vormals de Soltmarkede 1599; an ihm lagen vier

Buden, in denen Salz verkauft wurde.

An dem Klingenberge und der jetzigen Sandstraße zusammen

wurden gezählt 1709 32 Hauser und 1 Bude, 1832 809 Be

wohner; an dem Platze allein 1885 9 Häuser mit 128 Bewohnern,

Bei der hölzernen Klinke siehe Petersstraße,

Klodtstraße siehe Markttwiete.

Mosterstraße (Vorst, St, Jürgen) 1876, S,-V.

Benannt nach einem in der Nähe gelegenen Gehöft, das

früher als Krankenhaus zum St, Annenkloster gehörte.

An ihr lagen 1885 4 Wohngebäude mit 63 Bewohnern,

Böberg 1884. S.-V.

Koberg 1287, Kuhberg 1391, N.-St.-B., Kuebergh 1449,

Koebergh 1489, Koopbarg 1552,Kökeberg 1629,Krugb,,

Kobergh 1608, Krugb., Kaufberg 1852, S,-V, Eine

lateinische Uebersetzung des Namens kommt in den Stadt

büchern niemals vor. Der von Melle erwähnte Ausdruck

Möns vs.«Oäi-ruri wird wahrscheinlich einem Testamente ent

nommen sein.

An dem Platze wurden gezählt 1709 15 Häufer und

4 Buden, 1885 13 Häuser und 275 Bewohner.

"Wnigstraße 1852. S.-V.

?1at<z« rsgis 1313, I'lats!,. roZrrrri 1359, Koninghes
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strate 1395, N.-St.-B., Koninckstrate 1476, Test,, Ko-

ningstrate 1608, Krugb,, Küninghstrate 1614,Bauinvent,

Die zweite Hauptstraße der Stadt, Sie liegt auf der

Mitte des Höhenrückens und erstreckt sich von der Mühlen-

straße bis zum Koberg, Im Oberstadtbuch führt sie erst

seit 1313 einen eigenen Namen. Bis dahin werden die ein

zelnen Theile derselben meist als Zwischenglied der Straßen

bezeichnet, welche von ihr nach der Wakenitz hinabführten,

Z, B, intsr pl. anriZarnm st Kueoruin. Die Straßen-

strecke zwischen Hundestraße und Glockengießerftraße hieß nach

der dort belegenen, der heiligen Catharina geweihten Kirche

des Minoritenklosters ^.pnZ snriLtain Latlrgrinsm 1259,

die Straßenstrccke zwischen Glockengießerstraße und Koberg

wegen der benachbarten St. Jacobikirche ^.pnd sau «tum

^aoobnin 1288.

Einen selbstständigen Namen führte noch in späterer Zeit

der 1316 Dwerstrate g.pn6 kabros benannte südliche Theil

der Straße zwischen Mühlenstraße und Aegidienstraße; er hieß

1589 Konigswinkel, 1590, Krugb., Kinkelwinkelstraße,

1594 Konigswinkelstrate, 1695, Krugb., Kurze König

straße. — Im Volksmunde wnrde er im vorigen Jahrhundert

auch Winkelstraße benannt

An der Straße wurden gezählt 1709 115 Häuser, 16 Buden

und 1 Gang, 1885 118 Häuser und 1 Gang mit 8 Buden,

sowie 1117 Bewohner (1832 827 Bewohner).

Kurze Königstraße siehe Königstraße.

Kouigswinkel und Konigswinkelstraße siehe Königstraße.

Kohlgrape siehe Wakenitzmauer.

*Kohlnmrkt 1852. S.-V.

^oruin eai-b«QniN 1291, Kolmarked 1297, Kalenmarck

1311, Kaelmarkt 1608, Krugb., Kahelmarkt 1629, Krugb.

Der westliche Theil der Straße führte um 1700 den Namen

Holstenmarkt, Stadtplan.

Der Name stammt daher, daß hier in alten Zeiten Meiler

kohlen verkauft wurden.

Es wurden gezählt 1709 12 Häuser, 1885 11 Häuser mit

128 Bewohnern.
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-Kriihenstraße 1352. S.-V.

Kreienstrate 1280, L. U.-B. II S, 1017, l'Iatsu. «oi-nieum

1293, I'Iätsa Kreien 1295.

An ihr wurden gezählt 1709 33 Häuser, 10 Buden und

4 Gänge, 1885 33 Häuser und 4 Gänge mit 33 Buden,

sowie 514 Bewohner,

Alter Krambuden siehe Markt

Dunkler Krambuden.

Oaindodäs tsQsdrosas 1320.

Mit diesem Namen wurde eine enge Querstraße bezeichnet,

welche die an der Westfeite des Marktes und die am Schüssel

buden belegenen Buden von einander trennte. In den seit

1459 erhaltenen Schoßbüchern kommt für dieselbe regelmäßig

der Name Tittentasterstraße vor, Ihr nordlicher Theil führte

zu Ende des vierzehnten Jahrhunderts nach einer an ihr be

legenen Schenke auch den Namen De Holk.

*Enger Krambuden 1852. S.-V.

Kemmerbodae 1318, Lrkiridoääe in opposit« äornus

pnunoi'iim 1329, Kramboden 1440, Kemmerstrate

1444, Enger Kramboden 1406, N-St.-B., va Oam-

boäa 1448.

An der Straße wurden gezählt 1709 Häuser, 1885

3 Häuser und 23 Bewohner.

Weiter Krambuden 1652. S. V.

?1u,tsa illstitorum 1307, Iiitsr liv«tli««ai'i«8 1309,

Kovas Oi-amdoci^s 1309, Vicus inter Keirlmsr-

dodsn 1309, Vi«n3 ttpotkecäi'iornm 1332, Kein-

mcrboden 1344, ^lttgnns (üi'ginl>«cleu 1354, I^atäe

<üi äinbocisQ 1370, I^at«,« lz«6as in3tit«rniri 1385,

N.-St.-B, Wyde Kramboden 1388, N.-St.-B.

Die Straße wnrde bis zum Anfange des fünfzehnten

Jahrhunderts vorzugsweise von Gewürzkrämern und Apothekern

bewohnt.

An ihr wurden gezählt 1709 7 Häuser, 1885 <> Häuser

und 52 Bewohner.
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"Krausestraße (Vorst, St, Lorenz) 1872, S.-V,

Benannt nach dem Bauunternehmer Zimmermeister Krause,

der die Straße angelegt hat.

An ihr lagen 1885 23 Wohngebäude mit 220 Bewohnern,

"Kreuzweg (Vorst, St. Lorenz) 1885, S-V,

Kronstraße siehe Schustergasfe,

"Krumme Querstraße 1884, S.-V,

Krumme Dwasstraße 1852, S.-V,

Dieser Name wird im Oberstadtbuch zuerst im Jahre 1558

erwähnt. Im Volksmunde hieß die Straße noch in neuerer

Zeit Krummer Ellenbogen.

In derselben lag 1885 ein Haus mit 9 Bewohnern.

Bei dem Küterhause siehe An der Mauer,

Küterstraße siehe Alter Schrangen,

Beim Kuhsood siehe Breitestraße,

"Kupferschmiedestraße 1884. S.-V.

Copperslegerstrate 1368, Koppersleger Dwerstrate 1380,

Koppertwcrstrate 1445, ?1at,sa ladrorriW enpri

1446, Koppersmede Dwerstrate 1556, Smededwer-

strate 1588, Schmedestrate 1608, Krugb., Kleine

Schmiedestraße 1695, Krugb,, und 1852, S.-V.

An ihr wurden gezählt 1709 13 Häuser und 7 Buden,

1885 23 Häuser und 155 Bewohner (1832 129 Bewohner).

Kuttekenstieg siehe Wakenitzstraße.

"Lachswehrallee (Vorst. St. Lorenz) 1869. S.-V.

Die Straße führt zu einem seit 1463 der Stadt ge

hörigen, derzeit als Caffeegarten vermietheten Grundstück, das

den Namen Lachswehr führt.

An ihr lagen 1885 41 Wohngebäude mit 349 Bewohnern.

"Langereihe (Borst. St. Gertrud) 1869. S.-V.

An ihr lagen 1885 27 Wohngebäude mit 208 Bewohnern,

"Lastadie 1852. S.-V.

Lastaye, Reim. Kock Chronik, Lastadie 1548, Lastadige

1572, Petri Wochb., große Lastadie 1614, Bauinvent.,

Laststade Z666, Krugb.

Das der Stadt gegenüber am linken Travenufer gelegene
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Gestade erhielt den Namen Lastadie davon, daß hier, die Schiffe

Ballast einnahmen. Der vordere beim Holstenthor belegene

Theil hieß 1357 Coggewisch, der mittlere im sechzehnten

Jahrhundert Bäckerwisch,

An ihr lagen 1885 7 Häuser mit 36 Bewohnern.

Kleine Lastadie siehe Erste Wallstraße,

"Lauerhofstraße (Vorst, St, Gertrud) 1876, S.-V.

An ihr lagen 1885 9 Wohngebäude mit 93 Bewohnern,

"Lcderftraße 1852, S.-V.

Ledderstrate 1362, Test,, Lederstrate 1444, Im Volks-

munde auch Leiterstraße.

An ihr lag 1885 ein Hans mit 59 Bewohnern,

"Lichte Querstraße 1884. S.-V.

?Iätsn t,rg,n8vsrsälis inter ross^in duois et losKnin

1309, Lichte Dwerstrate 1586, Lichte

Dwasstraße 1852, S.-V.

An ihr wurden gezählt 1709 9 Häuser und 16 Buden,

1885 15 Häuser und 1 Gang mit 6 Buden, sowie 181 Be

wohner (1832 107 Bewohner),

Lieutenants-Gruft.

Diesen Namen führte ein südlich vom Holstenthor zwischen

dem äußern und innern Wall belegener Platz, an dem sich

straßenseitig ein der Stadt gehöriges Haus befand, das im

vorigen Jahrhundert von einem Lieutenant, in dem gegen

wärtigen bis zum Bau der Lübeck-Buchener Eisenbahn von

einem Acciseeinnehmer bewohnt wurde. Da der Platz zur

Abhaltung von Pferdemärkteu benutzt wurde, hieß er auch

Pferdemarkt,

Mndcnplatz (Vorst. St. Lorenz) 1869, S.-V,

An ihm lagen 1885 39 Wohngebäude mit 276 Bewohnern,

"Lindenstraße (Vorst, St. Lorenz) 1871. S.-V.

An ihr lagen 1885 62 Wohngebäude mit 450 Bewohnern,

"Lauger Lohberg 1852, S.-V.

In ältester Zeit ward diese Straße meist durch eine Be

schreibung bezeichnet, nämlich ! Dwerstrate inrer platesiri

LämpäQiornrn st tossain lutitlAriloruiri 1322, Dwerstrate,

HUäs est iritsr platsarn «ampariioruiri et I'oMeripole
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1323; doch kommt für dieselbe auch die Bezeichnung Im

Poggenpole 1287, Pockgenpol 1299, Dwerstrate äiotg, Poggew

pul 1373, Pogkenpoel 1408, Rechnungsbuch des neuen Rathes,

vor, Lnpsi- Lohberge hieß sie zuerst 1379, Test,, dann Up dem

Looberge 1393, N.°St.-B, Loheberg 1581, Looberghe 1601,

Lohberg 1644, Krugb,

Der Name Poggenpol deutet darauf hin, daß die an der

Wakenitz belegene nördliche Stadtgegend vor ihrer Bebauung,

die zum Theil erst am Ende des dreizehnten Jahrhunderts

stattfand, eine sumpfige Niederung bildete.

Der Name Lohberg, der zuerst zur Bezeichnung der dem

weiten Lohberg gegenüber liegenden Häuser vorkommt, erklärt

sich daraus, daß die Lohgerber, die in sehr großer Zahl die

benachbarten Grundstücke bewohnten, in ältester Zeit den breiten

Platz des weiten Lohbergs zur Lagerung von Lohe benutzten.

An der Straße wurden gezählt 1709 39 Häuser, 24 Buden

und 9 Gänge, 1885 53 Häuser und 6 Gänge mit 35 Buden,

sowie 675 Bewohner (1832 441 Bewohner),

"Weiter Lohberg 1852, S.-V,

Nova eivitas in Poggenpole, 1302, ?«sLg, 1308, ^«ssa

sive Lobergh 1431, Loberghe 1458, Im Volksmunde

findet sich auch der Name Neustadtmarkt,

An ihm wurden gezählt 1709 15 Häuser und 3 Buden,

1885 18 Häuser und 124 Bewohner (1832 78 Bewohner).

"Bei der Lohmühle (Vorst, St, Lorenz) 1869, SÄ,

An der Straße lagen 1885 11 Wohngebäude mit 137 Be

wohnern,

Ludershagen siehe Fünfhausen,

"Lützowstraße (Vorst, St, Gertrud) 1878. S,-B.

An ihr lagen 1885 keine Wohngebäude,

"Luisenstraste (Borst, St, Gertrud) 1869, S.-V.

An ihr lagen 1885 21 Wohngebäude mit 116 Bewohnern,

Up de« Lysten siehe Kleine Burgstraße,

"Margarethenstraße (Vorst, St, Lorenz) 1876,

An ihr lagen 1885 20 Wohngebäude mit 196 Bewohnern,

"Marienkirchhof 1852. S.V.

An ihm wurden gezählt 1885 1 Haus und 23 Bewohner.
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An ihr lagen 1885 2 Wohngebäude mit 10 Bewohnern.

'Markt 1852. S.B.

Seine westliche Seite hieß anti^uas Orai»K«6sn 1320, die

südliche „Achter dem Stocke" 1459, N.-St.-B., da hier an

Stelle der alten Waage 1442 der Kak errichtet ward.

An ihm wurden gezählt 1709 30 Häuser, 1885 16 Häuser

und 138 Bewohner (1832 158 Bewohner).

Markttwiete (oberhalb der Braunstraße),

^nti^nas Cramboden 1330, 'l'snsdroslrs Cramboden

1352, De olde Kramboden 1476, Brunstratentwiete

1484. Im Volksmunde hieß sie auch Klodtstraße.

An ihr wurden gezählt 1885 2 Häuser mit 22 Bewohnern.

Marlesgrube 1884. S.-V.

^ossa Narlsvi 1266, L. U.-B. I S. 271, ?Iat«a Nur-

I«vi8 1290, Marlowesgrowe 1338, Marlevesgrove

1354, Test., Marlesgrove 1400, ^c,3sa Klarleplii

1401, Nsrivsg k«33a 1421, N.-St.-B., Malmesgrove

1460, Marloffgrove 1476, Test., Merlesgrvve 1506,

Fundationsbuch der Antonibrüderschaft, Marli ssgrove 1534,

N.-St.-B., Marlsgrowe 1601, Krugb., Markesgrovc

1610, Chronik, Marquardsgrube 1630, Bauinventar,

Marcusgrube 1668, Chronik, Martelhsgrove 1677,

Bauinventar, Marlsgrube 1695, Krugb., Mertensgrube

um 1700, Stadtplan, Mardelsgrube 1786, S.-V., Mar-

litzgrube 1852, S.-V.

An ihr wurden gezählt 1709 56 Häuser, 11 Buden und

6 Gänge, 1885 62 Häuser und 7 Gänge mit 46 Buden, sowie

904 Bewohner (1832 583 Bewohner).

'Marlistraße (Vorst. St. Gertrud) 1869, S.-V.

Sie führt zu einem Gehöfte, dessen früherer Name, Acker

hof, seit dem Ende des vorige» Jahrhunderts von seinem

damaligen Eigner, dem General von Chasot, in Marly ver

ändert ward.

An ihr lagen 1885 55 Wohngebäude mit 488 Bewohnern.

'An der Mauer 1884. S.-V.

Diesen Namen führte früher der ganze an der Ostseite
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der Stadt sich hinziehende Straßenzug von der Mühlenstraße

bis zur Fleischhauerstraße und von der Hundestraße bis zur

Kaiserstraße. Im Jahre 1884 ward er auf den Straßenzug

von der Mühlenstraße bis zur Fleischhauerstraße beschränkt.

Als sich der Name Nocstraße für die Stavenstrahe zu

verlieren begann, ward derselbe auf die benachbarte Gegend

an der Mauer zwischen Stavenstraße und Krähenstrnße über

tragen. Dieselbe hieß 1308 ?Ig.tsu Nos, 1502 Noelstrcite

und 1560 Nvhestrate, Der Straßentheil beim Küterhanse

wird im Krugbuch 1608 bi dem Küterhuse benannt.

An ihr lagen 1885 81 Häuser und 3 Gänge mit 20 Buden,

bewohnt von 667 Personen (An der Mauer in ihrer alten

Ausdehnung wohnten 1832 870 Personen).

*Meierstraße (Vorst. St. Lorenz) 1869. S.V.

Benannt nach dem Bauunternehmer Zimmermeister Meier,

der die Straße angelegt hat,

An ihr lagen 1885 45 Häuser mit 324 Bewohnern,

*Mengstraße 1852. S.V.

Mengestrate 1259, Biirgermtr., Nen^oni« 1267,

riätsä rnixw 1329, Test,, 1'Iatea ^löA^Koni« 1364,

N,-St,-B, Menghenstrate 1364, N-St.-B., Mängestraße

1666, Krugb,, Menggrube um 1700, Stadtplan,

In älterer Zeit führte nur der untere Theil der Straße

zwischen Fünfhausen und Trave jenen Namen; der obere

zwischen Breitestraße und Fiinfhausen belegene wird bezeichnet

^puä «iiNitsrium böätas Naiisve 1289, By sunte

Marien 1466, Tegen unser leven Vruwen Kerkhove

1468, ^pncl mg.«s11g, pannrn 1376, By den Brod-

schrangen 1456, und im Volksmunde Prennekenmarkt.

An der südlichen Seite des oberen Theils der Straße lag

eine lange Reihe von Buden, in denen früher die Bäcker ihr

Brvd feil hielten, später ihre Wittwen wohnten. Als diese

Buden 1834 beseitigt und der von ihnen eingenommene Platz

geebnet, mit einer Reihe von Bäumen bepflanzt und der Straße

beigelegt ward, erhielt diese Gegend vom Volke den Namen

Jungfernstieg.

An der Straße wurden gezählt 1709 78 Häuser und
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wohner),

*Mittelstraße (Borst. St. Lorenz) 1869. S.-V.

An ihr lagen 1885 46 Wohngebäude mit 430 Bewohnern.

Moislinger Allee (Vorst. St. Lorenz) 1869. S.-V.

An ihr lagen 1885 134 Wohngebäude mit 953 Bewohnern.

'Mönkhofer Weg (Vorst. St. Jürgen) 1871. S.-V.

Monckenhoverweg 1473, Monnikenweg 1487, Moenik-

hoverweg 1645, Kämmereiprotok. Der vordere an der

Ratzeburger Allee belegene Theil wird 1669 auf einer alten

Karte Großer Ehebrecherstieg genannt.

Der Weg führt zu dem Gute Mönkhof, das dem hiesigen

Heiligen Geist Hospital gehört.

An ihm lagen 1885 7 Wohngebäudc mit 55 Bewohnern.

Mühlenbrücke 1884. SV.

Mühlenthorbrücke 1880. S.-V.

An derselben lagen 1885 10 Häuser mit 69 Bewohnern,

'Mühlendamm 1852, S.V.

De grote Molendamm 1615, Bauinventar.

An ihm lagen 1885 11 Häuser mit 49 Bewohnern.

Mühlenstraße 1852. S.-V.

?Iat«g. inolsudillorurri 12.59, Bürgermtr., Molenstrate

1291, L. U-B. II S. 1035, Mollenstrate 1413, Test.

Die Straße bildete in den ältesten Zeiten den Zugang zu

den städtischen Mühlen,

An ihr wurden gezählt 1709 76 Häuser, 5 Buden und

3 Gänge, 1885 77 Häuser und 3 Gänge mit 26 Buden,

sowie 863 Bewohner (1832 699 Bewohner).

Musterbahn 1852. S.-V.

Munsterbahn 1614, Bauinventar.

Auf derselben wurde in früheren Zeiten die Bürgermiliz

gemustert.

An der Straße lagen 1885 8 Häuser mit 56 Bewohnern.

^Niidlerschmibbogen.

In den Swyboghen 1356. Lüb. U.-B. III S. 260,

Ein unterhalb des Rathhauses belegener Durchgang zum

Markte, in dem seit 1343 den Nädlern ihre Verkaufsstellen

Ztschr, d. B. f. L, B. VI, 1. 3
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angewiesen waren. Im Volksmunde hieß er auch Herren-

Winne, d, h, die von den Herren des Raths gewährte Stätte.

Hinter der Nähladc siehe Adolphstraße,

"Nebenhosstrasze (Vorst, St, Lorenz) 1871, S.-V,

Nebenstraße 1869, S,-V,

Benannt nach einem benachbarten Gehöfte, das den Namen

Nebenhof führte.

An ihr lagen 1885 17 Wohngebäude mit 122 Bewohnern,

Neustadt und Ncustraße siehe Wakenitzmauer,

Neustadtmarkt siehe Weiter Lohberg,

"Neustraße (Vorst. St, Gertrud) 1869, S,-V,

An ihr lagen 1885 12 Häuser mit 63 Bewohnern,

Noelstraßc siehe Stavenstraße und An der Mauer,

"An der Obertrave 1884, S,-V,

Der zwischen Hartengrube und Effengrube belegene Platz,

auf dem bis in die Mitte dieses Jahrhunderts, gleichwie auf

der Strecke von der Effengrube bis zur Depenan, das mit

Flußschiffen herbeigeschaffte Brennholz lagerte, hieß Holz>

markt 1593, Der Platz zwischen Pctersgrube und Holsten-

brücke führte den Namen Salzmarkt (Soltenmarkede 1578),

da an ihm die Flußschiffe, die mit Lüneburger Salz beladen

waren, ihren Lagerplatz hatten. Beim Ober-Wasserbaum

(^^>nZ ärdorera snpsi'ioi'ein 1290) nannte man den

Platz unterhalb des kleinen Bauhofes, weil sich hier ein den

Hafen schließender Wasserbauin befand.

An der Straße wurden gezählt 1709 58 Häuser, 11 Buden

und 7 Glinges 1885 42 Häuser, der Reinfeld mit 6 Buden

und 5 Gänge mit 28 Buden, sowie 635 Bewohner (1832

416 Bewohner),

Osenmndnmrkt siehe An der Untertrave,

Pagömnenstraße 1852, S-V,

?arvg, platiZä 1317, ?äi'Vü platsa, c^na itnr ad saue-

tnin kstrnin 1346, ?arvä platsa, <^NÄ ässLön-

äitur siuistrnin cls sauet« ?st,ro 1356, ?arv«

plätss., vulZarit«!' in der Procainen ^rops pl^

tsurn Holsatornm 1421, N,-St.-B., ?1s,tsä LräLcs-

iiioaruin 1428, N.-St,-B., Barkanyenstrate 1423, Test.,
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1433, Burgunnienstrate 1441, Procanienstrate 1443,

N.°St,-B,, Burgundienstrate 1448, Brokinyen 145«,

Broknigenstrate 1451, Brvghvnnigenstrate 1456,

Progonenstrate 1459, Schoßb., Pargonienstrate 1460,

Schoßb,, Borkvningestrate 1463, Brockoningestrate

1464, Prockgonienstrate 1491, Progonnienstrate 1563,

Petri Wochb,, Prochgvnienstrate 1564, Petri Wochb,,

Progonyenstrate 1570, Petri Wochb,, Pockonien-

straße 1614, Bauinventar, Pogonienstraße um 1700,

Stadtpl., Beganienstraße 1767, L, A,, Pajönnienstraße

1767, L, A.

Der Name der Straße steht wahrscheinlich in Beziehung

zu dem lateinischen Wort porons.

An ihr wurden gezählt 1709 6 Häuser und 4 Buden,

1885 9 Häuser und 78 Bewohner,

-Parade 1852, S,-V.

lorurn s^nornm 1482, I^iKer ecOlesiai'uni,

In alten Zeiten scheint die Straße als ein Theil der daran

stoßenden Sandstraßc betrachtet zu sein. Seitdem dort seit

Anfang des vorigen Jahrhunderts die Parade der Garnison

abgehalten wurde, ward sie im Volksmunde Parade genannt.

An ihr lagen 1885 7 Häuser mit 75 Bewohnern,

-Paulstraße (Borst, St. Gertrud) 1871, S-V.

Bäckergang, 1869, S.-V.

Der letztere Name stand in Beziehung zu den früher an

der Straße belegenen, dem Bäckeramte gehörigen Schweinekoven,

An ihr lagen 1885 37 Wohngebäude mit 325 Bewohnern,

-Pelzerstraße (Vorst, St, Jürgen) 1876, S,-V,

Der Platz auf dem die Straße angelegt ist, gehörte früher

einem Pelzer, der auf ihm Felle zum Trocknen auslegte.

An ihr lagen 1885 34 Wohngebäude mit 325 Bewohnern,

"Große Petersgrube 1852. S,°V.

i^ossa suncti I'etri 1285, Peternkenscrachen 1356,

L. U,-B, III S. 254, Petersgrove 1382, Test., Grote

Petersgrove 1550. Der obere steile Theil hieß 1555

der Amberg, N.-St.-B.

3'
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An ihr wurden gezählt 1709 21 Häuser und 2 Buden,

1885 16 Häuser und 125 Bewohner (1832 128 Bewohner),

"Kleine Petersgrube 1852. S,-V,

riatea VanKonis 1298, Tankenstrate 1407. N,-St.-B,

Dieser Name kommt 1482 zuletzt vor, l^iirvs, lossa

SÄneti I'stri 1401, N,-St,-B, Petersgrove 1456,

Lütke Petersgrove 1476, Test,, Kleyne Petersgrouve

1583, Petri Wochb.

An ihr wurden gezählt 1709 9 Häuser, 6 Buden und

1 Gang, 1885 10 Häuser und 1 Gang mit 7 Wohnungen,

sowie 113 Bewohner (1832 89 Bewohner).

"Pctersilienstraße 1852. S.V.

Goldogenstrate 1323, Petersilienstrate 1376, N,-St,-B,,

Petersilgenstrate 1389, Peter-Cilienstrate 1458,

Goldenstrate 1541, Petercillienstrate 1541, Peter-

syllienstrate 1608, Krugb,

Die in einer Niederung zur Trave hinabführende Straße

gehört zu den am spätesten angelegten. Da noch zu Ende

des dreizehnten Jahrhunderts in ihrer Nähe viele Gärtner

wohnten, so darf wohl angenommen werden, daß der Anbau

der dort belegenen Ländereien mit Petersilie die Namengebung

veranlaßt hat.

An ihr wurden gezählt 1709 3 Häuser und 8 Buden,

1885 6 Häufer und 1 Gang mit 4 Buden, sowie 64 Be

wohner (1832 52 Bewohner),

"Petersstraße (Vorst, St, Jürgen) 1871. S.-V.

Im Volksmunde hieß die Straße früher bei der hölzer

nen Klinke.

An ihr lagen 1885 6 Wohngebäude mit 66 Bewohnern.

"Hinter St. Petri 1852. S.-V.

Versus diorrrrri saneti l^etri 1312, ^.pud sanotuiri

?strum 1334, Achter dem Core Petri 1459, Schoßb.,

By St. Peter 1608, Krugb., I^arvä plates, kabro

rurn 1423, Kleyne Smedestrate 1456, Schiniedestraße

1614, Bauinvent,

An ihr wurden gezählt 1885 14 Häuser und 104 Bewohner.
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*Petrikirchhof 1852, S.-V.

An ihm wurden gezählt 1885 2 Häuser und 31 Bewohner,

Petri Sanddamm siehe An der Untertrave,

*Petri-Stegel.

?1atsa inrnm 1290, Devesstrate 1360, N.-St,-B., Diebes-

steg 1614, Bauinvent,, Depstegel 1794, L, A,, Tief

stegel 1798, L. A,

^Pfaffenstraße 1884. S.-V.

Dwerstrate, c^ua itu? aä Zar>etärn XatKärinairi 1331,

Papenstrnte 1364, Plates elerioorurn 1397, Pfaffen

straße bei St, Catharinen 1852, S.-V.

An ihr wurden gezählt 1709 6 Häuser, 5 Buden und 1 Gang,

1885 16 Häuser und 119 Bewohner (1832 135 Bewohner).

Pfaffenstraße siehe Kapitelstraße.

*Pferdcmarkt 1852. S.-V.

lri-snae 1309, Snndstraße 1365, N.-St.-B., Up dem

Sande 1461, Perdemarket 1429, N.-St.-B.

An demselben wurden gezählt 1709 13 Häuser und 3 Buden,

1885 17 Häuser und 154 Bewohner (1832 103 Bewohner).

Pferdemarkt siehe Lieutenantsgruft und Parade.

Philosophenweg siehe Gärtnergasse,

-Pleskowstraße (Borst. St. Jürgen) 1881. S.-V.

Benannt zu Ehren der Patricierfamilie Pleskow.

An ihr lagen 1885 11 Wohngebäude mit 80 Bewohnern,

Poggenpohl siehe Langer Lohberg.

Prcnnckenmarkt siehe Mengstraße,

Rabandcrstraße siehe Gerade Querstraße.

^Rabenstraße (Vorst. St. Gertrud) 1876. S-V.

Die Straße erhielt ihren Namen, weil in ihrer Nähe

ehemals das Hochgericht lag, auf dem die letzte Hinrichtung

1827 stattfand.

An ihr lagen 1885 10 Wohngebäude mit 66 Bewohnern.

Beim Rathhause siehe Breitestraße,

-Ratzeburger Allee (Vorst, St, Jürgen) 1869, S -V,

Grönauerweg 1669, Alte Karte, Fischerbudenweg Ende des

17. Jahrhunderts, Protok. des St. Annen Klosters.

An ihr lagen 1885 55 Wohngebciudc mit 379 Bewohnern.
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-Reiferstraße (Vorst, St, Lorenz) 1874, S.-V,

Sie ist auf einer ehemaligen Reifervahn angelegt,

An ihr lagen 1885 55 Wohnhäuser init 492 Bewohnern,

Repermnren siehe Wakenitzmauer,

Reperweg siehe Catharinenstraße,

-Am Rethteich (Vorst, St, Lorenz) 1869. S,-V,

An der Straße lagen 1885 5 Wohngebäude mit 33 Bewohnern,

-Ringstraße (Vorst. St. Jürgen) 1871, S-V.

Die Straße ist benannt nach dem ihr benachbarten Gehöfte

Ringstettenhof. Dieser hieß in den ältesten Zeiten Rieperhorst.

Den Namen Ningstettenhof erhielt es um 1444 nach dem

damaligen Eigner Nikolaus Rinckhoff.

An ihr lagen 1885 5 Wohngebäude mit 53 Bewohnern,

-Ritterstraße (Vorst, St, Lorenz) 1875, S,-V,

An ihr lagen 1885 2 Wohngebäude mit 28 Bewohnern,

Ritterstraße siehe St. Annenstraße.

-Roeckstraße (Vorst. St. Gertrud) 1869. S.-V.

Sie erhielt ihren Namen nach dem 1869 verstorbenen

Senator Roeck.

An ihr lagen 1885 48 Wohngebäude mit 307 Bewohnern.

-Rosengarten 1852. S.-V.

Dwerstrate intsr platsarn «g,unrri st sanoti ^«Knnnis

1326, «pposit« Korti sarloti ^«tianriis 1415,

Rosengarde 1387, N.-St.-B., By dem Rosengarde

sunte Johannis 1460, Im Rosengarde 1484, Rosen-

strate 1536, Rosengarn 1757, L. A.

An der östlichen Seite der Straße lag ein zum St. Jo

hanniskloster gehöriger Garten, und stammt hiervon der Name,

An ihr wurden gezählt 1709 9 Häuser und 1 Bude,

1885 10 Häuser und 1 Gang mit 15 Buden, sowie 146 Be

wohner (1832 93 Bewohner),

Rosengarten siehe Bei St, Johannis,

-Rosenstraße 1852, S-V.

Rosenstrate 1352, ?1at«a rosai-nm 1360, R.-St.-B.,

Rozenstrate 1375, Plates rosas 1441.

Die Straße wurde in ältester Zeit als ein Thcil der
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daran stoßenden Großen Gröpelgrube betrachtet, wie sich ans

den nachfolgenden Bezeichnungen ergiebt:

Gropengrove 1307, ?o8sa lutilignlorrrm 1315,

Na^or koss«. lutit'iAuloi'nm 1337, Dieser Name verlor

sich, als zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts die große

Gröpelgrube nach Osten hin über die Ländereien des Poggen

pohls bis an die Stadtmauer verlängert wurde. Da seit dieser

Zeit die sich nördlich von ihr abzweigende Rosenstraße die

Verbindung zwischen ihr und der Kleinen Gröpelgrube bildete,

hieß sie 1330 Dwerstrate irrtsr kossas lutil'iA'uI «ruiri,

An der Straße wurden 1709 gezählt 13 Häuser, 4 Buden

und 7 Gänge, 1885 25 Häuser und 4 Gänge mit 30 Buden,

sowie 403 Bewohner (1832 313 Bewohner),

Beim Rosenthurm siehe Wakenitzmauer,

Rothbars Mauer siehe Wakenitzmauer,

Up dem Ruggen siehe Aegidienstraße,

Im Sack (bei der Hundestraße) 1852, S,>V.

Im Sack 1584, Am Sack 1593,

Die Straße entbehrt eines Ausganges, uud stammt hiervon

der Name, Sie wird jetzt als ein Theil der Wakenitzmauer

betrachtet.

Im Sack (Verbindung zwischen Weitem Krambuden und Markttwiete),

Vieris diotns psrain 1315, ?«rvus vic-us 6i«tri8

in s»,««« 1318,

Benannt nach einem an der Straße belegenem Hause, das

ää psrain oder zur Tasche hieß, — Im Volksmunde führte

sie auch die Namen die Arschkerbe und um 1700 der Feh

marsche Sund, Stadtplan,

Sacgekuhle siehe großer Bauhof,

Salzmarkt siehe Klingenberg und An der Obertmve,

-Sandstraße 1884, S,-V.

Dieser Name findet sich für die Straße zuerst auf einem

1824 angefertigten Stadtplan, Bis dahin wurde sie als ein

Theil des Klingenbergs betrachtet.

An ihr wurden gezählt 1885 26 Hänser mit 204 Be

wohnern,

Sandstraße siehe Pferdemarkt,
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Bei der Schafferei siehe Wakenitzmauer,

* Schildstraße 1884. S.-V.

Der Name ist davon entnommen, daß die an der nörd

lichen Seite der Straße belegenen Häuser ehemals zum

Schilde hießen.

An ihr wurden gezählt 1885 20 Häuser und 143 Bewohner.

"Schillerstraße (Vorst. St. Jürgen) 1871. S-V.

Benannt zu Ehren des Dichters Friedrich von Schiller,

An ihr lagen 1885 3 Wohngebäude mit 21 Bewohnern.

"Schlachthofstraße (Vorst. St. Lorenz) 1885. S-V.

An ihr lagen 4 Wohngebäude mit 17 Bewohnern.

"Schlumacherstraße 1852. S.-V.

Dwerstrate intor platsain Knoorum st platsain «g,r-

Qiiiourn 1303, Salunenmakerstrate 1376, Test.,

Tzillunemakerstrate 1388, N.-St.-B.

An ihr wurden gezählt 1709 14 Häuser, 10 Buden und

5 Gänge, 1885 21 Häuser und 3 Gänge mit 31 Buden,

sowie 289 Bewohner (1832 259 Bewohner).

"Schmiedcstraße 1884. S.-V.

?lÄt«ä kadroruin 1307, Smedestrate 1367, Test., Grote

Smedestrate 1457, Schmiedestraße bei St, Petri

1852, S,-V,

An ihr wurden gezählt 1709 40 Häuser und 6 Buden,

1885 28 Häuser und 1 Gang mit 6 Buden, sowie 235 Per

sonen (1832, wo die kleine Straße Hinter St. Petri hinzu

gerechnet wurde, 291 Bewohner),

Kleine Schmiedcstraße siehe Hinter St, Petri und Kupferschmiedestraße,

Schobandmauer siehe Wakenitzmauer,

"Schönbökenerstraße (Vorst. St. Lorenz) 1869. S.-V,

An ihr lagen 1885 16 Wohngebäude mit 115 Bewohnern,

"Schönkampstraße (Vorst. St, Gertrud) 1869. S.-V.

Das Terrain, auf welchem die Straße angelegt ist, hieß

der Schönkamp nnd gehörte früher als Koppel zu dem im

Eigenthum des Staates stehenden Gute Neulauerhof,

An ihr lagen 1885 26 Wohngebäude mit 283 Bewohnern.

"Alter Schlangen 1884, S-V,

NäLölla oarnikicurn 1293, Vleschschrangen 1457,
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Nachdem die an der Breitestrnße belegenen Fleischschrangen

abgebrochen und der Platz, auf dem sie standen, 1852 zum

Bau eines Spritzenhauses verwandt worden, übertrug sich der

Name auf die beiden schmalen Gassen, welche von der König

straße aus den Zugang bilden. Von diesen hat nur die nörd

liche denselben beibehalten, sie hieß in älteren Zeiten Küt er

strate 1472, Kutterstraße 1587, Marien Wochenb, Köter,

straße um 1700, Stadtplan, da auf ihr das Fleisch von den

Knterhäusern nach den Schrangen geschafft ward.

An ihr wurden gezählt 1885 3 Häuser mit 13 Bewohnern,

»Kleiner Schlangen 1884. S-V,

?1at,ea pras««QUiri 1294, Boddelstrate 1458, Schoßb,

An ihr lag die alte Frohnerei,

Im Jahre 1885 wurden an ihr gezählt 7 Häuser mit

92 Bewohnern,

»Schüsselbuden 1852. S-V,

?rope Schottelboden 1350, ?Is,t«kl divt«, Schottelboden

1368, In Schottelboden 1436,

Während in alter Zeit mit diesem Namen, der den an

der östlichen Seite der Straße belegenen Verkaufsbuden ent

lehnt ist, nur die Straßenstrecke zwischen Holstenstraße und

Braunstraße belegt wurde, führt ihn in der neuesten Zeit der

ganze Straßenzug zwischen Holstenstraße und Mengstraße. Die

Theile zwischen Braunstraße und Mengstraße entbehrten

früher eines eigenen Namens; deshalb wurden die an ihnen

erbauten Häuser dadurch bezeichnet, daß angegeben ward, zwischen

welchen nach der Trave hinabführenden Straßen sie belegen

seien. Doch findet sich für sie auch die Bezeichnung rstr«

turrirn dsatas Naria« 1295, Achter dem thorne

der Kerken unser leven Fruwen 1457, Achter unser

leven Fruwen Kerkhove 1477.

An der Straße wurden gezählt 1709 32 Häuser und

6 Buden, 1885 24 Häuser und 272 Bewohner (1832 225 Be

wohner),

»Schützenstraße (Vorst, St, Lorenz) 1876. S.-V.

An der Straße lagen 1885 noch keine Wohngebäude,
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"Schulstratze (Vorst, St, Gertrud) 1869, S,-V.

Sie hat ihren Namen davon erhalten, daß an ihr die

Schule der Vorstadt St, Gertrud liegt.

An ihr lagen 1885 23 Wohngebäude mit 179 Bewohnern,

Schustergasse (Verbindung zwischen dem Weiten Krambuden und

dem Schüssclbuden),

?arvns vicus sntoriiru 1329, Dwerstrate «imi-

terinm sallLtae Narias 1334, ?1a,tsa üiota de olden

Boden 1369, N,-St,-B.

1733 hieß die Straße, wie Senior von Melle berichtet,

Kronstraßei der Name stammte daher, daß auf dem Schilde

eines dort belegenen Schneiderhanses eine Krone gemalt war,

Schnstergasse (Verbindung zwischen dem Weiten und dem Engen

Krambuden),

?arvri8 viens, udi sutorss residsnt, 1315, ?arvus

vioris, quo itnr g.6 cloirrnin ctiotam ad psram 1316,

R,«t.i'o eampsores 1319, Dwerstrate inier Kram

boden 1353, De olden Schoboden 1376, Test,, Twiete

negest dem Markte to gande 1539,

*Schwartauer Allee (Borst, St, Lorenz) 1869. S,°V,

An ihr lagen 1885 60 Wohngebäude mit 439 Bewohnern,

Schweinestraße siehe Bäckerstraße,

^Schwönekenquerstraße 1852, S-V.

Dwerstrate intsr kossarri pisvätoi'uiri st kossarn ar>-

Aliöäm 1327, Swenekendwerstrate 1347, N,-St,-B,,

Zwenekenstrate 1377, N.-St,-B, Zwenkendwerstrate

1399, Zwennekenstrate 1441, N-St,-B, Schwoencken-

Dwasstrate 1598, Schwonkendwerstrate 1608, Krugb,,

Schwonikendwerstrate 1629, Krugb,

Benannt noch einer an der Straße belegenen Badstube, 8ti.M

Swoneken, die 1343 Swoneken, Ehefrau des Heynekin Clot, gehörte,

An ihr wurden gezählt 1709 28 Häuser, 9 Buden und

2 Gänge, 1885 27 Häuser und 200 Bewohner (1832 126 Be

wohner),

-Sedanstraße (Vorst, St, Lorenz) 1879, S-V,

Benannt zur Erinnerung an die Schlacht bei Sedan,

An ihr lagen 1885 25 Wohngebäude mit 242 Bewohnern,
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"Seitenstraße (Vorst. St, Lorenz) 1871. S.-V,

An ihr lagen 1885) 7 Wohngcbäude mit 43 Bewohnern,

'Siebente Querstraße 1884, S-V.

Zoghestrate 1401, N.-St,-B,, Seghendwasstrate 1469,

Soghendwerstrate 1574, Sogenstrate 1600, Sieben

dwerstrate 1787,L,A,, Siebente Dwasstrahe 1852, S-V,

Der ältere Name stammt wohl daher, daß nn jener Straße

einst Schweinekoven lagen, die zu einem benachbarten Back

hause gehörten.

An ihr wurden gezählt 1709 10 Häuser und 3 Buden,

1885 11 Häuser und 50 Bewohner (1832 47 Bewohner),

"Sophienstraße (Vorst, St, Jürgen) 1871, S-V,

An ihr lagen 1885 29 Wohngebäude mit 210 Bewohnern,

"Am Stadtgraben 1884, S-V,

An ihr wurden 1885 gezählt 2 Häuser und 4 Bewohner,

"Stavenstraßc 1852, S-V,

?1atsa ^os 1290, Noelstrate 1293, ^latsa NosIi3 1295,

ristsa Noel 1308, ?1atva NoZeli« 1344, Noyeles-

strate 1344, Noelesstrate 1359, ?1atsa «7«1is 1386,

N.-St.-B, ?1ätsa Vans1i8 1421, N.-St.Ä., Danel-

strate 1456, Dannelstrate 1458, Danielstrate 1570,

1'IatsÄ stndus 1436, N,-St,-B,, Stavenstrate 1490,

Stabenstrate 1586,

Der Name Stavenstraße stammt von einer Badstube, die

an ihr gelegen war.

An ihr wurden gezahlt 1709 16 Häuser, 17 Buden und

6 Gänge, 1885 26 Häuser, 4 Gänge mit 31 Buden und

374 Bewohner (1832 230 Bewohner).

Steindamm siehe Cronsforder Allee.

"Stcinraderweg (Vorst. St. Lorenz) 1869. S.-V.

Derselbe führt nach dem Hvfe Steinrade.

An ihm lagen 1885 16 Wohngebäude mit 124 Bewohnern,

Stinkbüdelweg (Vorst, St, Jürgen).

Volksbezeichnung für einen in der Nähe der Kahlhorst

belegenen Fußweg.

Achter dem Stocke siehe Markt.

Tankstraße siehe Kleine Petersgrube.
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"Beim Tannenhof (Vorst, St, Gertrud) 1869. S,-V,

An der Straße lagen 1885 15 Wohngebäude mit 45 Be

wohnern,

Taubenstraße siehe Düvekenstraße,

"Teichstraße (Vorst, St, Lorenz) 1869, S-V,

Benannt nach dem ehemaligen Karpfenteich, in dessen

Nähe die Straße liegt.

An ihr lagen 1885 13 Wohngebäude mit 140 Bewohnern,

Teufelsgruft.

Diesen Namen führte im Volksmnndc die nördlich vom

Holstenthor zwischen dem inneren und äußeren Wall belegene

Gegend; sie ward auch Kinderthal benannt, weil sie wegen

ihrer geschützten Lage vielfach als Spielplatz für kleine Kinder

benutzt wurde

Teufelsstraße siehe Düvekenstraße,

Tiefstegel siehe Petristegcl,

Tittentasterstraße siehe Dunkler Krambuden,

"Töpferweg (Vorst. St, Lorenz) 1869, S-V,

Derselbe bildet den Zugang zu einer namentlich von

Töpfern benutzten öffentlichen Lehmgrube,

An ihm lagen 1885 5 Wohngcbäude mit 44 Bewohnern

"Torneiweg (Vorst, St, Gertrud) 1871, S-V,

Derselbe führt über ein Feld, das schon im dreizehnten

Jahrhundert den Namen Torneifeld führt,

An ihm lagen 1885 noch keine Wohngebäude.

"Trappenstraße (Vorst. St, Lorenz) 1871, S,-V,

Benannt nach dem Eigner eines an der Straße belegenen

Grundstückes,

An ihr lagen 1885 12 Wohngebäude mit 74 Bewohnern,

"Timkcnhagen 1852, S-V,

Tunnekenhagen 1313, Tunckenhagen 1435, Tunecken

hagen 1614, Baninvent,, Tönnchenhagen 1755, S,-V.

Der Name stammt von Johann Tunneken, der 1294 das

an der Ecke der Glockengießerstraße belegene Grundstück 4^'

kaufte; zu diesen, gehörten mehrere im Tünkenhagen belegene

Buden,

An der Straße wurden gezählt 1709 16 Häuser, 6 Buden
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209 Bewohner (1832 135 Bewohner),

»An der Untertrave 1884, S,-V

Einzelne Theile derselben hatten zu verschiedenen Zeiten

eigene Namen, Als solche kommen vor-

Am DampffchisfShafen, für die Straßenstrecke zwischen

der Großen Altefähre und dem Marstall,

Heringsmarkt für den Platz bei der Heringskoje zwischen

Beckergrube und Fischergrube. Heringsmarkede 1483,

By dem Kahuse 1597, zwischen Alsheide und dem

grünen Gang, Das benachbarte Haus 23 hieß das Kahus,

Osemunds markt um 1700, Stadtpl,, zwischen Fischstraße

und Alfstraße. Hier befand sich der Liegeplatz der aus Schwe

den ankommenden Schiffe, die meistens Eisen (Osemund) ge

laden hatten.

Petri - Sanddamm zwischen Alsheide und Altefähre.

An ihm lag ein von 1504 bis 1579 der Petrikirchc gehöriges

Sandhaus (^Z 30, 31).

Beim Unter-Wasserbaum,

.Vpu6 i^idorem inköriorsva 1319, To dem Torne 1459,

Der Hafen war schon in den ältesten Zeiten unterhalb

der Kleinen Altefähre durch einen im Wasser schwimmenden

Baum abgesperrt,

Weinstaat, Weinkaie 1841, S-V., zwischen Alf- und

Mengstraße, Hier pflegen noch jetzt die mit Wein beladenen

Schiffe zu löschen.

An der Untertrave wurden gezählt 1709 109 Häuser,

13 Buden und 4 Gänge, 1885 106 Häuser, 1 Gang mit

6 Buden, sowie 874 Bewohner (1832 697 Bewohner),

*Bereinsstraße.

Ihren Namen erhielt sie nach einem Verein zur Erbauung

von Arbeiterwohnungen, der sie 1868 anlegte,

'Großer Vogelsang (Vorst, St, Gertrud) 1871, S, V,

Für die Gegend, in der die Straße liegt, kommt bereits

1538 der Name Vogelsang vor.

In der Straße lagen 1885 1(1 Wohngebäude mit 86 Be

wohnern,
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An ihm lagen 1885 16 Wobügebäude mit 133 Bewohnern,

^Borbeckstraße iVoch. St, Lorenz) 1877, S.V.

Ter Bauunternehmer, der die Straße anlegte, benannte sie

nach dem Manne, der ihm das hierzu erforderliche Geld

vorstreckte.

An ihr lagen 1885? 23 Wohngebände mit 193 Bewohnern,

'Wachtstrafze lVorst, St, Lorenz) 1871. S.V.

In der Nähe der Straße befand sich in alten Zeiten ein

der Stadt gehöriges Wachthaus,

An ihr lagen 1885 3 Wohngebäudc mit 44 Bewohnern.

"Wahmstraße 1852. S-V.

aurigarrriu 1259, Bürgermtr., ?1atss, VäZKs

manrii 1313, Waghemansstratc 1332, ?Iätsir Ww

gemannes 1341, ?1srtsa libripenäirirQ 1428, Test,,

Wngemanusstrate 1458, Wamestrate 1460, Wageme-

strate 1468, Test,, Wamenstrnte 1580, Wnmstratc

1608, Krugb.

An der Straße wurden gezählt 1709 69 Häuser, 12 Buden

und 5 Gänge, 1885 77 Häuser, 3 Gänge mit 43 Buden,

sowie 816 Bewohner ^1832 659 Bewohner).

Waiscnhofstrasze (Vorst. St. Lorenz) 1874. S.°V.

Die Straße ist auf einem Grundstück angelegt, das dem

Waisenhause gehörte.

An ihr lagen 1885 18 Wohngebäude mit 178 Bewohnern.

"Wakcnitzmaucr 1884. S.-V.

Als im Sacke belegen wurden von 1584 bis 1884 die

Häuser bezeichnet, welche südlich von der Hundestraße lagen.

Die Straßenstrecke zwischen Hundcstraßc und Glockengießer

straße hieß bis vor Kurzem im Oberstadtbuch Rothbars

Mauer.

Der Theil der Mauer zwischen Glockengießerstraße und

Weitem Löhberg ward bezeichnet ^ova eivitkis 1287, Nycn

strate 1353,, Up der Nienstat 1597, der sich anschließende

bis zur Gröpelgrube reichende Theil die Sch obandsmaucr

1614, da hier das Haus des Abdeckers lag.

Der freie Platz unterhalb der Kleinen Gröpelgrube hieß
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By dem Rosenthorn 1480; im Volksmunde auch Kohl-

grapc, nach einem dort belegenen Krnghanse dieses Namens,

Die Häuser zwischen der Kleinen Gröpelgrube nnd der Kaiser-

strnße wurden benannt ^Vpvicl nrurrirn inlsr plätöäin Kosg,s

st turriro (üsssaris 1449, By dem Kaiserthorme 1486,

By der Kaiserinuhren 1571.

Hempspinnermuhren 1480,Henncspinnerstrate 1555>,

By den Repermuren 1572, By der Schafferie 1536.

In dieser Stadtgegend besaßen zu Ende des fünfzehnten

Jahrhunderts die Hanfspinner ihre Rciferbahnen. Die Schafferei

war ein der Stadt gehöriges Gebäude, in dem der Schaffer

des Ruthes wohnte und die Schankgerechtigkeit ausübte.

An der Mauer in ihrer alten Ausdehnung von der Kaiser

straße bis zur Mühlenstraße wurden gezählt 1709 144 Wohw

gebäude und 2 Gänge (1832 1870 Bewohner), 1885 an der

Waknitzmauer allein 102 Häuser, 7 Gänge mit 38 Bude»,

sowie 985 Bewohner.

-Wakenitzstraße (Vorst. St. Jürgen) 1869. S.-V.

Kuttekenstich 1420, L. U.B. VI S. 333,

An ihr lagen 1885 ."0 Wvhngcbände mit 354 Bewohnern.

-Erste Wallstraszc 1884. S-B,

Kleine Lastadie 1614, Bnninvent,

An ihr lagen 1885 6 Häuser mit 42 Bewohnern,

'Zweite Wallstraszc 1884, S -V.

An ihr lagen 1885 8 Hänser mit 50 Bewohnern,

-Dritte Wallstraße 1884. S.-V.

An derselben lag 1885 1 Haus (Navigationsschule) mit

5 Bewohnern,

Beim Wasserbaum siehe An der Ober- und Untertrave.

-Wasserweg (Vorst. St. Jürgen) 1869. S.-V,

An ihm lagen 1885 7 Wvhngebäude mit 65 Bewohnern.

-Weberstraße 1852. S.-V.

riates. tsxwi'uin 1302, Wevcrstrate 1359, Test., Wulves-

strate 1458, Schoßb.

An ihr wurden gezählt 1709 3 Häuser und 21 Buden,

1885 27 Häuser und 238 Bewohner (1832 98 Bewohner).

Hinter den Wechsler« siehe Schustergasse.
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Weidcnweg (Vorst, St, Jürgen) 1871, S,-V.

An ihm lagen 1885 2 Wohngebäude mit 17 Bewohnern.

^Weinbergstraße (Vorst, St, Jürgen) 1871. S-V,

Benannt nach einem Wirthshause, das den Namen Wein

berg führt,

An ihr lagen 1885 3 Wohngebäude mit 26 Bewohnern,

Weinkaic und Weinstaat siehe An der Untcrtrave,

*Wielandstraße (Vorst. St. Lorenz) 1876. S.°V.

Benannt zu Ehren des Dichters Wieland.

An ihr lagen 1885 9 Wohngebäudc mit 103 Bewohnern

*Wiesenweg (Vorst. St. Gertrud) 1871. S.-V.

An ihm lagen 1885 3 Wohngebäude mit 26 Bewohnern.

*Wilhelmstraße (Vorst. St. Lorenz) 1871. S-V.

An ihr lagen 1885 6 Wohngebäude mit 39 Bewohnern.

Winkelstraße siehe Königstraße.

*Ziegelstraße (Vorst. St, Lorenz) 1869. S-V.

Die Straße führt zu einer in Privatbesitz sich befindenden

Ziegelei.

An ihr lagen 1885 51 Wohngebäude mit 483 Bewohnern.

Nachtrag.

Der Amberg.

Diesen Namen führt im Volksmunde noch jetzt der obere

Theil der Engelsgrube.

*Kolk 1852. S.-V.

Bolcan 1320, 3nb rnonts saneti ?stri 1322, Dwerstrate

Hns. itrrr ad «^mitsrirlrll sancti ?etri 1328,

Kolk 1359.

Der jetzige Name stammt von der Familie van dem Kolke,

der zu Anfang des 14. Jahrhunderts ein großes an der Straße

belegenes Grundstück eigenthümlich gehörte.

In eilf an der Straße belegenen Häusern wohnten 1885

100 Personen.
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II

Der Memorienkalender ^eer»1«Mm) der Marien Kirche

in Lübeck.

Von Staatsarchivar »r. Wehrmann.

Einleitung.

I.

«gemein schön und treffend bezeichnet Schleiermacher den

Unterschied zwischen der katholischen und der protestantischen

Kirche, indem er sagt: die katholische Kirche macht das Verhältniß

des Einzelnen zu Christus abhängig von dem Verhältuiß zur Kirche,

die protestantische macht das Verhältuiß des Einzelnen zur Kirche

abhängig von dem Verhältniß zu Christus,^) Nach seiner Auf

fassung ist nämlich die Kirche nicht sowohl eine äußere organisirte

Gemeinschaft, als vielmehr die zwar unsichtbare, aber doch vor

handene, von Christi Geist belebte und dadurch mit ihm und

unter einander verbundene Gemeinde, Die katholische Kirche

erzieht ihre Angehörigen zunächst für die Kirche und erwartet

davon die Bildung eines frommen Sinnes, Die protestantische

Kirche pflegt vor allen Dingen schon in jugendlichen Gemüthern

einen religiösen Sinn und erwartet treue Anhänglichkeit an die

Kirche als natürliche Folge davon. Das Urtheil des unbefangenen

Protestanten über diesen Charakter der katholischen Kirche wird

sich etwas ändern, wenn man in die Zeit zurückgeht, in der

der Gegensatz noch nicht hervorgetreten war, ins Mittelalter,

Das geistige Leben überhaupt und folglich auch das religiöse

^) Schleiermacher, der christliche Glaube nach den Grund

sätzen der evangelischen Kirche, Bd. 1 A 24.

Ztschr. d. V, f, L, B. VI, 1, 4



50

bewegte sich damals in engeren Grenzen, war einfacher und leichter

befriedigt, als es jetzt ist. In Einzelnen lebte hohe Begeiste

rung, die sich in tiefempfundenen und formschönen, freilich, weil

Lateinisch, nur Wenigen verständlichen Hymnen zumeist an die

Jungfrau Maria kund giebt. Die Menge aber folgte willig den

Geboten der Kirche und den Anordnungen der Priester und fand

schon in diesem Gehorsam eine innere Beruhigung, Erst durch

die Reformation ist das religiöse Leben zur Freiheit gekommen,

wesentlich erweitert und zugleich vertieft, Und Das ist zum Theil

in einer Weise geschehen, die der katholischen Kirche nicht ent

gegensteht, für die aber doch in derselben nicht recht freier Raum

und Boden vorhanden ist. Der protestantischen Lehre, daß

Christus der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen

ist, wird die katholische Kirche nicht widersprechen, aber sie hat

neben dem Erlöser noch die „allcrseligste" Jungfrau Maria, die

mit besonderer Borliebe auch die Mutter Gottes wenigstens

früher genanut wurde, auch wohl noch jetzt so genannt wird, und

ferner hat sie eine, sogar sehr große, Menge von Heiligen und

Märtyrern, männlichen und weiblichen, als Fürbitter und Für

bitterinnen bei Gott, Während daher die protestantische Frömmig

keit immer auf die Person des Erlösers zurückgeht, wendet sich

in der katholischen Kirche die Verehrung noch vielen anderen

Personen zu, und im Mittelalter war die Verehrung der Marin

und der Heiligen entschieden weit tieser in die Herzen des Volks

eingedrungen, als die Verehrung des Heilands, Man dachte sie

sich als Schutzpatrone für gewisse Oertcr oder Bcrufsarten oder

Lebenslagen, betete zu ihnen und erwartete von solchem Gebcl

wirklichen Schutz und Hülfe in der Noth. In allen größere»

Kirchen wurden neben dem dem Heiland gewidmeten Hauptaltar

auch ihnen Altäre geweiht und besondere Pnester sür sie auge

stellt. Und es lag dann ziemlich nahe, die Verehrung auch ans

Gegenstände zu übertragen, die einmal Theile ihres Körpers

gewesen waren oder sonst in naher Verbindung mit ihnen gestan

den hatten, also auf Knochensplitter, Zähne, Haare, in Köln die
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Tausende von Schädeln der heiligen Ursula und ihrer Begleiterin

nen, in Aachen verschiedene Tücher und auch den Gürtel, den nach

der Behauptung die Jungfrau Maria getragen hat.

Durch die Reformation ist die Predigt, Verkündigung des

göttlichen Worts, Mittelpunkt und Hauptsache des Gottesdienstes

geworden, Liturgie ist das Hinzukommende, Daß man neuerdings

einzeln wieder angefangen hat, blos liturgische Gottesdienste ein

zurichten, hebt diese Ansicht nicht auf. In der katholischen Kirche

ist die Messe der wesentliche Theil des Gottesdienstes. Sie wird

und wurde, wie die ganze übrige Liturgie, in einer unverständ

lichen Sprache, der lateinischen, gesprochen oder gesungen, denn

die Kirche will ihre Einheit auch durch die Einheit in der

Sprache ihres Gottesdienstes ausgedrückt sehen. Wenn nun auch

neuerdings Manches geschieht, um ein Berständniß herbeiführen,

so geschah doch im Mittelalter nichts Derartiges. Aber der Gottes

dienst genügte dem Bedürfniß der damaligen Zeit, Das Bewußt

sein, sich an einem Gott geweihten Orte zu befinden, der kirchliche

Gesang, der Klang der .Orgel, die farbige Pracht der priester

lichen Gewänder reichten hin, das religiöse Gefühl zu erregen

und zu befriedigen. Ich denke dabei an das Wort von Schiller:

Wer es glaubt, dem ist das Heilige nah. Man glaubte, schon

durch die Theilnahme an solchen Handlungen Gott gegeben zu

haben, was Gottes ist, und also die Pflichten gegen Gott erfüllt

zu haben. Bei Wohlhabenden entstand leicht der Vorsatz, den

Gottesdienst zu vermehren, und so faßte auch die Geistlichkeit, wie

aus zahlreichen Urkunden hervorgeht, jede neue Stiftung auf

saä auArrisntuin enlt,u8 ctiviui). Es war natürlich, daß man

damit ein verdienstliches Werk zu thun und also auch für das

Wohl der eigenen Seele zu sorgen meinte.

Von großem Einfluß auf das religiöse Gefühl war in:

Mittelalter die Furcht vor dem Zustande unmittelbar nach dem

Tode, nach der Lehre der Kirche einem Reinigungszustand, Da

plötzliche Todesfälle, natürliche und gewaltsame, außerordentlich

viel häufiger vorkamen, als jetzt, war auch der Gedanke an den

4'
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Tod viel häusiger, und bei unendlich vielen Rechtsgeschäften, bei

denen man jetzt nicht daran denkt, wird die Verbindlichkeit oder

Berechtigung der Erben besonders erwähnt. Eben so war das

Bedürfniß nach einer sinnlichen Darstellung größer als jetzt, und

so fand die Lehre der Kirche von einem Fegefeuer leicht Eingang

und hatte große Wirkung. Zu wesentlicher Beruhigung gereichte

dann die Versicherung der Priester, daß es möglich sei, durch

gewisse Mittel die Peinlichkeit und die Dauer desselben zu ver-

inindern. Ursprünglich war Dies ohne Zweifel ein reines religiöses

Gefühl. Als aber die Kirche ansing es auszubeuten, zu einer

ergiebigen Geldquelle zu machen und also gewissermaßen mit der

Seligkeit Handel zu treiben, da ist gerade Dies die Veranlassung

zur Reformation geworden, die dann in ihrem weiteren Verlaufe

das religiöse Leben im Allgemeinen ergriffen, es geläutert, bereichert

und veredelt hat.

Heutiges Tages wird es für den unbefangenen Beurtheiler

schwer, Vertrauen zu einer Kirche zu fassen, in welcher das ein

fache Wort des Herrn: Nehmet hin den Kelch und trinket alle

daraus, durch Argumentationen beseitigt wird, in welcher man,

um Priester zu sein, den Segen, den eignes häusliches Glück

bringt, entbehren muß, nicht der Gemeinde das Beispiel eines

christlichen Hauswesens geben darf, in welcher man genöthigt

wird, auch leblose Gegenstände, nicht ihrer symbolischen Bedeutung

ivegen, sondern um ihrer selbst willen als Heiligthümer zu ver

ehren. Wohl aber darf man niit unbefangener Freude das kirch

liche Leben betrachten, das im Mittelalter in volkreichen und

wohlhabenden Städten sich bildete, freilich auch nur in solchen

sich biloen konnte, wo es ein schöner Theil des Culturlebens

war. Und wenn die katholische Kirche einen Angriffskrieg auf

die- protestantische von jeher geführt hat und noch jetzt führt,

ehemals durch zum Theil recht widerwärtige Gewalt, jetzt durch

andere Mittel, so wollen wir Protestanten von dem Standpunkt

der Abwehr, den mir immer eingenommen haben, niemals abgehen,

wollen niemals anfeinden, aber in Liebe zu unserer Kirche uns
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von den Katholiken nicht übertreffen lassen. Wir wollen nicht

neue Kirchen bauen, wo kein Bedürfnis; dafür vorhanden ist, aber

die, die wir haben, ehren und gern besuchen, und die, die aus

der Vorzeit uns in Pracht und Schönheit überkommen sind, in

würdiger Schönheit erhalten,

2.

Das Wort Memorie (memoria) war im Mittelalter ein

technischer Ausdruck in der Liturgie der katholischen Kirche und

bedeutet Fürbitten oder gottesdieustliche Handlungen für Ver

storbene, Denn nach der Lehre der katholischen Kirche ist die

Gemeinschaft des Gebets nicht auf die hier Lebenden beschränkt,

sondern es können auch für die Seelen der Abgeschiedenen, die

noch an dem Orte der Reinigung der Anschauung Gottes harren,

Fürbitten und andere fromme Werke, besonders aber das Opfer

des Leibes und Blutes Christi — das ist die Messe — dar>

gebracht werdend) Es war daher natürlich, daß auf solche

Fürbitten allgemein hoher Werth gelegt winde und eine nahe-

liegende Gedankcnconscquenz führte zu deni Wunsche, daß man

sie in möglichst großer Menge dargebracht haben wollte, und

dazu brauchte man, so zu sagen, die große Zahl der Armen,

Bei Vermächtnissen nn Hospitäler und andere Armenhäuser war

es die vielmals bestimmt ausgesprochene Absicht, daß die Insassen

für das Seelenheil des Gebers beten sollten, und folglich war

Dies Bedingung der Annahme eines Almosens/ Die Aus

dehnung eines Vermächtnisses auf die Armenhäuser in einem

größeren oder geringeren Umfange war zwar ohne Zweifel

eine Handlung christlicher Menschenliebe und Wohlthätigkeit,

stand aber ebenso gewiß mit dem Gedanken oder dem Gefühl,

daß durch die dadurch bewirkte größere Anzahl von Gebeten

für das Seelenheil des Gebers noch besser gesorgt werde,

Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts der christlichen Eon-

fessionen H 327,
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in enger Verbindung, Vielleicht war die letztere Rücksicht nicht

selten die überwiegende. So bestimmte die Frau Adelheid,

Wittwe des Arnold Wlome, in ihrem 1366 errichteten Testament

die Summe von 4 m// nicht nur für die fünf damals hier

bestehenden Convente oder Beginenhäuser, Cranen-, Crusen-, Aegi>

dien-, Johannis- und Volmar-Convent/) sondern ebendieselbe

Summe nochmals für die Hospitäler in Schwartau, Travemünde,

Dassow, Grevesmühlen, Gadebusch, Oldesloe, Grönau, Mölln,

Ratzeburg und Segeberg. Aehnliches kommt vielmals vor und

es wird häufig bestimmt angeordnet, daß jedem einzelnen Insassen

der Häuser sein Anthcil baar in die Hand gegeben werden soll.

Wer die einzelnen Ortsnamen nicht alle kannte oder nicht nennen

wollte, sagte kürzer: alle Hospitäler im Umkreis von vier Meilen

oder von fünf Meile», oder gar, z, B. 1477 Hermann Eving-

Husen, von 10 Meilen,

Der Wunsch, in solcher Weise für das Heil der Seele zu

sorgen, war der wichtigste Beweggrund, ein Testament zu errichten,

der Wunsch, Verfügungen über den Nachlaß zu treffen, war nur

etwas Hinzukommendes. In gar vielen Testamenten wird es

geradezu ausgesprochen, daß sie zur Ehre Gottes gemacht werden

sollen, und die darauf bezüglichen Anordnungen stehen in allen

Testamenten voran, nehmen auch oft den größeren Raum ein,

die Anordnungen über den Nachlaß sind oft kurz und folgen

hernach. Ohnehin hatte Niemand das Recht, über ererbtes Ver

mögen zu bestimmen, sondern dasselbe mußte bei dem Erbgang

gelassen werden, nur über das durch eigne Arbeit erworbene Ver

mögen war freie Verfügung gestattet.

Lagen nun diese Ansichten einmal in den Anschauungen des

Mittelalters und entsprachen sie den Bedürfnissen des religiösen

Gefühls, so war es anch natürlich, daß sie bis zu einem gewissen

Grade und einem gewissen Zeitpunkt sich immer weiter aus

bildeten und verbreiteten und immer häufiger Ausdruck fanden,

') Zcitschr. d. Vereins f. Luv. Gesch. u. Alterth. Bd. 4 S. «3.
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also im vierzehnten Jahrhundert mehr als im dreizehnten, und

»och mehr im fünfzehnten, bis endlich Luthers Kirchenrcformation

einen plötzlichen Umschlag herbeiführte,

Hohes Interesse erregt in dieser Beziehung das Testament

des Andreas GeVerdes, eines Mannes, der als Gewandschneider

(Tuchhändler) großes Vermögen erworben hatte, 1451 in den

Rath erwählt wurde und als Bürgermeister 1477 starb. Das

Testament ist 1466 errichtet, zu einer Zeit, als der Testator sich

noch vollkommener Gesundheit erfreute, und steht wegen der

großen Menge und der Mannigfaltigkeit der darin getroffenen

Anordnungen zu Fürbitten für seine Seele nach seinem Tode

einzig da.

Er verfügt, daß seine Testamentsvollstrecker in der Petri

Kirche eine ewige Memorie für ihn stiften sollen, so daß jährlich

sein Todestag (yartid) mit Vigilien und Seelmessen begangen

und für ihn und seine Hausfrau, sowie für seine Eltern und

alle verstorbenen Familienmitglieder Gott gebeten werde, ihnen

allen gnädig und barmherzig zu sein. In derselben Kirche soll

bis zu ewigen Tagen nach jeder Predigt vom Predigtstuhl

(Kanzel) für sie gebetet werden. Den Dominikanermönchen in

der Burg giebt er eine Last Roggen, den Franziskanern in dem

Catharinen Kloster zwei Last, damit sie während der nächsten

zehn Jahre in beiden Klöstern von den Predigtstühlen nach jeder

Predigt für ihn und feine Ehefrau beten. Die Karthäusermönche

in Ahrensboeck erhalten 100 damit sie Gott treulich für

ihn bitten und sein Andenken wie das ihrer übrigen Wohlthäter

durch Vigilien und Seelmessen ehren. Für die Armen soll für

zehn Mark frisches Weißbrod und eine Last Bier gekauft nnd

unter sie vertheilt werden, während der Körper noch über der

Erde steht, auch sollen vor dem Begräbniß noch sechzig Seel

messen gelesen werden. Ebenfalls znr sofortigen Vcrtheilnng sind

WO ??A für die in? Heil,-Geist Hospital liegenden .Kranken

bestimmt, jedem soll sein Antheil in die Hand gegeben werden.

Außerdem sollen die Armen ein Jahr lang täglich für einen
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Schilling Weizenbrod haben. Jedem Insassen der Armenhäuser

(alle elende huse) in der Stadt werden zwei Schilling vermacht,

damit sie alle den allgewaltigen Gott für seine und seiner Ehe

frau Seele bitten. Der Aegidien Convent soll bis zu ewigen

Tagen wöchentlich für drei Schilling Weizenbrod haben und es

soll dazu ein hinlängliches Kapital auf Rente gelegt werden.

Das St, Gertrud Haus vor dem Burgthor und das St, Jürgen

Haus vor dem Mühlenthor sollen die Hälfte der aus dem ihm

gehörigen Dorfe Westerau kommenden Einkünfte und dazu noch

ein Kapital von 800 erhalten, nm dafür denen, die es

wünschen, freies Begräbniß zu gewähren. Der Marien-, der

Jncobi- und der Aegidien Kirche sollen je 5 m/^, der Petri Kirche,

zu welcher die Gewandschneider in einem engeren Verhältniß

standen, 30 gegeben werden. 1000 sollen in Gaben

von je 30 für unbescholtene Jungfrauen verwandt werden,

die sich verheirathen wollen, 400 in Gaben von je 20

für solche, die sich dem geistlichen Stande widmen, also in ein

Kloster gehen wollen. Die Testamentserecutoren sollen für 500

Wollcnzeng, Leinewand und Schuhe kaufen, um Hausarme ^) und

andere nothleidende Arme damit zu kleiden, und 10 Gulden,

die Rente eines bei dem Rathe von Calbe belegten Kapitals,

sollen für alle Zukunft zu gleichem Zwecke verwandt werden.

Drei Brüderschaften, die Leichnams-, die Antonius- und die Leon

hards-Brüderschaft, erhalten je 5 »A , die Zirkelgesellschaft, in der

er Mitglied war, c>0 Nach allen diesen Verfügungen folgt

in dem ausführlichen Testament eine Reihe von Legaten an

einzelne Personen und zum Schlüsse heißt es: Alles, was nach

Ausrichtung dieses Testaments von meinen Gütern, beweglichen

und unbeweglichen, noch übrig bleibt, Nichts ausgenommen, sollen

meine Testamentsvollstrecker für meine Seligkeit und zum Trost

meiner Seele zu Gottes Ehre verwenden und den Armen zuwew

Man unterschied im Mittelalter Hausarme und auf den

Straßen bettelnde Arme; erstere waren vcrmuthlich die kranken und

altersschwachen.
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den, wie es ihnen am zweckmäßigsten scheint. Und doch war

Andreas Geverdes nicht ein kinderloser Mann, er hatte einen

Sohn und zwei Töchter, Nachdem er sich mit dem Sohne, der

vermuthlich ein eignes Geschäft beginnen oder einen Hausstand

gründen wollte, auseinandergesetzt hatte, wiederholt er 1470 das

ganze Testament mit geringen Abweichungen noch einmal, Zwar

wird das dem St, Gertrud Hause bestimmte Kapital von 800

auf 400 die Gabe an die Zirkelgesellschaft von 50 auf

40 ??A herabgesetzt, aber es wird auch ein neues Legat hinzu

gefügt. Jeder hier Eingewanderte — und es gab damals Viele,

die aus der Fremde herkamen, ihr Glück hier fanden und ansässig

wurden — pflegte, wenn er ein Testament machte, der Kirchen

und Stiftungen seiner Vaterstadt zu gedenken. Das ist so sicher,

daß man aus solchen Legaten einen Schluß auf den Geburtsort

des Testators machen darf. Andreas Gevcrdes war aus Magde

burg gebürtig und hat in früheren Testamenten 100 ??A für das

Siechenhaus von Magdeburg ausgesetzt. 1466 fehlt dies Legat,

jetzt aber wird es wiederholt und ein weiteres von je 10 für

alle Pfarrkirchen, alle Mönchsklöster und Nonnenklöster in Magde

burg hinzugefügt.

Ein sonst häufig vorkommendes, in der Sitte der damaligen

Zeit liegendes Vermächtniß fehlt in dem Testament des Andreas

Geverdes, nämlich für Bäder. „Seit Verbreitung des orientali

schen Aussatzes in den abendländischen Gegenden erkannte man

fleißiges Baden für eins der wirksamsten Vorbeugungsmittel, und

deshalb legten nicht nur barmherzige Mönche und Magistrate,

sondern auch Privatpersonen solche heilsame Badestuben an, deren

Hanpterforderniß ein mächtiger Schivitzofen war.!)" Dergleichen

Badestuben haben wir auch in Lübeck gehabt und eine Erinne

rung daran in dem Namen der Stavenstraße, Denn die Bade

stuben hießen in unserm Niederdeutsch oder Plattdeutsch staven

und von einer solchen hat die Straße den Namen erhalten. Nun

i) Beneke, Von unehrlichen Leuten S. 80.
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gehörte es durchaus zu den frommen Werken, arme Leute umsonst

baden zu lassen und ihnen auch eine Erfrischung nach dem Bade

zu bereiten, und es werden daher in vielen Testamenten geringe

Summen zu diesem Zwecke ausgesetzt, Arnd Svarenberg z. B,

verfügte 1381, daß man ein Jahr lang zwölf arme Leute an

jedem Sonnabend baden lassen sollte. Man nannte solche Bäder,

weil damit zugleich für die Seele sowohl des Gebers als des

Empfängers gesorgt werden sollte, Seelbäder, Die Bader bildeten

ein eignes Amt, wie andere Handwerker, und hatten eine bestimmte

Ordnung oder Rolle, Auch nach der Reformation wurde noch

lange Zeit Geld für ein Bad, Stnvengeld, als Trinkgeld gegeben.

In dem Ausgabebuch der Marien Kirche findet sich folgende Aus

gabe im Jahre 1533, die auch über den damaligen Werth des

Geldes bemerkenswerthen Aufschluß gicbt: für zwei Zimmerleute,

die vier Tage gearbeitet hatten, jeder täglich für 10 Witte s40 ^j),

jedem für Bier 4 ,s und am Sonnabend Stavcngeld 4 ^, zusam

men 1 ^> 12 fl.

Abgesehen von diesem einzelnen Falle findet sich in dem

Testament des Andreas Geverdes ziemlich Alles vereinigt, was

vereinzelt in sehr vielen Testamenten vorkommt, Wohl kein, auch

nur einigermaßen vermögender Mann machte ein Testament, ohne

Fürbitten für seine Seele anzuordnen und zu diesem Zwecke

Legate für Arme, Kirchen, Klöster oder milde Stiftungen aus

zusetzen. Bekanntlich besteht die schöne Sitte, im Testament wohl-

thätigcr Anstalten zu gedenken, noch jetzt unter uns und ist jetzt

um so schöner, da Niemand dabei an eignen Gewinn denkt. Der

Gedanke, daß es dem Reichen viel leichter werde, für seine Selig

keit zu sorgen, als dem Armen, kam nach meiner Ueberzeugung

ehemals nicht zum Bewußtsein, denn ich habe nie auch nur die

leiseste Hindeutung darauf gefunden. Jeder hatte das Gefühl,

gesorgt zu haben, und der Gedanke zog keine Consequenzen aus

diesem Gefühl, Auffallend ist die Zahl der Legate an Answärtige,

nicht blos für Kirchen oder Stiftungen, sondern auch für einzelne

Personen, Verwandte oder Freunde des Testators, zum Theil in
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weiter Ferne, Flandern, Norwegen, Liestand, Esthland, Wir

haben Grund anzunehmen, daß die Testamentsvollstrecker sowohl

gewissenhaft genug waren, sie an ihre Bestimmung gelangen zu

lassen, als auch Mittel fanden, sie zu befördern; denn wir haben

in unfern Niederstadtbüchern eine ziemlich große Anzahl von Aich

Zeichnungen, in welchen Auswärtige bezeugen, ein ihnen bestimmtes

Legat empfangen zu haben,

8.

Von der Fürbitte wurde noch größere Wirkung erwartet,

wenn sie an einem für besonders heilig gehaltenen Orte geschah.

Denn „die Kirche überträgt die Begeisterung und Verehrung für

die in der Geschichte des Christenthums bedeutend gewordenen

Personen zum Theil selbst auf die Orte, wo sie gelebt und

gewirkt haben oder wo noch Ueberreste von ihnen aufbewahrt

werden; hieraus sind die Wallfahrten entstanden.')" Der Lübeck

am nächsten gelegene bedeutende Wallfahrtsort war wohl Wilsnack

in der Priegnitz, wo im Jahre 1383 bei dem Brande der Kirche

drei Hostien in wunderbarer Weise erhalten blieben und nun selbst

wunderthätig wurden. 2) Daß dahin, so wie nach anderen Orten

Manche persönlich gingen, ergiebt sich aus einer Anzahl von

Testamenten, die mit der Bemerkung beginnen, daß der Testator

im Begriff stehe, eine Wallfahrt anzutreten (bedevart to

theende, auf eine Wallfahrt auszuziehen). Wer den Wunsch

oder den Vorsatz, eine solche Fahrt zu machen, nicht selbst in

Ausführung bringen konnte, sandte einen Andern, Darüber finden

sich in zahlreichen Testamenten Anordnungen und zum Theil

specielle Verfügungen, Hermann Witte verordnete 1429, daß,

um für ihn zu beten, ein Pilger erst nach Wilsnack, dann nach

') Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts S, 650,

^) Riedel, (^«6, I)ipl«rn, ZinriclondurALiisis . Hauptth, 1,

Bd. 2, S, 121.
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Aachen, dann nach St. Ewald/) dann nach Maria -Einsiedeln in

der Schweiz, von da nach Rom gehen solle, und zwar ohne die

Reise zu unterbrechen. Hans Vrese wollte 1427 vier Pilger

nusgesandt haben, einen nach St. Ewald und von da sogleich

nach Einfiedeln, einen andern nach St. Jost in der Picardie,

einen dritten nach Aachen, einen vierten nach Wilsnack. Das

Bedeutendste in dieser Art hat wohl Hans Heykamp 1450

geleistet. Sogleich nach seinem Tode wurden seiner Anordnung

zufolge drei Pilger nach Wilsnack geschickt, einer nach St, Anto

nius bei Minden, der 4 W Wachs mitnahm, um sie dort zu

opfern, einer nach Aachen, einer nach St, Ewald und Mariä-

Einsiedeln, einer an die heiligen Stätten in Rom, außerdem noch

einer von Reval aus nach dem nahegelegenen Brigittenkloster

Mariendal, einer von Dorpat aus nach dem Orte Werbeck am

Flusse Embach, wo der Bischof von Dorpat seine Residenz zu

halten Pflegte, endlich einer von Sluys, der Hafenstadt Brügges,

aus nach Aldenburg, Alle diese Pilger sollten in wollenen

Kleidern und barfuß gehen, Godert von Höveln legte 1481

einem Pilger, den er nach S, Ingo di Compostella sandte, die

Verpflichtung auf, auf der Reise täglich fünfzig Paternoster und

fünfzig Ave Maria für ihn zu sprechen, Ludeke Vinning sandte

1387 dem heil, Olav in Drontheim durch einen Pilger 4 Lies

pfund Wachs, Insbesondere, wenn Jemand durch die Schuld

eines Andern das Leben verloren hatte, mußte regelmäßig, wenn

') St, Ewald, in den Testamenten gewöhnlich St, Enwald

oder Enuewald genannt, ist nicht Ortsname, sondern Personenname.

Zwei Mönche Ewald, nach der Farbe ihrer Haare der schwarze

und der weiße genannt, kamen gegen Ende des siebenten Jahrhun-

hnnderts aus England als Missionare nach Teutschland und erlitten

den Märtyrertod, Ihre Körper wurden in den Rhein geworfen,

schwammen aber wunderbarer Weise stromaufwärts eine weite

Strecke fort, wurden durch eine Lichtcrschcinung aufgefunden und

in der Kunibert Kirche in Köln begraben. Diese Kirche war der

Wallfahrtsort, der von Lübeck aus häusig besucht wurde, Rett

berg, Kirchcngeschichte, Bd, 2 S, 397 nennt die Kirche Maria

im Capitol,
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es später zu einer Aussöhnung kam, der Schuldige versprechen,

für das Seelenheil des Erschlagenen durch Stiftung von Messen

und durch Wallfahrten zu sorgen. In solcher Lage befand sich

sogar der Rath von Lübeck einmal. Er war in Fehde mit dem

holsteinischen Adel und in dieser Fehde wurde ein angesehener

Mann, Marquard von Westenfee, in der Nähe Lübecks erschlagen.

Es steht nicht fest, daß es durch Diener des Raths und auf

Befehl desselben geschehen ist, aber der Rath muß sich doch einer

Schuld bewußt gewesen sein, denn in einer Aussöhnung, die

1354 Mai 22 mit den Verwandten und Freunden des Erschla

genen zu Stande kam, versprach er, nicht nur eine Geldbuße

von 1000 NA') — damals eine sehr bedeutende Summe — zu

zahlen, sondern auch neben andern Leistungen sechs Pilger aus

zusenden, einen in das heilige Land nach Jerusalem, einen nach

Rom, einen nach St. Jacob von Campostella in Gallizien in

Spanien, einen nach Rochemadour im Herzogthum Guyenne in

Frankreich, einem noch jetzt besuchten Wallfahrtsort (die nieder

deutsche Form ist Ritzmadun! auch Johann von Stockem sandte

1368 einen Pilger nach Ritzmadun), einen nach Aachen, einen nach

Obernkirchen in der Grafschaft Schaumburg. Nun bewahrt das

hiesige Archiv eine Urkunde,-) in welcher die Kardinäle und der

Schatzmeister der Kirche des Apostels Jacobus in Compvstella

bezeugen, daß der Priester Hermann Fusor die von ihm im Auf

trage des Raths von Lübeck unternommene Wallfahrt für das

Seelenheil des Marquard Westensee ordnungsmäßig ausgeführt

habe. Eine ähnliche Bescheinigung hat in Rom der Poenitentiar

des Papstes ausgestellt. Man sieht, daß auch Priester sich als

Wallfahrer gebrauchen liehen. Derartige Bescheinigungen aber

mußten ohne Zweifel alle Pilger mitbringen, wo sie auch gewesen

sein mochten, und sie vorzeigen, um den vereinbarten Lohn in

Anspruch zn nehmen. Daß sie reichlich belohnt werden sollen,

') Luv. Urk.-Buch Th, 3 201.

2) ebend. 233.
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wird in den meisten Fällen ausdrücklich vorgeschrieben, eine

bestimmte Summe nur bisweilen genannt. Heinrich Klockemann

will 1449 einen Pilger nach St, Jacob in GaUizien gesandt

haben, einen andern nach Rom, der während der ganzen Fasten

zeit dort verweile und täglich alle heiligen Stellen besuche, um

für die Seligkeit seiner Seele zu beten, einen dritten nach Mariä

Einsiedeln, St, Ewald und Aachen auf einer Reise, einen vierten

nach Wilsnack, Dabei bestimmt er, daß man allen so viel Reise

geld geben soll, daß sie gut damit auskommen können, und auch

redelichen Lohn für ihre Arbeit, „damit sie alle an den heiligen

Stätten unfern Hergott und die lieben Heiligen getreulich für

mich bitten," Ludeke Vinning sendet 1387 einen Pilger nach

St, Jacob, einen andern zu „Unserer lieben Frau to dem Golme"

und berechnet die Kosten der beiden Wallfahrten auf 150 »A,

Die Kosten der Reise waren gering, Sie wurde zu Fuße gemacht

und Pflege und Nachtlager gewährten die Klöster und Hospizien,

die man wohl so ziemlich überall antraf. Auch in Lübeck gab

es solche Häuser. Eins lag in der Mühlenstraße, an der Ecke

der St. Annenstraße. Es war das Wohnhaus des Eberhard

Klingenberg, der es 1376 durch testamentarische Verfügung zu

einem Hospiz bestimmtes) 1470 schenkte die Wittwe des Rath

manns Johann Lüneburg dem Hause 100 ??A zur Feurung,

„umme dat sich de arme Pelegrinen, de man des Nachtes darinnen

herberget, darbi mögen wermen." Nach der Reformation ist es

kurze Zeit Waisenhaus gewesen, dann in Privatbesitz übergegangen.

Ein anderes Haus wurde in der zweiten Hälfte des vierzehnten

Jahrhunders eingerichtet, vielleicht unter besonderer Berücksichtigung

der Pilger, die zu Schiff aus dem Norden ankamen und ihre

eigentliche Fuß-Pilgerreise erst hier beginnen konnten. Mechtildis,

Ehefrau des Hermann von Wickede, nennt es 1364 das Pilger-

Itein do in nonoiem Oer et sus Al»iio8issime rng,tris

Naris euriara irieanr, «zuain inkabito, sä Perpetuum Kospitiuiri

euntiurn et redeuntiunr persArinoruin.
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Gasthaus, weil Fremde immer Gäste genannt winden, und lag

in der Großen Gröpelgrubc neben dem Grundstücke des Heiligen-

Geist Hospitals, mit welchem es vielleicht auch in einem admini

strativen Zusammenhange stand. Es steht, inzwischen umgebaut,

noch jetzt da, ist aber Privateigenthum geworden. Wenn wir

nun erfahren, daß Hans Godebus für eine Reise nach Wilsnack

und Aachen, die er antreten wollte, 7 ??A empfing, Claus Vreu-

denberg für eine Reise nach Rom und Jerusalem, die er gemacht

hatte, 25 n?//, so erscheint das allerdings als ein selbst für die

damaligen Zeiten geringfügiger Lohn und es mag zweifelhaft

sein, ob besondere Umstände obwalteten oder ob die genannten

Summen auch der ganze Lohn waren. Das Gegenthcil zeigt

sich in einem andern Falle. Vier Mitglieder des s. g. neuen

Raths hatten 1415 den König Erich den Pommer von Dänemark

gegen den Kaiser Sigismund verleumdet, sie hatten ihm nach

gesagt, er strebe darnach, die Stadt dem Deutschen Reiche zu ent

fremden. Das war eine Verleumdung, also eine Schädigung an

der Ehre, ein schweres Verbrechen zumal gegen einen König.

Zur Sühne wurden sie unter andern verurtheilt, eine Wallfahrt

nach St, Jago von Compostella zu machen. Drei machten sie, der

vierte, Eler Stange, war anfangs durch Krankheit verhindert und

hatte später entweder Furcht vor der Anstrengung der Reise oder

aus andern Gründen keine Neigung. Er starb, ehe er sein Gelübde

erfüllt hatte. Aber nun ging die Verpflichtung auf den Sohn

über und man ließ diesem keine Ruhe. Er mußte, da er die

Wallfahrt selbst nicht machen wollte, sich entschließen, einen

Andern an feiner Stelle zu schicken, und fand einen Mann,

Namens Peter Hvep, der für die große Summe von 220

fich verpflichtete, die Reise zu übernehmen, später aber damit noch

nicht zufrieden war, sondern das Versprechen einer Zahlung von

400 erwirktes) Das war ein ganz einzelner Fall, der

!) Lüb. Urk.-Buch Th, 5 670, Th. S ^ 617 und 640.
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indessen recht deutlich zeigt, wie viel Werth auf Wallfahrten

gelegt wurde. Was übrigens die Preise betrifft, so steht fest, daß

Johann Darsow 1417 49 aussetzte, um dafür einen Mann

nach Rom zu schicken, der sich während der Fastenzeit, also vierzig

Tage lang, dort aufhalten und an jedem Tage in jeder der sieben

Hauptkirchen Ronis (St. Peter, St, Paul, zum heil. Kreuz in

Jerusalem, St. Johannes im Lateran, Maria Maggiore, St.

Laurentius, St. Sebastian) für ihn beten sollte. Es wird aus'

drücklich bemerkt, daß die 40 für Arbeit und Zehrung gegeben

werden, Reimar Ratelbant bestimmte 1390 100 ??A für einen

Pilger, der nach Aachen, und 200 für einen andern, der nach

Maria Einsiedeln in der Schweiz geschickt werden sollte. Für ersten

Reise hatte er den Friedrich Kortsack ausersehen, für letztere

einen Verwandten, Goswin Ratelbant, und man darf wohl ver<

mutheii, daß die Höhe des Lohns in Verhältnis) zu der Stellung

der beiden Persönlichkeiten stand. Winekinus Castorp gab 1371

für einen Pilger, der während des Festes in Rom für ihn bete»

sollte, 20 m^. Bernd Segeberg bestimmt 143U 100 für

einen nach St. Jacob von Compostella zu sendenden Pilger, und

zwar ausdrücklich „für die Arbeit."

Die verdienstlichsten, freilich auch weitesten und gefahrvollsten

Wallfahrten waren immer die nach dem heiligen Lande und nach

Jerusalem, und doch waren sie nicht selten. Nur Wohlhabende

konnten sie machen, denn sie waren kostbar, und wer die Reise

autrat, durfte sich dem Gedanken nicht verschließen, daß es zweifel

haft fei, ob er wiederkehren werde. In der That werden Per-

sonen, die auf solcher Wallfahrt gestorben waren, öfters erwähnt.

Es war daher gut, vorher gewisse Verfügungen zu treffen. Jacob

Kalff, ein Schwede, deponirte 1387 129 bei einem hiesigen

Kaufmann mit der Bestimmung, daß sie für sein Seelenheil ver

wandt werden sollten, wenn er nach vier Jahren nicht zurück

gekehrt sein würde, Ein Revaler Bürger, Hermann Klind,

Lüb. Urk.-Buch Th. 4 493.
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erhob 1426 58 »O, die sein Bruder, ein Priester, vor Antritt

einer Wallfahrt nach dem heiligen Grabe hier deponirt hattet)

Eine Sehnsucht nach dem Morgenlande blieb, wie ich glaube,

lange Zeit nach den Kreuzzügen noch herrschend und war in

damaliger Zeit zumal für sinnige Gemüther eben so natürlich als

jetzt der Wunsch, großartige Schönheiten der Natur oder

Schöpfungen der Kunst an entfernten Orten aufzusuchen. Aber

die Reise erforderte größeren Aufwand an Zeit und Geld, als

in der Regel zu Gebote stand. Wer nun zwar die Mittel besaß,

aber nicht selbst gehen konnte, fand eine Beruhigung darin, gerade

dahin einen Pilger zu senden, um dort für ihn zu beten. Die

Anordnung, daß Priester die Wallfahrt inachen sollen, ist so

häufig, daß sie nicht blos ans einzelnen individuellen Neigungen

hervorgegangen sein kann, sondern ans einer allgemeinen Anschauung

beruhen zu müssen scheint. Es wurde erwartet, daß der fromme

Priester das ihm aufgetragene fromme Werk gewissenhafter aus>

führen werde, auch wurde wohl seine Fürbitte nn und für sich

für kräftiger gehalten. Einem solchen verordnet Lndeke Vinning

1387 ein Reisegeld von IVO Ducaten mit auf den Weg zn

geben, nach der Rückkehr aber für die Arbeit, die er gethan habe,

noch 40 Ducaten, Jacob Hilge verfügt 1413, daß Herr Nicolaus,

dritter Kapellan der Jacobi Kirche, oder wenn dieser nicht will,

ein anderer biederer Priester nach Jerusalem gesandt werde.

Man soll ihm für die Reise hundert Mark geben, aber von

dieser Summe soll er einen Ducaten am heiligen Grabe opfern

und je einen halben Ducaten an der Stelle, wo „Gott seine

Jünger speisete," ans dem Kalvarienberge und an der Stelle, wo

„Gott geboren wurde," Engelbrecht Vockinghusen verlangt 1434,

daß man für einen Pilger ein Pferd für 10 bis 12 ??A kaufen

soll, ihm 300 geben für Arbeit nnd Zehrung, außerdem

20 Ducaten als Opfer für die Mönche auf deni Berge Zion

und ferner für das heilige Grab nnd die übrigen heiligen

Lüb. Urk.-Buch Th. 6 759,

Ztschr, d. B, f, L, G, VI, 1.
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Stätten. Manche machten auch die Reise selbst nnd kamen

glücklich wieder. Der Bürgermeister Marquard von Dame vermacht

in seinem Testament 100 demjenigen seiner Diener, der ihn

auf der Wallfahrt nach dem heiligen Lande begleitet hatte. An

die Wallfahrt des Rathmanns Heinrich Constin haben wir noch

heute eine Erinnerung. Er ließ nach seiner Rückkehr, 1468, eine

das Gericht des Pilatus darstellende Steintafel an einem Pfeiler

an der Nordseite der Jacobi Kirche anheften und dann genau

in der Entfernung der Stätte Golgatha von dem Richthause,

die er in Jerusalem aufgemessen hatte, vor dem Burgthor einen

Hügel aufwerfen, auf welchen? er ein steinernes Crucifix auf

richten ließ. Der Hügel wurde seitdem Jerusalemsberg genannt

und heißt noch so, das Denkmal blieb lange verwahrlost, ist

aber neuerdings durch die Fürsorge der Behörde in würdiger

Weise wieder hergestellt worden,^ Anordnungen, daß Pilger nach dem

heiligen Lande gesandt werden sollen, kommen in den Testamenten

nicht selten vor, bisweilen auch Legate an die Mönche auf dem

Berge Zion, die doch nur durch Wallfahrer überbracht werden

konnten. So bestimmten z, B. Fritz Grawert 1413 den Brüdern

auf dem Berge Zion im heiligen Lande zum Bau drei Ducaten

und in demselben Jahre Walter Heise zwanzig Ducaten.

4.

Eine andere Art, die Wirksamkeit der Fürbitten zu verstärken,

wenigstens zu sichern, bestand in der Genossenschaft. Es lag

durchaus in dem Wesen des Mittelalters, daß Alle, die ein

gemeinsames Interesse oder einen gemeinsamen Beruf hatten, sich

zu einer Innung vereinigten. In den Städten, vor allen in

Lübeck, gab es demnach eine Menge gewerblicher und kaufmänni

scher Corporationen. Wenn nun diese auch zumeist nur weltliche

Es verdient gesehen zu werden, und ist dadurch noch beson

ders merkwürdig, daß es, was nicht häufig vorkommt, Engel darstellt,

die das aus den Wunden ausströmende Blut auffangen.
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Zwecke hatten, so war es doch bei dem engen Zusammenhang

mit der Kirche unausbleiblich, daß auch kirchliche Elemente nicht

sowohl sich eindrängten, sondern sich einmischten. Es war selbst

verständlich, daß bei dem Tode eines Genossen oder eines der

nächsten Angehörigen desselben, Frau oder Kind, die übrigen ihn

zum Grabe begleiteten und an den religiösen Feierlichkeiten teil

nahmen. Denn die Kirche begrub ihre Tobten, entweder in dem

Kirchengebäude oder in dem umliegenden Raum, dem Kirchhof,

Es machte keinen Unterschied, ob Dies in den Statuten der

Innung vorgeschrieben war oder nicht. In dem einen Falle

war es geschriebenes, in dem andern ungeschriebenes Gesetz. In

der Regel trugen sie ihn selbst, eine Sitte, die sich in rührender

Weise bei unfern Schiffern bis auf den heutigen Tag erhalten

hat und beständig geübt wird. Es gab aber auch zahlreiche

Genossenschaften, die nur kirchlichen Zwecken, hauptsächlich der

Veranstaltung von Memorien, gewidmet waren, sie hießen Brüder

schaften. Wenn ein Gewerbe der Tradition nach einen Heiligen

als Schutzpatron hatte, wie die Barbiere den Cosmas und

Damianus, zwei arabische Aerzte, die Schmiede den Brandanus,

die Goldschmiede den Elogius und den Bernwnrd, Bischof von

Hildesheim, die Schiffer den Nicolaus, so bildete die gewerbliche

Corporation sich von selbst zu einer Brüderschaft zu Ehren eben

dieses Schutzpatrons. Wo Dies nicht der Fall war, nahm das

Gewerbe, um Brüderschaft zu sein, einen andern Heiligen an, dem

man besondere Verehrung widmete, Georg, Jacobus, Nicolaus

und andere, auch heilige Frauen, Anna, Barbara, Catharina,

Elisabeth , Margaretha. Aber es gab auch Brüderschaften zum

heiligen Kreuz, zum heiligen Blut, und besonders häusig, in Lübeck

drei, zum heiligen Leichnam, wie denn auch ein besonderes Fest

zur Verehrung des Leichnams Christi oder der Hostie, das Frohn-

leichnamsfest, seit 1264 jährlich am zweiten Donnerstag nach

Pfingsten gefeiert ward. Selbst Priester waren Mitglieder solcher

Brüderschaften, doch waren sie von einigen statutenmäßig aus

geschlossen. Ueberhaupt waren die Verhältnisse im Einzelnen
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ziemlich verschieden. Manche Brüderschaften hatten eine große

Anzahl von Mitgliedern, nahmen Eintrittsgeld und erhoben auch

bei jedem Todesfälle von den Hinterbliebenen (nicht, wie bei den

heutigen Stcrbekassen, von den übrigen Mitgliedern) eine bestimmte

Abgabe, die häufig durch den freien Willen der Hinterbliebenen

noch vermehrt wurde, so daß sie in der Lage waren, neben ihrem

nächsten Zwecke auch noch den einer regelmäßigen wöchentlichen

Almosenvertheilung zu verfolgen. Darauf mußten andere, die nicht

im Besitz der erforderlichen Mittel waren, zwar verzichten, unter

ließen es jedoch nicht, nach Kräften Almosen zu spenden. Denn

Das war nach der Lehre der Kirche und dem Glauben der Zeit

eines der verdienstlichen Werke, das auch den Seelen derer, denen

man es zueignen wollte, wirklich zu Gute komme. Der Kirche

wurden bei den Trauerfeierlichkeiten bestimmte Gaben, Opfer, — in

der Regel sechs Pfennige von jedem Anwesenden — dargebracht, und

schon um dieses Opfer nicht zu unterlassen, durfte Niemand dabei

fehlen. Einmal Pflegte man sich im Jahre zu Ehren des Heiligen,

von welchem die Brüderschaft den Namen hatte, zu versammeln und

dann die geschäftlichen Angelegenheiten, Aeltestenwahl, Rechnungs

ablage u, dgl. wahrzunehmen, einmal auch, am liebsten im Som

mer, sich zu einem blos gefelligen, freundschaftlichen Mahle zu

vereinigen. Für diese Zusammenkünfte wird in den Statuten

einer Heil.-Kreuz Brüderschaft angeordnet, daß Niemand mehr

trinken sott, als er vertragen kann.') Man konnte gleichzeitig

mehreren Brüderschaften angehören, uud Wohlhabende begnügten

sich selten mit einer. So war z. B. Heinrich Wantschede Mitglied

einer Leichnams-, der Antonius-, der Leonhard- und der Rochus-

Brüderschaft, Godert von Höveln Mitglied der drei erstgenannten

Brüderschaften und zugleich der der Carthäusermönche in Ahrens-

boeck. Der Bürgermeister Nicolaus Brömse war Mitglied der

Leichnamsbrüdcrschaft zur Burg, der Brüderschaften des heil.

') bat he nicht mer drinkc wcm eine nutte is, Lüb, Urk,-Buch

Th. 6 S. 332.
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Rochus, des heil. Antonius, des heil, Valentin, der Heimsuchung

Maria. Jeder derselben setzt er in seinem Testament ein Legat

aus. Auch Frauen fanden in allen Aufnahme. Die Vorstellung,

die man von dem Wesen der Brüderschaften hatte, findet in der

übrigens kurzen Stiftuugsurkuude der Brüderschaft für Seefahrer

ansprechend einfachen Ausdruck. Ihr Schutzpatron war der heil.

Nicolaus, im Leben Bischof von Bari, der einmal einen Sturm

vorausgesagt, auch nach der Tradition durch sein Gebet einen

Sturm beschwichtigt hatte, Sie ziehen in Betracht, daß die

Bielen, die im Wasser ihren Tod finden, ohne Beichte und ohne

Reue (nngcbichtet unde uuberuwet) sterben, und stiften eine

Brüderschaft, damit der gute Herr, der heilige Nicolaus, den

allmächtigen Gott für ihrer aller Seelen bitte,') Geschriebene

Statuten sind von mehreren Brüderschaften erhalten und einige

derselben in dem Lübeckischen Urkundenbnchc abgedruckt.^ Ver-

muthlich haben viele bestanden, ohne daß ein Bedürfnis;, schriftliche

Statuten zu entwerfen, empfunden wurde.

Die Klöster, sowohl Mönchs- als Nonnenklöster, bildeten jedes

eine Brüderschaft, ohne daß gerade dieser Name dafür gebraucht

wurde. In ihnen wurden nur solche Werke geübt, die die Kirche als

unbedingt verdienstlich ansah, als Singen, Beten, Messe hören,

Fasten, Almosen geben, bisweilen auch Kasteiuugcu. Die Vcr-

dienstlichkeit dieser Werke konnte auch solchen zu Gute kommen, die

nicht zum Kloster gehörten, wenn sie sich in die Gemeinschaft der

guten Werke aufnehmen ließen, und Das war durch ein Geschenk

leicht zu erreichen. So fand die Wittwe des Bürgermeisters

Heinrich Rapesulvcr für sich nnd ihren verstorbenen Ehemann bei

dem Praemonstratenscrkloster Hilgcndal in Lüneburg und damit

zugleich bei 1700 andern Pracmonstratenscrklöstcrn,^ bei dem

!) Luv. Urk.-Buch Th. 5 644.

2) Statuten der Leichnamsbrüderschaft zur Burg Th. 4 ^ l!VO,

Statuten der Heil.-Kreuz Brüderschaft in der Catharinen Kirche

Th, 6 301, Statuten der Antonius Brüderschaft Th. 7 692.

3) Lüb. Urk.-Buch Th. 8 242.
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Marien Kloster bei Stade, bei dem Dominikaner Nonnenkloster in

Blankenburg bei Bremen, bei dem Augustiner Nonnenkloster in

Goslar, bei 2186 Klöstern des heil. Franciscus und der heil.

Clara Theilnahme an der Verdienstlichkeit aller guten Werke, die

in diesen Klöstern geschehen, ohne Mitglied eines derselben zu sein.

Hinsichtlich der Menge der Gemeinschaften steht diese Wittwe

vielleicht einzig da, übrigens aber waren solche Verbindungen

häusig und selbst ganze geistliche Gesellschaften gingen sie mit ein

ander ein. Das Concil des Cisterzienserordens nahm 1289 das

Augustiner Kloster in Neumünster in die Gemeinschaft seiner guten

Werke auf. Der Meister des Dominikanerordens Bartholomäus

Texerii verlieh 1451 der Antonius-Brüderschaft Theilnahme an

allen guten Werken, die durch den Orden geschehen, und das

Dominikanerkloster in Lübeck wiederholte für sich selbst 1436 diese

Verleihung und verpflichtete sich noch besonders zu gewissen

Leistungen für das Seelenheil der Mitglieder dieser Brüder-

schaft.')

Auch hier macht, wie ich glaube, die Naivität einer Original

urkunde es am leichtesten möglich, sich in die Anschauungsweise

jener Zeit zu versetzen. Das Augustiner Kloster in Segeberg

nahm die Brüder Johann und Bertram Lüneburg durch folgende

Urkunde in seine Gemeinschaft auf. 2)

„Herr Albert, Prior, und der ganze Convent des regulirten

Klosters in Segeberg, Augustiner Ordens wünschen den ehrbaren

und würdigen Herren Johann Lüneburg, Rathmann, und Bertram

Lüneburg, Bürger in Lübeck, Seligkeit und Gesundheit an Leib

und Seele und durch Wachsthum und Zunahme der Tugenden und

Hülfe inniger Gebete Erlangung der Glorie des ewigen Lebens.

') Hasse, Schlcsw.-Holst.-Lanenburgische Regestcn und Urkunden

Bd. 2 758, Lüb. llrk.-Buch Th. 7 ^ 460 und 697. Ueber

die zahlreichen Verbrüderungen des Klosters Ottobeurcn in Baiern

s, Ztschr. des historischen Bcrcins für Schwaben und Neuburg

Jahrg. 5 S. 366. 367.

2) v. Melle, Mtitin m^urrn« S, 74.



71

Die Innigkeit, Andacht nnd gute Zuneigung, die ihr gegen unser

Kloster hegt und vielmals bewiesen habt und auch noch ferner

beweisen mögt, erfordern es, daß wir euch wieder zu Liebe thuu,

was wir als nützlich und gut für eurer Seelen Seligkeit verrichten

können. So geben wir euch denn die Brüderschaft unfers Klosters,

so viel wir es mit Gott können und es uns von Gott verliehen

ist, nnd machen euch theilhnftig aller guten Werke, die in unserm

Kloster geschehen , die die milde Barmherzigkeit Gottes und

seine göttliche Gnade durch uns und uusere Nachkommen wirkt,

bis zu ewigen Tagen, nämlich der heiligen Messen, Vigilien,

Gebete, Almosen, Fasten, Nachtwachen, Kasteiungen, Disciplinen

und dergleichen. Ferner erweisen wir euch die besondere Gunst,

daß, wenn euer Beider Sterbetag unserm Convent schriftlich kund

gethan wird, wir für euch Messen, Vigilien und andere Gebete

lesen wollen und daß wir euer Beider Namen in unser Memorial

buch eintragen wollen, in welches wir unsere allerliebsten Freunde

einzuschreiben pflegen, um alle Jahre bis zu ewigen Tagen an

euren Sterbetagen jährliche Messen für euch zu halten mit

Vigilien, wie man es für Todte zu thuu Pflegt, damit ihr ver

möge der milden Barmherzigkeit Gottes und der Mannigfaltigkeit

volles innigen Gebetes in diesem Leben vor allem Bösen möget

beschirmt und bewahrt und nach diesem vergänglichen Leben in

das ewige Leben möget gebracht werden. Gegeben im Jahre

unsers Herrn 1471, am Sonntag nach der Himmelfahrt Unserer

lieben Frau Maria, unter dem Siegel unsers Priors, das wir

dazu gebrauchen,"

Einige Brüderschaften nannten sich Kalande, vielleicht deshalb,

weil sie am ersten Tage eines Monats, der bei den Römern

Kalenden hieß, Versammlungen hielten, Sie bestanden aus Geist

lichen und Laien, erstere scheinen in ihnen das überwiegende

Element gewesen zu fein. In Süddeutschland ist dieser Name für

Brüderschaften kaum bekannt. In Lübeck gab es nußer einigen

kleinern Kalandcn einen Aegidicn- und einen Clemens Kaland.

Ersterer, iinwi-riitäs KälsuZarnrn dsaws Narias virZinis in
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sociesig, suncti Lgiciii I^udoosrisi, soll 1342 gegründet sein.

Er besaß ein eignes Versanimlungshaus in der Wagemannsstraße

(Wahmstraße) und richtete unter andern zur Erinnerung an die

Einsetzung des Abendmahls, an welcher Jesus und die zwölf

Apostel, im Ganzen also dreizehn Personen, theilnahmen, eine

tägliche Speisung von dreizehn Armen ein/) Bischof Arnold von

Lübeck bestätigte diese Stiftung 1458. Bedeutender war der zweite

Kaland, welcher von der jetzt nicht mehr existirenden Clemens

Kirche/) in der er die religiösen Feierlichkeiten hielt, den Namen

hat irätsrnitg,,? irntrum eglsriZirruin a6 sariotuin OIsinsirtHirr.

Die Stiftung soll von dem Bischof Bertram Cremou 1370 bestätigt

sein und in ihren, freilich erst aus einer späteren Aufzeichnung/)

bekannten Statuten findet die Furcht vor dem Fegefeuer einen starken

Ausdruck, Es heißt darin- wente it is tomale pynlik, lange

to beidende szu warten, auszuharren) in dem grcsseliken vure

der rech tverdicheit Godes, Als Mittel zur Abkürzung der

Strafzeit werden dann Seelmessen angeordnet. Spätere Statuten

von 1528 sind noch in der ersten Aufzeichnung erhalten. Die

Zahl der täglichen Armenspeisungen, welche der Kaland vertheilte,

scheint anfangs, wie bei dem Aegidien Kaland, dreizehn betragen

zu haben, vermehrte sich aber bald, da das Vermögen durch Legate

rasch zunahm, Bertold von Holthusen gab ein eignes Haus in

der Hundestraße, damit die Armen die ihnen bestimmten Gaben

bequem zu sich nehmen könnten, 1474 konnte der Kaland drei in

Holstein bei Neustadt belegene Dörfer, Klein Schlamin, Marxdorf

und Merckendorf, durch Kauf erwerben, 1528 auch noch das Dorf

in nisrnoriairl illirrs lzsrlEcli«ta,s et Aloriosas ooenae,

<^U!rm transitrirus 6s irniixl« ucl p^trsm salvator noster ^esris

(^Kri«tus, «uin tompri8 sua« passioiris instaret, «run <1ri«<1<zciir>

sui8 Äpcistolig teoit, ndi ips« troclsoiuius intsrkuit.

2) Sie war nach der Reformation eine Filiale der Jacooi

Kirche, wurde 1803 Nov. 12, für 20 200 ??A an ei» Handlungs

haus verkauft und bei dem damaligen übergroßen Bedarf an Lager

räumen alsbald als Speicher benutzt.

6) v. Melle, I^uböM reliFi«8ä.
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Bliesdorf, So entstand eine beträchtliche Verwaltung, und es

bedurfte zur Anschaffung und Bereitung der erforderlichen Lebens

mittel eines eignen Speisemeisters , der im Knlandhnuse seine

Wohnung hatte.

Man ermißt leicht die Aufregung, in welche der innig

religiöse Luther gcrathen mußte, wenn er es als allgemeine Ansicht

fand, daß auf solche Weise die ewige Seligkeit gewonnen, gewisser

maßen doch erkauft, werden könne. Denn die den Klöstern erwie-

senen Wohlthaten bestanden in weitaus den meisten Fällen in

Geldgeschenken, In der oben mitgetheilten Urkunde werden die

beiden Genannten deutlich genug aufgefordert, damit fortzufahren.

Wir würden dieselbe Aufregung empfinden, wenn wir uns nicht in

jene Zeit zurückversetzt hätten, Ivo bei viel weniger entwickeltem

Geistesleben schon dergleichen Aeußerlichkeiten eine Kraft hatten,

auf das Gemüth zu wirken. Daß Dies häusig der Fall gewesen

ist, möchte ich nicht bezweifeln, Aber allerdings beweisen die

wunderbare Schnelligkeit, mit welcher Luthers Ideen überall in

unserm Vaterlande und über die Grenzen desselben hinaus Eingang

fanden, sowie der Eifer, mit welchem sie aufgenommen wurden, daß

die Zeit schon eine andere geworden war.

Die Reformation machte den Brüderschaften ein Ende. Aber

Bugenhagen übersah nicht, daß es nnn nothwendig werde, eine

rationelle Armenpflege einzurichten, und er ließ sie bei der Kirche,

Er ordnete an,^) daß alle Brüderschaften, Kalande und Gasthäuser

ihr Vermögen in einen Schatzknsten zusammenlegen sollten, und

bestellte für jede Kirche drei Diakonen, um wöchentlich Almofen

daraus zu vcrtheilen. Die bisher bei Trauerfeierlichkeiten und

Hochzeiten der Kirche dargebrachten Opfer sollten fortbestehen und

in den Schatzkasten stießen. Die Zeit der Reformation war aber

für Lübeck zugleich eine Zeit Politischer Umwälzung. Die Refor

mation wurde gar nicht vom Ruthe eingeführt, der in feiner

^ Bugcnhagcn, Lübeckische Kirchenordnung (neu gedruckt

Lübeck 1877) S. 129.



74

Mehrheit der katholischen Kirche eifrig anhing, sondern von einer

bürgerschaftlichen Behörde, die sich selbst gebildet hatte. Es ent

stand sogar gleich darauf ein Rath, den man schon damals de»

unordentlichen nannte, weil er nicht in ordnungsmäßiger Weise

erwählt war, Erst 1535 trat der ordentliche Rath wieder in

seine Rechte, Unter solchen Umständen mögen, wenn gleich von

der dem Protestantismus mit Eifer ergebenen Gemeinde Bugen>

Hagens Anordnungen beifällig aufgenommen nnd willig befolgt

wurden, doch einige Brüderschaften Veranlassung gefunden haben,

sich der Vereinigung mit den übrigen zu entziehen und ihr beson

deres Dasein zu retten. Gewiß haben mehrere noch längere Zeit

fortbestanden und vier bis in unsere Tage, die Leichnamsbrüder

schaft zur Burg, die Leichnamsbrüderschaft zu St. Jacobi, die

Antonius Brüderschaft, die Leonhards Brüderschaft. Sie standen

unter eignen Aeltcrleuten , besaßen Vermögen und vertheiltcn

Almosen. Erst 1846, als eine Reorganisation des gesainmten

hiesigen Armenwesens aus innern und äußern Gründen zu einer

Nothwendigkeit geworden war, sind sie durch verfassungsmäßigen

Beschluß von Rath und Bürgerschaft aufgelöst und ihr Vermögen,

das auf 55 000 Crt, K angewachsen war, ist mit dem der Armen

anstalt vereinigt. Die Rechnungsbücher und Schriften sind, soweit

sie noch vorhanden waren, dem Staatsarchiv überliefert. Der

Clemens Caland bestand ebenfalls nach der Reformation noch fort

und konnte auch 1846 nicht aufgelöst werden, da er als Guts-

hcrrschaft in Beziehungen zu der Holsteinischen Regierung stand,

die sich nicht leicht übertragen ließen. Man mußte sich damals

begnügen, das angesammelte bedeutende Kapital der Armenanstolt

zu überweisen und zu verfügen, daß derselben auch die regelmäßigen

jährlichen Ueberschüsse zufließen sollten. Eine eigne Verwaltungs

behörde mußte fortbestehen. Erst 1878, nachdem in allen Ver

hältnissen eine wesentliche Veränderung vorgegangen war, wurde

es möglich, die Stiftung als solche völlig aufzulösen und mit der

Armeiianstalt zn vereinigen.

Die Antonius Brüderschaft besaß früher Ländereien vor dem
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Mühlenthor, Zum Andenken daran hat eine der dort angelegten

Straßen den Namen Antoniusstraße erhalten. Gewiß ist es eine

Bereicherung des innern Lebens, wenn Erinnerungen aus der

Vorzeit hineingetragen werden und ein Verständnis; dafür bewahrt

bleibt. Unglücklicher Weise aber hat man die Straße nicht mit

dem vollen Namen Antoniusstraße, sondern Antoni-Strasze genannt,

eine Form, mit der ein deutsches Sprachbcwußtsein nichts anzu

fangen weiß und die es daher nicht aufnimmt. Man macht daher

Antonienstraße daraus, eine ganz bedeutungslose Forin. Es würde

ja wohl keine Schwierigkeit haben und gewiß recht wünschenswerth

sein, den vollständigen Namen noch jetzt wiederherzustellen.

5.

Wie sehr auch namentlich durch die Brüderschaften gesorgt

war, daß es an Fürbitten für die Verstorbenen nicht fehle, so

genügte Dies doch Vielen noch nicht, Sie verlangten nußer den

allgemeinen Seelmessen auch solche für sich persönlich und auch

noch andere Arten der Fürbitte und der Todtenfeier. Es gab

dafür noch zwei verschiedene Formen in der Kirche, ein Gebet von

der Kanzel nach der Predigt und ein eignes sogenanntes «Woimri

äsKriOwrum, für welches ein deutscher technischer Ausdruck nicht

vorhanden ist. Zahlreiche darauf bezügliche Anordnungen finden

sich in den Testamenten.

Die erste dieser beiden Arten war an und für sich einfach,

Die Gebetsformel war kurz. Nur aus den kurzen Worten:

Gedenke an mich/) bestand das Gebet, das einer der beiden mit

Christus gekreuzigten Missethäter an den Heiland richtete, nnd

diese Worte sind gerade so in die Liturgie der Kirche über

gegangen. Das Wichtige aber war, daß der Name des Einzelnen

dabei von dem Priester wirklich ausgesprochen wurde, und zwar

Ev. Luc. 23, 42.
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der volle Name (»niiie u»de toname)/) wie man damals sagte.

Das Berhältniß der Namen, die der Einzelne führt, war aber

ehemals etwas anders, als es jetzt ist. Den Ausdruck Zuname

gebrauchen wir zwar noch, sagen aber doch häufiger Familien

namen und verstehen das mich darunter. Und das sind die

Namen, mit denen man sich jetzt gewöhnlich anredet, die Vor

namen der einzelnen Familienglieder gebraucht man allgemein nur

bei Kindern, bei Erwachsenen darf es nur derjenige, dem nahes

verwandtschaftliches Berhältniß ein Recht dazn gicbt. Das war

aber im Mittelalter der wichtigste Name, derjenige nämlich, den

die Kirche bei der Taufe gegeben hatte, wie wir ihn ja noch jetzt

von der Kirche haben und auch Taufnamcn nennen. Mehr als

einen hatte nicht leicht Jemand, jetzt haben bekanntlich Viele zwei

solcher Namen, selbst drei und noch mehr. Dieser Tnufname war

das, was man ini Mittelalter unter Namen hauptsächlich verstand,

und war auch im Leben gebräuchlich. Wenn wir in einer

Urkunde, die der neue Rath nebst einigen Bürgern im Jahre

1415 ausgestellt hat, lesen- Wir Tidemaun, Eler, Heinrich,

Detmnr, Bürgermeister, Johann, Heinrich, Ebert, Heinrich, Her

mann, Johann, Rathmänner, Marquard, Johann, Burchard,

Johann, Peter, Johann, Marquard, Witte, Tideke und Curd,

Bürger u, f, w,/) so hat das jetzt für uns etwas Befremdendes,

ehemals aber war es üblich, und gab nicht leicht zu Verwechp

lungen Anlaß, Wullenweber ist wohl niemals so, sondern immer

Herr Jürgen genannt worden. Beide Namen nun wollte man

nach jeder Predigt von der Kanzel genannt haben, und verlangte

dies bald auf ein Jahr nach dem Tode, bald auf 5 Jahre, bald

Lüb, Urk.-Bnch Th, 7. >Xs 97- nomsn «t ««ZrioiNSQ im

Testament des Johann Buers 1405, nomluatiiri 6s nindorie im

Testament des Heinrich Buxtehude 1372. Auch in dem Mecklcm

burgcr Urkimdcnbuch Bd. 9 ^? «292 findet sich aus dem Jahre

1343 die Verfügung, daß seines Vaters nnd seiner Mutter gedacht

werden svll nmnininiin 6« nrnknnv, dum st psraZitur nieinoria

üliorum det'uuoturuin.

2) Lüb. Urk.'Buch Th. S 541.
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auf 10 Jahre, oder auch bis zu ewigen Tagen bisweilen in einer

Kirche, bisweilen in mehreren Kirchen und Klöstern, Ludeke Boytin

z, B, verlangte es 135«', in der Marien und der Jacobi Kirche,

bei den Dominikanern zur Burg und zum Heiligen Geist.

Marquard Langefidc gab 1350 100 »K, damit für ihn in allen

Kirchen der Stadt so lange von der Kanzel gebetet werde, als

es für das Geld geschehen könne. Die Forderung wurde an

Kirchen und an Klöster gestellt, an letztere, wie es scheint, im

Ganzen häusiger. Im Laufe der Zeit konnte die Reihe der

Namen, die zu nennen waren, zu einer ziemlich langen werden.

Ein geschriebenes Verzeichniß mußte in jedem Kloster und in jeder

Kirche geführt werden und ans der Kanzel oder dem Predigtstuhl

sanid«) liegen. Man gebrauchte dazu schon in der ältesten Zeit

der Kirche am liebsten ein sogenanntes Diptychon, d. h. Doppel

tafeln, ein zusammengefaltetes Blatt, wie ein Büchcrdeckel aus

Wachs, Pergament oder aus Elfenbeinplatten bestehend.') Hier

war später der dafür übliche Name memorialbok oder denkel-

bok. Es war aber dem Priester gestattet, in einzelnen Fällen

aus triftigen Gründen von der Ablesung der snmmtlichcn Namen >

Abstand zu nehmen nnd statt dessen zu sagen: gedenke Herr Derer,

deren Namen in diesem Bnche, ans das er dann die Hand legte,

verzeichnet stehen.

K.

Umständlicher, freilich auch feierlicher, war die zweite Art.

Es giebt in der Liturgie der katholischen Kirche neben der Messe

noch ein sogenanntes vMoium divinum, eine Zusammenstellung

von Gebeten, Gesängen und Lcctionen aus den Evangelien und

andern Schriften, so genannt, weil es eine Pflicht der Christen,

sicher aber eine amtliche Pflicht der Priester ist, zu Gott zu beten.

Und ein in den Psalmen (Ps. 119 v. 164) vorkommender Spruch

Vgl. Kraus, Rcal-Encyclopädie der christlichen Altcrthümer

s, v. Diptychon.
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sagt: Ich lobe dich des Tages sieben mal um der Rechte willen

deiner Gerechtigkeit, Diese Stelle gab Veranlassung, schon in den

ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche, tägliches siebenmaliges

Gebet zu bestimmten Stunden als Borschrift einzuführen. Man

nannte diese Stunden kanonische, d. h, vorschriftsmäßige Stunden,

auch Hören, nannte auch die Gebete selbst Hören, Das erste

wurde schon vor Tagesanbruch gesprochen in der Morgendämme

rung und hieß daher Matutina, deutsch zusammengezogen in Mette.

Der Tagesanbruch ist in den südlichen Ländern nicht so verschieden

in den verschiedenen Jahreszeiten, als wir es in unscrm nördlichen

Klima gewohnt sind, sondern ist während des größeren Theiles

des Jahres ungefähr um 6 Uhr des Morgens, Zu dieser Stunde

wurde das zweite Gebet gehalten, die Prime genannt, weil es die

erste Stunde war. Es folgten in gleichen Zwischenräumen die

dritte, sechste und neunte Höre oder Stunde, Ausdrücke, die aus

dem Gleichniß von den Arbeitern im Weinberg allgemein bekannt

sind, die Terz, die Sext und Rone, Dann kam das Abendgebet,

die Vesper (vespsiÄ der Abend), und endlich ein Schluß, das

» Oomplowriurn , abgekürzt Complet. Als schon in frühen Jahr

hunderten, wesentlich durch die Bemühungen des Papstes Gregor

des Großen, der 604 starb, der Gesang in den Gottesdienst, wenn

nicht eingeführt, doch wesentlich verbessert und von den kirchlichen

Behörden, erst in Italien, dann aber auch in Deutschland in jeder

Weise gepflegt und gefördert wurde, wurden die Hören nicht mehr

gelesen oder gesprochen, fondern gesungen. Das geschah während

des ganzen Mittelalters nicht blos in bischöflichen, sondern auch

Pfarrkirchen, wenigstens in den Städten/) und ebenso in alle»

Mönchs- und Nonnenklöstern, und immer zu den bestimmten

Stunden. Die gottesdienstliche Sprache war, wie sie es noch jetzt

ist, immer lateinisch. Die Kirche besteht, wie schon oben erwähnt,

') Bei allen Bestätigungen neu gestifteter Vicaricn wird dem

Vicar zur Pflicht gemacht: divinis intere»«« teneatnr, und oic

Hören der Marien- und der Petri Kirche werden im Urk.-Buch des

Bisth. Lübeck 243 und 405 bestimmt genannt.
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auf einer Einheit der Sprache, nm auch dadurch ihre Einheitlich

keit und Allgemeinheit auszudrücken,') Ersichtlich lag in diesem

Gottesdienst für die Klöster eine große Anstrengung und namentlich

für die Nonnenklöster schon in der Sprache eine unsägliche Schwie

rigkeit. Nach den Ordensregeln war Morgens zwei Uhr die gesetz

liche Stunde, um mit der Matutin zu beginnen, der immer auch

einige Lobgesänge (Itrr>6«8) aus den Psalmen hinzugefügt werden

mußten. Es ist nicht zu bezweifeln, daß die Klöster diese Regel

strenge durchführten. Bei den Praemonstratenscrn begann die

Matutin schon um Mitternacht.^) Als Anna von Buchwald

1484 als Priörin in das Kloster Preetz eingeführt wurde, in

welchem sie eine lange Reihe von Jahren Nonne gewesen war,

warf sie sich vor dem Bischof auf die Knie und klagte ihm die

vielfachen Kümmernisse, Anstrengungen und Beschwerden ihrer

Nonnen, die durch das viele Singen, Lesen uud Anderes über

Kraft und Vermögen angestrengt und geplagt würden. ^) Die

Kälte und die Dunkelheit, die während eines großen Theils des

Jahres in unserm Klima in den Kirchen herrschen, werden dazu

nicht wenig beigetragen haben. Für Bequemlichkeit des Lebens

zu sorgen, hatten wenige Klöster die Mittel, Das Bewußtsein,

lauter Gott wohlgefällige und folglich verdienstliche Werke zu

thun, muß also recht stark gewesen sein. Wie es jetzt in den

Klöstern gehalten wird, vermag ich nicht zu sagen. Aus den

1) Nach Fischer, Lehrbuch der katholischen Liturgik, Wien

1884, muß die lateinische Sprache auch deshalb Cultussprache sein,

weil sie eine völlig ausgebildete und todtc Sprache ist und nicht wie

die lebenden Sprachen fortwährenden Veränderungen unterworfen ist,

wodurch die kirchliche Lehre leicht entstellt werden könnte, und ferner

deshalb, weil es selbst zur Erbauung der Gläubigen viel wirksamer

ist, wenn der Gottesdienst in einer ihnen gcheimnißvollen und dadurch

ehrwürdigeren, als in der täglichen Umgangssprache gehalten wird,

welche von den Menschen oft mißbraucht wird.

2) Brockhoff, die Klosterorden der heiligen katholischen Kirche,

Frankfurt 1843, S. 360.

2) Ztschrft der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Laucnbur<

gische Geschichte Bd. 9 S. 17.
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Pfarrkirchen sind die Hören verschwunden, die Priester beten sie

für sich, in ihren Wohnungen; in den Kathedralen, d, h. Bischofs

kirchen, werden sie noch gesungen, sind aber in bequeme Vormittags-

und Nachmittagsstmiden gelegt, Ursprünglich wurde erwartet, daß

auch die Gemeindcglicdcr bei dem Vortrag der Hören anwesend

sein würden, und es wird auch anfangs so gewesen sein, mußte

aber nach und nach aufhören.

Von frühem Gottesdienst haben wir in Lübeck einen nach

weisbaren Fall in der Domkirche. Johann von Minden gründete

eine Stiftung zu Ehren des heil. Gregor, des Papstes, der im

Gesänge selbst unterrichtet haben soll und daher als Patron der

Schulen galt. Die Feier war am 12. März. Morgens vor vier

Uhr soll der Werkmeister die Lichter in der Kirche anzünden, dann

soll der Vorsänger der Singschule eintreten und sechzehn der am

besten singende» Knaben mitbringen. Mit dem Schlage der Nhr

sollen sie anfangen, erst die Mntutin, dann die Messe deutlich

zu lesen und schön zu singen. Als Belohnung sind 6 aus

gesetzt, wovon der Werkmeister für das Anzünden der Lichter

6 Schilling haben soll, auch die Knaben bedacht werden sollen.

Eine andere ähnliche, aber nur auf eine Leichenfeier sich

beziehende Zusammenstellung von Gebeten, Hymnen und Lectivueii

hieß das «W«iniri cisknnewrriiri. Die wörtliche Nebersetzung von

«kkciuir, ist Amt, dies Wort aber hier nicht anwendbar, weil es in

der Terminologie der katholischen Kirche immer eine Messe bedeutet.

Das Wort Officium muß daher beibehalten werden. Dabei fand

eine Verschiedenheit hinsichtlich der Zahl der einzelnen Theile

Statt; die Officien haben entweder eine oder drei Nocturne»

(Antiphonen und Rcsponsorien) und dementsprechend drei oder

neun Lectionen. Die letzteren waren, wie die längsten, so auch

die feierlichsten. Es bestand aber damals noch nicht die jetzige

Gleichförmigkeit in der Liturgie der Kirche, Erst das Tridenti-

nische Concil hat den Grundsatz aufgestellt, daß die Einheit der

allgemeinen katholischen Kirche auch in genauer Uebereinstimmung

der gesammten Liturgie in allen Ländern einen Ausdruck finden
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müsse, und die Päpste Pius V (1566—1572), Clemens VIII.

(1592—1605) und Urban VIII, haben die Einheit durchgeführt,

Bor der Reformation hatten die Bischöfe in ihren Diöcesen

größere Befugnisse, es gab viele lokale Gebräuche und Gewohn

heiten, die nur ihrer Genehmigung unterlagen, und so kommt es,

daß wir in hiesigen kirchlichen Urkunden nicht selten den Ausdruck

finden: wie es Sitte ist in der Lübeckischen Kirche. ^) Daher

konnten auch die besonderen Wünsche Einzelner Berücksichtigung

finden. Und daß man solche Wünsche hatte und äußerte, ist ein

Zeichen von Interesse für die Sache, ein Beweis, daß man Sinn

und Verständnis für den Ritus hatte. Insbesondere ist es merk

würdig, daß häufig bestimmte Psalmenverse oder Hymnen gewünscht

wurden, die also doch gekannt und geschätzt sein mußten, obwohl

sie lateinisch waren. Das erweckt zugleich eine vortheilhafte

Meinung von der Bildungsstufe der Lübeckischen Bürger. Schon

in Bezug auf das Begräbniß äußerten sich specielle Wünsche,

Herborg Pleskow verfügt in ihrem Testament vom 8, Juli 1449:

„Ich wähle die Marien Kirche zu meinem Begräbniß und gebe der

Kirche meinen besten Mantelrock (Hoyken) mit dem Hermelinfutter,

indem ich die Jungfrau Maria inniglich bitte, daß sie mir bei

ihrem lieben Sohne Trost und Gnade erwerbe, meine Seele in das

selige ewige Leben zu bringen. Ich begehre auch, daß der Kirch

herr und alle andern Priester in der Marien Kirche nach löblicher

Gewohnheit zu meinem Begräbniß kommen, meinen Leichnam zur

Erde bestatten und während des Begräbnisses den Lobgesang der

Jungfrau Maria, Lslvs rsZing., innig singen und dann sogleich

eine Vigilie zu singen anfangen, und mit neun Lectionen

beschließen, zum Trost und zur Seligkeit meiner Seele, auch dann

am nächsten Tage die Messe halten, wie es sich gebührt. Dafür

gebe ich jedem gegenwärtigen Priester 2 Schill, 4 Pf. und dem

Kirchherrn insbesondere noch die Gebühr, die ihm zukommt. Auch

l) z. B. Lüb. Urk.-Buch Th, 8 S, 729: siout irwris est

inkrg, soolssiarri I^ndivensera, auch sonst nicht selten.

Ztlchr. d. B. f. L, G. VI, 1. 6
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will ich und begehre, daß acht von den Priestern dazu bestellt

werden, daß sie sogleich nach Beendigung der Vigilie anfangen

einen Psalter tonaliter zu lesen (d. h, zu singen), nach Gewohn

heit des Doms/) und ihn gänzlich zu Ende bringen, wie es sich

gebührt. Dafür sollen sie zusammen 4 Mark haben, die sie unter

sich theilen mögen. Ich begehre, daß sie alle Gott treulich für

mich bitten,"

Das Lesen oder Singen des Psalters, das eben eine Gewohn

heit des Doms genannt wurde, war nicht ein allgemeiner Gebrauch

in der katholischen Kirche, sondern nur in einzelnen Diöcesen,

Ob es hier regelmäßig zwischen Charfreitag und Ostersonntag geschah,

will ich nicht entscheiden, 2) Jedenfalls war der Gebrauch hier

beliebt und Einzelne haben ihn häusig für ihr besonderes Seelen

heil angeordnet. Dann mußten immer mehrere Priester zusammen

treten, denn in Einem Act mußte die Handlung geschehen. Ein-

hundertundfunfzig Psalmen nach einander zu singen, würde für

einen Einzelnen unmöglich gewesen sein, sie laut zu lesen wohl

ebenfalls kaum möglich. Es ist daher anzunehmen, daß Mehrere

sich in die Arbeit theilten und einander ablösten. Die hiesigen

Dominikanermönche in der Burg versprachen der Leichnamsbrüder

schaft, die in ihrer Kirche zusammenkam, daß sie, so oft sie für

einen ihrer Angehörigen einen Psalter gelesen zu haben wünsche,

es dem Prior anzeigen möge, der ihr dann so viel Brüder, als

sie wünsche, stellen werde, und es solle dann keinem derselben, so

lange sie mit dieser Handlung beschäftigt seien, eine andere Ver

richtung aufgetragen werden. ^) Es kommt allerdings auch vor,

!) Nach einem Statut des Bischofs Johann Tralow von 1274

mußten die Vikare des Doms bei dem Tode eines Domherrn am

Sarge desselben (pinesvnts kunsrs) während der Nacht einen Psalter

lesen. Urk.-Buch des Bisth. Lübeck Bd. 1 ^° 236. „Gewiß reicht

die Sitte, an der Bahre, sei es in der Kirche oder im Stcrbcncmsc,

Psalmen zu singen, in die ersten Jahrhundertc zurück." Kraus,

Rcal-Encyclopcidie der christlichen Alterthümer S. S29.

2) vgl. Luv. Urk.-Buch Th, 8 2S9. 346. 351.

«) ebend. Th. 4 S, 784 Anm.
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daß Herbord van dem Velde 1450 dem Dominikanerkloster dreißig

rheinische Gulden vermachte, mit dem Auftrag, den Priestern,

Diaconen und Subdiaconcn soviel zu geben, als nöthig sei, daß

jeder von ihnen einen Psalter für sein Seelenheil lese. Dasselbe

verlangt er von den Mönchen im Catharincn Kloster, denen er aber

nur zwanzig Gulden aussetzt, und von den Klosterjungfrauen zu St,

Johannis mit dem Zusatz, daß man ihnen so viel Geld dafür

geben solle, als nöthig ist.

Daß man im Einzelnen auch mit dem Todtenofficium Ver

änderungen vorgenommen zu haben wünschte, zeugt von der leben

digen Auffassung des Inhalts desselben und von der Zuneigung,

die man ihm widmete. Und daß auch die Kirche nicht ängstlich

an den von ihr festgestellten Formen festhielt, sondern Abweichungen

bis auf einen gewissen Grad zuließ, und die darauf gerichteten

Wünsche erfüllte, zeigt, daß sie auch freie religiöse Regungen ehrte

und als berechtigt anerkannte. Die Veränderungen aber, die man

wünschte, entsprangen theils aus dem Verlangen, die Feierlichkeit

der Handlung zu erhöhen, theils aus dem Wunsche, sie in noch

nähere Beziehung zu demjenigen zu setzen, für dessen Seelenheil

sie geschehen sollte. In ersterer Beziehung wird öfters angeordnet,

daß die Priester sie nicht in ihrer gewöhnlichen Amtstracht ver

richten sollen, die in einem schwarzen Talar mit darüber gewor

fenem weißleinenen Obergcwand ^upsi'psllieiunr) bestand, sondern

daß sie die Albe, das weiße bis auf die Füße hinabreichende

Priestergewand, anlegen sollen ^«r«AÄtnr in iridis). Oder es

wird angeordnet, daß die Altäre, wie bei Festen, mit brennenden

Lichtern schön geschmückt werden sollen spra,spärsr>tnr altarin

sieut in ksstivitatibns), Oder es wird ein Officium verlangt,

welches ganz und gar gesungen wurde, also nur aus dazu geeig

neten Hymnen, Antiphonen und Responsorien bestand. Der mittel

alterliche Ausdruck für ein solches war Kistoria, ^) So ist das

Dreves, Lateinische Reimofftcien des Mittelaliers, Erste

Folge, S. 6.

6'
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mehrfach in den: Kalendarium vorkommende eanwdiUir propris

distoris, aufzufassen. Und wenn in dem Memorienbuche des Stifts

St, Suidbert in Kaiserswerth erwähnt wird, daß der Verdener

Decan Gottschalk neben andern Gegenständen auch bonas secls-

sikcticäs Kistorias geschenkt habe/) so ist ohne Zweifel dasselbe

darunter zu verstehen. Nähere Beziehung zu dem einzelnen

Individuum aber erhielt das Todtenofficium, wenn die es verrich

tenden Priester von dem Chor der Kirche aus, singend und betend,

nach dem Grabe dessen, für den sie beteten, in Prozession sich

verfügten, vielleicht auch unterwegs bei einem Marienbilde oder

einem andern Heiligenbilde Station ^wci«) machten, d. h. still

standen und ein passendes Gebet sprachen (visitabitur ss^rrlcrurri).-)

Noch deutlicher trat dieser Charakter hervor, wenn die ganze

Handlung am Grabe, mochte es in der Kirche, mochte es auf dem

Kirchhofe liegen, mindestens begonnen wurde und dann umgekehrt

von da aus die Prozession in den Chor ging. Offenbar haben

von solcher Feier Viele wesentliches Heil erwartet und Beruhigung

in dem Gedanken gefunden, daß sie geschehen werde, denn sie wird

gar häufig so angeordnet,^ Auf dem Grabe brannte dann ein

Wachslicht, das der Sitte gemäß ein halbes Pfund wog. Die

Wenigen, die so glücklich waren, entweder eine eigne Kapelle in

einer Kirche zu besitzen, oder vielleicht auch nur Mitstifter eines

Altars in einer Kapelle zu sein, waren auch in dieser Beziehung

bevorzugt. Sie verlegten die ganze Feier in die Kapelle und

gaben ihr damit am sichersten den Charakter einer Privatfeier.

Das Interessanteste von allen ist, wahrzunehmen, wie viele

einzelne Psalmen oder Psalmenverse, auch Stellen aus dem Neuen

Testament, auch Hymnen und Lieder erwähnt werden, die der Eine

Lacomblet, Archiv für die Geschichte des Niederrheins,

Bd. 3 S. 122.

2) Das kommt in dem Memorienkalender der Marien Kirche

zwölfmal vor.

2) Es kommt in dem Memorienkalender der Marien Kirche

einundvierzigmal vor.
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oder der Andere in den für ihn bestimmten Todtenfeiern vor

getragen zu haben wünschte. Es kann ja keinen Zweifel leiden,

nicht nur, daß man diese Stelle» und Lieder kannte, sondern auch,

daß man sie schätzte und liebte, auch wohl auswendig wußte.

Wir erkennen und ehren darin das religiöse Gemüth, fühlen uns

auch eins mit ihm, soweit es sich an Stellen der heiligen Schrift

hält. So weit es Hymnen an die Jungfrau Maria sind, ist

unser religiöses Gefühl ein anderes geworden, aber es läßt sich

nicht verkennen, daß die Marianischen Antiphonen voll Innigkeit

und Poesie sind,') Hat doch auch ein neuerer protestantischer

Dichter, Novalis, liebliche und innige Hymnen an die Maria

dichten können, obgleich sie bei ihm nicht Ausdruck eigner Gesin

nung, sondern bestimmt waren, in einem mittelalterlicken Roman

„Heinrich von Ofterdingen" eine Stelle zu findend) Ein Theil der

alten lateinischen Gesänge ist in die protestantische Kirche über

gegangen, schon von Luther, dem Schöpfer des deutschen evangeli

schen Kirchenlieds und Kirchengesangs, selbst aufgenommen. Unter

den siebenunddreißig geistlichen Liedern, die er gedichtet hat, sind

dreizehn Übersetzungen und Bearbeitungen lateinischer Gesänge. 2)

Dahin gehören der sogenannte Ambrosianische, weil von Ambrosius,

Bischof von Mailand, gest. 397, gedichtete Lobgesang- Herr Gott,

Dich loben wir, der auch nach seinen lateinischen Anfangsworten

l'e Vsrnri lauZainus allgemein bekannt ist, ferner das Lied:

Mitten im Leben find wir vom Tod umfangen, das in feiner

') Es gab vier sog. große Marianische Antiphonen, die ihrem

Inhalte nach zu den vier Abschnitten des Kirchenjahres paßten und

demgemäß gesungen wurden - rsdsiriptoris iriätsr von Advent

bis Lichtmeß, ^.vs rsFina coslarnin von Lichtmeß bis Grün

donnerstag, KeZiOg, oosli Iketars von Osterabend bis Trinitatis,

salvs reZiris, matsr rnissrioorclis,« von Trinitatis bis Advent.

Daniel, tkessurris K^rnno1«AiLU8 Bd. 2 S, 318. 319. 321.

2) Novalis Schriften, Berlin 1815, Bd. 2 S. 40—42. Allge

meine Deutsche Biographie Bd. 10 S. 567.

2) Nissen, Unterrichtliche Behandlung von fünfzig geistlichen

Liedern S. 36.
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ursprünglichen Fassung von dem Abt Notker von St. Gallen, gest,

912, herrührt, von Luther bedeutend erweitert ist/) ferner das

bekannte Pfingstlied- Komm heiliger Geist, Herre Gott (veni

sancts Spiritus) und das Wcihnachtslied: Gelobet seist du,

Jesus Christ, daß du Mensch geboren bist ^rntes rinne «iuris?

reZgarlins, 2) Auch diese Lieder sind von Luther erweitert, Sie

stehen in unserm Lübeckischen Gesangbuch.^)

Das Todtenofsicium konnte übrigens zum ersten Mal am

Todestage oder am Begräbnißtage gefeiert werden, demnächst wie

derholt werden am dritten Tage, weit Christus am dritten Tage

auferstanden ist, oder am siebenten Tage, weil Jacob von seinen

Söhnen sieben Tage lang betrauert wurde (1, Mose 50, 10),

oder am dreißigsten Tage, weil die Juden sowohl Aaron (4. Mos,

20, 29) als auch Moses (5, Mos, 34, 8) dreißig Tage lang

betrauert haben. Auch Dies muß ziemlich allgemein bekannt

gewesen sein, denn in Testamenten findet sich mehrfach die Ver

fügung, daß die Testamentsexecutoren die Monatsfrist ^mantverst)

nicht vergessen sollen Die ganze Kirche feiert ein allgemeines

Todtenfest am 2. November, dem Allerseelentage.

Eine einzelne Kirche konnte sogar unter Umständen eine

besondere Feier zum Heil eines Verstorbenen, wenn es gewünscht

wurde, veranstalten. So verlangte z. B. Godeke Pleskow 1457,

daß man in der Jacobi Kirche an jedem Donnerstage nach der

Vesper, wenn nicht ein hohes Fest einfällt, das Sacrament auf

den Altar vor dem Chor fetzen solle, dann sollen die Priester,

Vikare und Officiantcn mitten in der Kirche Station halten und

einen Hymnus von deni heil. Leichnam mit dem Responsorium

Der ursprüngliche Wortlaut ist- ölväig, vita iu urorte

suiuus, quem czuneriiuus actsutorsin, nisi te, clonüus, qui pr«

vsOLstis uostris zusts iiasosris,

Lauots Dens, sanote tortis, ssnots «t luissrioors Sälvgtoi',

äinsrag luorti ue irnclas uos. Daniel, Bd, 2 S, 329.

2) Daniel, Bd. 2 S. 315 und S. 5.

2) 11. 81. 104. 327.
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0is«udnit Zssn^ unter Orgelbegleitung singen. Es soll dafür

eine silberne vergoldete Monstranz angeschafft werden, auch eine

schöne mit Borden benähte Chorkappe von braunrvthem Sammt,

auch im Chor ein Schrank zur Aufbewahrung der Hostie. Den

Vikaren soll eine Summe gegeben werden, die ausreicht, ihnen eine

Vergütung sciistribMi«) zu geben, zwei Wachskerzen zu halten,

die vor der Hostie her getragen werden, und drei Lichter, die auf

dem Altar brennen. Er bittet seine Testamentarien „mit großer

Andacht und von ganzem Herzen," die Genehmigung des Dom

kapitels zu dieser Feier zu erwirken. Dem Fritz Grawert, der um

seiner Seele und den Seelen seiner Kinder, seiner Ehefrau und

anderer Freunde Gnade und Seligkeit zu erwerben, eine Messe

zu Ehren des Frohnleichnamsfestes in der Marien Kirche gestiftet

hatte, versprachen die Vikare dieser Kirche/) diese Messe in der

Octave des Festes, im Sommer schon um fünf Uhr Morgens zu

halten, „weil diese Zeit für das gemeine Volk bequem ist," im

Winter möglichst früh, so daß auch diejenigen, die später am

Tage ihre Kaufmannschaft oder ihr Gewerbe betreiben müssen,

Zeit haben, sie anzuhören, dann aber auch das Sacrament in

Prozession umherzutragen, bei schlechtem Wetter in der Kirche,

bei gutem auch um den Kirchhof, jedenfalls in der Kirche eine

Station zu halten, bei der von zwei Priestern das Lanticrrin

^lelLkissZeK^ mit den dazu gehörenden Versen gesungen werden

soll. In der Urkunde wird ausdrücklich bemerkt, daß der Propst

und das Domkapitel sowohl die Stiftung als die Feier genehmigt

haben. Die Mönche waren, wie es scheint, auch in dieser

Beziehung der bischöflichen Autorität nicht unterworfen, denn die

Ev. Luc. 22, 14.

2) jetzt Pluviale genannt, ein langes herabhängendes, vorne

offenes Gewand, welches früher mit einer Kapuze versehen war, die

bei Regenwetter über den Kopf gezogen werden konnte, Die Messe

wird in einem anderen Gewände, der cusula, gelesen.

») Lüb. Urk,.Buch Th, 8 ->54.

4) 1. Mose 14, 18.
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Dominikaner zur Burg versprachen der Leichnamsbrüderfchaft, die

in ihrer Kirche ihre Andachtsübungen hielt, eine noch größere und

häufigere Feier, Sie wollten für das Seelenheil der aus der

Brüderschaft Verstorbenen jeden Donnerstag, wenn nicht gerade

ein hoher Festtag einfällt, das Sacrament in Prozession aus dem

Chor an den Altar des Johannes tragen und dabei zweimal in

der Kirche Station halten, dabei soll das Responsorium Ois«nduit

^S3ri3 mit dem dazu gehörigen Vers gesungen werden, dann der

Vers Libavit e«8') und die Collecte c^ui nobis sub SSM-

irwrito.2) Darauf wollen sie mit gebeugten Knien das 0 salutaris

riostis.2) singen und mit dem zweiten Verse Uno trino^ns De«

in den Chor zurückgehen/) Eine Memorie für den Domherrn

Heinrich Segeberg in der Marien Kirche, wird in dem Kalendarium

wie folgt beschrieben: Der Vers ^.uZi nos soll zweimal gesungen

werden, einmal am Sonnabend vor Advent, wenn die Sequenz

^) Ps. 81, 17: Oidavit eos sx aöips trumsriti allslujs,

st, <!s pstrk mslls saturavit so« allelriza,

^) Dens, ^ui nokis 8ud sttOramsnt« pnssioriis tuas irisrno-

riarn rsli^uisti, tribue, <iuae8umn8. itid nu8 ««rpoi-is st sanZuini«

tni 8s.org, rni^terig, venergri, ut reclemntic>ni8 tugs lrnotuirl in

nobis zuZiter 8sntis,inu8, <Jui euin pgtrs et, spiritn sänoto

vivit st rezzit per Meonlg saeeuloruiu,

^) O 8»lutsris Kostis

ciu^o «neli pgn6is «stirirn,

bsllg premunt linstilia,

6». rodni-, <ls, guxilinin

Uno trinoc^ne cloinino

sit 8smr>itsrnÄ ^lorig.,

czui vitgm sine tsrinino

nodi8 clonet in pätrig,.

Der erste Theil der Strophe ist nach der Compvsition von

Palcstrina (gest, 1594) auch hier in der Marien Kirche im Palm-

sonntags-Concert gesungen worden mit den Worten:

Du wundervolles Himmclsbrod,

du höchstes Heil in unsrer Roth,

rüst' uns mit Muth und starker Kraft

zum Kampf mit nnsrcr Leidenschaft.

4) Lüb, Urk,-Buch Th. 7 495,
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^.v« praeelarg,') gesungen wird, und einmal am Sonnabend vor

Septuagesimae. Der Chorführer soll zwei Knaben nehmen, die

brennende Wachslichter tragen, und dreimal mit gebeugten Knien

^.ncZi rios singen, der Chor soll antworten Sküva ri«s, der Rector

der Kirche soll gegen das Boll gewandt eine Bildsäule der Jung

frau Maria in der Hand haben. Dafür wurde jedes Mal

3 H 8 st bezahlt, von den Knaben erhielt jeder 4 H und der

Custos der Kirche auch 4

7.

Die dritte Art der Memorie, d, h, der Fürbitte bei Gott,

mar die Seelmesse (misM prn ciskuncti«), Die Messe ist der

wichtigste Theil des katholischen Gottesdienstes, nach der Lehre

der Kirche die durch den Priester geschehende Erneuerung und

Wiederholung des Opfers für die Sünde der Menschen, das

Christus in und durch sich selbst dargebracht hat. Wenn nun

Das, was zum Heil der Welt geschehen ist, auf einen Einzelnen,

dessen Name genannt ward, eigens und besonders bezogen und

Gott gebeten wurde, es ihm zum Heil gereichen zu lassen, so

durfte man wohl dieser Art der Fürbitte vorzugsweise Kraft

zuschreiben. Aber die einmalige Darbringung des Opfers genügte

Vielen nicht, sondern möglichst häufige Wiederholung wurde

gewünscht, zunächst bei jedesmaliger Wiederkehr des Jahrestags

des Todes (Anniversarium), aber auch sonst in vielfacher Weise.

Tidemann Volmesteen verlangte hundert Messen für sich und

bestimmte drei Pfennig als Lohn für jede, Heinrich Westhof

1495 während der nächsten drei Jahre nach seinem Tode täglich

eine Messe, wofür der sie lesende Priester jährlich 10 ??A haben

soll. Cord Grawert verlangte 1449 200 Messen nach feinem

Tode in allen Kirchen und Klöstern. Andreas Gevcrdes wollte

^.ve praselars, maris Stella Daniel II 32; die Zeilen

,^ucli rws, n»rn te iZlins nikil nsAans Konorat und K^Ivs. n«s

5esu, pro quidris virz;« matsr te «rat sind Theile dieses Gesanges,
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1466 vor seinem Begräbniß sechszig Seelmessen gelesen haben,

Ludeke Boytin verordnet 1356, daß während der nächsten acht

Tage nach seinem Tode täglich dreißig Messen für ihn gelesen

würden, und gab ferner fünf armen Priestern 50 nA, jedem

10 damit jeder ein Jahr lang täglich eine Messe für ihn

lese, Lambert Vroling verlangte 1-151 während der nächsten

dreißig Tage nach seinem Tode täglich dreißig Messen, also im

Ganzen neunhundert, und bestimmte jedem Priester für jede Messe

einen Schilling, „damit sie Gott mündlich und innig für micki

bitten," Da ein Priester, von Ausnahmefällen abgesehen, täglich

nur Eine Messe lesen darf, mußten alle Kirchen der Stadt und

viele Altäre in ihnen in Anspruch genommen werden. Es war

zulässig, daß in einer großen Kirche mehrere Messen gleichzeitig

stattfanden. Wenn sie nur gelesen, nicht gesungen wurden und die

Altäre von einander entfernt waren, konnte durch solche Gleich

zeitigkeit eine Störung nicht entstehen,') Hinsichtlich der Zahl

der Messen gingen Manche noch weiter, Heinrich Buxtehude

bestimmte in seinem Testament 1372 außer den Fürbitten von der

Kanzel, die fünf Jahre dauern sollen, noch 100 für einen

armen Priester, damit derselbe zehn Jahre hindurch täglich eine

Messe für ihn lese, also 3650 Messen, Dieselbe Verfügung traf

1521 Heinrich Wnntschcde, bezahlte aber reichlicher, nämlich jede

Messe mit zwei Schillingen, Ueber das psychologische Motiv,

das solchen Berfügungen zum Grunde lag, kann man nur Muth-

maßnngen haben. War es ein besonders stark ausgeprägtes

Gefühl der Sündhaftigkeit? war es leiser Zweifel an der

Kraft der Messe? war es Ostentation? Einen andern Beweg

grund, als den, welcher die Wiederholung der Memorie am

Todestage vorschrieb, wird man geneigt sein anzunehmen, da auch

uns das Gefühl der Pietät nicht fremd ist, in welchem wir am

In den Statuten der Dvmkirchc wird bestimmt vorgeschriebene

Isti ti'SL «iinul dicnnt mis«as su:>s, und weiterhin noch einmal -

Kl cirmtrior simul 6iLaut ir>iss,i8, 1lrk,>Buch des Bisth. Lübeck,

Bd, 1 S, 366.
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Todestage unserer verstorbenen Lieben gern einen Kranz auf ihr

Grab niederlegen. Vielleicht hatte die Absicht, armen Priestern

eine Unterstützung zuzuwenden, Antheil an solchen Verfügungen,

denn es wird fast auffallend häufig vorgeschrieben, daß es arme

Priester sein sollen, denen das Lesen der Messen übertragen wird.

So bestimmte z, B. Hans von der Lucht 1465 200 ??A für

zwanzig arme Priester, jedem 10 »A, um dafür ein Jahr lang

wöchentlich zwei Messen für fein Seelenheil zu lesen. Vielleicht

war auch der allgemeine Wunsch, den Gottesdienst zu vermehren,

von Einfluß, denn Das war nach der Lehre der Kirche immer ein

rein verdienstliches Werk, und sie gab gern dem Gedanken Aus

druck, daß der Stifter glücklichen Tausch treffe, indem er Irdisches

und Vergängliches weggebe, um Ewiges und Unvergängliches zu

erwerbend)

Hinsichtlich der Form der Seelmesscn mußten persönliche

Wünsche zurücktreten, sie war durch die kirchlichen Einrich

tungen bestimmt. Eine Messe konnte nur an einem Altar gelesen

werden. Es konnten daher höchstens diejenigen, die eine eigne

Kapelle besaßen, oder einen eigenen Altar gestiftet hatten, den

Wunsch haben, daß dieser Altar dazu benutzt werde. Nur der

Bormittag war die erlaubte Zeit. Auch der Wortlaut stand fest.

Zwar wird in jeder Messe mit dem eigentlichen Inhalt derselben,

der Wiederholung des unblutigen Opfers, eine Reihe von Gebeten

und Vorlesungen verbunden, die nach Tagen und Jahreszeiten

mannigfach verschieden ist, so daß der Priester jede Messe beson

ders zusammensetzen muß. Aber wie er dabei zu verfahren hat,

ist ihm genau vorgeschrieben. Und Das war schon im Mittelalter

der Fall. Auch für die Seelmessen gab und giebt es eine eigene

Zusammensetzung, daher finden sich in dieser Beziehung nur ganz

erlpiens tovronsi ir> «««lsstik et ti'ÄNöitori« in «<.torr>»

kslioi Oorrimsroi« c!«iumut«,rs. So z, B. in der im Lüb Nrk.-

Buch Th. 6 ^ 354 als Regest abgedruckten Urkunde vom

30. Sept. 1420! Liv-, Esth- und Curlcindischcs Urt.-Bnch Bd. 6

^ 2987, und sonst nicht selten.
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einzelne Wünsche, Der Priester Hermann Jsenberg wollte 1371

den Vers Verbnm O«i Os« natuin') eingefügt haben. Mehrfach

kommt der Wunsch vor, daß der Priester nach beendeter Messe

das Grab mit geweihtem Wasser besprengen und dabei die Psalmen

Nissrei-s (Pf, 51 Gott sei mir gnädig) und De proiuncZis

(Ps. 130 Aus der Tiefe rufe ich zu Dir) singen möge.

Zu jeder Seelmesse gehört eine Vorbereitung oder Einleitung,

eine sogenannte Vigilie, Das Wort bedeutet eigentlich Nachtwache,

Man theilte im Orient die Nacht, d. h, die Zeit von Abends

6 Uhr bis Morgens 6 Uhr, in vier gleiche Nachtwachen, ein Aus

druck, der auch im Neuen Testament mehrfach vorkommt. Die

Bezeichnung der Zeit wurde ein Name für das Gebet, welches

man bald am Abend vor der Seelmesse zu sprechen begann, Fritz

Grawcrt begehrte 1441, daß die Priester bei der Vigilie an sein

Grab gehen und dort das Responsorium I^ibsrs, ins Dornige

fingen sollten.

Es konnte aber keine passendere Gebete geben, als diejenigen,

die im Todtenofficium vorkamen. So geschah es, daß dieses seinen

Charakter als selbständige eigenthümliche Handlung mehr und mehr

verlor und mit der Seelmesse zu einer einzigen zusammenhängen

den Handlung verbunden wurde. Immer aber fuhr man fort, es

hochzuschätzen und in den Testamenten — was jetzt nicht mehr

nöthig ist, — besonders anzuordnen, häusig sogar in einer Weise,

die es zweifelhaft macht, ob dem Bewußtsein mehr die Vigilie

als Einleitung zur Messe galt oder die Messe als Anhang zur

Vigilie. Entschieden war dem Laien das Todtenofficium verstand-

') Verdnin Oei, De« natviiN,

huoci ns« ts.vtnrn, nsv «restuin

vsriit ds Mslgstibus!

Ko« viclit, No« ättreotavit

K«c cle Ooelo reseravit

ZoKännos norninibns, der erste Vers einer aus elf

Versen bestehenden Hymne an Johannes den Evangelisten, Daniel

Bd, 2 166,



licher und erregte daher auch sein religiöses Gefühl leichter, als

die Messe. In Anniversarien blieb das Todtenofficium noch

lange und häufig eine eigne gottesdienstliche Handlung und kommt

einzeln auch jetzt noch so vor,

».

Zu so zahlreichen gottesdienstlichen Handlungen war eine

zahlreiche Priesterschaft erforderlich. Nun läßt sich aus dem

Testament des Heinrich Warendorp vom Jahre 1350 mit Sicher

heit schließen, daß es damals in der Marien Kirche neben dem

Rector der Kirche (plsdauu3, jetzt Hauptpastor) nur zwei Kapellane

gab, denen die Seelsorge und die damit verbundenen Amtshand

lungen oblagen, ebenso zwei in der Jakobi- und der Petri Kirche,

einer in der Aegidien Kirche,') Die Zahl ist später für die drei

erstgenannten Kirchen auf drei, für die Aegidien Kirche auf zwei

gestiegen, und das mag bald geschehen sein, denn ein dritter

Kapellan der Jacobi Kirche wird schon 1413 genannt, größer ist

sie nicht geworden. Aber eben dasselbe Testament erwähnt neben

den Kapellanen noch andere Messe lesende Priester. Die Lehre

von der Fürbitte der Heiligen nemlich hatte die Folge, daß Wohl

habende zu Ehren eines Heiligen, dem sie besondere Verehrung

widmeten, einen eignen Altar in einer Kirche erbauen ließen und

ein Kapital aussetzten, aus dessem Ertrage ein Priester angestellt

«erden konnte, um vorzugsweise an diesem Altar zu Ehren des

Heiligen und für das Seelenheil des Stifters Messen zu lesen.

Solche Stiftungen waren der Kirche immer willkommen, fie

erblickte darin die beste und sicherste Vermehrung des Gottesdienstes

und wandte darauf am liebsten den Ausspruch an, daß der Stifter

') Item (ZuoKus «äpellkni« eeolssiae deatas Nariae do

uriärn marosin den. et «uilibet ss,«erckoti in eadeni ecelesi»,

missÄill leAsriti 6rws solidos, ärwbus oapeltäQis sancti ?etii,

äuodris «apsllarüs sanoti ^aoobi et «»pellan« sancti LZidii,

eullidst psrsorms tribuo ooto solickos.



Vergängliches weggebe, um Unvergängliches zu gewinnen. Aus

einer Ordnung der Mainzer Diöcese vom Jahre 1233 erhellt, daß

sie damals unter Umständen von den Priestern Einzelnen als

Buße auferlegt wurden/) In der hiesigen Domkirche stiftete

1230 der Ritter Friedrich Dumme einen eignen Altar, ohne ihn

einem bestimmten Heiligen zu widmen, nur damit Messen für sein

Seelenheil an demselben gelesen würden/) In der Marien Kirche

stiftete 1257 Alwin Schwarz einen Altar zu Ehren des heiligen

Bartholomäus/) Der Lübecker Bürger Nicolaus Browede bestimmte

1289 350 ??A zur Gründung einer Bikarie in der Marien Kirche,

ebenfalls ohne einen Heiligen zu benennen, dem sie gewidmet sein

sollte/) Solche Stiftungen wurden nach und nach häufiger und

schließlich sehr zahlreich. Es war eine Ehrensache sür jede Cor

poration, einen eignen von ihr gestifteten Altar zu befitzen, und

jede wandte ihre Neigung (dils^tioriom, buriäin voluntatein)

einer bcsondern Kirche zu. Die angesehenen kaufmännischen Cor-

porationen der Schonenfahrer, Bergenfahrer, Novgorvdfahrer hatten

ihre Altäre in der Marien Kirche, der städtischen Hauptkirche, die

Gewandschneider und Krämer in der Petri Kirche, die Schiffer in

der Jacobi Kirche, Andere hatten größere Neigung zu den

Kloster», Die vornehmste aller Lübeckijchen Korporationen, die

Zirkclgcsellschaft, erwarb 1379 eine eigne Kapelle in der Catha-

rinen Kirche bei den Franziskanern/) Ebenso wandten einzelne

Familien sich bestimmten Kirchen oder Klöstern zu. Daran erinnern

die noch jetzt nicht unbetannt gewordenen Namen vieler Kapellen,

die Brümsen Kapelle in der Jacobi Kirche, die Vorrade- und die

Calven Kapelle in der Aegidien Kirche, die Greveraden-, die

Warendorf- und die Höveln Kapelle in der Domkirche, nochmals

1) Mone, Ztschr, für die Geschichte des Oberrbeins Bd. 3

S. 137.

2) Urkundenbuch des Bisth. Lübeck, Bd. 1 «6,

°) ebd. 129 und 131.

4) Lüb. Urk.-Buch Th. 1 803,

b) ebend, Th, 4 ^6 360.
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eine Greveraden» und eine Varendorf-, ferner eine Schinkel- und

eine Segeberg Kapelle in der Marien Kirche, eine Lüneburg

Kapelle in der Catharinen Kirche, Ein einzelner Altar konnte

mehreren Heiligen gemeinsam gewidmet sein, wie z, B, der Altar

in der Greveradcn Kapelle im Dom dem heiligen Blasius, Aegi

dius, Hieronymus und Johannes dem Täufer, Die Vereinigung

zweier Stiftungen an Einem Altar war eigentlich nicht zulässig,

mußte jedoch, als die Stiftungen sich häuften, in mehreren Fällen

zugegeben werden, wobei es nöthig wurde, über die Reihenfolge

der zu haltenden Messen besondere Bestimmung zu treffen. Ein

an solchem Altar angestellter Priester hieß ein Vikar und, weil er

auf Lebenszeit in derselben Stellung blieb, beständiger Vikar

svicarius psr^stuus). Große Verpflichtungen legte das Amt an

und für sich nicht anf, in der Regel nur die, dreimal wöchentlich,

bisweilen täglich, eine Messe zu lesen. Es war ihm sogar gewöhn

lich untersagt, sich in die Amtsführung der Kapellane einzumischen,

nur in einzelnen Fällen, besonders wenn nur Ein Kapellan

an der Kirche angestellt war, z. B, an Laudkirchen, wurde er ver

pflichtet, diesem auf Erfordern Hülfe zu leisten, Mehrenthcils

war er ein Priester sine onrn s«I, nniinsn-uin johne Sorge,

nemlich Seelsorge), Daraus ist das deutsche Wort Sinekure ent

standen. Dagegen war er verpflichtet, an dem täglichen Chordienst

in der Kirche, der Durchführung des Officiums, theilzimenmen, und

fand fernere Beschäftigung bei den zahlreichen Gottesdiensten für

Private , bei, welchen die Betheiligung Vieler immer gern

gesehen wurde.

Angestellt und eingeführt wurde der Vikar durch den Bischof

oder das Domkapitel. Dem Stifter aber stand es zu, zum ersten

Mal einen geeigneten Mann vorzuschlagen, und es war ferner

zulässig und ganz üblich, daß er das Vorfchlagsrecht ^us pras-

ssrrtäiM, ^jus putronatus) seinen Nachkommen bis in die vierte

Generation vorbehielt. So konnte solche Stiftung gewissermaßen

eine Familienstiftung werden, denn es war fast immer Jemand in

der Familie, der sich dem geistlichen Stande widmen wollte, dem
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man dann Amt und Einnahme verschaffen konnte. Nach Aus

sterben der vier Generationen ging dann das Patronatsrecht ent

weder auf das Domkapitel insgesammt, oder auf den Propst oder

den Decan, bisweilen auf den Bischof über. Das war das Recht

der Kirche, es stand ihr aber frei, auf die Ausübung desselben zu

verzichten, und das that sie bisweilen, wenn sie die Stiftung einer

Vikarie begünstigen wollte. So wurde theils einzelnen Familien,

theils angesehenen Corporationen das Patronatsrecht für immer

zugestanden. Letztere übten es durch ihre Aelterleute aus, die

dadurch leicht in die Lage kamen, entweder einem Familienangehö-

rigen, oder dem Sohne eines Zunftgenossen eine Versorgung zuzu

wenden. In späterer Zeit wurden sie in der Wahl beschränkt,

wenn nemlich vorgeschrieben wurde, daß nur ein solcher präsentirt

werden dürfe, der schon im Dienst der Kirche gestanden habe;

gewöhnlich aber war es nicht unbedingt nothwendig, daß er schon

wirklich Priester war, sondern es genügte, wenn er das Alter erreicht

hatte, daß er innerhalb Jahresfrist die Priesterweihe empfangen

konnte. Aber auch abgesehen von allen persönlichen Rücksichten

wurde es als eine Ehrensache angesehen und großer Werth darauf

gelegt, solche geistliche Stellen — man nannte sie auch Lehen

oder Benefizien — besetzen zu dürfen. Der Rath von Lübeck

gründete 1354 sechs Vikarien auf einmal in der Marien Kirche

in der Kapelle hinter dem Altar und erwarb vom Papste Innozenz

VI. das Patronatsrecht über dieselben. Darüber aber gerieth er

in MißHelligkeit mit dein Bischof Bertram Cremon, der es als

einen Eingriff in seine Diöcesanrechte ansah. Es kam zu Verhand

lungen und der Rath sah sich 1357 genöthigt, auf das ihm ver

liehene Patronatsrecht zu verzichten. Nun gestattete ihm der

Bischof die Stiftung von vier anderen Vikarien, zweien in der

Marien Kirche, einer in der Jacobi Kirche, einer in der Aegidien

Kirche, und gestand ihm über diese alle das immerwährende Patro

natsrecht zu.')

l) Lüb. Urk.-Buch Th. 3 209, Bd. 4 ^° 63.



Die zur Stiftung einer Bikarie erforderliche Summe betrug,

auch als der Zinsfuß schvn auf vier Prozent herabgegangen war,

im Minimum nicht mehr als MO und war häusig auch nicht

großer. Aber für die Summe mußten sichere Renten gekauft oder,

um einen heutigen Ausdruck zu gebrauchen, sie mußten in einem

Grundstück sicher belegt und eine Urkunde mußte darüber ausgestellt

werden. Dazu war nun zwar bei der Geldbedürftigkeit des

benachbarten Adels und selbst der Fürsten Gelegenheit wohl vor

handen, aber die Sicherheit, deren wir uns heutigen Tages

erfreuen, fehlte damals noch. Denn wenn auch der Ritter oder

der Fürst versprach, daß er von dem Ertrage des Grundstücks Nichts

für sich verwenden wolle, bis die verschriebene Rente bezahlt sei,

so ließ die Erfüllung dieses Versprechens sich nicht controliren.

Und wenn auch dem Gläubiger das Recht zugesprochen wurde, eine

ausbleibende Rente durch Pfändung einzuziehen, so war die

Anwendung dieses Mittels immer mit Gefahr verbunden. Bürger

bedienten sich daher dieser Gelegenheit, Geld auf Zins zu geben,

selten, fie liehen es lieber den Magistraten der Städte, in denen

die Finanzverwaltung geregelt war. Mit größerer Sicherheit

konnten geistliche Stiftungen und Corporationen Renten kaufen,

denn man fürchtete die geistliche Strafgewalt, gegen die man sich

nicht vertheidigen konnte. Immerhin aber konnte auch für sie bis

weilen die Unmöglichkeit eintreten, Zahlung zu erlangen, ins

besondere bei Krieg oder Mißwachs, und mehrfache Aeußerungen

machen es unzweifelhaft, daß dies nicht selten der Fall war. Es

kommt auch mehrfach vor, daß für prompte Zahlung ein Nachlaß

oder ein geringerer Zinsfuß zugesichert wird. Die Vikare der

Marien Kirche hatten dem Conrad von Plesscn in Damshagen

sbei Grevesmühlen in Mecklenburg) 300 m// auf Reute gegeben,

wofür er jährlich 24 >?A entrichten sollte, aber sie begnügten sich

mit 21 »A, wenn die Zahlung prompt erfolgte,')

') Haböinus «um <ü«nraä« äs ?!«8«s morain trakentem

in l'tioinasliaASQ 24 inarvä« r«<l<litr>» pro trecentis marois,

«scl moolu ZaKit, 21 irmruss, si bsns persuluorit.

Ztschr. d. B. f, L, G, VI, 1, 7
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Unter allen Umständen reichte der Ertrag des auf die Grün

dung einer Vikarie verwandten Kapitals für den Unterhalt eines

Mannes nicht aus. Aber der angestellte Vikar wurde sogleich

bei dem Eintritt in das Amt Mitglied des Kollegiums der

Vikare und hatte dann Antheil an den Einkünften dieses Colle-

giums, die in der Marien Kirche sehr bedeutend waren. Denn

es war selbstverständlich, daß Niemand eine religiöse Handlung

^oinoinm) begehrte, ohne eine Vergütung (dsnsNOiurri) dafür

anzuweisen, Eine von einer Behörde festgestellte Taxe dafür

gab es nicht, der Betrag der Vergütung hing von dem guten

Willen, ohne Zweifel auch von dem Vermögen des Stifters ab

und mar wechselnd. Es ist vorhin gelegentlich erwähnt worden,

daß eine Messe bald mit zwei Pfennigen, bald mit drei, auch mit

sechs Pfennigen und selbst noch höher bezahlt wurde, und es

scheint für Wohlhabende ein üblicher Satz gewesen zu sein, einem

Priester für das tägliche Lesen einer Messe jährlich 10 zu

geben. Das macht für die einzelne Messe etwas über fünf

Pfennige. Auch jede andere liturgische Handlung wurde vergütet,

mehrentheils so, daß ein gewisser Betrag dafür ausgesetzt war, der

unter die sie Verrichtenden verthcilt wurde. Die Betheiligung war

häufig eine freiwillige. Wer also an solchen Verrichtungen eifrigen

Antheil nahm, konnte viel erwerben und ein wohlhabender Mann

werden. Der Priester Hartwig von Elze, Vikar in der Marien

Kirche, testirte 1449 über ein eignes Haus, das er durch schwere

Arbeit erworben habe. Aehnliche Aeußerungen finden sich mehrfach

in den Testamenten.

Die Vikare hatten also eine zweifache Art der Einnahme,

eine feste, beständige, mit dem Amte verbundene, und eine zufällige,

schwankende, für gelegentliche Verrichtungen, Ueber die festen Ein

nahmen besaßen sie Urkunden, die sie in einer gemeinsamen Lade

verwahrten, denn sie bildeten nach der Weise des Mittelalters eine

Die Dominikaner stellten ihre Urkunden immer in der Art

aus, daß sie zuerst die Leistungen nannten, zu denen sie sich verpflich

teten, und dann die Vergütung als Zeichen der Dankbarkeit erwähnten.



Corporation und hatten, wie andere Corporationen, Aelterlente,

die befugt waren, sie zn vertreten und rechtsverbindliche Geschäfte

für sie abzuschließen. Die wechselnden Zahlungen, die immer erst

erfolgten, nachdem die Handlung, für welche sie eine Vergütung

bildeten, verrichtet war, gingen von den verschiedenen Testaments-

executoren aus. Aber vermuthlich erkannten diese bald, daß es

den Vikaren, als geistlichen Personen, leichter werde, Kapitalien

sicher zum Rentenkanf zu verwenden, und gaben ihnen daher die

für sie bestimmten Summen zu eigner Verwaltung. Die Ursprung»

lichen Bestimmungen der Testatoren litten darunter nicht, sondern

wurden fortwährend beachtet.

Neben der Vergütung für liturgische Handlungen wurden den

Vikaren auch Gaben gereicht, um sie zu einer leiblichen Erfrischung

zu verwenden. Der übliche technische Ausdruck dafür war coriso

lati«. Das Wort, in buchstäblicher Uebersetzung eine Tröstung,

bedeutet eine kleine Spende an Geld oder Lebensinitteln. Vielleicht

mit Beziehung auf die übrigen Verrichtungen sagte man auch

ssrvitiurn, d, h, Dienst, und es wurde auch zusammengesetzt:

solati« i'eisLtionälis und ssrvitiruri r«ie«tiur>als. Derartige

Verfügungen gehen bis in die frühesten Zeiten des Domkapitels

zurück. Schon 1205 wurde den Domherren eine Hufe in dem

Lüneburgischen Dorfe Netze geschenkt, um sich aus dem Ertrage

derselben einmal im Jahre eine Mahlzeit zu bereiten,^ Der

Bischof Burchard von Serken wies 1278 eine gewisse Hebung

eigens dazu an, daß den Domherren täglich einige Weizenbrode

geliefert werden sollten^) die damals noch etwas Ungewöhnliches

waren. Der Bischof Johann Tralow gab 1275 den Domherren

jährlich 5 um davon zweimal im Jahre, am Tage der Ver

kündigung Mariä (März 25) und an seinem Todestage, ein Ser-

vitium in ihrem Rcfcctorium (Speisesaal) zu haben. Er giebt

dabei als Motiv an, daß denen, die Tag und Nacht im Gottes-

') Urk.-Buch d. Bisth. Lübeck, Bd. 1 22.

2) ebend. 267.

7-
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dienst arbeiten, eine leibliche Erfrischung zu Zeiten nothwendig

fei.!) Mahlzeit verbunden mit der Todtenfeier für einen

Verstorbenen am Jahrestage seines Todes war, wie es scheint,

nicht selten. Die Dominikaner hielten eine solche jährlich am

Katharinen Tage (Novbr. 25), dem Todestage des Rathmanns

Henning von Rentelen, und waren verpflichtet, fünf bis sechs Ver

wandte des Verstorbenen dazu einzuladen. Da dennoch nickt mehr

als 6 ???// auf das Mahl verwandt werden durften, hat es, wie

ohne Zweifel alle solche Mahle, einfach eingerichtet sein müssen,

doch sollte es nach dem Wortlaut der Urkunde ene koste mit

wyne sein. 2) In dem Verzeichnisse der Hebungen der Vikare der

Marien Kirche findet sich eine nicht geringe Menge von Gaben,

die zu Broden, ohne Zweifel Weizenbroden, und zu Wein (ad

Ving, st ssmellas) bestimmt sind.

In dem Memorienkalender der Marien Kirche findet sich der

Ausdruck ssrvitirnn nicht, nur der Ausdruck «onsolätio, und zwar

häufig in Verbindung mit dem Namen eines Festes, z, B. der

Himmelfahrt der Maria, Aug, 15, oder eines Heiligen, z, B. des

Bartholomäus, Aug. 24, ^6 «OU8Olg,t,i«nsm san«t,i LarrU«!«-

mg,«i). Nachdem nemlich die diesem Tage eigne religiöse Feier,

vielleicht auch eine dann zu haltende Memorie vorüber waren,

folgte die Erfrischung.

Uebrigens folgten die Vikare der Marien Kirche dem Beispiel

anderer Corporationen und Brüderschaften auch in der Weife,

daß sie einmal alljährlich eine blos gesellige Zusammenkunft

hielten. Das geschah auf der Olausburg, dem Orte, wo auch der

Rath Gelage veranstaltete und wo die Patrizier ihre Festlichkeiten

feierten. Auch daraus erhellt, daß sie eine angesehene Verbindung

waren. Die Theilnahme daran war pflichtmäßig ; wer ohne trif

tigen Grund fern blieb, verfiel in eine Strafe von zwei Schillingen.

^) «um in clivin« (M«io clis noOtnc^us ladorsmtilzris

neLsssari», sit iritörclum reisoti« «orporalis, Urk.-Buch d. Bisth.

Lübeck Bd. 1 .X5 247.

2) Lüb. Urk.-Buch Th. « ^° 724.
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Dies Fest wird convivium genannt, ein Ausdruck, den man sonst,

wie es scheint, absichtlich vermied. Zu den Kosten waren einige

kleine Beiträge testamentarisch bestimmt, aus der Kasse durften

18 genommen werden, Vermuthlich war Dies nicht aus

reichend und die Einzelnen werden persönlich ebenfalls einen

Beitrag haben bezahlen müssen.

Bei aller Ergebenheit, die man gegen die Kirche hatte, ist

bisweilen doch ein gewisses Mißtrauen unverkennbar, ein Zweifel,

ob sie die gegebenen Zusagen wirklich alle in Erfüllung bringen

werde. Dafür lag dann eine Garantie darin, daß die Testaments»

executoren Zahlung für eine Handlung immer erst dann leisteten,

wenn sie verrichtet war. Manche vorsorgliche Verfügungen finden

sich in den Testamenten, Heinrich Kos gab 1447 der Kirche in

Mustin (bei Ratzeburg) eine jährliche Rente von 1 zur Com-

munion in der Osterzeit und verlangte zugleich, daß der Kirchherr

bis zu ewigen Tagen viermal im Jahre von der Kanzel für ihn

bete. Er fügt hinzu: Die Kirchgeschwornen sollen darauf achten,

daß dies geschehe. Ein Anderer bestimmte in seinem Testamente

ein Kapital von 160 nA, damit für sein Seelenheil jährlich eine

Messe gelesen werde, nnd fügt hinzu, daß die Priester die Messe

ganz vollständig lesen sollen: wenn sie es nicht thun, sollen die

Testamentsvollstrecker das Geld anderweitig zur Ehre Gottes und

zum Heil seiner Seele verwenden. Mehr als gegen die Pfarr

kirchen scheint solches Mißtrauen gegen die Klöster und namentlich

gegen die Dominikaner gehegt worden zu sein, und eine von diesen

1432 ausgestellte Urkunde läßt erkennen, daß ihnen die Meinung

nicht unbekannt war. Sie erklären der Leichnnmsbrüderschaft, daß

sie die ihnen zugesagte Zahlung von 8 ??O nur so lange haben

wollen, als sie den versprochenen Gottesdienst wirklich halten. ^)

Bei der oben erwähnten Verfügung, daß zu dem Gastmahl am

Todestage des Henning von Rentelen Familienglieder eingeladen

werden sollten, war es ohne Zweifel ein mitbestimmender Grnnd,

l) Lüb. Urk.-Buch Th. 7 49S.
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daß auf solche Weise unwillkürlich eine Controle geübt werde,

Lambert Vroling trug 144!Z seinen Testamentsvollstreckern auf.

Acht zu geben, daß die von ihn: an dem Laurentius Altar in der

Burgkirche gestiftete Messe wirklich gehalten werde, Cord Grawert

will 1449 den Klöstern zur Burg und zn St, Katharinen 60

geben, wenn sie dafür zu ewigen Zeiten täglich eine Messe für

ihn lesen wollen. Er fügt hinzm wenn sie das aber nicht wollen,

so soll jedes Kloster 10 ?rA haben, und dafür zwanzig Jahre

lang meiner vvm Predigtstuhl gedenken. Es wurde also mit ihnen

gehandelt. In Brnnnschweig kam die Sache einmal öffentlich zur

Sprache, Das Stift St, Blasius beschwerte sich 1418 über das

Verfahren des Raths, daß ihm Anzeige gemacht werden solle,

wenn Jemand eine Memorie stiften wolle. Der Rath entgegnete,

er hindere Niemand, nach Belieben Mcmorien zu stiften, aber er

wolle Kcnntniß davon haben, nm darüber wachen zu können, daß

fie wirklich gehalten würden, denn er habe oft erfahren, daß sie

unterdrückt würden, wenn die Berwandten des Stifters gestorben

seien.')

Die Vikare der Marien Kirche haben sich offenbar vollen

Vertrauens zu erfreuen gehabt. Denn ans den von ihnen

geführten Hebungsregistern erhellt, daß ihnen die eigene Verwaltung

der Fnndationsgclder bald überlassen wurde. Und daß sie Ver

trauen verdienten, zeigt sich einmal aus einer höchst merkwürdigen

Aufzeichnung. Es wird nemlich eine Memorie angegeben für

einen gewissen Verstorbenen nnd dessen Eltern, deren Namen Gott

bekannt sind. 2) Offenbar also war der Name des Stifters einer

Memorie im Laufe der Zeit ans nicht zu erklärenden Ursachen

in Vergessenheit gerathen. Die Vikare fuhren nichts desto weniger

fort, die Memorie zu halten nnd für die ihnen unbekannten, Gott

bekannten Personen zu beten. Zur Ehre gereicht es ihnen auch,

Chroniken der Nicdcrsächsischen Städte. Braunschweig. Bd. 2

S. 48. 65.

-) pro inöilloriii, «ujuscluiu clsiuneti et parentnm ejus,

,in«rriin iiornina Zuut Oeo rwtu.
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daß sie am Tage vor Martini einen besonderen und besonders

feierlichen Gottesdienst für alle ihrer Fürbitte übergebenen Ver

storbenen hielten, um dadurch auszugleichen, was etwa im Laufe

des Jahres nachlässiger Weise versäumt sein möchte. Zu diesem

Gottesdienste mußten bei Strafe von zwei Schillingen alle Vikare

sich einfinden, und es wird ausdrücklich angeordnct, daß sie schon

beim Anfange gegenwärtig sein und bis zu Ende ausharren sollen

piinoipi« U8,nie in nrism cliliAontor intore«««). Man sieht

aus dieser Anordnung, daß die einzelnen Geistlichen die Hand

lungen, bei denen sie sich bethciligtcn, nicht immer ganz verrich

teten, bisweilen erst nach dem Ansänge hinzutraten, bisweilen sich

vor der Beendigung entfernten. Vielleicht hatten sie andere

Geschäfte,

Bei dem Eintreten der Reformation gab es in der Marien

Kirche 64 Vikare, in der Pctri Kirche 28, in der Jacobi Kirche

21, in der Acgidien Kirche 13,') Sie konnten nicht länger fort

bestehen und fügten sich ohne Widerstreben, Nur sür sich selbst

wünschten sie die Einnahmen, die ihnen rechtlich zukamen und die

sie durch eigne Schuld nicht verwirkt hatten, auf Lebenszeit zu

behalten, und Das wurde als billig zugestanden. Dagegen ver

sprachen sie, die lutherischen Geistlichen unter sich aufzunehmen

und ihnen gleichen Antheil an allen ihren Einnahmen zukommen

zu lassen, dem Kirchherrn (Pastor) sogar eineu doppelten, auch

alle ihre Fundntionsdokumente einzuliefern, so daß bei ihrem

allmählichen Aussterben die Kirchen nach und nach in den Besitz

ihrer Kapitalien kommen konnten. Das ist nun freilich in der

Folge nicht geschehen. Die Vikare versprachen mehr, als sie leisten

konnten. Auf die künftige Besetzung ihrer Stellen hatten sie

') Die Zahlenangabe» beruhen auf einem BerMchniß, welches

der Bürgeransschnß 1531 anlegte. Die etwas abweichenden Zahlen

in der Zeitschiist des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alter-

thumskunde Bd. 3 S. 24 sind einer andern Quelle entnommen.

Es ist nicht möglich zu entscheiden, welche Angabe die zuverlässi

gere ist.
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keinen Einfluß, da sie das Patronatsrecht nicht besaßen, welches in

einigen Fällen hiesigen Korporationen zustand, in der Mehrzahl

der Fälle auf das Domkapitel übergegangen war. Allerdings sah

auch dieses im Drange augenblicklicher Umstände sich genöthigt,

einen ähnlichen Vertrag abzuschließen, allein da mit dem Wieder

eintritt des gesetzlichen Raths die Verhältnisse sich änderten, ist

der Vertrag eben so wenig zur Ausführung gekommen. Das Dom

kapitel blieb noch lange katholisch und behielt, auch als es die

Reformation annahm, seine Verfassung im Wesentlichen bei. So

bestanden denn auch, freilich als bloße Pfründen, diejenigen

Vikarien fort, deren Einnahmen nicht verloren gingen, und es gab

bei der endlichen Auflösung des Domkapitels im Jahre 1804 noch

zweiundvierzig in der Domkirche, vierzehn in der Marien Kirche,

zwölf in der Petri Kirche, fünf in der Jacobi Kirche, zwei in

der Aegidien Kirche,

9.

Um alle die Todtenfeiern, für welche Legate ausgesetzt waren,

halten zu können, mußten die Kirchen Verzeichnisse anlegen. Man

nannte sie Todtenbücher, Dodenbok, auch Memorienbok/)

libsr mortnorrim, libor 6elnQ<zt,oiuin, auch lidsr ir>eiriorig.ruin.

Spätere Ausdrücke sind Necrologium, auch Kalendarium,^) und

auch letzterer mit allem Recht, denn ein Kalender mußte es sein,

da die Mcmorien an bestimmten Tagen, den Todestagen, gehalten

wurden. Die Kalender waren aber vor der Reformation anders

eingerichtet, als nach derselben. Man zählte nicht die einzelnen

Tage der Monate, wie wir es jetzt thun, sondern nannte sie

entweder nach den kirchlichen Festen, oder nach den Heiligen,

denen sie gewidmet waren, Und es muß angenommen werden, daß

!) Lüb, Urk,>Buch Th. 8 8.

2) nomins, vpi««p«ruin, prelkrtorriln ot ouriouivurum <1ecs-

äolltiurn (/lüondkri« riostru intitulabimu8. Nrk.-Buch des Bisth,

Lübeck Bd, 1 91,
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die wichtigeren Tage auch der letzteren Art der Bevölkerung

bekannt waren, theils weil sie nicht blos kirchliche, sondern auch

bürgerliche Festtage waren, theils weil sie auch für das bürgerliche

Leben eine Bedeutung hatten. In allen katholischen Gegenden

sind das Frohnleichnamsfest, der zweite Donnerstag nach Pfingsten,

der Tag der Himmelfahrt der Maria (Aug, 15), der Allerheiligentag

(Novbr. 1), noch jetzt allgemein bekannt. Gewiß kannte man

früher auch die übrigen wichtigen Marientagc, Maria Reinigung

oder Lichtmeß (Febr. 2), Maria Verkündigung (März 25), Maria

Heimsuchung, d. h. ihr Besuch bei Elisabeth (Juli 2), Maria

Geburt (Septbr. 8), Maria Empfängniß (Decbr. 8). Der Tag

Petri Stuhlfeier (Febr. 22), war in Lübeck bis 1848 der Tag,

an welchem der Rath, wie es hieß, umgesetzt wurde, d. h. an

welchen in den Präsidien der einzelnen Verwaltungszweige ein

Wechsel vorging. In Hamburg geschah es am Matthiastag

(Febr. 24), in andern Städten an andern, in gleicher Weise nach

dem Kalender fest bestimmten Tagen. Am Montag nach Maria

Heimsuchung feierten in Lübeck die Handwerker ihr Vogelschießen,

haben noch bis jetzt die Gothmunder Fischer ihr jährliches Fest.

Der Martini Tag (Novbr. 11) war allgemein der Zahlungstag

für alle ländlichen Gefälle, ist noch jetzt der Tag, an welchem die

Gebühren für Pastoren und Küster fällig sind. In manchen

Gegenden ist es der Michaelistag (Septbr. 29). Der Antoniustag

(Januar 17) ist durch ganz Mecklenburg ein wichtiger Zahlungs

tag. Im Lübeckischen Staatskalender ist bis 1865 eine große

Menge Jahrmärkte in solchen Bezeichnungen angegeben. Da lesen

mir von Kreuzersindung (Mai N), Kreuzerhöhung (Septbr. 14),

Laurentius (Aug. 10), Bartholomaeus (Aug. 24), Gallus

sOctbr. 16), Simon und Juda, der auch in Schillers Tell vor

kommt (Octbr. 28). Ob Das zuletzt noch allgemein verständlich

gewesen ist, mag einigermaßen zweifelhaft sein. Gewiß aber

sind auf dem Lande noch manche Tage bekannt, welche Anfang

oder Ende mancher Jagd- und Weidegerechtsame bezeichnen; allge

mein bekannt sind manche jetzt sogenannte Wetterheilige, Pankratius
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(Mai 11), die Sieben Schläfer (Juni 27), die Sieben Brüder

(Juli 10).

Eine eigene Art des Kalenders ist derjenige, den man Cisio-

janus nennt. Die Eigentümlichkeit besteht darin, daß jeder Tag

des Jahres mit einer bestimmten Silbe benannt wird, die mehren-

theils dem Namen eines Heiligen, theilweise auch eiuem willkürlich

gewählten Worte angehört. Die ersten drei Tage heißen darnach

si-»ic>, d. h, «ireum «isio domirii, Beschneidung des Herrn, Die

beiden folgenden ^g,-rm3, Abkürzung von Januarius, daher der

Name, Die einzelnen Silben wurden in vierundzwanzig Memorial-

Verse zusammengestellt, auswendig gelernt und angewandt. Ob

Dies allgemein geschah, oder wie häufig, ist schwer zu sagen. Es

wird Luther nachgerühmt, daß er in der Schule neben dem

Donatus auch den Cisiojanus und christliche Gesänge fein fleißig

»nd schleunig gelernt habe,^) Ueber die hiesigen Schulen haben

wir zwar kein ähnliches Zeugnis?, jedoch in dem Mnnuscript,

welches die älteste Lübeckische Rathslinie enthält, einen Beweis,

daß er hier bekannt war und gebraucht wurde. Ein in dieselbe

eingetragener Vers, in welchem bezeugt wird, daß in dem Pestjahr

i:Z5>0 hier während des Monats Juli an Einem Tage fünfhundert

Menschen gestorben sind, lautet-

N t,i'iä (ÜLL HuiriHuaAsno cloiuirn t'uit, anno,

g, ps piru pst' rrwrs «rixia oum t'uit st,ri,

irr I^riKscK strum slaclsm notat stq^u« vsllenuin

^rw lux asknnstos <MNMr>t,«s una Isrsliat,

ps psrn — Östrus et, ?iru1u8, der 29. Junius, pst,' ^ ?st,ii

vineula, Petri Kettenfeier, der erste August. Weitere Bei

spiele des Gebrauchs sind unter andern von Grotefend angeführt.-)

') Matthesins, von des in Gott seligen Mannes O. Martin

Luthers Anfang Lehre Leben und Sterben. Nürnberg 1568 fol. 2.

^) Grotefend, Handbuch der historischen Chronologie ß 17,

Vgl. auch Hältaus, oalsnäariuiri irisclii »svi S. 113. Lsrapeuin,

Ztschr. für Bibliothekswissenschaft, Handschriftenkunde und ältere

Literatur Bd. 9 S. 3«. Ztschr. für Gcsch, u. Alterthum Schlesiens

Bd. 7 S. 303 fgg, und Bd, 10 S. 419 fgg,, und Mehreres.
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In Lübeck ist der Memorienkalender der Marien Kirche ein Cisio-

janus, einen andern findet man in einem 1513 gedruckten lidsr

Korärniri «sri«niOg.rnrn, ein dritter ist in ein gedrucktes Missale

von 1468 später handschriftlich eingetragen. Wenn gleich diese

Kalender norhwendiger Weise im Allgemeinen alle einander gleich

sind, so ist doch keiner mit dem andern genau übereinstimmend,

einzelne Abweichungen finden sich immer. Nach der Reformation

hörte, wenigstens in Lübeck, der Gebrauch der Hciligenkalender

sogleich auf.

Alle Kirchen und Klöster haben solche Kalendarien schon früh

anlegen müssen und häufig hat das zuerst angelegte nicht aus

gereicht, ein zweites ist nothwendig geworden. Darüber sind die

ersten mehrentheils verloren gegangen. Das älteste noch vorhan

dene ist das des Klosters Reichenau im Bodensee, im neunten

Jahrhundert angelegt,^ Aus dem dreizehnten Jahrhundert giebt

es mehrere, z. B, Memorienbuch und Statuten des Domstifts zu

Cöln,2) Sie haben alle theils wegen der in ihnen genannten

Persönlichkeiten, theils wegen einzelner eingestreueten Bemerkungen

so großen historischen Werth, daß sie schon seit langer Zeit Auf'

merksamkeit erregt haben, und ziemlich viele in den historischen

Zeitschriften abgedruckt sind. Selbst die Gesellschaft für Deutsche

Quellenkunde des Mittelalters ssvcistng «periuuäis luntidus st«,)

hat sie in den Kreis ihrer Arbeiten hineingezogen.

In Lübeck haben sich zwei solcher Kalendarien oder Necro-

logien erhalten, eines aus der Domkirche, das jetzt auf der Stadt

bibliothek aufbewahrt wird unter dein Titel leider iniZinoiialis

öLelssias l^ubvösusi« , eins aus der Marien Kirche, das sich im

Archiv dieser Kirche befindet. Ersteres ist auf Papier in Folio

geschrieben, neuerdings eingebunden und bildet, da für jeden Tag

im Jahre mindestens ein ganzes Blatt bestimmt ist, einen Band

von etwa vierhundert Blättern. Es ist in den letzten Jahren des

abgedruckt in ^(.ornlo^ia, (!örina,ni»s l'oiri. I, p. 272,

2) abgedruckt in La com biet, Archiv für die Geschichte des

Niederrheins Bd. 2 Heft 1.
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fünfzehnten Jahrhunderts geschrieben und enthält auch viele Ein

tragungen aus dem sechzehnten Jahrhundert, da das Domkapitel,

das in politischer Beziehung dem Rothe nicht untergeben war, noch

katholisch blieb, als die übrige Stadt sich längst dem Lutherthum

zugewandt hatte, und auch nach dem allmählich eintretenden Glau

benswechsel immer bemüht war, die früheren Einrichtungen thunlich

unverändert zn erhalten. Der Inhalt hat zwar manches Inter

essante in Bezug auf die Domkirche selbst, ist übrigens ohne erhebliche

Bedeutung, Eine Mittheilung über Prozessionen wird im Verlaufe

dieser Arbeit zum Abdruck kommen.

Der Memorienkalender der Marien Kirche nimmt achtund

dreißig Pergamentblätter in Folio ein, die in einen Pergament-

unischlag eingeheftet sind. Gewiß ist es kein erster, sondern schon

ein zweiter. Das erste Blatt enthält nichts Anderes als die

anscheinend den Statuten des Domkapitels entlehnte Vorschrift,

daß Diejenigen, die die Priesterweihe empfangen haben, nicht in

Veranlassung der ersten Messe, die sie lesen, ein Gelage veran

stalten sollen. Dann folgen auf den nächsten zwölf Blättern der

Kalender, der Cisiojanus, und neben den einzelnen Tagen das

Verzeichniß der Memorien. Man unterscheidet leicht eine ursprüng

liche Handschrift und mehrere spätere, und es läßt sich auch aus

einzelnen Daten die Zeit der ersten Anlegung mit Sicherheit

bestimmen. Da der Name der Adelheid, Wittwe des Bürger

meisters Heinrich Rapesulver, die 1447 Septbr, 30 starb, von der

ursprünglichen Handschrift eingetragen ist, der des Syndicus Simon

Batz von Homburg aber, der 1464 Aug, 3 starb, von einer

spätern nachgetragen ist, so bezeichnen schon diese beiden Angaben

eine Zeitgrenze für die Anlegung des Kalendariums. Eine noch

nähere Bestimmung geht daraus hervor, daß in der Handschrift der

ersten Aufzeichnung der Rathmann Jacob Bramstede genannt, später

aber dieser Name ausgestrichen und an seine Stelle ^«Kannes

LraoKt, 8«ript«r civitatis I^diosnsis, gesetzt ist. Jacob Bram

stede starb am 1. August 1451; kurz zuvor war Johannes Bracht

als dritter Secretair des Raths angestellt. Historischen Werth hat
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das Kalendarium in keiner Weise, da unter den genannten Per

sonen nur wenige historisch bedeutende vorkommen und über diese

aus andern Quellen die gewünschte Auskunft leichter zu gewinncu

ist. Dagegen enthält es einen Reichthum an liturgischen Bemer

kungen, wie vielleicht kein anderes Kalendarium, wenigstens kein

bisher veröffentlichtes. Diese sind es, die ihm ein ganz großes

Interesse verleihen und den Abdruck rechtfertigen, Sie sind zum

Theil zwischen den Zeilen, zum Theil an dem obern, zum Theil

an dem untern Rande der Seiten geschrieben, wo eben Platz war,

und stimmen deswegen nicht immer genau mit den Tagen überein,

zu welchen sie eigentlich gehören, eine Unregelmäßigkeit, die sich

auch bei dem Abdruck nicht hat vermeiden lassen. Dem richtigen

Verständniß geschieht dadurch kein Eintrag,

Der größere Theil der übrigen Blätter wird eingenommen

durch Verzeichnisse der von den Vikaren belegten Kapitalien. Daß

man Seitens der Testamentsexecutoren ihnen die eigne Verwaltung

der für sie ausgesetzten Legate bald überließ, ist vorher bemerkt

worden. Sie pflegten dann die einzelnen Beträge, die ihnen

gegeben waren, zu einer größern Summe zu vereinigen und Rente

dafür zu kaufen, d, h, sie zu belegen, wie sie gerade Gelegenheit

fanden. Wurde aber eine Rente zurückgekauft, d. h. das Kapital

gekündigt — eine Befugniß, welche der Schuldner sich regelmäßig

vorbehielt — so war es vielleicht nicht möglich, es in demselben

Betrage sogleich wieder zn belegen, sondern man mußte bald

größere Summen theilen, bald kleinere zusammenlegen. Bei jeder

Summe wurden immer die einzelnen Theile bemerkt, aus denen

sie bestand, und zugleich — ersichtlich getreu und gewissenhaft —

die Verwendung angegeben, für welche jedes Legat bestimmt war.

Dadurch gewinnt auch diese Aufzeichnung ein großes liturgisches

Interesse, Man ersieht aus dem Ganzen, daß das Collegium der

Vikare eine sehr wohlhabende Corporation war, und daß die Ver

waltung des Vermögens, die vermuthlich nicht in einer einzigen

Hand lag, viel Mühe verursacht haben muß. Wie groß aber das

Vermögen zu einer bestimmten Zeit war, läßt sich nicht ermitteln,
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die ganze Aufzeichnung ermangelt für den heutigen Leser der

Klarheit, Die einzelnen Beträge erscheinen mehrfach, aber noth-

wendiger Weise in verschiedener Zusammenstellung. Die zurück

gezahlten Summen sind durchstrichen, aber nicht immer deutlich

und bisweilen mag der Strich sogar vergessen sein. Daher eignet

diese Aufzeichnung sich nicht zu einem vollständigen Abdruck, würde

auch schon der Länge wegen ermüdend sein. Einige Auszüge

geben ein hinlängliches Bild sowohl von den Vermögensverhält

nissen der Vikare, als auch von ihrer Thätigkeit. Auffallend ist

der ungewöhnlich hohe Prozentsatz, den sie zu erreichen wußten,

hauptsächlich wohl in Folge der geringen Sicherheit, welche die

Schuldner bieten konnten, selbst wenn sie Fürsten waren, Städte

mit geregelter Finanzverwaltnng machten Anleihen unter günstigeren

Bedingungen, Wenn man die einzelnen Pöste addirt und bemerkt,

daß die Summe häufig nicht stimmt, so wird das denjenigen nicht

befremden, der bei mittelalterlichen Rechnungen ähnliche Erfah

rungen öfter gemacht hat. Die Handschrift wird gegen das Ende

des Heftes immer schlechter; sie bietet überhaupt so große Schwie

rigkeiten dar, daß wegen etwa irriger Auffassung einiger Ein

zelheiten um Nachsicht gebeten werden darf, zumal da viele in

anderem Zusammenhange nicht leicht vorkommende Abbreviaturen

gebraucht sind. Die letzten Eintragungen sind aus dem Jahre 1482.

Schließlich sind noch vier kleine Stiftungsurkunden mitgetheilt,

die an verschiedenen Stellen eingetragen waren.
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Die Memorien der Marien Kirche.

Januar,

Jan, 1. Nernoria ^Voltsri Heesen,

N«W«riu, ciui dsstoris Ltainsls, uliin vlsdaui Iniins

sselesie, snpsr sliormn «um Innnns 6s insäi«

talsnt«, nt inoris «st in nae ssslssia.

- 2. ^lemoiia 6ni Ilsrmnnin

- 3. Noinoiia, l'Klilen ^Vlninsn in oarislla sna.

- 4, ^Isinori» 6ni ^«^linvis I^unuusrsli, ollisi^ntis.

7, ^lsinorig, 1^,«,inv«iti 8«Inittsn st vxoris sns vsnss

ssvnlerum,

- 8, Usinoi-i», ösrnsnöi vun 6sin össrns^) st Katnsrins,

vxoris sn«, nsnss ssvuleruin suin eankisln äs rnsäia

libra «sre, Lt ni« «Ksrtnr.

- 9. Nsinsri«, 6ni L«r6«ri Ou?si-, «Inciautis.

° ^Isinori«, 6lli (ÜUQra^i Linsoo^vsn, nresvitsris.

- II, Nsinorig. ^Iiso^srisi ?srk«nwsn st vxoris sne.

- 12, Nsinoris. <Z«rN!N-cIi DvKmalls, laisi.

- 13, Lonsolätio «x vints <1ni NiZ,rcsu«,rdi cls Omnoii/)

nrosonsnlis. Lt visosrnntni' altari», sion6 in

kestivitatibus, st s«6sin dis srit msinoria «ius6sin.

Lt vsräZstnr in alkis,

- 15. Nsinoria 6ni Iilillrisi (üonstvn^) st Llixnbst, vxoris

eins, st visitabitur ssvnloruin,

Ooinivisg, inkr«. Lpvnnaniani srit insinoris,

1'eIssKsn ötesndsken st viri sui, ^isoläi Ltssn-

^) lebte 1430. Lüb. Urk,-Buch Th. 7 830,

^) Bürgermeister, gest. 1418 Aug. 1.

2) Rathmann, gest. 1387 Jan. 6.
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KsKsu, nsnss K'epnlei'nin. Lt clistributor «i'Zinu,1>it

Innien 6s (iiiniclio t.ilsntu esi« snnei' ssnnlei nin

st «innss si'unt in «t?srt«rio et «tädnntur

2 äsnarii esrvsllan« g.6 ainkunein novnlo iusi

nunn6o anniversariuin eins,

Jan. 16, Nsmoriii. 6ni Natnis (?r«n«w, «Itieiantis,

17. Lrit eonsolaei« sx parte 6ni ^«llanvis Lensian st

nergAstnr in albis et nreparantur altnris, sisnt in

isstivitätibus st oinnss tensi^tnr ssss in «Ksrtoiio

in snnnna rnissa.

18. Nsmoi'i-r 6ni ?etri Ns^sr, (Meiantis,

19. Nsinorisr <1ni Herin^nni VVarsonwsu,

20. Nsm. (lc>6iricii st lÄsKsn Luremsstsrs neues

sepnlernin, et nnn^tur luinen de 6iini(tiv talei^t«

eers snner ssnuleruin,

21. ^lern. I'nsodsi'iei I^insKsn, vie«rii Kuius eeelosie,

Nein, I^inriei ?iuinen, I«iei, st varentnin snviuin

nsnsL sennlernin euin Ininins, >>is in g.nn«,

22. Nsin, I^näelvin Nnsl, «itieiantis,

Nern, 6ni ^ul^annis LraKvoAel , ^) viesn'ii nnins

eeslssie, et ^anannis Kenalnsn,

23. Neni. OneseKen I^sineZowen st sui viri penes sepnl

ernin euin Ininins, 3 inre, et una n^aroa ad am-

vonsin; in 8»rte. 2)

26, Nein, vai'sntuin LIissrbstli I^nneboiZes st dsnokaeto-

rnin siv8,

27. Nsin. ^«nannis 8«'äi-tn«n, «^N0n6g,in nlsbani nnins

eselssis.

') Priester und Notar, vom Rothe zu manchen Geschäften

gebraucht, lebte noch 1447. Lüb. Urk.<Buch Th. 8 479,

^) in sorte oder stant nobisenrn in sorte, d. h, die kirchliche

Handlung wird nur dann vollzogen, wenn die für die dazu aus

gesetzte Summe gekaufte Rente wirklich bezahlt wird. Das wird in

einem Falle (s. unten bei Novbr. 23) ausdrücklich ausgesprochen. Der

Ausdruck kommt öfters vor, ist hier später hinzugefügt.
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Jan, 28. Nein, 6ni .lokanins ?erssvals') st 6ni ^aeobi 8vins38s.

Lx parte 6ni ^«nannis LpiKer 7 selidi pr«

eelsdrantibns, enilibst 2 äsnarii et 4 sulicii a6

INÄNNS panpsrnrn,

- Nein. Natnie L«inAar6su , laiei, et vxoris sns

Latnsrine et bsnsiaetornrn sorrnn.

In «etana ^Anetis insinvria drii Hinrisi

Xotnsn, viearii nnins seelesis, iratris, sereris

st parsntnin ae bensiaeteruin snernin in eapella

sria enin Ininins. Viearins sivs «küeians 6upli-

«ein Kabet poreionein,

30, Lx parte I^näsri Osrven 8 solidi pro eelsbrantidns,

resiännin vsr« a6 inanns panpsrurn,

Februar,

Notandnini sabbat«, in c^uo äeponitnr alle-

1nza,2) eantaditnr sollernpnitsr inissa 6s dsata

VirZins et erit eonsolaoio de vsrsilzns seil,

^.«c^i nos. öa^a «os sx parts 6in Hinrisi

8sZns»srANss, eanoniei, st bina vios 6istribnetur

solnrn pressntions, itsin eust«6i st dneons

invsnivns eantantikns versnin seil, ^«ck^ nos

enilibst 1 albns,^

I^otanctnin^ äoininiea LexaZssiins srit ins-

ineria Kaiisntin "Watsrsten, laiei, psnes sspnl-

ernin enin Ininins 6s inedia libra esrs,

Febr. 3. Neinoria 6ni Hinriei Revinari, inrius soe1e8is vioarii,

- - Nein. 6ni ^aeebi ^Vsstsnnoi, nnins eeelssis vioarii,

6. Oonselaeio ex parte 6ni Nsvnardi äs Verden, et

eantaizitnr propria nistdria,

^) Bürgermeister, gest, 1399 Juui 26.

^) Bon Sonntag Septuagesimä an bis Ostern wird Halleluja

nicht gesungen.

^) albus, Witte, 4 Pfennige.

Ztschr. d. B. f. L. B. VI, 1, 8
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Febr. 14, ^lsin, l'Iialen t^nstrovve n«sne8 alturs. 2 inre , vie^rii

sxnonant, cjnilibet 1 mre,

I^otändnin, o^uoä ner totuin ^eznninrn nnitis

eomnIet«rÜ8 eg.ntsibitnr L/s^i« mta st, in <^ninti8

kerÜ3 rs8von8oriuin /)ismbkt^^ st erit distrioutiu

in bona o^nintä keria.

Hie a^itur nisinoris. narsntnrn ei beneläct«-

rnin Llixabstli I^nnsd«rgne8 intsriin (^n»M

vivit, n«8t inertsin sius ägitni- insinoria ivsius

nsns8 8ennlernrn enin Ininine.

?srig, Quints, ante lisrniniseers erit insinoriä

6ui Meolai Lrnnsovsn, viearii, st >I«NÄNni«

Norneveen et vxoris sne et denslaetorrnn.

I^ota: leria c^ninta post 6isin Oinsrnin erit

ineWoria doininoruin <Äsrnu.r6i ?os1 st lidsriei

RoZsseiss.

ItsW Isriu, c^narta n«8t Rsininiseers erit

rnsWoriä cini ^ordani l'ribos^ses, e«n8nlis.^)

Itein isriii o^narta ante I^sturs erit insrnorm

Skalen ^Vestkals, vxoris 6ni Hsrin^nni, venes

sennlernin euW Innnue.

Itein äon^iniea I^stärs erit insinoriä uinnium

6sinnetornrn Oart^onven nsnss altere, W

äistrilintor oräinadit Ininen de äiinidio taiento

eers 8nvsr 8snnleruin et 2 «!sng.rio8 äinoonsW

17, Nein, (?ertrncÜ8 >VIoinen in eanella sns,,

20. Nsm. ^«Känuis Holtverder.

21. In aninversurio 6ni Ostlsvi V^oden, viearii et okö-

eisntis iinins eeelssis, erit distridueio eslsorantibus,

enilibet 6 6en., et eollsetas pro saeerclots st oeue-

kaetoribns. Leiain <Ü8trit>utor nltsriu8 eavi«t scl

ss 12, euilidst diesnti viZiliaiu ste, enilibet 6, et

Rathmann, gest. 1348, März 23.
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Distributor ciuvliesin «orcionsm pro ladoridus suis

st nnnin s«1i6nin pro vänibns tritiei ad manus

vgnnsrinn. Rssi6rinin a<1 sominnns rssidnnin,

Febr, 24, Nein, KsnninAln Hslinsstsdsn st vxoris sius,^)

25, Nein, ^onännis LalKen, «ineisntis.

In cloininies, Invoeauit srit inernoria, Msolai

Ltenbsxen et vxoris eins "I'slssKsn LtsnbeKsn

nsnss ssvnleruin. Lt äistributor «rcÜQäbit

lurnsn 6« 6irni6i« talent« esrs snnsr sspiilsrnin

st «innss srnnt in «öertorio st ääduntnr

2 äsnarii «avellano aindonein anniversarinin

eins saäsin sextu leria ponul« insinnauäo,

Randbemerkung: non inntatnr nso ineinoris,.

März.

März 3. Nsin. 6ni Hinrisi LovsnsKsn, presbitsri.

5, Nsin. ^onannis 6s Xals, vresvitsri,

7, Neinoria «oininunis in Kninin«^) euiusdain dni R,«t-

ZQsri 6s deinen, «^n«n6ain cieeani eeelssis I^ndi-

osnsis.

8. Nein 6ni ^.Iderti Lrvss/) eonsnlis, nenss ssvulernin.

- 10. ^lsin. Llisabstn I^annnssnovsäes , viri sui I^nes

I^aininssKoveäss st nlioruin.

- 11. Älsin. ^onannis Ltsen, nresoitsri.

° 12, Nein, dnorrnn ^«Kanuis ^'nolcli st Hinrisi IZilrs-

bsksn,

- - Nsrn. äni I^ndoloni RoMenciorn, narsntnin st Kens-

lästoruin suoruin in oanslla illornin 6s Nolsn-

') gest. 1449, Lüb, Urk.-Buch Th. 8 «54.

^) in Kuinin«, in der Domkirche. Sie wurde immer so genannt

und es gab noch bis zu Anfang dieses Jahrhunderts vioarii in

summ«. Vgl. auch Urk.-Buch der Stadt Lübeck Th. 5 94

und 311.

°) Rathmann, gest. 1456 März 7.

8'
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äino. Kolvnnt vioarü eanslls pro prenaraeioue

altaris, 6unlnm in viZiliis. Onin Inmine,

März 14. ^lem. HenninZni Xverimrdi, nresditeri.

Xota: isria Quinta ante I^etars erit memoria

^Vlnsiäis de Lorken et (FksrdeKonis ds Oamen,^

Item in Dominica ^näiea, erit memoria (^un-

raäi K^äAlrers et vxoris st nliornm snornm in

eanella ^Varenäornss.

Item in die ?a1marnm erit memoria ^ouan

ms (treten, laiei, et eoäsm die erit distributi«

6s 0 eomnletorio,

Randbemerkung: mm mntstnr Kse memoria,

Xota: keris. seeunda nost dism ?s,1marum

srit inemoria dui Ileimanni O^euvrnMns, oon-

snlis, et visitaditm sennlernm eins, st msmoris

l^adolnm' XattssKroeli,

- 17, Nom, Idinriei Xalsn et vxoris sns LIisaostK,

- 21. ^ium, 6orliardi ^«erst^en, nresbiteri.

- 22. ^lein, I>odsviei Xel)ns, viearii, nsnes ssnnlerum,

Später hinzugefügt: odiit anno ote. I^XX".

8sxta keria ante I^stars erit memoria Rosien

XsrKrzmZes, nxoris (7,od1ri6i XerKr^uZss neues

ssnnlerum et enin Inmine, nt moris est,

?eria ssxta ante Lalmarnm erit memoriü

linbdelcen Lennttsn virZinis, narsntnm st Inv

^) Der zweite Name ist spater hinzugefügt,

2) 0 erux, IiArmm trininnkale

vora innndi salns, v«,1e,

intsr IiAnum nnllnm täte

tron6s, tiore, Dermins ^

msciioina «nristians,

salva sanos, aeZros sana;

cinoö non valet vis nnrnana,

Kt in tno nomine,

Daniel Bd, 2, S. 79,
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trnin snornrn st sorornm suaruin, einn luinins

eius ssnnleruin visitlinäo, ut inoris sst,

?sriä tsreia nost 6isin ?ä1rnarnin erit ins-

moria lÄiöÄOstlr I^anAtien nenes ssvnlernin.

Item in bong, Quinta Isria erit 6istributio

äs L/sckia m^a et Discttbiti^ ninta inisss. ex

parte 6«i ^«Kannis 8«'ÄANer. öelvnutnr ö inre,

4 sol., et eavslläin nadebnnt cz^nililiet 3 soliclos

6s istis reällitibus et olneiantss 8 soliäos,

Itein Isria anarta in soinvletori« srit Zistri-

bneio 6s <^a^vs T'SAi«», c^u«6 nsr ^js^juninin «an-

tavätnr, ex parte Hinriei riapssulvsr st Lner-

naräi Ntt^elsKeri. Lolvuntnr 14 inre, st äs

istis rs66itidns 6äbur>tnr enorali 4 soliäi,

eustuäi eeelesis 3^2 s«1.

April,

4. Nsrn, 6ni ^«Kannis Nstnelsr,') eousulis, et Nar^rste,

vxoris eins, st parontnin clui Linriei Nstllsler^)

et Lvsrnaräi liusssnvsrZ, st visitaditnr sepnloruin

eius,

5. Nein, ^elssksn Vagneäes st viri et tilie penes

sepnleruin, (üslebrantibus pro parte >Iaoobi bitten-

doren 18 sul.

6. Nein. 6ni ^okanvis s^na oonsulis I^nbiosnsis,

psnss sepuleruni, Inineri,

7. Nein. 6ni Lunraäi Lsrnaräi, presbiteri.

10. Nein, (^reteksn 8nn6esdeKsu nsnss sspnlerrnn enin

luinine.

15, Nein. 6ni (^nnraäi liunelanä, presbiteri.

Nein, ällorurn viearioruin <l«Kanr>is ^Idsn, o^ni 6e6it

1) Rathmann, gestorben 137.?, April 3.

2) Rathmann, gestorben 1433, Juni 25,

3) Rathmann, gestorben 1467, Jan. 29; spatere Hand,
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30 inre,, et 6ni Ilerinanni ^ortnein. c^ni deäit

20 iure,

Rots,: keria sseuncl» nost Hns,sirn«6oAsiuti

srit ineinoria ^Voitsri Hs^ssn,

Itein in nocte ?ä8«Ks srit cnstridnoi« äe

ÄsIinK cos^i sx varts Zni ^aeobi IIaräsr,g,cKsu

solusntis 31 sol,, st cis istis rs66itil>us 6g,Kitur

soolAribus in armsnia 2 sol, st «rganists soli-

clns ultra noreianeni,

Itsin ksrig. Quinta nost «otavas ?ss«ne oan-

taditur sollsm^nitsr inis8a cis sornors OliriÄi

sx varts clni ^onannis Viselr, Koluit 24 sol,

Ooininiea, iVlissrisoräiäL Oornini erit ineinori«

äni Hsrinani ^Vestkäls/) sonsulis, venss ss^ul

ernin, st ineinorig, ina^istri ^«Kannis Vritmu

st narsntnin snoruin, öolnit 3 inre. iniuu?

4 sol. ?sria cznarta v«st Mssrisor^ias Oomiui

srit niein. Lsrnur^i van ^Vintsn enrn lnunue

nsnss ssnnlsrum, Lolnit 60 inre. ^on mu-

tatnr lies.

16, Nsin. 6ni insA. (Zeorgii sanonioi st <1ni 1^ne«<1ori^i

18. Nsrn, 6ni Hinrisi Ktoinlsls, viearii Äi^I 3t, ^laeobum,

20. Nsrn, 6ni Lsrinanui Lrainsts6s,

22, Nsrn, Hsrrnanni ^«irsudsrA, laisi,

23, Onngolnsio sx parts äui Hiurioi H«»8en, Lt 6aditm

nrganiste 1 sol, ultra porsionsrn snanr st ealcanti

4 6snarii, itsin inirn8trantivnK «nilibst 4 6snärii,

Nsin <1ni (^sorAÜ Ol>1en, vicarii, soilein clis,

25. Nsrn, ^l»K, Xsntxslsr st uxoris sue,

26, Nein, 6ssslcsn I^si6en et ^«n. I^olinans, t'ratris sui.

st 6ni ?stri Xolinsnis, visarii, st krutris sni po^t

') Rathiimim, gcstvrbm April Lli.
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inortsln 8Ng,IN, et osllskastornin Sdl'UIN, «ellS8

8sr>nlernin natri8 soruin, enin Ininins,

Apr. 27. Nsm, Lvsrnaräi ?stsrs et Lii^sdetK, ux^iis 8ns,

penss 8SOnIernin ourn Ininine.

- 28. Nsin. Hinriei Rkrne8rr1vsr, ^) nr«s«n3uli8, pens» ss^ul-

ernrn enin Irnnins,

- 29. Nein, 6ni 5lis«Ig.i Lnssonvvsn, c^n«näs.m plsbani

8t. LZiäinrn.

Mai.

Itsin ksris, sexta ante Dom. ^noil^ts «rit

rnsrnorig. .sonannis Lrnsoo^en st Lristinsn,

nlis sns, nsnes sennieruin.

Item Dom. Zndilate erit inoinoritr .lonannis

öteenbsksn, laiei, st narentnin et dsnekaetornrn

snsrnin.

?sri«. tsrsig, ante ?sntnse«8tss erit insinsris.

Hsrinanni cls ^.Isn et plrrsntnin 8nornin st

bsnskastornrn in e<TnsIIkr (^allin,^) cnnr Ininins

äs cliinidia lidrs. ssrs.

Mai 1, Nein, 6ni .Ion. ^Venstorn st insin, ^aeobi, kratris

iNÄA, ?s.nli, c^nonZuin insäiei,

3. Nein, 6ni I^näelvni äs KorivAe.

4. Nein. I^isolai LtsrneoerA, laiei, nensZ ssvnlornin,

5. Nsin, 6ni ^Ibsrti 6s Hsrvsrds psns8 8SvnIsruln,

- 6. Os 8k>nstc> <sonanne sonsolätio. Nsin. Hinriei Va^s-

äs8, ?sl3sksn nx«ri3 st Ais <Är6tsKsn, Särninei8,

nsnss 8szzn1«rnm enin Ininins. 0«u8c>Iaeic> ex

narts inaZistri Osraräi Lnnvsr,

- 7. Nsin. 6ni ^ok. LrolineK^) son8uli8.

') Bürgermeister, gest. 1440, April 23.

2) Die Kapelle, jetzt die Sakristei, ist aus dem Nachlaß des

II65 gestorbenen Bürgermeisters Hermann Gallin gebaut,

2) Rathmann, gestorben 1464, April 17.
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Mai 7, Nein, Onornm Lonracli st, ^nso6«riei KooK, tratrum,

8, Usm. (Äosvini 6s <^«6sbnsss st ma^istri ^ok,

?rit2!Sll,

9. Nsm. ^IstteKsn H«)'tmalls st <Ä«tkri6i, viri sni, et

nliarum snarum cum Inmins ooram ^msAins

bsats VirZinis supiÄ onornm, st visitaoitnr ssvul-

ornm sius koris «stinm soolssis vsrsns LnZKsu

Oram1>o6«ll,

- 15, Nsm. Lsrtrami Xslsn, c)non6am onsrarii, st visits-

Kitnr ssnnlornm sius.

Ipso 6is ^.scensionis Oomini «antaoitur

solsmnnitsr Osttm nroosssions laota, Lx

vai^s 6ni Hinrioi KvsgKslKsrZ 14 sol, st a66su-

tnr 4 sol. 6s rssi6no,

Dominica Lantats srit memoria Rot^nsri 6e

Oortmnll6s velles sevnlornm, st vvllätnr lnmeu

6s 6imi6ia libra sers snvsr ssnnlernm a 6istri

dntoribns.

Dominica in!ra ^.sosnsionis Domini srit

6istrioutio nost Vigilius, onilibst 1 sol. st vi^i-

liam majorem') IsASnti et 6s mans ouilibet

4 6sn. , «sledrantidns tamen st nro aniinn

oninsäam mortui st nro varelltilzns szns ti6e-

liter orantil^us, o^uornm nomina De« nota sunt,

st a6 oavellanos 8 vsl Z2 sol,, a6 ambonem,

si nronsnerint, nobisonm in sorts stallt,

- 17. ^lomoria 6ni ^Vernsri ^ennsou, vrssditsri,

- 22. Nsm, 6ni Iliurioi Llsgl^sls,

- 23, Nsm, 6lli Limonis KtslllxirsK,

- 27. Nsm, 6lli ^ommnis ^Ve)6eKllsvsls, eanoniei, 4 mrc,

a majori 6istril)utions canonieorum.

^) cm Officium oder cinc Vigilic von neun Nocturnen; s. o,

S. 80.
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Dominica Mira «etavam ^sesnsioms Oomini

erit memoria NetteKsn liaäss, parsutnm snorum,

virorum st, liberorum, penes sepnlerum, ülis

l'alsksn LWSQ, cum eanäsla 6s Zimiciia libra;

6s6it 3Vs mareas,

La6sm 6«miviea aabitur omlibst ls^snii

vi^iliam 1 sol., item alters, 6ie 4 6srr. pro uno

vir» st nxors 6eirmotis.

?eria ssxta post ^sesusioms Domini erit

memoria ^okaimis Louttorpss et vxoris eius

psuss sepulerum,

?eria ssxta avts ?snteeostes erit Zistribuci«

6e ^sAin» coe^i ex parte Dm ^«iiarmis Verlan,

?sria sseunäa post dominioam Oantats erit

memoria ?rit?s (?ravsr6ss psuss sspulerum

st eum lumins äs dimim'a super sspulerum.

I^sria ssxta ants l'rillitstis srit memoria

^«KäQuis Kölner et öerKarZi 6e N^näen et

rixorum suarum.

In keria o^narta ants isstum kevtseostss srit

memoria Lmriei rlusmans zrrmoris st iratris

et pro^emtorum srrorum uso^ue ad ooitum

patris psoes sepulcrum; aa msmoriam versus

Hz« in e^uce.

In keria ssxta gute ?sutseostss srit eon-

solneio 6s tsst« Oompsssionis Naris^) ex parte

Hiuriei Husmaus seuioris, st eautgoitur propria

Kistoria, et erit staei« post se«uu6as vespsras

in eapella Korgrum lzeats VirAiuis, ^) Lt erit

^ ksstuin (üoinpassiouis Darias, das Fest der Mitleidenschaft

der Maria, nemlich Mitleiden mit den Leiden des Sohnes; es heißt

auch das Fest der sieben Schmerzen (septeiri dolorem) der Maria,

') Tie Eintragung ist von späterer Hand. Die Gottesdienste

zu Ehren der Maria (Marientiden) sind l462 in der Kapelle
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<Ü3tribntio in nriini.8 v«3peris') 6 den,, in coin-

plstorio 4 6sn,, similitsr in rnatntinis 10 6sn.

in surnrng, inissa totiilsin, 3 den, in 8taei«ns,

2 den, g.6 vsi sns Hui in cT-uee, vlsban« 6 8«I,

nltrn vorsionsin sknri , similitsr «ansllams

6 8vl. nro tribn3 8srinnnibn8, «rAanisto 8 s«1,,

3srvitorivn8 sools8is euilibst 3 den. ds 8t,äciove

nro inini8trac:ic>ll6, »6 8trnLtnr«rn 3 inre,

Juni,

Juni 5, Nsin, ^Vilin«di8 Ode8l« alik3 Nstnslsr in skwellk

3ua, 8olu«ntnr 8 innres,

6, Nsrn, ^oimnni3 Lov8snvorsn, doininioa, n««t ^rini-

tati3 «t int'rg, «st«näm Oornoris OKri8ti, st piirsn

tnin 8n«rnrn srit peno« ssnnlsrnin siu8, «um

Inmino de dirnidi« talsnt« «srs,

> 8, Nsm. Hinrisi t«r Honsns st närsntnin 8N«ruin nsns8

ssnnlerurn nrons tontsin,^)

- 10, ^lsin, (Fgroorcli.? ?Is8S«wsn,

- 11, ^Isin, drii Ilgrt^viei R)'nKK«K et pg.rentuin suorum

nsns8 8«pnl«rnin enin Inrnins,

- 14, Nsin dui g« inaMtri Ilsrinsnni I^idinZIc , viearii

Kniu8 sssls3is,

r^sria tsrsis, n«3t ^rinitati3 srit insinorm

Lsrtolcii ^eZKsKsrA,

?srin 3ssnll<1tt n«8t "IVinitAtis srit inen^oria

hinter dcni Altar gegründet, Zie erhielt dann den Namen Säiiger-

kapelle, Bgl, Ztschr' d, Vereins f, Lüb, Gesch, u, Alterth. Bd, 1

S, 362,

') prirnn« vo8nsras ist die Vesper am Borabend eines Tages,

sesundas vsspsras die Vesper am Tage selbst, Erstere galt ans

mehreren Gründen als die feierlichere und wichtigere; cks Oa?^«

(,'oinneridinstt dililiotiieen IiturA>(^!>, iZonmriäs 1878, S 231,

-) Tos Taufbecken,
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«illllirrill öskllllotnrllill 6s ««llsulatll. Lt ös

mall« ksria tsrsitt erit Zistribllsi« «illllions ill

sllillm«. nusLÄ sxistslltikll« st «Ksrslltidu3,

?sris. 8sxt» vost l'rillitkitis srit msillorig,

Hillrisi >V)'6sAllss , läiei , st 6s rsdäitibris

äalltnr 2 s«1, g,6 mlilllls oallllsrllill,

I^otallZllm (^no6 ösrtolZrig LsZKsbsrcll 6s6it

14 inie, rs6äitus pro 6lls«lltis sill«t«3 a6

Ka^s c^lli spsetkillt «6 sollvivilliri.

Juni 16. ^Isill. 6lli ^oliallllig H«vs8«llsll, «Illoialltis,

- 16, Nsill. 6lli 1i6«risi HorsdorcK st insilloria 6lli Hill-

riei LsAksbsrAQss, eanovisi,

- 17. ^.Itsrs, 6is llroesssionis iriäglls') ent' msmoria, 6lli

NioKssl Lenutts ill callsllä sua.

') Die Frohnleichnams-Prozession. Ucber die Prozessionen in

den Straßen macht der Memoricnkalender des Doms die folgenden

Mitthcilungen:

Im Jahre 1419 am ersten Sonntage nach Trinitatis ist in

Lübeck die erste Prozession mit dem Leichnam Christi durch die Stadt

gehalten worden. Es geschah auf Ansuchen des Bürgermeisters

Jordan Pleskow und des Domherrn Nicolaus Sachow. Dabei

wurde unter dem Domkapitel und dem Ruthe ausgemacht, daß die

jüngsten Rathsherren den Baldachin über dem Leichnam des Herrn

tragen sollten. Würden sie wider Vcrhoffen (qnoci adsit) sich weigern,

diesen Dienst zu leisten, so sei auch die Geistlichkeit nicht verpflichtet,

die Prozession zu halten.

Im Jahr 1S2S war regnigtes Wetter. In der Hoffnung

jedoch, daß es aufhören würde, wurde die Prozession begonnen. Aus

nahmsweise aber wurde das Evangelium, welches am Kohlenmarkt

gelesen zu werden Pflegt, in der Marien Kirche gelesen und

daselbst auch die Messe, welche sonst nach der Rückkehr im Dom

gelesen wird. Dabei waren der Bischof Heinrich (Bockholt) und der

Bischof Albert von Wivorg, der ihn begleitete, anwesend. Das zweite

Evangelium wurde im Kloster zur Burg gelesen, das dritte, welches

man in der Kirche des Johannis Klosters zu lesen pflegt, in dem

Eckhause oberhalb der Johamiisstraße, das vierte, welches in der

Mühlcnstraße hätte gelesen werden sollen, wurde im Tom gelesen

nach der Rückkehr des heiligen Leichnam?, nach dem Gesänge 0 salu-



124

Juni 19. Nein, Znornin Zonsnuis I^alsn st OetKIeui RnAQsn,

okneiantinin,

- 21. Nein. Zni ^onsnnis ?srssvä1en/) prosonsnlis , «t

nxoris eins in cappella (Zall^n,

22. Oonsolaoi« äsesin iniliuin inilitnin ex parte dni

Hiririsi Nan6aZss, oünsiantis, 9 rnre, 6 s«I. rs6äi-

tus, o^uatuor ad consolaoionsin st 2 iure. 6 sol.

a6 insinoriain nnitis ssoun6is vsspsris st 3 «psrari«.

- 24. Nein. 6ni HenniriAni l^allerit^n, prssbitsri.

- 25. Nein. (ZsrnarZi O6sslo st nxorurn snarun, st nliornin

snorurn in «apslla sua,

- 26. Nein. 6ni Hinriei NstKsIsr, nxoris sue st nlis sns

st visitaoitnr sspnlernin eins.

- 27. Nein, äni Ninriei Vrssenboren, prssditsri,

29. Oonsolasi« ex parte 6oinill«rnin ^okarnns KprnnK

st ^olisnnis I^nsno^en. ^lotanänin, <^n«6 6s ist,«,

sonsolaeions ainboruin äabitnr solsnti 1 sol. ex

parts äni Lprunolc,

- Nsin, ^oltsri Usissll,

Ipso 6ie corporis Lnristi , post eireuitnin in

stasions eantabitur soleinpnitsr /)isc«ö!ti^ c/eNts

«nrn versn S?«^ia sx parte Zni Nicolai

LeonsKsll. Itsin sx parts eiusäsin in «etana

oantaoitnr in rnatntinis /)isö«dz«L pro tsrei«

responsorio in parvis orASnis onin ?s ^)stt«z,

Itsin e«6ein 6is srit 6istriKnei« in sunnna.

inissa ex parte ?riti?s (Ira^vsrcles, nostri rna^ni-

taris Kostia und nach Ertheilung des Segens durch den Bischof.

Zum Schluß wurde das 1s veinn gesungen.

Die zweite dieser Mittheilungen schließt sich an die erste

unmittelbar an. Daraus darf man wohl folgern, daß die Prozessionen

in der Zwischenzeit regelmäßig gehalten sind und die Rathsherren

sich der Verpflichtung, den Baldachin zu tragen, nicht entzogen haben,

s, oben Januar 28.
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Kei, et 6g.lltur sex irmres, o^uarnm trss marss

eoinvoueutur 6e peouni^ Corporis Oristi, st

eustos Ävponat «gncleläkruiia euni o^llinc^ue

Inininibus, sieut in aliis c^uintis teriis, <^iiäo.6o

ealltatur Corporis Oristi missk ourn tortieiis.

Nsmoiia riostri eonvivii in urbs Olavi nt

6«rlliniea inira «etavarn Visitaeionis Narie, in

c^uo c^uilibst tratrura tsnetur esse sub vsu«,

6uoruin soli6«rum, similiter 6s maus in inissis

sud sa6srn poua,

I^otällZniu, o,u«6 in meiNoria ««Qvivii uostri

6s.tnr 1 mi'L, or^aniZts pro sxträ«r6in!iris, orZa-

naoioue totins g.r>ni «t ealeantibus 6 sol. st

sirnilitsr ealeallti in varvis «rAäiiis 6 sol.

Itsi» ksria ssenn6a srit 6istribneio in urbs

Olavi st <nsti'iKusQtur 30 sol, , 6s Hiiidns

6«vaiuo v1elz«,n« 2 sol, st ir6nistinv.tibu,s enilioet

1 sol, et omnibus äliis vrsssntidns et i-esi6ei>

tibus 6 6en, sx vkN'ts 6ni ZoKännis NersbaeK.

Juli,

Juli 1. Nein, 6ni ?rs6sriei XnoKsnnou^vsi-, viearii,

- 3. Nsiri. <?oQrs6i van (Zalvsn vsnss ssvnlernin enin

lurnins 6e 6ii7ii6ia libra esre.

4. Nsin. ^largarste I^iKevettsn,

5. Nein. 6ui Meolai 6s N«lsll6in«, ^r>on6Äin I^uoi-

osnsis Osoani,

6. Nsin. 6ni Hsrmarmi I^o6sr vsv.es alters, noi eav-

tatvr rnissÄ ssevv6s, 6s Ooivivg, vostra in saooato

snrll Inmins 6s tslsvto esrs, st viearins vsl o!n-

eiaiis vrevaraoit altare st lialzsoit 6nvlioera vor-

sioveru. Hie 6atnr eeiaiv eslsoräritious sx varts

6vi Heriv. I^«6sr s«6siv tsrnvors una lvare«,.
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Juli 9, Oousolaei« ili sumrna misss. sx pari« 6ni ^okarinis

6s ^als et soclsin die srit irisinoi'ig. OetKIsvi

LonsKorst st uxoris sns «süss sepulorurn, et distri-

butor ordinaoit lernen cis diinidig, lidra, esrs suvsr

ssonleruin.

10, Hie distributor dakit unieuio^us volenti IsZsrs ^Zi-

iias IUI den, et de maus celebraritibns totidsn^,

ut «reut pro auiiQÄ OrstsKsn vsu LaZsn,

11, Nein, >V11KeIini 'vVarsnäorvss in eaoslla sua,

12, Nem. ^okannis 3uQAner>, anriiadri,

- Nein. Naro^uaräi l'auKsQQaAiisii,

- 13, Nem. ^«Kanuis Holst snb tnrridus; tres irlares; vi««.-

rius sxponst, tüousolaei« ex parte 6ni äoetoris

NaZistri ^«QÄQQis ötaininslss.

De vrovido eoneili« ciomillorura eaoitulariniri

translatum est ksstnra Oorapassionis bsats Vir-

ginis per totairi eivitatsra I^oiserissln dovaini««,

«roxiraa post Oivisionis avostolorurri solenniter

eslsoranäuin mors aliarnm Isstiuitatum eins-

6ein, ^)

- 15, (üonsolaeio de Division« aoostolornm ex parte 6ni

l'idsriei 6s Lilcleussin,

- ^Isrn, Lsrt«16i Hoitlingen st nxoris sns in oavslla sna,,

16, Nsin, HillsKsn Xralcsn et eantabitnr /Faivs

nost viZiliain et in inissa 6«knnstoruin eantabitnr

versus Hz^i OT'ncs ^os^its.

17, Usin. 6ni ^onannis Lwansis, o^nonäain plsbani Knins

soelssie.

18, Nein, ina^istri ?stri ^Vittsnooron st narentnin sno

rnin neonon osnelaetornrn snornin,

^) Das Fest des Mitleidens oder der sieben Schmerzen der

Maria wird jetzt am Freitag nach Judica gefeiert. Vgl. Mone,

nvinni latini nieäii s,evi Bd. 2 S. 139 und Hymnen de ssptsin

Aäuäiis ebend. S. 164.
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Juli 20. Dominion post, Nil<>'6<,Iene »emper servubitur ^lem.

D)'6sriK Ltendel; uust vi^ilinin enntaditnr <9«^e,

in inissa <>e, et voi«n^ Hm in c/'itce.

21. (üsisuräutibus vr« inem. Dni ^aeobi >V)ttenKoren,

re66itn8 18 sei.

22. (^«nsolati« «x parte 6norum OonraZi Lnuver ^?) st

?etri ^Vendelverne, viearioruin.

^.pollinaris. >Iein. lelssksu Lenortss. uxoris Narei

sedortes.

23. >lsin. 6ni ^larc^naräi ö«nnor3t, vicnrii, penes sepnl-

eruni, et 6istridntur vr6inal>it lumsn 6s 6iiniäia

libra oers snpsr sspnlernm.

24. ^Vlem Kionurcli AsnieldseKsr.

25. ^lsin. Lernsndi 6reven«tsn, laiei, snpru.eliornin enin

luinnis, visitsbitnr sspnleruiu. In inissa traetns

^)ies i?'«, versns Hui in c/'ttce,

26. (^onsolaein de saneta ^uus, sx parts dnornin Hin-

riei (.'«IlebsrAis, viearii, st Hinriei (,'astorp/) pro

sonsnli«, et preparautnr ultari«, siend in le8tivita-

tibns et nniti» priinis vssneris erit 8taei« in

eapslla retr« enornin, siout in isstivitatibns bsate

Narie VirZinis sonsnetnin est tieri,

27. ^Isni. ^.Ilisidis (Broten vsnes sevnleruin enin Ininine;

seinpsr nie veiÄAstui-,

28. Nein, ^ueobi ?ns«ris st ^ neu vi IZnst.

Lie erit staei« snb tnrribns ex parte Onri-

stiani 6s (Äiers. Osdit 1 inre. redditn8. lisc^nirs

apnd snm, dnin vivit.

29. <üon8ols,eio sanets ^lartke ex parte dni Dudelpni

^Insl, «lneiantis.

?«3t eoinpleturiuin erit insmeria siu3dein

donnni Hinrioi (^aLtorp, nost inortsin eins et

^) Bürgermeister, gestorben 1488, April 14.
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nxoris siie l'aleken et nroZenitOrnin «t, Izens

kaetoruin snernm, in en»r« eeelesis, vnds «v«

rs,rin3 3 inre,, eavellani 1 rar«, ad ÄNiboneo

rseipient. Lt enstos eeele8ie nadsdit 5 sol

pro AraininiKn8 8tsrnen6i3 st 8 äsn. , c^nis

vnrZat see1e3iain. Lt 3npsrnni re66itn8 3^>s«tinl

g,6 eon8c)1äOi»nsin et a6 insnioriain nt supra,

pro Huibus iv3s 6«ininn8 ässiZnavit rsclcjitus

13 iure.

Ooniiniea post Ns.rAg.rets erit rnsrnoriä

Hillen LraKsn st eänts,bitnr <Fa^vs ^SSina pest

viZilias in «rAanis vieariornin st in iniss», ver-

3N8 H«i in e^uce ^ositus.

Juli 30. Nein, I^ainbsrti OiKrnans,

31. Nsin, 6ni (?sc>r^ii öosp, viearii,

August.

Aug, 1, Nein. 6ni ^«nanni3 I^nZKen, eonsulis, vsnes ssonl-

ornin solventis 4^2 inre, re66., de c^nibn3 ««.vei-

1S.Q18 8 sol,

2. Nein, 6ni ^aeodi ?Is3e0nvs/) nrosonsnlis, izsnes

sspnlernin et Nsm. Nicolai liostok, CÄN«ni«i.

- Nein. Hinriei (Üa8toro. In viAÜiis /5a^s/ in inissa

sniinaruin trnetns ^)ies i^s st versus Hui in

3. Nein, ina^istri K^rnonis Lst« 6e Hoinvureli/) c^non

äain siucliei sinitatis I^nbieenLis, enni Inrnins vsnes

ssnnlei'nin,

4. Nein. I^nt^arclis (Broten et ^Vvbsn Xi'abbeKenZ sud

tnrribns,

6. öie neraAätnr isstnrn ^ransnAnraeisnis enin neris

^) Bürgermeister, gestorben 1381, Aug. 1,

2) gestorben 1464.
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«kmomois sx pnrts Lsrndsirdi (^rsvsristsv , ulwria

prspsranda, ssrm« «t cirsmtris list,

lug. 7. Hie dstur eslsdrautibus m<> »nimg, I^nderi L!srvvsn,

vicarii, 8 s«I., rssiduum ver« ad maims pM^>srum,

- 8. Nsm. dm ^«Iiaimis ^lossslmsus; m's dstm' ssls-

1)iÄUtit>us sx pg,rts dm .loli. ^o3ss1ma.Qs 3 dsn.,

st c^uod maust, daditur ad mauus paupsrum.

9. Nsm, dm Hiurisi Hssssu,

10. Nsm. Zouaimis I^vsstsdis, laiei, st visitabitur sspul-

orum; 4 mrs. isdditus, 6« cmibus «a^vsllauis 4 sul.

11. Nsm. Lsruardi Ktuvsu, laisi.

12. Nein, HKsss KsKsuKsudsrA.

13. Nsm. dui ^«mmuis LnruuK, oltisiantis.

- Nsm. ^dsmauui örsksrvel'lss vsuss ssuulsrum

cum «audslg, 6s dimidia lima ssrs.

I^sstum vsati (^vriusi «um so«üs suis st «om

s«1a«io «x parts maZistri (Z^Ksruardi Lcuasr,

«auouiei I^ubiosnsis,

15. Nsm. dui l'idsmauui LviuAliussu, ^) «ousulis I^ulii-

«susis, st visitaoitur ssvulsrum sius, «um lumius

suvsr «Koium ante vmagiusm vsats Claris vir-

Ziuis alters, dis ^.ssumv«i«uis Naris vir^inis,

16. Usm. Hsrmauui st Lsruardi Loaroo^su st uxorum

suorum st dm Hsriuauui OssuoruAAUsu. 2)

- Nsm, ?etri Hiurisi Valsudsr^ss, Klü I^udsKiui, st

sus uxoris st susrum dsus1a«t«rum, «um lumius.

> 17, Usm. dm Lrdusui NauKsmoss,

18. Nsm. dm' ^lidsmauui (^ustro^su,^) «ousulis, ususs

altars,

19. Nsm. ^.ruoldi ^Vlomsu, in «aupslls. sua, 44 sol,

Visarius sxvoust,

^) Rathmann, gestorben 1483, Juni 15.

2) Rathmann, gestorben 1390, April 7,

°) Bürgermeister, gestorben 1350, Aug. 22.

Ztschr. d. B. f. L. G. VI, 1. 9
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, 20, Nsin. clni Hinriei Holtnussn, viearii,

21. Nein. 6ni ^okannis N«!«n!<neent, viearii,

22. Nein, dni liäeriei Leiiepenstsäs, eanoniei.

Lt sociein 6is est, eonsolaei« in »uinins, inisss,

ex parte Zni ^okannis 6s ^!als,

24. Oonsulaeio ex parte 6ui Usliniei I^aeneinnut.

Ledsin äie erit insinoria Hinriei Vlvnt in

eapslla sn», st Distributor oräinabit Ininen 6s

äiinidia libra esre snpsr sspuiernin,

25. Nein. NarZarsts kenninZbuttels psnss ssnulerurn,

26. Nein, 6ni Hernianni 1«aininit, <zn«n6ain plsdsni

nuins eeelesis.

27. Nein, 6ni liodolpni LalZlie, viearii.

In prokesto veati ^uZustini erit staei« in

ineinoriain eeelesie.

28. Nein. Klisadetii Xvls, pnslle.

Doininiea deciieaeionis eliori erit rnsrnoria

Valdnr^is Lrusoovsn et ^«Iiannis, viri sui,

penes sepulernin.

Lec^nenti 6is ineinorie 6ni 1^i6sinainn' (^nstro-

wen distridnatnr eelebrantivus ex parte ciui

^ukannis ().uentvn 1 i iuxta rata, nt oretnr

pro e« in niissis,

Oonnuiea post Lartlioloinei erit insinoria

^«bannis Darsews, laiei, st (^retsken, nxoris

sus, nsnes sepnlernin illornin Oarso^vs et

ponatnr luinsn acl sepnlernin de diiniöia libra

eere,

30. Oonsolaeiu ex parte dni Lverbardi LntMuwen, orga

niste 2 sei., ininistrantibns enilibet 4 6snarii.

31. Nein. 6ni Herinanni I^onsnberAb, viearii, et inem,

clni ?stri ^lovclsn , cznonclain viearii bnius

eeelesis.
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September,

, 1. Nsrn. I'slxsken (^1svssrr>ari8 st ^«K^rlnis, viri sui.

Lrit 8nvsr eirorunr ennr Iirinins eorairi vinagins

st visitaditnr sspulorum eins extrs, «stium turriuiri

in eimitsri«.

2. Neni, 6ni Nevnardi 6s Verden, prsstiiteri,

3. Neiri, Iliirriei NvirniK, pre3oiteri,

- Nerrr, 6ni ^«liaunis Nliirlceirioss, vrs8viteri,

- Nein. maZistri ^ideriei (^sorZii, laiei, et bsriekaeto-

rniri pr«Aer>it«rum suornirl,

5. Nsm. ^1nsi6i3 8sii«neiic>vs6es et viri 3ui,

- Nsrri. 6ni Heririamn sunciesdekeu/) «orisulis, nsne3

sspulcinnr enrn Inmilie,

6. Nein. Unrt^viei Ltoci, nnotesirrii , et diri Lernurdi

Lrsckel.

9, Nem. Ilinrioi (^nevlsksn nens« 8sprr1erurQ, euiu

cittttiela de dirnidig, librg, esr«. Hase irisracirikv

n«n irintstnr.

11. Nein, dni ^Iberti <1s lietkerri, (pronclam pledniri

Iiuiu« scolssis, eurn Ininiire.

De re^to «nncti Nnnrioii e«t ««nsolnoi«

^ui« omnivu« Aloriti<M<zi«QiI)u« «ronris Historie,

idtnriu nrepurnndo de iruurs, serni« »6 ponu-

Inm, «nnnellim« nr« soclein 2 ««I. nltra vorsio-

nsni clsditiiiri, onsrsri« 3 iure., 9 irire. similitsr

ex parte dni ?g,uli LlaZAlisir,

14. Nein, 6ui NuttKie Lovsri, 36 solidi, (j,nusrs u ssnio

rit)U8 krutsrnitntis s^riLti (^eor^ii,

15. L«ll««1n«i0 iir 8ummu inigsa ex parte clni ^«Kaniiis

6s Auls.

17, Ip»« die I^uinberti erit ineiriorin clni magistri ^«Irun-

rri« ^Vgrsnclorp in oknslla 8ua,

i) Rathmann, gestorben 1476.
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, 17. Nein. Hei'in^nni Oonstvn st varsntnin «uornm st

mnuinin ciietorum (.'un«tvn , et visitiüzitur 8enu1-

sium ein«,

18. Nein. in!^i«ti'i Unikal <ii, vie^rii, 3^/s inrc. st 6«

istis i'e6nitibn3 <1«ntni' 2 8«1, »,(1 inann« Mnnernva

in alb« vans.

19. Nsin. nnornin ^«lunnn« No^sIKsn st ^«Kannis

Lsvsr st "l'iaeriei liodesenen.

21. Lon8ulasi« 6s ni»t«riä e^ntan6ä ds svMAslistis ^)

sx nkirte dui ^«Iiänni« IZerl^n,

22. Nein, ^«nanni» ^i-idds««68 et nx»i'i8 8ne st narsn-

tnin 8n«rnin.

- Nsin. aui Z«Kanni8 D^nneKsn, vre»t>iteri.

23. Nein, ^idsiisi <1e Hove «t nxori« 8ns nens3 8«pn1-

ornin nx«ri8, enin Innnne,

24. Nsni. ilni ^un«nni« I^n^Iioven, vieaiii.

- Nein. Ntn<ininäi 1^n88eu, okneitinti«.

26. Nein. ^«Itsri Vsltdsroli st ?etri 6s I^udsn, v^ettiii

linjn» see1s8is.

27. Nsin. N^rcä LetiiN't«, 8^rt«i'i3.

Hie erit e«n8«Itl«u enin «inui 8«1ennitate ex

ptnts <1ui Iliuriei LneKunvsii, cz^ni 6e6it 2 rare,

rs<16itn8 et sx vart« öni ?tinli LläMnen, nlnuin

nrevtiiÄnno, 8Sirn« erit, «psrario 2 inro., oi-Aaviste

5 8o1., inini3ti'älltibn8 enilibet 6 den,

29. Nein. cini ^onnnni8 Lsrl^n, nre8t>itsri,

3(1. Nein. ^.Ilisiäis Rlinsstnlver, nx«ri8 6ni Hiniiei, penss

«spnlernin,

Lt di8tridnt«r «räin»,Kit eanäelkiin supsr

ssvnlernin 6s diiniäia lidra esrs.

^) neinlich des Matthaeus, dem der Tag gewidmet ist.
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Oktober,

Octbr. 1, Nein. ^Volteri Hs)sen.

2, >lein. l'slssn ^Vursnilorns» in c-i^,nellii snn.

° 3. ^Vlem, Lern!n6i Hessen,

4. Nein. I'slssn l)ortinnn,lss et nliornrn snnrnin st

nlininin, cum Ininins in ennnsllu sunets ^uns. ')

Lx pärts ,I«inini ,lvli!innis LniKer vre «sie-

dr^ntidns 7 sul., enilibst 2 clen,, snd lviinsl,

nt «unrs>,2) insürons 2 6sn,

7. Nein, N^ri, "l?i(leriei 8evr>sve66sr, me6iei.

- 10. Nein, ^«nuuuis Xun)n^Iiss et nxoris sne st tilii

sni, clni Herinmnn, et oinuiuin nnsrnrurn suornin,

Doininiea nost , . . . nei'üMtnr consel^ei«

vi^inti (Nintnor seniorum^) enin uinni selsinn-

nitute et serinons, nren^runcl« ultnri^ ex vierte

Hinriei (lrimult, Declit 200 inre, , 12 inre,

reclclitns, 3 «nernrio, 9 «ninivns 6istribnei«nsin

solsntil^ns

?sri^ (nnntn (jni^tnar tsinnornrn erit insino

ria clni Lristisini ('ollen, prssl)iteri,

Oorninieu nost (^ulli erit insinorür (ia61ricli

XsrKr^n^n nenes sepnlernin eins et nonntnr

Ininsn sn^er sennlei'nin 6e cl!mi6in liviii eere,

- 16, Nern. Ileriniunii Ilii^Kelsteens.

- 18. Nein. 6ni ^unnnni« ^rnliusen,

- 21. ?sstnin Huclssirn inilinin virz;innin , nsr^stur in

ulbis, et erit eonsolneiu ex nnrts 6ni Hinriei

Nnncluzzes st tnn'ti« »ssnnklis vesneris orit rnsni«-

Sie heißt jetzt gewöhnlich die Briefkapelle,

2) S, oben S, 113 (Jan. 28).

2) Die viernndzwanzig Aeltcstcn. Offenb. Joh, Cap. 4 Vers 4.

10. 11. Eine schöne Darstellung der Sccne findet sich in einem

Gemälde in Aachen in der Kuppel des Octogons,
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ris, sinsdsin, solsntis 4 8«1, iicl sunsoläsionsin st 2

Ä<1 insin«rig.m st 3 «psiÄi'i«,

Octbr. 23. Nein. Hiurisi cis Kprinzzns, patrni I^uäolnKi 6e

LnrinZ«, st narsninin «nsrnrn.

Ipso 6is IIn6s«iin inilinin virginnrn clistri-

bnitnr onilibst sttoei'Zoti «slsdränti Ininsn st

2 clsQ. sx nsnts ^.rnoldi ^Vu«nsn««rvs8, c^noä

vostnlstur u, ir>^ti'«r>Ä snb okor« ssdsnts.^

Oomini««, 6is »nts Oiriuinin Karistorurn srit

insrriorin Hinrisi ?rurrisn periss 8«nn1srvW

surri Irnnins,

27. <üun««Iaoio sx p«,rts vsusradiliniri ctoininornin (?si-

Karcli Ilolturns«, soissovi Iiüt?.sbnrMN8i8 st

Ilsrinanni li^lirnriit, mg^ninei dsusk^storis nostri.

st caQtü^itnr vronriu Kistori«,,

8^in«ui3 st ^nös oon^ulüsio sx vtrrts vsns-

i'äkiliuin duurnin (?!sriiiN'(li Hultoiu, s^iseopi

I^utxsdnr^sllsis , Ilerirmnui ^xuinmit «t ?nn1i

^I^Müsn, in^ninsornin Iisnsknstoruin nostro-

rrirn. In nlbis «niri nrvvi'in Kistori«, psr^Aencl^

!r<1 8S<nrsn<?isnn (?s^i ««a?VKN^.^) Kp«c?iÄlis distri-

Kntio ex pärts ni'S8«rinti 6r>i ?g,n1i, tÄntoris

nostri, snilibst 7 !Ü1>i, «i'czaiiists 2 s«Ii6i.

29, ^Isinuri^ üix« <1« /VIsn in «avsllä sn«..

November.

Nov. 2. In 6is irniiriärnn^ esnituliitur tr^otus ^)ies i/^a iu

sssnncla ini8W 6slnnc;t«i'nin sx nsri't« ^licolui

8n«i'sn, 8«1vsntis 2 irirs. Locisiri clis srit lneruu-

d. h. eine Frau, die unter dem Chor vor dem Hauptaltar

eine Stelle hatte, wo sie Wachslichter verkaufte.

2) war Bischof von 1388 bis 1395,

') Ps- 19, 2.
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ri», 6ni ^ulinnui« öiusc«>vsu/) cz«ii8ulis, neues

«ennleruin.

Nov, Z, Nein, dni ^ideriei ^l«1Iers ulins Drewer, «u^^entoiis

^noncisnn,

Iii« erit generalis nernetio ornniuni deknneto-

rnin ste, lisiniire in tine inemuriarnin.^)

11, ^lein. ^liU'^iuete VIvnt, nxuris Ilini'ici Vlynt, in

eunellii, Lnu, 1>t nst Ininsn 6e dirnidi« talent«

esrs snner «ennl^rnin,

Dvininien die n«st Närtini erit ineinoriii

(Isi'IiiN'iIi VlovieK, UsIeKsn, nxoris ,^ne, et

Kenet'ttctornin snornin nsns!< »enuleruin.

cli^tril^ntur «rdiiniliit Inmen snner «nnlernin 6«

ciiinidiu tirlent« osre, st diil^nutnr 2 ciensirii ad

nmlmnein nru iinnivei^sni« nieserinti (^srnunli.

13. ^loin. 'IVIemsunii XorelvKnff nenes seninernrn.

1U, ^leni. diii ^ukunni« Lvtii et Helenen I1sn«s1in«

snner eliornin.

2». Nein, iie>nuI6i cle längsten et nxm'i« »ne et nlii

sni ^«lüuiuis neue« ^ennlernin,

21, ^lein, Ilinii^i 8inu1en,

I'sstnm ?re^entutinni« ^lnrie,^) ('on^nlittio ex

narts I)i<Ieri«i enin nrc>i>rii> Iii^torin et insinoiin

in^ins, nurentnin et oenetuetornni nenes sennl-

eruin, enrn Ininine de 6irni<iin tnlento eers,

23. ^leni. ^ni<ierici ,ie IIiI,lun86in, viVurii, nenes sennl-

errnn, enin Ivunine >1u climiiii« tiüento «srs. V ieu-

i'iu^ :>Itnris nrensnill'it nlt:>re et vi«>i'ins Iisuieuit

^) Rathniann, gest. 1419, Octbr, 12.

^) Randbemerkung, die am Schlüsse der Mcmoricn weiter aus

geführt wird,

6) ?rne8, ntl>tiu ^Inri.K.', das Fest der Darstellung oder Dar»

bringung der Maria im Tempel, wird am 21. November gefeiert,

Sie soll nach der Legende, ehe sie sich mit Joseph verlobte, mehrere

Jahre Tempeldienerin gewesen sein.



136

cinplissva porsionsiri 6s vs8psrs st ultsi-s, äis «sie-

driuitidns «t in missa «ullsstsirl ^ir« 3aesr6»ts

6iosntidn8 srit spsoi^lis 6i8triKnsio pr« soäem

4 lui'«,, 6s ^nibus ssiaiN 12 8«1. pro aindons

rs8srvsiitur pro msinoria sua psr annuin kasisQcls.

Lt in «asu, c^n« rscI6it^8 n«n solvsrentnr, tu.u«

6i«tribut«r ziro tsrapurs 6i«ät eäpellM«, c^vi«6

sessst «nin msrll«iiii pro s« <1s aradons, 6«QSL

reäciitu8 «olvaninr,

Nov. 25. (üvnsoltlsic, ex purts domini Ounriiäi Lrn8«««sr>

soIvsQti« 3'/ü rnrs. 1Ä peru,Mtur in äldi8.

- 26, Nsm, doinirwi'nin ^«KanniZ Vettsn st ^okunuis

VisssKss.

27. Nsm,. Lsrn!i,r6i Oi?snKiiiMsn 6 inr«, st nn«. marsä

tsstaiNsutliriis snis.

28. Nsr». 6oir>iQvi'uiN in^Mti-i ^Vsrnsri LisKsv«1<j st

^«Iiiuiuis Lsslcsr.

29. Nsm. 6«ir,in«rnin ^lisolai KeonsKsii st ^«Kunvis

^ortksin,

3l). Oor>8«Ig.<zio sx pärts clvillini 6s Aul« in

Lodsrn 6is siit msmviiu Usi^sKsn I^Ies-

sowsQ ^>sns8 8«pn1srnni st äoinirü Volraäi

I^il88ÄQ, 8«Iv6Qti8 3^ inrs, Rec^uirs Ä ruaivre

öi3trit>ut«rs sänonisoinm,

De.cember.

Dec, 1. Nsin. 6ni Nnv«^u!N'6i I^«uK«i«t,') suii8n1is, psllS8

«s^^lsrnin st kist lumsn 6s lilzrn csis

snpsr 8Si>u1ernir>,

2. Nsin, clni ^okanr>i8 Lro^Iisr, visarii,

- - Nsin. <1ni ^«K^rmis ^.rllclss.

^) Rathmann, gcst. 1432, Novbr. 28,
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In nroksst« Ksat« Lardäre srit 6istri1>nei«

eslsvrantikns sx n^rte insz^istri ^!^e«^i ^Vitien-

bvren 24 so!., 6s cnnbus eavell^nis 8 sol. et

unä mareä vi«g,riu saneti (^sor^ii io l^ravene-

innn6e,

Dec. 4. In ciis Lmnure srit invinnrin Zui ^oliimni» Xolm^ri/)

prveonsnli«, et nxvris sns, 1)itni!i,ri et I^n6»Ip1ii

st nlioruin uliornm, nene» «ennleruin enin Innnns.

- - (üonsolaei« ex nnrte 6ni ^»Iinnin« Kvnrteu, cnwnämn

e^noniei et nlelzsini nn^ju» eeelosie, ^ele>>rantil)us

ex vierte in^tris clni ^äeodi ^V)'ttenvuren 18 solidi,

5. Nsni. narentum I^nneueii Kternebsr^ et insninriu

duiniuoruni ^«Kinnns (^rsiboven et ^l»rc^uttr6i

(^osvini.

6. Nein. ^«Kininis v«,n 6ein Leein« et l'elsekeu, uxoris

sns, neues sepnleruin enin eanösl», ös ZiinicZig,

libra «er« sunsr sennlernin. Lt Kie «tlsrtur,

8. (!u«8«1i«i» sx p^rte <1ni .Ivnäuiiis NimKsinnes.

9. Nein, 6ni Holt äe ^,Ien,^) eonsnli«, in e:>neI1ä sn«,,

5 iure. Viesu'ius exnonst et resicininn reeipit

vieurins.

- 10. Nein, ^ukaviiis 6« Vumeron st, nxori» suv et tilii

sni, Zni ?etri.

- 11, Nein, NetteKer, LreKervelä neues sepuleruin enin

luinine 6e 6iini<1iu t^Ientu «ers.

Ociiniineü nriinii in ^6ventu srit insinoria

Ile^Ielcsn Ltnven.

8uddii,t«, knie iinvonitur uöventus Ooinivi,

enntntur solemninter inissä 6s venti^ Virzin«

st srit ««vkolaei« 6e versibn8 sscnieneis seil,

^IzM nos, /9a^« «os ex narte 6ni Hinriei

^) Bürgermeister, gest. 1454, Decbr. 5.

-) Rathmann, gest. 1367, Decbr. 3,
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Ks^Iisdsi^I^ss, L!Woui«i, IZiiiii vis« «t sol^iiu

nrsssritibng Zistrionstnr. Limili inocl« K^t »»b-

biit« smts KsntnnMsiirmin, (niänäo denonitiir

allsln^Ä, Itsm enstodi et dno^ns znvsnil)n,<

>si'«nm «mtantibu« seil, «vs, snilil^st

1 ösu,

Dec. 1s. Nsin. llillsn I'utxslvnZ aliir» Xoii)'n^Ir«s , nni'sntnin

st »sustustornm snsi'nm; srit snprii «troi'niri st

visitakitnr «snnlsrnrn,

- 14, Nsm. ^«Kimni» ^VstorKus «t ^okanuis ^Vottvi« sud

trirriiins, Lt 6untnr 6 6sn. visaii« nr« Ininiuil,^iff,

- 15. Nsin, Ziii ^«tumnis <ü«Q,?t/n,

- Nsin, 6ni Li'miäinii Ho^nsvslä/) uoiiLulis I^ndie«n3is,

vsriss ssnnlsrnm,

^ 17, Nsm, Hiniiei VI)-nt nlius K)I «t Nsm, cinuinin

^«iiklnni« (F«1t>>s^sli st "l^icisrisi 6« Ijnrsn,

- Nsin, 6ni I'sti'i äs I)«rin<^Iis, vis«i'ii,

° 19, ^l(W, cini Hsrinainii (?iü1^r>,^) «ou«nIi3, in säpnslln

- 21. Hi« lnit ^nsruturn nrspins Knie 1s«tu nori potsi-it.

srit Nsin. Iluns vnn I^ousn, Inisi, nursntniri st

1>slluiÄst«i'rnn snornin psizss ssvnlsrunr, Ountntnr

^K^s in ekoi«.

- ^Isin, 6ni 6Iisism!>i'i,^) eonsnlis, psnss ältur«, 3sn>

psr tsusii cis^st ips« <1is I^Kui^s,

- Nsm, I)i>i Hirnisi 1^nl>vrclss, vis^rii, iu su^psllu

I^t «Ksrtnr ilMsin st vis:iiin8 nsl oln-

sisins nrs tsmnors rs,«i<isns <1« sei'« K«i)snit cln^li-

sein nm'sionsin, so <Mi6 ncssndit Inininn,

Rathniann, gestorben 1496, Tccbr, 17.

2) Bürgermeister, gestorben 1365, Tccbr, 17,

2) Der Name kommt in der Rathslinie nicht vor, Reimar von

Geismar war Mitglied des neuen Raths.
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Dec, 25. Lon8o1aei« in 8nnnng, ini88ä de (?aucks ^)ek Aem^in')

ex parte 6ni I^n6«Inni äs KnrivAne,

Ooininieg, ante I^ativituti3 (ÜKristi erit mein,

Olli ^«oanni8 Kn^sn.

Lec^nenti 6ie msinorie 6ni ^«n«nni8 <^nei3-

inari Zi8tribng,ntnr ee1enräntiiiN3 ex purts 6ni

^«nanni3 (^^vsnt)'n 11 sei. inxta rät«,, vt «retnr

pro so in inissis,

- 27. Hie erit eonsolaei« in «ninina inis««, ex n«its clni

Ilinriei Xutnen, vie^rii, enKnIätift oinnibu3 euin

nleo^n« exi8tenti1>n3 st 8inMlu «innia cum e«

o«.ntantii)N3 ete., ni'S86ntion8 tÄinen 6i8tritinetnr et«.

- 29, Nein, UetKsn Kvna et nliornin 8n«rnin enin Inniine

annn ein8 8ennlernin.

- 30. ^lein, Neontilclis 6e Linnen in ennellii 8Nllote ^nne

nsne3 8ennl«rnin. Lt «uoerslos, czni KuKet eleinu-

8inmn, exnonst 8 8«1, nreäiet«8 re6cntu3,

° 31. Nein. <Äne8o Helten.

I^otÄn6nin, cincxl in insinoria nu3tri cenvivii

6nntnr «rMni8te 16 8«1. et eä1enntibn8 6 3«1,

^) (Z^aucie Doi Avnitrix,

virA« iininnoulatg, !

Funde, «^N^S A»U!ÜNIN

U,b NNFOI« 8U8<Z«vi«tl!

Fäu<1e, c^nas A«nni»ti

asterni luininis c^Inritütein,

Zand« inüter Lbristi,

(Znnrlu Lttnot», Ooi

czenitrix virFN;

tn »oln mater intaeta,

ts lauclut «mni8 kaetnra

^onitriovni luois ;

SIS pr« NoKlS, <ZN!IS8NMN8,

nsrpstnii interventrix,

Mone Bd. 2 S. 29S.
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pro «mni^n8 sxtrswrdinnris «i>,ut^n<Ii8 «t «äl-

santi in pg.rvi« or^unis 6 sol.

Itsm nstü, cm«6 «N8to6i eeelssi« omni <nn>rtali

ciiünintnr 5 8«i. Itsm udi 8«nainpr>g, 8Nä novit

«6 insm«ri»3, Kttb«I)it 6« insmorili. «sx dsnttrio3,

3S<I nl>i itnr iui 36pulsrnin, n«I>suit 3 <Ier>,

Itsin 6« Kaövs ÄeAi«K) c^noä suntsloitnr in

zsiuni«, n^bsbit 3^2 s«1. Itsm 6s ÄSFina <?s^i,

<^noci «ilntiitnr in nosts ?i^«<zns, luü^slnt 2 8«I,

snm 8«si« 8N« pro nnui3träsiolls,

Itsin nota, u,nc><I «Iic>iini8 nostsr nnl^eoit d«

«mulil^st insmvriil psr ^ninnn lliinidisnn por-

oisnsni, 8sd 6s ssn^olilsionions st nsr^stiunions

nubsvit u<^n!nsin norsionsin nc>Ki3enin.

Itsin <I« ^K^e ÄeAi«« in isinni« nslislzit

4 ^ulicl«8,

Itsin SÄpsII^ui Iinbsdnnt 6« Ms^ia ?)i^a, inioä

psr ^jsiuninin sinitütnr, «niiliost tr«8 «olidos.

Itsin K^usbit (priliust 1 nn's, 6s 8tttci«us <^«r-

pur!« Olniftti,

In nroxiin« !>nts 5s3tnm Nartini srit >>srnsti<i

tiili rn«,I« »sridsnil«, l'uli nis srit nsrusti«

Asnei'illi» mnninin cist'unetorinn, c^uornm !>p,inin3

snnniutiin innnng,Ii8 6i8trit>n(:ioin8 >ns»wriinn,

sui !l prinsipio N8<^ns in nnsin et trustntni

i^« Ä« otksrtorio suin ssiam soutiunnsinn«

iinmsui^ts n«8t Ka««^ts cisnot« 8nssinsn<I« vsr-

3nin Htti i« u«o ^)«si^?ts tsnsttitnr <niilil>ut 8ud

nsnii, cluorniu 8«ii<Isruin diliAsutsr intsre88s,

nt 8is 8!>1tsin rusoinnsnsstnr, c^nsd nun« sl^n8«

pro si3 t'orts nsgli^sutsr n«bi3 «st astnni,

Lt 6i3tribnstnr v«8purs st inans rs8iclnnin ine-

inoriilruin, 3o1vsn8 niediiun pursionsin nnvsvit.
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Der Kalender (Cisiojanus),

Januar. Februar,

I «1 1 IZri IZri^ittiv

2

3

si

i«

Oironmoisi« noiniin 2

3

I'ni'i5,o:üio ^liU'ius

bla 1

4 ia

^ Januarius

4 «ins
^ Llusins

5 uns 5 "6 ^.Mtna

6 s ! 6 6«r Oorotliel,,

7
Lvinn^nias

7 t«

^ ?slzrnarins
8 si 8 UI'N

9 di !> ^.nullonin

10 ven sibi ven6ic?nt 10 se»

11 6i «Lt^VälN 11 Ik^S

Lc'KoIiMick
12 c?at 12 ti

13 «« 13

14 ts I 14 I

15 Ii
^ ?slix

15 lont
^ Vnlsntinns

16 inkn Kröslins 16 in

^ ^nlisrnä
17 NU ^,ut«nins 17 Ii

18 nris 18 L0N

19 19 inn ««N^NNAS

20 lad

s I^adiunns et Ksbu- 20

^ stiinrns 21 tnnv tnn«

21 ^.^NlZS 22

^ ?etinin
22 vin 23 tl'NIN

23 «SN Vin«entin>z 24 INÄ

24 ti 25 trn Nättlnäm

25 ^ÄN Lonvsrsiu ?g,n1i 26 iun

26
p«

?«I/«arnns 27 in

^ inäs
27 n« 28 äs

28 bi

2!) novil« Inrnsn

30 In

31 inen



März, April.

1 1 1

2 ti N«rtius 2 pril
^ ^rili»

3 ns 3 ni ^iestiis

4 Ä 4 «.in

5 6ri ^.ärilinus 5 bra

^mdrosius
6 a 6 si

7 per 7 i

8 äs 8 Ks 1

9 S0 psrässsrätur 9 tis
^ ksstis

10 ra 10 «

11 tnr 11 vnt

12 12 Sit
j

13

14

M

ri
6rsZc>rius

13

14

czus

V

^ kitcius

1b « 15 Kur l^idurtins

16 sir Oirv^sus 16 ti

17 AS1' I 17 st «t

18 trucl
6srtrn6

18 V!I 1

19 19 Isr
^ Vkilsriamis

!

20 i)Ä 20

21 ds

II«
^ I)«II6

21 ti siuisticine

22 22 ^us

23 iime 23 AS

24 tä
^Ulists,

24 or
^ 6s«rAiii8

25 rna 25 uinr

^ N«,rsus
26 ri ^Vliiria 26 si

27 ki 27 HIIS c^us

28 28 vi

29 rii

ASiiitriss

29 tü Vitalis

30 tri 30 Iis

31 öS
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Mai, Juni,

1

^ I'Kilivvn» «t^nsobn«

1 Ni«

in»r

Mooinsäsg

2 lip

3 «rux Orneis invsnti« 3 ssl Nui'Löllinus

4 st st 4 Ii

5

6

A«ä (Znästiiiräus 5

ü

b«

ni
^ Lsnifiisins

10

7 QÄN ^«Käniis3 ante por- 7 6:>t äst

8 ttun Isitillüm 8 inn ^ullium

9 9 pri

ini
^ ?rinins st I^slisiiunis

10

^ LniinnoKu«

1«

11 11 Lnrimdiis

12 IIS ^lsrsu» et ^.«Iiillu« 12

13 »sr LsrvMns 13 ri (ü^iiinis

14 st st 14 ni

15

1«

17

K«piii,i 15

1«

17

vi

ti
^ Vitu«

ins IN1S

18

19

in > N:N'(!N« st. Nn.rs«IIi-

18 IN!N'

! NN8

20

21

in Ks.« ssrie 1« pro

^ ?r«ta«ius
ii 20 tnosz

22 6 LI

23

24

tu

^ tsnst

22

23

«!NIS

^ Lansti
nst ti

25

26

vr 24

25

io

^ ^«IlÄNNS«
Diblinns Kan

27 NN 20 ic> ^«nannss st ?g,n1us

28

29

?«

äs
^ (in) psäs

27 ä«

1«

Lsptsin Oorrriisnies

28

30 eris (üiispnlns 2» PS ?otrns st

31 ^initins 30 OÄU
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Juli, August.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1«

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

pro

«es

o

äol

o«

st

Ki

Ii

kr»

be

HS

mar

Zar

«,

p«8t

al

sr

riol

pku8

prax

ab

cris

i»

o«

bi

pan

Kl

ab

Julius

?r«««ssu3 st Nar-

tiniaous

O<ZaIrieu3

Oetava ?etri et ?auli

st

Leptsm I^ratrs8

LensZieti trauslati«

NarZarstKa

Oivisi« ar>«8t«I«rurri

Alexius

?raxe<is8

Naria Na^öalena

Apollinaris

Li'istina

^aoobus

Pantaleon

?e1ix et Limplieius

^bäon et Lennsrl.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1«

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

?e

stspli

8tepK

prot

OS

six

6«

«7

r«

lau

Kur

6U8

snrnp

ti

«

rua^

Iii

tk^

iri«

dar

tk«

I«

rui

au

««1

aue

ti

?etri vineula

stepkanus ?apg,

LtepKani inveotio

pretos rnart^r

Lixtns

Oouatianvis

L^riaeus

1i.omanus

I^aursutius

Tiburtius

Il^ppolitus

Lvisedius

^,38niNpti« Nariae

 

LartK,«I«r»aeu8

ÜUIU8

^.USU8tiOUS

Oeeoilati« ^«Kanuis

?elix et ^,6auctu8
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September. October,

1 1 Ks

^ lisinigius

3

^ L^iäius

2 mi

3 Zi 3 sub

4 um 4 krau

5 S6P Lspteinbsr 5 eis ^ ?raneiseus

6 6 es

7 bst
^ Kabst

7 iriar

^ Nareus riapa

8 I^ativitas Darias, 8 eiuat

g 9 äi Oieuvsiusgor

10
(?«rg0uius

10 isrA«U

11 11 arur«

12 tki
! I'rotus

12 ti

13 13 HUS^us c^us

14 Orueis sxaltati« 14 eaerux

Kalixtus

15 15 lixnie ^ieomedss

16

17

SU Lu^Ksmis, 16

17

gal

Is
^ «allus

der 18 1u

^ Lueas

18 I^arubsrtus

19 ti 19 eas

20 20 Isl ?slieiauus>zue HUS

21 Nattkasus ! Dudeeiru luilli«, vir-uiat

22

21 vu

ßiuuiumau

23 ri 22 SS Severus

24 ei
Naurieius

23 SS I

25 US 24 US
Lsvsrinus

2« st st 25 eris

27 26 ?i LrispiuusZg. (üosrnas st Oamiauus

28 27 uirui

29 MeKasI 28

30 29

30

31

Liruou st ^uäas

<J,uiutiuus

jsr Hisronvuius ru«

nis

c^uiu

gtschr. d, B, f. L, V, VI. 1,
1«
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November. December,

1 0m ^ (Zjss) 1 De

2 ns l Oinuinni sanetoruin 2 esirr Oseerndsr

3 Q« 3 t)«r

4

5

VSlll ^«vembsr 4

5

bs,r

du1>rs

6

7

e«

1«
^ eols

6

7

»7

so
^ I^ieolaus

8

9

(jus,

ts

(juatuor eorenati

^ l^eoäerris

8

9

e«r>

esp

et,

^ Oonesptiu Claris.«

st10 0 10

11 mar

tili
Näi-tinns

11

12

gl

12 ras,

13 brie 13 w

14 ei Lrieeins 14 ei Dneia,

15 i 15 a

16

17

c^ris

r>«st

c^ne

post

16

17

SgQL

^ Lanotns
ins

18 K.se Käse 18 sb

19 s 19 in ab inäs

20 Ii MisadstK 20 äs

21 sür

es

21 tk«

^ ^domas
22 Oaseilia 22

23 eis OlglTISIlS 23 in«

^ rriecle
24 eris 24 6«

25 K«, 25 irat ^«.ti^tas <ÜKristi

26 ttis

LatKariua

26 ste! LtspriÄllris

27 ri 27 i« ^«Käiinss LvauAsIista

28 QÄ 28
r>" ?usri inQoesrites

29 Sät Laturninus 29 tK« ! ^rievass (üantnu,-

30 ÄQ Andreas 30

31

ms

sil

^ risQsis

L^lvester
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Einkünfte der Vikare.

^otandnin priin«, c^nod Ka>,omu^ enin ^«a«Iivin, Volrad,

Ilelinold st Onnrad«, rratrikn^ «ondiotis d« ?snt«sn 98 inr«,

rsdditnuin pro 140» inarois, d« ^nibns spsotant^

ad rnemoriain dni ^«Kanni^ I.an^iivii 5 iure, minus 4 sol.

pro 68 nir«,

ad nisinoriain Llixaliotn l^an^lisn 5 inr«. minus 4 sol, pr«

68 nii'v,

ad sapsllanos 1 INI'«, pro 14 INI«, pr« rnsinoria 60ININ äd

ainl)«NSIN,

ad nisinoriain dni ^asobi L^rnssss 44 sol. pr« 40 mr«,

ad ÄSSina «s^i in no«ts ?as«lrs 27 sol. pr« 24 inrs.

ad nisinoriani ^«nannii? 8«nttnrp «t uxoris «ins 3'/2 nirs.

pr« 50,

ad vina st panss 3'/z nir«, «x pai°ts Lovsnslcen pro 50,

ad seonndain inis.«!nn dvt'nnctornin^ 3'/^ inr«, «x parts

6ni ^oli, d« ^al« pro 5,0.

ad insinoriain dni I^rsdsrioi I^noK<znlio>vsr 4^/s inr«. pr« 65,

ad insinoriain dni ^onannis ^1ul«nlcns<zlit Z Vs inr«. pr« 50,

ad insinoriain dni Ilsrnianni ?nnd iure, pro 50,

ad nisinoriain dni ^uiianuis ^lankeinoss inro, pr» 50,

ad sonsolaoionsin Luncspsionis sanets Claris 4 nn«, 4 sol.

pro 62 inrs,

ad rnsinoriani ^oliannis ^lisstadis 4 rnrs, 7 sol, pr« 64,

st ds istis rsdditibns naosbnnt oapslluni 4 sol, ad

aiuoonsin,

ad nisinoriain ^asobi, l'ratris inaZistri ?anli, 27 sol. pro

24 inr«,

ad nisinoriain (^Ksssn Holstsn 3V2 rnr«. pro 50,

ad doininnrn Hiiirisnin Nandaon 3'/s inr«. pr« 50,

^) cks <?ai^?o Ooinpsndioss, didliotnsca liturgica S. 47,

10*
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ad rnsrnorias Wolter! Hsvsen 14 rare, pro 200, et 6s istis

rsdditioas 8 sol, ad eappellauos pro raeiaoria ds am-

boas kaeisada,

ad rasraoriara HeaniaZKi Usliasstedsa 3^/2 rare, pro 50,

ad LlseKs I^ararassaovsdss 4 rare, pro 59 rare,

ad raeinoriara Lsraardi Ktnvsa 4 rare, pro 60,

ad iratsraitatera saaeti (^eoiAÜ 3'/s rare, pro 50.

ad rasraoriara dai Lrduaai NaaKsraos 3 rar«, 2'/s sol,

pro 46 rare.

ad dara. ^«Kauaera KpraaK 3Vs rare, 18 den. pro 51 '/s rare,

ad dorn, ^«a. Lovsseasa 5 sol. pro 4^/s rare,

Itsm Kabsraas «um tribas iratribas ds ?sat?ea seilieet

^oaek^ra, Volrad et llelraold 49 iure, rsdditaaia pro 700 rare,

de Huibns speetanti

ad viaa et paass 7 iure, pro 100,

ad rasiaoriaia dai ae ma^istri ^«liaaais ^arsadorp 3 rare,

pro 43 rar«,

ad msaroriara ^oliaanis ds Vsiasrsa 28 sol. pro 25 iure,

ad Asttm !aztckttm«s in die ^sesasioais Ooraiai 14 80I.

pro 12^/2 rare,

ad rasraoriara ^«Kauais ?srssaalsa, presoitsri, 28 80I, pro

25 rare.

ad arsraoriara Lsrtoldi HoltKassa st axoris sns 4 rare, et

3 sol. pro 60 rare,

ad rsparaeioasai laraiaara ad Ka^s i'SIi«« 44^2 sol. pro

41 rare,

ad rasraoriara doiniaorara ^«K, Lrabovsa et Narczaardi

öosviai 7^2 sol. pro 7 rare, raiaas 4 sol.

ad ssrasllas 5 rare, raiaas 4 sol. pro 68 rare,

ad Dismtbittt in dis Lorporis (üaristi post eireaitara 28 sol,

pro 25 rare.

ad raissaia Corporis Oliristi post ?aseka 26 sol. pro 24,

ad liberariara 3Vs rare, pro 50,
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«6 rusiuorisru Ns«uti16is 6e Oamsu 28 sol. pro 25 mr«.

Lt sa«sr6os iu ist«, s««I«sis, tiabsus slsmosiuaiu a66at

8 s«1. 6s uu« prato, o^uos nun« sxpuuit 6c,iuiuus

^asobus Lrärusts6e') sx parts KIü sui, o^ui Kaust sIs-

ruosiuaui istarn,

a6 rusiuoriaru UsIsKsu Usussl^us 28 sol. pro 25,

a6 rusmoriam 6ui ^ouauuis LssKsr 14 sol, pro 12 '/^ iur«,

a6 ssiusllas 6 rur«, pro 100,

«,6 6uru. Hiuriouru Nau6ä«Ir 9 sol, pro 8 mr«,

Itsru Kabsmus «um HsImoI6o 6s ?1ssss 2 mr«, r«66i-

tuum pro 30 mr«,, o^us spsotaut a6 stg,«iousm Corporis OKristi,

Item Kaoemus «um Hart^viso 6s I^lssss 4 mr«. pro

60 mr«., c^us spsstaut «6 sta«i«usm, st «apslluui Kausbuut

«uilidst 1 mr«. 6s prs6i«ta staoious, ut patst in u^ua6sm litsra,

Itsru uausmus «um Lourad« 6s ?1ssss 3^/s mr«. pro

50 rur«,, 6s o^uious spsotaut prim« 10 sol. pro 9 mr«. a6

6oruiuum >1«uauusm Lpruulc,

a6 «ardons« paupsrum 8 sol. 2 aldi pro 8 mr«,

«,6 6«miuum Hsrmauuum ^I^ammit 22 sol. pro 20 rur«.,

6s o^uibus r«66itibus spsstaut 12 sol. a6 eapsllauos

pro msmoria sus, 6s' ambous ia«ieu6a st alü 10 sol.

spsstaut s,6 ssmsllas.

itsiu a6 ssmsllas 15 sol, pro 14 mr«. 6s uovioüs «ollsstis^

Itsru QÄvsiuus «uiu I>vau« lisusutlo 7 mr«. pro 100,

6s c^uiuus spsetaut a6 «ousolaeiousm sauots Larbars 4 mr«.

pro 50 sx parts 6ui ^ou. Lvartsu, itsru «x parts sius6siu

3 rur«. «,6 msmoriam suam.

^) Der Name Jacob Bramstede ist durchstrichen und dafür an

den Rand, geschrieben: cloiuiuus Zolismuss Lraolit, ssriptor «ivitatis

I^ubiosusis. Der Rathmann Jacob Bramstede starb 14S1, Aug. 1,

kurz vorher am 1. Juli war Johannes Bracht in das Amt als Secre-

tarius des Raths eingetreten.
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Item Käbemns sniri <ünllra6« 6s ?1«88s, inorsrn traksn-

teiri in villu ^«m^sKaZIiLn 34 mr«, pro 300, 6s c^uil^ns

spsetAiit, 8s6 lQ«6o 6at>it 21 inrs,, 8i osne psr8«1usrit,

a6 ssraslluZ 7 rnro, pr« 100,

a6 insmoriam (ZsrKnr6i O6s8l« 7 mro, pro 100,

ä6 rnsmoriuiri ^ilm«6i3, nxuris sns, 7 iure, pro 100.

Itsiri tiat>sir>u8 suW ^«gsk^ni^) 6s ?Is886 in HovKsn-

6orps 14 iure, pro 200, 6s c^uibus 8peetgnt!

«6 ss«un6!M ini8s»lli 6et'uuet«rum 14 sol, pro 12'/2 mro,

sx p«rts ^«Känriis Kwa^sr,

tt6 rnsinoriarn 6lli 1'i6eriei Horsboreli 2Vs iure. 4VZ 8«I,

pro 37 ir>ro,

a6 msiriorigm ^«Imnni8 OsQusKsn 31 8«1. pro 27^2 rnre,

ä6 rnsirioriam 6ni HsriN^nni ^Vs8tf»l8 28 8«I. pro 25 rare,

ii6 rrisirioriäin l'Kalsn ^Vs3tkAls, uxoris 8us, 28 8o1. pro

25 iure,

a6 msrnorisro Hinriei 6s LprinAiis, 3Vs mre. pro 50,

ä6 vina et puns8 17 8«1, pro 15 inre. «x parte ^«K. Lpkisu,

s6 6«niinum ^oliinii^em L«n8t^u 5'/s sol, pro 5 rar«.

Itsm Ks,bsuiN8 eura I^n6er« L^daeKsn iu <Äri1t?«vveu

21 mrs, rs66ituurn pro 300, 6s ^uiku8 spsct»Qti

a6 sard«ns8 panpsruin 28 8«1, pro 25 inre,

a6 vins. st PS.QS8 14 Lol. pro 12^ mre,

a6 eonviviurn 14 8«I, pro 12Vs rare,

ä6 rlieinoriiun 6in IZsnniuAki ^«ällsnt^Q 3 ^2 pro 50 rnrc,

a6 «0Q8«1aei«nsin 3äneti Nsttlisi gp«8t«Ii 3^/2 inre. pro 50,

ä6 e«Q8«1aei«nsni 8»uote Oorotliss 3'/^ iure, pro 50.

a6 eonsolasionsiu 8gnoti ^nt^unii 3Vz inre, pro 50, st 6s

i3ti8 rs66itiI)U8 KaKsdit oper!N'iri8 3 iure,

a6 6nni, Ounrtt6nin Lru8c«^vsn 3 V? rar«, pro 50,

i) Der Name ist später durchstrichen und statt desselben geschric»

ben m«6o cum Ott« 6s ?1ssss in LtLsriKussri.



151

Itsm K^dsmus snrn Ottons st Ounra6« ki'ätridns 6s I^u

28 inr«.^) rs66ituuin pro 4W, äs ^uibus spsvwut'

a6 rrisinoriarri 6r6 >Ioliniir>i8 Lotli 28 sol. pro 25 iure,

a6 ÄsSinK ce?i in r>o«ts ?!issks 28 sol. pro 25 mr«.^)

a6 6rn«. I^u6olpKum Nusl 3^2 ror«. pro 5(1.

ad 6rim. ^okauoem No^sleKsn 28 sol, pro 25,

a6 Hsrillannuir, "I'/^rsnlzsrsQ 4 iriro. 3^2 sol. pro 60, st 6s

istis rs66itidus a6 eapsllauos a6 «.nibousm V« rnr«,

a6 illsrnoriarn 6r>i ^«liäullis Ktssn, prssoitsri, 4 irir« 8 sol,

pro 68,

ä6 6Qru, Hiuricnrri Nari6a«li 3 rnr«, minus 6 sol. pro

37^/z rare.

ä6 msrrioriam ösrtrummi Kalsri 3'/s mr«. pro 50,^)

ä6 msrnoriam 6ui Hsnniu^Ki LvsrKaroü 3 mr«. pro 50. ^)

s6 inemoriarn clomirii ^«Klmrns I^unsvorsK 3 irir«. minus

6 sol. pro 37 '/s,

aä rusiuoriain (?sr6slceri 6s O^msn 2 rnrc 18 6sv. pro 30,

s,ä rnsiuorigln ^lisolai K««t«K 2 iure. 3^/2 sol. pro 32.

Itsrn liadsinns euin 6n«s saxonis 84 mr«, r«66ituuin

pro 1200 iure,, 6s u^uibus spsotäuti

ä6 6«miiiuin ^oKäQQsm OroAksr 3'/s inr«. 3 sol. pro

53 iure

ä6 msmorianr 6r>i ^okarmis Lsslcsr 14 sol. pro 12 V2 inr«.

ä6 rQSinoriärn ^oliaunis 6s Vsinsrsn 28 sol. pro 25 irire.

ä6 6oiriiunm ?strum ^«r6su 5 inr«. pro 72^/s rur«.

sä rasraorikun 6srlmr6i 6s Nir>6sii 2 iure, et s.6 seiusllas

24 sol. sx parts sius6sin pro 50 mr«.

g,6 irismoriam Ra6olpKi OattssKrooli 22 sol, 4 6su. pro

20 irirs.

^) übergeschrieben XXI1II tantum.

^) Die Zeile steht statt einer andern gänzlich cmsradirten,

2) Beide Zeilen sind durchstrichen.
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«6 memoriuin 6ni ^lonannis ^Vvuolt 2 mre. 1'/^ sol. pro

30 iure.

all inemoi'ialn nia^istn ^Vsrneri Lrelcevolt 28 sol. pro 25,

a6 IlevleKen Ltuvsn iure, pro 7 nno.

a6 insinoriain 6ni Nicolai öu^l?oven 3'/s iure, st, 8 sol,

a6 eapellanos a6 ainbonem pro 60 rar«,

ad rnsnioriain ^onanvis Vsttsn 33 sol, pro 30 rnre.

a6 rnsmoriani 6r>i ^Verneri Asnnssn 47 sol. pro 42 inre,

a6 rnsmoriaul 6oininornrn ^i6sriei 6s Lnrsn st, ^«n. <^«It-

lierelr 9 sol, pro 8 rnre,

a6 rnernoriarn 6ni Hsrrnanni dall^-n 3 inre, st sol. pro

44 rnre,

ml virig, st pane» 1 inre, sx parts ^on. Kprnnlc pro 14 rar«,

»6 Ka^e T'SAitt« in zeznni« ex parte Lvsrnar6i NoiliKsn

7 inre, pro 100,

a6 rnaSistrnin ^Vuliar6nm 3V^ mre. pro 50.

ml eousolaeionern «etavarnin seil, Visitaeionis, I^ativitatis,

^.ssnmptionis et in 6ie ^,n6r«s in sninrna inissa, a6

teinpns 28 sol, ex parte 6ni ^«nannis 6s ö^als, 7 inre,

pro 100,

a<1 Aiscuöttit 7 inre. pro 100,

ad insniuriarn liixs 6s ^.lsn 7 rnre. pro 100.

a6 oonsolaeionsin sanets Katnsriu« 3Vs rnre. pro 50.

ad insinoriain Walbnr^is Lrnseo^ven 3'/s inre, pro 50.

a6 ^nnannis Collier 2 sol. pro 2 rare.

a6 üot^Iisri 6s Oortnnnnle insinoriam 4 nrre. 3 sol. pro

t>0 mre,

!>6 insinoriain 6ui ^i6sriei Horsdoreli 11 sol. pro 10 rare,

a6 lsprosos 31 sol, pro 28 iQre,

«6 insiiioriani Lsrtrainini Xalen I Vs s«l. pro 24 sol.

Itein Iu>l>en>ns euin LMlrer6« Hssstsn eentnrn et

47 inareas rs66itnurn pro 2100 iure., 6s (pnlzns spsetant-

a6 strueturni» in Lninin« 28 unc. pro 400.
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acl ekm«r>ie«8 eeele8is VtKinsnsis') 49 mre, pro 700,

aol seenndain mis3am in eeele^ig, uostra 14 mre, pro 200.

ad ssmellas dominornm vie^riurum 9 mre. mimi3 4 sol,

pro 125.

ad memoriam ^okimins Huvsselien 28 sol, pro 25 mre,

g.ol i8'a^s T'SIi«» in zeznriio 7 mre, pro 100.

acl eollsolaeionem oetavs Lpvplinnis 7 inre. pro 100,

ad (^nerliärcmm O^Kman 3'/» mre. pro 50 et, ncl ssmellas

ex ps,rt,s ipsius 3^ rare, pro 50.

ad psalterinm 7 mre. pro 100,

msmoriam Vrit,«s <^rg.vsr6es 4 nne. 3 sol. pro 60.

ad msmoriam Hermanni HäAnelstens 4 mre. 3 «ul. pro 60.

ad 0 07«« 33 V2 sol. pro 30 mre,

ad cloininmn ^«Kannsm ^.rndss^) 3V2 mre, pro 50,

a6 msmoriam Onnraäi Lwa^lrers 28 sol, pro 25,

aä msmoriam oomini ^aeobi ?nsoris 22 sol, pro 20 rare,

g,6 ssmslla3 5 V« pro 5 mre.

Item liabsmns enm UsunsKen ^Valstorps 14 mre. r«6-

clitns pro 200 mre,, 6e c^nibns 8psetlrnt!

11 sol. 2 den. ad 3smsllas pro 10 iure,

g.d traetnm seiliest ^)ies i^a 2 rnre. 18 den. pro 30 mre.

acl dnm. ^unanirsm ^.rnd63 28 8«1. pro 25 mre, (rs8titnt,i

SNNt).

äd vina st panss 33 '/s sol. pro 30 mre.

äd msmoriam I^amosrti O^lcmans 44 sol, pro 40 mre,

sä msmoriam Hinriei Xvl 22 sol. pro 20 mre,

sd ssmsllas de novieiis eolleetis 14 80I. pro 15 mre,

ad dominum Narqnar6nm LeeKsr 33 3«1, pro 30 mre.

') In Eutin war eine von dem Bischof Burchard im I, 130IZ

gestiftete, aus sechs Praebenden bestehende Collegiatkirche.

^) Johann Arndes oder Arnoldi wurde im Juni 1455 als

dritter Secretair des Raths angestellt.
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Itsm ttnnsmn« «nm viogriis ?sn«ti ?stri 14 mr«. rsddi-

tnnm pro dn«snti« m«,r«is, c^u^s imnosnimns «nm «3 «um

dumino dn«s II«1tTä«is, 6« qnibus «vsotunt nrimo 7 mrc.

pro 100 ^d «unt^nduin vsrsnin ^4?,cki ««« King, vi«s, 3«ili«st

8kl00klt« ants ndvsntnin, c^nando «gntätnr ssn^nsnois, ^.vs ^»-e-

c^ai a, st, saooat« «nts KsntnnASÄmlnn, ex nsrts domini Hin-

ri«i ZsZnsosrANSs «unonioi, st pro cmolibet tsnmors distri

bnätnr mr«,; st sliorglis ordinabit, dnos nneros «srolsrä-

rio«, c^ni triu» vi«s nsxi« Asnibns «antadnnt ^.«cki nos, cnor«

rssvondsnts ^«^« ?i«s, vlsban« ad nonnlnm vsrso tsnsnts

vmg.Ainem osate virZinis, Lt distriuntor davit onilikst, nnsr«

4 dsn,, sinnlitsr st «nstoo'i «««Issis 4 dsn.

Item sn««tklnt ad msmoriam dni Näro^nirrdi LonKorgtss

3Vs rar«, pro 50,

itsm äd semsllas 3Vs m^L. pro 50 sx narts mäKi8tri

>I«n. 'Uärsndorn,

Itsm Iistt«mn8 «nm Ostlsvo Loo^olde in Aarane ^

72 mr«. rsdditn8 mo 1200 mr«., 6« q^nibns 8vsetanti

sd insmori^m -loli, I)«r8o«'«n st nxoris 8ns 3 mr«. s^/s 8«1.

pro 60 Mi«,

s,d msmorittm dni ^.Ibsi'ti Lrp,^) «on8NÜ3, 3 inr«, 8^/2 s«I

pro 60 mr«,

ad msmorium (üonradi ds Oalvsn 3 mr«. 8V2 sul. pro

60 mr«,

ad msmoriam Lsrnardi Ltnvsn 3 mr«, 8V2 s«t. pro 60 mr«,

ad msmorium nxoris Kotgsri d« Dortmunds 12 mr«. pro

200 im«.

ad dominum I'strnm Kordon 1 mr«, pro 16 mr«.

ad InmiuÄ (Corporis (Ünri8ti 6 mr«, pro 100 mr«,

ad »smsllas 3^/s sul, pro 3^/s mr«,

Airans Sierhagen, ein Buchwald'sches Gut in Holstein in

der Nähe von Neustadt,

2) Rathmann, gestorben 1434, März 15.
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a6 <?aucke cköi Asni^i« 20 ?ol, pro 20 rare,

»6 6oinirinin ^«Karinsm I^uoliovsQ 6 irns, pro 100,

a6 irismoriäin 6ni ^olmniris ^rnKussQ 3 inrs, 8Vs sol, pro

60 rar«.

scl «tusionsur Corporis (?Kri«ti 13 mrs. 8Vü sol. pro

225 rar«,, 6s c^uibu^ «psstant 6 inr«, pro 100 »6 vitain

uxoris LrslcsrvsI6, ^)

a6 SÄpsllairos 1^/ü niro, pro 33'/^ inr«,, itsra 5'/s mr«,

ir>illN8 3 6sll., o^us spsot^nt, vrt in littsra 6unntoria sx

psrts ^«K. Lrslcsrvsld post «oitnm illornar,

a6 rasraorisrn soii,«ulutn« 3 rare, pro 50, ei 6« in:^ne 29 sol.

2 6sn. pro 20 rar«,

ad insraoriara .lokannis 6s HovesssKsn 5 sol. rniiins 3 den.

pro 5 rare.

Itsra l^Ksran« «um .lokalln« Rant^owsir 70 rar«, r«66i-

trrs pro mills, 6s cpiibns speotaiit:

ad vitsra ^6«ri«i 6s Hove 14 rar«, a6 vit«m «riain, nun«

s,6 rrismoriinn sui st rrxoris 8 mr«. st -1 a6 ssinsllg».

»6 6«nnrarin ?),lsri(;nin 6s I6iI6sn^eni 14 rnrs, pro 200,

6« Hnion5 »psstÄQt priino 3Vs rnr«. pro insinori^ sn^

iQ 6is annivsrsurii sui psriss sspnlsrnni, st «o6sm 6is

orarii s«.ssr6oti celsbrunti «t Osuin pro so in n6««g,

oranti 8 6sn, st 6u«6«sim sol. n6 niribonsin eapsllknis.

itsm sx pai°t« sins6sui 7 nir«. a6 sorlsolasioirsiir Oivi-

sionis apostolorrim.

a6 vitain 6«mir>i Ilinrisi Koisn st n6 lunnliam «nnm

Nsttslcsn Ns^sr 3 mrs, minn« 3 sol. pro 40 inr«.

ä6 6srliar6i l^srst'/.sn 10 sol, g<l ginbonsra st 3 inre, rniuus

6 sol. a6 ssmsllus pro 47 inrs.

ex p^rts 6srdor6is ?IssKovsn 2 irir«. s.6 serasllas pro 30,

g,6 rasrQoi'iära l'lroiris l^srKrillA st uxoris sus 5Vs inr«,

pro 80,

^) später hinzugefügt: nun« a6 menioriain ejus.
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ad seinollas II sol. 2 den, pro 10 iure,

ad doinini Hinriei Nsndaen 20 sol. pro 18 inre,

ad doinini ^ilkelini ^Varendorpes 3'/^ nne. pro 50 «t ad

ineinoriain uxoris sne 3V2 inre. pro 50,

ad doinini ^lbsi-ti Hsrvsrdsn 3Vs inre, pro 50.

ad doinini Linriei lis^inar 3Vs inre, pro 50.

ad eonsolaeionein saneti Lartnoloinsi 3'/s inre. pro 5(1.

ad nienroriain .lukainiis ^Vaterlrns 28 s«1. pro 25 inre.

ad ssinellas 28 sol, pro 25 rare.

Ornn L^liard« <),nit2«wsn nabsinns 6 ivareas redditns

pro 100, czne spsetavt ad insinoriain eniusdain detnneti et,

parsntuin e^jus, c^uorurn nonnua sunt, Dso nota. Lt distri

duatnr ill doniinioa inlra ^sesnsiuuis Doinini euilibst lsZenti

viZilias ina^jorss 1 sol, et 6s man« in inissa albus, et, «6

ainbonsin eappellanis 12 sol, pro insinoria in ainbone, et

stsnt nodisenin in sorte, si rsdditus provsrlerint,

Itein naosnins euin aooats in O^siusr st cnnr tot«

eouventn ejus 70 iure, rsdditus pro inills inareis, ds o^uious

speetant:

ad ineinoriain ^louaunis I^gn^en 5 inre, minus 4 sol. pro

68 inre,

ad ineinoriain Lli/adetK, nxoris ejus, 5 inre. ininns 4 sol,

pro 68 inre,, äs cz^uibus spsetat vna inarea ad ainbonsnr.

ad ineinoriain ^Voltsri Heesen 14 rnre, pro dueentis.

ad nisinoriarn Llixabetli I^sinrnosnovsdes 4 inre. 3 sol.

pro 60 inre,

ad ineinoriain 6«di'ridi l^srlcr^nANSs 4 inre. 3 sol. pro

60 inre.

ad ineinoriain I^ainberti Oilcinans 44 sol. pro 40 inre.

^) Die letzten Worte erklären den öfters vorkommenden Ausdruck

in sorte stare, deutsch: in dem luke stan, s. oben S. 112 Anm. 2.
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ad meinoriam Hinrisi Vrs3SQbsrAl,e8 3Vs nns, pro 50 mrs,

ad memoritim (?«8vvini (?!tdsI)U3oK 3'/s mre, pro 50 nu«,

ad memoriain liodolplii äs öslßtisn 3 V» mr«. pro 50,

st ex parte s^jusdern 2 inre. ad «emsllas et 24 8«1.

sd inis3äs 1«Asr>6a8 3ud turriuu3 3«iliest de sanetis

Barbara et 6ertru6s pro 5l) inr«,

ad inemoriairi ^«Kanuis steeubeken 11 30I. pro 10 mre,

nd vitai» NetteKen Heitmans 3'/2 rare, pro 50 rnre,

sd rnsmoriam ^«Känois van dsva Leerne st uxoris sns psr>63

3epulernva «um «ar>6e1a ds dimidia likra eers 4 inr«,

inirms 2 s«1, pro 56 '/z mre.

ad ivernoriarn Lsrnardi van dein Lssrns «t ux«ri3 3us

peues sepulernm ouiu eaudsla de diirddia libra eers

4 inre. i»iQus 2 s«1. pro 56 Vs inre,

ad illemoriara Hiurisi 6Ko^1sKsu psue3 sspnlerum eum

Sandels, ds diinidia liura ssrs 4 iure. ir>iuu3 2 30I.

pro 56 Vs inrs,

ad vir>a st psns3 11 3«I, 2 den. pro 10 iure

ad di3tributiousiri rrii33S (üorporis (1>lri8ti in oetava 3 '/s mre,

pro 50 rare.
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Vier Stiftungsurkunden.

Oomins, NetteKe, relieta domini ^«Imnnis K^ua, ciuon-

dsm eonsulis I^uui^ensis, dsclit vieariis, vioevieariis st solsnti

seelesis »eats Nnrie virginis vi^inti o^uinc^ue mar«k>s ludiesn-

sium denariorum , pro c^uidus omsrunt apud dominum

Nienaelsm Lemitten, convisgrium suum et preiliets seelssis

tun« «»pellanum, 8 marearum et 12 solidorum perpetuos red-

ditus in «piadlun littera su.i iuxt», eos dsposita, c^uos ins«,

si Kens solvuntur st no« noviseum stund« in soi'ts psreipist

ad usum vits SU«, <^ua dsiunota esdat msdig, pars rsddi-

tuum pro msmori«. suu, st nliorum suorum sum oandsla Äs

msdia libra esrs apud sspulsrum eins in annivsrZiZ.ri« su«

ooitus sui psru^sudä, el ».Iis. pars in gnniversario viri sui

cnin esndsla, ut supra, domini -lonannis 3^n«, pro ss «t tiliis

sorum similitsr in anniversario «Kitus sui apud idsm sepul-

erum pro memoria distribuatur, sxeeptis 24 solidis, o^uos

dldzunt snmuatim eappellanis ad anmunem pro memurin

predietornm sud simili sorts, si provensrint, alias nienil. si

nodis nielul provensrit, czuia si« est eoneordatum «um eis.

Dominus Hinrieus XotKs, psrpetuus vieurius in seelesia

bsate Claris virZinis I^uliic-ensi, dedit suis viearüs et eins-

llem eeelssis viesviearüs <^uinc)uaAinta mareas lunioonsss,

c^uibus empti snnt apud rsliZiosos eonventns in Lordesnolms

3 marearum reZditus, cmos tamsn ad vitam suam, si solnti

merint, sud sorts duntaxst sudlevabit. Item dedit prssoriptis

vieariis suis st vieevieariis mro. redditus ds redditibus

14 marearum, smptis apud dominum Lsrardum ?stsrsnaAsn,

sieut patst in ciuoZam instrumsnt« super Kiis eonisoto, c^ui

iam simul suiumatim eoinportant 7 mre, redditus. Os c^ui-

nus eonvieariis suis ad ssmsllas esdsnt post mortsm eius
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unius inares redditus et «.Iii sex inareuruin rsdditus erunt

pro rneinoris, sua, narentuin st usnskaetoruin suoruin in anni-

vsrsario «Kitu3 in sappella 8ua nens8 8enu1eruin «ins eurn

eandela ssrsa de insdio talsnto siinul vsrgAsnda, vieario 8«u

okneianti eannslls pro vrsvaraeions st luinins altari8 dupliesin

poreionsin vorriAsndo, Itsin dsdit prsdietns cZoininus Hiuri-

ous Xotiis souvieariis st vic-svisariis suis 54 iure, 4'/s sol,

lubiesnsss, pro c^uibus einvti sunt euin ^onanne 1^,aut?iovven

3 mre, minus 3 sol. pro c^uadrsiAinta insreis st euin doinin«

lluos Laxonis uuius inares rsdditus pro 14 inarois 4Vs sol,

lud. Lunnna sinnil 4 inares nünus 3 sol, rsdditus, c^uos

NstteKs Nsvsrs kannlia sua pro usu vits sue, tantuin si uro-

venerint, 3ulz sorts suldsvauit (^ua dekuneta iteruin esdsnt

rmius inarse rsdditu8 »srnellis viearioruin et ineclia par8 red-

ilitus suvsrnui, seiliset 22 '/s sol, iu auAinsntuin oonsolaeionis

surietorurn ano3t«l«ruin Lvinonis et ^ude, «liaq^ue pars, sinn

litsr 22 sol,, vieariis et vieeviearüs sinAulis, q.ui easulatiin

cum doiniuo vleban« in die ueati ^«lianin8 Lvan^sliste 8iinul

intonant introitum nnsse et vsrdurant usc^us in nnein nus8s

!l6 eantanduin st intouanduin 8ingula, euilidet 4 dsuarios

äistribuend«,

^Vv vieani alle 6er Kerken unser Isvsn I^ruu^vsn ovnnsu

l^uoeks lzsksnnsn uuds betuAsn vor uns unde unse nakoino-

Iii>A«, ds,t un8 de ersame l^redsrisk I'snniugouttel, Körper t«

I.ubsKs, t« vullenkoinsner no^s ßSAneven IisKt unde vol

sntriektet Kundert inark luvesdi, 6s vv Asnsliksn entianAen

uucls uvpgskoret nsdbsn uuds in uussr Kerken uut unde

protzt an rente gnoleekt Ksbdsu to KslioK dsr srdenoinsdsn

viearisn unds vrestsre alle dsr KerKsn erlienoinst to salielisvt

sviisr svZenen uuds svner nusirouwsn NärZarstlisn seien,

in s^IKsin oeseiisds unds vorwürfen, 6at alle vrestsr der

KsrKsn srbsnoinst zarlikes 6e3 anderen däASS ug, sunts Lar-

tkolorneus anostoli 3sK«1sn vorviielltst wessn, to swionliksu
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tvösn to nolcisiisis upn Zsins Zravs invnsr Isvsn Knskron^ven

NarZarstiisn ens KsrliKs insinoris mit viZilisn nuäs niisseu,

su« Ksrssu npp 6sins Zravs n«, vontliksr viss der KsrKsu

vorssreven. un6s ösr^sliksn na ?rs6sri«K ?snniu^buttels

6«6s «K «ns nsrliks inernoris vor svns, svnsr «Icisrn nnäe

wo1o!s6ers sslsn ok sviekliksn t« Ko16sn<is in wiss rruäs

kurinsn vorbsrort. Uno!« Zswils ?rs6sriek iu 6sins natnr-

liksn levsnüs, lovs vv in Auäsn truwsu, sin soäanne nsIKte

6«r rsntlis van 6sn 1inn6srt inarksn Komsn6s ^utliksn t«

A«ven6s, so vsrns nn8 dstalinZs bsssnut, invt uns in cisrns

luks to Stands, alss « v ciat vasts lovsn vor nns nn6s unss

uaKoinelinAs in Zu6on trugen st«6s nuäs vasts t« noldends

in «raKt ässses nnsss brsves, alls arZsIist ntNAliessnsdsn,

und« 6it «Ic aI6us in nussr visarisn o«K laten vorxvarsn.

In tnoliniss« 6sr warnsit so nsbbsn 6e srwsräiASn nsrsn

Lvsrnaräns Lüssow, ^onannss LraoKvoAsI unös I^n6«Kinus

KoAZsnäorv, als« 6« «I6sstsn viearii, in 6sin nainsn <!er

au6srsr> srs inAsssZsI witliksn latsn nanZsn vor össsen Krsik,

äs Zs^svsn is na Lristi dort ^1 LLLO I^XXIIII zar, in sunt«

Nartini 6a^s.

^sstainsntarii äoiniui Hinriei I^nosrti, visarii soslssis

osate Claris virginis, znxta snuin tsstamsntnin st ssonnönm

nltilnain volnntatsin assiAuaverunt visariis st vissvisariis

siusdsin ssolssis 6Vs inre, rsääitvis in st sx villa Lrvsc1ra6«

(Arfrade) nrone I^ubeK inxta tsnorsin sui tsstarnsuti institnti

apnä visarios, äs o^nidns rsä6itidns 2V2 mr«. a6 ssrnsllas in

sndsidinni ssinsllaruni visariornin sivs vaninni st 4 innres

rsöüitus pro insinoria sna vsrvstna in ssolssia Naris l'norns

anostoli vsragenda. ^.stuin anno I^XXIII,



l'ttL NSW VO«l<



!

 



161

III

Der Münzfund zu Travemünde und die Lübeckischen

Hohlmünzen.

Mit einer Steindruck-Tafel.

Von vr, Carl Curtius,

Äls im Juli des Jahres 1887 das alte Siechenhaus bei

Travemünde einem Umbau unterzogen wurde, kam in der nord

östlichen Giebelspitze etwa zwei Meter über dem Fußboden des

Bodenraums eine Menge älterer Münzen zum Vorschein, Dieselben

lagen auf der Innenseite der I V-z Stein starken und völlig trocke

nen Giebelmauer in einer 15 großen Oeffnung, welche durch

einen lose davor gelegten Stein wieder geschlossen war. Die

Münzen müssen in Leinwand eingehüllt gewesen sein, da beim

Herausnehmen derselben sich lockere Leinwandstücke dazwischen vor

fanden.^) Das Gesammtgewicht des Fundes beträgt ca. 360 Gramm,

Er enthält ausschließlich kleinere Silbermünzen, und zwar 253 Hohl-

münzen oder Brakteaten und 237 zweiseitig geprägte Münzen, von

denen die meisten gut erhalten und nur wenige stärker beschädigt

oder oxydirt sind. Die älteste von denjenigen Münzen, deren

Zeit sich mit Sicherheit bestimmen läßt, ist ein unter dem Herzog

Casimir V. von Stettin s1413—35) geprägter Wittenpfennig.

Die mit Jahreszahlen versehenen Stücke fallen in die Zeit von

1489—1517, die jüngsten unter diesen sind ein Stettiner Witten

von Herzog Bogislav X. und ein Stralsunder Schilling vom Jahre

1515 so wie ein Berliner Groschen von 1517. Wir werden daher

i) Nach dem Fundbericht des Maurermeisters Hobe zu Trave<

münde vom 4. December 1887.

Ztschr. d. B, f. L. G. VI, 1, 11
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annehmen dürfen, daß der bei weitem größte Theil der in Trave

münde gefundenen Münzen aus dem Ende des 15, Jahrhunderts

und dem Anfang des 16, Jahrhunderts stammt. Dazu stimmt, daß

die wenigen älteren Münzen, wie z. B, der so eben genannte Witten

des Herzogs Casimir und ein anderer aus Stargard, zu den am

schlechtesten erhaltenen Stücken gehören. Die Hohlmünzen sind

sämmtlich ohne Schrift, aber mit Strahlenrand, die zweiseitigen

Münzen sind bis auf einen kursächsischen Engelgroschen und einen

Schilling aus Schleswig mit Mönchsschrift versehen, Ihre Hei

math ist Niederdeutschland mit Ausnahme des Engelgroschens und

weniger Stücke aus den nordischen Reichen. Am zahlreichsten ver

treten sind die Prägungen von Lübeck und der mit Lübeck durch

Münzconvention verbundenen Hansestädte Hamburg, Lüneburg und

Wismar, sowie von den benachbarten Küstenländern Holstein, Meck

lenburg und Pommer», welche damals in lebhaftem Handels- und

Schiffsverkehr mit dem Vorort der Hansa standen. Es ist daher

nicht unwahrscheinlich, daß die in Rede stehenden Münzen von

Schiffern jener Länder und Städte in den Opferstock des Traveniünder

Siechenhauses gespendet und von den Insassen desselben zur Zeit

einer Kriegsgefahr oder eines drohenden Raubanfalls und zwar

bald nach dem Jahre 1517 in der Giebelmauer des Gebäudes ver

steckt worden sind.

Bei der Bestimmung einiger Münzen hat mich Herr Haupt

mann M. Bahrfeldt zu Freiburg im Br. durch seine freundlichen

Mittheilungen und durch Uebersendung von numismatischer Litte»

ratur unterstützt. Auch haben die Herren Albert Benda und

Oberlehrer Dr. Schmidt mir bei der Untersuchung der zahlreichen

Exemplare ihre freundliche Mitwirkung zu Theil werden lassen

Die auf der beifolgenden Tafel gegebenen Abbildungen beziehen

sich fast ausschließlich auf die Lübeckifchen Münzen, welche über

haupt am ausführlichsten behandelt worden sind. Die Zeichnungen

dazu werden der Güte des Herrn Dr. Lenz, des hier anwesenden

Malers Freiherrn von Lütgendorff-Leinburg aus München und

des Herrn Bürger in Lüneburg verdankt,
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In der nun folgenden Beschreibung des Fundes ist der

Durchmesser der Münzen nach Millimetern, das Gewicht nach

Grammen angegeben. Die Bezeichnung „rechts" und „links" ist

vom Beschauer zu verstehen und, wo nicht das Gegentheil bemerkt

ist, eine gute Erhaltung anzunehmen,

Nibeck.

^. Hohlmiinzen.

1. Pfennige (Figur 1—2),

Gekrönter Kopf mit Seitenlocken, von einem Strahlenrand

umgeben. Die Krone hat 5 Zinken, welche oben durch Bügel

geschlossen sind, Durchmesser 15 Millimeter, Gewicht durchschnitt-

lich 0,2 7 Gramm, Nach dem Strich auf dem Probirstein sind

diese Hohlpfennige aus fün flothigem Silber geprägt,

a. Aeltere Form mit schmalerem Kopf (Fig. 1). Strahlen

rand mit 22 Strahlen. 5 Exemplare,

K. Jüngere Form mit breiterem Kopf (Fig. 2). Strahlen

rand theils mit 21, theils mit 23 Strahlen. 6 Exemplare.

2. Slaffcrte oder Vopvelpfeunigc (Fig. 3—6).

Zweiköpfiger Adler (Doppeladler) im Strahlenrand. Abgebildet

bei Seeländer, Zehn Schriften von Teutschen Münzen mittlerer

Zeiten. Hannover 1743 S. 38 Fig. 9. Vgl. Schnobel, Lübeckifches

Münz- und Medaillenkabinet S. 33. Die Schellhaß'fche Münz

sammlung, bearbeitet von Erbstein >>K 176. Lätslogue 6s 1»

eollsctiori 6s rnonnaiss 6« l'Komssii. II. ?g,rtis, OopsuKaAUS

1873 6954.

Fig. 3, Die Flügel des Doppeladlers haben je 3 Federn.

30 und 32 Strahlen. Gewicht 0,5 2 und 0,3« Gramm. 2 Exemplare,

b. Fig, 4, Doppeladler ohne Andeutung der Füße. Flügel

mit 3 Federn. Im Strahlenrande ein sechsstrahliger Stern über

dem Adlerskopf. 27 Strahlen. Gewicht des schwersten Exemplars

0,s«, durchschnittlich 0,4 7. 4 Ex.

Ii'



164

«. Adlerflügel mit 3 Federn und Flügelbinde. 28 Strahlen,

Gewicht durchschnittlich 0,5«. 3 Ex,

ä. Adlerflügel mit 4 Federn und Flügelbinde. 30 und 34

Strahlen, Gew. 0,47 und 0,55. 2 Ex.

s. Fig. 5. Adlerflügel mit 4 Federn und Flügelbinde, außer

dem Halsfedern. 30 Strahlen. Gem, 0,38—6 8, 7 Ex.

1. Fig. 6. Adlerleib mit Punkt in der Mitte. Flügel mit

4 Federn und Flügelbinde, Halsfedern. 30 Strahlen. Gew. des

schwersten Exemplars 0,73, durchschnittlich 0,55. 8 Ex,

g. Unbestimmt und schlecht erhalten. 4 Ex.

Die sämmtlichen unter 2 a—Z hier aufgeführten Doppel.

Pfennige haben einen Durchmesser von 20—21 Millimetern und

sind aus sechslothigem Silber geprägt. ^) Das Gewicht der gut

erhaltenen Exemplare beträgt 0,50—6« Gramm mit Ausnahme

von wenigen Stücken, die wohl nur zufällig einen breiteren Rand

haben und dadurch etwas schwerer ausgefallen sind. Die in der

Beschreibung aufgeführten kleinen Abweichungen im Gepräge wer

den zur Unterscheidung der verschiedenen Jahrgänge gedient haben.

Denn der Zeit nach scheinen sämmtliche Typen nicht weit von ein

ander entfernt zu sein, sondern wie fast alle anderen Münzen des

Travemünder Fundes in das Ende des fünfzehnten und den Anfang

des sechzehnten Jahrhunderts zu gehören. Daß in dieser Zeit zu

Lübeck trotz aller vorhergehenden Verbote und Beschränkungen des

hohlen Geldes noch Hohlmünzen geprägt wurden, wird von einer

Lübeckischen Münzchronik ^) bestätigt, wo es heißt: „Anno 1502 wor

den zu Lübek Pfenning, Blasiert und Witten gemuntzet. Die Witten

hielten fein 5 Lott 1 Q.; gingen uff die Mark lodich 216 Stück."

Die erste Ausmünzung von Doppelpfennigen (blafferde, Holgeld)

geschah im Jahre 1329, und zwar aus 14löthigem Silbers) In

2) Die Strichprobe ist von dem hiesigen Goldschmiede Eeck freund»

lichst vorgenommen worden.

°) Abgedruckt in den Lüb. Anzeigen vom Jahre 1771. Stück 18.

4) Vgl. Grautoff, historische Schriften III S. 124 und dessen

Lübeck. Chroniken Th. 1 S. 470.
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der folgenden Zeit sinkt der Feingehalt allmählig. Im Jahre

1364 beträgt er nach den Untersuchungen von H. C, Dittmern

noch 11 Loth auf die Köllnische Mark. In den späteren Münz-

recessen der Städte Lübeck, Hamburg, Lüneburg und Wismar wird

angeordnet, daß die hohlen Pfennige in den Jahren 1398 und

1408 aus 9löthigem, 1422 aus 8löthigem, 1432 aus 7löthigem

und endlich 1492 nur noch aus 6löthigem Silber geschlagen werden

sollen. 6) Wenn nun die Travemünder Doppelpfennige sämmtlich,

wie bereits erwähnt wurde, 6löthiges Silber zeigen, so wird auch

von dieser Seite bestätigt, dah sie dem Ende des 15. oder dem

Anfang des 16. Jahrhunderts zuzuweisen sind, wie denn auch die

mährend dieses Zeitraums in Hamburg und Lüneburg geprägten

Hohlmünzen den gleichen Feingehalt von 6—7 Loth habend)

Außer diesen so eben beschriebenen Doppelpfennigen aus

Travemünde befitzt das Lübeckische Münzkabinet noch zahlreiche

Exemplare, welche aus anderen Münzfunden auf Lübeckischem

Gebiete und in der Umgegend stammen.") Sie sind zum Theil

etwas älter, gehen aber, so viel ich sehe, nicht weit über den

Anfang des 15. Jahrhunderts zurück. Wenn sie dem entsprechend

auch einen höheren Feingehalt (bis zu 8 und 9 Loth) haben, so

zeigen sie doch im Gepräge keine wesentlichen Unterschiede. Wir

5) In der Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und

Alterthumskunde Bd. 2 S. 170.

«) Vgl. die Münzrecesse bei Grautoff, hist. Schr. III S. 190. 195.

212. 219, und den Receß vom I. 1492 bei Evers, Mecklenb. Münz

verfassung Theil I S. 361. Witten von 1502 nur fünflöthig.

Vgl. S. 164.

7) Vgl, Gaedechens, Hamburgische Münzen und Medaillen

Abth. II S. 329. M. Bahrfeldt, kleine Beiträge zum Hamburgi

schen Münzwesen in den Mittheil, des Vereins für Hamburg. Gesch.,

Jahrg. 9 S. 75 ff, Bahrfeldt, die Lüneburgischen Hohlpfennige

in den Berliner Münzblättern 1885 S, 523,

8) So namentlich aus dem Münzfunde bei Neu-Lauerhof vom

Jahre 1819, dessen Vergrabungszeit Grautoff (hist, Schr. III S.

296. 315) bald nach 1436 ansetzt, und aus einem zweiten Funde

bei Alt-Lcmerhof, dessen Münzen wahrscheinlich dem Anfang des

15, Jahrh, angehören (Vgl. den Anhang).
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finden vielmehr auf ihnen dieselben zur Unterscheidung der

Jahrgänge dienenden Beizeichen und Stempelverschiedenheiten,

wie z. B, einen Punkt auf dem Adlerleib, einen Stern im

Strahlenrand, Adlerflügel mit je 3 oder 4 Federn, mit und ohne

Flügelbinde.

Aus diesen Unterschieden läßt sich mithin keine Altersbestim>

mung entnehmen. Doch scheint die Hinzufügung der Halsfedern

den jüngeren Doppelpfennigen eigen zu sein, während andererseits

die Darstellung des Doppeladlers mit nur zwei Federn an den

Flügeln auf die älteren Exemplare beschränkt ist.^) Zn den letzte

ren rechne ich auch einen Doppelpfennig, welcher am Rande einer

aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts stammenden Valvations

rolle in Lüneburg, von der im Anhange weiter die Rede fein

wird, befestigt ist,

Fig. 7. Doppeladler ohne Halsfedern, Flügel mit je

3 Federn ohne Flügelbinde, Strahlenrand mit 25 Strahlen,

Dm. 19. Gew. 0,43.

Da der Doppeladler hier einen entschieden alterthümlicheren

Typus hat, habe ich in Figur 7 eine Abbildung dieses Blasiert

zur Vergleichung hinzugefügt.

Während nun Lübeckische Hohlmünzen mit dem Doppeladler

in verschiedenen Münzfunden in großer Menge gefunden und daher

nicht nur in dem hiesigen Münzkabinet und in hiesigen Privat

sammlungen, sondern auch in vielen auswärtigen Münzsammlungen

zahlreich vertreten sind, so fällt die große Seltenheit kleinerer

Pfennige auf. Fast alle haben einen Durchmesser von 19—21

Millimetern, und, sofern sie nicht stark beschädigt sind, ein Gewicht

von 0,s o—6« Gramm, und sind daher zu den Blasierten oder

Doppelpfennigen zu rechnen, welche jedoch erst seit dem Jahre 1329

geprägt wurden. Nur ganz vereinzelt finden sich kleinere oder

9) Im hiesigen Münzkabinet befinden sich einige Exemplare mit

nur zwei Federn an den Flügeln des Doppcladlers, Da sie von

acht- und neunlothigem Silber sind, werden sie aus der Zeit von

1398—1432 stammen.
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einfache Hohlpfennige. Verschiedene an Lübeckischen GePrägen

reiche Sammlungen, wie z. B, das Großherzogl, Münzkabinet in

Schwerin, besitzen kein Exemplar solcher kleiner Pfennige, das hiesige

Münzkabinet hat nur ein einziges, von dem ich hier eine Beschrei»

bung und Abbildung gebe.

Fig. 8, Doppeladler, Flügel mit je 3 Federn und Flügel

binde, aber ohne Halsfedern. Strahlenrand mit 30 Strahlen.

Dm. 14. Gew. 0,i7. Abgebildet bei Seeländer a. a. O. S. 38.

Figur 10.

Da indeß dieser Pfennig aus zweilöthigem Silber besteht,

also einen sehr geringen Feingehalt hat, kann er kaum vor dem

Ende des 15. Jahrhunderts geschlagen sein.

Sollten denn aber ans älteren Zeiten gar keine einfache

Hohlpfennige vorhanden fein, welche doch, nachdem Lübeck l 226 durch

Kaiser Friedrich II. die eigene Münzgerechtigkeit erlangt hatte, im

dreizehnten und im Anfang des vierzehnten Jahrhunderts bis zur

Ausmünzung von Doppelpfennigen (S. 164) und den zweiseitig

geprägten Witten das einzige im Umlauf befindliche Geld bildeten, und

neben jenen auch später noch regelmäßig geschlagen wurden? Wäh

rend in zahlreichen Münzfunden einfache und halbe Pfennige von

Hamburg, Lüneburg und Wismar in großer Menge und in verschiedenen

Größen zu Tage gekommen sind/") wie ist es glaublich, daß kleine

Lübeckifche Hohlpfennige aus älterer Zeit gänzlich fehlen und auch

aus späterer Zeit sehr selten sind? Da dies nicht wahrscheinlich

ist, gelangt man unwillkürlich zu dem Schluß, daß die einfachen

Pfennige ein anderes Gepräge als den Doppeladler gehabt haben

müssen. Es ist daher neuerdings mit gutem Grunde die Ver-

muthung aufgestellt worden, daß die einfachen Pfennige mit dem

gekrönten Kopf nach Lübeck gehören, wie in dem Anhang aus

führlicher dargelegt werden soll.

">) Vgl. Gacdcchens a. a. O. S. 330 ff, 341. Evcrs, Meck

lenburgische Münz-Berfassung II 492, Thomsen 7129, M,

Bahrfeldt a, a. O. S. 518 ff.
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R. Zweiseitig geprägte Münzen.

1. Vreiling ohne Jahr,

Hs, ^ Ittivz ° I.VNlU Im Perlenrande der

Doppeladler in unten rundem Schild,

Rs. v«0 PKI 816 <,I^0 (Oso prinoipi sit Zloria).

Getheilter Schild als Stadtwappen auf einem langen durch die

Umschrift gehenden Kreuze, Dm. 16. Gew. 0,73. 1 Ex, Schlecht

erhalten. Vgl, Schnobel S, 35, 4, Dreilinge und Sechslinge

sind von den vier Städten Lübeck, Hamburg, Lüneburg und Wismar

nach den Münzrecessen derselben (Grautoff, histor. Schriften III

S. 209. 211. 2lS) seit dem Anfang des 15. Jahrh. in großer

Menge geprägt worden und in zahlreichen Exemplaren noch jetzt

erhalten. Der oben beschriebene Dreiling weicht in dem Gepräge

der Rückseite von den gewöhnlichen Typen ab und scheint nur kurze

Zeit geprägt zu sein, und zwar nach v, Melle's") Annahme unter

dem Münzmeister Hans Froeleke (1514—28), Somit würde er

trotz seiner schlechten Erhaltung zu den jüngsten Münzen des

Travemünde! Fundes gehören,

2. Schilling o, I, (Figur 9).

Dm. 25. Gew. 2,2 5. Schnobel S. 48, 6. Schellhaß 175.

Thomsen 6975,

Hs. ^ lIZttKU6N ° I.VölUttll8I8

Doppeladler mit Halsfedern und Flügelbinde. Flügel mit

5 Federn.

Rs, UKVX ° b ° ° OMl.VW

Ausgeschweiftes Kreuz, worauf das Stadtwappen in einer

bogenförmigen Verzierung (Vierpaß); in den Winkeln Spitzen mit

einem Kleeblatt, Der Umfang ist in Fig. 9 etwas zu klein,

Schillinge sind von den 4 Städten zwar schon feit dem Receß

von 1432 (Grautoff S. 219) geschlagen worden; doch fehlt bei

") Vgl, Jacob v. Melle, gründliche Nachricht von der Kaiserl,

freyen Stadt Lübeck 3. Aufl. S. 477.



169

den älteren und etwas schwereren Exemplaren das Stadtwappen auf

dem Kreuze der Rückseite, weshalb ich diesen letzteren Typus der

zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zuweisen möchte,

3, Witten vom Jahre 1502 (Figur 10).

Hs. Getheilter Schild im Perlenkreis.

Rs. Ausgeschweiftes Kreuz im Perlenkreis. Schnobel S. 34, 6.

Schellhaß ^ 177. Thomsen 6978. Dm. 18. Gew. 1—1,2 Gr.

Durchschnittsgewicht 1,06. 34 Exemplare.

Hauptseite. Rückseite. Ex.

^.zrvu - «uvx - «I^us . VKIUK 5

^. ^ . - . - . - 1

»z. - . - . - '. - 8

^. _ . _ . _ . - 14

^ «vu UKVX «l>«8 VKIUZ! 2

^. - - - - 4

In Fig. 10 ist eine Abbildung von 6 gegeben. Während

v. Melle a, a, O. S. 476 und Schnobel S. 34 diese in vielen

Exemplaren erhaltene Münze unter den. Dreilingen aufführen,

wird sie in den Katalogen der Sammlungen von Thomsen und

Schellhaß mit Recht als Witten bezeichnet. Dafür spricht das

den Witten eigene ausgeschweifte Kreuz der Rückseite und die

Angabe der auf Seite 164 angeführten Münzchronik, daß im Jahre

1502 zu Lübeck Witten ausgemünzt wurden. Nachdem die Witten,

welche im 14, Jahrhundert neben den hohlen Pfennigen und

Doppelpfennigen das einzige Silbergeld bildeten, seit dem zweiten

Viertel des 15. Jahrhunderts von den Dreilingen und Sechslingen

verdrängt waren, kehrte man zu Anfang des 16. Jahrhunderts in

Lübeck wie auch in Hamburg, Lüneburg und Wismar auf kurze

Zeit zur Ausprägung von Witten zurück. Vgl. Gaedechens, Ham

burgische Münzen und Medaillen. Abth. II S. 181. 312.
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Hamburg.

^. Hohlmünzen.

1, Halbe Pfennige vdcr Schrrf ans dem 15, Jahrhundert.

Im Strahlenrande Thor mit Nesselblatt darin und Dreizack

darüber, 22 Strahlen, Dm, 12, Gew, 0,1 s, Aehnlich bei

Gaedechens, Haniburgische Münzen und Medaillen. Abth. II 1-413,

doch mit etwas niedrigerem Thor und höherem Dreizack, 1 Ex.

2, Pfennige aus dem 15. Jahrhundert,

ä, Thor mit Nesselblatt darin und mit fast gleich breitem

und hohem Dreizack. Strahlenrand mit 24 Strahlen, Dm, 15,

Gew, y,2 3, Gaedechens 1392, 15 Exemplare, davon 5 schlecht

erhalten,

b. Dasselbe, aber mit höherem Dreizack und einer schwebenden

Kugel an beiden Ecken des Thores. 33 Strahlen. Gaedechens

1395. 4 Exemplare,

o. Unbestimmt und schlecht erhalten 1 Exemplar.

3. ölafferte oder Doppelpfennige aus dem 15. Jahrhundert,

a. Im Strahlenrande die Burg mit drei Thürmen und mit

dem Nesselblatt im Thor, Dm, 20, Gew, durchschnittlich 0,5«,

51 Exemplare, davon 11 schlecht erhalten,

«, Die beiden Seitenthürme reichen bis an den unteren Rand

und haben eine vierblätterige Blume in Form einer Rosette,

29 Strahlen, Vgl, Gaedechens ^« 1260 (Mitte des 15, Jahr

hunderts), 18 Exemplare,

^, Die Thürme stehen auf der Mauer, deren Fugen vertieft

liegen, 29 Strahlen, Gaedechens 1264 (Ende des 15,

oder Anfang des 16, Jahrhunderts). 33 Exemplare, darunter

einige mit breiteren, andere mit schmaleren Mauerfugen,

b. Im Strahlenrande zwei Thürme von der Bnrg, daneben

links ein ganzes Nesselblatt. 31 Strahlen. Dm, 20, Gew. 0,so

und 0,58 Gr. Gaedechens 1251. 2 Exemplare. Schlecht erhalten.
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«. Im Strnhlenrande zwei Thürme von der Burg und halbes

Nesselblatt, 31 Strahlen. Dm. 20. Gew. 0,4 s. Gaedechcns

1254. 1 Exemplar.

Ein Münzvertrag zwischen Hamburg und Lüneburg, durch

welchen die Prägung des letztgenannten Blaffert (en half borch un

en half nettelenblat für Hamburg, en half borch und en upgerichter

lowe für Lüneburg) angeordnet wurde, ist von M. Bahrfeldt

(Berliner Münzblätter ^° 53 1885 S. 525 und Mitteilungen

des Bereins f. Hamburg. Gesch. 9. Jahrg. 1880 S. 75 ff.) ver

öffentlicht worden. Die Zeit des Vertrags ist unbestimmt: doch

wird er aus der 2, Hälfte des 15. Jahrhunderts stammen, da wir

einem ähnlichen Gepräge mit dem halben Nesselblatt und dem

halben Balkenschild in Holstein unter Friedrich I. (1481—15)33)

begegnen (f. unter Schleswig-Holstein).

ö. Zweiseitige Münzen.

1. Dreilillg o. I. (Ende des 15. Jahrhunderts).

Hs. Nesselblatt ° - - kiKUIl Im Perlenkreise

die Burg. Rs. ««KLWlaTV» « USV«. Im Perlenkreise ein

Kreuz mit Nesselblättern in den vier Winkeln. Dm, 18. Gew. 0,6,

Vgl. Gaedechens 1179, wo das Nesselblatt in der Umschrift der

Hauptseite fehlt. 1 Exemplar. Schlecht erhalten.

2. Schilling o. I. (Ende des 15. Jahrhunderts).

Hs. ^, «tt)ll«6A° G KNMöVtt«UN Im Perl

kreise die Burg,

Rs. >Z. «I«»0 ch «MValS > »M.V«WVIi Im Perlen-

kreise ein ausgeschweiftes Kreuz, darauf das Stadtwappen in einem

Vierpatz ; in den vier Winkeln mit Kleeblättern verzierte Spitzen.

Dm. 26. Gew. 2,2 5. Gaedechens 906. 2 Exemplare. Dieser

Hamburger Schilling hat nach Gewicht und Gepräge die grüßte

Aehnlichkeit mit dem oben (S. 168) aufgeführten Schilling aus

Lübeck.
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3, Witte» von 1502,

Hs, Im Perlenkreise die Burg, mit Nesselblatt im Thor,

Rf. Im Perlenkreise ein ausgeschweiftes Kreuz,

Hauptseite, Rückseite. Ex,

Ä W0tt«'4k»M«v«« 1502 ° ^.?rv«^«p«8^vma?r^ 1

Dm, 19. Gew. von 0,9 7, von b, 0,9 1, von «. 1,«s,

Gaedechcns ^iZ 1165 entspricht dem Gepräge von a. mit den Lilien

in der Umschrift der Rückfeite; die beiden Varianten b. und «. mit

den Rosetten sind bei Gaedechens nicht verzeichnet. Diese Witten

entsprechen genau den zu Lübeck in demselben Jahre geschlagenen

(vgl. S. 169).

4. Witten von 1506.

Hauptseite, Rückseite, Ex.

a. MON« KKLMVK«« 1706: VKIdA 2

b. W0KU' ° -
- sS - G - ° 1

«. «ittll« ° 1506 ^ - sK - G - ° 6

ä, LiOU«' ° -
K - G - ° 1

s. W0Ntt' 1706 ^
-

- A 6

!. - -
^

-
^

- ° 1

- 5

Gepräge wie auf den Witten von 1502. Dm. 19. Gewicht

1,23—0,82, durchschnittlich 1,04. In der Umschrift zeigen sämmt-

liche 22 Exemplare kleine Abweichungen von den bei Gaedechens

^? 1166—67 aufgeführten. Doch stimmt die Hauptseite von d.

mit Gädechens ^is 1166 und die Rückseite von mit Gaedechens

1167.

5. Sechsling von 1512.

Hs. WOIl« ° KAWSV««' 15 12. Im Perlenkreis ein unten

runder Schild mit dem Nesselblatt.

Rs. «MX - r«g - WM>. In einem Perlenkreise die

Wappenschilde von Lübeck, Lüneburg und Wismar ins Dreieck
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gestellt, worin ein Kreuz. Dm, 19. Gew. 1,«5—1,io. Gaedechens

1019. 4 Ex.

Wmburg.

^. Hohlmünzen.

Geordnet nach M. ' Bahrfeldt, die Lüneburgischen Hohl

pfennige, in den Berliner Münzblättern 1885 X« 53 S. 517 ff.

1. Pfennig (Mitte des 15. Jahrhunderts).

Der nach links schreitende Löwe mit buschigem Schwänze in

schräg gestelltem Schild. Strahlenrand mit 20, 23, 24 und 27

Strahlen. Dm. 14—16. Gew. 0,2 s. Bahrfeldt 19. Schellhaß

361. Thomsen ^ 6984. 22 Exemplare, davon 5 schlecht

erhalten.

2, Halber Pfennig oder Helling (2. Hälfte des 15. Jahrhunderts).

Der Löwe (ohne Schild) mit buschigem Schwänze, nach links

schreitend. 20 Strahlen. Dm. 12. Gew. 0,2 1. Nicht bei Bahr

feldt. Vgl. Thomsen X, 6986. 1 Ex.

3. Slafferte (Ende des 15. Jahrhunderts).

a. Burg mit dem nach links schreitenden Löwen im Portal.

Der Mittelthurm und die beiden Seitenthürme haben je 3 Zinnen,

die Mauerfugen sind erhaben, Strahlenrand mit 25, 29, 32 und

39 Strahlen, Dm. 20. Gew, 0,6 4—4 2, durchschnittlich 0,si.

Bahrfeldt 24. Schellhaß ^° ,360. Thomsen 6988—90.

Aehnlich aber etwas abweichend die Abbildung bei Bode, das

altere Münzwesen der Staaten und Städte Niedersachsens Taf. V 2.

l8 Exemplare, davon 5 schlecht erhalten.

d. Dasselbe, aber Mittelthurm mit vier Zinnen. 29, 33, 35

und 36 Strahlen. Dm. 20. Gew. 0,5«. Bahrfeldt 26. 19 Ex.

e. Burg mit dem aufgerichteten Löwen im Portal. Mittel-

thurm mit 4 Zinnen. 33 Strahlen. Dm. 20. Gew. 0,52—42,

durchschnittlich 0,4 s. 11 Ex.

ä. Burg mit nach links schreitendem Löwen im Portal und
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mit treppenartigen Giebeln statt der Zinnen auf den Thürmen. Im

Giebel des mittleren Thurms ist eine kreuzförmige Oeffnung, in

dem der Seitenthürme sind zwei kleine runde Oeffnungen, 29 und

39 Strahlen. Dm, 21, Gew, 0,4 7. 3 Ex.

s. Halbe Burg mit 2 Thürmen, daneben links ein aufgerich

teter Löwe. 32 Strahlen. Dm. 20. Gew. 0,54. Vgl. S. 171.

Bahrfeldt 27. 7 Ex.

ö. Zweiseitige Münzen.

Witten vom Jahre 1502.

Hs. ° I.VN,««' 1702 (1502). Burg mit dem

schräg nach links gestellten Löwenschild im Thor.

Rs. 4. 0 «lNVX G «l.0KI0»N - Ausgeschweiftes Kreuz.

Schellhaß 359, Thomsen 7015. Abgebildet bei Bode a. a.

O. Taf. V 10. Dm. 18. 70 Exemplare, Gesammtgewicht 72,5« Gr.

b. Dasselbe, aber mit dem Stempelfehler 1072. Thomsen

7016. 1 Ex.

Btsöt Hannover.

1. Hohlpfennig.

Helm mit großem Pfauenfederschmuck darüber, Strahlenrand

mit 26 Strahlen. Dm. 16. Gew. 0,30. Ein schlecht erhaltenes

Exemplar. Diese Helmpfennige sind von Menadier in Sallet's

Zeitschrift für Numisin. Bd. 13 S. 170 und 241 der Stadt

Hannover zugewiesen.

2. Slaffcrt.

Burg mit zwei Thürmen und einem durch ein Gitter geschlosse

nen Portal; über dem Portal zwischen den Thürmen der nach

links schreitende, den rechten Vorderfuß erhebende Löwe, Die

Mcmerfugen liegen vertieft, Strahlenrand mit 26 Strahlen,^)

Dm, 18, Gew, 0,45. 1 Exemplar. Beschrieben und abgebildet

von Bahrfeldt in den Verl. Münzbl. 1885 S. 527 X 29 und

'2) Ein zweites Exemplar des hiesigen Münzkabinets hat 24 Strah»

len und eine etwas anders gestaltete Thurmspitze,
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im Numism.-sphragist. Anzeiger 1885 ^ 5, von Menadier in der

Zeitschr, für Numism, Bd. 13 S, 177 ff,, von Höfken im Archiv

für Brakteatenkunde Bd, I, S, 65, Da diesem Blasiert das den

Geprägen der Stadt Hannover eigenthümliche Kleeblatt nebst dem

Buchstaben H fehlt, ist er früher und neuerdings auch von Stentzel

Zeitschr. für Num. 1888 Bd, 16, zwei Zerbster Münzfunde) für

Lüneburgisch gehalten worden. Indessen hat Menadier a, a,

0. durch den Hinweis auf einen Groschen der Stadt Hannover

vom Jahre 1482, welcher das gleiche Gepräge und ebenfalls kein

Kleeblatt und kein H zeigt, es sehr wahrscheinlich gemacht, daß

der in Rede stehende Blasiert nach Hannover gehört,

Stade.

Witten von 1510.

Hs. ^. M0Ng?ZI ° «?AI)g 171« (1510). Bnrg mit dem

Schlüssel im Thor. Rs. ^> 0 «MVX ° N»0«NIWN . Aus

geschweiftes Kreuz. Dm. 19. Gew. 1,08 und 0,90. Aehnlich aber

mit einer kleinen Stempelabweichung bei Bahrfeldt, Münzen der

Stadt Stade. S. 4« Taf. 17. 2 Ex.

Grzbisthmn Bremm.

)ohann III. Rode Erzbischof (1497—1511).

1. Vierfacher Grotrn vom Jahre 1499, in Bremervörde geprägt.

Hs. lOK« « I1«I « «Ii x Mi« « «PI * 6u St

Petrus mit dreifacher Krone und Heiligenschein auf dem Throne sitzend,

mit Schlüssel und Buch. Unten in kleinem Schilde ein beflügelter

Helm, das Wappen Rode's. Rs. >Z« WON«??! ^ KttVK «

VOM)«ll«I« « 1499. Schlüssel mit aufwärts stehendem Bart.

Dm. 30. Gew. 3,Zb. Jungk, die Bremischen Münzen und

Medaillen ^6 125. Thomfen 6638. 1 Ex.

2. Vierfacher Eroten vom Jahre 1511 in Bremen geprägt.

Hs. I0K S I)«I « - NNtt «PI « Rs M«N«?7!

K0VK ° »««IM«I8IS (sic) 15 11. Gepräge wie auf 1. Dm. 28.
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Gew. 3,35. Jungk 117, ohne die Rosen an den Seiten des

Wappenschildes. Vgl. Thomsen 6641. 1 Ex.

Bisthum Verden.

Christoph von Braunschweig-Lüneburg, Administrator.

(1502—58).

Witten vom Jahre 1510.

Hs. 4> aliI860l? ? AVWI«? Z lzio. Burg mit 3 Thür-

men. Im Thor schräg nach links gelehnter Schild mit schreiten

dem Löwen. Rs. ^. W0NU6N K0 VUKVSK« Dm. 19. Gew.

0,«s. Vgl. Grote, Münzstudien Bd. V S. 61. 2 Ex.

Kursiirstenthum Brandenburg.

1. Hohlpsemig aus Frankfurt a. d. O.

ä, Helm mit Federschmuck. Strahlenrand. Dm, 16. Gem,

0,45. Vgl. Thomsen 7733. 1 Ex.

b. Dasselbe, aber mit Rosette hinter dem Helm. Thomsen

7735. 1 Ex.

2. Kerliner Groschen aus dem Jahre 1517, geprägt von Kurfürst

Joachim I. (1498—1535).

Hs. « lUKUM - MKliU« «NKNDK ° p «l. Im Per

lenkreise einköpfiger Adler mit Scepterschild. Rs. MNNU ° KOV °

Mi«ttll UUKl>I« ° 151 ° Lilienkreuz, in dessen Winkeln

4 Wappen. Dm. 25. Gew. 2,5 5. Vgl. Schellhab ^« 1584 und

die Henkel'sche Sammlung Brandenburg-Preußischer Münzen Theil I,

^ 267. 1 Ex.

Salzwedel.

Hohlpfennig.

Halber Adler und Schlüssel. Strahlenrand, Dm. 16. Gew.

0,2 5. Aehnlich aber kleiner Schellhaß ^° 1597. I Ex.

Kurfürstenthum Sachsen.

Engrlgroschen oder Schrecken brrger 0. I. von Friedrich III,

Johann und Georg (1507—25).

Hs. ^ k>«WLUI«V8 ° IttU4««L« ° Kur

fürstenschild mit zwei gekreuzten Schwertern von einem Engel
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gehalten Rs. ^> ««088V« ° 5S0VV8 ° DVOVVI ° 8.4XUNI6

Das Sächsische Wappen von vier Wappen umgeben in einem Schilde,

Dm. 29, Gew. 4,5«. Schellhaß ^« 1411. Thomsen 7588. 1 Ex.

Kerzogthum Dommern.

1. Wittrn o. I. von Kasimir V,, Herzog von Stettin

(1413—35).

s.. Hs. NUIlUMa^V . . . (Lslle6iew3 Den3). Im

Perlenkreise tt mit Punkt darin. Rs. Ltt)lUl?K s . VU »?tt?I °

Greif linkshin. Dm. 16. Gew. 0,4«. Vgl. Dannenberg, Pom

merns Münzen im Mittelalter. Berlin 1864 ^5 38 Taf. I 38.

Menadier in Sallet's Zeitschr. f. Numism. Bd. 15 S. 194 ff.

ö. 1 Ex. Schlecht erhalten.

b. Hs l)gV8 * Rs DVtt . 8?U .... Gepräge

wie ä. Dm. 16. Gew. 0,ss. 1 Ex. Sehr schlecht erhalten.

2. Schillinge unter Bogislav X. (1474—1523).

Hs. Greif linkshin. Rs. Rügisches Wappen auf einem

langen, durch die Unischrift gehenden Kreuze. Dm. 20—21. Gew.

1,2S— 1,33. Vgl. Dannenberg a. a, O. S. 32.

a. In Garz geprägt (seit 1489 . Vgl. Thomsen ^ 7444.

2 Exemplare vom Jahre 1489, 1 Ex. von 1492. Dieselben zeigen

folgende Stempelverschiedenheiten :

Hauptseite,

UV«8I^V8 v « VVX 86»6l

- - 86U5M

Rückseite, Ex,

_ _ 1

- - - - 92 1

b. In Damm geprägt (seit 1492). 1 Exemplar 0. I., je

1 Ex. aus den Jahren 1493, 1496, 1499, 2 Ex. von 1497. Vgl.

Thomsen X« 7447 ff.

KU<Zl.AV8 ° 8Z5«??Ill O lIVX

»v«sl.?rv8° - G - '

. vvx . 8TU66M

- °K 0v?r°liz?rW9z 1

- u??r » «VA » - 96 1

- u ! l)v?r 0 ! 97 2

- 0VA.V i - 99 1

Rchr. d. «. f. L, G. VI, 1, 12
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«, In Stettin geprägt (seit 1499), Je 1 Exemplar aus

den Jahren 1501, 1503, 1505, 150«, 1508, 1512. Vgl, Thomsen

X» 7451 ff.

Hauptseite,

KV«8l^V8 ovx -S1'«66lttN»I

-86S65IN8I8

! - -86S66IK8

-86S65IN8I8

° - °8?U55ltt«

5 ... Z86S65IK8

Rückseite.

IlttVN-!86tt6>IUiZ0i

IlUVZZ l - izoz

- 1505

- - izo6

!8^«^!^Iizo8

3. Witten (halbe Schillinge) in Stettin geprägt (seit 1500),

Hf, Greif linkshin, Rs, Schild mit b auf durchgehendem

Kreuz. Dm. 17. Gew. 0,7 7—90. 1 Ex. von 1500, 1501 und

und 1503, je 2 Ex. von 1512 und 1515. Bannenberg S. 32.

Thomsen ^6 7452 ff.

WON ! Itt» I 8?« I iuvc

- ° - ° 86S6I III 1501

N0V°I86U !K 150z

185«^! 1512

!8^«^! 151z

WON« ! Il0V > ! 8^«^ I K 151z

? 8^«^M

« «V<Z8l.Z!V8 VVX »85«5^IIl8

Stsöt Stettin.

Witten 0. I.

Ä. Hs. M0K > « UI ! VI 8 l ? Schild mit gekröntem

Greifenkopf auf langein Kreuz. Rs. G ? VOWI

(norniris Ooinini musO). Greif linkshin, Dannenberg S, 67

Taf, IV 93, Dm, 16, Gew, 0,6«, Ein schlecht erhaltenes Exemplar.

b. Hs, W0NU5A 86<Z6IKUN8: Greif nach links. Rs.

815 I.KV8 Z I1U0 ? PAI'lil Schild mit Greifenkopf auf kurzem

Kreuz. Dm. 16—17. Gew. 0,5 5. Dannenberg S. 67 Taf. IV

94. 2 Ex. Schlecht erhalten.
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Btsrgsrö.

Witten o, I.

Hs. Z «TNliENKVS Greif linkshin. Rs, WOG

! 8«tt «Ott ! NOZ? Langes Kreuz mit einem fünfstrahligen Stern

in den Winkeln. Dm. 17. Gew. 0,?o. Thomsen 7778. Dan

nenberg, welcher a. a. O, S. 65 (Taf. II 90) diese Münze

behandelt, verlegt dieselbe in den Anfang des 15. Jahrhunderts und

sieht in der räthselhaften Umschrift der Rückseite einen mit IVllrria

vsi Zerntrix beginnenden Spruch. 1 Ex. Sehr beschädigt,

Stralsund.

1. Witten o. I.

Ä. Hs. »j. M0N«?K . KUV?r 8VKl) Strahl. Rs. l)«V8 .

IN - ««Will« ^V0 Ausgeschweiftes Kreuz, in dessen unterem

linkem Winkel ein Herz. 2 Ex,

d. Dasselbe, aber auf der Rückseite mit »j« vor I)gV8 und

mit Herz im unteren rechten Winkel des Kreuzes, 2 Ex., davon

eins unbestimmt und schlecht erhalten. Dm. 18. Gew. 0,7 5—8«,

Aehnliche Witten, aber etwas abweichend, bei Dannenberg S. 71.

Schellhaß ^ 1621 ff. Thomsen 7816 g..

2. Witten vom Jahre 1505.

Hs. MOIlU - - 8VIWUK8I - 1505. Strahl Rs

5) s)UV8 - IU. - - 6V0 - 8A'(ll«w). Kreuz, in dessen

unterem linkem Winkel ein sechsstrahliger Stern. Dm. 18. Gew.

0,7b. Aehnlich Thomsen X« 7817. 1 Ex.

3. Schillinge.

Hs. Strahl. Rs. Ausgeschweiftes Kreuz, welches auf a, d

und 6 einen Halbmond mit Rose im oberen rechten Winkel, auf

c im unteren rechten Winkel und auf s ein Herz im unteren rechten

Winkel hat. Vgl. Thomsen 7819.

Hauptseite.

W0USl^«0VZI^8VIW«N8 1505

- - - -8VItl)ttIl -

- 8Vlll) 1509

- -8VIW« 15 11

Q«K«SA°- 8VQI) 15 15

Rückseite. Ex.

VUV8 M KttWlll«

12'

6V0.8 - 1

?V0 1

- 8' 3

1
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Sämmtliche Stralsunder Schillinge haben im Dm, 20 Millim.

und ein Gewicht von 1,30—1,4« Gr,

Hevzogthum Mecklenburg.

^. Hohlmünzen.

1. Pfennige.

a. Gekrönter Büffelskopf mit Augen, Ohren und aushängender

Zunge. Strahlenrand mit 20 und 22 Strahlen. Dm. 15. Gew.

0,24 und 0,3 3. Vgl. Evers, Mecklenburgische Münz-Verfassung

Bd. II S. 11 ff. 2 Ex.

d. Gekrönter Büffelskopf mit Hörnern und Augen, ohne Ohren,

mit einer Kugel in der Krone und mit offenem Maul ohne aus

hängende Zunge. 30 Strahlen. Dm. 15, Gew, 0,33. 1 Ex.

2. Mafferte (Figur 11).

ä. Gekrönter Büffelskopf mit Augen, Ohren, aushängender

Zunge, aber ohne Homer, Die Krone hat 3 Zinken in Form von

Kleeblättern, Strahlenrand mit 25 Strahlen. Dm. 20. Gew,

0,s«, Der vorliegende Blaffert ist in Figur 11 abgebildet, da

genau entsprechende Exemplare von Evers a, a. O. nicht aufgeführt

werden. Doch find solche, wie mir Herr Rechnungsrath Wunderlich

in Schmerin freundlichst mittheilte, in der dortigen Münzsammlung

vorhanden. 3 Ex., davon eins schlecht erhalten.

b, Gekrönter Büffelskopf mit Augen, Ohren, Hörnern, aus

hängender Zunge und einem Kleeblatt in der Mitte der Krone.

Strahlenrand mit 35 Strahlen und einer Kugel über der Krone.

Dm. 19. Gew. 0,4«. 1 Ex. Fehlt ebenfalls bei Evers.

L. Zweiseitige Münzen

unter den Herzögen Magnus und Balthasar (1477—1503).

1. Zechslinge (Witten) o. I. in Güstrow geprägt,

a. Hs. ..»«'- - EV . . . . MS» Gekrönter

Büffelskopf (ohne Schild) mit Augen, Ohren, Ring durch die

Nase und mit aushängender Zunge. Die Zinken der Krone haben

die Form von Kleeblättern. Ns. VVU V - W . (S - Illlp -
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Langes Kreuz mit ° in den vier Winkeln, Dm, 18, Gew. 0,so,

Fehlt bei Evers; ähnlich, aber abweichend, Schellhaß >>lZ 227. 1 Ex,

2. Srchslingr (Witten) o, I. in Güstrow geprägt.

Hs. Im Schilde der Büffelskopf mit Halsfell, Augen, Ohren,

Hörnern und aushängender Zunge. Rs. Ausgeschweiftes Kreuz.

Hauptseite, Rückseite,

W0N«6 NOVA >^ -

^. - - - - ? ovav

Dm. 17—18. Gew. 0,7o—75. Evers S. 46, 1. Thomsen

X, 6602.

3. Voppelschilling o. I. aus Güstrow.

Hs. G ° Wvna??! ° »0V?r ° ° Wappen mit vier

Feldern und dem Herzschilde. Rs. I1V«V - WANG - N«k>0 -

I^UUS Büffelskopf im Schilde auf langem Kreuze. Dm. 25.

Gew. 2,2«. Aehnlich Evers S. 43,5. Thomsen ^ 6600. 1 Ex.

4. Virrschillingsflück o. I. aus Güstrow.

Hs. ° Wttlltt - ° Itt)VA ° - ° (ZV«5 ° Die drei Wappen

schilds des Herzogthums Mecklenburg, der Grafschaft Schwerin und

der Herrschaft Rostock ins Dreieck gestellt. Rs. DVl'V ° - WAKE

- - l.«»« Gekrönter Büffelskopf mit Halsfell im Schilde

auf einem langen Kreuze. Dm. 30. Gew. 3,3«. Evers S. 42, 1.

Thomsen ^5 6596. 1 Ex.

Wismar.

^. Hohlmünzen.

Das Stadtwappen (halber Stierkopf und Querstreifen) im

gespaltenen, unten runden Schilde, Vgl, Evers S. 494. Schellhaß

^ 280—81. Thomsen ^ 7128—30.

1. Halbe Pfennige.

Strahlenrand mit 23 Strahlen. Dm. 12—13. Gew. 0,2 2—2 3.

7 Ex.
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2. Pfennige.

31 Strahlen. Dm. 15. Gew. 0,25. 2 Ex.

Z. Slaffert.

30 Strahlen. Dm. 20. Gew. 0,58. 1 Ex.

ö. Zweiseitige Münzen.

1. Witten vom Jahre 1502.

g, Hs. «WIl« ° 1702 (1502). Ausgeschweiftes

Kreuz. Rs. aiVl6A8°5IMEK0k>0l^ Stadtwappen in unten rundem

Schild. Dm. 18—19. Gew. 0,»3—1,12, durchschnittlich 1,oi,

Aehnlich Evers S. 483, 7. Ueber die Prägung von Witten im

Jahre 1502 vgl. S. 169. 16 Ex, davon 3 schlecht erhalten.

d. Dasselbe, aber auf der Rückseite MAGNO

k>01. ° 1 Ex.

«. Dasselbe. Verprägtes Exemplar. Hs. ^. W0N0^ ^

MttllWZ!« 1702 (1502) Rs. ^. UIVI6 ^, - LM«

Dm. 18. Gew. 0,97. 1 Ex.

2. Witten vom Jahre 1512.

a. Hs. LZOIlU ° MISWAki 17 12 (15l2). Stadtwappen im

Schilde. Rs. 0l«X - 5 0« - ili^l. (erux tnMt. «miis mawrn).

Die Wappenschilde von Lübeck, Hamburg und Lüneburg ins Dreieck

gestellt, in dessen Mitte ein ^ Dm, 19. Gew. 0,99—1,is,

Evers S. 481, 3. Thomsen ^° 7131. 3 Ex.

K. Dasselbe, aber :c. Schellhaß ^ 282. 2 Ex.

Rostock.

1. Witten 0. I. (Dreiling),

a. Hs. » WON. .... «08«« Greif. Rs. alVI-6A8/^

ZlEll 0?0I^ Langes Kreuz mit Puukt in einem Winkel. Dm.

15. Gew. 0,48. Vgl. Evers S. 399, 8. Thomsen ^° 7095 ff.

Schellhaß 298. 1 Ex. Schlecht erhalten.

d. Hs. MONtt? - »«VA . - Greif linkshin. Rs.

816 KUN-VKI-lZlN) (sit nOinsu äomini KsQo6i«wm). Ein

i' auf langem Kreuze, in dessen untereni linkem Winkel ein Stern,
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Dm. 17. Gew. 0,8 s. Aehnlich Evers S. 399, 9. Thomsen 7106.

1 Ex.

«. Dasselbe, aber ^ KOV« > IZOS^llK D,n. 18.

Gew. 0,7«. Evers S. 400, 2. 1 Ex.

6. Dasselbe, unbestimmt und schlecht erhalten, 1 Ex.

2. Halbe Schillinge o. I.

Hauptseite. Rückseite,

4. - «08^0«« ^ ^. - ° - ° - ° -

4. - - ^, - - . «an

Hs. Greif linkshin, Rs. Ein r auf langem Kreuz, in dessen

unterem linkem Winkel auf a und li ein Kleeblatt, auf « ein sechs-

strahliger Stern. Dm. 21. Gew. 1,2«—1,4«. Nach Schellhaß

300 aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Thomsen

7103—04. Evers S. 392 führt diese Stücke unter den

Schillingen auf.

Schleswig-Kolstein.

^. Hohlmünzen.

1. Pfennige (Figur 12).

g.. Das sog, Nesselblatt auf einem unten abgerundeten Schilde.

Dm. 13. Gew. 0,23— 31, durchschnittlich 0,24. Strahlenrand

mit 29 und 30 Strahlen. 14 Ex. Mg. 12.)

d. Dasselbe, aber mit Nesselblatt innerhalb des Schildes.

29 und 34 Strahlen. 2 Ex.

Erbstein im Katalog der Sammlung Schellhaß 954 verlegt

diese Hohlpfennige mit Nesselblatt nach Schauenburg, während

sie im Katalog Thomsen ^iZ 11236 wohl richtiger Holstein zuge

wiesen werden. Aeltere Pfennige mit einfachem Nesselblatt sind

auch in einem Münzfund im Amte Svendborg zum Vorschein

gekommen und in der ^nti^uln-islc H68kritt 1846—48 p. 60

abgebildet. Da die hier vorliegenden Exemplare aber sicher nicht

vor dem Ende des 15, Jahrhunderts geprägt sein werden, als
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bereits die Oldenburger in Schleswig-Holstein herrschten, so ist die

Vermuthung von Grote (Blätter für Münzkunde Bd, II 1336

S, 253 f.) wahrscheinlich, daß sie der Herrschaft Pinneberg ange

hören, welche damals noch im Besitze der Schauenburger war,

2. Slaffert unter Christian I. (1459—81),

Oldenburgischer Balkenschild mit 3 hohen uud 2 tiefen Quer

streifen, unten abgerundet. Dm. 21, Gew. 0,44—57, durchschnitt

lich 0,5«, 28 und 31 Strahlen. Abgebildet bei Grote a, a. O,

Taf. XIX 284, Merzdorf, Oldenburgs Münzen und Medaillen

16. Höfken im Archiv für Brakteatenkunde Bd. I Taf 3 3

S. 174 (mit einem unten zugespitzten Schilde). Bgl. Schellhaß

39 und Erbstein, Blätter für Münzfreunde 1886 S. 1227. 12 Ex.

3, Slaffert unter Friedrich I. (1481—1533).

Halber Oldenburgischer Balkenschild und halbes Nesselblatt in

unten rundem Schilde. Dm. 21. Gew. 0,45—4«, durchschnittlich

0. 4 7. Strahlenrand mit 28, 29, 33 und 37 Strahlen. Abge

bildet bei Grote a. a. O. X« 285. Vgl. Schellhah 40,

Thomsen 11245. 7 Ex.

S. Zweiseitige Münzen.

Sechöling o. I, unter Friedrich I, in Schleswig geprägt,

Hs. rkLIILKicv« ° ll ° Uttl.S.xciK 5 Nesselblatt in einem

Vierpaß und auf einem ausgeschweiften Kreuz; in den vier Winkeln

Spitzen mit >'. Rs. ^ Kitt Z s 8I^8XVicLN8I Zwei

Löwen in unten rundem Schilde. Dm. 20. Gew. 1,49. Aehnlich,

aber abweichend Thomsen 11254. 1 Ex,

Dänemark.

1. Witten unter König Christian I. (1448—81) in Malmö geprägt.

Hs. ss U«I8 Gekröntes K Rs. Mttll I W . . I . v .

«K8 Langes Kreuz auf leerem Schild. Dm. 17. Gew. 0,73.

Schellhaß 2651. Thomsen 11118 ff. Handelmann im Ver-

zeichniß der Münzsammlung des Museums vaterländischer Alterthümer

in Kiel Heft 4. 1887 S. 33. Schlecht erhalten, Umschrift zum

Theil unleserlich. 1 Ex.
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2, Witten unter König Hans (14,81—1513) in Aalborg geprägt,

Hs, G 10«« , ° II z E 5 « z »NM« Gekröntes K Rs,

U0K > KSI. j «OK > EUN Langes Kreuz auf einem leeren Schild.

Schellhaß ^ 2653. Thomsen 11151. Handelmann a. a. O.

S. 33. Dm. 16. Gew. 0,72. Schlecht erhalten. 1 Ex.

Norwegen.

Witten unter König Hans (1483—1513).

Hs s KAlt« t) <Z « NOliXVlZI Gekröntes K Rs «YK !

! UOIZ I >Vl)l Norwegischer Löwe mit dem Hammer im Per»

lenkreis auf langem Kreuz. Dm. 17. Gew. 0,«2. Vielleicht in

Oslo geprägt, Thomsen 11471. Handelmann S. 34. Schlecht

erhalten. 1 Ex,

Nvlsnd.

Schilling unter dem Heermeister Walther von Plettenberg

^1494—1535) in Wenden geprägt.

Hs. 0 I.I0Vwc)kiI« Gespaltener Schild.

Rs. WOK ! ! >V«il , llttk Langes Kreuz. Dm. 19. Gew.

1,03. Aehnlich Thomsen 8435 und in der Minus'schen Thaler-

und Medaillensammlung, Wien 1874 S. 289 4131 ff.

Schlecht erhalten. 1 Ex,

Unbestimmt.

Hs KIV . . . Greif linkshin. Rs. Ausgeschweiftes

Kreuz mit Punkt in der Mitte. Umschrift unleserlich. Dm. 15.

Gew. 0,35. Ein sehr schlecht erhaltenes Exemplar, dessen Bestim

mung mir bisher nicht gelungen ist.
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Die Vertheilung der in Travemünde gefundenen Münzen auf

die verschiedenen Länder und Städte weist die folgende Tabelle nach.

Hohl-

münzen.

Zweiseitig

geprägte

Münzen.

Summa.

Lübeck 41 38 79

74 33 107

81 71 152

Hannover (Stadt) 2 — 2

Stade — 2 2

— 2 2

Bisthum Verden — 2 2

Kurfürstenthum Brandenburg . . . 2 1 3

Salzwedel 1 — 1

Kurfürstenthum Sachsen .... — 1 1

Herzogthum Pommern — 24 24

Stettin (Stadt) — 3 3

Stralsund — 12 12

Stargard — 1 1

Herzogthum Mecklenburg .... 7 10 17

Wismar 10 23 33

Rostock — 8 8

Schleswig-Holstein 35 1 36

Dänemark — 2 2

Norwegen — 1 1

Livlcindischer Orden — 1 1

Unbestimmt 1 1

253 237 490
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Anhang.

Neber die KoHkpfennige mit gekröntem Kopfe.

Unter den Lübeckischen Münzen des Travemünder Fundes sind

an erster Stelle (S. 163) Hohlpfennige mit einem gekrönten Kopfe

aufgeführt worden. Da nun die Frage nach der Heimath dieser

sog. Kopfbrakteaten früher sehr verschieden beantwortet wurde und

erst neuerdings zu einem Abschluß gelangt zu sein scheint, will ich im

Folgenden eine kurze Uebersicht über die hierauf bezügliche Litte-

ratur und eine Zusammenstellung jener in vielfachen Abweichungen

erhaltenen Hohlpfennige geben.

In früherer Zeit nahm man an, daß die Hohlpfennige mit

gekröntem Haupt, welche dem Typus der englischen Sterlinge aus

dem 13. Jahrhundert ähnlich find, Schwedischen oder Dänischen

Ursprungs seien, und daß sie dort namentlich auch von der Königin

Margaretha geprägt worden seien. Es sind in der That zahlreiche

Hohlpfennige der Art mit glattem Rand aus dem 14. und 15,

Jahrhundert in Schweden zum Vorschein gekommen und zwar, wie

mir Herr Reichsarchivar Hildebrand mündlich mittheilte, in Münz

funden, welche nur schwedische Münzen enthielten. Daß jedoch nicht

alle Kopfbrakteaten aus Schweden oder Dänemark stammen, war schon

durch das häufige Borkommen derselben in Norddeutschland wahrscheiw

lich, und ist sodann von Masch mit Sicherheit erwiesen. Da dieser

nämlich bei Besprechung des Malchvwer Münzfundes auf einen

Wittenpfennig des 15. Jahrhunderts aus Greifswald und auf

einen dort befindlichen Brakteatenstempel hinweist,^) welche beide

ein gekröntes Angesicht zeigen, kann an der Anwendung dieses

Gepräges in Greifswald nicht mehr gezweifelt werden. Die mit

jenem Bilde versehenen Pfennige haben, wie Masch bei einer anderen

^) Masch in den Jahrb. des Vereins für Mecklenb. Gesch.

Jahrg. 17 (1852) S. 100. Fig. 13. 14. Der Greifswalder

Brakteatenstempel ist auch abgebildet bei Schlumberger, des braotes-

tes g'^UernsFus, ?ari3 1873 pl, II 20.
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Gelegenheit ausführt,^) entschieden die Fabrik norddeutscher Hohl-

münzen, starkes Blech und einen erhabenen Mittelrand, der das Bild

einschließt. Der Ansicht von Masch haben sich Dannenberg

(Pommerns Münzen im Mittelalter S, 61. 76 ^ 11), der Heraus

geber der Sammlung Thomsen und Schratz angeschlossen.")

In ein neues Stadium ist endlich diese Frage gelangt durch

einen Aufsatz von Max Schmidt über die Heimath der Brakteaten

mit gekröntem Kopfe,"'") Indem derselbe auf das sehr häufige Vor

kommen dieses Typus in Lauenburgischen und in zahlreichen Meck

lenburgischen Funden aus dem Ende des 13, Jahrhunderts aufmerk

sam macht, zweifelt er mit gutem Grunde daran, daß das kleine

Grcifswald eine in so vielen Exemplaren und so weit verbreitete

Münze geliefert haben sollte. Eine so große Verbreitung weise auf

eine „in politischer wie merkantiler Hinsicht gewaltige Macht," und

diese könne nur Lübeck gewesen sein, welches nebst Hamburg damals

die Umlande mit Geld versorgte. Auf dem ältesten Secretsiegel

der Stadt Lübeck vom Jahre 1280 erscheint auch in der That der

sitzende Kaiser mit Lilienscepter und Reichsapfel,") während der

Doppeladler auf Münzen erst im 14, Jahrhundert und auf Sie

geln zuerst von den Seestädten im Kriege gegen Waldemar Atterdag

im Jahre 1368 angewendet wird,^) Wenn nun, so fährt M,

") In den Jahrb, des Ver, für Mecklenb, Gesch, Jahrg. 16

(1851) S. 312. Jahrg. 33 (1868) S. 188.

") OstaloZus cle 1a «o11s«ti«ri 6s inonriaiös cls l'lioiNSW

partie II lorns 3 p. 152 t, wo die im Einzelnen freilich nicht

haltbare Verniuthung aufgestellt wird, daß die Hvhlpfennige mit Strah

lenrand nach Greifswald und in die Mitte des 13. Jahrh. gehören,

die Pfennige mit glattem Rande jünger seien und aus Schweden

und Norwegen stammen, Schratz, (Nmn,-Sphragist. Anz. 1,887 S. 29 f.)

nimmt an, daß in älterer Zeit die Brakteaten von Greifswald

einen gekrönten Kopf hatten, für den man später den Greif setzte.

") M, Schmidt in den Blättern f. Münzfreunde Jahrg. 15

(1879) S. 665 ff. Taf. 58 Fig. 12. 13. 19.

") Urkundenbuch der Stadt Lübeck Thl. 1. S. 762 f. Taf. II

II b.

is) Vgl. Siegel des Mittelalters aus den Archiven der Stadt

Lübeck. Heft 3 S. 22 f. Taf. 15, 41.
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Schmidt fort, der Kaiser Friedrich II, im Jahre 1226 der Stadt

Lübeck mit den Privilegien einer freien Reichsstadt auch das Recht

verliehen habe, ut in «ivit^tu monstani «üb «araotsrs

rwstri noillinis läesre st eu6srs äsbsaut,^) so sei diese Bestim»

mung in der Weise ausgeführt worden, daß man statt der sitzenden

Figur des Kaisers auf den kleinen Pfennigen nur das Brustbild

oder den Kopf desselben darstellte, welcher letztere überdies mit dem

Kaiserkopfe auf dem Secretsiegel vom Jahre 1280 die größte Ähn

lichkeit zeige. Diese scharfsinnigen Darlegungen gewinnen dadurch

noch an Wahrscheinlichkeit, daß die in zahlreichen Exemplaren vor

handenen Lübeckischen Hohlmünzen mit dem Doppeladler fast aus

schließlich Doppelpfennige aus dem fünfzehnten oder dem Ende des

vierzehnten Jahrhunderts sind (S, 165), und daß einfache Hohl

pfennige mit jenem Gepräge bis zum Ende des 1« Jahrhunderts

gänzlich fehlen. Ein endgültiger Beweis für die Annahme von

M, Schmidt ist sodann von M Bahrfeldt^) erbracht worden.

Der letztere untersuchte drei alte im städtischen Archive zu Lüne

burg befindliche Valvationstabellen, welche in schwer zu entziffern

der Schrift Währungsangaben über verschiedene kleine Silbermünzen,

theils zweiseitig geprägte theils Hohlmünzen, geben und am Rande

an einem Band die Münzen selbst tragen Jene Pergamentrollen

scheinen eine Zusammenstellung der damals in Lüneburg gangbaren

Münzen zu enthalten und von einem Münzmeister zum Zweck

einer Umwechselung derselben angelegt zu sein. Zwei von diesen

Balvativnstabellen haben unter anderen auch verschiedene Lübeckische

Münzen aus dem Ende des 14. und dem Anfang des 15, Jahrhunderts

und einen Hohlpfennig mit gekröntem Kopf; bei letzterem fand

Bahrfeldt auf der einen Rolle die Beischrift Inbi«, Da die beiden

Rollen, deren Schrift ebenfalls in den Anfang des 15. Jahrhun

derts fällt, von großer Bedeutung für die Lübeckische Münzgeschichte

^) Urkunoenbuch der Stadt Lübeck Thl. 1. ^° 35 S. 46.

2°> M. Bahrfeldt im Numism.-sphragist. Anzeiger 1880 S. 35.

Vgl. Kraut im Hannoverischen Magazin 1782 S. 1063 ff. Grautoff,

historische Schriften Bd. 3 S. 142.
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sind, habe ich sie bei einem Aufenthalt in Lüneburg näher geprüft

und lasse hier einige für den vorliegenden Zweck wichtige Anga

ben folgen.

I. Valvationsrolle, Veröffentlicht von Ubbelohde und Heintzel

im Numism-sphrag. Anzeiger 1882 S. 1 ff. Die Münzen sind

an drei Seiten des Pergamentblattes mit weißen Leimvandfäden

befestigt. Aus Lübeck stammen-

1) Sechsling. Auf beiden Seiten Doppeladler im spitzen Schilde.

2) Witten mit Stern im Kreuz der Rückseite, Nach dem Receß

vom Jahre 1379.

3) Witten. Auf beiden Seiten Doppeladler. Nach dem Receß

von 1403.

4) Dreiling. Gepräge wie auf dem Sechsling.

5) Blasiert mit Doppeladler im Strahlenrande. Schlecht erhalten.

6) (Unmittelbar unter 5), Hohlpfennig mit gekröntem Haupt und

Seitenlocken. 22 Strahlen. Schlecht erhalten.

Neben den beiden letzteren Münzen finden sich die Worte

„islike wegende Mark holt IX lot unde dat dordendel van enein

lode." Die Beischriften der übrigen Münzen (1—4) sind hier nicht

mit aufgeführt,

II. Valvationsrvlle. Noch nicht veröffentlicht. Die Münzen

sind an kleinen, mit der Rolle zusammenhängenden Pergamentstreifen

befestigt. Auf diesen Streifen finden sich Währungsangaben, und

auf einigen auch die Namen der Prägstätten, so z. B, Lubic, Hmn-

borgh, Wesemar, Rostock, Soltwedel, An Lübeckischen Münzen

fand ich-

1) Fig. 21. Hohlpfennig mit gekröntem Kopf. Die nähere

Beschreibung folgt unten S, 197. Sehr beschädigt. Auf dem

Pergamentstreifen befindet sich in 2 Zeilen eine offenbar zu der

Münze gehörige Schrift mit vielen Abkürzungen, die ich

nicht auflösen kann. Nur das Wort Inbie am Ende der

oberen Zeile ist deutlich zu lesen,

2) Dasselbe, aber etwas größer,

3) Fig. 7. Blasiert mit Doppeladler. Vgl. oben S. 166.
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4. Sechsling, Auf beiden Seiten Doppeladler im Schilde mit

drei Punkten darüber. Aus dem Anfang des 15. Jahr

hunderts. Vgl. S. 168.

Durch die Beischrift Inbi« zu der erstgenannten Münze der

II. Valvationstabelle ist die Heimath der Hohlpfennige mit gekrön

tem Kopfe festgestellt und ferner bezeugt, daß sie im Anfang des

15. Jahrhunderts zugleich mit den Doppelpfennigen, welche den

Doppeladler tragen, in Umlauf waren. Es bleibt indessen noch

die Frage nach den zeitlichen Gränzen, nach dem Anfangs- und

Endpunkte jener Prägung, zu beantworten. Wenn M. Schmidt

a. a. O. als Resultat seiner Untersuchung hinstellt, daß alle im

13 und bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts geprägten Kopf-

brakteaten norddeutscher Fabrik nach Lübeck gehören, mährend die

nach der genannten Zeit geschlagenen Greifswald zuzuweisen seien,

so bedarf dieser Satz einer Berichtigung. Es wird nämlich durch

die Exemplare der Lüneburger Pergamentrollen und des Travemün

der Fundes erwiesen, daß bis zum Ende des 15, Jahrhunderts

und vielleicht noch darüber hinaus Kopfbrakteaten in Lübeck herge

stellt wurden. Als die ältesten Lübeckifchen Hohlmünzen find

andererseits nach einer sehr wahrscheinlichen Vermuthung von Dan

nenberg und Menadier^) die bei Bünsdvrf unweit Rendsburg

im Jahre 1827 und neuerdings bei Kleinvach an der Werra gefun

denen Brakteaten anzusehen, welche theils die sitzende Figur, theils

das Brustbild des gekrönten Kaisers mit verschiedenen Attributen

(Scepter, Reichsapfel, Schwert, Schild, Fahne) oder auch nur den

Kopf desselben zeigen. Da der Bünsdorfer Fund bereits vor dem Jahre

1225 vergraben wurde, noch ehe Lübeck die Rechte einer freien

Reichsstadt und der eigenen Prägung besaß (S, 189), müssen jene

Brakteaten dort im Namen des Kaisers geschlagen sein. Denn

es wird mit Recht angenommen, daß die bereits durch Heinrich den

Dannenberg giebt in der Zeitschr. f. Numism. Bd. 7

S. 405 ff, eine Beschreibung von den Kaiserbrakteaten des Büns>

dorfer Fundes mit Abbildungen, Vgl, Menadier in derselben Ztschr,

Bd. 14 S. 195 und Thomfen 11 tone 2 p. 17 f.
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Löwen in Lübeck eingerichtete Münze ^) nach der Eroberung der

Stadt durch Friedrich Barbarossa im Jahre 1181 in den Besitz

des Kaifers überging,'^) Ich habe daher auch jene kaiserlichen

Brakteaten, deren gekrönter Kopf den späteren Hohlpfennigen

städtischer Prägung vielleicht zum Vorbilde gedient hat, mit in

diese Untersuchung hineingezogen und von drei verschiedenen Typen

derselben in Figur 13 15 Abbildungen hinzugefügt. Dieselben

sind nach Abdrücken angefertigt, welche mir Herr Dr. Menadicr

aus der Kgl, Münzsammlung in Berlin zu übersenden die Güte hatte.

In die Zeit zwischen jenen ältesten Lübeckischen Brakteaten

kaiserlicher Prägung aus dem Ende des 12, oder dem Anfang des

13, Jahrhunderts und den jüngsten Hohlpfennigen aus Travemünde

fallen viele im Einzelnen von einander abweichende Typen, welche

in großer Anzahl in der Grohherzoglichen Sammlung zu Schwerin

und in dem hiesigen Kabinet vorhanden sind. Die Schweriner

Exemplare stammen meist aus Mecklenburgischen Funden und zum

großen Theil aus dem Ende des 13, Jahrhunderts; viele sind von

Masch in den Jahrbüchern für Mecklenburgische Geschichte besprochen

worden. Dazu kommt noch ein im Jahre 1878 zu Alt-Bauhof bei

Dargun gemachter Münzfund, über den noch nichts veröffentlicht

worden ist. Derselbe enthält außer einigen zweiseitigen in Lund

geprägten Münzen des Königs Christoph I. von Dänemark

(1252—59) zahlreiche Brakteaten aus dem 13, Jahrhundert,

darunter mehrere interessante und eigenartige Typen des gekrönten

Kopfes oder Brustbildes, Da ich von letzteren in Schwerin durch

die entgegenkommende Freundlichkeit des Herrn Rechnungsraths

Wunderlich daselbst genauere Kenntniß genommen und mehrere

Doubletten für die hiesige Sammlung erworben habe, konnte ich

sie mit für die weiter unten folgende Zusammenstellung und für

^) In Helmold's «Kroni«. 31av, I 85 heißt es von Heinrich

dem Löwen ! et statuit illi« rnonstaiu,

2«) Vgl. Grautoff, hist, Schr. 3, 5 ff. Dittmer, Zeitschr. des

Ver. f. Lüb. Gesch. Bd. 2, 151. Urkundenbuch der Stadt Lübeck Thl. 1,

>« 7 S. 11.
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iersöe Abbildungen (Fig. 17—19) verwerthen. Ueber die sehr zahl-

!>« «ichen Kopfbrakteaten, welche ferner im Laufe dieses Jahrhunderts

r^mf Lübeckischem Gebiete zugleich mit vielen Hohlpfennigen

Wiinderer Städte gefunden und der hiesigen Münzsammlung in der

^ ^Stadtbibliothek überwiesen sind, ist bisher, so viel ich weiß, noch

„ Lichts an die Oeffcntlichkeit gelangt. Auch fehlt es leider an

?^ zenaueren Nachrichten über die Provenienz der einzelnen, in Gepräge

e^jmd Größe von einander abweichenden Stücke, wodurch die Alters-

bestimmung erschwert wird. Jedoch vermuthe ich, daß die Mehrzahl

^ derselben aus den Funden in einem Garten bei Neu-Lauerhof^)

vom Jahre 1841 und auf einem Felde bei Alt-Lauerhof^) vom

M Jahre 1861 stammt. Der letztere Fund, welcher für die Kopf-

, brakteaten besonders in Betracht zu kommen scheint, enthielt neben

^einigen Prager Groschen 2397 Hohlpfennige und 1185 halbe

x- Pfennige. Es befinden sich darunter auch halbe Hamburger

i , Pfennige aus dem 15. Jahrhundert (Gaedechens ^ 1417). Die

z Lübeckischen Kopfbrakteaten (Fig. 22—35) find meist aus 7löthigem

„5 Silber geprägt (S. 197 f.). Die Umlaufszeit der bei Alt-Lauerhof

y-z gefundenen Münzen dürfte somit in die erste Hälfte des 15. Jahr-

, - Hunderts fallen.

Wenn ich nunmehr eine kurze Zusammenstellung und Beschrei-

. bung der in Lübeck geprägten Brakteaten mit der sitzenden Figur,

dem Brustbild und namentlich mit dem Kopf des gekrönten Kaisers

aus den hier besprochenen und einigen andern Funden folgen lasse,

und von den wichtigsten Typen auch Abbildungen gebe, so habe ich

^) In einem irdenen Topf mit Henkel, der jetzt im kultur

historischen Museum ist (Vcrzeichniß ^9 225), Der gesammte Fund wog

3 Pfund; er enthielt 3 zweiseitige Münzen, sonst nur Hohlpfennige.

Vgl. das Protokoll des Landgerichts vom 23. Sept. 1841 im hie

sigen Staatsarchiv. Ein im Jahre 1819 ebenfalls bei Neu-Lauerhof

geinachter Münzfund, über den Grautoff (hist, Schr. 3, 285 ff.)

berichtet, scheint keine Kopfbrakteaten an den Tag gefördert zu haben.

Vgl. Anm 8.

Vgl. Lübeckische Blatter 1862 S. 245. Volksbote 1861

S. 132 und den handschriftlichen Bericht der Stadtbibliothek vom

Jahre 1861 Anlage ^. S. 21 im Staatsarchiv.

Ztschr. d. B. f. L, G, VI, 1. Ig
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dabei zugleich, soweit es bei dem mir bekannten Material möglich

war, auf Grund der vorliegenden Fundberichte und des Feingehalts

der Münzen eine chronologische Ordnung versucht,^)

1. (Fig, 13). Brakteat aus dem Bünsdorfer Fund

(Anfang des 13. Jahrhunderts),

Der Kaiser in ganzer Gestalt auf einem Bogen sitzend, mit

kugelförmigen Seitenlocken, in der rechten Hand ein Schwert, in der

linken ein Lilienscepter emporhaltend. Die Krone hat 3 Zinken in

Form von Kugeln. Glatter Rand. Aehnlich Dannenberg, Zeitschr.

f. Num. Bd. VII S. 405 Taf. VI 148. Die Abbildung ist wie

bei 2 und 3 nach einem Abdruck aus der K. Münzsammlung

in Berlin hergestellt worden.

Berlin. Dm. 20. Gew. 0,52 (ursprünglich schwerer). Fein

gehalt 14—15 Loth.

2. (Fig. 14). Brakteat aus dem Bünsdorfer Fund.

Gekröntes Brustbild des Kaisers zwischen zwei spitzen Thür-

men eines Gebäudes, in dessen Thor ein kleiner Kuppelthurm steht.

Krone und Seitenlocken wie auf 1. Glatter Rand. Dannen

berg S. 406 ^° 158. Thomsen II 2 ^6 4389 pl. V. 4393 a.

Kopenhagen. Dm. 20. F. 14—15.

3. (Fig. 15). Brakteat aus dem Bünsdorfer Fund.

Gekröntes Brustbild des Kaisers in dem geperlten Thore eines

Gebäudes, das in der Mitte einen Zinnenthurm, an beiden Seiten

einen kleinen Kuppelthurm trägt. Krone und Seitenlocken wie auf

1. Glatter Rand. Dannenberg S. 407 161. Thomsen

X» 4395.

Kopenhagen. Dm. 20. F. 14—15.

^) In der folgenden Aufzählung ist bei jeder Münze der Ort

der Sammlung, in der sich Exemplare derselben befinden, vor der

Angabe der Maße genannt worden. Alle, bei denen Lübeck steht,

sind in der Münzsammlung auf der hiesigen Stadtbibliothek vertreten,

und von mir selbst oder in meiner Gegenwart nach Größe, Schwere

und Feingehalt geprüft worden. Mit Ausnahme von Fig. 13—15 sind

sämmtliche Abbildungen nach Münzen der hiesigen Sammlung gezeichnet.
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4, (Fig. 16), Pfennig ans dem Stintenburger Fund

(Ende des 13. Jahrhunderts).

Gekrönter Kopf mit kurzen Seitcnlocken und Andeutung des

Halses, welcher unten zweifach ausgezackt ist. Die Krone hat drei

Zinken in Form von Kleeblättern. Perlenrnnd. Oben stark beschä

digt. Vgl. M. Schmidt, Bl. f. Münzfreunde 1879 Taf. 58

12. 13. Ganz ähnliche und gleichzeitige Exemplare thcils mit

Kleeblattkrone, theils mit Lilienkrone sind auch bei Roggentin und

Alt-Bauhof gefunden.

Schwerin und Lübeck. Dm, 17—18. Gew. 0,48—54. F. 15,

5. Dasselbe, mit etwas gröberem Kopf, aber ohne Andeutung

des Halses, Aus dem Stintenburger Fund,

Lübeck. Dm. 18. Gew. 0,5 3. F. 15.

6. Pfennig aus dem Malchower Fund (Ende des 13. Jahrh).

Gekrönter Kopf ohne Seitenlocken und Hals. Krone mit drei

Zinken, aber sehr undeutlich. Glatter Rand. Masch, Jahrb. d.

Ber. f. Mecklenb. Gesch., Jahrg. 17 (1852) S. 400 Figur 7.

M Schmidt, a. a. O. Fig. 19.

Schwerin. Dm. 17—18. Gew. 0,64. F. 12—15.

7. (Fig. 17). Pfennig aus dem Funde zu Alt-Bauhof bei Dargun

(Zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts. Vgl. S, 192).

Gekrönter Kopf mit schmalem Gesicht, langen gerade herab

hängenden Seitenlocken und mit zweifach ausgezacktem Halsansatz,

Krone mit 3 Zinken in Lilienform, Glatter Rand,

Schwerin und Lübeck. Dm, 18. Gew, 0,54— 4 7. F. 14—15.

8, (Fig. 18). Pfennig aus Alt-Bauhof.

Gekrönter Kopf init breiterem Gesicht, Halsansatz, stark vor

springender Nase und kurzen Seitenlocken, unter denen auf beiden

Seiten eine Kugel erscheint. Krone mit 3 Zinken, deren mittelster

in einer Kugel endigt, Strahlenrand mit 23 Strahlen.

Schwerin und Lübeck. Dm. 18. Gew. 0,50. F. 13—14.

9. Pfennig aus Alt-Bauhof.

Kopf ähnlich wie auf >Xs 8, aber ohne Halsansatz und mit

13'
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langen, im Bogen herabhängenden Seitenlocken. Flache Krone mit

drei niedrigen Zinken, Strahlenrand mit 22 Strahlen,

Schwerin und Lübeck, Dm. 18, Gew. 0,S4—4 7. F. 14.

10. Brakteat aus Alt-Bauhof.

Gekrönter Kopf mit kurzen Seitenlocken, ohne Halsansatz.

Das Angesicht ist roh und stierähnlich gebildet. Krone mit drei

Zinken, in deren Mitte ein Kleeblatt, Perlenrand.

Schwerin und Lübeck. Dm, 18, Gew. 0,49. F. 14.

11. (Fig. 19). Halber Pfennig aus Alt-Bauhof.

Gekrönter Kopf mit kurzen Seitenlocken, ohne Halsansatz,

Gesichtszüge undeutlich erhalten, Krone mit vier geraden Zinken,

Glatter Rand. Mehrere Stempelverschiedenheiten: mit breiterem

und schmalerem Kopf, Von sämmtlichen mir bekannten Lübeckischen

Hohlmünzen aus älterer Zeit sind dies die einzigen halben

Pfennige,

Schwerin und Lübeck, Dm, 14, Gew. 0,3 5. F. 13—14.

12. (Fig. 20). Pfennig aus dem Funde bei Roggentin

(Ende des 13. Jahrhunderts).

Gekrönter Kopf mit kurzen Seitenlocken, ohne Halsansatz.

Krone mit drei Zinken in Lilien- oder Kleeblattform, Strahlen

rand mit 18 und 24 Strahlen,

Schwerin und Lübeck, Dm, 18, Gcw, 0,47 — 37. F. 14.

13. Pfennig aus dem Münzfund von Groningen

(1270—1320).

Gekrönter Kopf mit Seitenlocken und Andeutung des Halses.

Krone mit drei Zinken. Glatter Rand. Dm. 18. Vgl. Menadier,

in der Zeitschrift des Harzvereins Bd. 17 S. 216 ff. 253 Taf. 11,9.

14. Pfennig aus dem Fnnd bei Schwechow

(1. Hälfte des 14. Jahrhunderts).

Gekrönter Kopf, sehr unförmlich dargestellt. Vgl. Masch in

d. Jahrb. f. Mecklenb. Gesch. Bd. 33 (1868) S. 188 f.

Schwerin. Gew. 0,4 7.
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15 Pfennig aus dem Funde von Schwiesow (14, Jahrh.)

Gekrönter Kopf mit Seitenlocken, Strahlenrand mit 22 Strahlen,

Sehr beschädigt, Masch in den Mecklcnb, Jahrb, Bd, 29 (1864)

S, 241 führt diese Münzen unter Greifswald auf (vgl, S. 187),

Wenn auch für die ineisten Münzen des Schwiesomer Fundes erst

die Mitte des 15. Jahrhunderts als Umlaufszeit anzusehen ist,

muß dieser Pfennig doch wegen seiner Größe und seines Gewichts

noch aus dem 14. Jahrhundert stammen.

Schwerin. Dm. 19. Gew. 0,4 7,

16. (Fig. 21). Pfennig von der Lüneburger Valvationsrolle II

(Ende des 14. oder Anfang des 15. Jahrh. Vgl. S. 189).

Gekrönter Kopf mit kurzen Seitenlocken, und ohne Andeutung

des Halses. Krone mit fünf Zinken, an beiden Seiten dnrch Bügel

geschlossen, Strahlcnrand mit 22 Strahlen. Der Feingehalt

scheint nach den Angaben der I. Valvationsrolle (S. 190) 9'/s Loth

betragen zu haben. Sehr beschädigt,

Lüneburg, Dm, 15, Gew. 0,28. F. 9Vs (?)

17. Dasselbe auf derselben Pergamentrolle, aber etwas größer

und mit breiterem Kopf.

Lüneburg. Dm. 16. Gew. 0,3 l. F. 9Vs (?)

18. (Fig. 22). Pfennig aus einem Münzfund bei Lübeck

(1. Hälfte des 15. Jahrh. Vgl. S. 193).

Gekrönter Kopf mit doppelten Seitenlocken, ohne Halsansatz.

Krone mit 5 Zinken und durch Bügel geschlossen. Strahlenrand

mit 21 und 23 Strahlen. Von sämmtlichen Kopfbrakteaten im

hiesigen Münzkabinet ist dieser Typus dem Exemplar an der Lüne

burger Valvationsrolle am ähnlichsten.

Lübeck. Dm. 14-16. Gew. 0,25—24. F. 7.

19, (Fig. 23). Pfennig aus einem Müuzfund bei Lübeck.

Wie ^ 18, aber mit Kleeblatt über dem Kopfe im Strahlen

rand. 22 Strahlen.

Lübeck. Dm. 15. Gew. 0,2«—25. F 8
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20. (Fig. 24), Halber Pfennig aus einem Münzfund bei Lübeck.

Gekrönter Kopf mit langen, im Bogen Herabhangenden Seiten,

locken, ohne Halsansatz, Krone mit drei Zinken, oben offen,

Strahlenrand mit 21 Strahlen und 4 Kleeblättern darin.

Lübeck. Dm. 11—12. Gew, 0,12—n. F. 7.

21. Dasselbe, aber ohne die Kleeblätter im Strahlenrand.

22. (Fig. 25). Pfennig ans einem Münzfund bei Lübeck.

Gekrönter Kopf mit kürzeren Seitenlockcn und stark vorsprin

gender Nase, Krone mit drei Zinken in Kleeblattform, oben

offen. Im Strahlenrand mit 18 und 19 Strahlen vier kleine Kugeln,

Lübeck, Dm. 14—1«. Gew. 0,27—25. F. 5—7.

23. (Fig. 1). Pfennig aus dem Fund bei Travemünde

(Ende des 15. oder Anfang des 16, Jahrhunderts, Bgl, S. 163).

Gekrönter Kopf mit langen, im Bogen herabhängenden Seiten-

locken. Krone mit fünf Zinken, wie es scheint, oben durch Bügel

geschlossen. 22 Strahlen,

Lübeck, Dm, 15, Gew, 0,2 7, F 5,

24, (Fig. 2), Pfennig aus dem Fnnd bei Travemünde.

Dasselbe, aber besser erhalten und mit breiterem Kopf. Die

Krone erscheint hier deutlich oben durch Bügel geschlossen und

hat in der Mitte eine Spitze, Strnlstenrand mit 21 und 23

Strahlen, Von allen hier aufgeführten Hvhlpfennigen ist dieser

offenbar der jüngste und hat ein am meisten menschenähnliches

Angesicht,

Lübeck, Dm. 15. Gew. 0,2 7. F. 5.

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich, daß in der Lübecks

schen Münzstätte, welche bald nach ihrer Gründung durch Heinrich

den Löwen in den Besitz des Kaisers überging, zuerst Brakteaten

mit der sitzenden Gestalt, dem Brustbilde oder dem Kopf des Kaisers

geschlagen wurden, und daß man sodann, als Lübeck im Jahre

1226 die eigene Münzgerechtigkeit erhielt, nach dem Vorbild jener

Kaiscrbrakteaten städtische Pfennige mit dem gekrönten Kaiserkopfe

prägte. Derselbe erscheint auf den älteren Pfennigen bald nach
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Art eines Brustbildes mit Andeutung des Halses, bald ohne diesen,

seit der Mitte des 14. Jahrhunderts stets ohne Halsansatz. Als

man nun seit dem Jahre 1329 auch hohle Doppelpsennige oder

Blasierte ausmünzte, nahm man für diese den Doppeladler, behielt

aber für die einfachen Pfennige den gekrönten Kopf bei, welchen

wir bis zum Verschwinden der Hohlmünzen um die Mitte des

16. Jahrhunderts antreffen. Von den in großer Menge erhaltenen

Kopfbrakteaten norddeutscher Herkunft werden die meisten nach

Lübeck gehören, einige aber auch, wie bereits bemerkt wurde (S, 187),

nach Greifswald. Da sich zwischen diesen beiden Städten wegen

des .gleichen Gepräges eine Entscheidung nicht treffen läßt, so ist

die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß einzelne der hier in

XZ 4—24 aufgeführten Pfennige aus Greifswald stammen. Ferner

sehen wir, daß die Lübeckischeu Pfennige bis zum Anfang des

14, Jahrhunderts aus dickein und 14—15löthigem Silberblech

bestehen, während sie später immer kleiner, dünner und gering»

haltiger werden, und zuletzt nur noch einen Feingehalt von

ö Loth haben. Auf den älteren Stücken finden wir glatten Rand

neben Strahlen- oder Perlenrand, auf den jüngeren ausschließlich

den Strahlenrand, In früherer Zeit hat der Kopf des Kaisers

oft eine unförmliche Gestalt und einen rohen Ausdruck, so daß er

leicht mit einem Thierkopf verwechselt werden kann, zuletzt hat der

selbe, wie namentlich die Travemünder Exemplare zeigen, ein völlig

menschenähnliches Angesicht. Endlich lehrt uns der Travemünder

Fund, daß noch in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts die

Hohlmünzen neben den zweiseitig geprägten in ziemlich gleicher

Anzahl auf dem Lübeckischen Gebiete verbreitet waren.
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Zur Charakteristik des kaufmännischen Privatverkehrs

in Lübeck während des 15. Jahrhunderts.

Von Professor Dr. Wilhelm Stieda in Rostock,

^Vn Nachrichten, welche den privaten kaufmännischen Verkehr in der

älteren Zeit belegen, ist gerade kein Ueberfluß, und so mögen die

nachstehenden Briefe, welche mir vor Jahren in den Stadtarchiven

von Danzig und Lübeck in die Hände sielen, hier eine Stelle finden.

Die beiden ersten sind nicht eigentliche Geschäftsbriefe, sondern

Begleitschreiben zu kleinen Geschenken an den Geschäftsfreund,

bezw. dessen Frau, welche ein hübsches Zeugniß für die Gemüth-

lichkeit im damaligen Umgänge ablegen.

Tydeke Beyger, der Schreiber des ersten Briefes, wohnte in

Riga. Er wird in dem ersten Erbebuche dieser Stadt') im Jahre

1476 als bereits gestorben erwähnt. Seine Testamentsvollstrecker

verkauften damals das ihm gehörige Eckhaus, in welchem der Ver

storbene selbst gewohnt hatte, mit allem Zubehör, ein zweites

Wohnhaus in derselben Straße, noch ein drittes Haus mit Scheune,

Garten und Ställen, endlich einen Heuschlag jenseits der Düna.

Beyger wird demnach in guten Verhältnissen gelebt haben und

konnte es sich erlauben, seinem Geschäftsfreunde Ludwig Vellyn in

Lübeck eine Tonne mit russischem Meth zum Geschenk zu machen,

der vielleicht in jener Zeit als ein besonders wohlschmeckendes

Getränk angesehen gewesen sein mag. Es scheint, daß die Gabe

dazu bestimmt war, des Empfängers Eifer für die Ausführung der

Bestellung von Kopfbedeckungen, mit denen wohl in Riga ein gutes

Geschäft zu machen war, beleben sollte. Tydeke Beyger wünschte

Herausgeg. von Napierskh, Riga 1888. S. 123 ^« 1064.
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4 Dutzend krauser sogen. Londoner, und 20 Dutzend glatter weißer

Hüte zu haben, außer anderen, die er schon bei einer früheren

Gelegenheit bestellt hatte, ein bemerkenswerthes Zeichen für den

Ruf der Lübecker Hutmacherei. Ausdrücklich beauftragt Beyger

seinen Onkel, die Hüte machen zu lassen — „und latet my io de

anderen maken," — so daß es sich also nicht nm in Lübeck einge

führte englische Hüte, sondern um solche handelt, welche dort nach

dem Muster von Londoner Hüten angefertigt wurden.

Die Hutmacherei war zu dieser Zeit in Lübeck ohne Zweifel

ein blühendes Gewerbe, Schon seit 1321^ als Amt erwähnt,

dessen Mitglieder ängstlich darauf bedacht waren, nur ausgezeichnete

Waare zu liefern, und von sich aus eine Strafe für denjenigen

ansetzten, der „falsche," d, h. schlechte, untaugliche, Hüte anfertigen

würde, findet man bis 1469, in welchem Jahr die Meister eine

Vereinbarung über den an die Gesellen zu zahlenden Arbeitslohn

sich auf dem Rcithhnuse bestätigen ließen/) das Gewerbe so ent-

wickelt, daß es siebenzehn Meister umfaßt. Gegen die Einfuhr von

Hüten aus Flandern und überhaupt den Verkauf fremder Hüte

sträuben sich dieselben einige Jahre später ganz gewaltig/) und so wird

man annehmen dürfen, daß auch in der Zeit, in welche Beygers Bestel

lung fällt, etwa die erste Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts, die

Lübecker Hutmncher die sogen. Londoner Hüte selbst herstellten.

Unter den „krausen" Hüten, wie der Besteller die Londonfchen

näher bezeichnet, werden vermuthlich geschmückte, benähte oder

bestickte, zu verstehen sein im Gegensatz zu den glatten Aychten)

weißen. Die Hutstaffirer waren dasjenige Handwerk, welchem

diese Aufgabe, die Hüte zu verzieren, zufiel. Leider werden die

Hutmachcr höchst wahrscheinlich von dem ihnen zugedachten Ver

dienste nichts erfahren haben, denn da der Originalbrief nach

Danzig gekommen ist, so muß angenommen werden, daß er in den

Händen des Adressaten nie gewesen ist.

2) Lüb. Urk,-Buch Thl, 2 406,

6) Wehrmann, Die älteren Lübeckischcn Zunftrollen, S, 473, 474.

4) Wehrmann, a, a. O. s, 475.
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Ueber die Persönlichkeit dieses letzteren läßt sich nichts feststellen.

Nur daß der Name „Vellyn" in Lübeck seit Anfang des 14. Jahr

hunderts nachgewiesen ist Ein Rathsherr Gottschalcus von Vellin

starb in, Jahre 1350, und Elisabeth von Vellin, die im Jahre

1358 bei Gelegenheit des Verkaufs eines Dorfes als die Wittwe

eines Gottschalk von Vellin genannt wird, dürfte seine Frau

gewesen sein. Im Jahre 1401 war auch sie gestorben. ^)

Der Schreiber des zweiten Briefes, Johann van Ummen, läßt

sich so wenig nachweisen, als der Ort, von dem aus er geschrieben

hat. Den Namen trifft man schon im Jahre 1379 unter denen

von Revaler Kaufleuten an.") Später werden 1430 und 1434

Schiffer dieses Namens genannt, von denen der eine zwischen Reval

und Riga, der andere zwischen Danzig und Dänemark fuhr.')

Von Kopenhagen spricht auch unser Johann van Ummen, indessen

bleibt doch fraglich, ob er die Butter von dort, oder aus einer

anderen nördlichen oder östlichen Stadt schickt.

Die Zeit des undatirten Stücks läßt sich nach der wohlbekann-

en Persönlichkeit des Empfängers ungefähr bestimmen, wobei aber

festzuhalten ist, daß es zwei gleichzeitig lebende Persönlichkeiten

dieses Namens gab — Vater und Sohn, Hinrik Lipperode erscheint

als Lübecker Bürger seit dem Jahre 1436, als Rathmann und

Rathssendebote auf Hansetagen und bei Verhandlungen mit fremden

Mächten von 1442 bis 1491.") Der Vater wurde im Jahre 1439

zu Ruthe erwählt, und starb im Jahre 1470, in zweiter Ehe mit

Wendelburg, der Wittwe von Heinrich Vrunt, vermählt; der Sohn

wurde im Jahre 1475 Rathsherr und starb im Jahre 1494. Er

mar nur einmal, und zwar mit Margaretha Klockmann, vermählt.

5) von Melle. Gründliche Nachricht von Lübeck, 3. Auflage

1787, Rathslinie. — Lüb. Urk.Buch Thl. 4 ^, 308; Thl. 5 20.

°) Stieda, Revier Zvllbücher, S. 30, 31.

') Liv.-, Est-, Curl. Urk.-Buch 8 ^5 217; Hanserecefse II,

X« 381 K 64.

«) Lüb. Urk.-Buch Th. 7 X« 686; Hanserecefse II, 2 ^« S87

A 14; III 30.
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Beide Lipperodes waren Mitglieder der vornehmen Zirkelgesellschaft,

der ältere seit dem Jahre 1443, der jüngere seit dem Jahre 147ö.°)

Genügen diese Angaben, um in den meisten der oben erwähnten

Fälle, wo ein Lipperode auftritt, zu bestimmen, ob Vater oder

Sohn gemeint ist, so reichen sie nicht hin, um das Datum unseres

Briefes und die Empfängerin festzustellen. Nur so viel ergiebt

sich, daß der Brief nicht vor das Jahr 1439 fallen kann, da erst

in diesem Jahre der ältere Lippcrode Rathsherr wurde. Im

Uebrigen muß für seine Datirung ein Spielraum von ca, 50 Jah<

ren in Anspruch genommen werden.

In geschäftlicher Beziehung weiß man von Heinrich Lipperode

dem älteren, daß er Salzhandel nach Riga trieb. Wegen einer

Ladung Salz aus der Oldesloer Saline, die er nach Riga bestimmt

hatte, die aber wegen Havarie in Danzig gelöscht und als „Lüne

burger" Salz verkauft wurde, das mithin einen besseren Ruf gehabt

haben muß, hatte er im Jahre 1440 Unannehmlichkeiten, bei deren

Untersuchung sich aber herausstellte, daß er an dem Betrugsver

suche seines Schiffers keinen Antheil hattet") Aus dem nachstehen

den Briefe ersieht man, daß er auch Tuch- und Seidenstoffhandel trieb,

wie der Dammast, der wegen zu hoch angesetzten Preises keinen

Abgang finden will, verräth.

Der Brief ist an die Ehefrau Heinrich Lipperodes gerichtet,

der eine halbe Tonne Butter geschickt wird; ob übrigens als

Geschenk, wie oben angenommen, läßt sich nicht mit Sicherheit

behaupten. Denn der Hinweis auf die drei in Kopenhagen befind

lichen Tonnen, die nicht ausgeschifft werden durften, und nach

denen Frau Lipperode gleichfalls Verlangen getragen zu haben

scheint, deutet fast auf eine Bestellung.

Johann van Ummen stellt in Aussicht, bald in Lübeck einzu

treffen. Nur durch die Schuld eines Schiffers, der vermuthlich

2) Brehmer, Verzeichniß der Mitglieder der Zirkelkompagnie

in Ztschr. d. B. f. Lüb. Gesch. V 393—454.

Lüb. Urk.-Buch Th. 7 ^ 686; Hanserecesse II, 2 587 Z 14?

III, 3 30.
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früher fortfegelte, als er ursprünglich beabsichtigte, ist er zurück

gehalten. Demnach hat es den Anschein, daß wir in ihm einen

Commis Lipperode's hätten, den jener mit Aufträgen entsendete,

und dessen Rückkehr nunmehr, obgleich nicht alle Geschäfte zur

Zufriedenheit abgewickelt sind, erwartet werden kann.

Wie die Briefe nach Danzig gerathen sind, entzieht sich

unserer Kenntniß. Scheiterten die Schiffe, denen sie anvertraut

waren, oder wurden sie gekapert — wer vermag das heute zu ent

scheiden! Es wäre schlimm, wenn die Empfänger, der eine um

seine Tvnne Meth, die andere um ihre halbe Tonne Butter gekom

men wären, denn Brief und Sendung hatte wahrscheinlich derselbe

Schiffer an Bord. Aber wie Bielen mag es in jenen Tagen so

ergangen sein, wie Tydeke Beyger klagt, daß er auf vier Briefe

keine Antwort erhalten hätte! Briefe, welche das Ziel ihrer Bestim

mung nicht erreichten, ließen sich allerdings nicht beantworten.

Ueber die Persönlichkeit des Schreibers der beiden letzten

Briefe läßt sich zur Zeit nichts ermitteln. Marquart van Roven

kommt so wenig in den bis jetzt erschlossenen Quellen vor, als

Helmich Poliert, der Empfänger des vierten Briefes. Dagegen

führt der Empfänger des dritten Briefes wenigstens einen in Lübeck

wohlbekannten Namen. Jacob Bramstede ist der Name eines in

der Zeit von 1426 bis 1450 viel beschäftigten Lübeckifchen Rath

mannes, der seine Vaterstadt in politischen Missionen mnnnichfal-

tigcr Art vertreten hat. Man trifft ihn in Lübecks Interesse oder

für die Hanse bald in Wismar, bald in Skandinavien, in Kampen

und in Marienburg in Preußen thätig. Auch als Anführer der

im Sunde befindlichen Schiffe im Kriege gegen Schweden sehen

wir den Vielerfahrenen in Wirksamkeit.") Seiner angesehenen

politischen Stellung entsprach die gesellschaftliche, da er seit dem

Jahre 142!< Mitglied der Zirkelcompagnie ist.'") Daß der Adressat

des dritten Briefes mit diesem Rathsherrn identisch ist, glaube ich

zwar nicht annehmen zu sollen. Letzterer starb im Jahre 145ö,

") Lüb. Urk.-B»ch Tbl. 7 und 8.

^) Vgl. diese Zeitschrift Bd. 5 S. 379 und 412.
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d, h, dem Jahre, in welches die Abfassung unseres Briefes fällt.

Aber man könnte sich nicht erklären, wie er nach Reval gekommen

ist. Auch würde wohl die Adresse, wenn sie dem kubischen Rath

manne galt, das Wort „Herr" nicht ausgelassen haben, wie bei

dem zweiten Briefe ersichtlich, Jndeh scheint es mir glaublich, daß

der Adressat ein Mitglied der angeschenen Familie Bramstede war,

ob nun ein Sohn oder Neffe des Rathsherrn, bleibe dahingestellt.

Gleichzeitig mit Jacob Bramstede lebte in Lübeck Tideke Bramstede,

der um 1429 Aeltermcmn der Kompagnie der Nowgorodfahrer

war. Grade die Nowgorodfahrer aber hatten in Reval vielfache

geschäftliche Beziehungen, und so kann unser Jakob auch diesem

Zweige der Familie Bramstede entstammen.

Die übrigen in den beiden letzten Briefen erwähnten Persön

lichkeiten, der Schiffer Noegcn, sowie der Kaufmann Claus Brent

in Holstein und Peter von Vörden in Reval, sind einstweilen eben

falls weiter nicht bekannte Männer.

Gegenstand der beiden Schreiben ist eine Sendung von 24 Ton

nen Feigen, die einem Holsteiner Kaufmann gehörte, und welche

dieser, weil er sie schon geraume Zeit auf Lager hatte, um jeden

Preis abzugeben wünschte. Augenscheinlich glaubte er in Reval

eher auf Absatz rechnen zu können. Marquart van Roven und sein

Schwager Jakob Bramstede sind die Kommissionaire in diesem Ge

schäft, übrigens, wie es den Anschein hat, nicht unter den gewöhn

lichen kaufmännischen Bedingungen, da Marquart van Roveu sich

auf Freundschaftsdienste bezieht, welche der Hvlsteincr ihm früher

erwiesen. Helmich Poliert, mit dessen Handelsmarke die Tonnen

gezeichnet werden, übernimmt gewissermaßen die Rolle des Spediteurs.

Er muß für den Fall der Abwesenheit Bramstedes zur Zeit der

Ankunft der Feigen in Reval dieselben einstweilen in Verwahrung

nehmen. Warum übrigens Pollerts Marke auf den Tonnen ange

bracht wird, ist nicht recht erfindlich. Vielleicht gehörte der Hol

steiner nicht zur Hanse und durfte deßhalb seine Waare nicht auf

einem hansischen Schiffe versenden,

^) Lid-, Est-, Curl. Urk-Buch, Th, 8 60.
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Diese Waare, die Feigen, waren in jener Zeit ein sehr gang

barer Handelsartikel, Sie werden in den Zollrollen westlicher wie

östlicher Städte schon im vierzehnten Jahrhundert genannt, und

waren an den Jülicher Zollstätten und im Gebiet der Pfalzgrafen

am Rhein so gut bekannt, wie in Thorn oder Marienburg, Bres

lau, Wladimir und Lemberg. Aus Spanien, Portugal und von

Malorka nach Deutschland gebracht — diese Herkunftsorte nennt

bereits ein Waarenverzeichniß aus dem letzten Drittel des drei

zehnten Jahrhunderts^) — werden sie weniger direkt als vielmehr

über Venedigs) und namentlich aus flandrischen Städten, vor

nehmlich über Brügge, bezogen. Auf einen schwunghaften Feigen

handel aus Venedig deutet es, wenn im Jahre 1424 den deutschen

Ballenbindern im Fondaco als Pack- oder Bindelohn für eine

„Bote" Feigen oder Rosinen, im Werthe von 1000 Lire, 14 Scndi

bewilligt werden.

Den Bezug aus Flandern verräth jene Fuhrmannsaffaire

aus der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts, bei der

der Kärrner 52 Korb Feigen aus Mecheln nach Köln zu beför

dern hatte, und seine Transportleistung nicht bezahlt bekam. '6)

Gewiß stammten auch die 36 Korb Feigen, welche der Hamburger

Wilhelm Holthusen im Jahre 1426 von Hamburg „contra pro

QNlleiaeiorisin st rriari6ätuiN «ivitatnrri de KariW l'-zutonioä"

in Lübeck einführen wollte, aus flandrischen Städten.")

Für den Handel mit Feigen scheinen etwas andere Regeln,

als sonst für derartige Waaren, gegolten zu haben. Wenigstens

ist es -auffallend, daß in einer Verordnung der Brügger Stadt

behörde über den Specereihandel der Gäste (d. h. der fremden

Kaufleute) unter einander von 1304/8) hei der es darauf hinaus

kommt, daß diese sich die Waareu nur in bestimmten größeren

") Hansisches Urk.-Buch Bd. 3 S. 41g Anm. 1.

'b) Simonsfeld: II i«näa«o Äsi ^eässoki Bd. 1 338.

Hans. Urk.-Buch Bd. 3 ^ 549, 550.

Lüb. Urk.-Buch Thl. 6 S. 707.

Hans. Urk.-Buch Bd. 3 X, 624.



207

Mengen gegenseitig verkaufen durften, die Feigen nicht namhaft

gemacht sind. Beruht dieß nicht auf einem Versehen, so ließe es

sich nur auf die Weise erklären, daß man nicht für rathsam hielt,

den Verkehr einer derart allgemein beliebten und begehrten Waare

zu beschränken. In Lübeck wiederum gestattet die Kaufmannsord-

nuug aus der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, daß die mit

Feigen handelnden Bürger, abweichend von der gewöhnlichen Praxis,

dieselben auch außerhalb ihrer Häuser und Keller veräußern durften.

Begründet war dies Zugeständniß, nach welchem also Großhändler

eri d6tg.il verkaufen konnten, damit, daß Feigen, sowie übrigens

auch Rosinen und Mandeln „vorghenclick gud," d. h. leicht dem

Verderbe ausgesetzt, seien. Die kubischen Krämer, die sich hiedurch

beeinträchtigt glaubten, drangen darauf, daß es den Großhändlern

untersagt würde, und dieselben nur „korbweise" ihre Feigen sollten

verkaufen dürfen.^) Ob sie ihren Willen durchsetzten, ist nicht

bekannt.

Der „Korb" war das Maaß, welches im Großhandel

für Feigen eingehalten wurde. „Feigen und Rosein," bemerkt

Ulman Stromer, „kauft man bey zwayn korben und die 2 korben

schullen zu Pruk (Brügge) haben bey 180 Pfund."'«) Ein anderes

nicht näher zu bestimmendes Maaß war die „Koppel," oder, wie

es in der Verordnung für die Jülicher Zollstätten von 1343 heißt,

„pdnäns KoriurO, äiowra ouppil."^) Sechs Korb wurden,

wenigstens im flandrisch-preußischen Verkehr, in eine Pipe verpackt,

Bismeilen gehen 6 Korb auch „in eyne vate." Ob die in unserem

Briefe erwähnten Tonnen an Raumgehalt den Pipen oder Fässern

gleichzusetzen sind, entzieht sich unserer Beurtheilung.

Die Preise für Feigen unterlagen nicht unbeträchtlichen

Schwankungen. So kauft in den Jahren 1391 bis 1398 der

preußische Lieger in Brügge den für den Bedarf des Hochmeisters

erforderlichen Jahresvorrath, meist 6, einmal 10 Korb Feigen, ganz

Lüb. Urk -Buch Thl. 3 117, 770,

«°) Stävtechromken Bd. 1 S. 102.

Hans. Urk.-Buch Bd. 3 654,
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verschieden ein, im niedrigsten Preise (1398) zu 7 Schill, vläm,

im höchsten Preise (1392) zu 13 Schill, 6 gr. vl. Daß hier ver

schiedene Sorten gemeint sein können, ist wohl ausgeschlossen, weil

es sich um die Tafel des Hochmeisters handelt, und dieser vermuth-

lich jedesmal die gleiche Qualität bezogen haben wird. In den

Jahren 1420 bis 1434 schickt der preußische Lieger jeweilig so

bedeutende Mengen nach Königsberg, z, B, 1425: 16 trüge Pipen

mit 100 Korb, 1431: 10 Pipen mit 60 Korb Feigen, daß man

sieht, wie es auf den Weiterkauf abgesehen ist. Da mögen denn

vielleicht verschiedene Sorten die Preisschwankungen erklären, die

von 5 Schill, vl. pro Korb (1420) bis zu 10 Schill, vl. (1425)

sich erstrecken.

Eine Zusammenstellung der wichtigeren, in den von Sattler

herausgegebenen Handelsrechnungen des Deutschen Ordens enthal

tenen Notirungen läßt folgende Preisbewegung erkennen. Es kostet

in Brügge ein Korb Feigen im Einkauf:

1391 12 Schill, vl. 1420 5 Schill, vl. 1428 8 Schill, vl.

1392 13 - 6 gr. vl. 1421 6 - - 1429 8 -

1394 8 - vl. 1423 8 . - 1430 6 -

1395 9 - - 1425 10 - - 1431 8 - 3 gr, vl,

1396 8 - - 1426 9 - - 1434 7 - vl,

1398 7 - - 1426, 8 - 11 gr. vl.

Zu diesen Preisen kamen noch die Unkosten. Dieselben

bestanden, wie aus einzelnen Aufzeichnungen ersichtlich, in einem

Pingeld (wohl soviel als Arbeitslohn für die Verpackung), der sog.

Schuttelage (etwa eine Gebühr sür den Transport zum Schiffe

und die Stauung in demselben), der Fracht, dem Weingelbe (Trink

geld), Zoll und Schoß, den Kosten für das Faß selbst und für dic

zum Zuschlagen erforderlichen Nägel. Für ein Faß, bezw. eine Pipc

mit 6 Korb Feigen betrugen diese Unkosten zusammen:

1420 .... 4 Schill. 6 gr. vl.

1421 .... 1 - 11 - 1 est. vl.

1426 .... 3 - Vs - vl.

1430 .... 2 - 6 - 2'/2 est. vl.



209

Jndeß sind diese Angaben nicht ohne Weiteres mit einander

vergleichbar, weil die Unkosten sich ermäßigen mochten, wenn größere

Mengen auf einmal befördert wurden, und daher die pro Faß von

uns berechneten Einheitssätze schon deßwegen Abweichungen zeigen

müssen. Im Uebrigen weiß man bei den mittelalterlichen Rech-

iiungsbüchern nie sicher, ob wirklich in jedem Falle dieselben Bestand-

theile der Unkosten berücksichtigt sind.

Wie erwähnt, trieb der deutsche Orden seinerseits mit den ein

geführten Feigen Handel, Im Jahre 1405 gingen bespielsweise

135 Korb für 202 '/s M, vr, nach Nowgorod, wohin sie einer der

Diener bringen mußte. Auch in Preußen selbst wurde Manches

abgesetzt, keineswegs zu gleichen Preisen an Alle, Aus den

Aufzeichnungen der Jahre 1402 bis 1404 ergiebt sich, daß in

Königsberg ein Korb verkauft wurde im Minimum zu 3 Merdingen,

im Maximum zu 5 Ferdiugen. In Danzig wurden 1404 12 Korb

Feigen für 21 Mark Pr,, d. h, der Korb zu 7 Merdingen, verkauft,

Die flandrischen Einkaufs- und die preußischen Verkaufspreise mit

einander zu vergleichen, dürfte müssig sein, weil es sich nicht um

dieselben Jahre handelt, und der Zuschlag für die Unkosten nur

ein ganz ungefährer fein könnte.

Rechnet man die 24 Tonnen, welche nach Reval geschickt wur

den, zu 6 Korb Feigen, nnd den Korb zum durchschnittlichen flan

drischen Einkaufspreise von 8 Schill, vläm, oder etwa 25 Schill,

Lüb, sdas Pfund vläm. zu 4 Mark Lübsch angesetzt), so ergiebt

sich, daß mit dem kleinen Briefchen ein ganz erhebliches Geschäft

eingeleitet wurde. Hoffen wir, daß der Holsteiner Claus Brent

seine Rechnung dabei fand!

Ltschr, d. B, f. L. G, VI, 1, II
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1. Tydeke Veyger an Ladewych Vellyn in Lübeck

15. Jahrh,

Danz, St,-Arch. I.XXl, 61, Pap,

An den ersamen man her Ladewych Beliyn kome desse brief

to Lubke,

Myenen denst tovoren und wcs ik gudes vormach nu und

to allen tyden bereyt, weten schol gy myn leve oem, bat ik iuw

sende 1 tunne Rus medes van mynes Heren wegene in schyper

Peter Tynierinans schepe, de is gemerket myt mynen merke,

dat is dyt merke -1-^ , Vortmer so late ik iuw bydden, dat gy

wol wyllen don > >^ und senden my io de Hove, de gy iny

Hebben malen laten, Dot wol, lewe oem, und lotet my io de

anderen maken, also ik iuw beben hebbe, so dot io wol und latet

my maken 16 dosin kruser Lunduscher und 20 dosin slychter wytten

hode. Tegen dat vvrjar, so wyl ik myt den ersten by iuw Wesen,

ofte God wyl, und wil dat gerne tegen iuw vordenen, wor ik kau

und mach, Weten schol gy, dat ik inw wol 4 breve schreven, men

ik en hebbe nycht enen wederkregen, darumme so dot wol und

schryvet my so en antivort wedder, Nu nycht mer den vele

guder nacht, Tydeke Beyger,

2, Johann van Nmmen an Hinrik Lipperoden's Hausfrau in

Lübeck, 15, Jahrh.

Danz, St.Ärch. 1.XXI, 60 Pap,

An de erliken crwerdigen vruwen her Hinrick Lipperadens to

Luppeke kome desse bref,

Mynen denst tovoren und wcs ik gudes dar kan und vormach

nu und to allen tyden, Weten gi, myn leve gutlike vruwe, dat

ik iw sende eyne hnlvc tnnne botter, ik hebbe dar noch to Coppen^

Häven 3 tunnen botter, ik dar er nicht schcpen, Ik bidde iw vrunt-

liken, latet iw nicht vorlanghen, Ik wil in cort by iw Wesen

und wil iw gutliken und wol entrichten. Ik wil io so cort komen,
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also de scipper Hnsman Heft my bedroghen, also neyn bedruwe

man Heft he d'an by my. Jk schal alle gude ghezellen vor em

bewaren und wort myn gude werdimie seggen her Hinrik, dat ik

den dammasck nicht Hoger vorcopen mach den 3 mark und dar en

wolde ik ene nicht umme geven, iveiue her Hinrik my se nicht

bevolen en hadde. Hedde ik ghehaet gronen ofte brunen, den

wolde ik wol ghegheven Hebben umme sine werde. Nicht mcr upve

desfe tyd, mer syt dem almechtigen Gode bevolen nnd hebbet vele

guder nacht, myn gude werdinne und seggct her Hinrik vele guder

nacht. Datum des midwckens na des Hilgen lichams dnge.

Hinrik Corf Heft de bvttcr inne

3. Marquart van Noven in Lübeck an Jacob Bramstede in

Reval. 1455, Sept. 22.

Lüb. Staats-Archiv. lisvalia, I>riv!rtg. Pap.

Dem ersamen Jacob Bramsteden tu Revell fall desse breff

In dem namen Ghodes, leve swager, my Heft en gut vruud

gesant 24 tnnnen, dar sin vigen inne, de vorkopet em tu synen

besten, se stau cm vele und Heft so lange holden, also schrcfft hc

my, dat ik se em up dat uterste to gclde bringen hclpen wolde.

Doet yir dat beste by ummc mynes vordenstes wyllc». Hir beneven

in den anderen schepen hebbe ik in alle besehet schrevcn. Gode unde

siner werden moder sit ewich bevolen. Item desse guder sint in

schipher Noegen und sin gcmerket myd Helmich Pollerden merk,

anders konden se int schip nicht komcn Hebben. Item desse ghuder

hören enen tv in dem laut to Holsten und het Clawcs Brent. He

Heft my er vruntschop bewissen in den tyden, da my junckker Gert

grepen hadde. Geschreven to Lubeke 8 dage vor sunte Michel

55 jar.

Johann van Ummen.

 

 

Marquart van Roven,
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4. Marquart van Roven in Lübeck an Helmich Poliert in Reval,

Lüb. Staats-Archiv, kisvalia, ?rivata. Pap.

Helmych Poliert.

Item Helmich, ghude vrund, off myn swagher Jacob nicht to

Revell tor stede were, so doet wol unde holdet de 24 tunnen van

iuwen merke in vorwaringhe so lange, went he dar wedder

kompt, und segget em, ik hadde em gerne mer ghesant, he en

konde nicht entHalen und aldus lange, er gy hier qwemen, en wüste

ik nicht anders, he hadde doet gewesel. Doet ein desse beyde

bybunden breve unde ok Peter van Vörden, Bedet, lcve Helmich,

alle tyd over my, wes ik vormach.
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Beiträge zu einer Baugeschichte Lübecks.

Bon Dr. W, Brehmer,

4. Die Aufstauung der Wakenitz und die städtischen Wassermühlen.

a. Die städtischen Mühlen bis zum Ende

des dreizehnten Jahrhunderts,

Als Lübeck im Jahre 1157 durch eine Feuersbrunst zerstört

ward, hatten dessen Bewohner das Wasser der Wakenitz noch nicht

zum Betriebe einer Mühle benutzt, denn sonst hätte nach jenem

Brande Herzog Heinrich der Löwe nicht an dem mittleren Laufe

des Flusses bei Herrenburg eine Stadt anlegen können, deren Be

wohner einen unmittelbaren Schifffahrtsverkehr mit den nordischen

Ländern unterhalten sollten. Hierzu waren sie nur befähigt,

wenn der Ausfluß der Wakenitz iu die Trade nicht durch eine

Mühlenanlage versperrt war. Dies Hindernis; bestand auch dann,

wenn die Feuersbrunst eine an der Wakenitz errichtete Mühle

gleichzeitig mit der Stadt vernichtete, denn aus deren erster Anlage

würde Graf Adolph II, von Schaumburg, dem als Landesherrn

das Mühlenregal und die sich aus ihm ergebenden Abgaben zu>

standen, die Berechtigung erworben haben, die Mühle in späterer

Zeit wieder aufzubauen. Bei dem Zwiespalt, der zwischen ihm und

dem Herzog damals herrschte, durfte der letztere aber nicht darauf

rechnen, daß der Graf auf eine solche für ihn sehr werthvolle Be-

fugniß verzichten werde.

Nachdem einige Jahre später der Stadtgrund an Herzog

Ztschr. d. «. f. L. G, VI, 2, 15
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Heinrich abgetreten war und durch zahlreiche Einwanderer die Be

völkerung Lübeck's rasch anwuchs, wird sich sehr bald das Be-

dürfniß ergeben haben, das Wasser der Wakenitz zum Betrieb einer

Mühle zu benutzen. Bei den hohen Abgaben, die der Herzog nach

den Rechtsgebräuchen jener Zeit hierfür zu erheben hatte, wird er

bereitwillig die Erlaubniß zum Bau ertheilt haben. Es ist daher

nicht daran zu zweifeln, daß zu den Lübeckischen Mühlen, deren

Zehnten Kaiser Friedrich I, l181 auf den Grafen von Schaumburg

übertrug i), auch eine Mühle an der Wakenitz gehörte. Bestätigt

wird diese Annahme dadurch, daß bereits 1197 einer zweiten an

der Wakenitz erbauten Mühle Erwähnung geschieht die im Gegen

satz zu der älteren als neue Mühle (moleridiriniri rwvura) be

zeichnet wird.

Den ihm in der letzteren zustehenden Zehnten schenkte Graf

Adolph in jenem Jahre den Domherren; für sich behielt er jedoch

den Zehnten in der älteren Mühle, von dem er 1210 eine Drittel

Last Roggen ^uatnoi' poudsin siligiuin) auf das Johanniskloster

übertrug. In der über diese Verleihung ausgestellten Urkunde^)

wird die Mühle die obere (supsrior) genannt. Hieraus folgt,

daß die beiden Mühlen am Flnsse nicht neben-, sondern hinter

einander lagen, und daß die ältere Mühle die obere, die jüngere

die untere war.

Der Platz, auf dem die erste Mühle erbaut ward, lag wohl

nicht, wie Paulis und Dittmer^) übereinstimmend angenommen haben,

am jetzigen Mühlendamm, fondern unmittelbar vor dem inneren

Mühlenthor, Für diese Annahme scheinen die nachfolgenden Gründe

zu sprechen. Um die schon für die älteste Zeit nachweisbare«), durch

eine Zugbrücke bewirkte Verbindung der Stadt mit den außerhalb ge-

!) Arnold, Chronik IIb. 2 «ap. 35.

2) Urkundenbuch des Bisthums Lübeck S. 2 t.

s) Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 2 S. 3.

4) Pauli, Lübeckische Zustände Heft 1 S. 31.

5) Dittmer, die Lübeckischen Wassermühlen, S. 9.

°) Helmold, Chronik lib. 1 oar> 86.
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legenen Ländereien herzustellen, waren die Bewohner genöthigt, die

Wakenitz am Mühlenthor in ein schmales Bett einzuengen. Die

örtliche Beschaffenheit jener Gegend kam ihnen hierbei sehr zu

statten, denn der Fluß besaß in seinem unteren Laufe nur eine

sehr geringe Breite, da sich, wie durch Bohrungen festgestellt ist,

an seiner linken Seite eine Wiese bis unmittelbar an das Flußufer

erstreckte. Da jene Brücke bereits in den ältesten Zeiten durch eine

Befestigung geschützt sein wird, so lag eine Mühle in ihrer Nähe

gegen feindliche Anfälle gesicherter, als an der Mündung des

Flusses; auch bedurfte sie an ersterer Stelle eines geringeren Schutzes

gegen den seitlichen Andrang des Travewassers, Ueberdies lieh

sich, da der südwestliche Theil des Stadtgrundes dem Domkapitel

gehörte, nur durch die Benutzung der außerhalb desselben gelegenen,

unmittelbar auf das Stadtthor zuführenden Mühlenstraße ein der

städtischen Obrigkeit unterworfener, gesicherter Zugang zu der

Mühle gewinnen. Daß die Straße schon in den ältesten Zeiten

zu diesem Zwecke benutzt wurde, erweist ihr Name, der bereits in

der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts nachweisbar ist.^)

Ueber den Platz, an dem die untere neue Mühle erbaut ward,

läßt sich nur die Vermuthung aussprechen, daß er an demselben

Gerinne lag, das für die obere Mühle hergestellt war; sie wird

also dieser benachbart gewesen sein, Keinenfalls besaß sie ein

größeres selbstständiges Sammelbassin, sie wird vielmehr nur von

dem starken Stromabfall der oberen Mühle getrieben worden sein,

ähnlich wie es bei den in alten Zeiten vielfach hintereinander

aufgehängten unterschlächtigen Wasserrädern der Fall war.

Die niedrige Lage der Mühlen oberhalb des Wasserspiegels

der Trave, und wahrscheinlich auch ihre ungenügende Fundamentirung

waren die Veranlassung, daß sie im Winter 1228 auf 1229 durch

eine Sturmfluth zerstört wurden 8). Um einer ähnlichen Gefahr

für die Zukunft vorzubeugen, ward beschlossen, eine neue Mühle

Urkunoenbuch der Stadt Lübeck Th. 2 S. 23.

°) Ebendaselbst Th. 1 S. 55.

IS'
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weiter oberhalb an der Wakenitz und zwar dort, wo sich jetzt der

Hürterdamm befindet, zu erbauen^).

Hierzu bedurfte die Stadt zuvörderst der Zustimmung des

Herzogs Albrecht I, von Sachsen, der wahrscheinlich damals in ihr

die Reichsvogtei ausübte; außerdem mußte auch die Genehmigung

des Kaisers Friedrich II. eingeholt werden, da von diesem kurz vor

her die Mühlen an öffentlichen Flüßen zum Regal des Königs

erklärt waren, und ihm in Folge hiervon aus dem Ertrage der

Mühlen eine jährliche Abgabe zustand. Von beiden Fürsten wurde

die erbetene Zusage bereitwilligst ertheilt"'), zugleich aber der

Stadt die Verpflichtung auferlegt, die Mühlen alle Zeit in brauch

barem Zustande zu unterhalten und die Abgabe an den König

auch dann zu entrichten, wenn sie zeitweilig unnutzbar sein sollten.

Wie aus späteren Verhandlungen zu entnehmen ist, belief sich die

jährlich dem Könige zu liefernde Abgabe auf den hohen Betrag

von 412/3 Last Getreide"),

Mit der Aufschüttung eines Dammes, der das Wasser der

Wakenitz von dem unterhalb gelegenen, damals alte Wakenitz, jetzt

Krähenteich genannten, Flußtheil trennte, und mit dem Bau der

Hüxtermühle wird alsbald begonnen sein, denn bei Verhandlungen,

die im September 1231 mit dem Bischöfe von Ratzeburg statt

fanden, wird die Mühle als bereits vorhanden erwähnt. Ver

anlaßt waren diese Verhandlungen dadurch, daß die Stadt, um die

Triebkraft des Wassers zu verstärken, eine Aufstauung der Wakenitz

vorgenommen hatte. Von beträchtlicher Höhe wird dieselbe nicht

gewesen sein, doch genügte sie, um einen Theil der oberhalb ge

legenen Uferstrecken, die dem Bischöfe von Ratzeburg und dem

Herzog von Sachsen gehörten, zu überschwemmen, und eine große

unmittelbar an der Ostseite des St. Johannisklosters belegene, im

9) Seitdem werden im Oberstadtbnch die Ländereien vor dem

Mühlenthor als extra niolöQäwum vstus, diejenigen vor dem

Hüxterthor als extra molenclinum novuiri bezeichnet.

' Urkundcnbuch der Stadt Lübeck Th. 1 S. S4, 56.

") Dittmer, Die Reichsvögte der Stadt Lübeck S. 14.
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Eigenthum des letzteren stehende Wiese zu überflnthen. Der Herzog

verzichtete zu Gunsten der Stadt ans jede Entschädigung"), der

Bischof von Ratzeburg") und das Johanniskloster wurden durch

Geldzahlungen befriedigt; außerdem ward dem letzteren die Be-

fugniß ertheilt, den Fischfang, der ihm bisher in Folge einer Ver--

leihung des Grafen Adolph vor der alten Mühle zustand"), in

Zukunft vor der neuen Mühle zu betreiben"), da er an der alten

Stelle durch die vorgenommene Absperrung des Wassers fast ertrag

los geworden war. Diese Berechtigung hat sich das Kloster bis

zur Gegenwart gewahrt, indem es dieselbe bis zur ersten Hälfte

des sechzehnten Jahrhunderts durch einen eigenen, von ihm an

gestellten Fischer ausüben ließ, seitdem aber an die Wakenitzfischer,

zur Zeit gegen eine jährliche Zahlung von ^ 300, verpachtet hat.

Gleichzeitig mit der neuen Mühle ward am östlichen Ende

der Hüxstraße das Haus ^6 123 als Wohnung für die Mühlen

knechte errichtet"); auch wurden die beiden älteren Mühlen an

ihrer früheren Stelle wieder aufgebaut, da aus ihnen die Zehnten

an das Domkapitel und das Johanuiskloster, sowie die Abgaben

an den König zu entrichten waren. Die Hüxterthormühle war von

allen Abgaben frei. Das Domkapitel machte zwar den Versuch,

auch auf sie seine Zehntrechte auszudehnen, doch führten die mit

ihm eingeleiteten Verhandlungen dazu, daß es im Jahre 1239

gemeinsam mit dem Probste und dem Bischof, für letzteren jedoch

nur auf seine Lebenszeit, auf die erhobenen Ansprüche verzichtete").

Eine vollständige Aufgabe der Rechte ward erst 1246 erlangt,

Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 1 S. 61.

") Ebendaselbst Th. 1 S. 60.

") Ebendaselbst Th. 2 S. 7.

") Ebendaselbst Th. 1 S. 62.

") Als das Haus 1293 von der Stadt verkauft wurde, ward

die nachfolgende Eintragung im Oberstadtbuch verzeichnet: I^otuin sit,

huocl ReclcloZus ogrinkex «mit, s, «ivitats Bornum (iriändarri

sitäin iQ ariAul« plates.« Ku««rnir> intoriori, in <zua moraliantur

irwlelläiiiarii.

") Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 1 S. 88, 89.
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nachdem sich der Rath verpflichtet hatte, 60 F Lübeckischer Pfennige

zur Vermehrung der bischöflichen Einkünfte zu bezahlen^).

Alle drei Mühlen waren Kornmühlen, Bei der Gering

fügigkeit des Stau s wird ihre Leistungsfähigkeit keine sehr erheb

liche gewesen sein, daher war auch der Ertrag, den die Stadt aus

ihrem Betriebe erzielte, kein bedeutender. Wie die uns erhaltene

Rechnung des Jahres 1262 nachweist^), erhob die Stadt von dem

Pächter der Mühle am Hüxterdamm monatlich eine Last Weizen

und eine Last Gerste, sowie jährlich 80 F, und von den Pächtern

der andern .beiden Mühlen jährlich je 25 K. Der große Unter

schied in diesen Zahlungen ward nicht, wie Dittmer angenommen

hat 2°), durch die verschiedene Leistungsfähigkeit der Mühlen, sondern

dadurch veranlaßt, daß die Pächter der älteren Mühlen neben der

Pacht die auf ihnen ruhenden Zehnten und königlichen Abgaben zu

entrichten hatten.

Mit dem fortdauernden Anwachsen der Bevölkerung verniehrte

sich stetig der Bedarf nach Mühlenfabrikaten. Um diese in ge

nügender Menge beschaffen zu können, ward vorerst darauf Bedacht

genommen, vor dem Holstenthore an zwei kleinen Bächen Mühlen

anzulegen. Von diesen lag die eine, die den Namen Pepermühle

führte, in der Nähe der äußeren Holstenbrücke an einem Wasser

laufe, der sich in die Trave ergoß, und der noch jetzt in seinem

obern Theile unter der Bezeichnung schwarzer Graben vorhanden

ist, die andere, die als kleine Mühle bezeichnet ward^), am Struck-

dache auf dem Platze der jetzigen Struckmühle. Von der ersteren

erhob die Stadt 1262 jährlich 10 F, von der letzteren 80 Scheffel

Roggen und 80 Scheffel Malz^). Des Weiteren gestattete sie

1233 ihren Bewohnern, auch die Wassermühle zu Trems gleich

Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 1 S. 117.

Ebendaselbst Th. 1 S. 247.

2°) Dittmer, Die Lübeckischcn Wassermühlen, S. 11,

21) Zeitschr. d, V. f. Lüb. Gesch. u. Alterthumskunde, Band 4,

S, 239, ^6 235.

22) Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 1 S. 248.
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den städtischen Mühlen zu benutzen^). Diese war 1219 von dem

Bischof Berthold von Lübeck an einen gewissen Wulbodo und

dessen Erben gegen bestimmte jährliche Abgaben überlassen worden^).

Von seinen Rechtsnachfolgern wird sie die Stadt käuflich erworben

haben. Solches ist allerdings urkundlich nicht nachweisbar, aber

daraus zu entnehmen, daß die Uebertragungs-Akte an Wulbodo von

dem Kanzler Albrecht von Bardowick abschriftlich in den von ihm

angelegten Copiar aufgenommen ward, was darauf hinweist, daß der

Rath sich befugt erachtete, aus jener Verleihung Rechte für die Stadt

herzuleiten. Der Ankauf wird bald nach dem Jahre 1262 erfolgt

sein, da ihrer in der Abrechnung jenes Jahres noch keine Erwähnung

geschieht, die Stadt aber 1296, als Bischof Burchard ihr Eigen

thumsrecht bestritt, sich auf langdauernden Besitz berufen konnte^).

Im Jahre 1260 erwarb die Stadt eine bei Schlutup belegene, bis

dahin in Privatbesitz stehende Wassermühle^). Bald darauf hat

sie vor dem Mühlenthore an einem damals Hollenbek, nachher

Medebeke, jetzt Rotebek benannten Bache dort, wo gegenwärtig die

Lück'sche Brauerei liegt, mit Zustimmung des Domkapitels^) eine

Wassermühle angelegt, die den Namen Kukuksmühle führte.

Wohl zur nämlichen Zeit wurden der schwarze Graben und

der Struckbach aufgestaut, bei dem ersteren im Schweine- und Reth-

teich, bei dem letzteren im Struckteich ein Sammelbassin geschaffen,

und alsdann oberhalb der schon vorhandenen zwei neue Mühlen, die

obere Pepermühle und die obere Struckmühle, erbaut. Die erstere lag

dort, wo im Jahre 1883 in der Lindenstraße das Haus 14«

2«) Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 1 S. 63.

^) Ebendaselbst Th. 1 S. 21. Wahrscheinlich bestand an jener

Stelle vor dem Jahre 1219 noch keine Mühle, vielmehr ist diese erst

von Wulbodo neu gebaut worden,

2°) Urkundenbuch der Stadt Lübeck, Th. 1 S. 588.

2^ Zeitschr. f. Lüb. Gesch. u. Alterthumsknnde, Bd. 4, S. 235,

164.

27) Die Zustimmung des Domkapitels, dem ein Theil der von

dem Bache durchflossenen Ländereien gehörte, ergiebt sich daraus, daß

es 1281 von den zu zahlenden Abgaben die Hälfte zu erheben hatte.



220

erbaut ist^), die andere an der Schwartauer Allee beim

Polirkruge.

Daß diese Mühlen sämmtlich bereits 1281 bestanden haben,

ist aus einem Schriftstücke zu ersehen, in dem die in jenem Jahre

von der Stadt vereinnahmten Mühlengefälle verzeichnet sind 2").

In ihm werden an erster Stelle die an der Wakenitz belegenen

Mühlen aufgeführt. Von diesen war die beim Hüxterthor befind

liche an Nikolaus Remensnider verpachtet. Derselbe hatte alljährlich

im Voraus (ad vorKurs) 100 K, jeden Monat 15 und außer

dem als Miethe für die ihm überlassene Wohnung 10 zu

sammen also 290 F zu bezahlen. Aus jeder der beiden andern

Mühlen, der oberen und der unteren, von denen die elftere an

Conrad Vorrade, die andere an Bertram vom Stern verpachtet

war, bezog die Stadt an einmaliger Zahlung 82 F, von denen

37 F auf den aus jeder Mühle zu entrichtenden Zehnten entfielen,

an monatlichen Beträgen je 18 A, und an Miethe für die

Gebäude je 10 K, zusammen also je 308 F. Hierauf folgen die

außerhalb der Stadt belegenen Wassermühlen, Von diesen ist die

jenige, für die Conrad Balehorn jährlich 6 K zu zahlen hatte, die

obere Struckmühle. Von der Kukuksmühle hatte Reinicke Hudekoper

jährlich 2 F an die Stadt und 2 H an das Domkapitel zu ent

richten. Aus der unteren Struckmühle, die Heinrich von Schonen-

berg innehatte, erhob die Stadt jährlich 10 F, Für jede der

beiden Pepermühlen betrug die jährliche Abgabe 14 F. Außer

dem waren den beiden' Müllern aus der Freiweide vor dem Holsten-

thore, die Konig Waldemar II. 1216 der Stadt geschenkt hatte««),

Ländereien zur Ackerbestellung pachtweise überlassen. Der Betrieb

auf der Tremser Mühle war an zwei Personen, Timmo von Sarau

und Timmo von Rolestorp, überlassen, von denen jeder 40 Scheffel

Roggen und 40 Scheffel Malz der Stadt zu liefern hatte. Die

^) Als der Boden für den Neubau des Hauses ausgeschachtet

wurde, stieß man auf die Fundamente der alten Mühle.

2») Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 2 S. 1018.

°«) Ebendaselbst Th. 1 S. 22.
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jährliche Abgabe aus der Schlutuper Mühle belief sich auf 6 K,

Am Schlüsse des Verzeichnisses werden noch vier Windmühlen auf-

geführt. Von diesen lagen zwei, für die an jährlichen Abgaben

8 F bezw. 2'/^ L zu bezahlen waren, innerhalb der Stadt am

Burgthore, Sie sind NZ20 von der Stadt angekauft worden^").

Eine dritte, deren Abgabe sich auf 2'/s A belief, befand sich bei

der oberen Pepermühle; eine vierte, die erst kurz vorher bei der

oberen Struckmühle erbaut war, erbrachte nur '/s

Die sämmtlichen Einnahmen der Stadt aus den Mühlen be

liefen sich also iin Jahre 1281

für die an der Wakenitz errichteten Mühlen auf 906 F

für sieben Mühlen in der Stadtflur auf . , , 52 -

außerdem 80 Scheffel Roggen und 80

Scheffel Malz,

für vier Windmühlen auf 18 - 8 st

zusammen 971 F 8 st

Die Benutzung der außerhalb der Thore belegenen Mühlen

war für die Bewohner der Stadt mit mancherlei Beschwerden ver

knüpft; auch war zu besorgen, daß bei den Streitigkeiten, die zu

jener Zeit mit dem Bischof Burchard entstanden waren, die An

lagen gegen Zerstörung nicht genügend geschützt werden konnten,

und daß, wenn eine solche eintrat, ein Mangel an Mühlenfabriknten

sich ergeben werde; überdies war die Bevölkerung der Stadt in

stetigem Anwachsen begriffen. Hierin wird die Veranlassung ge

legen haben, daß der Rath in den achtziger Jahren des dreizehnten

Jahrhunderts den Beschluß faßte, die an der Wakenitz belegenen

Mühlen durch Neubauten zu ersetzen, und diesen eine solche Aus

dehnung zu geben, daß nicht mir den vorhandenen, sondern auch

zukünftigen gesteigerten Anforderungen entsprochen werden könne.

Bevor aber hiermit begonnen werden konnte, mußte der Versuch

gemacht werden, einen etwaigen Widerspruch des Königs und

erhöhte Anforderungen desselben schon im Vorwege zu beseitigen,

Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 2 S. 1059.
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und zu diesem BeHufe die zu seinen Gunsten auf den Mühlen

ruhenden Naturalabgaben in eine feste Geldzahlung umzuwandeln.

Die damaligen politischen Verhältnisse begünstigten ein solches

Unternehmen, und so gelang es dem Rothe, am 4. April 1284^Z

von den Herzögen Johann I. und Albrecht II,, den damaligen

Schutzherren der Stadt, im Namen und in Vollmacht des Königs

die Berechtigung zu erwirken, in Zukunft die bisherigen Natural'

leistungen selbst einzuziehen und an deren Stelle, zuzüglich der als

Stadtsteuer zu zahlenden Geldabgaben im Betrage von 276

jährlich die feststehende Summe von 750 F^) Lübeckischer Pfennige

zu entrichten,^)

Für die zu erbauenden Mühlen ließ sich eine erhöhte Leistungs

fähigkeit nur dann erreichen, wenn der vorhandene Aufstau der

Wakenitz um ein beträchtliches gesteigert werden konnte. Hierzu

bedurfte die Stadt der Zustimmung der Herzöge von Sachsen und

des Bischofs von Ratzeburg, als Eigner des Ratzeburger See s und der

an ihm und der oberen Wakenitz gelegenen Ländereien. Die ein»

geleiteten Verhandlungen führten zu einem günstigen Ergebniß,

Die Herzöge von Sachsen verkauften nach Ausweis zweier am 18.

und 19. Mai 1291^) ausgestellter Urkunden, welchen der Ver

tragsabschluß wohl schon längere Zeit vorausgegangen sein wird,

der Stadt für die Summe von 2100 F Pfennige das Wasser der

Wakenitz und des Ratzeburger See s, um dasselbe zu Mühlenzwccken

zn benutzen, und gestatteten ihr, dasselbe bis zur Höhe eines in der

Nähe der Mühlen errichteten Staumals aufzustauen; doch mußte

sie sich verpflichten, bei jeder Erneuerung des Staumales herzogliche

°2) Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 1 S. 417.

Nähere Angaben über die Berechnung, die zur Annahme

dieser Summe führte, finden sich bei Dittmer, die Reichsvögte der

Stadt Lübeck, S. 14.

^) Bis zur Auflösung des Römischen Reiches hat Lübeck die

Summe von 7S0 F als Reichssteuer bezahlt. Die im Laufe der

Jahre allmählich eingetretene Münzverschlechterung blieb hierbei außer

Betracht.

Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 1 S. 520, 522.
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Beamte hinzuzuziehen, auch das Wasser, wenn es in Folge ein

getretener Naturereignisse eine ungewöhnliche Höhe erreichen sollte,

alsbald ablaufen zu lassen. Die Herzöge erhielten außer der ver

einbarten Kaufsumme von 2100 F noch 28 und zur Bestreitung

der ihnen entstandenen Unkosten und als Geschenk für sich und

zwei Herzoginnen 239 F 8 fl, so daß sie im Ganzen 2367 H 8 sS

empfingen^). Der Bischof von Ratzeburg begnügte sich unter Zu

stimmung seines Domkapitels mit einer Entschädigungssumme von

200 F Lübeckischer Pfenniges)

Bei der vorgenommenen Aufstauung des Wassers, die durch

eine Erhöhung des beim Hüxterthor bereits vorhandenen Dammes

bewirkt wurde, erhielt das Wasser der Wakenitz eine Höhe von

15 Fuß über dem Normalwasserstande der Trave. Hiervon ent<

fielen auf den Stau am Hüxterdamm 7 Fuß, und auf die Strecke

vom Hüxterdamm bis zur Trave 8 Fuß, Diese letztere Stauhöhe

ist bis zur Gegenwart unverändert beibehalten.

Aus einer gleichzeitigen Aufzeichnung^) ist zu ersehen, daß

das damals gesetzte Staumal ein doppeltes war. Das eine bestand

aus zwei eisernen Nägeln, die, in gothländischen Kalkstein eingefügt,

an beiden Seiten des unterhalb der Glockengießerstrahe belegenen

Thores in die Stadtmauer eingemauert wurden. Es ist schon

seit langen Zeiten verschwunden. Dagegen hat sich das andere,

wenn anch in etwas veränderter Gestalt, bis zur Gegenwart erhalten.

Für dasselbe wurden am Hüxterdamm unmittelbar oberhalb der

dortigen Brücke zwei Pfähle in das Flußbett der Wakenitz ein

gerammt. Obgleich dieselben in jener Aufzeichnung als eherne

(erss pils seu pals) bezeichnet werden, so ist doch nicht zu be

zweifeln, daß sie aus Holz bestanden haben, und nur auf ihrer

Stirnseite eine kupferne Bedeckung trugen, denn die beiden noch

vorhandenen kupfernen Hauben, die bei einer kreisförmigen Gestalt

einen Durchmesser von 35 «m besitzen, dürften, wie die Orthographie

s«) Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th, 1 S, 530,

2?) Ebendaselbst Th, 1 S, 525.

Ebendaselbst Th. 1 S. 531.
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und die Bilchstabenform der auf ihnen angebrachten Inschriften zu

erweisen scheinen, bereits zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts

angefertigt fein. In einer doppelten Reihe, von der die äußere

unmittelbar am Rande, die innere um eine den Mittelpunkt bil

dende Verzierung angebracht ward, ist in erhabener Schrift ver

zeichnet, auf dem einen „Onrr«t a6 Ks« sokriptä libora ssinpsr

»qua," auf dem andern „Otis vi'is vatsr äritt 8g,I Zari

sOritt," Ursprünglich werden jene beiden Pfähle, wie aus ihrer

Inschrift sich zu ergeben scheint, eine gleiche Höhe gehabt haben,

später betrug ihr Höhenunterschied 4 Zoll, und bezeichnete der

größere die Linie, bis zu der das Wasser im Winter, der kleinere

die Linie, bis zu der es im Sommer aufgestaut werden durfte.

Als im Jahre 1752 die verfaulten Pfähle in Gegenwart

lauenburgischer Commissarien erneuert wurden, ließ man in die

aus Felsen aufgeführten Seitenmauern des benachbarten Wasser

gerinnes zur Controlle der Stauhöhe bestimmte Linien einHauen.

Da aber im Laufe der Zeit jene Seitenmauern sich durch Unter

spülungen gesenkt hatten, auch die Pfähle aus ihrer geraden Rich

tung gewichen waren, so wurden die letzteren im Jahre 1858 durch

eiserne mit Beton ausgefüllte Schienen ersetzt, und auf diesen die

alten Hauben wieder befestigt. Zur Controlle ward auf dem Ahm

hofe ein sicher fundirter, aus Granitsteinen aufgemauerter Pfeiler

errichtet, auf dessen das Winterstaumal um 2 Fuß überragendem

Kopfe eine messingene Platte mit der Jahreszahl 1858 angebracht

ward. Bei einer am 5. Mai 1859 stattgehabten Verhandlung

ward von den Vertretern der Lanenburgischen Regierung, nachdem

eine Prüfung durch Sachverständige vorangegangen war, das neue

Staumal anerkannt.

Mit dem Neubau der Mühlen scheint schon im Jahre 1289

begonnen zu sein^), denn als die Stadt am 25. Juni 1290 bei

^) Dettmar berichtet zu diesem Jahr in seiner Chronik: In

deme sulven jare wurden erst ghande 24 grind in den Nygen molcn

tv Lübeke, de grot gud kosteden to buwende, (Ausgabe von Koppmann

Th. 1 S. 370.)
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dem Rathsherrn Volmar von Attendorn eine Anleihe von 420 A

Pfennigen machte, ward in her hierüber ausgestellten Urkunde ^°)

bemerkt, der Rath sei hierzu veranlaßt worden, weil mit vie'?n

Kosten Thürme und Mühlen errichtet seien.

Am Hüxterdamm wurden damals neben einem Freilaufe zwei

Wassergerinne hergestellt, von denen das westliche das Rad für eine

unmittelbar an die Stadtmauer angebaute Walkmühle"), das vst>

liche das Rad für die gleichzeitig errichtete Wasserkunst aufnahm.

Nach Vollendung dieser Anlage wurde die alte im Jahre 1230

angelegte Kornmühle beseitigt. Zur nämlichen Zeit wurden auch

die beiden am Mühlenthor belegenen alten Mühlen abgebrochen,

nachdem als Ersatz für dieselben nnmittelbar am Ausflusse der

Wakenitz iu die Trave ein Damm^) aufgeschüttet war, auf dem

an drei in ihn eingeschnittenen Flethen drei Kornmühlen erbaut

wurden"). Eine vierte Mühle ward im Jahre 1298 von den

damaligen Pächtern angelegt"), denen die Stadt außer einer Bei

hülfe von 100 K die Zusicherung ertheilte, beim Ablaufe der Pacht

einen etwaigen Mehraufwand zu erstatten. Diese Mühle lag an

der Südseite des Mühlendammes in unmittelbarer Nähe eines

Urkundenbuch der Stadt Lübeck, Th. 1 S. 499.

") Daß an Stelle der Kornmühle eine Walkmühle erbaut ward,

ergiebl sich aus einer Eintragung in das Obcrstadtbuch vom Jahre

1305, In dieser heißt es von den gegenüberliegenden Häusern

42 nnd 44 an der Mauer: llinrious <1s WittsndarA oinit si,

^«Kanns nrivign« sno, c>nictc>nid 16sin ^«nanriss na.bsl«t in

dorn« avnd innruin nrone cloinum Hinrioi Walkers äpucl

WalKinolen.

^2) Auf die Errichtung dieses Damines scheint sich die im

Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 2 S. 936 abgedruckte Abrechnung

des Rathsherrn Johannes Kaiser zu beziehen.

") Daß damals drei Flethe und drei Mühlen erbaut sind,

scheint sich daraus zu ergeben, daß in einem 1298 über die städtischen

Mühlen abgeschlossenen Pachtvertrage (Urkundenbuch der Stadt Lübeck

Th. 1 S. 602) Vorschützen in tribris dainrnonidns erwähnt werden,

und daß die Verpachtung an drei Personen stattfand, deren jeder

nur für ein Drittel der Pachtsumme zu haften hatte.

Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 1 S. 602.
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später Butenthurm genannten Befestigungsthurmes, der als Schutz

für die Mühlen gegenüber dem St,. Jürgen-Hospital errichtet war.

b. Die in der Stadt belegenen Mühlen

seit dem Beginn des vierzehnten Jahrhunderts.

Während sich bis zum Ende des dreizehnten Jahrhunderts,

wie die obige Darstellung zeigt, aus den uns erhaltenen Quellen

genaue Anzaben über den Bau der städtischen Mühlen und über

die an ihnen vorgenommenen Aenderungen gewinnen lassen, fehlt

es für die nächstfolgenden Zeiten an allen Mittheilungen über aus

geführte Mühlenbauten. Es läßt sich daher nicht feststellen, wann

die am Hüxterthor errichtete Walkmühle an die östliche Seite des

der Stadt zunächst gelegenen Wassergerinnes verlegt, und an der

Stelle, die sie bis dahin einnahm, eine Korn-Schrotmühle erbaut

ward. Eine solche, die zwei Mahlgänge hatte, bestand hier bereits

zu Anfang des sechszehnten Jahrhunderts, denn als im Jahre

1532 am Hüxterdamm an der Ostseite des vorderen Flethes die

Bürgerwasserkunst angelegt wurde, lag dort eine Walkmühle,

die entfernt und auf dem Mühlendamme neu errichtet ward.^')

Da aber diese für die gesteigerten Bedürfnisse nicht mehr genügte,

so ward einige Jahrzehnte später^) eine neue Walkmühle am

Hüxterthor erbaut, Sie lag am Ausflusse des vorderen Wasser

gerinnes unterhalb der Kornmühle, und besaß zwei Gänge. Be

seitigt ward sie im Jahre 1817, Schon vor Errichtung dieser

Mühle gestattete der Rath im Jahre 1567 dem Amte der Loh

gerber, auf eigene Kosten gegen eine jährliche Abgabe von 20 H

auf dem Hüxterdamm neben der Kornmühle eine Lohmühle zu

erbauen. Er behielt sich einen jederzeitigen Widerruf vor, ver

pflichtete sich jedoch, wenn er von diesem Rechte Gebrauch inachen

Zcitschr. d. V. f. Lüb. Gesch. u. Alterthumsk. Bd. 5 S. 274

Anm. 89.

^) Das Jahr ihrer Errichtung ließ sich bisher nicht sicher

nachweisen. Als vorhanden wird sie in einem 1614 aufgenommenen

Bauinventar erwähnt.
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würde, dem Amte eine Entschädigung von 250 A zu zahlen.

Wann jene Mühle entfernt ist, läßt sich zur Zeit nicht feststellen.

Die Grundwerke an der Hüxterthormühle wurden im Jahre

1669 neu gebaut. Die Mühle selbst ward 1817 mit einem Kosten

aufwands von 27 000 F erneuert, und hierbei die bis dahin ober-

Mächtigen Wasserräder in unterschlächtige mit Kopfgerinnen um

gebaut. Das Gebäude bestand damals aus einem an der Straße

bei der Mauer belegenen Speicher mit massivem Giebel, ans Fach

werk hergestellten Seitenwänden und einem hohen steilen Dache,

An seiner hintern Seite befanden sich in einem massiven Anbau

fünf Mahlgänge (ein Schrotgang für die Branntweinbrenner, ein

Weizen- und Roggenmahlgang, ein Spitz- und Reinigungsmahlgang

nebst Malzwerk, ein Graupengang, und ein Beutel- und Sichtgang),

Sie wurden von drei Wasserrädern getrieben. Als Wohnung für

den Müller dienten eine am Straßeneingange gelegene Stube und

mehrere kleine Räume, die sich in einem feuchten und niedrigen

Anbau an der Südseite befanden.

Auf dem Mühlendamm lagen im Jahre 1511 sechs Mühlen,

Es waren dieses in der Richtung von Norden nach Süden die

Malzmühle, die neue Mühle, die Brockmühle, auch Bürgermühle

genannt, die Außenmühle, die Fluth- oder Flötmühle uud die

Pulvermühle. Zu diesen trat im Jahre 1532, wie oben bereits

bemerkt ist, als siebente Mühle eine Walkmühle hinzu. Die letztere

lag wahrscheinlich an der Südseite des ersten Mühlenfleths unter

halb der Malzmühle, Umgebaut ward sie 1631, als nach Be

seitigung einer vor dem Holstenthor am schwarzen Graben be

legenen Mühle das Amt der Beutelmacher, das sie bis dahin

benutzte, angewiesen ward, sich in Zukunft geineinsam mit dem

Amte der Tuchmacher der Walkmühle zu bedienen. Da die

Stadt aus ihrer Verpachtung nur eine Einnahme von 60 F erzielte,

und da die Ansicht herrschte, daß das von ihr verbrauchte Wasser

anderweitig besser verwerthet werden könne, ward sie 1667 beseitigt.

Von den andern am Mühlendamm in Betrieb stehenden

Mühlen ward die Pulvermühle am 4. Juli 1533 und am 27.
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Januar 1573 durch eine Pulverexplosion zerstört. Das Gebäude,

in dem sie sich befand, lag dazumal außerhalb des eigentlichen

Mühlendammes zwischen diesem und dem Butenthurm. Es wird

jedenfalls aus Holz oder Fachwerk bestanden haben, da die Mühle

1615 und 1672 neu gebaut werden mußte. Als der Platz, auf

dem sie lag, im Jahre 1683 für eine Erweiterung der Befestigungs

werke benutzt werden sollte, ward sie abgebrochen und im folgenden

Jahre innerhalb des Mühlendammes im ehemaligen Garten des

Holzvogtes wieder erbaut, An dieser Stelle ward sie am 11. April

1731 von neuem durch eine Pulverexplosion vernichtet, um dann

nicht wieder aufgebaut zu werden.

Die Fluthmühle ward 1668 neu gebaut, und wohl bei dieser

Gelegenheit neben derselben eine neue Mühle, der sogenannte Ver

derb, angelegt.

Im Jahre 1690 waren nach Ausweis des Jnventarienbuches

des Bauhofes, abgesehen von der Pulvermühle, die durch ein

eigenes Wasserrad getrieben wurde, auf dem Mühlendamm die nach

folgenden Mühlen vorhanden: die Malzmühle mit acht Gängen, die

neue Mühle mit vier Gängen, die Brockmühle mit vier Gängen,

die Endmühle mit vier Gängen, die Fluthmühle mit vier Gänge«

und der Verderb mit drei Gängen, von denen aber nur einer be

nutzt werden konnte.

Auf diesen Mühlen wurde der Betrieb für Rechnung der

Stadt unter Oberleitung eines von ihr angestellten Mühlenmeisters

geführt. Es besaßen jedoch die Mitglieder des Amtes der Anst

und Weißbäcker nachweisbar schon im sechszehnten Jahrhundert und

wahrscheinlich schon früher die Berechtigung, das zu ihrem Betriebe

erforderliche Mehl auf zwölf ihnen zur ausschließlichen Benutzung

überwiesenen Mahlgängen durch in ihrem Geschäfte thätige Ge

sellen herstellen zu lassen. Nachdem 1610 die Zahl dieser Mahl

gänge, die damals verbessert wurden, auf zehn beschränkt war, wurde

durch eine Verfügung des Rathes vom 10, Dec. 1701 angeordnet,

daß die Bäcker ihr Korn durch ihre Gesellen auf allen Kornmahl-

gängen, aber nur während genau bestimmter Tag- und Nachtstunden
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erzählen lassen durften, und daß während der übrigen Zeit die

Ulöahlgänge für Rechnung der Stadt benutzt werden sollten. Um

Streitigkeiten zu verhindern, ward einen? jeden Bäcker ein bestimmter

U?ahlgang zum Gebrauche überwiesen. Obgleich aus dieser Ein>

Achtung sich vielfache Uebelstände ergaben, so ist sie doch, da die

BütZer ihrer häusig versuchten Aufhebung stets den lebhaftesten

Widerspruch entgegenstellten, bis zum Jahre 1873 beibehalten

morden. Während des Sommers ward in der sogenannten Schütte

zeit der Mühlenbetrieb auf mehrere Wochen eingestellt, damit als

dann die nöthigen Reparaturbauten ausgeführt werden könnten.

Die Mühlen lagen auf dem Mühlendamm in fünf von einander

getrennten Häusern und an fünf verschiedenen Flethen. Die beiden

nördlichen Flöthe hatten einen gerade durchgehenden Lauf vom

Mühlenteich bis zur Trade, während die drei südlichen in einen

ihnen gemeinsamen, dem Mühlendamm parallel laufenden Kanal

geleitet waren, der an seinem südlichen Ende mit einer rechtwink-

lichen Biegung in die Trave verlief. Diese Anlage, durch die

der Ablauf des Wassers sehr erschwert ward, bestand bereits im

sechszehnten Jahrhundert. Veranlaßt war sie dadurch, daß zwischen

dem Wassergerinne und dem Ufer der Trade eine kleine Schanze

erbaut war, durch welche die Mühlen und der Eingang in den

Hafen geschützt werden sollten.

Im Jahre 1837 ward das am weitesten nach Norden gelegene

fünfte Mühlenfleth beseitigt, nachdem vorher für das vierte,

in dem sich die Freifluth mit drei Gerinnen befand, ein

selbstständiger Ausfluß in die Trave hergestellt war. Das zweite

Fleth, das den Namen Poggenfleth führte, ward 1844 durch einen

aufgeführten Damm geschlossen, und die an ihm gelegenen Mahl

gänge der Malzmühle und der neuen Mühle außer Betrieb gestellt.

Zugeschüttet ward es 1848, Das dritte Fleth, in dem zwei

Freigerinne lagen, ward, nachdem dessen Grundmauern am

4, Oktober 1856 eingestürzt waren, im darauf folgenden Jahre der

Benutzung entzogen. In ihm ward 1867 ein Wasserbehälter für

die künstliche Fischzucht hergestellt; ganz beseitigt ward es erst 1887,

Ztschr, d. B. f. L. W, VI, 2, lg
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Ein im ersten Mühlengerinne aufgestellter, als Staumal dienender

Pfahl, auf dessen Stirnseite ein vergoldeter Frosch angebracht war,

ward im September 1848 entfernt.

Von den auf dem Mühlendamm belegenen Mühlen ward die

Fluthmühle 1771 zur Bereitung von Amidam eingerichtet. Die Brock

mühle und die Endmühle wurden in den Jahren 1774 und 1775

zu einer einzigen Mühle, die zwischen dem dritten und dem vierten

Fleth zu liegen kam, umgebaut. Als im Jahre 1844 eine Er-

Neuerung der Grundwerke der Malzmühle stattfand, wurden die

alten unterschlächtigen Wasserräder durch zwei Ponceleträder erfetzt.

In dem darauf folgenden Jahre ward ein unterhalb dieser

Räder gelegenes Wasserrad, welches früher als Triebkraft für eine

im westlichen Ende des Malzmühlengebäudes eingerichtete Gyps-

mühle benutzt wurde, zum Betriebe einer Fournierschneiderei ver

pachtet; gleichzeitig ward dem Eigner einer auf dem Grundstück

Mühlendamm 12 betriebenen Kurzwaarenfabrik gestattet, das

für die Fournierschneiderei bestimmte Wasserrad auch seinerseits zu

benutzen. Als durch eine in der Nacht vom 26. auf den 27. Januar

1848 in der Fournierschneiderei ausgebrochene Feuersbrunst die

Malzmühle zerstört und die straßenseitig an ihr angebaute Mühlen-

Meisterwohnung erheblich beschädigt war, wurde an ihrer Stelle ein

neues Gebäude aufgeführt, in dessen nördlicher Seite die Mühle

und in dessen südlicher die Wohnung des Mühlenmeisters zu liegen

kam. Es ward zu Ende des Jahres 1849 in Benutzung genommen.

Die Fournierschneiderei ward in die ehemalige Fluthmühle verlegt,

woselbst sie bis 1859 betrieben ward. In dem letzteren Jahre

ward sie durch eine Walkmühle ersetzt, die hier bis 1871 bestand.

Seitdem ward das Gebäude an einen Privatmann vermiethet. Die

sogenannte neue Mühle, die seit dem vorigen Jahrhundert auch

den Namen Grützmühle führte, ward 1857, weil sie gänzlich

verfallen war, abgebrochen.

Im Jahre 1717 ward an der nordwestlichen, dem Mühlen

teiche zugekehrten Seite der Mühlenbrücke eine neue, zum Schroten

des Korns bestimmte Mühle angelegt, und zu diesem BeHufe von
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den beiden oben gewölbten Oeffnungen der Brücke, durch die bis

dahin das Wasser aus dem Krähenteich abfloß, die eine geschlossen.

Da das Gefälle am Krähenteich nur 0,4« in betrug, so war die

Leistungsfähigkeit der Mühle nur eine geringfügige. Im Jahre

1817 ward sie in eine Walkmühle umgewandelt, die 1860

beseitigt wurde. Ein vor derselben belegenes Aalwehr ward

1864 entfernt.

Da es in heißen Sommern häufig an Wasser fehlte, um die

Mühlen voll auszunutzen, auch bei einem hohen Wasserstande

in der Trade der Betrieb zeitweilig eingestellt werden mußte, so

ward, damit während einer solchen Zeit kein Mangel an Mehl

entstehe, im Jahre 1750 von der Parcham'fchen Stiftung das dieser

gehörige, an der Obertrave 43 belegene Gebäude angekauft und

in ihm eine von vier Pferden zu betreibende Roßmühle angelegt,

Sie ward nur sehr selten gebraucht und war bereits zu Ende des

vorigen Jahrhunderts völlig verfallen.

c Die Mühlenreform.

Die in der obigen Darstellung angegebenen Um> und Neu

bauten der Mühlen wurden sämmtlich ohne Beobachtung eines ein

heitlichen Planes zur Ausführung gebracht, und doch hatte man

bereits seit dem Beginn unseres Jahrhunderts die Ueberzeugung

gewonnen, daß ein solcher aufgestellt und durchgeführt werden

müsse, damit die vorhandene Wasserkraft Vortheilhaft ausgenutzt

werden könne. Von dieser Anschauung geleitet, beschloß der Rath

am 5. Februar 1806 in Uebereinstimmung mit einem ihm vom

Stadtbaumeister Behrens erstatteten Gutachten, die Zustimmung der

bürgerlichen Collegien zur Ausführung der nachfolgenden Bauten

zu beantragen-

auf dem Hüxterdamm Senkung der Grundbäume vor den

Mahlschütten um 18 Zoll und bessere Einrichtung der dortigen

Wasserräder,

auf der Mühlenbrücke Beseitigung der dortigen Mühle und

Verbreiterung des Wasserdurchflusses,

16'
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auf dem Mühlendamm Senkung der Grundwerke, Hebung

der Gerinne um 8 bis 10 Zoll, Umwandlung sämmtlicher ober,

schlächtiger Räder in unterschlächtige, Erhöhung der Mühlenbette

und Verbesserung der Ableitungskanäle nach der Trade.

Die bürgerlichen Collegien waren diesen Anträgen nicht ab

geneigt, sie begehrten aber, daß zuvor noch das Gutachten eines

auswärtigen Sachverständigen eingeholt werde. Hierzu kam es

nicht, da die bald darauf erfolgte Besetzung der Stadt durch die

Franzosen dazu nöthigte, alle Ausgaben zu vermeiden, die sich nicht

als ein unumgängliches Bedürfniß ergaben. Erst im Jahre 1824

kam der Rath auf die Sache zurück, indem der damalige Stadt,

baumeister Boerm von ihm beauftragt ward, die von Behrens aus

gearbeiteten Pläne einer Prüfung zu unterziehen und die aus ihrer

Ausführung entstehenden Kosten zu berechnen. Der von ihm ge

fertigte Anschlag ergab ein Erforderniß von 80 0^0 F. Diese

Summe ward als eine für die damaligen Finanzkräfte des Staates

viel zu hohe angesehen, und so ließ man die Angelegenheit wieder

auf sich beruhen. Eine neue Anrege gab erst im Jahre 1850 der

Bürgerausschuß, indem er unterm 11. September beim Senate

beantragte, daß eine gemeinsame Commission zum Zwecke einer

Revision des städtischen Mühlenwesens eingesetzt werde. Im

folgenden Jahre ward diesem Wunsche entsprochen. Die ernannte

Commission konnte aber, da sich für ihre Berathungen mancherlei

Hindernisse ergaben, den von ihr erforderten Bericht erst am 24,

Juli 1866 dem Senate überreichen. In Uebereinstimmung mit

einem vom Baudirector Müller am 24. December 1865 erstatteten

Gutachten beantragte sie, daß unter Verlegung des ganzen Wakenitz

gefälles nach dem Hüxterdamm vermittelst Senkung und Canalisirung

des Krähen- und des Mühlenteiches an Stelle der sämmtlichen bis-

herigen Mühlen an der Nordseite des Hüxterdammes ein neues

öffentlich zu verpachtendes Mühlwerk von zehn Gängen mit fünf

Turbinen oder bei einer Senkung der Wakenitz bis auf 12 Fuß

eine solche von 14 Gängen und 7 Turbinen erbaut werde. Diese

Vorschläge, die vom Senate der Baudeputation zur Prüfung
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zugestellt wurden, fanden nicht die Zustimmung derselben; vielmehr

empfahl sie in Uebereinstimmung mit einem ihr vom Baudirector

Dr. Krieg unterm 14, März 1868 erstatteten Gutachten in einem

Berichte vom 10. Juli 1868, die Wakenitz vorläufig um drei Fuß

zu senken, die Hüxtermühle, solange die alten Grundwerke nicht

einfallen würden, in bisheriger Weise in Betrieb zu erhalten, und

die beiden Kornmühlen auf dem Mühlendamm mit der Wohnung

des Mühlenmeisters in ihrer derzeitigen Beschaffenheit öffentlich

zu verpachten; falls aber die Regierungen des Herzogthums Lauen

burg und des Großherzogthums Mecklenburg- Strelitz sich zur

Zahlung einer Entschädigungssumme bereit erklären sollten, eine

siebenfüßige Senkung der Wakenitz zur Ausführung zu bringen,

und alsdann auf dein Mühlendamm eine neue Mühle mit 10

Gängen und fünf Turbinen zu erbauen. Mit diesen Anträgen

erklärten sich Senat und Bürgerschaft am 15, Februar 1869 im

Allgemeinen einverstanden, doch beschloh man, vorerst noch von einer

Senkung des Wasserspiegels der Wakenitz Abstand zu nehmen. Da

nach Erbauung einer neuen Wasserkunst die am Hüxterdamm ge

legenen älteren Wasserkünste, die Bürger- und die Brauerwasserkunst,

beseitigt waren, ward die Baudeputation beauftragt, das Gerinne

der ersteren zum Freilauf einzurichten, dasjenige der letzteren aber

vorläufig abzudämmen und es, wenn sich die übrigen dort vor

handenen Gerinne zur Abführung des Wassers ausreichend erweisen

sollten, gänzlich zuzuschütten. Als dieser Beschluß gefaßt wurde,

befanden sich die Gebäude der Hüxterthormühle und die in ihnen

angebrachten Mahlgänge bereits in einer sehr schlechten Beschaffen

heit, Da in den nächsten Jahren auf ihre Unterhaltung nur sehr

geringfügige Kosten verwandt wurden, so beantragte die Bau

deputation, die einen Einsturz der Mühle befürchtete, am 29.

October 1872, es möchte dieselbe abgebrochen, und der gesetzliche

Stau während des Sommers (Mai bis September) auf mindestens

16 und höchstens 22 Zoll und während des Winters (October

bis April) auf 28 Zoll am Pegel festgestellt werden. Hiermit

erklärten sich Senat und Bürgerschaft am 9. December 1872
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einverstanden, worauf alsbald die Hüxtermühle abgebrochen, ein den

neuen Stauverhältnissen angepaßtes Wehr am Hüxterdamm erbaut

und das ehemalige Gerinne der Brauerwasserkunst, dessen Bei

behaltung sich nicht als nöthig erwiesen hatte, zugeschüttet wurde.

Seitdem liegt der Wasserspiegel der aufgestauten Wakenitz 3,42 m

bis 3,7l rn höher als der mittlere Wasserstand der Trave beim

Pegel an der Struckfähre,

Gleichzeitig mit diesen Arbeiten wurden die beiden am

Mühlendamm gelegenen Mühlen, deren Betrieb bis dahin für

Rechnung des Staates geführt war, verpachtet. Ihre Mahlgänge

und ihre sonstigen Einrichtungsgegenstände waren sämmtlich veraltet

und theilmeise sehr schadhaft, so daß eine Erneuerung derselben

allseitig als ein dringendes Bedürfniß anerkannt ward. Doch

ließen sich Pläne hierfür erst dann ausarbeiten, als feststand, daß

der Elbe-Travekanal nicht am Mühlendainm, sondern vor dem

Burgthor in die Trave einzuführen sei. In einem am 13. Mai

1884 erstatteten Berichte beantragte die Bcmdepntation, die beiden

am Mühlendamm belegenen Mühlen gänzlich zu beseitigen und an

einem zwischen ihnen auszugrabenden Flöthe ein neues Mühlen-

gebäude zu erbauen. Als Triebkraft wurden zwei Tnrbinen, eine

jede von vierzig effektiven Pferdekräften, in Aussicht genommen.

Die sich aus dieser Anlage ergebenden Kosten waren auf 210000

berechnet: zugleich war bemerkt, daß sie sich um weitere ^ 30 000

steigern würden, wenn man sich dazu entschließen sollte, auch eine

Dampfmaschine aufzustellen. Die letztere erachtete die Baudeputation

für zweckmäßig, damit der Müller bei wasserarmen Zeiten nicht ge-

nöthigt werde, den Betrieb einzustellen. Nach lange dauernden

Verhandlungen, bei denen auch die Frage, ob es nicht zweckmäßig sei,

auf den Mühlenbetrieb gänzlich zu verzichten, oder die Ausnutzung

der vorhandenen Wasserkraft einem Privatmanne in Erbpacht zu

verleihen, einer eingehenden Prüfung unterzogen wurde, beantragte

das Finanzdepartement am 15. Februar 1886 bei dem Senate,

daß wegen der großen Kosten von der Erbauung einer neuen

Mühle Abstand genommen und statt derselben ein mit einem
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Aufwände von ^ 80000 auszuführender Umbau der beiden vor

handenen Mühlen nach einem von dem Bauinspector Rehder und

dem Mühleningenieur Moll ausgearbeiteten Plane genehmigt werde.

Hiermit erklärten sich Senat und Bürgerschaft am 21. Juni 1886

einverstanden. Der Bau, bei dem als Triebkraft an Stelle der

früheren Wasserräder für die nach Norden gelegene Weizenmühle

eine Turbine von 42 effektiven Pferdekräften, und für die Roggen-

mühle eine solche von 27 Pferdekräften hergestellt und zur inneren

Einrichtung die bewährtesten neuen Maschinen verwandt wurden,

ward in den beiden nächsten Jahren von der Baudeputation aus

geführt. Da bei demselben noch verschiedene in dem ursprünglichen

Plane nicht vorgesehene Ergänzungs-Arbeiten zur Ausführung ge

langten, so steigerten sich die Gesammtkosten auf ^ 100000.

Seitdem beträgt die tägliche, auf Herstellung besten Sichtmehls

bezogene Leistungsfähigkeit der Weizenmühle 120 bis 150 Sack,

jeder zu 100 Kilogramm, und diejenige der Roggenmühle 50 Sack.

Ein bei der Roggenmühle hergestelltes Schutzwehr hält den Wasser

spiegel der Wakenitz 2,15 bis 2,3 1 i» über dem mittleren Wasser

spiegel der Trade. In dem abgeschlossenen Pachtvertrage ward der

Pächter verpflichtet, die Wasserstandshöhe in der Wakenitz im

Monat April nicht unter 26 Zoll und im Monat Mai nicht

unter 22 Zoll sinken zu lassen,

6. Die Wassermühlen vor den Thoren der Stadt

seit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts,

Von den außerhalb der Stadt belegenen Wassermühlen, die

bereits im dreizehnten Jahrhundert vorhanden waren, ward die

untere Pepermühle 1285 von den Kämmereiherren an einen Müller

Albert veräußert.^) Sie ward 1339 gemeinsam mit einer in ihrer

unmittelbaren Nähe erbauten Windmühle gegen Zahlung eines

Kaufgeldes von 650 F von der Stadt wiederum zum Eigenthum

erworben.^) Die obere Pepermühle, die nicht von der Stadt,

Urkundenvuch der Stadt Lübeck Th. 2 S. 46.

4») Ebendaselbst Th. 2 S. 1057.
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sondern von einem Privatmann erbaut ist, und sich noch 1298 in

Privatbesitz befand,^) wird 1310 von dem Rathe angekauft sein,

da sie in diesem Jahre nebst den zu ihr gehörigen Ländereien von

demselben verpachtet ward.^°) Im Jahre 1364 ward sie einem

gewissen Johannes Stute zur Benutzung überlassen, der hierfür die

Verpflichtung übernahm, der Stadt alljährlich eine große Wurfmaschine

(rlläoliiriairisiituill saZittarinrn, vuIZaritsr s^n sokietsride vsrk),

wie sie damals zur Belagerung befestigter Ortschaften benutzt

wurde, unentgeltlich zu liefern,^) Dieses Verhältnis scheint aber

nur drei Jahre lang bestanden zu haben, da Stuke 1367 ein in

der Mühlenstraße belegenes Haus käuflich erwarb,^) Im Jahre

1534 befand sich die obere Peperniühle wieder in Privatbesitz, doch

ließ sich bisher nicht feststellen, wann die Stadt das Eigenthum

derselben veräußert hat. Die untere Pepermühle ward 1579 von

ihr verkauft. Beide Mühlen wurden in den zwanziger Jahren des

siebzehnten Jahrhunderts, als die neuen Befestigungswerke vor dem

Holstenthor angelegt wurden, von der Stadt wieder angekauft und

dann 1631 entfernt. Es geschah solches, weil das von jenen

Mühlen bisher benutzte Wasser zur Speisung der vor dem Holstenthor

angelegten Außengräbeu abgeleitet werden mußte. Als neben ihnen

gelegen wird 1614 eine der Stadt gehörige, an das Amt der

Beutelmacher verpachtete Mühle, wahrscheinlich die alte Windmühle,

erwähnt. Auch diese ward 1631 abgebrochen.

Die beiden Struckmühlen, die im dreizehnten Jahrhundert noch

verschiedenen Personen gehörten, befanden sich im Jahre 1316 im

Eigenthum eines und desselben Müllers, Damals war bei ihnen

bereits ein aus Stein errichtetes Staumal vorhanden, das zweifels

ohne bei der oberen Mühle am Ausflusse des Struckteiches gelegen

war. Jene Mühlen wurden nebst einer zu ihnen gehörigen Wind

mühle 1339 von der Stadt für die Summe von 1300 H cm-

^) Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 2 S. 79.

b°) Ebendaselbst Th. 2 S. 1058.

bl) Ebendaselbst Th. 3 S. 528.

°2) Ebendaselbst Th. 3 S. 652.
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gekauft.^) Die obere Mühle ist 1612, die untere, bei der sich

zwei Gänge befanden, ist 1696 neu gebaut worden. Bei der

oberen Mühle lag eine Poliermühle, die im fechszehnten Jahr

hundert an das Amt der Schwertfeger verpachtet war. Wann die

selbe beseitigt ist, ließ sich bisher nicht feststellen. Um den Mühlen,

die häufig an Wassermangel litten, eine größere Wassermenge zu

zuführen, wurde 1605 ein neuer Graben gezogen, und 1619 das

Wasser des Landgrabens, das bis dahin seinen Abfluß in die Trade

bei Hohenstiege fand, ihr zugeführt. Der Betrieb auf den beiden

Struckmühlen, ward bis 1818 für Rechnung der Stadt durch einen

von ihr angestellten Müller geführt; der hierbei erzielte Reinertrag

betrug jährlich 200 bis 300 K, Seitdem ward die Mühle ver

pachtet. Da der Wasserzufluß ein sehr unregelmäßiger und

ungenügender war, so stellte der Pächter die Nutzung der oberen

Mühle gänzlich ein und erbaute 1821 in ihrer Nähe eine Wind

mühle, die bei Beendigung des Pachtvertrages 1855 vom Staate

für die Summe von 16 000 F eigenthümlich übernommen wurde.

Nachdem die Gutsherrschaft von Krempelsdorf durch Vertrag vom

3. Mai 1858 auf die bisher von ihr beanspruchten Rechte auf

einen Theil des 180 Scheffel großen, als Sammelbassin für die

Mühlen dienenden Struckteiches verzichtet hatte, beschloß der Staat,

die Struckmühlen und die zu ihnen gehörige Windmühle nebst dem

kleinen oberhalb der untern Struckmühle gelegenen Teiche und

einzelnen in ihrer Nähe gelegenen Ländereien in der Gesammtgröße

von 45 Scheffel 15 ^ Ruthen zu verkaufen, den Struckteich durch

Beseitigung des Staus bei der oberen Mühle, die abgebrochen werden

sollte, trocken zu legen und die hierdurch gewonnenen Ländereien

durch Verpachtung auszunutzen. Bei dem veranstalteten Aufgebot

wurde neben einer Grundhauer von 600 F ein baar auszubezahlen

der Kaufpreis von 25 200 F erzielt. Der Käufer, dem eine Ge

währ für Fortdauer des Wasserzuflusses nicht ertheilt ward, hatte

2°) Nrkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 2 S. 1058.
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sich zu verpflichten, fortan den als Zufluß dienenden Fluthgraben

alljährlich zweimal zu reinigen.

Der vor dem Mühlenthor gelegenen Kukuksmühle geschieht

1455 im Niederstadtbuch als einer Schleifmühle (Slypmole) Er

wähnung. Als dieselbe 1481 neugebaut wurde, ward im Kämmerei

buch bemerkt, daß sie bei der Sägemühle gelegen sei. Es muß

also zu jener Zeit dort eine zweite Mühle gestanden haben. Im

Anfange des siebzehnten Jahrhunderts scheint 'die Mühle in eine

Walkmühle umgewandelt zu sein. Sie war 1614 gegen eine

jährliche Abgabe von 210 F an die Aeltesten der Wandmacher

verpachtet. 1643 ward sie von der Stadt an die Aelterleute der

Krämer verkauft

Ueber die beiden bei Trems gelegenen städtischen Mühlen

fehlen alle Nachrichten bis zum Jahre 1509, in dem sie, wie uns

berichtet wird, von den Dänen in Brand gesteckt wurden. Nach

dem sie neu gebaut waren, wurde die eine als Kornmühle, die

andere als „Jsernmohle" benutzt; die letztere war mit Hämmern,

Ambossen und anderen eisernen Werkzeugen, die der Stadt ge

hörten, ausgerüstet. Verpachtet waren sie 1531 an den bekannten

Lübeckischen Bürger Hermann Israel und dessen Ehefrau auf deren

Lebenszeit für den Jahresbetrag von 76 F. Im folgenden Jahr

hundert ward die Eisenmühle in eine Kupfermühle umgewandelt;

die Kornmühle scheint in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts

beseitigt zu sein. Ein Staumal, nach dem sich der Pächter zu richten

hatte, ward 1711 am Ausflusse des Mühlenteiches gesetzt. An

Pacht waren zu bezahlen 1670 1700 K und 1784 1200 F. Im

letzteren Jahre waren an Gebäuden vorhanden, ein Krughaus nebst

Stall, eine Wohnung für den Werkmeister, ein Schabehaus, ein

Kupfer- und Messinghüttengebäude, ein Kupferbereitungshaus, eine

Kesselhütte, eine Galmeimühle, ein Brennofen, ein Kohlenschuppen,

eine Kupferkammer, eine Lattunenschlägerwohnung, eine Beamten

wohnung und ein Herrenhaus. Sämmtliche Gebäude waren von

dem Pächter zu unterhalten, abgängige durch Neubauten zu ersetzen,

auch abgebrannte auf feine Kosten neu aufzuführen. Die Pacht
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betrug 1790 1550 F; sie ward 1818 auf 800 L ermäßigt, weil

der Pächter 10 000 F für Herstellung der Wasseranlagen verwenden

muhte. In dieser Höhe verblieb sie auch 1832, als ein neuer

Pachtvertrag abgeschlossen wurde, da sich der Pächter zur Her

stellung eines neuen Hüttenwerkes verpflichtete. Als 1840 das

Dammgeld, das bisher der Pächter von allen die vorbeiführende

Landstraße benutzenden Wagen erhoben hatte, aufgehoben ward,

wurde die Pacht auf 500 F ermäßigt. Durch einen am 13. Juli

1846 mit der Großherzoglich Oldenburgischen Regierung abge

schlossenen Vertrag wurden die bis dahin streitigen Staubefugnisse

auf dem Tremser Teiche geordnet. Im Jahre 1863 wurden die

Mühlengebäude, die dazumal für 26 990 ^ gegen Feuerschaden

versichert waren, nebst dem Mühlenteiche und einer Ackerfläche

von 174 Scheffel 17 m Ruthen gegen ein baares Kaufgeld von

35 000 F und einen jährlichen Kanon von 800 F im Wege

öffentlichen Aufgebots verkauft.

Die Mühle in Schlutup war in älterer Zeit eine Kornmühle.

Sie ward 1506 gemeinsam mit der Dorfschaft, in der sie lag, von

dem Herzoge von Mecklenburg in Brand gesteckt. Zuletzt ist sie

1779 neu gebaut worden.

Als im Anfange des siebzehnten Jahrhunderts das Tuchmacher

gewerbe sich einer großen Blüthe erfreute, ward 1619 oberhalb

jener Mühle an dem schwarzen See eine Walkmühle erbaut. Diese

ward bald darauf der Vorsteherschaft des St. Annenklosters zur

Benutzung überlassen; 1670 ward sie dem Amte der Raschmacher

überwiesen. Vom Jahre 1715 an wurde sie stets gemeinsam mit

der Schlutuper Mühle verpachtet, weil der schwarze See ein noth-

wendiges Reservoir für die letztere bildete. Seitdem wurden sie als

Papiermühlen benutzt; doch wurden auf der schwarzen Mühle nur

die Lumpen zerstampft. Da dieselbe ganz verfallen war, ward

1798 der Betrieb auf ihr eingestellt; 1816 ward sie abgebrochen.

Um dem Müller zu Schlutup den Erwerb des zur Papierbereitung

erforderlichen Materials zu sichern, ward ihm durch Decret vom

9, Februar 1829 das ausschließliche Privilegium zum Lumpen
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sammeln innerhalb der Stadt und der Landwehr ertheilt. Ver

pachtet waren die Mühlen, zu denen, außer dem schwarzen See

und dem Schlutuper Mühlenteiche, an Garten, Wiesen und Acker

eine Fläche von 5858 ^Ruthen gehörte, von 1804 bis 1809 zu

560 K, von 1809 bis 1819 zu 600 F, von 1819 bis 1829 zu

700 L und von 1829 bis 1849 zu 1000 F. Beim Beginn der

letzten Pachtzeit wurde die Schlutuper Mühle mit einem Kosten

aufwand? von 3550 K umgebaut. Im Jahre 1849 ward sie nebst

ihren Ländereien und den beiden Teichen unter Auflage eines

Kanons von 800 F für die Summe von 3150 F verkauft. In

dem hierüber ausgefertigten Vertrage ward dem Käufer die Be

rechtigung zugestanden, die Mühle zu jedem von ihm beliebten

Betriebe zu benutzen, doch ward er verpflichtet, den Mühlenteich zu

Schlutup nicht abzulassen, sondern ihn stets in der bisherigen Höhe

zu erhalten. Zur Zeil wird die Mühle zum Schneiden von

Holz gebraucht.

Wann die Stadt das Eigenthum der Mühle in Schwartau

erlangt hat, ließ sich nicht feststellen. Im Jahre 1215 gehörte sie

zur Hälfte dem Lübeckischen Bischöfe"); ihre andere Hälfte kaufte

Bischof Albert 1251 von Otto von Padelügge.^) Die Nutzung

aus derselben stand zum größeren Theile dem Domkantor zu/ 6)

weshalb sie auch 1330, da sie verfallen war, von dem Domkantor

Heinrich von Hattorp vorläufig auf seine Kosten umgebaut wurde. ^)

Eine ihm in der Mühle zustehende Rente verwandte er 1335 zur

Stiftung einer Vikarie in der Domkirche. ^) Seitdem fehlt es auf

lange Zeit hinaus sowohl im Archive der Stadt, als auch in dem

jenigen des Domkapitels an allen weiteren urkundlichen Nachrichten

über jene Mühle. Doch ist nach einer Notiz, die sich im Repertorium

des 1439 zum Lübeckischen Bischof erwählten Nikolaus Sachow

Urknndenbuch des Bisthums Lübeck S. 35.

5°) Ebendaselbst S. 101.

5«) Ebendaselbst S. 162.

Ebendaselbst S. 695.

5») Ebendaselbst S. 764.
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findet, 5 2) anzunehmen, daß die Stadt sie bereits im vierzehnten

Jahrhundert angekauft hat. Es dürfte daher die sich bei Reimar

Kock sindende Angabe, die Stadt habe sie 1383 angekauft, der

Wahrheit entsprechen. Durch die Dänen ward sie 1509 in Brand

gesteckt. Um jene Zeit wird sie nebst dem in ihrer Nähe gelegenen

Krughause, in Privatbesitz gelangt sein, da der Rath sie 1581 von

den Erben des Rathsherrn Heinrich Köhler für 2500 Ct.A an

kaufte. 6°) Zu Beginn des siebzehnten Jahrhunderts lagen dort

zwei Mühlen, eine Kesselmühle mit zwei Rädern, und eine Drath-

mühle mit einem Rade. Dieselben wurden 1629 in eine Loh-

und eine Papiermühle umgewandelt. Im Jahre 1666 wurde die

erstere durch eine Feuersbrunst zerstört. Durch den am 2. April

1804 mit dem Herzoge von Oldenburg abgeschlossenen Vertrag

überließ Lübeck ihm das Eigenthum der Mühle. ^)

Als die Stadt im Jahre 1762 den Hof Crummesse kaufte,

erwarb sie als Zubehör desselben das Eigenthum einer in der Nähe

der Stecknitz belegenen Wassermühle, die nach den früheren Eigen-

thümern des Gutes den Namen Brömsenmühle führte. Sie ver

kaufte dieselbe 1781 unter Auflage eines jährlichen Kanons von

126 ^ zum Preise von 1000 ^.

Auf dem Gute Ritzerau wurde 1612 eine Wassermühle

erbaut, 6 2) neben der später eine Windmühle errichtet wurde. Die

erstere ward 1772 durch eine Feuersbrunst zerstört. Beide Mühlen

wurden 1874 unter Auflage eines Kanons von 500 F zum Preise

von 18 100 F verkauft. Da der Mühlenteich vom Staate trocken

gelegt, und hierdurch der Wassermühle der zu ihrem Betriebe

erforderliche Wasserzufluß entzogen wurde, so ward sie von dem

Käufer alsbald abgebrochen und von ihm fortan nur noch die

Windniühle benutzt.

b») Urkundenbuch des Bisthums Lübeck S. 302, Note 56.

°°) Becker, Lübeckische Geschichte Th. 3 S. 211.

Zeitschr. d. V. f. Lüb. Gesch. u. Alterthumsk. Bd. 3 S. III.

Wahrscheinlich bestand dort schon früher eine Wassermühle,

die 1612 nur neu gebaut ist.
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Außer den im Obigen erwähnten sind im Lübeckischen Staate

noch die nachfolgenden im Privatbesitz stehenden Wassermühlen

vorhanden, nämlich auf den Ländereien des St. Johannisklosters

die Mühlen zu Kücknitz (ehemals Eigenthum des Lübeckischen Dom

kapitels, von dem sie das Johanniskloster 1481 erwarb; von diesem ist

sie nebst der zu ihr gehörigen Windmühle 1844 gegen einen jahr-

lichen Kanon von 600 F und eine einmalige Zahlung von

20150 F in Erbpacht verliehen); die Mühle zu Norman (seit

alten Zeiten eine Erbpachtsmühle); die Mühle zu Siems (angelegt

1620 °2), gegen einen jährlichen Kanon von 120 K und eine ein

malige Zahlung von 3000 F 1846 vererbpachtet; ehemals war

hier eine Papiermühle, zur Zeit wird sie als Knochenmühle benutzt);

die Mühle zu Utecht (seit alten Zeiten eine Erbpachtsmühle), sowie

im Gutsbezirke Weißenrode die an der Grinau belegene Branden-

mühle (sie ist kurz vor 1454 von dem damaligen Eigner des

Gutes, dem Bürgermeister Joh. Lüneburg, verkauft worden).

°2) Zeitschr. d. V, f. Lüb. Gesch. u. Alterthumsk. Bd. 2 S. 458.
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VI

Lübecks Hoheitsrecht über die Trave,

die Pötnitzer Wyk und den Dasfower See.

Erkenntniß des Reichsgerichts vom 21, Juni 1890,

Vorbemerkung. Seit Jahrhunderten bestanden zwischen der

Stadt Lübeck und den Fürstenthiimern Mecklenburg Differenzen

hinsichtlich der Landeshoheit über die Trade, die Bucht derselben,

Pötnitzer Wyk genannt, und den Dassower See, welche mehrfach

zu Prozessen vor dem Reichskammergericht führten. Neuerdings

gab die Frage, wem es zustehe, Verordnungen über die Fischerei

auf diesen Gewässern zu erlassen, den Differenzen erhöhte Be

deutung, und machte eine Ausgleichung derselben zur Notwendigkeit,

Da commissarische Verhandlungen erfolglos blieben, faßte die

Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinische Regierung den Beschluß,

den Streit nach Maßgabe des Artikels 76 der Reichsverfassung bei

dem Bundesrathe zum Austrag zu bringen, und die Großherzoglich

Mecklenburg -Strelitzische Regierung schloß sich ihr an. Dem

Senat von Lübeck war dies erwünscht. Von dem Reichskanzler

wurde dann der vierte Civilsenat des Reichsgerichts ersucht,

eine für beide Theile verbindliche schiedsrichterliche Entscheidung

abzugeben. So ist das im Folgenden mitgetheilte Erkenntniß ent

standen, welches, abgesehen von seiner praktischen Wichtigkeit für

die Betheiligten, auch als wissenschaftlicher Beitrag zur Geschichte

Lübecks von hohem Werthe ist.
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In der Grenzstreitigkeit zwischen den Großherzogthümern

Mecklenburg -Schwerin und Mecklenburg. Strelitz einerseits

und

der freien und Hansestadt Lübeck andererseits

hat der Vierte Civilsenat des Reichsgerichtes in der nichtöffentlichen

Sitzung vom 21. Juni 1890, an welcher Theil genommen haben

der Reichsgerichtsrath Meischeider als Vorfitzender und die

Reichsgerichtsräthe Wienstein, Calame, Englaender, Reincke,

Weltmann, Boethke,

als Schiedsgericht für Recht erkannt:

die Hoheitsrechte an dem Dassower See, der Pötnitzer

Wyk und an der Trade von der Schlutuper Bucht bis an

ihre Mündung in die Ostsee, soweit ihr Ueberschwemmungs-

gebiet reicht, also bis an das feste sie begrenzende Ufer,

stehen der freien und Hansestadt Lübeck zu;

die Kosten des schiedsrichterlichen Verfahrens werden den

Großherzoglich mecklenburgischen Regierungen auferlegt.

Von Rechts Wegen.

Tatbestand.

Zwischen den Großherzogthümern Mecklenburg-Schwerin und

Mecklenburg-Strelitz einerseits und der freien und Hansestadt Lübeä

andererseits schwebt eine Grenzstreitigkeit, deren Erledigung durch

Schiedsspruch zufolge Beschlusses des Bundesmthes vom 6. Oktober

1887 mittelst Erlasses des Reichskanzlers vom 27. dess. Mts. dem

Vierten Civilsenat des Reichsgerichtes übertragen ist. Zwischen den

Parteien hat ein zweimaliger Schriftenwechsel stattgefunden.

Auf Abhaltung einer mündlichen Verhandlung ist von beiden

Theilen verzichtet.

Der obwaltende Streit betrifft,

nachdem Lübeck in der Erklärung vom 16. Februar

1887 auf die bisher von ihm behaupteten Hoheitsrechte an

den Flüfsen Stepenitz und Maurine verzichtet hat,
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die beiderseitigen Hoheitsrechte an den Grenzgemässern, nämlich der

Trade von der Schlutuper Bucht bis zu ihrer Mündung, dem

Dassower See und der Pötnitzer Wyk,

Seitens Lübecks ist beantragt:

es möge festgestellt werden, daß die Hoheitsrechte an

dem Dassower See, der Pötnitzer Wyk und an der Trade

von der Schlutuper Bucht bis an ihre Mündung in die '

Ostsee, soweit ihr Überschwemmungsgebiet reicht, also bis

an das feste sie begrenzende Ufer, der freien und Hansestadt

Lübeck zustehen.

Der Gegenantrag der Großherzogthümer Mecklenburg geht dahin:

das Schiedsgericht wolle feststellen, daß der freien und

Hansestadt Lübeck an dem Dassower See Hoheitsrechte über

haupt nicht zustehen, daß die Hoheit über die Pötnitzer

Wyk nach Maßgabe des der Stadt Lübeck einerseits und

den Großherzogthümer« Mecklenburg andererseits zugehörigen

Ufers den betreffenden Staaten zustehe, daß auf der Trade

aber der Thalweg (das Fahrwasser) die lübeckische Grenze bilde.

Wie die mit der lübeckischen Erklärung vom 3. November

1888 in zwei Exemplaren überreichte und von der Gegenseite —

soweit der derzeitige Zustand in Frage kommt — als richtig

anerkannte Karte ergiebt, gehört das linksseitige Ufer der Trave

auf der streitigen Strecke zum Gebiete von Lübeck, das rechtsseitige

hingegen von der Mitte der Schlutuper Bucht bis unterhalb des

Dorfes Teschow zu Mecklenburg-Strelitz, welchem Staate auch das

südliche Ufer des — sich nach Osten hin anschließenden —

Dassower Sees bis zum Einflüsse der Stepenitz angehört. Der

Dassower See wird nach Osten und Norden von Ländereien

Mecklenburg-Schwerins eingeschlossen, während er nach Westen mit

der Trave zusammenhängt. Das östliche Uferland der Pötnitzer

Wyk gehört ebenfalls zu Mecklenburg-Schwerin; im Norden wird

Ztschr, d, V, f, L, G, VI, 2, 17
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dieselbe von dem zu Lübeck gehörigen Priwall begrenzt, und im

Uebrigen bildet sie mit der Trade ein zusammenhängendes Gewässer

^Der Priwall — oder Priewall — wurde der Stadt

Lübeck bereits durch Urkunde Kaiser Friedrichs II. vom Juni

1226 (Lübeckisches Urkundenbuch I Nr, 35, Seite 45) geschenkt

mit den Worten: „Oonoeäimus autsm sis (d. h. den LurZsuses

lubicsusos) Insular», sitaru «outra Castrum ^ravsusruuuäe.

c^us ?riv«1c uoruiuatur, ^jurs civitatis d« cctcr« possidsuuam,

c^uoä ^Vicb«1e6s äicitur," Gleichwohl scheint das Recht Lübecks

später von den Grafen von Holstein nicht anerkannt zu sein^

wenigstens findet sich in der Urkunde der Grafen Johann I. und

Gerhard I von Holstein vom 22. Februar 1247 — Lübeckisches

Urkundenbuch I Nr. 123, Seite 120 — die Festsetzung, daß die

Benutzung des Priwalls ihnen und Lübeck gleicherweise zustehe»

solle. Dagegen heißt es in der Urkunde vom 11. Mai 1253 —

daselbst Nr, 193, Seite 179 — in welcher Lübeck den genannten

Grafen die Wiederabtretung des Thurmes und des Ortes Trave-

münde — mit Ausnahme des Priwalls — verspricht, sobald

dieselben nicht mehr Vogte der Stadt Lübeck sein würden

„Imsens vsr«, c^ui Triwalk dicitur in soäsrn statu per

inaucdit, sicut auts aduiinistrationsrn civitatis sd, h, vor

der Vogteischaft der Grafen von Holstein über Lübeck) t'uit ei

a luudations civitatis ruisss diuuscitur", — womit auf die

Schenkung Friedrichs II. hingewiesen zu sein scheint. — Später

hat Mecklenburg-Schwerin Ansprüche darauf erhoben. Im ß 9

des Reichsdeputations-Hauptschlusses von 1803 ist jedoch bestimmt,

daß der Priwall ausschließliches Eigenthum der Stadt Lübeck

bleibe. Dies ist denn auch im gegenwärtigen Rechtsstreit von

Mecklenburg — ohne Darlegung etwa früher bestandener An

rechte — anerkannt,^

In rechtlicher Beziehung gehen die Großherzogthümer Mecklen

burg von dem völkerrechtlichen Grundsatze aus,

daß Wasserflächen dem Staatsgebiete zuzutheilen seien,

zu welchem die Ufer gehören, und daß also da, wo die
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Ufer im Besitze verschiedener Staaten sich befinden, die

Wasserflächen zur Hälfte zu theilen seien, sofern sich nicht

eine besondere Schifffahrtstraße (der s, g, Thalweg) durch das

Gewässer ziehe, welche alsdann die Grenze der Uferstaaten bilde.

Das Bestehen dieses Rechtssatzes ist von Lübeck nicht in Ab

rede gestellt, es wird jedoch von ihm auf Grund besonderer

Rechtstitel über diese Grenze hinaus das Hoheitsrecht in dem

angegebenen Umfange in Anspruch genommen,

I. Ursprünglicher Rechtstitel Lübecks,

Als ursprünglichen Rechtstitel bezeichnet Lübeck die angebliche

Schenkung Kaiser Friedrichs I, in der Urkunde von 1188 (Lübeckisches

Urkundenbuch I Nr, 7 Seite 9), von welcher sich ein anerkannter

Abdruck bei den Akten befindet,

Ueber die Auslegung dieser Urkunde streiten die Parteien in

erster Reihe, Im Eingange derselben berichtet der Kaiser, daß

Graf Adolph von Schauenburg (welcher mit der Grafschaft Holstein

belehnt war) und der Graf Bernhard von Ratzeburg einen Rechts

streit führen gegen die Bürger der Stadt Lübeck „snnsr tsi-rninis

«t U8u tininrn snoruin", daß der Kaiser nach Anhörung beider

Theile die genannten Grafen bewogen habe, auf das von jedem

beanspruchte Recht in seine Hand zu verzichten („c^noä nter^ns

jus, ^i«<1 ins« vstsbat, in mann uostra rssiAnavit"), und daß

der Kaiser dieses Recht mit deren Genehmigung den Einwohnern

der genannten Stadt als ein von ihnen ohne alle Störung zu

besitzendes übergeben habe, Daun folgt die Entscheidung

I. bezüglich des Streites mit dem Grafen von Ratze

burg dahin:

„Lunt iAitur nii terinini nsibus sjns6«in «ivitatis

nostrs äuet«ritäti8 6onc> assiSnatii ^ «ivitats versus

«risntsrn nsc^ns a6 nurnsn stndini«s (Stepenitz) st

stnoiniss snnra nsc^n« in raäaZost (— Radegast, einem

Nebenflusse der Stepenitz); ^. «ivitats contra insriäisin

nsc^ns ad staZnrnn racssdni'ASns« st stäAnnin snnra nsc^ns

17'
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a6 raeesdursk Ratzeburg); ^. eivitats eontr«, ooci

dentsm usc^ue a,6 tlumsn vikinixs ^ Stekenitz) et, «iki»i?.e

8nnra usc^nö «,6 8t,aAunm innlns. Intra Kos terininos

naksdnnt, «inns3 eivitatsm nosträin l^ubske inkadi-

tants8, cnzu3oun^ns kusrint eon6iti«ni8, o in n imod vi in

nsnm, viis et, invÜ8, eultis st inenltis, g,«,ui8 et pis

sibns, silvis et, paseuis, sivs riavibus sivs plausti'is

opus sit a6 sxnortandnin, Use a eoinits Ksinarclo 60

raossburok novis rssiZuatg, vivibns nostris donaviinus, '

Hieran schließt sich unmittelbar

II. die Entscheidung des Streites mit dem Grafen Adolph

von Holstein dahin!

„silnilitsr somes lrdolkus in inmm nostrs, resi^nnvit

et nos insis civibu8 no3tris tradiöimus usus et

soininoctitates tsrminoi'uin subserintoi nm: ^ «ivitute

snrsnin us^ns ad villam «dislo ita, c^uoä in ritrac^ne

narts tiuvii travsns g.d dno miliaris, nsnin Kabeunt

nemoris, Win in liZnis, cznam in nratis et paseuis,

exeent« nernore, cinod «8t assi^natnin eenobio beat«

Narie. Insnner lieeoit in8is eivibns st, sornin nis-

eatorions niseari nsr oinniki s. snnradists, villa odislo

U8«^ns in inare nreter ssnts, eoniitis adolü, sieut

tsmnors dueis nsinriei laeers «onsnevernnt, Hsdedunt

stiain omnimoduin usnin silvarmn däit««n««e

(Dassow) st elin? st bi'otne; nt tain igni neeessai'is,

c^narn navibns 8ivs domidns ant, idiis sdimeiis oivi-

tatis sus vitilis, liZna in ei3 sueeidant ao3(^ns dolo,

ns videliest idoneas et ntilss sibi naves nassiin et

sine neeessitats vendant et aliss labrioent, vel li^n»

dsksrant, aliis vsndenda nationibns." (Folgt noch ein

hier nicht interessirendes Schweinehütungsrecht.)

Nachdem sodann der Kaiser der Stadt Lübeck alle ihr von

ihrem „kundator" Heinrich (dem Löwen) Herzog von Sachse»,

verliehenen (ausführlich aufgezählten) Rechte bestätigt hat, erklärt er:
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III, „Vt qnoinäin nrsäietoruin «ivium nostrornin

zns in null« äirninni per nos voluinus, sscl in «rnni-

bus, vront onvortnnnrn esse viäeriinus, au^inelltärs,

uostr«, ».netoritats supsraadentes , eoneeäiinus eis, ut

us^ns il6 loenin, c^nein in innnöätions

ä««sn6it Ilnvins, c^ni ^ravsne öieitnr, eaciein,

c^ns, et inträ eivitntein, Iruantnr per «rnniu, znstieia

et übertäte. Ilsc^us ää tsrininos pontis stiain

sa6ein, c^na, et in eivitnte, nt dixiniu«, eos nti

volunius znstieiä et livsrtute,"

Der weitere Inhalt der Urkunde ist für den vorliegenden

Streit ohne Interesse,

Lübeck leitet aus Theil III, dieser Urkunde sein Hoheitsrecht

über die Trave einschließlich der Pötnitzer Wyk und aus dem

selben oder Theil I, der Urkunde sein Hvheitsrecht über den

Dassower See her, je nachdem man diesen als Ausbuchtung des

Traveflusses oder als Erweiterung der Stepenitz oder als selbst-

standiges Gewässer ansehe. In allen Beziehungen haben die Groß-

herzogthümer Mecklenburg widersprochen.

^. Trade, einschließlich der Pötnitzer Wyk.

Lübeck, unterstützt durch überreichte Rechtsgutachten der

Professoren Schröder und Laband, versteht Theil III der Urkunde

dahin, daß dadurch der öffentliche, schiffbare Fluß Trave, soweit

dessen Wasser bei höchstem Wasserstand reicht, vom Meere auf

wärts bis zu den Enden der Brücke (worunter wahrscheinlich die

schon damals existirende Brücke bei Oldesloe — oberhalb Lübecks —

»erstanden sei) dem Weichbilde der Stadt Lübeck einverleibt

sei, welche Einverleibung sich von selbst auch auf die nur einen

Theil der Untertrave bildende Pötnitzer Wyk erstreckt habe. Dabei

werden die Worte: „nsqne ad loenin, a6 c^nein in inundations

sscsudit tlnvins" als Bezeichnung der Breite, die Worte !

„usHus a6 tsrniinos pontis" hingegen als Bezeichnung der
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Länge der inkorporirten Flußstrecke aufgefaßt. Daß aber der

Kaiser zu dieser, aus eigener Machtvollkommenheit vorgenommenen

Verleihung befugt gewesen sei, wird aus der damals anerkannten

Regalität der schiffbaren Gewässer hergeleitet.

Letzteres ist von den Großherzogthümern Mecklenburg an

erkannt, die Auslegung der Urkunde hingegen von ihnen bestritten.

Mit ihrer ersten Gegenerklärung vom 8./18. Juni 1888 haben sie

ein Rechtsgutachten des Professors Sohm überreicht und sich den

Inhalt desselben angeeignet.

In diesem Gutachten ist eingeräumt, daß ein Theil der

Trade bis zu deren höchstem Wasserstande einschließlich der ganzen

Brücke (als welche nur die Holstenbrücke in der Stadt Lübeck

gedacht werden könne) dem Weichbilde Lübecks kraft kaiserlicher

Befugniß einverleibt fei; es werden aber in den vorerwähnten

Worten der Urkunde nur Bezeichnungen der Breite des verliehenen

Gebietes gefunden, und es wird jede Angabe über die Längen-

ausdehnung vermißt. Man müsse die letztere mithin für selbst

verständlich gehalten haben, und von diesem Gesichtspunkte aus

rechtfertige sich die Annahme, daß die Verleihung sich auf den

Theil der Trade bezogen habe, welcher damals von lübeckischem

Gebiete begrenzt gewesen sei; dies treffe nur für die Strecke von

der Stadt Lübeck bis zu dem Orte Schlutup zu; es habe durch

Lübecker Gebiet keine der Gewalt der Bürger entzogene Kaiser

straße (als welche jeder schiffbare Fluß galt) hindurchgehen sollen.

Dagegen fehle es an jedem Anhalt für die Annahme, daß auch

der untere Theil der Trade von Schlutup bis zur Mündung,

welcher links von holsteinischem, rechts von ratzeburgischem und

mecklenburgischem Gebiete begrenzt gewesen, in die Einverleibung

einbegriffen sei. Hierfür spreche nicht, daß nach der Urkunde

vom 8. September 1230 (Lübeckisches Urkundenbuch I Seite 58

Nr. 48) die Grenze zwischen Lübeck und dem Bisthum Ratzeburg

vom Ufer des Flusses Breiding (-Untertrave) ab („s, üuvio

LrsidiuS iriokoand«") festgesetzt sei, weil dies nicht minder

berechtigt gewesen fein würde, wenn der Fluß selbst nicht als
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lübeckisch, sondern als königlich sd, h, keinem der kontrahirenden

Theile zugehörig) betrachtet wäre.

Dagegen aber spreche,

a. daß in Theil II der Urkunde den Lübeckern die Fischerei

auf der Trade von Oldesloe bis zum Meere noch beson

ders verliehen sei.

b. daß König Waldemar II, von Dänemark (unter dessen

Botmäßigkeit Holstein und Lübeck inzwischen gernthen

waren) in einer Urkunde vom Jahre 1204 (Lübeckifches

Urkundenbnch I Nr, 12) den Lübeckern außer der Bestätigung

der ihnen bezüglich der Trave von Friedrich I verliehenen

Rechte noch ausdrücklich die Befreiung vom Strandrecht in

allen seinen Landen, sowohl in Dänemark als in Holstein,

sei es innerhalb, sei es außerhalb des Hafens von Trave

münde, zugesichert habe, woraus hervorgehe, daß die

Untertrave damals nicht als lübeckisch sondern als dänisch

angesehen sei.

Gegen diese Ausführung und zur Unterstützung der eigenen

Auslegung ist von Seiten Lübecks Folgendes geltend gemacht:

1) Die Meinung, daß die Worte: „u^us ad terinirw8 poritig"

ebenfalls nur eine Breitenausdehnung des Flusses Trave

bezeichneten, fei sprachlich unannehmbar, da jene Worte

eine Grenzbestimmung enthielten und nicht geeignet seien,

als Bezeichnung für die Brücke selbst zu dienen; sie imputire

überdies dem Kaiser, durch Hinzufügung eines zweiten

Maßstabes für die Breite .eine mißverständliche Anordnung

getroffen zu haben. Die Voraussetzung, daß schon damals

eine Travebrücke bei Lübeck bestanden habe, treffe überdies

nicht zu, da das Vorhandensein einer solchen erst im Jahre

1216 bezeugt werde; hätte sie aber bestanden, so würde sie

zweifellos von den Lübeckern erbaut und unterhalten sein,

ihnen also auch bereits — ohne Verleihung des Kaisers —

gehört haben. In Wirklichkeit habe im 12. Jahrhundert

nur bei Oldesloe eine Brücke über die Trave bestanden,
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und auf diese sei das kaiserliche Privileg zu beziehen.

Demnach seien die Worte- „nsqns loouiri stc," auf

die Untertrave bis Lübeck, und die Worte: „us^ns »6

tsrnnnos pontis" auf die Obertrave von Lübeck bis

Oldesloe zu beziehen. Sollte aber damals bei Lübeck schon

eine Brücke vorhanden gewesen sein, so bezögen sich jene

Worte auf den breiten Theil der Untertrave vom Meere

bis Gothmund, und diese auf das enge Fahrwasser von

Gothmund bis Lübeck, da sich aus dem Worte der Urkunde:

„stiarn" ergebe, daß verschiedene Strecken des Flusses

Trave hätten bezeichnet werden sollen,

2) Das den deutschen Königen an den öffentlichen Flüssen zu

stehende Regal habe sich nur auf diese und das zu ihnen

gehörige Ueberschwemmungsgebiet erstreckt und zu den Ufer-

ländereien in keiner Beziehung gestanden. Es sei daher bei

Uebertragung jenes Rechtes auf die Eigenthümer der Ufer-

ländereien keine Rückficht zu nehmen gewesen. Nach diesem

Grundsatze fei auch vorliegend gehandelt, da im Jahre

1188 am ganzen linksseitigen Traveufer — also

auch auf der Strecke von Lübeck bis Schlutup — keine zum

Weichbilde von Lübeck gehörende Grundstücke oder Feld

marken gelegen hätten. Der vom Professor Sohin an

genommene Grund für eine auf diese Strecke begrenzte

Verleihung der Trave treffe somit nicht zu,

3) Da an öffentlichen Flüssen dritte Personen Fischerei

berechtigungen hätten besitzen können, so habe es nichts

Auffälliges, daß der Kaiser, als er den Lübeckern neben

dem Hoheitsrechte über die Trave auch die Ausübung der

Fischerei auf derselben habe übertragen wollen, sich zuvor

die dieserhalb dem Grafen von Holstein zustehenden Rechte

habe übertragen lassen, und daß dem Letzteren der Betrieb

der Fischerei an dem ihm gehörigen, oberhalb Lübecks

belegenen Wehre vorbehalten worden sei,

4) Die vom König Waldemar der Stadt Lübeck gewährte
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Freiheit vom Strnndrechte innerhalb des Hafens Trave

münde beweise nur, daß derselbe Eigenthümer des Ufers,

von welchem aus allein die Bergung der Ladung bewirkt

werden konnte, nicht aber, daß derselbe Eigenthümer des

Flusses gewesen sei. Ganz haltlos sei die gegnerische Auf

stellung, daß unter dem „portus li-avsmüude" die ganze

Untertrave von Schlutup ab verstanden sei. Vielmehr

spreche Manches für die Annahme, daß damit der am

Meere belegene Außenhafen, welcher noch jetzt den

Namen Travemünder Bucht führe, gemeint sei, in welchem

zu jener Zeit häufig Schiffe gestrandet sein mochten, während

solche im Jnnenhafen gesichert gewesen seien,

5) Nachdem Kaiser Friedrich I, den Herzog Heinrich von

Sachsen bezwungen, Lübeck erobert und seiner unmittelbaren

Herrschaft unterstellt habe, sei sein Augenmerk ersichtlich

darauf gerichtet gewesen, die Stadt zum Ausgangspunkte

des für das ganze westliche Deutschland hochbedeutsamen

Handels mit den nordischen Ländern zu machen. Diesem

Zwecke habe die Uebertragung der kaiserlichen Rechte an der

Trade gedient, durch welche Lübeck die Befugniß der freien

Schifffahrt auf dem durch die benachbarten Fürsten bedrohten

Theile des Flusses, sowie zur Aufstellung von Fahrmarken

im Wasser oder an den Ufern behufs Sicherung der Schiff

fahrt erlangt habe. Es habe an jedem Interesse des

Kaisers an der Erhaltung seiner Rechte an einem Theile

des Flusses gefehlt; sollte aber solche dennoch in seiner

Absicht gelegen haben, so würde er gewiß die Grenze der

Berleihung bestimmt bezeichnet und nicht einen Ausdruck

gewählt haben, welcher bei unbefangener Deutung nur die

Auslegung zulasse, daß der Fluß vom Meere an abgetreten

sein solle.

6) Die gleiche Tendenz hätten die weiteren Verleihungen

Kaiser Friedrichs II. in der Urkunde von Juni 1226

(Lübeckifches Urkundenbuch I Nr. 35 Seite 45). Derselbe
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habe nach Bestätigung der früher gewährten Berechtigungen

verfügt, daß der von ihm eingesetzte Vogt der Stadt

(welche er zu einer reichsunmittelbaren machte) auch die

Vogtei in Travemünde ausüben, daß der Ort, an dem die

Lübecker bei der Mündung der Trave ein Schifffahrtszeichen

errichtet hatten, so wie der Priwall, der wegen seines hohen

und festen Ufers zum Überschwemmungsgebiet der Trave

nicht habe gerechnet werden können, in das Eigenthum der

Stadt übergehen, daß endlich Niemand berechtigt sein solle,

innerhalb zwei Meilen von den Ufern der Trade Burgen

oder Befestigungen zu errichten. Hätte damals wirklich

uoch ein Theil der Untertrave zum kaiserlichen Regal

gehört, so würde der Kaiser nicht angestanden haben, dieses

für ihn werthlose Recht an Lübeck zu übertragen.

7) Durch den zwischen Lübeck und dem Bischof von Ratzeburg

abgeschlossenen — bereits oben erwähnten — Vertrag vom

8. September 1230 habe die Grenzlinie zwischen den

beiderseitigen Gebieten, welche als unmittelbar an einander

stoßend gedacht seien, festgestellt werden sollen. Wenn daher

bestimmt sei, daß das Gebiet des Bisthums erst am Trave-

ufer beginnen solle („a tluvio vi6«Ii«st, LisiciiuS in-

okoancio in lovo, cM 6i«itrir Hsririß'vio"), so sei damit

der Fluß selbst, und zwar unterhalb Schlutup, als zum

Gebiet von Lübeck gehörig anerkannt,

8) Endlich nimmt Lübeck Bezug auf den Bericht eines gleich'

zeitigen Schriftstellers Arnold, welcher in üb. III Nr. 20 seiner

seiipwres Band 21 Seite 161, 162) berichtet, daß Graf

Adolph von Holstein im Jahre 1187 an der Travemündung

eine — von den Slaven zerstörte — Burg wieder auf

gebaut und vou den Lübeckern einen Zoll verlangt habe,

den diese verweigert hätten. Der Graf behauptete, daß

ihm der Zoll gebühre, weil dieser schon zur Zeit Herzog

Heinrichs entrichtet sei, wogegen die Lübecker behaupteten,
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daß Letzteres „nun jurs" geschehen, sondern nur auf Bitten

des Herzogs zum Unterhalt der Burg auf Zeit nachgegeben

sei. Wegen dieses Streites entzog ihnen der Graf, ,,^ni6-

^ui6 s«rQrri«6itg,tis iri suis tsrrriiiris «ivss auts vi6e-

dantur liäbsrs in ttuviis, passriis, silvis", und nahm

einige Lübecker Bürger als Geißeln gefangen. Die Lübecker

erhoben Klage beim Kaiser, „1g,ll6sm (so heißt es weiter)

ms6iants imusrators 6s ikslons« Kos paet« libsri

lasti snrit, nt trs«sritkls ruareas arZsuti ««initi 6g,rsnt

st comss z'uri sri« 6s tkslcms« rsc^riirsll6« abrenuiisiaret;

siirülitsr pro vassuis 6ussr>täs lnärsas ärZsuti vsr-

solvsruOt, st si« «, iriaii usc^us s6 ^n«6isl«

^ Oldesloe) libsrs krusrsritur kluviis, passuis,

silvis, sxssvtis Kis, c^ns a6 sti«SQ6ia rnonasriorui«

RsvnsvsI6i, 6uss L«rllar6u rssiZnarits st iir>vsrg.tors

««nksrsrits, 6sp«sita kusrarit. Knvsr lüs »utsm nii-

vilsSiati snut ab irrivsrators , ut lies in vrossssn

tsirivoruni s ririll« nominuiri tsirisrsris possint rnut^ri".

Aus diesen Worten folgert Lübeck, daß sich die kaiserliche

Verleihung auf den ganzen Lauf der Trave vom Meere

bis Oldesloe erstreckt habe. Es will denn auch über die

gesummte Obertrave bis Oldesloe auf Grund dieses

Privilegs bis in die neueste Zeit unbestritten Hoheitsrechte

ausgeübt, und auf solche erst durch den mit Dänemark am

12. September 1840 geschlossenen Vertrag verzichtet haben.

Allen diesen Ausführungen find die Großherzogthümer Mecklen

burg in einer weiteren Gegenerklärung, unter Ueberreichung eines

zweiten Rechtsgutachtens des Professors Sohm (dessen Inhalt sie

sich angeeignet haben), entgegengetreten. Zunächst wird es als sehr

unwahrscheinlich und jedes stringenten Nachweises ermangelnd be

zeichnet, daß die Holstenbrücke, welche bereits in der Urkunde von

1216 mit einem Volks- und alterthümlich gebildeten Namen

sH«l2ästasdi'vWg,s) genannt werde, nicht schon 1188 bestanden,

und der Kaiser eine andere, nicht weiter bezeichnete Brücke gemeint
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habe. Sodann wird jeder Anhalt dafür vermißt und es für

sprachlich unzulässig erklärt, die Worte der kaiserlichen Verleihung

(„us^ns locum" :c, und „ns^n« ad tsrininos puntis") auf

verschiedene Strecken der Trave zu beziehen, da doch der Kaiser,

wenn er wirklich die Trave vom Meere bis Oldesloe dem Gebiete

von Lübeck hätte einverleiben wollen, dies einfach ausgesprochen

haben würde. Jedenfalls fehle es an einem stichhaltigen Grunde,

bei Gothmund einen Abschnitt zu machen, da von da ab bis zum

Meere die Untertrave, wie die Karte ergebe, so gut wie gar keine

Überschwemmungsgebiete, die sich als Wiesenflächen zeigen müßten,

habe, während solche oberhalb Gothmunds allerdings vorhanden

seien. Der aus der kaiserlichen Fürsorge für die freie Schifffahrt

Lübecks gezogenen Folgerung wird die geschichtliche Thatsache ent

gegengestellt, daß bis zum Jahre 1329 die Grafen von Holstein

den Ort und den Thurm von Travemünde besessen und dadurch die

Travemündung beherrscht haben, und daß die Lübecker bis zu diesem

Zeitpunkte noch große Anstrengungen und Kosten haben aufwenden

müssen, um in den Besitz der freien Schifffahrt ins Meer zu

gelangen,

Im Weiteren wird bezüglich der Grenzfestsetzung zwischen

Lübeck und dem Bisthum Ratzeburg darauf hingewiesen, daß das

Dorf Herrenwiek, bei welchem die Grenze beginnen solle, auf dem

linken Ufer der Trave liege und bis zum Jahre 1338 holsteinisch

gewesen sei.

Endlich wird die gegnerischerseits angeführte Stelle aus

Arnolds Chronik in ausführlicher Erörterung nach ihrem Wortlaute

dahin ausgelegt, daß dieselbe sich nur auf den durch den Kaiser

Friedrich I. geschlichteten Streit zwischen Lübeck und dem Grafen

von Holstein beziehe, also den Inhalt der in Theil I der Urkunde

von 1188 getroffenen Entscheidung wiedergebe und deutlich erkennen

lasse, daß auch die Trave zu dem Gebiete („tsi-rniuis") jenes

Grafen gerechnet sei, an welchem den Lübeckern die bezeichneten

Nutzungsrechte eingeräumt feien. Von der angeblichen Einverleibung

des Traveflusses, welche doch für Lübeck von größter Wichtigkeit
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gewesen sein würde, spreche bemerkenswerther Weise so wenig

diese, wie die am Ende des 14, Jahrhunderts verfaßte kubische

Chronik des Detmar,

Im Uebrigen gelangt das von den Großherzogthüinern Mecklen

burg adoptirte Gutachten des Professors Sohm zu dem sehr ein»

gehend motivirten Ergebniß, daß durch das Privileg von 1188

kein Theil der Trave (insoweit wird das frühere theilweise Zu-

geständniß zurückgenommen), sondern nur gewisse der Über

schwemmung der Trave ausgesetzte Wiesenflächen unterhalb

der Stadt Lübeck sowie die Holstenbrücke mit den unmittelbar zu

ihr gehörigen Grundstücken und Anlagen dem Gebiete von Lübeck

einverleibt seien. — Dies wird, indem anerkannt wird, daß die

Worte der kaiserlichen Urkunde an sich dunkel seien, zunächst

gefolgert aus den begleitenden Umständen,, welche es durchaus

unannehmbar erscheinen ließen, daß der Kaiser das damals auf die

Stadt selbst beschränkte Weichbild von Lübeck um das — mindestens

25mal größere — Gebiet der Trave mit dem Dassower See und

der Pötnitzer Wyk vergrößert haben sollte, ohne daß Lübeck von

den beiderseitigen Ufern damals etwas besaß, sodann aber aus

einer Reihe späterer urkundlicher Zeugnisse, In dieser

Hinsicht sind zunächst 6 Urkunden zum Zwecke des Nachweises

herangezogen, daß die Lübecker in der That das Eigenthum solcher

Wiesenflächen alsbald nach Ertheilung des Privilegs auf Grund

desselben in Anspruch genommen und erlangt haben. Es find

folgende:

1) Urkunde vom Jahre 1225 (Lübeckisch.s Urkundenbuch I

Nr. 30). Die Leute des Bischofs von Lübeck, welcher

eine Besitzung in Alten-Lübeck (unterhalb Lübecks am

linken Traveufer) hatte, haben mit den Bürgern von Lübeck

Konflikte wegen der Heuernte an einem gewissen Orte

gehabt. Der Bischof erkennt an, daß ihm keine Rechte an

jenem Orte zuständen, und verzichtet auf denselben. Das

Recht von Lübeck (meint Sohm) könne sich nur auf die

Worte des kaiserlichen Privilegs: „ri3qr>v n6 lavnm, ad
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c^usin in irmndation« asssuäit nuvins" gründen, da

Theil I der Urkunde von 1188 nur die Traveufer ober

halb Lübecks (bis Oldesloe) betreffe. Der Erwerb der

fraglichen Wiesen haben sich mithin schon 1188 und nicht

erst, wie auf der lübeckischen Karte angegeben, im Jahre

1247 vollzogen.

2) In der Urkunde vom Jahre 1247 (Lübeckisches Urkunden-

buch I Nr. 124) bestätigen die Grafen Johann I. und

Gerhard I. von Holstein den Lübeckern zunächst, mit

einigen Modifikationen, gewisse ihnen in der Urkunde

des Kaisers Friedrich II. vom Juni 1226 ertheilte Privi

legien und gemachte Gebietszuwendungen (namentlich die

Befreiung von allen Zöllen bei Oldesloe und in ihrem

ganzen Lande, sowie die Schenkung der Dörfer Orimosls-

ciorp und kacieluLns nebst Pertinenzien), — woraus von

Sohm gefolgert wird, daß es damals zur, wenn auch nicht

rechtlichen so doch thatsächlichen, Wirksamkeit derartiger

Vergabungen des Lehnsherrn der zustimmenden Verfügung

des Vasallen bedurft habe. Sodann heißt es weiter in

dieser Urkunde:

„?rastsrsa Oläsnlubsk« ourri attir>sn«iis sui8

«um prat«, sst iutsr OldsnIubsKs st krsmsczs

(das jetzige Trems am linken Traveufer unterhalb Lübecks)

soutuliinus sivitati I^ubissnsi zurs psrvstu« vsssi-

äsuclurn. Iteni «inrüa, c^us vsr ac^uarurn irmiiäa-

«ionsrn «t alluvionsrn oousnsvsruQt «««nvari, aä

^Visnbslsä« civitatis «srpstuis tsiriooribus arrnnrnsrari

««noeäiinus st assribi, salva Zistinstivus intsr tsr-

iniuos vills Lsrssi st tsririinos civitatis. ?rastsreä

soQCöiliiriris eivitati in nsrpsturiin in ac^nis nostris

zus vissaricli, sxosvtis nostris sevtis, c^ris war (^ Wehr)

äienntnr, ssenn6nrn «irmsiri «orisristrttlirieiii «t

lidsrtatsrQ , c^narri ipsi I^ubissllsss iu oissationibus

nostri« nos«untur Kaotsnus Kadnisse."
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Hierin wird eine (bestätigende) Wiederholung des

Privilegs von 1188 und zugleich die Anerkennung gefunden,

daß die Lübecker auf Grund desselben das Eigenthum des

Ueberschwemmungsgebietes der Trave alsbald erlangt

hätten, da von einer bereits bestehenden Grenzlinie

zwischen diesem und der Feldmark des Dorfes Seeretz (welches

damals noch holsteinisch gewesen und erst 1258 an das St,

Johanniskloster in Lübeck verkauft sei) gesprochen werde,

3—6) Urkunden von 1296 (I, «, Nr. 654), 1298 (I. «, Nr. 678),

1298 (I. «. Nr. 680) und 1321 (I. o. II Nr. 409), aus

denen entnommen wird, daß gewisse zum Ueberschwemmungs-

gebiete der Trave gehörige, an deren linkem Ufer vor den

Ortschaften Trems, Schwartau und Seeretz gelegene Wiesen-

stächen („prsts, <^une6g,iri «t tsrriwria, ^u«rum tiuss

sunt, ubi tlurniuis innlilZati«, 1>avsus dioitur, ss

sxtsnZit") gegen Ende des 13, Jahrhunderts zwischen der

Stadt Lübeck und dein Bischof von Lübeck (welchem damals

die drei genannten Ortschaften gehörten) streitig waren und

von den Lübeckern aus „Privilegien" (worunter offenbar

die Urkunde von 1188 zu verstehen fei) in Anspruch ge

nommen wurden, und daß der Streit im Wege des Ver

gleiches durch Ziehung der noch jetzt auf der Karte ersicht

lichen Grenzlinie geschlichtet wurde, wobei der Stadt Lübeck

zum Ersätze dessen, was ihr etwa hierdurch von dem ihr

aus Privilegien oder anderen Titeln rechtmäßig Zustehenden

entzogen sein möchte, eine Mühle an dem Flusse ?reiN«s

überlassen wurde.

Aus dem Schweigen des lübeckischen Urkundenbuches

über andere Überschwemmungsgebiete der Trave wird ge

folgert, daß nur die vorerwähnten Wiesenflächen von den

Lübeckern auf Grund der kaiserlichen Verleihung von 1188

in Anspruch genommen und auch wirklich nur Gegenstand

dieser Verleihung gewesen seien, woraus sich deren Nicht

erwähnung durch die Chronisten leicht erkläre.
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Sodann wird auf Grund anderweiter urkundlicher

Beläge die positive Beweisführung dafür unternommen, daß

bis in das 15, Jahrhundert die Trade, insbesondere auch

die Untertrave, nicht lübeckisch, sondern holsteinisch gewesen

sei, und die Hoheit darüber Holstein zugestanden habe.

Hierbei wird davon ausgegangen, daß dieses Verhältniß

schon im Jahre 1188 bestanden habe, da der Graf von

Holstein den Lübeckern die Fischerei (einen Ausstuß des

Stromregals an öffentlichen Flüssen) auf der ganzen Travc

eingeräumt habe, und Arnold letztere, wie oben erwähnt,

als zu holsteinischem Gebiete gehörig (in 8ui« tsrmiriis)

bezeichne. In diesem Verhältnisse soll nach 1188 nichts

geändert sein, wie an den weiter in Betracht kommenden

Ausflüssen des Stromregals, nämlich dem Brücken- und

Fährregal, und dem Strandrecht näher dargelegt wird.

a, Brücken- und Fährregal.

1) Die Grafen von Holstein hatten an der Untertrave zwei

Fähren, eine bei Travemünde, die andere weiter aufwärts

bei <^oZslng,ull8QU8s (heute Herrenfähre). Beide sollen

zugleich Zollstätten gewesen sein, was bezüglich der ersteren

aus einer Urkunde von 1233 (Lübeckisches Urkundenbuch I

Nr. 74) und einer Urkunde von 1263 (Nr. 160 das.)

gefolgert wird, wonach dem Domstift zu Lübeck zwei Mark

von diesem Zoll verliehen waren („clus roarcs nuininoi-um

6s teloin« naviZii ^u«<1 est in villa Iravsusmnlläe').

Beide Fähren erwarb Lübeck durch die Verträge von 1247

und 1253 (Lübeckisches Urkundenbuch I Nr. 123 und 193)

für die Dauer der Vogtschaft der Grafen von Holstein, und

erst im Jahre 1329 nebst Travemünde endgültig durch

Kauf für den Preis von 1060 Mark (Urkunde vom 13.

Januar 1329, lübeckisches Urkundenbuch Band II Nr. 50l

Seite 453, Nr. 503 Seite 456 und Nr. 605 Seite 551).

Dabei wurde von dem Grafen von Holstein (Johann III)
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gestattet, daß die Fähre bei (ZoclsinnllnsKuse auch an das

andere Ufer der Trade verlegt werden dürfe, und die Zu

sicherung ertheilt, daß weder von ihm noch von seinen

Erben, noch von irgend einem Anderen eine neue Fähre

über die Trade zwischen Lübeck und dem Meere errichtet

werden solle. Aus diesen Bestimmungen wird geschlossen,

daß der Graf von Holstein damals auch die Strom»

Polizei bezüglich der Trave gehabt und die Fährhoheit

(das Fährregal) behalten habe. Da das Brücken- und

Fährregal einen Ausfluß der Zollhoheit darstelle, so habe

in jener Zusicherung zugleich das Versprechen des Grafen

von Holstein gefunden werden können, keine neue Zollstätte

an der Trade aufkommen zu lassen. Hierfür wird auch

eine Urkunde aus dem Jahre nach 1377 — Lübeckisches

Urkundenbuch Band IV Nr, 345 (1370—1377) — der-

werthet, Inhalts deren sich Lübecker Bürger beim Rath der

Stadt Lübeck darüber beschweren, daß ein gewisser Claus

Peperkorn einen „unrechten" Holzzoll auf der Trave erhebe,

und zwar, nachdem er anfänglich deswegen von dem Grafen

von Holstein in Strafe genommen sei, mit dessen später

hin gegen eine Zahlung von 350 Mark ertheilter Ge

nehmigung, obwohl doch ausweislich der Privilegien die

Trade ganz frei wäre, und die Holsteiner Grafen keinen

Zoll einführen dürften. Hieraus wird die Folgerung ge

zogen, daß noch im Jahre 1377 die Grafen von Holstein

in Ausübung der Strompolizei und Zollhoheit über die

Trave sich befunden hätten. Seitens Lübecks ist dagegen

die Meinung aufgestellt, daß es sich um zwei selbstständige

Fährgerechtigkeiten als private dingliche Rechte des

Grafen von Holstein gehandelt habe, welche ihm ebenso

wie die ausdrücklich vorbehaltenen Fifchwehre verblieben

sein mochten,

2) Schon in alter Zeit befand sich bei Oldesloe eine Brücke,

bei welcher die Grafen von Holstein einen Zoll erhoben,

Ztschr, d, B, f. L, G. VI, 2, 18
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woraus hervorgehen soll, daß die Brücke holsteinisch gewesen

sei, und die Grafen von Holstein auch auf der Obertrave

sich im Besitze von Hoheitsrechten befunden hätten. Ihnen

hätten somit alle Travenübergänge gehört mit alleiniger

Ausnahme der Holstenbrücke unmittelbar bei Lübeck, welche

lübisch war. Letzteres würde nicht aus der — übrigens

nicht feststehenden — Erbauung der Brücke durch Lübeck

zu erklären sein, da Brücken über öffentliche Flüsse kraft

des Straßenregals dem Könige oder dem, welcher von

diesem Gewalt habe, gehört hätten; es könne allein in dem

Privileg von 1188 seinen Grund haben. Die Worte des

selben „us^ns aä tsriniuos pontis" bedeuteten daher,

daß das Weichbild der Stadt „bis zu den Enden der

Brücke" erweitert worden, so daß hierdurch auch der von

den Brückeneinrichtungen (Befestigungen «.) eingenommene

Theil des linken Traveufers für lübisch erklärt sei. Von

dem Flusse selbst sei hierbei nicht die Rede.

b. Strandrecht.

Es wird ausgeführt, daß das Strandrecht in seiner Anwendung

auf öffentliche Flüsse (s. g. Grundruhrrecht) Ausfluß und darum

Kennzeichen der obrigkeitlichen Gewalt über den betreffenden Fluß

sei und keineswegs auf dem Ufereigenthum beruhe, wie Lübeck

annehme. Von diesem Gesichtspunkte aus wird in dem Privileg

König Waldemars II. vom Jahre 1204 ein Beweis dafür gefunden,

daß damals die Trave, wenigstens im Hafen von Travemünde

(worunter sehr wohl der ganze Lauf der Trave von Lübeck bis

ins Meer verstanden werden könne, da dieser in Urkunden von

1280 und 1282 als portus IVavsris bezw. portii3 uostie

civitatis, nämlich Lübecks, bezeichnet werde), nicht lübisch, sondern

dänisch gewesen sei. Zum Beleg dafür, daß in der Trave wirklich

Schiffe zu Grunde gegangen und das Strandrecht in Wirksamkeit

getreten sei, sobald das Schiff den Grund berührt habe, wird eine

Urkunde vom Jahre 1423 (Lübeckifches Urkundenbuch Band VI
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Nr. 553) angeführt, Inhalts welcher der Rath von Hamburg einen

Streit zwischen Lübeck und dem Herzog Adolf, Grafen von Holstein,

zu Gunsten des ersteren entschieden hat.

(Herzog Adolf hatte das Strandrecht ausgeübt an >

einem auf den Strand getriebenen und einem in der Trave

zu Grunde gegangenen Schiffe. Die Lübecker behaupteten,

daß dies „wider Recht und seiner Vorfahren Privilegien"

geschehen sei, wogegen Herzog Adolf geltend machte, daß,

weil das eine Schiff zu Grunde gegangen und das andere

an den Strand getrieben sei, Schiffe und Güter nach feines

Landes Recht und Gewohnheit seiner Herrlichkeit verfallen

feien. Hamburg entschied, daß das Strandrecht nicht

bestehe, weil es wider Gottes Recht, wider natürliches,

geistliches und kaiserliches Recht sei, und eine diesen Rechten

widerstreitende Gewohnheit „unredlich" und daher unver

bindlich sei; wenn die Lübecker überdies besondere Privi

legien von des Herzogs Vorfahren besäßen, so sollten sie

derselben gleichfalls genießen.)

Auch in diesem Streitfalle sei nicht behauptet, daß die Trave

lübisch sei, sondern davon ausgegangen, daß solche zu Holstein

gehöre und der Hoheit desselben an sich unterworfen sei.

Aus allem Vorstehenden wird der Schluß gezogen, daß während

des ganzen Mittelalters die Trave einen Bestandtheil der Graf

schaft Holstein gebildet habe, und daß die dem Könige daran zu

stehenden Hoheitsrechte den Grafen von Holstein, als Beamten des

Königs, übertragen seien. Erst als der holsteinische Besitz am

linken Traveufer fast ganz lübisch geworden, seien die Ansprüche

Lübecks, alsbald aber auch die Ansprüche Mecklenburgs auf die

Untertrave hervorgetreten, deren Kollisionen es zu einem ruhigen

Besitzstande nicht hätten kommen lassen.

In einer weiteren, nachträglich eingereichten Gegenerklärung

Lübecks ist gegen die vorstehend wiedergegebenen Ausführungen des

Profesfors Sohm noch Folgendes geltend gemacht-

1) Aus der Urkunde von 1188 ergebe sich, daß zu jener Zeit

18«
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die an beiden Ufern der Trave belegenen Ländereien

zu den Besitzungen der Grafen von Holstein und Ratzeburg

gehört hätten und daß der Kaiser zu einer Verfügung über

dieselben nur insoweit berechtigt gewesen fei, als jene ihm

ihre Rechte daran abgetreten hätten. Wenn daher Lübeck

in Folge der vom Kaiser aus eigener Machtvoll-

kommenheit kraft des ihm zustehenden Regals gemachten

Verleihung in den Besitz einzelner Uferstreifen an der

Trave gelangt sei, so seien diese nicht als selbstständige

Grundstücke, sondern als Zubehör des sie zeitweife über-

fluthenden Flusses betrachtet worden, und der Kaiser habe

über sie nicht getrennt, sondern nur gemeinsam mit dem

Flusse selbst verfügen können. Hiermit stimme auch der

Wortlaut der Urkunde von 1188 vollkommen überein,

wonach nicht ländliche Grundstücke, sondern der Fluß selbst

mit der angegebenen, durch den regelmäßigen höchsten

Wasserstand gebildeten Seitengrenze den Gegenstand der

Verleihung gebildet habe. Diese Grenzlinie sei da, wo ein

festes Ufers vorhanden — was fast überall der Fall sei — ,

mit der Seitengrenze des Flusses selbst zusammengefallen

und habe nur bei Alt-Lübeck und den Walkenkrugsmiesen,

woselbst sehr niedrig gelegene, wasserseitig nicht genau

abgegrenzte Wiesen die Ufereinfassung gebildet hätten, nach

dem Wechsel der Jahreszeiten einer steten Aenderung unter

legen, so daß die hier zeitweilig trocken liegenden Flächen

als Zubehör des Flusses angesehen und von den Lübeckern,

weil sie (wie die Urkunde von 1247 — Lübeckisches Urkunden-

buch I Nr. 124 — ergebe) als Anwachsland betrachtet

wurden, gemäht worden seien. Das Geschenk der Trave

sei eines Kaisers, sowie der wiederholten Bestätigung durch

König Waldemar und Kaiser Friedrich II. würdig gewesen,

während die Uebereignung geringer, 7 Kilometer von der

Stadt entfernt liegender Wiesenflächen, von denen die

Walkenkrugswiesen noch 160 Jahre später für 5 Mark
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verpachtet gewesen (Lübeckisches Urkundenbuch II Seite 1066),

und der schmale Streifen bei Alt-Lübeck ausweislich der

Urkunde von 1225 (daselbst I Nr, 30) armen Leuten zum

Abmähen überlassen worden, für die Stadt ohne allen

Werth gewesen sei. Auch die Chronisten Arnold und

Detmar bezeugten übereinstimmend, daß die Stadt durch

das kaiserliche Privilegium den ungestörten Besitz der Trave

erlangt hätte,

2) Die Beziehung des Passus der Urkunde von 1188' „n«<^u<z

acl tsrminoK ^«nti^" :c, auf die Uebereignung der

Holstenbrücke selbst widerspreche dem Wortlaut, Auch sei

das Bestehen dieser Brücke zu jener Zeit nicht durch den

Hinweis auf die Existenz einer Brücke über die Wakenitz,

die damals nur ein schmaler Bach gewesen sei, glaubhaft

gemacht,

3) Die gegnerische Behauptung, daß der deutsche König seine

Hoheit über die Trave den Grafen von Holstein, als seinen

Beamten, übertragen habe, sei ohi^e urkundlichen Beweis,

Vielmehr seien während des 13, Jahrhunderts die Vertreter

der königlichen Rechte in jenen Gegenden die Herzöge von

Sachsen gewesen, (Lübeckisches Urkundenbuch I Nr. 43,)

Verfehlt sei aber auch der Versuch, das holsteinische Hoheits

recht aus vermeintlichen Ausübungen des Fähr- und Zoll

regals sowie des Strandrechtes herzuleiten.

Denn was

ä. die beiden Fähren anlange, so hätten solche, weil durch

die Verkehrsinteressen erfordert, wahrscheinlich schon zu

wendischer Zeit bestanden und seien nach Bezwingung

der Slaven durch den Grafen Adolf von Holstein in

dessen Besitz übergegangen, welcher sonach im Jahre 1188

als eine aus alter Zeit stammende Servitut zu betrachten

gewesen sei, Uebrigens sei für das Ende des 12, Jahr

hunderts das ausschließliche Recht dessen, dem das

Hoheitsrecht über einen öffentlichen Fluß zustand, zur
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Anlegung von Fähren nicht als erwiesen anzuerkennen

Diese Befugniß habe vielmehr jeder Anlieger, unbeschadet

des Schiffsverkehrs, gehabt; doch habe der betreffende

Territorialherr seinen Untergebenen eine Beschränkung

auferlegen können, da er innerhalb seines Gebietes nur

an bestimmten Stellen einen Zugang zum Flusse zu

. gestatten berechtigt gewesen sei. Hieraus erkläre sich,

daß die Lübecker bei dem Erwerbe der Fähren sich von

den Grafen von Holstein die Zusicherung geben ließen,

daß diese die Erlaubniß zur Anlegung neuer Fähren

über die Trave nicht ertheilen würden. Dagegen hätten

sich die Lübecker die Befugniß zur Verlegung des Fähr

hauses bei der Herrenfähre vom linken auf das rechte

Ufer ersichtlich nur deshalb ertheilen lassen, um den

künftigen Klagen holsteinischer Landeingesessener über

erschwerte Benutzung der Fähre vorzubeugen,

b. Der von dem Territorialherrn bei einer Fähre erhobene

Zoll habe 'sich nur auf die mittelst derselben in sein

Gebiet eingeführten Waaren bezogen, sei mithin nichl

ein Wasserzoll, sondern ein Landzoll gewesen und habe

als solcher in keiner Beziehung zu dem Hoheitsrechte

über den Fluß gestanden, Uebrigens erhelle nicht, daß

ein derartiger Zoll bei den in Frage stehenden Fähren

erhoben sei. Denn die gegnerischerseits in Bezug ge

nommenen Urkunden sprächen nur von einem „toloriio

rmviAii hnod sst in villa 1>g.vsrisniull6«", und hier»

mit habe nicht „Schiffsgeld" sondern „Fährgeld" bezeichnet

werden sollen, wie sich aus der Verkaufsurkunde voll

1329 ergebe, in welcher die dem Domstift zustehenden

und demselben vorbehalkenen 2 Mark als „sx vsotorio

"I'rlrvoiieiNriiicZs" zu bezahlende bezeichnet seien.

Ebenso sei auch der von den Grafen von Holstein

bei Oldesloe erhobene Brückenzoll kein Wasser- sondern
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nur ein von den die Brücke Passirenden Waaren zu ent

richtender Landzoll gewesen.

Endlich habe sich der vom Professor Sohm erwähnte

Vorfall, betreffend die versuchte Erhebung eines Holz

zolles, nicht auf der Unter- sondern auf der Obertrave

in der Nähe von Oldesloe zugetragen, und Peperkorn

sei nicht lübeckischer sondern holsteinischer Unterthan

gewesen, weshalb Beschwerden über sein Verfahren bei

den holsteinischen Grafen anzubringen gewesen wären.

Und wenn die Grafen von Holstein dem Peperkorn ge

stattet hätten, an Stelle des für unzulässig erklärten

Flußzolles einen Holzzoll zu erheben, so habe es sich

hierbei zweifellos nur um eine Abgabe gehandelt, welche

von dem bei der Peperkornschen Besitzung aus den

benachbarten Waldungen herangeschafften und dort zur

Verschiffung gelangenden Holze erhoben worden. See

wärts fei zu jener Zeit Holz noch nicht aus den

nordischen Ländern nach Lübeck eingeführt, wie sich aus

den vielfachen vorhandenen Nachrichten über den damaligen

Ladungsinhalt der Seeschiffe ergebe. Auch sei aus der

Urkunde nicht zu ersehen, ob die Ertheilung der Er-

laubniß zur Erhebung jenes Holzzolles wirklich erfolgt

oder von Peperkorn nur fälschlich behauptet sei.

c. Daß in dem Schiedssprüche des Hamburger Senates

über den Versuch des Grafen von Holstein zur Aus

übung des Strandrechtes nicht darauf Bezug genommen

sei, daß demselben kein Hoheitsrecht über die Trave zu

stehe, habe vermuthlich darin seinen Grund, daß es auch

für Hamburg von größter Wichtigkeit gewesen sei, die Ver

werflichkeit des Strandrechtes als allgemeinen Rechtssatz

zur Geltung zu bringen, und sodann darin, daß das

fragliche Schiff nicht in der Trave gesunken, sondern ans

Land getrieben sei,

4) In der Grenzfeststellungsurkunde von 1230 sei mit dem
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Ausdrucke „locus c^ui 6i«itnr IleririA^i«" nicht das —

am linken Traveufer belegene — Dorf (villa) Herings

wie, sondern die nördlich von Schlutup belegene Aus

buchtung der Trade verstanden, welche damals und noch

später jenen Namen geführt habe, der dann auf eine erst

zu Ende des 13, Jahrhunderts nachweisbare, an Stelle der

jetzigen Ortschaft Herrenwiek belegene Schenke (Lübeckifches

Nrkundenbuch II Nr, 691) übertragen sei,

5) Bezüglich der auf der Karte angegebenen, von den Groß-

herzogthümern Mecklenburg beanstandeten Jahre der be

treffenden Erwerbungen wird anerkannt, daß die der Stadt

gegenüber belegenen Ländereien nicht 1316 sondern 1316

erworben seien, und daß die Jahreszahl 1188 auf der

Seeretzer Feldmark auf einem Jrrthum beruhe, da das

Dorf Seeretz niemals einen Theil des lübeckischen Staats

gebietes gebildet habe. Dagegen wird dabei verblieben,

daß die — auf der Karte mit rother Farbe markirten —

zu Trems und Alt-Lübeck gehörenden Uferländereien nicht

schon durch das Kaiserprivileg von 1188, sondern erst 1247

durch Verleihung des Grafen von Holstein (Lübeckisches

Nrkundenbuch I Nr, 124) lübeckisch geworden seien; sie

beständen zum bei Weitem größten Theile aus hoch

gelegenem Terrain, und nur an einzelnen Stellen werde ein

schmaler Uferstreifen von der Trade überfluthet.

Schließlich ist noch zu bemerken, daß bezüglich der Pötnitzer

Wyk besondere Argumente von keinem Theile angeführt sind, viel

mehr beiderseits angenommen ist, daß dieselbe lediglich eine

Ausbuchtung des Trcweflusses sei. Aus einer alten Notiz in einem

im Jahre 1318 angelegten, auf der Lübecker Registratur auf

bewahrten Memorials (Lübeckisches Urkundenbuch Band I Seite 455)

geht hervor, daß im Jahre 1286 ein zweiter Ausfluß der Trade

(,,p«rws braven«") an der östlichen Grenze des Priwall mit

Mecklenburg bestand, welcher von Lübeck mit großer Arbeit und

großem Kostenaufwande zugedämmt wurde.
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ö. Der Daffower See.

Die Parteien streiten zunächst darüber, ob der Dassower See

als eine Ausbuchtung der Trave oder als Erweiterung der sin ihn

fließenden) Stepenitz anzusehen sei. Lübeck behauptet aus

geographischen Gründen Ersteres und findet hierfür eine Bestätigung

in einer mecklenburgischen Urkunde vom Jahre 1267 (Mecklen

burgisches Urkundenbuch II Nr, 1122 Seite 331), durch welche

Fürst Heinrich von Mecklenburg den Zoll zu Grevesmühlen: „(znod

liudnirnus , , , in tiniriin« Ktodsrnt« u»c>u« in l'rttvianr" ver

äußert, sowie in den Staatsverträgen von 1840 mit Dänemark

und von 1846 mit Mecklenburg-Strelitz, in welchen Dassow (am

östlichen Ende des Dassower Sees) als ein an der Untertrave bezw,

Trave belegener Ort bezeichnet wird. Wann zuerst der Name

„Dassower See" aufgekommen, sei nicht festzustellen; den Namen

Stöpenitz (Stepenitz) habe er niemals geführt, vielmehr seien beide

Gewässer stets neben einander genannt, wenn sie gleichzeitig er

wähnt würden (wie dies z, B. in der Urkunde vom 15. Juli 1508

der Fall ist).

Dagegen sind die Großherzogthümer Mecklenburg der Meinung,

daß der Dassower See eine Ausbuchtung der Stepenitz und unter

dieser Benennung in der obenerwähnten Urkunde von 1267 mit

begriffen sei. Nach Zeugenaussagen aus dem Jahre 1570 sei

damals die Verbindung zwischen Dassower See und Trave („Hals")

so eng gewesen, daß man solche „über drei Pferdeköpfe" oder gar

„auf ei nein Pferdekopfe" habe überschreiten können. Auch in der

kubischen Verfügung vom 8, Februar 1466, durch welche den

Dassower Unterthcmen des Herrn von Parkenthin das Fischen „auf

deme Watere genannt de Stopenitze" untersagt wurde, sei hierunter,

wie die Vergleichung mit Urkunden von 1504 und 1570 ergebe,

ohne Zweifel der Dassower See mitverstanden. Der Name

„Dassower See" (^tilAnniii Oäi'tM^vsllss oder OartMvve) komme

übrigens schon in mecklenburgischen Urkunden von 1336 und 1342

vor, und es sei anzunehmen, daß der See schon im 12, Jahr
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hundert nicht Trade genannt sei, sondern einen eigenen Namen ge

führt habe, da die Wenden selbst kleinen Teichen Namen bei

gelegt hätten.

Für den Fall, daß der Dassower See als Erweiterung der

Stepenitz angesehen werden sollte, stützt Lübeck sein Recht auf

Theil I der Kaiser-Urkunde von 1188. Dieser wird im Anschluß

an die Gutachten von Schröder und Laband dahin ausgelegt, daß

dadurch eine wirkliche Einverleibung des nach seinen Grenzen

bezeichneten Gebietes, in welches neben der unteren Strecke der

Stepenitz (bis zur Radegast) auch der Dassower See falle, in das

Gebiet der Stadt Lübeck vollzogen, und daß der Ausdruck „«mm-

m«6ns usus" (statt proprists,« oder eines gleichbedeutenden) nur

deshalb gewählt sei, weit Lübeck damals noch eine königliche Stadt

war, die ein besonderes Rechtssubjekt, namentlich für Hoheitsrechte,

nicht bildete.

Dieser Auffassung sind die Großherzogthümer Mecklenburg

entgegengetreten, Ihre anfängliche, auf die Worte: „sive uävidus

sivs planstris opus sit ^6 «xportauclurri" gestützte Auslegung,

daß es sich nur um Verleihung einer Straßengerechtigkeit gehandelt

habe, haben sie freilich demnächst als unhaltbar aufgegeben. Da

gegen vertreten fie nunmehr in ausführlicher, durch Professor Sohm

gegebener Begründung die Ansicht, daß den Lübeckern an dem in

Theil I der Urkunde umgrenzten Gebiete nicht Eigenthum, sondern

nur Gebrauchsrechte übertragen seien, auf welche sich auch der vom

Kaiser geschlichtete Streit allein bezogen habe, indem die Worte:

„sripm- tsrmiius «t u«u tmium suorum" gleichbedeutend seien

mit: „KUpsi- tsrmirns usus tmiurn suorurn". Dies wird aus

der Gleichartigkeit dieser Festsetzung mit der den Streit von

Holstein betreffenden, bei welcher letzteren es sich unzweifelhaft

nicht um Eigenthum handelte, und insbesondere aus den in beiden

Entscheidungen gleicherweife vorkommenden Worten „orrirmnoZus

usus" gefolgert und durch eine ins Einzelne gehende Wort

interpretation zu begründen versucht, wobei auch darauf hingewiesen

wird, daß von Seiten der Grafen kein Land, sondern nur das von
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ihnen beanspruchte Recht an den Kaiser übertragen wurde. Das

aus der damaligen Eigenschaft der Stadt Lübeck, als einer kaiser

lichen, hergeleitete Gegenargument wird mit der Darlegung ab

gewiesen, daß deswegen die Stadt so wenig wie die im Eigenthum

des Reiches stehenden Kirchen und Klöster eigenthumsunfähig ge

wesen sei, und daß sowohl die Urkunde von 1188 in Theil III,

als auch die Urkunden von 1216 und 1226 süber Verleihungen

des Königs Waldemar und Kaiser Friedrichs II. an Lübeck) deutlich

ergeben, daß der Stadt Eigenthum an Ländereien übertragen sei,

und daß man hierfür den Ausdruck: „übertragen zu^ Weichbild

rechten oder zu den Rechten, welche sie innerhalb der Stadt hatten"

gewählt habe. Im Weiteren wird ausgeführt, daß unter dem

„«inrnirwdus usus" hier so wenig wie in Theil II der Urkunde

von 1188 unbeschränktes oder alleiniges Gebrauchsrecht, sondern

— in Gemäßheit des damaligen, durch verschiedene Urkunden

belegten Sprachgebrauchs — markgenossenschaftliches Nutzungs

recht verstanden fei, wobei in den Worten: „sivs navibus sivs

pläustris opus sit krt sxp«rtäQ<Iuiri" nicht mit Lübeck ein Hin

weis auf die Transportfahrzeuge, sondern eine Beschränkung des

eingeräumten Waldnutzungsrechtes auf das Holz zur Erbauung

von Schiffen und Wagen für ihre Handelszwecke gefunden wird.

Sodann ist eingegangen auf die Frage der Berechtigung des

Kaisers bezw, des Grafen von Ratzeburg zur Uebereignung des

fraglichen Gebietes, in welchem unstreitig das südlich vom Dassower

See bis zum Ratzeburger See sich erstreckende, zwischen dem Her

zogs- soder Land-) Graben — westlich — und der Stepenitz —

östlich — belegene Land Boitin inbegriffen ist. Eben dieses

aber war nicht lange vorher durch Urkunde vom Jahre 1158

Mecklenburgisches Urkundenbuch I Nr. 65) von Herzog Heinrich

dem Löwen von Sachsen, welchem es zu diesem BeHufe von dem

Grafen Heinrich von Ratzeburg und dessen Sohn Bernhard über

tragen war, unter deren Genehmigung mit allen Pertinenzien und

mit alleinigem Vorbehalt gewisser Rechte des Grafen von Ratze

burg als „aävocZäws", dem Bischof von Ratzeburg zwecks Dotation
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des neu begründeten Bisthnms geschenkt, und diese Schenkung war

vom genannten Herzog noch im Jahre 1174 (1, c Nr, 113)

bestätigt worden.

Seitens Lübecks ist in Bezug hierauf geltend gemacht-

1) daß diese Verleihung, wie die in der Urkunde von 1158

angegebene Grenze zeige, welche nicht unbeträchtlich von

der Trade und dem Dassower See entfernt sei, so wenig

die Trave als den Dassower See und die schiffbare Stepenitz

in sich schließe, diese dem kaiserlichen Regal unterworfenen

Gewässer vielmehr davon unberührt geblieben seien;

2) daß seitens des Bisthums Ratzeburg niemals Widerspruch

gegen die Uebertragung dieses Gebietes an Lübeck erhoben

oder eine Anfechtung derselben versucht sei;

3) daß vielmehr aus dem Grenzregulirungsvertrage zwischen

Lübeck und dem Bisthum Ratzeburg vom Jahre 1230

erhelle, daß es letztcrem nicht in den Sinn gekommen sei,

Lübeck die vorerwähnten Gewässer (auf welche es hier

allein ankomme) streitig zu machen,

Dagegen entnehmen die Großherzogthümer Mecklenburg aus

der Vergabung von 1158, kraft welcher dem Grafen von Ratzeburg

nur die Bogtei über das Land Boitin verblieb, daß letzterer im

Jahre 1188 nicht habe daran denken können, dieses Land dem

Kaiser aufzulassen, damit Letzterer es an Lübeck übertrage, daß der

selbe vielmehr nur die Uebertragung der Rechte, welche ihm als

Schirmvvgt des Bisthuins an diesem Lande etwa zustanden, an

Lübeck beabsichtigt haben könne. Auf die Intention des genannten

Grafen aber komme es an, da in der That feine, durch den

Kaiser nur vermittelte, Verfügung vorliege. Hinsichtlich^ der nörd

lichen Grenze des Landes Boitin aber bemerken die Großherzog

thümer Mecklenburg, daß der in der Urkunde von 1158 als Grenz

punkt angegebene Steinhügcl bei Bünstorf dieses Land offenbar

nicht nach Norden, sondern nach Osten (gegen Mecklenburg) habe

abgrenzen sollen, da sich aus einer Urkunde von 1194 Mecklen

burgisches Urkundenbuch I Nr, 154) ergebe, daß drei nördlich von
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Bünstorf nach dem Dassower See hin gelegene Ortschaften

(Teschow, Lauen und Malzow) schon damals gleichfalls zum Bis

thum Ratzeburg gehört hätten. Sei aber hiernach anzunehmen,

daß das Land bis zur Stepenitz (Boitin) nicht habe lübeckisch

werden sollen, fondern ratzeburgisch geblieben sei, so sei auch nicht

anzunehmen, daß die Gewässer (Dassower See und Stepenitz),

die doch nur einen Bestandtheil des in Betracht kommenden Ge

bietes bildeten, und über welche etwas Besonderes überhaupt nicht

oerfügt sei, dem Gebiete von Lübeck hätten einverleibt werden

sollen; vielmehr habe es sich auch bei diesen nur um die Ein

räumung eines „usus" handeln können.

Demgegenüber ist Lübeck bei seiner Auslegung des Privilegs

verblieben und hat noch unterstützend, unter Bezugnahme auf

mehrere schleswig-holsteinische Urkunden über Bergabungen von

Ländereien an Klöster, sowie auf Gierke (Genossenschaftsrecht II

Seite 583 ff,), angeführt, daß man sich zu jener Zeit, in welcher

die Genossenschaftsidee noch nicht genügend entwickelt gewesen sei,

bei Eigenthmnsübertragungen an Korporationen des Ausdruckes

bedient habe, daß der „usns" an die zugehörigen Mitglieder

übertragen werde, weil diese bei allen Abtretungen an die Gc-

sammtheit nur usn« erlangen konnten. Als solche Gesammtheiten

sollen zu jener Zeit in Deutschland noch die Städte gegolten

haben, welche damals weder die Eigenschaft einer juristischen

Person noch Lehnsfähigkeit besessen hätten. Bezüglich des Landes

Boitin bemerkt Lübeck, daß, wenn sich solches wirklich bis zum

Dassower See erstreckt hätte, als Ausgangspunkt für die in dem

Kaiser-Privileg von 1188 bezeichnete Richtung „versus «risutsin

ushus s,6 tiurQW swdsriit^s" die Trade und der Dassower See

anzusehen seien, und hierin findet Lübeck einen weiteren Beweis

für die Zutheilung dieser Gewässer an Lübeck, da die Stepenitz

nach Osten hin die Fortsetzung der letzteren bilde. Uebrigens seien

alle diese Gewässer in den früheren Uebertragungsurkunden betreffs

des Landes Boitin nicht erwähnt

Diese Ausführungen haben die Großherzogthümer Mecklenburg
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durch den in dem zweiten Gutachten des Professors Sohm unter

nommenen Nachweis zu entkräften gesucht, daß nach dem Sprach

gebrauche der damaligen Zeit bei Eigenthumsübertragungen an

Städte und Klöster niemals gesagt sei, es werde der usvrs an

die Mitglieder übertragen. Hierfür wird eine Reihe urkundlicher

Beläge beigebracht und ausgeführt, daß, wenn es in den gegnerischer-

seits erwähnten schleswig-holsteinischen Urkunden heiße, es werde

eine villa, terra oder ein eainpus „ad usus tratrurn" übertragen,

damit gesagt fei: es werde das Grundstück zc, — nämlich zu

Eigenthum — übertragen, damit es dem Gebrauch der Kloster

brüder diene; die Vergabung sei in Wahrheit an das Kloster

erfolgt. Hiernach ergebe der Wortlaut des Privilegiums von 1188

klar, daß an dem ganzen Lande Boitin bis zur Stepenitz den

Lübeckern nicht Eigenthum, sondern nur „gewisse Gebrauchsrechte"

(ein „gewisser usus") eingeräumt sei, und dies gelte auch für den

Dassower See in dem für Lübeck günstigsten Falle, daß man den

selben unter der Bezeichnung! „stubirrit^s" mitbegriffen habe.

Es erscheint angezeigt, in diesem Zusammenhange noch einige

Urkunden zu erwähnen, welche von beiden Theilen betreffs der

Verleihungen in dem I. Theile der Urkunde von 1188 in Bezug

genommen find, nämlich

1) die Urkunde vom 18. Oktober 1261,

in welcher Fürst Johann von Mecklenburg und dessen Sohn

Heinrich für den Fall der Eroberung der Burg Dassow

(„DärtMws"), zwecks welcher sie sich mit Lübeck verbündet

hatten, sich verpflichten, niemals die Wiedererrichtung einer

Burg „irr terra OartM^e" zu gestatten, und hinzufügen i

„Ostsrnin pro spseiali tavore, Hu« «oruvleetiinru-

sspeäietos (nämlich die Lübecker) äsirrus et Zirrrittiirrus

eis Omirerri lioertätsirr, c^uarrr irr ac^nis et eorriruuiri

strata <jsn«stris proAsrrituribus Qaetsrrrrs tiakuerunt."

2) die Urkunde vom 29. September 1262,

in welcher dieselben nach erfolgter Eroberung der erwähnten

Burg die gedachte Verpflichtung wiederholen und hinzufügen i
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„IZitur vrovter 6ileoti«llsru , c^ua ip3arri «ivitatein

I^ubeKs amvloetiinrir, O0Q«e6imug et <1iinittimns

oriiuivus szrrs iriliirbitätoribris libsrsin ^rMaru «t

zustitiarri in a^uis 8t«vsriis! snpra, usc^ue in Kaclo

Aust, c^usrQ a(tin«cinrn ab äntuzuu Iinvusi'unt,

psrpetuo psrkrusucliim , noleutss stiiim nt in Iiiis

ä1i<^nät«llri8 vsrturventur,"

3) die Urkunde vom 13, November 1262,

enthaltend die Zustimmung des Fürsten Nikolaus von

Werle zu den vorstehenden Erklärungen seines Bruders

Johann von Mecklenburg,

4) die Urkunde vom 25, Februar 1357,

in welcher Herzog Albrecht von Mecklenburg die in den

vorstehenden Urkunden den Lübeckern ertheilteu Zusicherungen

und Concessionen bestätigt und ihnen außerdem Befreiung

von allen Zöllen sowie vom Strandrechte in seinen Landen

zusichert,

5Z die Urkunde vom 15. Juli 1508,

in welcher die Herzöge Heinrich und Erich von Mecklenburg

snach Beendigung eines mit Lübeck geführten Krieges)

erklären, daß sie die Lübecker

„by alleil und Jßliken oren besittingen, Privilegien,

Rechticheyden edder vldesherkumpft unde fryheyden, tv

water und to lande, ßo die vre vorfaren edder ßie noch

vermöge Sigell und brefe ook bewyses unde kuntscvpv

In unsen Landen und Fürstendhomen unde gebeden

eniger mute gehat offte Hebben, Und Int besunder by

dem Darsower See unde der Stepenitze beth In

dhe Radegast Willen beholden unde hanthauen, doch

eineine Jewelken In syner Rechticheyt ane schaden" zc.

Die Großherzogthümer Mecklenburg erblicken in diesen Urkunden

Beweise für die Zugehörigkeit des Dassower Sees und der Stepenitz

zu Mecklenburg, da es nur unter dieser Voraussetzung der wieder

holten Bestätigung der den Lübeckern daran ertheilten Berechtigungen
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bedurft habe, übrigens auch jene Gewässer in der Urkunde von

1508 geradezu als zu den mecklenburgischen Landen gehörig be

zeichnet würden.

Letzteres stellt Lübeck unter Hinweis auf den Wortlaut der

Urkunde in Abrede; übrigens findet es in allen Urkunden deutliche

Anerkenntnisse des ihm durch das Privileg von 1188 ver

liehenen Hoheitsrechts am Dassomer See und der Stepenitz, welche

sich nur, der allgemeinen Sitte jener Zeiten gemäß, in die Form

freiwilliger Bestätigungen oder Concessionen gekleidet hätten,

II. Besitz und Ausübung der streitigen Hoheitsrechte

in der Folgezeit,

Die Behauptung Lübecks geht im Allgemeinen dahin, daß es

von Alters her bis in die neueste Zeit ausschließlich Akte hoheit

licher Gewalt über die streitigen Gewässer ausgeübt habe.

Die Großherzogthümer Mecklenburg haben zwar die Vornahme

verschiedentlicher derartiger Akte von Seiten Lübecks anerkannt,

jedoch behauptet, daß denselben stets ihrerseits — unter ausdrück

licher Wahrung ihrer Anrechte — widersprochen sei, und daß auch

von ihrer Seite Ausübungen des Hoheitsrechtes, insbesondere

bezüglich der Pötnitzer Wyk und des Dassower Sees, statt

gefunden hätten,

Lübeckifche Hoheitsakte.

Als unbestritten ist anzusehen, daß Lübeck seit langer Zeit im

Allgemeinen ohne Widerspruch Mecklenburgs die Strompolizei

ausübt (nur für die Zeit bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts

ist von Professor Sohm dieselbe für Holstein — nicht für

Mecklenburg — in Anspruch genommen), daß Lübeck zu allen

Zeiten das Fahrwasser auf der Untertrave auf seine alleinigen

Kosten unterhalten, dasselbe — ohne jemals die Zustimmung der

Großherzogthümer Mecklenburg einzuholen — öfters verbreitert

und vielfach verlegt, auch wiederholt auf den überflutheten Strecken
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der mecklenburgischen Ufer Schiffahrtszeichen und Baggermarken

aufgestellt hat, und daß die bei den Baggerungen ausgehobene Erde

fast Jahr für Jahr nach den von den lübeckischen Behörden ge

troffenen Anordnungen an den beiden „Abfeiten der Trade",

namentlich in der Pötnitzer Wyk, ausgeschüttet ist, ohne daß je ein

Widerspruch hiergegen von den Großhcrzogthüniern Mecklenburg

erhoben wäre. Letzteres trifft insbesondere auch zu betreffs der

— obenerwähnten — im Jahre 1286 erfolgten Zuschüttung des

zweiten Trave-Ansflusses an der östlichen Grenze des Priwalls, und

der im Jahre 1465 von Lübeck zum Zwecke der Verbesserung des

Fahrwassers bei Travemünde vorgenommenen Versenkung von

Steinmassen, Ebenso sind von Lübeck strompolizeiliche An

ordnungen über das Verbot der Benutzung alter Wasserläufe,

über die zulässige Fahrgeschwindigkeit der Schiffe, über die Aus

übung der Fährgerechtigkeitcn u, s, w, (insbesondere die Hafen- und

Revierordnnngen vom 19, Juli 1875 und 29. September 1883)

ohne Mitwirkung Mecklenburgs erlassen.

Im Einzelnen kommen noch folgende Betätigungen hoheit

licher Rechte in Betracht:

1) Auf der Nntertrave einschließlich der Pötnitzer Wyk und

auf dem Dassower See wird die Fischerei durch vom

lübeckischen Senate' belehnte Fischerei-Korporationen in

Lübeck, Travemünde, Schlutup und Gothmund ausgeübt.

Die Anordnungen über die Abgrenzung der Rechte dieser

Korporationen sind stets von den lübcckischen Behörden

allein getroffen, und die dabei entstandenen Streitigkeiten

stets von den lübeckischen Gerichten entschieden. Auch haben,

wenn mecklenburgische Fischer die ihnen in jenen Gewässern

zustehenden Befugnisse überschritten, lübeckische Behörden

ihnen ihre Fanggeräthe wegnehmen lassen, wobei es aller

dings zu den — weiterhin zu erwähnenden — Streitigkeiten

mit den Großherzogthümern Mecklenburg gekommen ist,

Noch in der lübeckischen Fischereiordnung vom 23, Februar

1881 (G. S, Seite 15) ist im H 3 bestimmt, daß Küsten-

Ztschr. d. B, f. L, G, VI. 2, 19
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fischerei im Sinne dieser Ordnung diejenige Fischerei sei,

welche in dem der lübeckischen Staatshoheit unterworfenen

Theile der Ostsee und der Trade mit ihren Ausbuchtungen

(einschließlich des Dassower Sees und der Pötnitzer Wyk)

von der Mündung aufwärts bis zur Herrenfähre betrieben

werde, und im Z 13 ist für die Dauer der Schonzeit das

Befischen des Dassower Sees von Marienstein bis zur

Dassower Brücke untersagt.

Ebenso ist die Wafserjagd durch lübeckische Ver

ordnungen vom 13, September 1856 und 22. August 1865

regulirt, und bestimmt, daß die Berechtigung zur Jagd ans

der Untertrave von der Stulper Huk bis in die See, zu

welchem Wasserrevier auch der Dassower See und die

Pötnitzer Wyk gehören, durch Lösung von Jagdkarten bei

dem Lübecker Amte Travemünde erworben werde.

Es wird hierin die Ausübung der Fischerei- und Jagd'

Hoheit seitens Lübecks gefunden.

Seitens der Grohherzogthümer Mecklenburg ist entgegnet, daß

sie Lübeck an dem Erlasse von Verordnungen und am Rechtsprcchcn

betreffs lübeckischer Fischer nicht hätten hindern können, ihrer

seits aber an dem Rechte des Fischens auf den streitigen Gebieten

und damit an dem Besitze dieser Wasserflächen, als Theilen ihres

Hoheitsgebietes, festgehalten und die gegnerischen strompolizeilichen

Anordnungen bezüglich der Ausübung der Fischerei niemals als

verbindlich anerkannt hätten.

Außerdem hat Mecklenburg-Schwerin in den Jahren 1831

und 1885 bei Störung der Dassower Fischer durch lübeckische

Behörden in bezüglichen Schreiben an den Senat von Lübeck seine

Hoheitsrechte geltend gemacht, und als im Jahre 1887 Lübeck eine

neue Fischereiordnung auch für die streitigen Gewässer erließ, haben

beide Großherzogthümer Mecklenburg dem Senate gegenüber Ver

wahrung gegen solche Ausübung des Hoheitsrechtes eingelegt,

Mecklenburg-Strelitz auch in seiner Erklärung die Trade besonders

hervorgehoben.
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Zur Bezeugung der dem Staate Lübeck auf dem Dassower

See zustehenden Hoheitsrechte fuhren bis zum Anfange

dieses Jahrhunderts alljährlich im Monat Mai die Goth

munder und Schlutuper Fischer in Begleitung von drei

städtischen Beamten und sechs Stadtsoldaten in zahlreichen

Kähnen bis ans Ende des Dassower Sees, wo einer der

Beamten rief- „bis hierher geht der Herren von Lübeck ihr

Recht", die Soldaten ihre Gewehre abschössen, und die

Schiffer das auf dem kleinen im See belegenen Werder

wachsende Gras abmähten. Diese Fahrt wird auch jetzt

noch alljährlich zu derselben Zeit auf Anordnung der

lübeckischen Behörde ohne Zuziehung von Beamten und

Soldaten von den gedachten Fischern, welche hierfür aus

der Staatskasse eine Vergütung empfangen, in feierlichem

Aufzuge unternommen. Niemals ist die Vornahme dieser

symbolischen Handlung auf einen Widerstand der mecklen

burgischen Regierungen gestoßen.

Als eine Betätigung der Kriminalgerichtsbarkeit wurde

das gegen Ende des Mittelalters sich ausbildende s, g,

Fahrrecht, d, h. die gerichtliche Augenscheinseinnahme in

Anlaß unnatürlicher Todesfälle, angesehen, welches sich bis

gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Uebung erhalten hat,

Fälle der Ausübung dieses Fahrrechts durch die Lübecker

Behörden sind durch die betreffenden Protokolle bezeugt-

für die Untertrave aus den Jahren 1572 sauf dem

Priwall, Travemünde gegenüber, unter Benachrichtigung

der mecklenburgischen Herren von Buchwald und ohne

deren Widerspruch) und 1613 (am rechten Traveufer

in der Nähe von Teschow im Beisein eines ratzeburgischen

Beamten, der nur gegen die Abhaltung des Fahrrechtes

auf ratzeburgischem Grund und Boden Verwahrung ein

legte, während die Lübecker Richter sich darauf beriefen,

daß sie noch im Jnundationsgebiete der Trave wären);

für die Pötnitzer Wyk aus den Jahren 1601 und 1603;

IS"
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für den Dassower See aus den Jahren 1575, 1612

und 1622.

In dem Protokolle von 1612 heißt es: Nachdem sie

sd, h, die ertrunkene Ehefrau eines Hausmannes in

Teschow) nun von den Ihrigen aus dem Wasser in

ihres Mannes Haus gebracht, und umb das Fahrrecht

zu halten von den Hauptleuten daselbst zu Teschow

nach dem Schoneberge (ohne Zweifel Schönberg in

Natzclmrg) geschickt, sei Ihnen (Ihrem der Hauptleute

zu Teschow eigenein Bericht nach) die Antwort worden,

Sie wollten mit denen von Lübeck nichts zu schaffen

haben, den der Daßower Sehe gehörete ohne allen

streit einem Erbarcn Rothe zu Lübeck zu :c.

Das Fahrrecht im Jahre 1622 ist auf der Brück

bei Dassow „in Gegenwart vieler Dassower Ein

wohner" gehalten.

In einem weiteren Falle vom Jahre 1632 wollen

Lübecker Gerichtsbeamte über die Leiche eines im

Dassower See ertrunkenen Fischers von Travemünde

am dritten Tage nach dem Unfall das Fahrrecht

halten; es fand sich aber, daß über die ans Land ge-

triebene Leiche bereits von dem bischöflichen Amtmanne

zum Schönenberge das Fahrrecht gehalten war. Hier

gegen ließen die Lübecker durch einen Notar Protest

erheben, worauf der Amtmann von Mandelsloh zu

Schöneberg — nach der Protest-Urkunde — unter

Anderem erklärte: „Hielten also dafür, daß sie auch

zu diesem jüngsten ^.cts wohl befugt gewesen, und

der Stadt Lübeck Gerechtigkeit und Jurisdiction da

durch nicht turbiret, hätten auch geschehen lassen,

weile des Dassower Sehes halber Iis pendsus in

Oamsia, daß ein Ernvester Hochweiser Rath in

und uff dem Wasser acws ^nrisäietiuQis verübt

hätten ?c.



281^

Lübeck findet in diesen Worten ein Anerkenntniß seines

Hoheitsrechtes bezüglich des Dassower Sees, während die Groß-

Herzogtümer Mecklenburg darin nur die Erklärung finden, daß

mit Rücksicht auf den beim Reichskammergericht anhängigen Prozeß

bezüglich des Dassower Sees (vergl, unten) von Maßnahmen

gegen die Ausübung des Fahrrechtes auf demselben durch Lübeck

abgesehen sei,

4) Eine im Dassower See belegene Insel, der „Buchwerder",

steht mindestens seit dem 14, Jahrhundert im Eigcuthum

des Staates Lübeck. Eine zweite Insel war zwar im

Privateigenthnm; Eigenthumsverändcrnngen bezüglich der

selben wurden aber, wie ein Vermerk im s, g, Stadtbuch

vom Jahre 1342 ergiebt, in den lübeckischen Hypotheken-

büchern verzeichnet

5) In einem zwischen Lübeck und Dänemark abgeschlossenen

Staatsvertrage vom 8, Jnli 1840 (Lübeckische Gesetz-

Sammlung Seite 59) ist unter Anderem bestimmt, daß den

Oldesloer Böten die Fahrt von Oldesloe nach den Orten

der Untertrave nnd namentlich nach Travemünde und

Dassau und umgekehrt neben den lübeckischen Böten gestattet

sein (ß 4), daß jedoch den letzteren die ausschließliche Be-

fugniß zur Zwischenfahrt auf dem der alleinigen

lübeckischen Hoheit unterworfenen Theile der Trave, mithin

namentlich zwischen Lübeck und Travemünde oder Dassau,

zustehen soll,

(In diesem Vertrage ist zugleich der alte Streit über

die Hoheit an der Obertrave von Lübeck bis Oldesloe und

die Benutzung dieser Flnßstrecke geschlichtet),

6) In einem zwischen Lübeck und Mecklenburg-Strelitz

abgeschlossenen Staatsvertrage vom 27,/28. Mai 1846

(Lübeckische GesetzSammlung Seite 26) ist unter Anderem

bestimmt:

Art. 1, Die bisher von lübeckischen Böten ausschließlich

betriebene Bootsfahrt — von Lübeck nach
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Schönberg und umgekehrt darf hinfür auch mit

Fahrzeugen, welche den Einwohnern des Fürsten-

thums Ratzeburg gehören, betrieben werden.

Art, 2. Andere Fahrten auf der Trade, sowie Zwischen-

fahrten von Schönberg oder Lübeck nach einem

anderen an der Trade belegenen Ort find den

Fahrzeugen des Fürstenthums Ratzeburg nicht

gestattet. Von dieser allgemeinen Bestimmung

finden jedoch folgende zwei Ausnahmen statt:

ii, den Fahrzeugen des Fürstenthums Ratzeburg

wird lübeckischerfeits die Mitfahrt zwischen

Schönberg und Dafsow zugestanden.

Doch wird über solche Abschiffungen jedes,

mal eine vorgängige Anzeige nach Lübeck

an die Zollbehörde ertheilt,

Art, 9, Die vorstehende Vereinbarung, durch welche in

dem von Lübeck behaupteten, von Mecklenburg-

Strelitz nicht anerkannten Hoheitsrecht über

Stöpenitz und Maurin e nichts alterirt oder

präjudizirt werden soll :c,

Lübeck findet hierin ein klares Anerkenntniß seines Hohcits-

rechtes über den Dassower See, während die Großherzogthümer

Mecklenburg sich auf die Bemerkung beschränkt haben, daß in

diesem Vertrage ein Erwerbsgrund für das Hoheitsrecht Lübecks

nicht enthalten, fein Inhalt mich als „präjudizirliche Anerkennung"

solchen Rechtes nicht aufzufassen sei, vielmehr durch die lübeckischen

Nutzungsrechte (usus) au den fraglichen Gewässern hinlänglich

motivirt erscheine.

7) Lübeck unterhält noch jetzt auf seine alleinigen Kosten einc

am östlichen Ende des Dassower Sees bei der Stadt

Dassow belegene Brücke, welche die Gebiete der Großherzog-

thümer Mecklenburg mit einander verbindet, und hat auch znr

Förderung der Schifffahrt auf jenen Gewässern bis in die



283

neueste Zeit nicht unerhebliche Ausgaben gemacht, z, B, im

Jahre 1868 bis 180« zur Herstellung eines Lösch-

und Ladeplatzes neben der Stepenitz-Brücke bei Dassow bei

getragen, Lübeck ist der Meinung, daß Hoheitsrechte mit

öffentlichen Pflichten verbunden feien, und daher auch vor

nehmlich in der Erfüllung der letzteren und in der Fürsorge

für das Gemeinwohl zur Erscheinung kämen.

Die Großherzogthümer Mecklenburg haben entgegnet, daß die

gedachte Brücke ursprünglich je zur Hälfte von Mecklenburg und

Ratzeburg unterhalten, und von beiden Staaten ein gemeinsnmer

Brückenzoll erhoben sei, welcher in den Jahren 1219 nnd 1220

aufgehoben worden, ohne daß iudeß zunächst hierdurch etwas an

der Unterhaltungspflicht geändert sei. Erst aus einem Zeugen-

verhör vom Jahre 1600 gehe hervor, daß die Brücke von den

Lübeckern „zur Erhaltung und Fortsetzung ihres Kaufhaudels"

gebaut und unterhalten wurde, während der auf ihr befindliche

Schlagbaum, mit welchem die Stadt Dassow verschlossen wurde,

ratzeburgisch war. Die von Lübeck im eigenen Handelsinteresse

gemachten Ausgaben — und eine solche sei auch die für den

Dassmver Hafen gemachte — erachten die Großherzogthümer

Mecklenburg in der vorliegenden Hinsicht für rechtsunerheblich.

Endlich hat Lübeck noch folgende Thatsachen als Zeug

nisse für seinen Besitzstand angeführt:

8) Auf Blatt 28 (oder, wie die Großherzogthümer Mecklen

burg angeben, Blatt 8) eines im Auftrage der Mecklenburg-

schwerinischen Regierung in den Wer Jahren des vorigen

Jahrhunderts gearbeiteten Kartenwerks des Grafen von

Schmettau, welches die Erklärung enthält, daß der Ver

fasser „bei Formirung der Karte nur blos mecklenburgische

Angaben, Vermessungen und Nachrichten" gebraucht habe,

ist der Dassower See als ,^zu Lübeck gehörig" bezeichnet.

Die Großherzogthümer Mecklenburg erklären die Karte für

eine reine Privatarbeit, welche ihren Rechten umsoweniger Präjudizire,

als der Verfasser, nachdem er wegen seiner unrichtigen Grenz
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bezeichnung von der mecklenburgischen Regierung zur Verantwortung

gezogen worden, auf dem nämlichen Kartenblatte erklärt habe:

„Es versteht sich von selbst und wird hierdurch die

ausdrückliche Erklärung und Verwahrung ausgestellt, daß

solche (so, Karte), wie überhaupt, also besonders in An-

fehung der Landes-, Amts- oder Guts- und Stadtgrenzen

keinen Theil an seinem Rechte und Besitzstand zum Ab

bruch oder Nachtheil gereichen könne noch soll. Dieses

habe ich auf Verlangen einer Hochlöbl, Mecklenburg-

schwerin'schen Regierung erklären wollen,

/gez,/ Graf von Schmettau."

Letzteres ist von Lübeck nicht bestritten, welches jedoch gleich

wohl das auf eigener uupartheiischer Prüfung beruhende Zeugnis;

des Grafen von Schmettau für bedeutungsvoll erachtet,

9) Auch auf der im Jahre 1877 aufgenommenen preußischen

Generalstabskarte sind die Trave, die Pötnitzer Wyk

und der Dassower See zum lübeckischen Staatsgebiete

gerechnet.

Gegen die Richtigkeit dieser Grenzbezeichnung haben die Groß-

herzogthümer Mecklenburg dem Lübecker Senat gegenüber Ver

wahrung eingelegt.

10) Als die Großherzogthümer Mecklenburg-Schwerin und

Mecklenburg-Strelitz im Jahre 1868 dem Zollverein bei

traten und ihre Zollverwaltung demgemäß organisirten,

wurde eine amtliche Feststellung der Grenzen des mecklen

burgischen Zollverwaltungsgebietes vorgenommen, welche

gemäß Art. 36 der Reichsverfassung präsumtiv mit den

Landcsgrenzen zusammenfallen. Die demzufolge in den

Regierungsblättern vom 6. bczw. 2. August 1868 publizirte

Grenzfeststellung geht dcchin, daß

der Hnuptamtsbezirk Rostock „durch die östliche

Küste des Dassower Binnensees und der Pöt

nitzer Wyk aufwärts bis zum Priwall" begrenzt,
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d, die Grenze des Hauptsteueramts Schwerin „von der

Landesgrenze zwischen Mecklenburg-Schwerin und dein

Fürstenthum Ratzeburg beim Dorfe Schwanebeck durch

die Grenzlinie des letzteren Fürstenthums

gegen den Dassower See und die Trave ge

bildet wird.

Die Großherzogthümer Mecklenburg haben zugegeben, daß bei

Abgrenzung der Hauptsteuerämter der Dassower See und die Pöt-

nitzer Wyk nicht in das mecklenburgische Gebiet einbezogen feie»!

sie meinen aber, daß es sich dabei um einen Jrrthum, nicht um

einen Verzicht der betreffenden Behörde auf mecklenburgische Hoheits-

rechte handele, zu welchem letzteren dieselbe auch gar nicht kompetent

gewesen sein würde,

ö. Mecklenburgische Besitz- und Protestations-Handlungen.

1) Als positive Bethätiguugen des Hoheitsrechtes von

Seiten der Großherzogthümer Mecklenburg sind nur folgende

angeführt!

a. Nach einer Karte vom Jahre 1570 sollen in dem Dassower

See vier Inseln gewesen sein, von denen eine, der „Bnchwalds-

werder", nahe dem Benkendorfer Ufer, welche inzwischen

verschwunden ist, unbestritten zu Mecklenburg gehört habe,

Noch eine fünfte Insel, der kleine Plönswerder, habe in

dem See gelegen, welche gleichfalls mecklenburgisch gewesen

sei. Erst im Jahre 1677 hätten die Lübecker Mitbesitz

ergriffen, und seitdem bis in die Gegenwart (noch 1855)

sei die Vormacht von ihnen, die Nachmaht von den Mecklen

burgern gemäht worden,

Lübeck hat hierüber eine Erklärung nicht abgegeben,

K, Im Jahre 1301 wurde das Geschlecht der v, Parkentin

seitens des Fürsten Heinrich von Mecklenburg mit Dassow

belehnt. In der betreffenden Urkunde (Mecklenburgisches

Urkundenbuch Nr, 2735) heißt es bezüglich des Gegenstandes

der Belehnung: „vülain uoLtrgin Om'tMvs st ciuiä'inicl



28g

IinKsmus in illtt — «um gAi-is eultis st incultis —

moleudinis, ncinis n^uni umc^ns üeeursiduZ pis-

e«,turis". Die Großherzogthümer Mecklenburg beziehen

die gesperrt gedruckten Worte auch auf den Dassower See

und die Stepenitz und die Fischerei in diesen Gewässer»,

und finden diese Auffassung dadurch bestätigt, daß

«. die Zugehörigkeit des Dassower Sees zu den mecklen

burgischen Lehngütern der v. Parkentin und v, Blich

wald in einem Schreiben der Herzöge Johann Albrecht

uud Ulrich von Mecklenburg vom 13, August I!M

angenommen, und

/S. bei der Direktorialvermessung vom Jahre 1763 ein

Theil des Dassower Sees (48 705 Ruthen) als

zu Dassvw gehörig vermessen ist.

Lübeck hingegen findet in der Urkunde nicht den Beweis, daß

irgend etwas vom Dassower See uud der Stepenitz, welche beide

nicht erwähnt worden, mit verliehen sei, bezieht vielmehr die frag

lichen Worte, sofern sie nicht nur als eine bei Landverleihungen

allgemein übliche Formel gebraucht feien, auf den kleinen, östlich

von Dassoiv belegenen Landsee und die zum Betriebe der Mühlen

dienenden Bäche,

«, Als aktenmäßige Belege für die Ausübung des Fahrrechtes

auch von Seiten Mecklenburg-Schwerins und Ratzeburgs

werden folgende — nicht streitige — Thatsachen beigebracht-

nn. In einem im Jahre 1570 im Auftrage Mecklenburgs

angestellten Zengenverhör ist bekundet, daß das Fahr-

recht über Leichen, welche aus dem Dassower See

und der Pötnitzer Wyk ans Ufer getrieben seien,

von den mecklenburgischen Gutsbesitzern v. Parkentin

und v. Buchwald, bezw, dem Bischof von Ratzeburg

gehalten sei. Das Nämliche haben die genannten

Gutsbesitzer in Veranlassung eines vom Reichskaimner-

gericht angeordneten Zeugenverhörs von 1581 in

einer „Exceptionsschrift" rücksichtlich ihrer behauptet,
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bb, Ueber einen in der Stepenitz im Juni 1594 er

trunkenen Jungen haben die v, Parkentin nach Inhalt

eines von ihnen an Herzog Ulrich von Mecklenburg

erstatteten Berichtes unter Protest Lübecks das Fahr

recht gehalten.

s«. Bei einem im Auftrage des Reichskammergerichtes

durch die juristische Fakultät zu Greifswnld im Jahre

1600 angestellten Zeugenverhör behaupteten die ab

gehörten Zeugen, daß von den Ufern des Dassower

Sees und der Stepenitz, sowie vom nördlichen und

südlichen Ufer der Pötnitzer Wyk kein Stück den

Lübeckern, sondern alle Ufer bis zur Mitte des Trave-

stromes an der rechten Seite zu Mecklenburg, an der

linken Seite (nämlich der Stepenitz) theils zu Mecklen

burg, theils zum Stift Ratzeburg gehörten, und es

wurden auf allen Punkten Fälle genannt, wo die

Obrigkeiten der anliegenden Ortschaften über Ertrunkene

das Fahrrecht gehalten hätten,

ä<Z. Am 16, Mai 1602 wurde über zwei unweit Benken-

dorf im Dassower See ertrunkene und von ihren

Freunden aufgefischte Dassower das Fahrrecht

von dem fürstlichen Hauptmann zu Santow gehalten,

wogegen der Senat von Lübeck Verwahrung einlegte,

ss. Nach einer Klage der Lübecker hat am 8, Juni 1605

der Küchenmeister David Hanneniann zu Schönberg

Mirstenthum Ratzeburg) die Leiche eines im Dassower

See Ertrunkenen, die einen ziemlichen Büchsenschuß

vom Lande entfernt im Wasser lag, herausbringen,

am 12, desselben Monats das Fahrrecht über die

selbe halten und sie demnächst beerdigen lassen. Die

Forderung der Lübecker, ihnen die Leiche heraus

zugeben, schlug der Genannte ab.

Die von Lübeck aufgestellte Vermuthung, daß es sich in allen

diesen Fällen um ans Ufer geschwemmte Leichen gehandelt haben
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werde, wird hiernach bezüglich der letzterwähnten Fälle von den

Großherzogthümern Mecklenburg für unhaltbar erachtet,

ä. Im Uebrigen ist nur noch die Ausübung der Mitfischerei

auf den streitigen Gewässern, besonders der Pötnitzer Wyk

und dein Dassower See, durch mecklenburgische Unter-

thanen als Ausübung des Hoheitsrechtes von Seiten

Mecklenburgs bezeichnet worden,

Lübeck hat dagegen bemerkt, daß hierin eine Manifestation der

Gebietshoheit um .so weniger gefunden werden könne, als

Fischereiberechtigungen auch an Gewässern fremder Staaten be

stehen könnten,

2, Verwahrungen seitens der Großherzogthümer Mecklenburg

gegen das alleinige Hoheitsrecht Lübecks an den streitigen Gewässer»

und Reservationen des eigenen Mithoheitsrechtes sind nach der den

betreffenden Akten entnommenen, von Lübeck in tatsächlicher Hin

sicht unangefochten gebliebenen Darstellung in Verhandlungen

zwischen Mecklenburg und Lübeck und in einein zwischen denselben

beim Reichskammergericht geführten Prozeß (pvsssss. sumiua-

rÜ8«iinum) vorgekommen,

Verhandlungen,

Der Konflikt beginnt mit einem im Jahre 1466 seitens

Lübecks nn die Dassower Fischer gerichteten Verbot des

Fischens auf der Stepenitz und dem Dassower See, welche

Lübecks „freie Wasser" seien, wogegen die Dassower das

Recht des Fischens ans Grund alter Gewohnheiten und

Freiheiten in Anspruch nahmen, Lübeck gab seinem Ver

bote durch Pfändungen Nachdruck; auch seitens der

Mecklenburger kamen Gegenpfändnngen und sonstige

Gewaltthaten vor. Daneben fanden Verhandlungen zwischen

Lübeck und den mecklenburgischen Herzögen sowie der ratze-

burgifchen Landesverwaltung statt, wobei das Gebiet des

Konflikts namentlich die Pötnitzer Wyk, der Dassower

See und die Stepenitz gewesen sind. Hierbei wurde von

Seiten Lübecks in dem Zeiträume von 1504 bis 1749
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wiederholentlich der Dassower See (nebst der Stepenitz) als

„unser freies Wasser", „unser eigenthumblicher Strom",

„der Stadt Lübeck Eigenthum sx donatione Z^riedgrim II.",

„ein pertiuen« des dieser Stadt eigenthümlichen Trave-

strohms" (1708) bezeichnet, und behauptet, daß Kaiser

Friedrich I, der Stadt Lübeck die Dassower Wyk bis in die

Stepenitz und von bannen bis in die Radegnst „sampt

aller dazu gehörenden Gerechtigkeitt an Hoheit, Gericht und

Obrigkeit, sampt aller Nutzung an Vischereien — eigen-

thumblichen avpropirt" habe (1581), daß den Lübeckern

1188 von Friedrich I. der Travestrom „mit dem Port und

der Reide von Oldeschlo bis in die offenbare See" ver

liehen worden (1616), und daß die Stadt durch kaiserliche

Privilegien nicht allein mit der „privativen Fischerei",

sondern auch mit dem ganzen Travestrom und dem Dassower

See als ihrem Eigenthum nach Weichbildsrecht belehnt

worden sei (1749),

Von Seiten Mecklenburgs ist dagegen behauptet-

im Jahre 1506: Das Eigenthum des Dassower Sees und

der Stepenitz trage der Herzug vom Reich zu Lehn; den

Lübeckern sei nur die Fischerei zuständig, vielleicht auch

eine Visitation des Wassers im Interesse der Fischerei,

keineswegs aber ausschließliche Berechtigung, vielmehr hätten

nach „vieler Leute Gedenken" auch die Dassower gefischt

und ihre Fische öffentlich in Lübeck verkauft,

1581. Die Grenze Mecklenburgs bilde die Mitte der

Trave von Schlutup bis Travemünde, Grund und Boden,

Eigenthum, und Hoheitsrecht und Jurisdiktion innerhalb

dieser Grenze stehe den Herzogen von Mecklenburg zu, die

Lübecker — hätten den mecklenburgischen Fischern

keine Beschränkungen aufzuerlegen.

Im Jahre 158Z schrieb Herzog Ulrich an die Lübecker,

es solle über die Fischerei verhandelt werden mit Aus

scheidung des Punkts „der Landtgrentz, als welche er des
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Orts streitig oder disputirlich machen zu lassen nicht

bedacht" sei. Die Lübecker nahmen den Vorschlag unbe

schadet ihrer Rechte an. Das Resultat der Verhandlungen

wurde von Lübeck nicht ratifizirt, besonders weil den

Parkentinern Besitz und Gebrauch der Fischerei im Dassower

See und in der Pötnitzer Wyk eingeräumt werden sollte,

Das nämliche Ergebniß hatten Verhandlungen im

Jahre 1674 über die Fischerei in der Pötnitzer Wyk, dem

Dassower See, der Stepenitz, Maurine und Radegast. Von

mecklenburgischer Seite hielt man — nach einem Berichte

der mecklenburgischen Räthe an den Herzog — darauf, daß

„die ciuaestin 6«ruiini gänzlich präterirt werde, um vieler

Respekten willen und da des Kaisers ?ri«äsri«i I Brieffe

i» «ontraiium,"

(Zur Erklärung dieser Aeußerung, aus welcher Lübeck

zu seinen Gunsten Schlüsse zieht, bemerken die Groß-

herzvgthümer Mecklenburg, unter Widerspruch Lübecks,

daß die mecklenburgischen Räthe das Privileg von 1188

nur aus den „irreführenden" Angaben der Lübecker

gekannt hätten; auch finden sie darin kein Zugeständniß

gegenüber dem Gegner,)

Gleichwohl wurde der Anspruch Mecklenburgs auf die

Hoheitsrechte ausweislich späterer lübeckischer Erklärungen

festgehalten.

Aus diesem Allen folgern die Großherzogthümer

Mecklenburg, daß der Streit um die Fischerei als Streit

über die Landesgrenzen geführt sei.

Ebenso verhält es sich ihrer Meinung nach

d, mit den von Mecklenburg-Schwerin gegen Lübeck vom Jahre

1599 ab beim Reichskammergericht in v«88<Z8«orio

suinirikrriissirn« anhängig gemachten Prozessen, deren

einzelne Stadien ausführlich mitgetheilt sind. Anlaß für

dieselben gaben Pfändungen mecklenburgischer Fischer durch

Lübeck in den streitigen Gewässern, vornehmlich der Pvt
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nitzer Wyk und dein Dafsower See, an denen sich beide

Theile Eigenthum zuschrieben (a, 1599, 1655, 1795, 1796),

Mecklenburg erwirkte mehrfache Strafmandate des Reichs-

kammergerichtes an Lübeck auf Herausgabe der genvmmenen

Pfänder (von 1599, 1602-6, 161», 1654, 1655, 1664,

1670, 1794), deren erstes darauf gegründet ist, daß nach

den Reichsabschieden und Kammergerichtsordnungen kein

Reichsunmittelbarer gegen einen anderen oder dessen Unter-

thanen, allein Malefiz ausgenommen, Pfändung ausüben

dürfe, und eine Schlußsentenz vom 14, September 1800,

wodurch Lübeck aufgegeben wurde, sich aller Attentate gegen

den Lttttuni litisveriäentius in Hinsicht auf die Aus.

Übung der Fischerei auf dem Dassower See uud

der Pötnitzer Wyk zu enthalten, beiden Theilen alle

Tätlichkeiten und Pfändungen untersagt, und die weiteren

Ausführungen derselben auf das «osssZsoriuin ordinarium

verwiesen wurden, Daun folgten noch gegenseitige Be

schwerden über unzulässige Fischereigeräthe (1801) und die

Abweisung der Lübecker Beschwerden „als gänzlich unbe-

scheinigt" (1803), womit das Verfahren fein Ende erreicht hat.

Aus diesen Vorgängen ziehen die Großherzogthümer Mecklen

burg den Schluß, daß es Lübeck nicht gelungen sei, in den unan

gefochtenen Besitz des prätendirten Hoheitsrechtes zu gelangen,

mindestens nicht hinsichtlich des Dassower Sees und der Pötnitzer

Wyk, wogegen zugegeben wird, daß dieses Ergebuiß hinsichtlich der

Trade wegen des mehr passiven Verhaltens des ratzeburgischen

beziehungsweise Mecklenburg - strclitzfchen Regierung nicht gleich

sicher sei.

Nach der Ansicht Lübecks sind die erwähnten Prozeßvorgänge

für die vorliegende Frage ohne jede Bedeutung, weil es sich dabei

nur um den Besitzstand hinsichtlich der Fischereiberechtigungen

gehandelt habe, und die Entscheidungen lediglich in zzosselzsori«

sumruariissim« ergangen seien.
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Entscheid ungsgrüude.

Es kann als ein gegenwärtig anerkannter Grundsatz des

Völkerrechtes angesehen werden, daß, wenn schiffbare Flüsse die Grenze

zwischen verschiedenen Staatsgebieten bilden, das Fahrwasser (der

sogenannte Thalweg) im Zweifel als Grenze anzunehmen ist,

Vergl. Entscheidungen des Reichsgerichtes in Strafsachen

Band 9 Seite 370 ff, und die dortigen Allegate ; außerdem

Martens, Völkerrecht (Deutsche Ausgabe von Bergbohm)

I, S, 347, Heffter, Völkerrecht (8, Ausgabe von Geffcken)

S. 151 Note 6, von Holtzendorff in seinem Handbuche des

Völkerrechtes' Bd, II S. 237, Caratheodory ebendaselbst

S. 303, 304,

Bei anderen Grenzgewässern bildet nach der gemeinen Meinung,

welche auch von den streitenden Theilen ausdrücklich oder doch still

schweigend als richtig anerkannt ist, deren Mittellinie die Grenze.

Vergl. Bluntschli, Völkerrecht S. 381, Heffter a. a. O.

S. 171, Note 2; von Holtzendorff a. a, O, S, 234, der

nur, sofern mehr als zwei Uferstaaten betheiligt sind, diese Regel

für unanwendbar erachtet.

Die Anwendbarkeit dieser Grundsätze auch auf das Verhältniß

der Gliedstaaten des deutschen Bundes beziehungsweise Reiches

unter einander unterliegt keinem gegründeten Bedenken. Denn

schon im alten deutschen Reiche trennten sich seit Ausbildung der

Landeshoheit die einzelnen Glieder von einander als verschiedene,

wenn auch in mancher Hinsicht unselbststcindige Staatspersönlich

keiten mit besonderen Gebieten, und diese Eigenschaft haben

sie niemals wieder eingebüßt, vielmehr ist ihre Selbstständigkeit

zeitweise — während des Bestehens des Deutschen Bundes —

eine wesentlich erhöhte gewesen und zum Theil bis jetzt geblieben,

Vergl. Schulze, Deutsches Staatsrecht I S, 06 ff,,

S. 95 ff,, II S, 1 ff,; Laband, Deutsches Staatsrecht (2. Auf

lage) I, S. 52- 58, 81 ff.
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Es würde an jeder Regel für die Abgrenzung dieser Gebiete

fehlen, wenn man nicht die vorstehenden Grundsätze auch auf sie

für anwendbar erachten wollte. Dieser Anwendnng stehen weder

äußere noch innere Gründe entgegen. Derselben ist daher auch

seitens der Parteien nicht widersprochen; nur in dem Gutachten

von Laband scheint ein Zweifel angedeutet zu fein, dem jedoch

eine weitere Folge nicht gegeben ist.

Hiernach trifft Lübeck, welches das alleinige Hoheitsrecht über

die Grenzgewässer beansprucht, die Beweislast, welche es auch auf

sich genommen hat. Es beruft sich zur Begründung seines An

spruches in erster Reihe auf Urkunden und außerdem auf den

durch mehrere Jahrhunderte fortgesetzten Besitz.

^. Urkundenbeweis! I. bezüglich der Trave.

Den Erwerbsgrund des behaupteten Rechtes findet Lübeck in

der zu seinen Gunsten von Kaiser Friedrich I, ausgestellten Urkunde

vom 19. September 118« (abgedruckt in dem lübeckischen Urkunden

buche Band I Nr. 7 S. 9).

Zum Verständnisse derselben ist zuvörderst in geschichtlicher

Hinficht Folgendes hervorzuheben (vergl. hierüber Becker, Geschichte

der Stadt Lübeck I S. 66 ff. und 88—92, 142 ff.; Maitz,

Kurze schleswig-holsteinsche Landesgeschichte S. 16 ff.; Frens

dorfs, Stadt- und Gerichtsverfassung von Lübeck S. 8—15, 62 ff.;

Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit V S. 940 ff.):

Das jetzige Lübeck wurde etwa ums Jahr 1140 von Adolf II.

von Schauenburg, der als Vasall Herzog Heinrichs (des Löwen)

von Sachsen die Grafschaft in Holstein inne hatte, erbaut. Nach

dem es im Jahre 1157 durch Feuer zerstört war, mußte Graf

Adolf auf Andringen des Herzogs Heinrich diesem die Baustätte

abtreten (1158), welcher sodann die Stadt von neuem aufbaute,

mit Grundbesitz, Nutzungsrechten und verschiedenen Privilegien aus

stattete und in jeder Beziehung ihren aufblühenden Handel mit

den nordischen Mächten förderte. Als Herzog Heinrich (1180) in

die Reichsacht erklärt wurde, und Graf Adolf III. von Holstein

Ztschr. d. B. f. L. G, VI. 2, 20
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sich von ihm lossagte, blieb ihm Lübeck treu und hatte in Folge

dessen eine Belagerung Friedrichs I, zu erdulden. Erst auf Befehl

des Herzogs Heinrich und nachdem es sich die Bestätigung seiner

Privilegien hatte zusichern lassen, übergab sich Lübeck dem Kaiser

(1181), Es blieb auch fernerhin getrennt von der Grafschaft

Holstein und erhielt durch Kaiser Friedrich II, im Jahre 1226 die

Reichsfreiheit, Als nächster Anlaß der Kaiser-Urkunde vom 19,

September. 1188 wird in deren Eingang ein zwischen dem Grafen

Adolf von Schauenburg und dem Grafen Bernhard von Ratzeburg

einerseits und der Stadt Lübeck andererseits „8uvsr terrninis et

rr«u tiniuiri snoinm" entstandener Streit angegeben, zu dessen

vermittelnder Schlichtung sich der Kaiser durch die Rücksicht auf

seine Würde berufen fühlt. Beide Grafen wurden daher vom

Kaiser bewogen, die von Jedem von ihnen beanspruchten Rechte

dem Kaiser zn übertragen, nnd letzterer übergab sodann solche in

zwei gesonderten Entscheidungen der Stadt Lübeck beziehungsweise

deren Bürgern als Geschenk, Hiernächst folgt eine ins Einzelne

gehende Bestätigung der der Stadt von Herzog Heinrich ertheilten

Privilegien, und hieran schließt sich folgende von Lübeck als das

Fundament feines Hoheitsrechtes an der Trave und den zugehörige»

Gewässern angesehene Bestimmung:

„Et c^uoriiarn vi'sclistoium sivinm iiosti'oruin zus in

nnil« dsniinui nsr n«s volurnus, sed irr «mnibu«, nrout

nnnoitrinrun sss« viclsrimus, «UArnsutlrr«, no«tru .instui'itaw

»uvusraclcisntss s«nos6imus sis, ut usc^uo lld loouiri, gcl

^nsiri in iuuriclatious asesirclit tluvius, Mi 1"rarisr>s disitur,

sg,6sin, hua st iritra sivitatsin, Kuantui' vsr omrria ^U8tieia

st libsrtnts, l)sc^ris !rd t«rmir>c>8 nontis stiam ss,6sm, c^u»

st in oivitats, nt dixinrus, s«s nti volurnus zustisi« st

livsrtats."

Mittelst dieser Erklärung fügt der Kaiser demjenigen, was

Lübeck bereits besessen nnd durch Uebertragung der von den Grafen

von Holstein und Natzeburg aufgegebenen Rechte erlangt hat, aus

eigener Machtvollkommenheit etwas Weiteres zur Vermehrung der
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Rechte der Stadt hinzu. Es kann auch nicht bezweifelt werden

und ist unter den Parteien nicht streitig, daß hierbei nur an eine

Gebietserweiterung gedacht werden kann, wie denn mit dem

Worte „libsrws", „Freiheit" zu jener Zeit häusig das Gebiet der

Stadt, die Stadtmark, bezeichnet wurde, über welche später die

reichsfrei gewordene Stadt das Hoheitsrecht erlangte (vergl, Gierke,

Genossenschaftsrecht II S. 657, 658). Worin aber diese Gebiets

erweiterung bestanden hat, ist streitig und aus den in mehrfacher

Hinsicht unklaren Worten nicht mit voller Sicherheit zu entnehmen.

Während Lübeck darin, im Anschlich an die Gutachten der Pro

fessoren Schröder und Laband, die Einverleibung des Traveflusses,

soweit dessen Wasser bei höchstem Wasserstande reicht, von der

Mündung bis zur Brücke bei Oldesloe findet, haben die Groß

herzoglich mecklenburgischen Regierungen in ihrer ersten Gegen

erklärung solche Einverleibung nur bezüglich des zwischen der Stadt

Lübeck und dem Orte Schlutup befindlichen Theiles der Trave ein

geräumt, demnächst aber, dem Gutachten des Professors Sohm

folgend, auch dieses Zugeständniß zurückgenommen und die fraglichen

Worte nur auf die Einverleibung gewisser Überschwemmungsgebiete

am linken Ufer der Trnve zwischen Lübeck und Schlutup, sowie

der bei Lübeck befindlichen Trcwebrücke in ihrem ganzen Umfange

bezogen wissen wollen. Einverstanden sind die Parteien darüber,

daß der Kaiser kraft der damals zur Anerkennung gelangten

Regalität der öffentlichen Ströme zu der ihm von Lübeck zu

geschriebenen Verfügung befugt war, ^Vergl, hierüber auch

Heusler, Institutionen des deutschen Rechtes I S, 368 ff,) —

Nach Annahme des Schiedsgerichtes stehen der von Lübeck ver

tretenen Auffassung überwiegende Gründe zur Seite,

1. Die Unklarheit der in Frage stehenden kaiserlichen Ver

fügung hat vornehmlich darin ihren Grund, daß sie das Objekt der

kaiserlichen Verleihung nicht direkt bezeichnet, sondern nur gewisse

Grenzen desselben angiebt. Nach der zweiten mecklenburgischen

Auslegung, wie solche in dem zweiten Rechtsgutachten des Pro

fessors Sohm ausführlich dargelegt ist, würden die Oertlichkeiteu,

20'
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welche zur Grenzbestimmung verwendet sind, das eigentliche Objekt

der Verleihung bilden, so daß letztere zn beziehen wäre auf de»

Ort („I««U8"), über welchen die Trave bei höchstem Wasserstande

austritt, und die Brücke bis zu ihren Grenzen, Unverkennbar

aber liegt es näher und erscheint sprachlich richtiger, als Objekt

der Verleihung den „tluviu8, <^ni ^i'ävsns 6ieitur", zu denken,

und den angegebenen Grenzen die klar hervortretende Bedeutung

als solchen zu belassen. Diese Deutung ist denn auch, was die

erste Grenzbestimmung anlangt, in der ersten mecklenburgischen

Gegenerklärung im Anschlüsse an das erste Rechtsgutachten des

Professors Sohm als eine keinem Bedenken unterliegende acceptirt,

und erst später aus Gründen aufgegeben, welche außerhalb der

Urkunde liegen. Es kann auch nicht zugegeben werden, daß es sich

in dieser Hinsicht mit der zweiten Grenzbczeichnung (ns^us a<I

teririinos pontis) anders verhalte, und daß diese Worte, ohne

ihnen Zwang anzuthun, so zu verstehen feien, als wenn gesagt

wäre: „irr porrt« ris^u« ail tsrininos ssns",

2. Es ist nicht ersichtlich, was den Kaiser bewogen haben

könnte, der Stadt Lübeck einige nicht erhebliche Überschwemmungs

gebiete der ' Trave zu verleihen, wenn er ihr nicht zugleich die

Herrschaft über den Fluß selbst, von deni aus jene Flächen vor

nehmlich zugänglich und nutzbar waren, eingeräumt hätte. Dagegen

erklärt sich dies leicht und befriedigend, wenn man jene Gebiete

gewissermaßen als Zubehör des Flusses ansieht, durch dessen

Wasser sie bei hohem Stande desselben bedeckt wurden,

3, Mit Recht weist Lübeck darauf hin, daß, wie schon

Herzog Heinrich von Sachsen, so auch Kaiser Friedrich I, bedacht

war, den Handel Lübecks mit den nordischen Staaten zu befördern.

Die Urkunde von 1188 selbst legt hierfür ein deutliches Zeugniß

ab, indem durch sie nicht nur die früher ertheilten Privilegien

bestätigt, sondern auch neue Gerechtsame hinzugefügt werden,

Diesem, auch von den späteren Kaifern, insbesondere Friedrich II,,

betätigten Streben entsprach die Verleihung der Herrschaft über

den Travestrom in der weitesten Ausdehnung seiner Wasserflache
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bis zur Mündung, wogegen die Einverleibung einiger unbedeutender

Wiesen kaum des Aufhebens, welches davon in den Worten der

Urkunde gewacht ist, Werth gewesen wäre. Dasselbe gilt in noch

höherem Maße von der bei der Stadt befindlichen Brücke, von der

übrigens nicht einmal feststeht, ob sie nicht ohnehin schon zum

Weichbilde der Stadt gehörte (wenigstens wird ihrer in den Be

richten über Streitigkeiten Lübecks mit den benachbarten Fürsten

nicht gedacht), und welche sicherlich der tatsächlichen Herrschaft der

Stadt ohnehin unterlag, da sonst Differenzen ihretwegen mit den

Nachbarn nicht ausgeblieben sei» würden. Diesem Argumente steht

nicht die Thatsache entgegen, daß sich der Ort und die Bnrg

Travemünde noch lange Zeit im Besitze der Grafen von Holstein

befunden, und diese hierdurch die faktische Möglichkeit gehabt

haben, die Mündung der Trave zn sperren. Denn hierdurch wurde

das Recht Lübecks an der Trave nicht gemindert, Ueberdies

beweist jene Thatsache nichts weiter, als daß das Ziel der unbe

schränkten Freiheit lübcckischer Schiffahrt auf der Trave nicht schon

mit dem ersten Schritt erreicht war (vergl. Frensdorfs, Stadt- und

Gerichtsverfassung Lübecks S, 70, 71),

4, Daß die Worte- „ris^u« nci loorrm, ncr ^rism irr

iuriirclätions äsoonciit tlnviris" die Breitcansdchnuug des ver

liehenen Gebietes bezeichnen, unterliegt keinem Zweifel. Dagegen

enthält die Urkunde über die Läugenansdehnnng keine hinlängliche

Bestimmung, Daß der eine Endpunkt durch die Wortei „rrs^irs

ad t<zi'min«8 iwritis" hat bezeichnet werden sollen, ist mit dem

Gutachten von Schröder nnd Laband gegen Sohm anzunehmen,

da diese Deutung dem einfachen Wortfinn besser entspricht, und

man sehr wohl von torniwis pontis sprechen konnte, wenn auch

in Wirklichkeit nur eine Seite der Brücke die Gebietsgrenze bildete.

(Läge in letzterem ein Gegengrund, so würde dieser auch

die Sohmsche Auslegung treffe»! denn auch nach dieser hätte

doch nur das linksseitige Ende der Brücke die Grenze bilden

können, da das rechtsseitige mit dem Lübecker Gebiet zn-

sammenhing).
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Ob nun hiermit eine Brücke bei Oldesloe oder die Holsten-

brücke bei Lübeck gemeint ist, darüber ist ans den beigebrachten

Urkunden und sonstigen Umständen keine Gewißheit zu erlangen.

Es kann dies aber auch dahin gestellt bleiben, da es sich vorwiegend

nur um die Trave von Lübeck (oder vielmehr Schlutup) abwärts

handelt. — Ueber den anderen Endpunkt enthält die Urkunde keine

Andeutung, Eben deshalb aber erscheint jeder Bersuch, einen End

punkt vor der Mündung des Flusses zu sixiren, verfehlt. Die

Großherzogthümer Mecklenburg haben daher ihre anfängliche

Meinung, daß mir die Flußstrecke innerhalb des lübeckischen Ge

bietes gemeint gewesen sei, mit Recht als unhaltbar aufgegeben,

nachdem sich die thatsiichliche Boraussetzung derselben, daß das links

seitige Ufer der Trave bis Schlutup schon im Jahre 1188 lübeckisch

gewesen sei, als irrthümlich herausgestellt hat. Aber auch die in

der zweiten Erklärung Lübecks aufgestellte Ansicht, daß sich die in

der Urkunde gegebenen Grenzbezeichnungen auf verschiedene Theile

der Trave beziehen mochten, ist ohne jede thatsächliche Unterlage

und thut den Worten Gewalt an, Sie scheint auch in der letzten

lübeckischen Erklärung stillschweigend aufgegeben zu sein. Am

Nächsten liegt es, die kaiserliche Verfügung auf den ganzen Lauf

der Trave von der Brücke bis zur Mündung zu beziehen, weil

dies der wohlwollenden Tendenz des Kaisers am Besten entsprechen,

und, falls eine engere Begrenzung beabsichtigt wäre, deren Hervor

hebung in der sonst sehr ausführlichen Urkunde sicher nicht unter

blieben sein würde. Hierfür scheinen anch noch folgende Momente

zu sprechen!

In dem Theile II der Urkunde von 1188, welcher die

Entscheidung des Streites zwischen dem Grafen Adolf von

Schauenburg und der Stadt Lübeck enthält, heißt es:

„Insu^sr liesdit ipsis eivibu8 (8e. lubiLSnsidu?)

et sorum pis<ZÄt«i'ibu« pisenri ^>ör «mnia. u snprii.-

cliiztki, nill«, «6is1« n»^ns in irinrs prster ss^w

Lornitis aclolK, siout töiu^oi's dncis Keinrivi ksreere

öonsusvei'nrit,"
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Hiernach wurde also ein Fischereirecht der Lübecker,

welches sie bereits zu Herzvg Heinrichs Zeiten ausgeübt

hatten, von Oldesloe bis ins Meer aufrecht erhalten.

Es hätte nahe gelegen, wenn in der hier fraglichen Ver

fügung eine vor der Mündung endigende Strecke der Trave

gemeint wäre, dies auszusprechen; und, da dies nicht

geschehen ist, erscheint es gerechtfertigt, den hier nicht

bezeichneten Endpunkt der Trade aus jenem vorangehenden

Passus der nämlichen Urkunde zu ergänzen, — Wenn

seitens der mecklenburgischen Regierungen aus jenem Passus

ein Argument gegen die Absicht der Verleihung der Herr

schaft über die Trnve selbst hergeleitet ist, weil es solchen

falls nicht noch der Bewilligung des Fischercirechtes bedurft

habe, so ist nicht genügend beachtet, daß es sich dabei nicht

um die Verleihung eines neuen, sondern um die Aufrecht

erhaltung eines bereits bestehenden, wenn auch vielleicht

vom Grafen Adolf bestrittenen Rechtes handelte, und daß

an einem öffentlichen Flusse, wie unstreitig ist, in Folge

besonderer Verleihung Fischereigerechtigkeiten Dritter bestehen

konnten, die durch die Uebertragung sonstiger aus der

Regalität fließender Rechte an Andere nicht ohne Weiteres

erloschen, wie denn auch dem Grafen Adolf das besondere

Recht an seinem Wehr (unstreitig dem dicht oberhalb

Lübecks belegenen Lachswehr) ausdrücklich vorbehalten

wurde,

d. Nach dem — im Thatbestnnde mitgetheilten — Berichte

des Chronisten Arnold haben die Lübecker in Folge des

unter Vermittelung des Kaisers Friedrich I, mit dem

Grafen Adolf von Holstein geschlossenen Abkommens gegen

Zahlung von 300 Mark Silber für Ablösung des an der

Travemünduug erhobenen Zolles und von 200 Mark Silber

,,ru'« rmsLnis" erlangt, daß sie inirri ri8<^n«

l'tioäisl« lilzsrs krusi'sntni' tlnviis, pasouis, silvis"

mit Ausnahme der dem Kloster Rcinfeld früher gemachten
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Landschenkungen (welche in der Urkunde von 1188 eben

falls erwähnt sind, und als deren Gegenstand „nsrrms,

est assizzvAtuni osnobio dssrts maris" bezeichnet

ist; sie lagen an der Trade oberhalb Lübecks). Auch

hieraus geht hervor, daß nunmehr die Stadt Lübeck das

gleiche Recht an der Trade auf der ganzen Strecke von

der Stadt (sogar von Oldesloe) bis zum Meer erlangte,

und daß es sich nicht nur um das Recht der Fischerei,

sondern das der freien Benutzung handelte. Die Ansicht

des Professors Sohm, daß Arnold nur die in den, zweiten

Theile der Kaiser-Urkunde getroffene Entscheidung des

Kaisers im Auge habe und von der Verleihung weiter

gehender Rechte an der Trade durch den Kaiser nichts

erwähne, erscheint nicht begründet, da Arnold ausdrücklich

auch das vom Kaiser ertheilte Privileg hervorhebt und als

das Ergebniß der ganzen damaligen Transaktion das

erwähnte freie Nutzungsrecht der Lübecker hinstellt. Daß

es ihm nicht auf eine detaillirte Angabe des Inhalts der

Urkunde ankam, geht daraus hervor, daß er des Streites

mit dem Grafen von Ratzebnrg gar nicht erwähnt; offenbar

waren ihm die bezüglich des Traveflusses und seiner

nächsten Umgebungen erlangten Freiheiten die Hauptsache,

Daß diese lediglich auf, durch den Kaiser vermittelten

Koncessionen des Grafen von Holstein beruht hätten, geht

aus dem Arnoldschen Berichte nicht hervor. Es ist aus

demselben auch nicht — mit Sohm — ein Zeugniß dafür

zu entnehmen, daß der Graf Adolf die Zugehörigkeit der

Untertrave zu der Grafschaft Holstein prätendirt oder

der Chronist solche vorausgesetzt habe. Denn nichts nöthigt

zu der Annahme, daß die Worte: der Graf habe den

Lübeckern entzogen, „^QiZcMd ««inmociit^ti« irr suis

tsririini» «ives ante vicisbnnwr tiabsrs in tluviis,

r»s«vris, silvis", auf den nachher erwähnten ganzen

Travelauf zu beziehen feien, an welchem die Lübecker nun>
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mehr freies Nutzungsrecht hatten, da derselbe Ausdruck am

Platze sein würde, wenn auch nur in Folge des Abkommens

hinderliche Ansprüche des Grafen Adolf auf einen Theil

der Trade (etwa oberhalb der Stadt Lübeck) beseitigt wären.

Wäre aber auch das Gegentheil richtig, so würde die

Prätension des Grafen beziehungsweise die Ansicht des

Chronisten doch ohne jede Bedeutung sein, da der etwaigen

Ansprüche oder Rechte des Elfteren an der Trade in der

Urkunde von 1188 keine Erwähnung geschieht, solche

auch in keiner Weise demselben — abgesehen von dein

Lachswehr — vorbehalten sind, und der Kaiser aner>

kanntermaßen znr freien Berfügung über den schiffbaren

Theil der Trade befugt war. — Der Umstand, daß die

erst zwei Jahrhunderte später abgefaßte Chronik des Detninr

die in Frage stehende Verfügung des Kaisers bezüglich der

Trave nicht besonders erwähnt, erscheint um so »»erheblicher,

als der Bericht dieses Chronisten auch sonst uuvvllstäudig ist.

Der Kaiser Friedrich II. hat in der Urkunde vom Juni

1226, in welcher er -— neben Bestätigung der bisherigen

Rechte — der Stadt Lübeck die Reichsfreihcit bewilligte

und verschiedene, ihren Handel befördernde Privilegien

ertheilte, unter anderem bestimmt, daß der vom Kaiser

ernannte „lioctm" (Vogt) der Stadt immer zugleich die

Burg Travemünde beherrschen solle; er hat die Lübecker

von dem Zoll bei Oldesloe befreit, er hat ihnen die gegen

über Travemünde belegene „Insel" Priwall und außerdem

„lundnrn sxtrg, l'ruvsmui^Is, znxtg. portum, nl)i

Signum s^nscisin ^«rtu« Iiädstrir", zu dauerndem Eigen-

thum übertragen und endlich noch bestimmt: „volumus

iusurisr st Krinitsr «I^8<zrvÄii rn'eoi?>iinuK, nt nulla

pvrscmlr, «Ita vsl Inimilis, esslesittstic^ vsl «esulnris,

pi'SZUMivt nllo tsinj)oi's mrinitionoin IisilitislN's vsl

ssstririri juxtÄ tlnirisu l'rÄVSiis, al) ipM sivitsrts

supsrius us^us «rtuiu iz>8iris tluiriillis, st ad i^««,
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oivitats iriisrius nsc^ns aä inars, st sx utra^ue

parte usc^s ad Miliaria än«; (tistrictius iukibsrites.

ut nullng sxtransvis a6vOoatu,8 in kr«, tsrininos

civitatis ejrrsdsrli ^.äv««atiain rs^ere vsl zristiciaiu

sxewsrs Orssuiriat." In den letzteren Worten könnte

man vielleicht eine Andeutung finden, daß auch das in

dieser Weise gegen nachbarliche Eingriffe gesicherte Trade-

gebiet zu den tsriniuis civitatis gerechnet sei, in welchen

jede Ausübung fremder Herrschaft und Gerichtsgewalt

untersagt war. Jedenfalls aber ergiebt die Gesammtheit

der erwähnten Begünstigungen, daß Lübeck bereits eine

bevorzugte Rechtsstellung hinsichtlich der Trade — und

zwar des ganzen Laufes derselben bis zur Mündung

— besaß, auf deren Festigung und Sicherung es der Kaiser

abgesehen hatte. Diese Verfügung läßt mithin einen Rück

schluß auf den Umfang des Privilegs von 1188 zu.

5. Das, was sonst noch an Argumenten von beiden Seiten

vorgebracht ist, hat kein oder doch nur geringeres Gewicht.

Elfteres gilt:

a. von dem lübeckischerseits in Bezug genommenen Grenz-

regulirungsvertrage zwischen Lübeck und dem Bisthum

Ratzeburg vom 8. September 1230. Denn wenn die in

demselben festgesetzte Grenze zwischen den beiderseitigen

Gebieten bei dem Flusse Breiding (Trade) an dem Orte,

welcher Heringwyk genannt ist, ihren Anfang nimmt, so ist

hiermit, wie die Großherzogthümer Mecklenburg mit Recht

geltend gemacht haben, über die Trade selbst, welche außer

halb dieser Grenze liegt, nichts festgesetzt, uud dieses

Schweigen ist ebenso berechtigt, wenn die Trade als öffent

licher Fluß keinen? der Adjazenten oder wenn sie zu Holstein

gehörte, als wenn sie dem Gebiete von Lübeck einverleibt

war. In allen diesen Fällen fehlte gleicherweise der An

laß, die Trade in die Grenzbestimmung zwischen Lübeck

und Ratzeburg einzubeziehen.
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b. Andererseits hat Professor Sohm, dessen Ausführungen die

mecklenburgischen Regierungen zn den ihrigen gemacht haben,

eine Reihe von Urkunden aus den Jahren 1225 bis 1321

beigebracht, aus denen gefolgert wird, daß die Lübecker

alsbald nach dem Jahre 1188 gewisse Ueberschwemmungs-

gebiete der Trade auf deren linken Ufer zwischen Lübeck

und Seeretz in Besitz genommen und ihren, demnächst zur

Anerkennung gelangten, Rechtsanspruch darauf erkennbar auf

die Verleihung von 1188 gegründet haben. Allein, auch

wenn dies richtig wäre, so würde sich daraus doch kein stich

haltiges Argument für die Beschränkung der kaiserlichen

Verleihung auf diese Ueberschwemmungsgebiete ergeben, weil

ganz das Nämliche anzunehmen fein würde, wenn sich die

Verleihung auf die Trave einschließlich jener Ueber

schwemmungsgebiete bezogen hätte. Auch die Worte der

verschiedenen Urkunden stehen der eben gedachten Annahme

in keiner Weise entgegen. Im Gegentheil könnte man in

den Worten der Urkunde vom Jahre 1247:

„Itsm oinriia, c^us psi' ac^riin'niii iuundatiousin

st, älluvionsiri con3ueverunt ^8«, sives 1^Mssn3«s)

ossnpnri, ad ^Vistilislds «ivitutis psr^stuis tsin-

poridu« anunmsr«i'i sonssdimus st ^«sribi —"

sehr wohl die Anerkennung eines durch die Herrschaft

über den Fluß vermittelten Occupationsrechtes an den

der Überschwemmung ausgesetzten Uferstücken finden. —

Seitens Mecklenburgs ist denn auch nicht versucht, einen

Beweis für den Ausschluß der Trade von der Ver<

leihung aus jenen Urkunden herzuleiten.

Dagegen wird

«. ein solcher Beweis entnommen aus mehreren anderen

Urkunden, aus welchen sich ergeben soll, daß die Trave

bis in das 15, Jahrhundert der hoheitlichen Gewalt des

Königs von Dänemark beziehungsweise der Grafen von

Holstein unterstanden habe, weil diese sich im Besitze der
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vornehmlichsten Ausflüsse des Stromregals befunden hätten,

Jndeß ist auch diese Beweisführung wenig stringent.

Ans den — auf Seite 2U0 nnd 261 des That-

bestandcs unter 1 bezeichneten — Urkunden geht aller

dings hervor, daß die Grafen von Holstein sich im Besitze

zweier (vielleicht mit dem Rechte der Zollerhebung ver

bundenen) Fähren, nämlich einer bei Travemünde und einer

bei Godemauushuse (der jetzigen Herrenfähre unterhalb

Gothmunds) befunden, welche die Lübecker erst im Jahre

l."29 endgültig durch Kauf erworben, so wie daß die Ver

käufer in dem desfallsigen Vertrage die Verlegung der letzt

gedachten Fähre an das andere Ufer der Trave gestattet

und die Zusicherung erthcilt haben, daß eine neue Fähre

über die Trave zwischen Lübeck und dem Meere nicht

errichtet werden sollte. Allein, diese Znsichernng beweist

noch nicht das Recht des Grafen von Holstein zur An

legung neuer Fähren, sondern nur, daß Lübeck für wünscheus-

werth hielt — wie dies ohne Zweifel den damaligen

Anschmmngen und Verhältnissen entsprach (vergl, die Gut

achten von Schröder und Laband) — sich durch besondere

Stipulationen gegen die Gefahr nachbarlicher Eingriffe zu

sichern; und das Nämliche gilt von der ausdrücklich vor-

bednngenen Befugnis? zur Verlegung der Herrenfähre an

das andere Flnßufer (welches übrigens sicher nicht zu

Holstein gehörte, wenn damit, wie Sohm annimmt, das

rechte Ufer der Trave bei der Herreufähre gemeint ist,

welches schon damals lübeckisch war).

Was aber die Fähren anlangt, so spricht nichts dafür,

daß die Grafen von Holstein solche kraft ihres Herrschafts

rechtes über die Trave nnd nicht vielmehr kraft einer

Koncession des Kaisers, als unstreitigen Inhabers der

Regalien an öffentlichen Strömen, oder des Herzogs Heinrich

von Sachsen, ihres Lehnsherrn, welcher in Nordalbiugien

manche kaiserliche Rechte ausübte (vergl, Frensdorfs a, a, O,
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S, 15, 16), oder vielleicht gar eigenmächtig als vor

herrschende Adjazenten des Flusses angelegt haben.

Jedenfalls steht außer Zweifel, daß die Berechtigung zn

solchen Anlagen den Gegenstand besonderer Verleihung

bilden konnte; ihr Besitz rechtfertigt mithin noch nicht de»

Schluß auf den Besitz des Hoheitsrechtes über den Fluß,

Es ist auch gar nicht ersichtlich, wie die Grafen von Holstein,

entgegen dem Grundsätze der Regalität, bei noch nicht ent

wickelter Landeshoheit zu dem letztgedachten Besitze gelangt

fein sollten. Die nicht weiter motivirte Annahme Svhms,

daß der Kaiser, die Hoheit über die Trave dem Grafen von

Holstein, als seinem Beamten, übertragen habe, und daß

hierin durch das Privileg von 1188 nichts geändert sei,

entbehrt in ihrem ersten Theile jeder thatscichlichen Grund

lage, da von einer solchen Übertragung nichts bekannt ist,

die Grafen von Holstein überdies Vasallen der Herzoge

von Sachsen waren, und dieses Verhältniß sich erst nach

dem Sturze Herzog Heinrichs nach und nach lockerte

(vergl. Waitz, Kurze schleswig-holsteinische Landesgeschichte

S, 15—19, 25—27; Eichhorn, deutsche Staats- und

Rechtsgefchichte 5, Auflage Bd, 3 S, 72), Auch galten in

jener Zeit die mit einem bestimmten Bezirke belehnten

Grafen wohl nicht mehr als Beamte und Stellvertreter

des Kaisers in der Ausübung ihnen nicht besonders ver

liehener Regalitätsrechte (vergl. Eichhorn a, a, O, II

S, 109 ff,, siehe auch die Gutachten von Schröder und Lnband),

Von der Beleihung mit dem Stromregale aber erhellt,

wie bemerkt, nicht das Mindeste. Es ist daher auch ohne

Bedeutung, wenn ums Jahr 1377 die Grafen von Holstein

sich für befugt erachtet haben, die Erhebung eines Holz

zolles auf der Trave zu verbieten beziehungsweise zu ge

statten, zumal nicht feststeht, daß Lübeck dieses, von einigen

Bürgern als unrecht und der Freiheit der Trave wider

sprechend bezeichnete Verfahren jemals als rechtmäßig an



306

erkannt hätte. Daß solches, selbst wenn die Trade zu

Holstein gehört hätte, gegenüber den Lübeckern rechts

widrig war, ergiebt sich klar aus der Urkunde vom 22,

Februar 1247 (L, U. B, I Nr, 124), durch welche die

Grafen von Holstein die Lübecker für alle Zeiten von

jeglichem Zoll und sonstiger Abgabe in ihrem ganzen Ge

biete befreiten. Dieser — übrigens auf die Obertrave

bezügliche — Vorgang würde noch bedeutungsloser werden,

wenn die betreffenden Anführungen Lübecks in seiner letzten

Erklärung richtig wären, was indeß dahin gestellt bleiben kann,

I?, Aus den nämlichen Gründen erscheint auch der

Umstand unerheblich, daß den Grafen von Holstein die

Travebrücke bei Oldesloe gehört hat, da der Ursprung ihres

desfallsigen Rechtes völlig dunkel ist. Uebrigens hat Kaiser

Friedrich II. keinen Anstand genommen, die Lübecker von

dem Zoll bei Oldesloe zu befreien (Urkunde vom Juni

1226), und sich dadurch, sowie durch die sonstigen oben

erwähnten Verfügungen die Herrschaft über die Trave und

deren Ufer deutlich genug vindizirt. — Sollten auch die

Lübecker, wie Sohm meint, das Eigenthum an der Holsten

brücke bei ihrer Stadt erst durch das Privileg von 1188

erlangt haben, so wäre dies für die vorliegende Streitfrage

unerheblich, da die lübeckische Auslegung des Privilegs

gleichfalls die Uebereignung der Brücke (sofern diese damals

schon vorhanden und noch nicht städtisches Eigenthum ge>

Wesen sein sollte) in sich schließen würde.

z'. Der König Waldemar II, von Dänemark, welcher

Holstein und Lübeck in seine Gewalt gebracht hatte, be

stätigte durch Urkunde vom Jahre 1204 (Lübeckisches

Urkundenbuch I Nr. 12) in fast wortgetreuer Wiederholung

die der Stadt Lübeck durch die Kaiser-Urkunde von 1183

ertheilten Privilegien und fügte denselben die Befreiung

der Lübecker vom Strandrecht in allen seinen Landen

(„intra i'SZni nostri tsiiuiuos, HUlun in Datii,., tum iu
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Llavia, 3ivs iritra sivs sxtra portrim, c^ui l'raveu«-

mulläs äi«iwr") hinzu, Svhm folgert hieraus, daß damals

die Trade, wenn nicht von Lübeck bis zur Mündung, so

doch bei Travemünde als dänisch angesehen sei, weil das

Strandrecht hinsichtlich der öffentlichen Flüsse (Grund-

ruhrrecht) ein Ausfluß nicht des Eigenthums an den

Uferländereien, sondern des königlichen beziehungsweise

landesherrlichen Hoheitsrechtes über solche Flüsse gewesen

sei. Die Richtigkeit dieser Rechtsauffassung kann dahin

gestellt bleiben. Denn fürs Erste bezieht sich die Koncession

nur auf den Hafen von Travemünde, nicht auf den

sonstigen Lauf der Trave, was immerhin bezeichnend ist;

und der Versuch Sohms, die Worte der Urkunde auf die

ganze Trave zwischen Lübeck und dem Meere zu beziehen,

ist mißlungen, da letztere, soweit konstatirt, niemals als

Hafen von Travemünde bezeichnet ist swenn auch bis

weilen die Trave der Hafen von Lübeck genannt wird),

Sodann aber kann in der bloßen Entgegennahme einer

solchen Koncession mit Rücksicht auf die damaligen An

schauungen und Verhältnisse, wie bereits oben hervorgehoben

ist, ein Anerkenntniß von Seiten der Stadt Lübeck, daß es

derselben auch für das Gebiet des Hafens von Travemünde

bedurft habe, um ihr Recht zu sicher», nicht gefunden

werden. Vielmehr handelte es sich, wie in vielen anderen

Fällen, so auch damals wohl nur um eine thatsächliche

Sicherung, welche bei dem durch die dänische Eroberung

eingetretenen Herrschaftswechsel um so mehr angezeigt schien,

als sich die Bewilligung auf das ganze Gebiet des

Königreichs Dänemark erstreckte, also zweifellos zugleich

eine erhebliche Erweiterung der lübeckischen Gerechtsame in

sich schloß. Wie wenig Gewicht auf dergleichen, in die

Form von Neubewilligungen gekleidete Bestätigungen be

stehender Gerechtsame zu legen ist, zeigt Sohm selbst bei

Besprechung der Urkunde von 1247 (Lüb, Urk,-Buch I
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Nr, 124), in welcher kaiserliche Bewilligungen mit einiger

Modifikation als neue freiwillige Koncessionen der Grafen

von Holstein ausgeführt werden, obschon, wie auch Sohm

auerkennt, die kaiserlichen Vergabungen zu ihrer Rechts-

Wirksamkeit der Zustimmung der Grafen von Holstein

nicht bedurften. So mochte es sich auch hier nur um die

thatsächliche Durchführung und Behauptung der kaiser

lichen Verleihung gegenüber mächtigen und zu Gewalt-

thätigkeiten geneigten Vasallen handeln, gegen welche Lübeck

sich damals mit Gewalt wohl kaum hätte behaupten

können. Deshalb wurde der Weg gütlichen Abkommens

gewählt und manches, was man von Rechtswegen hätte

beanspruchen können, nochmals durch Geld erkauft, ohne

daß damit die bisherige Nichtexistenz des Rechtes anerkannt

wäre, Unläugbar hätten die unter «, bis besprochenen

Thatsachen größeres Gewicht zu Gunsten der von mecklen

burgischer Seite vertretenen Auffassung, wenn zu jenen

Zeiten geordnete staatliche Verhältnisse bestanden hätten,

welche den Schluß gestatteten, daß den in die Erscheinung

tretenden Herrschaftsbethätigungen überall das Recht ent

sprochen habe, und daß mit der Verleihung eines Rechtes

von Seiten des Kaisers sofort auch dessen Durchsetzbarkeit

gegen andere Gewalthaber gegeben gewesen sei. Ein der

artig geordneter Rechtszustand ist aber, zumal in den hier in

Frage stehenden Grenzgebieten, bei fortwährenden Kämpfen

im Innern und nach Außen hin sicher nicht vorhanden

gewesen, — Offenbar unerheblich ist sodann der um 1423

unternommene Versuch der Grafen von Holstein zur Aus

übung des Strandrechtes, welcher durch den Schiedsspruch

des Hamburger Senats aus allgemeinen Gründen ohne

Erörterung der besonderen Privilegien Lübecks für rechts

widrig erklärt ist, womit Lübeck sich ohne Zweifel begnügen

konnte,

ö. Wenn endlich die mecklenburgischen Regierungen,
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indem sie sich die Sohm'sche Ausführung aneignen, darauf

hinweisen, wie nicht wohl anzunehmen sei, daß der Kaiser

das damals nur auf das Stadtgebiet selbst beschränkte

Weichbild Lübecks um das Vielfache habe vermehren wollen,

so ist einmal nicht als richtig anzuerkennen, daß das Weich

bild derzeit in dem angegebenen Maße beschränkt war, da

schon bei der Gründung der Stadt nicht unerhebliche Ver

gabungen an dieselbe erfolgt, und diese bald nachher von

Herzog Heinrich noch beträchtlich vermehrt waren, ohne daß

deren Umfang genau festzustellen wäre svergl. Becker,

Geschichte der Stadt Lübeck I S, 90; De ecke, Grund

linien zur Geschichte Lübecks von 1143—1226 S, 25;

Frensdorfs, a, a, O, S. 13, 14), Sodann aber ist in

Betracht zu ziehen, daß es sich bei der Vergrößerung

wesentlich um Wasserflächen handelte, welche erhebliche

Nutzungen nicht gewährten, und deren Beherrschung vor

nehmlich die Handelsinteressen Lübecks letzterem werthvoll

machten. Auch ist in dieser Hinsicht die Thatsache nicht

ohne Bedeutung, daß die in der nämlichen Urkunde ersolgten

Ueberweisungen von Nutzungsrechten an Ländereien ein noch

erheblich größeres Gebiet umfaßten, wie die beigefügten

genauen Grenzbeschreibungen und ein Blick auf die Karte

zeigen. Damit schwindet die vermeintliche Unwahrscheinlich-

keit, welche schon an sich ein nur schwaches Argument ist.

Alles Vorbemerkte gilt auch in vollem Umfange

II, bezüglich der Pötnitzer Wyk,

welche, wie die Karte ergiebt und von beiden Theilen anerkannt

ist, lediglich eine Ausbuchtung der breiten Untertrave bildet.

Hervorzuheben ist hier nur noch, daß die Lübecker schon im Jahre

1286 durch Zudämmung des zweiten Traveausflusses, mag solcher

natürlich entstanden oder früher von ihnen wegen Verschüttung des

Travemünder Ausflusses angelegt sein (wie von Behrens — Topo

graphie und Statistik von Lübeck S, 80 — ohne Quellenangabe

behauptet wird), eine die Pötnitzer Wyk unmittelbar betreffende

gtschr, d, B, f, L, G, VI, 2, 21
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erhebliche Verfügung sich erlaubten, zn welcher sie sich wohl nur

auf Grund des Privilegs von 1188 für befugt erachten konnten.

Dagegen ist

III, bezüglich des Dassower Sees

eine besondere Erörterung erforderlich.

Bei diesem handelt es sich in erster Reihe darum, ob er

als Ausbuchtung der Trave — was Lübeck behauptet — oder als

Ausbuchtung der Stepenitz — gemäß der mecklenburgischen Be

hauptung — anzusehen ist. Auch hier glaubte das Schiedsgericht

sich zu Gunsten Lübecks entscheiden zu müssen, Denn die Trave

führt eine so überwiegend größere Wassermasse, als die unbedeutende

Stepenitz, dem Seebecken zu, daß es von vorne herein als das

Wahrscheinlichste gelten muß, daß letzteres in der Hauptsache von

der Trade ausgefüllt ist und gespeist wird, wobei es gleichgültig

erscheint, ob der sogenannte Hals des Sees, wie Sohm aus einigen

doch recht unbestimmten Zeugnissen schließt, in früheren Jahr

hunderten enger gewesen ist, als gegenwärtig. Auch die Form des

Sees spricht nicht für seine Speisung durch die Stepenitz, vor

deren Einfluß er sich nach Westen hin sofort aufs Mehrfache

erweitert. So wird derselbe denn auch von Schröder und Bier-

natzky (Topographie von Holstein, Lauenburg und Lübeck Bd. I

S. 323) als ein erweitertes Becken der Trave vor ihrer Mündung

bezeichnet. Es ist aber auch aus der Urkunde vom 12. Juni

1267 (Mecklenburgisches Urkundenbuch II Nr. 122 S. 33l), wo

nach Fürst Heinrich von Mecklenburg den Zoll, welchen er hatte

„irr ünrnins stodsnit? rrsc^us in ti'örviarn," verkaufte, mit

ziemlicher Sicherheit zu entnehmen, daß man damals (und also

vermuthlich auch im Jahre 1188 — die Kaiser-Urkunde von 1188

erwähnt zwar den Wald OartWOnnws , aber nicht den Dassower

See —) den letzteren zur Trave rechnete, und daß es sich um

einen Zoll auf dem Flusse Stepenitz vor seinein Einflüsse in den

Dassower See (den man eben als Trade bezeichnete) gehandelt

hat. Denn da nach den Urkunden von 1219 und 1220 (Lübeckisches

Urkundenbuch I Nr. 18 und 22) bei der Brücke über die Stepenitz
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bei dem Orte vassovv (also beim Einfluß der Stepenitz in den

Dassower See) ein gemeinsamer Zoll von Ratzeburg und

Mecklenburg erhoben wurde, so ist nicht wohl anzunehmen (und es

ist auch sonst nicht das Mindeste dafür beigebracht), daß Mecklen»

bürg allein noch eine Zvllgerechtigkeit auf dem Dassower See

gehabt haben sollte, oder gar, wie mecklenburgischerseits angedeutet

wird, auf dem erkennbaren Lauf der Stepenitz durch den Dassower

See, der doch für eine Zollerhebung wenig praktikabel gewesen

sein möchte, — In den mecklenburgischen Urkunden von 1262 und

1351, durch welche unter Anderem den Lübeckern ihre alten Be

rechtigungen (libsin Araoitt «t ^n,«titin) „in nc^uis Ltopsnitx

in R,«6og«3t" bestätigt sind, wird des Dassower Sees

nicht erwähnt, obwohl in den nämlichen Urkunden den Lübeckern

gemisse Konzessionen „in loo« Oartöove" gemacht werden. Und

doch kommt in mecklenburgischen Urkunden von 1336 und 1342

bereits die Bezeichnung „stagnnin Okn-tiMveu^o", beziehungsweise

„stagnrnn OärtMws" vor. Um so weniger ist anzunehmen, daß

um die nämliche Zeit der Dassower See unter der Bezeichnung

„swpeuir?" mit begriffen sei, — Daß (wie Sohm behauptet) in

der lübeckischen Verfügung vom 8, Februar 1466, durch welche

den Dassower Unterthanen der Herren von Parkentin das Fischen

„uppe deine Watere genennet de Stopenitze" untersagt wurde,

unter letzterer der Dassower See mit begriffen sei, weil Bürger»

meister und Rath von Lübeck in einem Schreiben vom 28, September

1504 verlangen, daß das Fischen der Parkentinschen Unterthanen

in ihren (d, h, Lübecks) „freyen Weteringe der Dartzauer See und

Stepeniße" unterbleibe, während in einer dritten Urkunde vom 24.

November 1570 wiederum nur von der Stadt „eigenthumlichen

Strohinen in der Stepemtze" die Rede fei, will nicht einleuchten.

Es entfällt damit die Grundlage für den von Sohm gemachten,

auch an sich wegen des großen Zeitunterschiedes nicht berechtigten

Rückschlnß auf den gleichen Sprachgebrauch in der oben gedachten

Urkunde vom 12. Juni 1267. In der Urkunde vom 15. Juli

1508 endlich ist der „Darsower Szee" neben der „Stepenitze"

21«
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aufgeführt, — Fehlt hiernach jeder Anhalt für die Annahme, daß

jemals die Bezeichnung Stepenitz den Dassower See mit umfaßt

habe, so gewinnt auch hierdurch die Aufstellung Lübecks, daß

letzterer in der Urkunde von 1188 und auch später noch als zur

Trade gehörig angesehen sei, an Wahrscheinlichkeit, Denn das

wird nicht in Abrede gestellt werden können, daß der Dassower

See nothwendig in die den Lübeckern ertheilten Freiheiten und

Gerechtsame eingeschlossen sein mußte, weil ihnen sonst die an

der Stepenitz bis zur Radegast eingeräumten Rechte in Ermangelung

eines verbindende» Wasserweges nahezu werthlos gewesen wären.

Die Gestaltung der tatsächlichen Verhältnisse in der Folgezeit,

so wie die mecklenburgische Anerkennungsurkunde vom 15. Juli

1508 ergeben denn auch, daß man hieran nie gezweifelt hat. —

Endlich ist der Dassower See auch in den Staatsverträgen zwischen

Lübeck und Dänemark vom 8. Juli 1840 und zwischen Lübeck und

MecklenburgStrelitz vom 27/28, Mai 1846 zur Trave gerechnet,

und in der lübeckischen Fischereiordnung vom 23. Februar 1881

als Ausbuchtung der Trave bezeichnet, und es ist anzunehmen,

daß man hierbei sich nicht mit der tatsächlich vorwaltenden Ali'

schauung in Widerspruch gefetzt haben wird. — Hiernach gilt auch

vom Dasfower See alles, was unter ^ bezüglich der Trave aus-

geführt ist.

Für den Fall, daß der Dassower See als Ausbuchtung dre

Flusses Stepenitz angesehen werden sollte, hat Lübeck seinen Aw

spruch bezüglich desselben auf den im Eingange des Thatbestmides

unter I wiedergegebenen Theil der Urkunde von 1188 gegründet.

Da indeß dieser Fall nach der vorstehend dargelegten Auffassung

des Schiedsgerichts nicht gegeben ist, so bedarf es nicht der Er°

örterung jenes in verschiedenen Beziehungen höchst zweifelhaften

Urkundentheiles. Denn so viel steht außer Frage, daß aus dem

selben Bedenken gegen die vorstehenden Ausführungen hinsichtlich

der Trave und der zu ihr gehörigen Gewässer nicht zu entnehmen

sind. Er würde nur in Betreff des Umfanges der den Lübeckern

an der Stepenitz eingeräumten Rechte von Bedeutung sein, welche
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nicht mehr einen Gegenstand dieses Verfahrens bilden, — Ebenso

wenig sind die im Thatbestande S, 274 und 275 unter Nr, 1—5

aufgeführten Bestätigungsurkunden mecklenburgischer Fürsten für den

gegenwärtigen Streit von Erheblichkeit, Die Trade wird in den

selben überhaupt nicht erwähnt, woraus man schließen darf, daß

diese in jenen Zeiten als außerhalb der Machtsphäre Mecklenburgs

liegend angesehen ist oder doch ein Streitobjekt zwischen den Par

teien nicht gebildet hat. Dasselbe erscheint, was die Urkunden von

1262 und 1357 anlangt, bezüglich des in denselben nicht erwähnten

Dassower Sees annehmbar. In der Urkunde vom 15, Juli 1508

hingegen haben die Herzöge Heinrich und Erich von Mecklenburg,

nach Beendigung eines mehrjährigen, durch die Ausübung der

Fischerei auf der Stepenitz von Seiten der Lübecker veranlaßten

Krieges (vergl, hierüber Becker a, a, O, S. 482 ff., Masch,

Geschichte des Bisthums Ratzeburg S. 402 ff ), den Lübeckern die

Erhaltung bei allen ihren Besitzungen, Privilegien, Gerechtigkeiten

und Freiheiten zu Wasser und zu Lande, welche dieselben nach

Brief und Siegel :c. in ihren (der Herzoge) Landen, Fürsten-

thümern und Gebieten gehabt hätten, insbesondere bei dem

Dassower See und der Stepenitz bis zur Radegast zugesichert.

Hieraus, sowie aus anderen später zu erwähnenden Momenten

geht hervor, daß Lübeck auch auf den Dassower See Anspruch

erhob, welcher damals ohne spezielle Begrenzung von Mecklenburg

anerkannt wurde. Ein neuer Rechtstitel wurde hierdurch für

Lübeck zwar nicht begründet, zumal Mecklenburg nach lübeckischer

Behauptung über den Dassower See überhaupt nicht zu verfügen

hatte. Andererseits ist aber auch aus den Worten der Urkunde

ein Beweis dafür nicht zu entnehmen, daß man damals, ins

besondere auf lübeckischer Seite, von der Annahme der Zugehörig

keit des Dassower Sees zu den mecklenburgischen Landen aus

gegangen sei. Vielmehr läßt die wenig präcise und schwülstige

Wortfassung ebensowohl die von Lübeck vertretene Deutung zu,

daß man den Dassower See zu den Besitzungen („besittigen") der

Lübecker gerechnet habe, welche den letzteren von den mecklen
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burgischen Fürsten bestätigt wurden. Offenbar ließen die um jene

Zeit hervortretenden Prätensionen Mecklenburgs den Lübeckern eine

solche Anerkennung ihrer Rechte auch bezüglich des Dassower Sees

wünschenswerth erscheinen. Wie wenig damit die Anerkennung

mecklenburgischen Hoheitsrechtes beabsichtigt war, ergiebt die unmittel

bar darauf folgende ähnliche Zusicherung hinsichtlich des Priwalles,

welcher unzweifelhaft schon längst zu Lübeck gehörte, und auf

welchen Mecklenburg einen rechtlich begründeten Anspruch nicht

wohl erheben konnte.

Die Schriftsteller endlich, welche sich mit der Kaiserlichen

Urkunde von 1188 beschäftigt haben, (Dreyer, Einleitung zur

Kenntniß der allgemeinen Verordnungen der Stadt Lübeck S, 36,

Becker a. a, O, S, 156 ff,, Behrens, Topographie und Statistik

von Lübeck S, 102, Masch a, a, O, S. 102, Frensdorfs a, a,

O, S 70, 71, Deecke, Grundlinien zur Geschichte Lübecks S, 1ö,

16), beschränken sich auf mehr oder weniger vollständige Angaben

über den Inhalt derselben, wobei sie von einander mehrfach ab

weichen, und bringen etwas Wesentliches zu deren Auslegung im

Einzelnen nicht bei.

Nach diesem Allem darf als das Ergebniß der bisherigen

Erörterung bezeichnet werden, daß die lübeckische Auslegung der

gedachten Urkunde mehr für sich hat, als die mecklenburgische, ohne

daß jedoch hierauf allein eine Entscheidung des Streites zu Gunsten

Lübecks gegründet werden könnte. Denn nicht nur sind hierbei

manche nicht unerhebliche Zweifel ungelöst geblieben, welche mit

den zu Gebote stehenden Erkenntnißmitteln anscheinend überhaupt

nicht befriedigend zu lösen sind, sondern es steht auch Lübeck die

Thatsache einigermaßen entgegen, daß es erst nach Verlauf mehrerer

Jahrhunderte sein Herrschaftsrecht über die Trave und deren Neben

gewässer auf jene Urkunde gestützt und bis dahin sich bemüht hat,

sich durch gütliche Uebereintommen mit den Nachbarn mancherlei

Befugnisse bezüglich jener Gewässer zu sichern, welche nicht ohne

Grund als regelmäßige Ausflüsse des Hoheitsrechtes bezeichnet sind,
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Alle diese Bedenken und Gegenargumente werden indeß völlig zu

Gunsten Lübecks gehoben, wenn nunmehr

L. der Besitzstand

in Betracht gezogen wird.

Der Besitz ist nicht nur an sich bei Grenzstreitigkeiten, auch

zwischen benachbarten Staaten, bei unaufgeklärtem Rechtszustande

der wesentlichste Faktor zur Feststellung der wirklichen Grenze

svergl. Entscheidungen des Ober-Appellationsgerichtes Lübeck in

Kierulffs Sammlung I S. 340, 382, Urtheil des Ober-Appettations-

gerichtes Berlin in Seufserts Archiv Bd, 24 Nr, 215, Zöpfl,

Grundsätze des gemeinen deutscheu Staatsrechts 5, Auflage I

S. 145, 146, Heffter, Völkerrecht 5, Auflage S, 40), sondern er

begründet, sofern er als lang dauernder die Eigenschaft der

Unvordenklichkeit erlangt hat, die Bermuthung für die Recht-

Mäßigkeit des durch ihn dokumentirten Zustandes, welche durch

den Nachweis nicht entkräftet wird, daß zu einer vorangegangenen

Zeit der entgegengesetzte Zustand dem Rechte entsprochen habe.

(Vergl. Heffter (Geffcken) a. a. O. S. 39 und — in

besonderer Anwendung auf Grenzflüsse — S. 172 Note 3; von

Holtzendorff in feinem Handbuche des Völkerrechts Bd. II

S. 235 Note 2, S. 254.)

Um so zweifelloser erscheint die Befestigung eines bestimmten,

wiewohl für sich zweifelhaften Erwerbstitels durch unvordenk

lichen Besitz.

Diese maßgebende Bedeutung des unvordenklichen Besitzes wird

denn auch von beiden Parteien anerkannt.

Nach Annahme des Schiedsgerichtes lassen nun die im That-

bestande unter II ^ bis Nr. 7 einschließlich aufgeführten unstreitigen

Thatsachen keinen Zweifel darüber, daß Lübeck sich seit mehreren

Jahrhunderten ohne Unterbrechung im Besitz und in Ausübung

staatlichen Hoheitsrechtes über die in Frage stehenden Gewässer

befunden hat und sich noch gegenwärtig darin befindet.

Insbesondere sind für dargethan zu erachten!
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1) fortlaufende Bethd'tigungen der Fischereihoheit durch

Konzesfionirung der mit der Ausübung der Fischerei be

lehnten Korporationen, Regelung des Fischereibetriebes und

Verbot beziehungsweise Abwehr für unbefugt erachteten

Fischens, Noch in jüngster Zeit sind durch die Fischerei

ordnung vom 23, Februar 1881 detaillirte Vorschriften

über den Betrieb der Fischerei auf der Untertrave ein

schließlich des Dassower Sees und der Pötnitzer Wyk, welche

dabei als der lübeckischen Staatshoheit unterworfen be

zeichnet find, getroffen worden. Ebenso ist in Ausübung

der Jagdhoheit die Wasserjagd auf den fraglichen Ge

bieten durch lübeckische Verordnungen geregelt, wobei freilich

der Dassower See und die Pötnitzer Wyk nicht besonders

erwähnt sind; ohne Zweifel find sie jedoch in der „Unter

trade", auf welche sich speziell die Verordnung des Amtes

Travemünde vom 22, August 1865 (Gesetz-Sammlung

Seite 123) bezieht, dem damaligen Sprachgebrauch (vergl.

die Staatsverträge von 1840 und 1846) entsprechend, mit

begriffen,

2) Dargethan sind ferner ebensolche Betätigungen der

Strompolizei (Stromhoheit) durch Fürsorge für die

Bezeichnung, Unterhaltung und Verbesserung des Fahr

wassers, Anordnungen über die Schiffahrt (Fahrgeschwindig

keit, Ausweichen, Sicherungsvorkehrungen, Verbot der Be

nutzung der alten Wasserlänfe), über die Ausübung der

Fährgerechtigkeiten, das Lootsenwesen und die Hafenpolizei,

Ausführliche polizeiliche und Strafbestimmungen enthalten

in den letztgedachten Beziehungen die lübeckischen Hafeu-

und Revierordnungen vom 6, Juli 1870, 19. Juli 1875

und 29. September 1883, welche sich auch auf Fischer

fahrzeuge und offene Böte erstrecken.

3) Bethätigungen der Gerichtsbarkeit. Als solche ist an

zusehen, daß im Jahre 1342 eine Eigenthumsveränderung

betreffs einer im Dassower See belegenen Insel im lübeckischcn
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Hypothekenbuche verzeichnet ist. Ferner sind die bei Aus

übung der Fischerei seitens der Korporationen entstandenen

Streitigkeiten stets von den lübecker Gerichten entschieden,

wobei freilich nicht erhellt, daß auch andere als lübeckische

Nnterthanen als Parteien betheiligt gewesen wären. End

lich kommen hier die im Thatbestande unter Ziffer 3 auf

geführten Fälle der Ausübung des Fahrrechtes aus den

Jahren 1572 bis 1622 in Betracht, welche sich auf alle

in Frage stehenden Gewässer erstreckt haben. Dabei erscheint

bemerkenswert!,, daß in dem Falle von 1618 die lübecker

Gerichtspersonen das Jnundationsgebiet der Trave als

lübeckisches Gebiet in Anspruch nahmen, daß in dem —

den Dassower See betreffenden — Falle von 1612 die

ratzeburgischen Beamten ihre Mitwirkung abgelehnt haben,

weil der Dassower See unstreitig dem Rathe zu Lübeck

zustehe, und daß in dem — gleichfalls auf den Dassower

See bezüglichen — Falle von 1622 das Fahrrecht auf der

Brücke bei Dassow in Gegenwart vieler Dassower Ein

wohner gehalten ist, ohne daß von einem dagegen erhobenen

Widerspruch von Seiten Mecklenburgs etwas erhellte. Da

gegen ist nicht mit Lübeck anzunehmen, daß in dem Falle

von 1632 ein Anerkenntniß des lübeckifchen Rechtes am

Dassower See durch den Amtmann zn Schönberg aus

gesprochen sei; vielmehr erscheint die Deutung, welche

Mecklenburg der Erklärung desselben giebt, dem Wortlaute

und den damaligen Umständen mehr entsprechend,

4) Betätigungen der Staatshoheit im Verhältniß zu

anderen Staaten durch Abschluß der gerade auf die

streitigen Wassergebiete sich beziehenden Staatsverträge vom

8. Juli 1840 mit Dänemark und vom 27,/28, Mai 1846

mit Mecklenburg-Strelitz, Der letztere enthält zudem ein

werthvolles Anerkenntniß der lübeckischen Zollhoheit be<

züglich des Dassower Sees durch die Bestimmung, daß

über alle Abschiffungen von Fahrzeugen des Fürstenthums



318

Ratzeburg zwischen Schönberg und Dassow vorgängige An

zeige an die Zollbehörde in Lübeck zu machen ist.

Hiernach hat Lübeck alle wesentlichen Funktionen der Staats

gewalt (Gesetzgebung, Gerichtsgewalt, Verwaltungsthätigkeit und

Vertretung des Staatsgebietes nach Außen) ausgeübt und zwar

wie keinem Bedenken unterliegt, während eines bis zur Gegenwart

reichenden Zeitraumes, welcher zur Erfüllung dieses Erfordernisses

der unvordenklichen Zeit mehr als genügend ist. Einzelne Aus.

Übungsakte finden sich schon aus dem 13, und 14. Jahrhundert

(Sperrung des Ausflusses der Trave am östlichen Ende des Priwalls

und Gerichtsbarkeit über die Insel im Dassower See); im 15,

Jahrhundert wird der Hafen von Travemünde durch Versenkung

von Steinmassen verändert, und es erfolgen Verbote des Fischcns

auf dem Dassower See seitens des Lübecker Raths an die Dassower

(mecklenburgischen) Unterthanen, welchen in der Folgezeit durch

häusige Pfändungen Nachdruck verliehen wurde. Es folgt aus der

Natur der Verhältnisse und dem vorwiegenden Interesse Lübecks,

daß die zu 1 und 2 vorstehend gedachten Betätigungen der

Hoheit, wenn nicht schon früher, doch seit dem 15. Jahrhundert

ohne wesentliche Unterbrechung bis zur Gegenwart fortgesetzt sind,

da solche an sich zur nothwendigen Regelung des Verkehrs, an

dessen Hebung Lübeck alles gelegen sein mußte, unerläßlich waren,

und seitdem von einer auch nur versuchten Einwirkung anderer

Staaten auf dem Gebiete der Gesetzgebung und verwaltenden

Thätigkeit bezüglich der streitigen Gewässer nicht das Mindeste

erhellt. Hand in Hand geht hiermit die mindestens seit dem Aus

gange des 16. Jahrhunderts bezeugte Ausübung des einen Ausfluß

der Kriminalgerichtsbarkeit bildenden Fahrrechtes. — Daß endlich

in neuerer Zeit die Fürsorge der lübeckischen Staatsgewalt für die

in Betracht kommenden Gebiete in allen Beziehungen eine sehr

ausgedehnte war, ergeben die vorstehend angeführten Thatsachen;

insbesondere liefert auch die amtliche Sammlung der lübeckischen

Verordnungen zahlreiche Belege für die vielen Korrektionsarbeiten

an der Trave, welche stets von Lübeck nach eigenen Anordnungen
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und auf alleinige Kosten bewirkt sind, während deren Ausführung

bei Gemeinsamkeit des Flusses den beiderseitigen Uferstaaten zu

gleichen Antheilen obgelegen hätte ivergl, Caratheodory in von

Holtzendorffs Handbuch des Völkerrechts II S, 311 fg.).

Außerdem sprechen aber auch folgende weiteren Thatumstände

für den Besitz Lübecks an den streitigen Gebieten-

Lübeck ist mindestens seit dem 14, Jahrhundert Eigenthümerin

der im Dassower See belegeneu Insel „Buchwerder". Dies

läßt, da ein anderer Erwerbsgrund nicht erhellt, auf das

Hoheitsrecht der Stadt Lübeck au dem fraglichen See

schließen (vergl. Stobbe, Deutsches Privatrecht II S, 15!),

bes, Anm. 12).

1>. Gleichfalls auf den Dassower See bezieht sich die feit

undenklicher Zeit zur Kontestation des lübeckischen Hoheits

rechtes alljährlich vorgenommene symbolische Handlung

(Befahren des Sees durch die Gothmunder und Schlutuper

Fischer unter Begleitung von Beamten und städtischen

Soldaten), welche mit unerheblichen Veränderungen bis in

die Gegenwart wiederholt ist und niemals einen Wider

spruch von Seiten Mecklenburgs oder Ratzeburgs erfahren hat.

«, Sowohl auf der gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ver

faßten Karte des Grafen von Schmettau, als auf der im

Jahre 1877 aufgenommenen Karte des preußischen General

stabes ist der Dassower See als zu Lübeck gehörig be

zeichnet. Auf letzterer ist auch die Trave und die Pötnitzer

Wyk als lübeckisch bezeichnet.

Wenn auch Mecklenburg gegen die Richtigkeit dieser Grenz

bestimmung Verwahrung eingelegt hat, so bleiben diese Karten,

denen doch voraussetzlich eingehende lokale Nachforschungen voran

gegangen sind, immerhin beachtenswerthe Zeugnisse für den der

zeitigen thatsächlichen Zustand,

Das Nämliche gilt

<Z. in verstärktem Maße von der im Jahre 1868 erfolgten

amtlichen Feststellung der mecklenburgischen Zollamtsbezirke,
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von welchen die streitigen Gewässer ausdrücklich ausgeschlossen

sind. Bei der Abgrenzung des Bezirkes des Hauptsteuer

amtes Schwerin wird überdies die südliche Uferlinie des

Dassower Sees vom Dorfe Schwanebeck ab sowie das

rechtsseitige Ufer der Trave als Grenze des Fürstenthums

Ratzeburg bezeichnet. Ein bindendes Anerkenntniß oder

ein Verzicht gegenüber Lübeck ist freilich in diesem Vor

gange nicht zn finden. Andererseits ist aber auch der an

gebliche Jrrthum der zuständigen mecklenburgischen Be

hörden über die Grenzen des eigenen Landes in keiner

Weise klar gelegt oder auch nur glaubhaft gemacht. Und

daß etwa — wie dies an sich zulässig sein würde —- aus

Zweckmäßigkeitsgründen eine Abweichung der Zoll- von der

Landesgrenze beliebt wäre, ist seitens der mecklenburgischen

Regierungen nicht behauptet.

Allen diesen mehrhundertjahrigen Betätigungen lübeckischen

Hoheitsrechtes und gewichtigen Beweisen für den lübeckifchen Besitz

stand haben die mecklenburgischen Regierungen

I, bezüglich der Trave selbst so gut wie gar nichts gegen

über zu stellen vermocht. Unter den speziell angegebenen

Fällen der Ausübung des Fahrrechtes bezieht sich keiner

auf den eigentlichen Travestrom, Es wird nur bemerkt,

daß bei dem im Jahre 1600 auf Anordnung des Reichs

kammergerichtes veranstalteten Zeugenverhör von den Zeugen

ausgesagt sei, es gehörten alle Ufer des Dassower Sees

sowie die nördlichen und südlichen Ufer der Pötnitzer Wyk

bis zur Mitte des Travestromes zu Mecklenburg bezw,

Ratzeburg, Daß diese allgemeine Bekundung ohne jeden

Werth ist, bedarf nicht der weiteren Ausführung, zumal es

auch für die Folgezeit an jeder Betätigung der behaupteten

Zugehörigkeit fehlt. Selbst die Mitfischerei ist von den

ratzeburgischen Unterthanen — einer Regierungsverordnung

von 1739 gemäß — auf der Trave nur noch in be

schränktem Maße ausgeübt, und diese Ausübung hat, so
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viel erhellt, feit unvordenklicher Zeit zu Konflikten mit Lübeck

nicht geführt, so daß anzunehmen ist, daß die Ratzeburger

sich völlig den desfallsigen lübeckischen Verordnungen gefügt

und jeden Nebergriff über ihre durch lange Uebung be

festigten Befugnisse vermieden haben werden. Zweifellos

kann in einer derartigen Ausübung privater Berechtigung

eine Manifestation ratzeburgischen (jetzt inecklenburg-strelitzschen)

.Hoheitsrechtes nicht gefunden werden,

Dagegen sind

II, hinsichtlich der Pötuitzer Wyk und des Dassower Sees

1, mehrere Ausübungen des Fahrrechtes durch die

mecklenburgischen Gutsbesitzer von Buchwald und Parkentin,

sowie durch ratzeburgische Beamte bis zum Jahre 1605

festgestellt, Jndeß ist hierbei zu bemerken, daß es sich

regelmäßig — in dem Zeugenverhör von 1570 ist dies

ausdrücklich hervorgehoben — um ans Ufer getriebene

Leichen gehandelt haben wird, bei welchen die Gerichts

barkeit zweifelhaft war, In den Fällen von 1602 und

1605, die den Dassower See betreffen, waren die Leichen

allerdings aus dem Wasser aufgefischt; dies war jedoch

durch die Dassower „Freunde" der Verstorbenen, be

ziehungsweise auf Anordnung eines Fürstlich ratzeburgischen

Beamten vermuthlich ohne Vorwissen der lübeckischen

Behörden geschehen, wie aus dem nachfolgenden Proteste

des lübeckischen Senates erhellt. Dadurch wird die Be

deutung auch dieser Fälle wesentlich geschwächt,

2. Nach der Behauptung Mecklenburgs soll sich die

im Jahre 1301 erfolgte Belehnung des Geschlechtes von

Parkentin mit der Ortschaft Dassow auch auf den

Dassower See erstreckt haben. Allein dies folgt weder

aus dem durchaus formelhaften Gebrauche der Worte-

„Lriru—a^uis a^unrumc^u« dsouisibus, pi8«aturis" zc,

(vergl, z. B, die Urkunden Bd. I des lübeckischen Urkunden-

buchs Nr. 158 (a. 1250), Bd, II S, 264 (a, 1313),
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Nr. 501 (n. 1329) Nr. 591, Nr. 628 ^. 1336),

Nr. 691), welche überdies nicht die geringste Andeutung

über den — keinesfalls im alleinigen Eigenthum von

Mecklenburg befindlich gewesenen — Dassower See ent

halten, noch daraus, daß im Verlaufe des zwischen

Mecklenburg und Lübeck ausgebrochenen Streites im

Jahre 1569 die Herzöge von Mecklenburg die Zugehörig

keit des genannten Sees zu den Lehngütern der von

Parkentin und Buchwald behauptet haben, noch end

lich aus der Thatsache, daß bei einer im Jahre 1768

erfolgten mecklenburgischen Vermessung ein Theil des

Dassower Sees (bis zu welcher Linie? erhellt nicht) als

zu Dassow gehörig angesehen ist,

3, Eine nach einer Karte von 1570 im Dassower

See vorhanden gewesene, inzwischen verschwundene Insel

nahe dem Benkendorfer Ufer soll unbestritten zu Mecklen

burg gehört haben, und dasselbe soll bezüglich des kleinen

Plönswerder (von welchem die Karte ebenfalls nichts

mehr ergiebt) bis zum Jahre 1677, in welchem Jahre

die Lübecker den Mitbesitz ergriffen hätten, der Fall ge>

wesen sein. Allein dieser Umstand, daß eine offenbar

unbedeutende, nahe am Ufer gelegene Insel als zu

Mecklenburg gehörig angesehen ist, erscheint um so weniger

von Gewicht, als nicht einmal angegeben ist, wodurch sich

diese Zugehörigkeit dokumentirt hat Besitz und Nutzung

seitens mecklenburgischer Adjacenten des Sees würden

nicht nothwendig auf Zugehörigkeit zu dem Gebiete

Mecklenburgs haben schließen lassen. Auch erhellt nicht,

wie lange die Insel überhaupt existirt hat, und seit wel

chem Zeitpunkte sie nicht mehr besteht, — Das Gleiche

gilt in verstärktem Maße von der gemeinschaftlich be

sessenen Insel, deren Alleinbesitz die Mecklenburger nicht

einmal zu behaupten vermocht haben, was nicht gerade

für das mecklenburgische Hoheitsrecht spricht, — Nach der
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von den Parteien anerkannten Karte befindet sich jetzt

übrigens nur noch eine Insel (Buchhorst oder Buchwerder)

im Dassower See,

4. Endlich ist die von mecklenburgischen Unterthanen

auf dem Dassower See und der Pötnitzer Wyk aus

geübte Mitsischerei als Thatbeweis für das mecklen-

burgische Hoheitsrecht geltend gemackt. Allein mit vollem

Rechte ist ihr von Lübeck jede Bedeutung hierfür ab

gesprochen, weil in derselben für sich eine Ausübung

mecklenburgischen Hoheitsrechtes nicht zn finden ist.

Dergleichen Berechtigungen können von Privatpersonen

auch an den Gewässern fremder Staaten, wie nicht

streitig ist, erworben werden (vergl, von Holtzendvrff in

seinem Handbuche des Völkerrechts Bd, II S. 248, 249);

um so weniger beweist ihre Ausübung die Zugehörigkeit

des betreffenden Wassers zu einem bestimmten Territorium

innerhalb des Deutschen Reiches, in welchem sich

völlige Trennung der Territorien, nach ursprünglich be

standener Einheit des Reichskörpers, erst allmählig voll»

zogen hat, und manche alten Gerechtsame noch in der

Zeit vor vollzogener Trennung ihren Ursprung genommen

haben, — Etwas anderes wäre es, wenn die Fischerei

treibenden ihre Berechtigung durch Verleihung der

mecklenburgischen, beziehungsweise der ratzeburgischeu Re

gierung erlangt hätten, und deren Ausübung durch diese

Regierungen geregelt wäre, wie Beides auf Seiten Lübecks

von Altersher geschehen ist. Dahin gehende Be

hauptungen sind aber von Seiten Mecklenburgs nicht

aufgestellt.

Es erhellt nicht einmal, daß die „Gegenpfändun

gen", welche in den Fischereistreitigkeiten zwischen Lübeck

und den die Fischerei ausübenden Hintersassen der Herren

von Parkentin „seitens der Mecklenburger" vorgenommen

sein sollen, auf Anordnung der mecklenburgischen Negiernng
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erfolgt sind, wclchenfalls sie als Bethätigungen eines in

Anspruch genommenen Hoheitsrechtes angesehen werden

könnten. In der detaillirten Darstellung der betreffenden

Verhandlungen und des Prozesses am Reichskammer

gerichte ist übrigens stets nur von den Pfändungs

maßregeln der lübeckischen Behörden die Rede, gegen

welche gerichtlicher Schutz gesucht wird, niemals von

Pfändungen auf Seiten Mecklenburgs, welcher daher,

wenn sie wirklich vorgekommen sein sollten, Lübeck mit

eigener Macht sich erwehrt haben wird,

Fehlt es hiernach an jedem Nachweise einer beachtenswerthen

Ausübung mecklenburgischen, beziehungsweise ratzeburgischen Hoheits

rechtes innerhalb der streitigen Gebiete, zumal für die letzten

Jahrhunderte (das letzte Fahrrecht ist, soweit erhellt, im Jahre

1605 gehalten), so kann auch in den anderweiten Mahregeln der

mecklenburgischen und ratzeburgischen Regierung zwecks Wahrung

ihrer vermeintlichen Rechte eine Alterirung des lübeckischen Besitz

standes nicht gefunden werden. Bezüglich der zwischen den beider

seitigen Regierungen geführten Verhandlungen erscheint dies nicht

zweifelhaft. Denn fürs Erste handelte es sich dabei nur um das

- von Lübeck nicht anerkannte — Recht mecklenburgischer Unter-

thanen (der „Parkentiner", „Dassower") zum Mitfischen in der

Pötnitzer Wyk, dein Dassower See und den Flüssen Stepenitz,

Radegast und Maurine, und keineswegs um das staatliche Hoheits

recht sEigenthum) an den gedachten Gewässern, welches zwar von

jedem Theile als ihm zuständig behauptet, indessen nach beider

seitigem Einverständnisse nicht zum Gegenstande der an

geknüpften Vergleichsverhandlungen gemacht wurde. Es ist daher

als richtig nicht anzuerkennen, daß, wie Sohm sagt, „der Streit

um die Fischerei als Streit um die Landesgrenzen geführt worden

sei". Im Grunde liegt weiter nichts vor, — und dies gilt auch

von den prozessualischen Maßregeln — als daß sich die mecklen

burgische und die ratzeburgische Regierung ihrer durch Lübeck in

ihrem Gewerbebetriebe gestörten Unterthanen angenommen und
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" deren Rechte zur Geltung zu bringen gesucht haben. Sodann

aber haben die Verhandlungen irgend ein Resultat nicht gehabt,

Ida Lübeck die von den Bevollmächtigten vereinbarten Abmachungen

>' »nicht genehmigt und schließlich sa, 1749) erklärt hat, „es wolle,

bis in punet« «an,«äliurn das Erkenntniß des Reichskammer-

gerichtes ergehen würde, seine Possession aufrecht erhalten," —

Nicht wesentlich anders verhält es sich aber auch mit den von

Mecklenburg gegen Lübeck vom Jahre 1599 ab beim Reichskammer

gerichte anhängig gemachten Prozessen wegen Störung und Be

einträchtigung des Fischereibetriebes mecklenburgischer Nnterthanen

in den gedachten Gewässern durch lübeckische Pfändungen und

andere Gewaltthötigkeiten, Auch hier handelte es sich, wenngleich

^ von beiden Seiten das „6«rnirnriin" an den fraglichen Gewässern

in Anspruch genommen wurde, stets nur um das Fischereirecht, und

die von Mecklenburg erlangten Mandate an Lübeck zur Herausgabe

' der Pfänder beruhten lediglich auf den Reichsabschieden und

Kammergerichtsordnungen, nach welchen kein Reichsunmittelbarer

gegen einen anderen oder dessen Unter thanen, allein Malefiz

ausgenommen, Pfändung ausüben durfte. Die Verhandlungen über

die Gerechtigkeit, wegen welcher gepfändet worden, wurden aus

drücklich vorbehalten. Aber diese Verhandlungen, welche nur noch

zu einigen weiteren Mandaten wegen erneuerter Pfändungen von

Seiten Lübecks führten, nahmen 1616 ein völlig ergebnißloses

Ende, Den gleichen Verlauf hatte das in Anlaß wiederholter

Pfändung im Jahre 1652 von Neuem eingeleitete Verfahren,

welches 1670 mit einem von Lübeck befolgten Mandate auf

Restitution gepfändeter Fischereigercithschaften endete, und das im

Jahre 1794 von Mecklenburg-Schwerin allein aus gleichartigem

Anlaß extrahirte Verfahren, welches mit der Sentenz des Gerichtes

' vom 14. November 1800 des Inhaltes abschloß:

der Stadt Lübeck wird aufgegeben, sich aller Attentate

gegen den staturn litispsnZsutisrs in Hinsicht auf die Aus»

Übung der Fischerei auf dem Dassower See und der Pötnitzer

Wyk zu enthalten; beide Theile sollen alle Thätlichkeiten und

«tschr. d, «. f. L. G, VI, 2, 22
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wechselseitige Pfändungen unterlassen; die weiteren Ausführungen

werden auf das possessorium or^inaiiuin verwiesen; gewisse

Fischereigeräthschaften werden den mecklenburger Fischern verboten.

Aus diesem Allem geht klar hervor, daß es sich stets nur um

die Fischerei (zuletzt nur noch im Dassower See und auf der

Pötnitzer Wyk) und zwar lediglich im possessui-io suinma-

riissiinv gehandelt hat, und daß auch die Frage des Besitzes

selbst in dieser Hinsicht unentschieden geblieben ist. Daher sind

diese Prozeßverhandlungen nicht geeignet gewesen, den lübeckischen

Besitz des Hoheitsrechtes irgendwie zu cilteriren (vergl, Kierulff,

Entscheidungen des Ober-Appellationsgerichtes Lübeck I S, 382,

383), Wie wenig man an eine solche Wirkung gedacht hat, ergicbt

sich recht bezeichnend aus der Bemerkung in Behrens Topographie

(1829) S. 32:

„Das Hoheitsrecht auf dem Dassower See ist Lübeck nie

bestritten worden, wohl aber der Fischfang, daher die Dassower

ein, wiewohl beschranktes, Recht darauf ausüben."

Das Nämliche gilt endlich auch, wie keiner weiteren Aus

führung bedarf, von den mecklenburger Rechtsverwahrungen von

1877, 1884, 1885 und 1887, Durch bloße Verwahrungen wird

kein Hoheitsrecht erhalten gegenüber einem von der Gegenseite fort

gesetzten unvordenklichen Besitze,

Aus den vorstehend dargelegten Gründen hat das Schiedsgericht

den obwaltenden Grenzstreit nach dem Antrage Lübecks entschiede»,

ÄeineKe, Ve^tmam, öoekMe.

Urkundlich unter Siegel und Unterschrift ausgefertigt.

Das Reichsgericht, Vierter Civilsenat,
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Statistik des Consums in Lübeck von 1836-1868.

Bon Dr. Gustav Heinr, Schmidt,

Docenten am eidg, Polytechnikum und an der Universität Zürich,

Den, Herrn Staatsarchivar I)r. C, Wöhrmann verdankt Ver.

fasser den Hinweis auf die Arbeiten des einstigen Vereins für

Lübeckische Statistik, eines Instituts der Gesellschaft zur Beförderung

gemeinnütziger Thätigkeit, speciell auf die Reihe von Tabellen über

den Verbrauch der wichtigsten Consumtibilien in Lübeck von 1836

bis 1860, und dem Herrn Bürgermeister Dr. Th. Behn die Ein

sicht in die im Staatsarchive niedergelegten Verwaltungsberichte

des Accisedepartements für 1836 bis 1867.

Die bemerkenswerthen consumtionsstatistischen Arbeiten von

E, Engel, G, Mayr, G, Hanssen, G, Schmoller, V, Boehmert,

C, Lombroso, E. Raseri, A, Husson u, a, zeigen, daß unsere

Kenntnisse der Consumtion zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen

Orten und bei den verschiedenen Volksklassen wesentlich nur in

sofern erweitert werden können, als eine Verbrauchsbesteuerung statt

hatte. Erst in neuester Zeit versprechen die Berichte der Schlacht

höfe und Markthallen eine weitere Ausbeute, während die Productions-

und Handelsstatistik, die schon an und für sich mit manchen Mängeln

bchciftet sind, nur zu sehr unsicheren, indirecten Schlüssen auf die

Consumtion führen

Soweit die Verbrauchsbesteuerung reicht, kann sie für ganze

Länder den Consum gewisser Artikel, wie Salz und Tabak, Zucker

und Spiritus ermitteln, aber bei der großen Masse gerade der

wichtigsten Nahrungsmittel wird die exacte Beobachtung nur dort

22*
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die Verbrauchsvorgänge erfassen können, wo ein engbegrenztes, fest

umschlossenes Verbrauchsgebiet, womöglich ohne eigene Productio»

existirt, wie bei dem besonders in Frankreich hoch entwickelten aber

auch in Deutschland früher weit verbreiteten System der Thorzölle,

des Octroi, der Accise,

Das der Accise in Lübeck unterliegende Gebiet umfaßte nur

die innere Stadt mit ihren vier Quartieren, dem Jacobi-, dem

Marien-Magdalenen-, dem Marien- und dem Johannisquartier, so

daß die Vorstädte St, Jürgen, St, Lorenz und St, Gertrud, das

Städtchen Travemünde uud das Landgebiet ausgeschlossen blieben,

Ueber die Bevölkerungszahl des accisepflichtigen Gebietes giebt

uns das erste Heft der vom damals neu errichteten statistischen

Bureau des Stadt- und Landamtes 1871 herausgegebeneu Statistik

des Lübeckischen Staates Nachweis, indein es die Ergebnisse der

für uns in Betracht kommenden Volkszählungen von 1815, 1845,

1851, 1857, 1862 und 1867 vorführt.

Die Volkszählung von 1815 ward angeordnet, um die Grund

lagen für die vom Deutschen Bunde geforderten militairischen und

pecuniairen Leistungen zu gewinnen; sie wurde vom 10, bis 12,

November durch freiwillige Sammler der einzelnen Armenbezirke

unter Leitung der Bewaffnungs-Deputation der Bürgergarde aus

geführt, Die Resultate dieser Zählung sind nur in ihren Haupt

ziffern veröffentlicht worden.

In den nächstfolgenden 30 Jahren kam eine allgemeine Be>

Völkerungsaufnahme, obgleich mehrfach vorbereitende Schritte zu

einer solchen geschehen sind, nicht wieder zu Stande, Erst seit dem

Jahre 1845 hat Lübeck öfter wiederholte Volkszählungen auf

zuweisen, dank den Bemühungen des 1838 gegründeten statistischen

Vereins,

Das Verfahren bei den vier Volkszählungen von 1845, 1851,

1857 und 1862 war in gleichmäßiger Weise folgendes: Die Auf

nahme geschah durch Chargirte (Ober- und Unteroffiziere) der

Bürgergarde, die durch familienweise erfolgtes Umfragen in den
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einzelnen Zahlungsbezirken die Zahl der Bewohner und deren

Eigenschaften ermittelten und in Listen eintrugen,

Diese Erhebung und die auf Grund derselben erfolgten Zu

sammenstellungen ergeben jedoch nicht die factische Bevölkerung,

d, i, die am Zählungstage anwesenden Personen, sondern die sog,

Zollvereins -Abrechnungs- Bevölkerung, Darunter fallen die

dauernd Anwesenden, unter Ausschluß der nur vorübergehend

als See- und Flußschiffer, als Reisende in den Gasthöfen und als

Gäste in Familien Anwesenden, und die nicht über ein Jahr

als See- und Flußschiffer, oder anderweitig, etwa zu Besuch, auf

Land- und Seereisen Abwesenden.

Die Zählungen begannen jedesmal am 1, September und

wurden bis zur vollständigen Durchzähluug fortgesetzt, jedoch war

der Ansangstag allein maßgebend. Die Listen der einzelnen Zähler

wurden in Hauptlisten übertragen, und hieraus unter Leitung von

Mitgliedern des statistischen Vereins die tabellarischen Zusammen

stellungen nach einem für alle vier Volkszählungen gleichmäßigen

Schema angefertigt.

Die Volkszählung vom 3, December 1867 fand statt gemäß

dem für das gesummte Bundesgebiet geltenden Beschlüsse und

unter geringfügigen Abweichungen nach dem preußischen Formular,

Hierbei wurde für die Stadt Lübeck das Princiv der Selbstzählung

angenommen, Freiwillige Zähler stellten die Listen den einzelnen

Haushaltungsvorständen zu und prüften beim Abholen die Richtig

keit der Eintragungen, Die vorgeschriebene Berechnnngsweise der

Bevölkerung war eine dreifache- nach ihrer Eigenschaft als factische,

als Zollvereinsabrechnungs- und als Staatsangehörigkeits-Bevölkerung,

Die Zollabrechnungsbevölkerung der inneren Stadt bleibt , hinter

deren factischen Bevölkerung um 50 Köpfe, also um ca, I V« pro

uMs zurück. Die geringfügige Differenz zeigt, daß der veränderte

Berechnungsmodus auf die ermittelte Zahl der Bevölkerung keine

wesentliche Einwirkung geübt hat.

Die genannten Volkszählungen ergeben für die innere Stadt

Lübeck:
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1

in den Jahren 181S 18« 1851 1357 1862

die Bevölkerungsziffern . . 24 143 25 360 26 098 26 672 27 249 M

also eine jährliche Zunahme von

, s absoluten Zahlen . — 40,7 123 95,7 115,4 6S

In dem die angeführte Bevölkerungszahl aufweisenden Gebiete

der Stadt Lübeck ist die Accise in doppeltem Sinne ein Geschenk

Napoleons, Denn einerseits bedurfte die Stadt nach den vielen

Drangsalen, die sie erlitten, unter der Last der öffentlichen Schulden,

die sie seit 1806 contrahirt hatte, neuer Quellen, um die ver

mehrten Ausgaben zu decken, und Verwaltung und Bürgerschaft

bemühten sich vereint neue Hülfsquellen aufzufinden; andererseits

war aus der französischen Verwaltung das Octroi bekannt geworden,

das nun den städtischen Verhältnissen gemäß zur „Consumtions-

Accise" gestaltet wurde, (Verordnung vom 12, Febr, 1814.)

Daß die Accise ein Danaergeschenk sei, lehrt uns schon eine

Eingabe der Bäcker aus 1814, Das Wohl des Volkes erfordere

wie der Wohlstand des Bäckergewerbes Steuerfreiheit oder höch>

stens ganz geringe Steuern für die nothmendigsten Lebensbedürfnisse

als Brod, Mehl, Grütze, Graupen, Die Besteuerung dieser laste

vorzugsweise auf dem Armen, der verhältnißmäßig mehr Brod ver

zehre als der Reiche, Der Lübeckische Bäcker sei viel schlechter

gestellt durch Taxe, Zoll und Mahlgeld als seine dänischen und

eutinischen Genossen, er habe auf das schwarze Roggenbrod fast

keinen Gewinn, der lediglich aus dem Verbacken des Weißbrodes

hervorgehen müsse.

Die Accise betrug in der Regel 5 S von dem Werthe des

Gegenstandes, den sie traf, nur bei Luxusgegenständen ging sie

höher; aber die Proteste hörten nicht auf; so petitionirten 1828

die vier großen und zubehörigen Aemter gemeinsam um Ermäßigung

des Tarifes.

 

0,168 0,48S 0,367 0,433 3,<
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Der 1814 erlassene Tarif enthielt nach seinen verschiedenen

Revisionen folgende Sätze, Für Weizen zu Mehl Pr. Sack 2 F;

für Roggen, Gerste und sonstiges Getreide zu Mehl pr. Sack 1 F

8 st; für Brod und Backwerk während der Jahrmärkte pr, 100 W

1 A 8 st — 2 F; für Ochsen und Kühe pr, Stück 13 F 8 st;

für Kälber 2 F 12 st; für Hammel und Schafe 1 F 12 st; für

Schweine 3 F; für Spanferkel und Lämmer 6 st; für frisches

Fleisch pr. W ^ jz, Schinken und Speck pr. T Vs st; für

Rehe pr. Stück 2 S; für Hirsche und Wildschweine 4 F; für Wild

fleisch pr. T 3 st; für Milch Pr. Karre 3 st, pr. Tracht 1 st; für

Butter pr. W V? st: für Mecklenb. nnd Holstein. Käse pr. W st;

für Holland. Käse pr. W V« st; für Englischen und Schweizer

Käse 1 st; für Mengkorn zum Biehfutter pr. Sack 12 st; für

Mengkorn zu Branntwein und Essig pr. Sack 1 H 8 st; für

Wein pr. Flasche 1 st; für Rum und Arrac pr. Flasche 2 st;

für Brennholz pr. Faden 1 F 6 K.

I.

Berbrauchsmengen in absoluten Zahlen.

Tab. 1.
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Tab. I.

Verbrauch an Brodkorn, Mehl, Grütze, Graup

Backwerk und Kartoffeln,

Im Jahre
Weizen Roggen Gerste

Mehl, Grütze

und Graupe»

Brod und

Backwerk

Scheffel Scheffel Scheffel Pfund Pfund

1836 108 259, s 46 15«, 2 s 4 312,25 238 959,5

1837 114 227 51 577,5 5 251,5 224 687,5

1838 1«1 435 54192 4916 225 64«

1839 89 084,5 58 149,7 5 4 375,7 5 280193,5

1840 93 011,5 62 318,5 6 550,5 275 887

1841 100 469 56 «91 6 219 277 898

1842 97 744 58 416 7 152 325 683

1843 101 912 49 842 6 063 272 965, 5

1844 120 994 5« 857 5 641 182 140,5

184S 115 728 51388 6 58« 226 965

1846 91252 63 606 417« 324 21 2, s 5 391

1847 75 468,5 61 682,25 4 27«, 2 s 935 655 14 07«

1848 95 553,5 54194,7 5 4 494,75 415 281,25 6 519

1349 107 516 56 312 3 712 287 619 6 965

185« 105148 52 884 S88« 373 706 5 703

1851 116 428 53 294 2 814 226 843 7 006

1852 109 346 50 613 4 719 197 243,7 5 7 90«

1853 1«4 869 58 832 6 292 217 387,5 7 838

1854 91 «67 61 450 6 616 224 781,25 10 985,5

1855 89 599 57 905 4 473 207 587,5 8 598,7 5

1856 94 248 72 023 5 277 300 806,25 18 685

1857 113 881 51 841 3 42« 305 737,5 9185

1858 92 800 46 927 2 339 238 243,7 5 8 254

1859 95 458 46 928 2 252 181 390, »3 7 276

186« 93 652 52 227 2 345 151 912,5 4 851

1861 175 914 173 737,5

1862 171 «77 — 195 «06,2 5

1863 168 138 — 202 700

1864 172 224 — 245 118,75

1865 17S 015 — 259 818,75

1866 1S8 635 — 327 375

1867 lSI 635 — 489 066, «7

1868 14« 981 — 517 190,6»

1836- 1845 104 286,5 53 898,5 5 706,1 253102

Kartoffel»

ScheW

90 KS

87 8»!

98 LA

98 7«

113 SU

103 M

109 M

112 M

117 «3?

85118

83 733

96 505

85 305

85 887

95 655

92 358

100 193

99113

113 245

107 5«

124802

112434

III 021

102 «52

124003

108 850

126 5S6

123 «68

114 22S

128 217

123 334

136 777

148 480

1846 -1855 93 624,« 57 «77,s 4 443,1 341 031,7 8 «97,« 95 853

1856-1860 99 «»7,8 53 989,2 3 126,6 245 718,1 9 650,2 114SW,

1861-1865 171 873,« — 215 286,» 120 3«

1366-1368 150 417 — 444 544, i 136197
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Der Roggen-, Weizen- und Gerstescheffel faßt 34,« 9 Liter,

dagegen der Haferscheffel 39,5 1 Liter, Das übliche Handelsmaaß

war jedoch nicht das gestrichene sondern das gehäufte Maaß, Da

die Kornmasse in einem Scheffel nicht nur von dem Grade der

Häufung abhing und von der durch gewaltsames Einschaufeln oder

Schütteln mehr oder weniger festen Lagerung in dem Gefäße,

sondern auch von der Beschaffenheit des Kornes selbst, besonders

von der Trockenheit desselben und der Reinheit von viel Platz

einnehmender aber wenig wiegender Spreu, so erklärt sich die

Verschiedenheit der Angaben über das Normalgewicht eines

Scheffels Korn,

Indem der Bauer bei dem Kaufgeschäft als der schwächere

Theil dastand, suchte er, der mit seinem Korn aus der Ferne mit

Mühe herangekommen war, durch ein möglichst voll gehäuftes Maaß

den Plackerein beim Abnehmen seiner Waare aus dem Wege zu

gehen. Nach persönlichen Erkundigungen bei Kaufleuten, Müllern

und Landwirthen haben wir als durchschnittliches Gewicht einer

Tonne von 4 Scheffeln bei Weizen 240 W, bei Roggen 224 W,

bei Gerste und Kartoffeln 192 W und bei Hafer 160 W an

genommen.

Unterwirft man die einzelnen den Verbrauch an Weizen,

Roggen, Gerste, Mehl, Grütze, Graupen, Brod, Backwerk und

Kartoffeln darstellenden Zahlenreihen der Tab, 1 einer näheren

Betrachtung, so springt in die Angen, daß der Weizenverbrauch

doppelt so beträchtlich ist als der Roggenverbrauch, und daß der

Verbrauch an beiden Kornarten in den 33 Jahren sich nicht wesent

lich verändert, während die Einfuhr von schon zu Mehl, Grütze,

Graupen, Brod und Backwerk verarbeiten! Getreide sich ungefähr

verdoppelt und der Kartoffelconfum im großen ganzen allmählich

etwas zunimmt.

Die auffallendsten Erscheinungen haben wir vor uns in dem

Theuerungsjahr 1847 und unter den Wirkungen des Krimkrieges

und partiellen Mißwuchses 1854-1856.

Der Weizen, der im Durchschnitt der Jahre 1836-45- 58 «/g fl
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pr, Scheffel gekostet hatte, schnellte in 1847 auf durchschnittlich

96 Vs st und für den Mai des genannten Jahres sogar auf 137

hinauf; dagegen stieg der Preis des Roggens von 40^/» als

Durchschnitt für 1836—45, für 1847 auf 62Vs I? und im Maximum

für den Mainionat auf 92 '/^ st.

Der Consum an Weizen nahm in Folge dessen stark ab, von

104 286.5 Scheffel, durchschnittlich in den Jahren 1836—45, fiel

er auf 75 468,5 Scheffel in 1847. Dieser Abnahme des Verzehrs

von Weizen steht keine Roggenconsumverminderung zur Seite, der

durchschnittliche jährliche Verbrauch von 53 898,2 Scheffel für

1836—45 wird im Jahre 1847 mit 616827^ Scheffel sogar

übertroffen.

Da der in Brodform auftretende Weizenconsum im Norde»

schon den Anstrich von Luxus hat, so war der hohe Preis für

Viele Antrieb, als Brod den billigeren Roggen in größerem Maße

zu verzehren. Daneben wurde während der Theuerung Roggen-

und Weizenmehl in beträchtlicher Menge aus Rußland und Schweden

eingeführt, begünstigt durch den Umstand, daß durch Verordnung

vom 29. Mai 1847 von Anfang Juni bis Ende August zur Er

leichterung des Nothstandes die Acciseansätze für Weizen- und

Roggenmehl wie für fremdes feines und grobes Roggenbrod auf

die Hälfte ermäßigt wurden. Von Roggenbrod war die Accise-

erhebung vom 1. Mai bis Ende Juli sogar gänzlich suspendirt worden.

Der zahlenmäßige Erfolg dieser Maßregeln tritt darin zu

Tage, daß die Mehl», Grütze-, Graupen- und Brodeinfuhr

von 253 102 T im Durchschnitt der Jahre 1836—45, in 1847

auf 949 725 W stieg. Man wird geneigt sein, eine bedeutende

Steigerung des Kartoffelconsums anzunehmen, aber diese Vermuthung

geht durchaus fehl, denn dem mittleren Kartoffelverbrauch von

101708,s Scheffel für 1836—45 stehen für 1847 nur 96505

Scheffel gegenüber. Einestheils mag die in 1845 zuerst aufgetretene

Kartoffelkrankheit den Uebergang von Getreide- zur Kartoffelnahmng

verhindert haben, anderntheils aber ward durch eingeführtes Mehl

und Brod der Ausfall an Weizen in Körnern vollständig gedeckt.
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Aehnlich liegen die Verhältnisse 1854—1856, Die theilweise

Sperrung der Zufuhren zur See und die allgemeine Theuerung

bewirkten eine Abnahme des Weizenconsums, ohne daß jedoch dies

mal der Consum von Roggen wie von als solchem eingeführten

Mehl, Grütze und Brod bemerkenswerth gestiegen wäre. Dagegen

wurden Kartoffeln in diesen Jahren etwas häufiger gegessen.

Die Thatsache, daß der Consum an Gerste abnimmt von

durchschnittlich 5 706,1 Scheffel jährlich in 1836—45 auf 4443,1

Scheffel in 1846—55 und auf 3 126,s Scheffel in 1856—60,

und daß er dann ganz verschwindet, erkläre ich theils dadurch, daß

die Gerste immer mehr in Mehl' und Grützeform eingeführt wurde,

theils damit, daß früher Gerste auch in Klößen und Pfannkuchen

verbraucht wurde, was jetzt aufgehört hat.

Tab. 2,
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Tab. L.

Verbrauch an Schlacht- und Mastvieh, gesalzenem

und geräuchertem Fleisch:

Im Jahre
Ochsen Kiihc

Stück

gemäst. nücht,

Stück Stück

Kälber
Schweine

Hammel

Ferkel und Lämmer

Schafe

Gesalzenes

n, qeriiuch.

Fleisch

Stück St>>ck Slück Stück Stück Pfund

1836 1185 584 3438 2841 3989 241« 4665 2615 83 361

1837 1254 61« 3351 2591 3684 2366 4602 2536 86 61«

1838 1154 610 3322 2837 4221 3168 4937 2425 92 587

1839 1187 616 2185 4745 3506 3661 4920 2058 79 89«

184« 1«S8 620 1985 4787 3147 3052 - 6376 2152 81 515

1841 1007 61« 2176 5005 3685 2393 5326 1864 98 259

1842 955 68« 2141 5038 3313 2644 6519 2026 99 511

,843 876 701 2049 5093 3387 1958 6453 2197 84 4R

1844 1003 70« 2360 5476 3141 1695 6358 2249 80 35S

1845 884 719 2004 4943 3389 2615 6046 200« 78 708

1846 742 762 1454 5555 3036 3147 563« 190« 67 254

1847 681 899 1389 5867 1775 2049 561« 1747 59 470

1848 635 906 1541 5466 1876 1545 5376 1461 55 43«

1849 562 982 1833 5087 2476 2009 5416 1848 68 55S

185« 58« 1145 1800 4895 3362 2377 6026 1909 70 138

1851 6«S 1332 1841 4876 3961 2657 6629 1826 71 207

1852 622 1364 1903 5622 3295 2298 6448 1875 6« 942

1853 583 1533 1541 6143 2558 2155 6031 1423 60 036

1854 456 1463 1504 5085 2916 1744 6483 1259 52 772

1855 465 1442 1711 526« 2883 1319 5139 973 57 992

185« 533 171« 1338 5957 2895 2523 5412 1054 57 243

1857 509 1749 1454 5744 2831 2196 5761 1161 63 526

1858 508 1669 1317 5172 2863 2342 5413 1091 72 «37

1859 498 1626 III« 4973 3019 3094 5076 1012 71 427

186« 507 169« 1229 516« 2537 3749 4711 1023 74 31«

1861 675 1388 1451 5181 3173 245« 5129 98« 60 343

1862 656 1545 1636 5327 3448 2225 5984 SS3 61 595

1863 639 1997 2042 5894 4394 1945 5758 1013 59 121

1864 668 2165 2337 5788 6656 1085 6277 1056 78 464

1365 68« 2310 2977 584« 6522 327 7304 1168 69 978

1866 707 2354 2736 5143 7288 54« 6771 1134 64 254

1867 773 2032 2348 56«9 8034 294 6153 1016 77 287

1868 908 2167 2274 6586 8«33 345 6284 1«55 71356

Im Durchschnitt

drr Jahre

1836-1845 1053,» 646,4 2501, i 4335,« 3546,2 2596,2 5620,2 2212,2 87 «22

1846-1855 593,4 1183,s 1651,7 5886, s 2813,« 2180 5883,8 1622,1 62 38«

1856-1865 587,s 1734,s 1789,1 5504,1 3833, s 2I93,e 5682, s 1051,1 66 804 <

1866-1868 796 2134,3 2452,7 5779,3 7735 393 6402,7 1068,8 70 965,7
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Die Tabelle 2 zeigt uns de» am meisten in Betracht kommen

den Fleischverbrauch in seiner Größe und in seiner Vertheilung

auf die einzelnen Fleischgattungeu, Allerdings ist auch iu Lübeck,

wie fast überall, das Gewicht der geschlachteten Thiere nicht erhoben

morden. Die Nachweifungen beschränken sich auf die Stückzahl,

Wie im allgemeinen der Fleischkonsum in den ersten Jahren

unserer Periode am beträchtlichsten ist, so steht auch der Verzehr

von Ochsen bei weitem am höchsten in dem ersten Decennium mit

1053,3 Stück jährlich, im folgenden Jahrzehnte sinkt er fast bis

auf die Hälfte, auf 593,4 durchschnittlich, für das Jahr 1854

sogar auf 456 Stück, in dem dritten Jahrzehnte mit 587,3 Stück

jährlich nimmt der Ochsenconsum noch etwas ab, hebt sich aber

wieder für 1866—68 auf 796 Stück,

Dagegen wächst der Verbrauch von Kühen ohne Unterbrechung

sehr stark. Dem zehnjährigen Durchschnitt für 1836—45 mit

646,4 Kühen jährlich entsprechen für 1846—55 jährlich 1183,3

Stück, für 1856—65 jährlich 1784,« Stück und für 1866—68

jährlich 2184,3 Stück, Wir haben also in einem Drittel Jahr

hundert mehr als eine Verdreifachung der Zahl der jährlich ver

zehrten Kühe vor uns. Selbst die fünfziger Jahre bringen so gut

wie keine Unterbrechung der steigenden Bewegung des Kuhverzehrs,

während sie in Bezug auf die Ochsennahrung ganz außerordentlich

niedrige Zahlen aufweisen.

Der Verbrauch von Mastkälbern sinkt von 1836 bis 1859

allmählich von 3438 Stück auf 1110 Stück, demnach auf weniger

als ein Drittel, steigt dann aber rasch auf 2452,7 Stück jährlich

im Durchschnitt von 1866—68,

Nüchterne Kälber werden in den ersten Jahren unserer

Periode noch vielfach verschmäht, später verdrängen sie zu einem

großen Theil die Mastkälber aus dem Consum, Ihre jährlichen

Durchschnittsziffern sind für unser erstes Jahrzehnt 4335,« Stück,

für das zweite 5386,6 Stück, für das dritte 5504,i Stück und für

1866—68 5779,3 Stück.

Der durchschnittliche jährliche Schweine>Verbrauch sinkt von
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3546,2 Stück im ersten Jahrzehnt auf 2813,8 Stück im zweiten

Jahrzehnt, hebt sich dann erfreulicherweise wieder im dritten Jahr

zehnt auf 3833,8 Stück, um sich schon in 1866—68 mit 7785

Stück zu verdoppeln.

Das Essen von Ferkeln hört allmählich auf, Spanferkel

werden ein zu theurer Leckerbissen, Da sich eine Mästung verlohnt,

werden sie frühestens in einem Gewicht von 120 —150 W als

Schweine geschlachtet. Von 2596,2 Stück sinkt ihre Zahl auf

2180 Stück in 1846—55, bleibt wenig verändert im folgenden

Jahrzehnt und beträgt in 1866—68 nur noch 393 Stück jährlich.

Der Verzehr an Hammel und Schafen ist fast constant.

Die Durchschnittszahlen der drei Jahrzehnte sind 5620, resp,

5883,8 und 5682,s, und von 1866—68: 6402,7 Stück jährlich.

Die Zahl der geschlachteten Lämmer sinkt auf kaum die

Hälfte, von durchschnittlich 2212,2 Stück in 1836—45 auf 1622,1

Stück in 1846—55 und 1051,1 Stück in 1856—65, welcher Zahl

sich 1068,3 Stück jährlich für 1866—68 anschließen.

Die Einfuhr von schon gesalzenem und geräuchertem

Fleisch in das Consumtionsgebiet verändert sich nicht wesentlich,

sie beträgt 87 022 T für das erste, 62 380 W für das zweite,

66 804,4 W für das dritte Jahrzehnt und 70 965,7 W für 1866-68

durchschnittlich im Jahr,

Dazu ist im Einzelnen manches zu bemerken.

So finden wir bei 1840 und 1842 die Erklärung, daß der

Ausfall an Ochsen, Schweinen, Ferkeln und Mastkälbern haupt

sächlich durch den holsteinischen Zoll bewirkt sei, da die dänische

Handelspolitik den Hansestädten zu schaden und den Verkehr nach

Altona und Kiel zu ziehen suchte, wodurch in Lübeck Ende der

dreißiger und Anfang der vierziger Jahre eine Stagnation des

Handels entstand. Der wesentliche Grund aber für die Thatsache,

daß die Zahl der eingeführten Ochsen, Mastkälber und Schweine

von Mitte der vierziger bis Mitte der fünfziger Jahre so wesentlich

sinkt und dann noch Jahre lang so niedrig bleibt, liegt in der Zoll

aufhebung in England und der damit verbundenen, zum Theil auch
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aus anderen Ursachen hervorgegangenen Preissteigerung auf dem

kontinent. Aus den Lübeckischen Nachbarländern gingen seitdem

ganze Schiffsladungen von Schlacht- und Mastvieh nach England,

Betont wird auch die durch die Eisenbahnen erfolgte Annäherung

der Productionsländer an die großen Binnenstädte,

An die Stelle der ausgezeichneten jütischen Ochsen traten Kühe

und elende nüchterne Kälber in beträchtlichem Maße in die Nahrung

der Lübecker Bevölkerung ein.

Der große Ausfall namentlich in Bezug auf den Consum von

Schweinen und Ferkeln, aber auch von Ochsen, Mastkälbern,

Hammeln, Schafen und Lämmer!, in dem Theuerungsjahr 1847

kann um so weniger befremden, da der Landwirth bei den hohen

Kornpreisen in der Aufzucht und Mast von Vieh keine Berechnung

fand, und da fortgesetzt im großen getriebene Schiffstranspvrte ans

den benachbarten Ländern nach England gingen.

Im Revolutionsjahr 1848 finden wir die Nachwirkung aus

dem vorigen Jahre, dazu kam die Hemmung der Schiffahrt und

die Stockung des Handels in Folge des Schleswig-Holsteinischen

Aufstandes (1848—51), sowie die Cholera, Uebrigens würde ohne

die stattgehabte und in anderen Beziehungen zu den Beschwernissen

zu rechnende Einquartierung fremder requirirter Truppen der Aus

fall an Lebensmitteln noch bedeutender gewesen sein.

Im Jahre 1849 steigerte sich der Hauptfleischconsum in allen

Gattungen mit Ausnahme des Ochsenfteisches, für dessen weiteres

Znrücktreten aus dem Consum noch geltend gemacht wird, daß die

Zahl der kleinen Schlächter, die sich fast nur mit Hausiren be

schäftigen und dabei manches Kuhfleisch für Ochsenfleisch verkaufen

mögen, nicht wenig vermehrt morden fei.

Im Jahre 1850 war die Viehzucht wieder auf ihren normalen

Stand gebracht, so daß ein größeres Angebot von Fleisch erfolgte,

und diesem Angebot entsprach allgemein ein größerer Consum um

so mehr, da sich wegen der Bauten im Hafen und an der Lübeck-

Buchener Bahn eine nicht unbedeutende Anzahl fremder Arbeiter

in der Stadt aufhielt.
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Auch in 1851 war nvch eine große Zahl von Eisenbahn

arbeiten! innerhalb der Acciselinie beschäftigt; zudem brachte dies

Jahr für einige Monate eine bedeutende österreichische Besatzung

Doch geben uns die offiziellen Zahlen nur einen Theil des Mehr-

consuins in diesen Jahren, weil die Acciselinie durch die großen

von dem Eisenbahnbau und der Hafenerweiterung hervorgerufenen

Veränderungen in der nächsten Umgebung der Stadt so vielfach

durchbrochen war, daß die Ueberwachung derselben ungenügend

wurde, trotzdem eine neue Accise-Hebnngsstelle eingerichtet ward und

eine beträchtliche Verstärkung des Accisepersonals erfolgte. Der

Mehrconsum in den Jahren 1850 und 1851 erstreckte sich besonders

auf Schweine- und Schaffleisch, Als jedoch in 1852 die besonderen

consumfördernden Umstände nicht mehr vorhanden waren und einige

tausend Consumenten wieder ausfielen, sank damit auch der Schweine-

und Schaffleischverbrauch zurück.

Die Theuerungs' und Kriegsjahre 1853—1856 hatten eine

weitere beträchliche Einschränkung des Fleischverbrauchs unserer

städtischen Bevölkerung zur Folge, Zudem machte sich die Handels

krisis von 1857 noch lange fühlbar. So dauerte die Abnahme des

Hauptfleischconsums bis zu Ende der fünfziger Jahre, Dann steigt

der Fleischconsum, Der Umstand, daß l 863—64 preußische Truppen

in Lübeck einquartiert waren, und daß 1864 gegen 7000 Passagiere

mehr mit Dampfschiffen ankamen als 1863 wird nicht unwesentlich

auf die Steigerung des Fleischverbrauches mitgewirkt haben. Ebenso

machte sich 1867 die verstärkte militärische Besatzung Lübecks

geltend und daneben, wie auch in 1868, der nahe bevorstehende,

resp. am 11, August 1868 sich vollziehende Anschluß Lübecks an

den Zollverein,

Tab, 3,
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Tab. S.

Verbrauch an Milch, Butter und Käse!

Käse

Im Jahre
Milch Butter

feiner ^
Holstein.

Mecklenburg.
Kanne» Pfund Pfund Pfund

183« 1 883 245 514 «45 . 28 016 135 40«

1837 1 884 285 49« 925 3V 805 180 05«

1838 1 823 «55 543 349 28 81« 157 25«

1839 1 832 415 499 537 26 654 158 1««

184« 1 743 15« 577 402 23 819 139 225

1841 1 726 275 «38 956 22 685 163 10«

1842 1 72« 735 607 871 29 171 144 388

1843 1 71« «45 «49 670 37 236 161 888

1844 1 743 825 «2« «83 36 242 133 90«

1845 1 756 245 639 404 41 222 133 175

184« 1 734 705 6«9 164 23 584 146 187,5

1847 1 745 31« 610 805 24 968 115 600

1848 1 799 49« «20 071 23 «31 108 70«

1849 1824 525 660 354 24 884 112 725

185« 1 853 205 676 95« 29 14« 125 712,5

1851 1 865 «85 691 121 43 49« 138 325

1852 1 881 51« 678 418 33 943 126 850

1853 1 837 50« 699 186 29 504 129 050

1854 1 80« 32« 678 050 34 955 108 60«

1855 1 829 94« 648 663 41 734 89 050

1856 1 829 005 624 104 31 «23 89 525

1857 1 734 16« , 619 00« 45 805 71625

1858 1 «57 92« 580 951 3« 21« 77 45«

1859 1 «78 605 582 888 48 87« 79 975

186« 1 670 100 596 702 40 715 30 900

1861 1 «33 «50 562 136 4« 536 III 900

1862 1 607 595 569 328 42 29« 99 200

1863 1 579 575 «40 743 47180 124 400

1864 1 741 530 683 593 78 109 140 900

1865 1 744 935 703 499 89 905 186 725

1866 1 «84 425 746 818 96 511 212 800

1867 1 617 300 785 579 93 952 230 412,5

1868 1713 015 IM5 «98 61579 137 375)

Im Durchschnitt

der Jahre

1836—1845 1782 887,s 578 784,2 30 466 150 697,s

1846—1855 1 817 159 663 278,8 30 924,5 121 086

1856—1865 1688 447,5 616 295 5«124,s 106 265

1866-1868 1 «71 580 766 198,5 97 731,5 221 606,25

l18«ö—18«7)
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Milch, Butter und Käse nehmen nach Tab. 3 einen hervor-

ragenden Platz ein unter den Nahrungsmitteln der Bevölkerung .

von Lübeck,

Daß wir unter dem in Karren a 60 Kannen und Trachten

K 15 Kannen angegebenen Milchquantum nur die frische, ganze

oder volle Milch zu verstehen haben, darauf deutet eine Preis

angabe für 1845, Lübeck kennt so wenig wie der ganze Norden

das zweifelhafte Gemisch der sog, halben Milch oder Marktmilch,

d, i. der abgerahmten Abendmilch mit der unabgerahmten Morgen

milch, refp. umgekehrt, worunter Paris (A, Husson) und die Schweiz

laboriren. Zu diesem Consum an frischer Milch dürfte noch ein

ebenso großes Quantum entrahmter süßer Milch und ein gleiches

Quantum säuerlicher Buttermilch zu rechnen sein. Leider fehlen

hierüber alle Angaben.*) Der Consum an frischer Milch erreichte

in den Jahren 1836—45 durchschnittlich die beträchtliche Höhe von

1 782 887,5 Kannen, betrug ein wenig steigend im folgenden Jahr

zehnt 1 817 159 Kannen, fiel im dritten Jahrzehnt leider auf

1688 447,5 Kannen und in 1866—68 noch weiter auf 1671580

Kannen jährlich.

Dagegen stieg der Butterverbrauch von 578 784,2 W im

ersten Jahrzehnt auf 663 278,8 W im zweiten, fiel allerdings für

das dritte Jahrzehnt auf 616 295 T jährlich, aber in 1866—67

steht der Butterconsum höher als je mit 766 198,5 W jährlich.

Der Consum an feinem Käse erreichte von 30466 W jährlich

*) Herr Polizeirath Dr. Ad. Hach hat die Freundlichkeit, mir

zum Correcturbogen mitzuthcilen, daß die Unterscheidung zwischen

„ganzer" und „abgerahmter" Milch zuerst in der Verordnung, betr.

die Controle der in den Handel gebrachten Kuhmilch und Butter, vom

13. Juli 1881 juristisch fixirt worden seii factisch habe es schon in

der behandelten Periode Schillings-, Sechslings» und Dreilingsmilch

gegeben, und zwar nicht der Quantität sondern der Qualität nach.

Die auf persönlicher Erinnerung ruhende gefällige Mittheilung vermag

jedoch über die Beschaffenheit dieser sich wie 1 zu zu ver

haltenden Milchsorten nichts näheres zu bestimmen, und ebenso auch

nicht über die Beschaffenheit des behandelten zur Cousnmtion ver>

acciseten Milchquantums,
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im ersten Jahrzehnt im zweiten 30924,5 W, im dritten Jahrzehnt

schon 50124,3 Ä und in 1866—67 sogar 97 731,5 T jährlich.

Indessen fällt der Verbrauch von Holsteinischem und

Mecklenburgischem Käse von 150697,6 W durchschnittlich in

den Jahren 1836—45 auf 121086 T in 1846—55 und auf

106 265 T in 1856—65; erst 1866—67 gewinnt er die bisher

nicht erreichte Höhe von 221 606,2 5 W jährlich.

Es ist benierkenswerth, daß die Theuerungsjahre auf den

Milchconsum keinen nachweisbaren Einfluß gehabt haben. An

Butter mangelte es ebenfalls nicht; zur Ergänzung der nicht ge

nügenden Zufuhr aus der Nachbarschaft gingen in dem einen Jahr

1847 aus den Niederlagen von größtentheils sinnischer Butter, die

früher in der Stadt weniger bekannt war, 139 678 W in den

städtischen Verbrauch über, so daß der Butterconsum nur wenig

hinter dem vorjährigen zurückblieb. Auch in der Folge war die

Zufuhr sinnischer Butter in den Consum Lübecks beträchtlich. Die

Jahre des Krimkrieges waren auf den Butterverbrauch ohne nach

weisbaren Einfluß, erst nachher fiel in Folge der durchgehend

hohen Preise dieses Artikels sein Consum etwas bis zum Jahre

1862, von wannen er schnell zu bedeutender Hohe hinaufging.

Ebenso stand der Verbrauch des mageren Holsteinischen und Mecklen

burgischen sog. Lederkäses erst nach dem Krimkrieg am tiefsten und

wenige Jahre später 1866—67 am höchsten. Der Eingang von

feinem Holländischen und Schweizer Fettkäse in das Accisegebiet

weist beträchtliche unmotivirte Differenzen bei den einzelnen Jahren

auf, die sich nur durch Bedarfsbeschaffung für längere Zeit und

Ausgleich der wirklichen Consumtion in zwei bis drei Jahren er

klären lassen.

Tab. 4.

23'
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Tab. 4.

Verbrauch an Geflügel und Wild,

Gä»sc Hühner Kille» Hirsche

Hasen

Rebhühner
Kramums

«ögel
Im Jahre

und

Kalkilte» Enten Taube» »iche Schnepfe»

Stück Stück Stück Stück Stück Stück

1836 12 «62 15 426 30 480 128 2049 1174 2M

1337 9 997 15 463 30 018 171 1732 1108 IM

1838 9 666 15 78« 28 825 131 1922 1549 I4l«

1839 9 378 14 509 26 571 12« 1364 2094 B>

1840 9 302 13 693 27 344 127 1728 1947 34W

1841 9 547 15 391 31085 ISS 1848 1552 IM

1842 10134 17 012 28 3«8 110 2353 223« 22W

1343 6 906 14 843 25 163 117 2095 1655 «54

1344 6 881 14 639 27 505 128 1757 1385 870

1845 6 215 15 044 26 681 119 1535 155« 33M

1846 9 085 13 811 24 377 13« 1566 1563 540

1847 5 216 10 026 12 509 166 1753 1427 10«

1843 5123 8 860 17 373 226 1132 808 IN

1849 5 704 10 448 17 42« 217 114« 701 384

185« 6 70« 11093 16 125 114 863 831 so«

1851 6 236 11529 15 86« so 766 1036 2S4

1852 7 359 11447 17 237 35 878 1434 108

1853 5 773 11176 15 «72 34 1138 1621 23«

1854 6 037 8 891 14 227 6S 1185 900 34

1855 4 732 8 388 15 751 SS 1237 728 28«

1856 4 484 8 606 12 234 77 97« 1092 1182

1857 5 412 8 963 18 544 S4 1203 1297 51,^

1858 3 986 8 478 16 301 87 1305 1687 I3S«

1859 6 133 9 407 17 006 104 1147 2019 126

1860 4 631 9 939 14 834 114 106« 1771 276«

1861 4 953 10 279 13 781 98 99« 2117 17S

1862 3 942 8 619 12 493 87 98« 1406 233

1863 5 213 9 184 14 525 11« 712 876

1864 4 704 10 403 16 987 113 347 1258 2«3

1865 516« 11 533 17 872 143 9«8 1697 184

1866 5 249 10 146 15 638 109 727 1824 1«?

1867 4 987 9 001 14 327 IIS 32« 2060 13«

1868 5 042 7 786 14 280 83 3«8 1903 122

Im Durchschnitt
der Jahre

1836—1845 9 008 16 18« 28 248 130, s 1889,3 1625 1823.7

1846-1855 6 196, s 10 566.» 16 595,« 109,8 1170,8 1104,g 27I,s

1856—1865 4 861,s 9 541,e 15 457,7 98,7 1019,4 1522 K82.I

1866—1868 5 092,7 8 977,7 14 748,s 102, s 805 1929 121,7
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Es liegt in dem Charakter der alten noch nicht rechnenden

und mehr naturalwirthschaftlichen Zeit! das leben und leben lassen.

Noch heute sehen wir in wirthschaftlich zurückgebliebenen Gegenden,

namentlich in Gutsdistricten, Hof und Felder voll Geflügel und

Wild, Die Begleiterscheinungen der Gänse sind grüne unkrautvolle

Brachen statt der reinen erst Kornerträge ermöglichenden Aecker,

Die Hirsche und Rehe verwüsten die Saaten der Menschen, und

die Hasen ihre Kohlgärten, Hühner, Enten und Tauben pflegen

ivie alle Hausthiere in zu großer Zahl gehalten und zu schlecht

genährt zu werden, um große Erträge liefern zu können. Sobald

sein Bewußtsein erwacht, tritt der Mensch in den Kampf gegen die

leblose wie gegen die lebendige Natur, er tödtet das überwiegend

schädliche Wild und berechnet den Nutzen seiner Hausthiere, Er

findet keine Berechnung bei verunkrautetem Acker und nur halb aus-

gedroschenem Korne, er schränkt lieber die Zahl seiner Gänse, Enten,

Hühner und Tauben ein und verlangt die Sicherung seiner Saaten und

Weiden vor dem Wilde, er fordert auf seinem Felde das Jagdrecht.

Dieses erwachende Bewußtsein des bäuerlichen Landwirthes

prägt sich aus auf Tabelle 4 in dem Consum von Geflügel und

Wild in der Stadt Lübeck.

Die Zahl der eingeführten Gänse und Kalekuten fällt von

durchschnittlich 9008 Stück in den Jahren 1836—45 auf 6195,s

Stück in 1846—55 und weiter auf 4861,8 Stück in 1856—65,

während die Jahre 1866—68 eine geringe Steigerung zu 5092,7

Stück aufweisen.

Die Zahl der zum Consum veracciseten Hühner und Enten

fällt in den gleichen Zeitabschnitten von 16180 Stück auf 10 566,9

Stück und weiter auf 9541,6 Stück und auf 8977,7 Stück; und die

Zahl der Küken und Tauben von 28 248 Stück auf 16 595,«

Stück, und weiter auf 15 45,7,7 Stück und auf 14 748,3 Stück.

Die hohen Einfuhrziffern für Hirsche und Rehe in 1848 und

1849 und die Minderung ihres Confums in den späteren Jahren,

sind der Ausdruck der Einführung der Jagdfreiheit. Der alte Be>

stand schmolz zusammen, so daß Hirsche und Rehe und ebenso

Hasen bedeutend seltener wurden.

Tab, 5,
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Tab. S.

Verbrauch an Fischen aller Art, Krebsen,

Krabben, Muscheln, Austern, gesalzenen Heringen und

geräucherten Lachsen-

?Mische aller Art, Krebse,
Austern

Heringe Lachs

Im Jahre >ikrabben und Muscheln gesalzen geräuchert

Pfund Stück Tonnen Pfund

1836 1 600 270 97 025 147Z 1150,5

1837 1 593 820 88175 1SUZ 1635,s

1838 1 188 320 96 95« 202Z» 2197

1839 1 200 97« 109 375 21S»°2 915

134« 1 751 950 101 175 228 139«

1841 1 815 500 54400 196 1716

1842 1 59« 660 60 725
182; z 1385

1843 1 315 650 52 800 149 1123,5

1844 1 180 680 45 500 206 Z Z 1445,5

1845 1 307 61« 46 800 139^ 1284

1846 1 896 72« 47 15« 1535

1847 1 727 315 37 500 1025« 1468

1848 1 423 460 39 «75 169ZZ 596

184g 757 14« 61 675 115 ^ 112«

1850 763 560 57 4«« 132zZ 1853

18S1 714 930 67 55« I92Z« 2585

18SS 754 23« 75 20« 137^ 1279

1853 601 87« 63 575 1«2,", 122«

13S4 896 93« 50 200 28IZ 1431

18S5 670 190 51 425 31iz 1385

1856 938 380 65 900 2I8Z 2302,5

1857 1 30» 630 76 525 206^ 2040

1858 763 20« 71875 220^ 1431

1859 651 770 101 025 180^ 1588

186« 909 28« 103 525 149,«2 2417

1861 74S 56« 85 925 119 1698,5

1862 851 51« 91 950 76^2 1139

1863 921 47« 105 35« 109^ 1194

1864 1 157 93« 117 05« sc«; 1661

1865 780 700 79 15« 3007

1866 638 380 93 975 183^ 3436

1867 722 360 96 «38 213zz 2701,5

1868 787 260 s37 675) 193/2 3427,5

Im Durchschnitt der Jahre

1836—1845 1 454 543 75 292,5 186, Z 1424,2

1846—1355 1 020 634,5 55 «75 173.7 1447,2

1856-1865 902 043 89 777,5 166,2 1847,8

1866-1868 716 000 95 «06,5

(1866-67j

I96,s 3188,s
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Daß Lübeck den Character einer Seestadt hat, zeigt uns die

Tabelle 5, Der Consum von frischen, „grünen" Karpfen, Sandarten,

Aal, Barschen, Brachsen, Hechten, Stören, Stinten, Rothaugen,

Butten, Dorschen, Bretlingen, Heringen, Krabben, Krebsen und

Muscheln weist im Durchschnitt der Jahre 1836—45 die stattliche

Zahl von jährlich 1454 543 W auf, leider fällt der Verzehr all

mählich unter die Hälfte, in 1840—55 steht er auf 1020 634,s W

jährlich, in 1856—65 auf 902 043 W und in 1866—68 nur

noch auf 716 000 W jährlich.

Als nach 184» die Hemmung der Schiffahrt und die Stockung

des Handels aufhörten, übten die neu eröffneten Eisenbahnen auf

den Fisch Handel eine nachhaltige Wirkung, Das Absatzgebiet der

Fische wurde bis tief ins Inland hinein erweitert. Nun war die

leicht verderbende frische Waare nicht mehr auf die Küstenplätze

beschränkt; mit dem weniger dringenden Angebot stiegen auch die

Preise in den Hafenstädten und der Consum nahm ab. Unter der

Einwirkung der Handelskrisis von 1857 stieg der Fischverbrauch

noch einmal bedeutend an, aber er sank wieder in den folgenden

Jahren fast bis zur Hälfte,

Zu den frischen Fischen kommen als Volksnahrung noch die

gesalzenen Heringe in Betracht, deren jährlicher Consum von

186,2 Tonnen durchschnittlich in 1836—45 auf 173,7 Tonnen in

1846—55 und auf 166,2 Tonnen in 1856—65 sinkt, sich aber

dann wieder hebt auf 196,8 Tonnen in 1866—68, Der stärkste

Verzehr des gesalzenen Herings in den Jahren des Krimkrieges und

am Ende unserer Periode lasse» ihn als Begleiter der Kartoffeln

auf dem Tische des Armen erscheinen.

Der Consum an Austern und Lachs, dieses Luxusessens der

Reichen, gewinnt in unserer Periode beträchtlich an Ausdehnung.

Der Austernconsum beträgt im ersten Jahrzehnt durchschnittlich

75 292,5 Stück, nach einer Depression auf 55 075 Stück im zweiten

Jahrzehnt steigt er auf 89 777,5 Stück im dritten Jahrzehnt und

in 1866—67 auf 95 006,5 Stück jährlich. Daneben hebt sich der

Verzehr ^'von geräuchertem Lachs von durchschnittlich 1424,2 W in

1836—45 auf 1447,2 « in 1846-55, auf 1847,8 « in 1856—65

und auf mehr als das doppelte der Zahl für das erste Jahrzehnt,

auf 3188,3 W jährlich in 1866—68.

Tab. 6,
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Tab. «.

Verbrauch an Obst und Früchten!

Im Jahre ««.r,

1836 23 956

1837 15 440

1838 19 432

1839 10 730

1840 22 336

1841 22 224

1842 43 263

1843 26 043

1844 33 153

184S 14 475

1846 28 710

1847 26 800

1848 15 495

1849 34 54«

185« 23 42«

1851 27 478

1852 31016

1853 29 374

1854 5182

1855 17 038

1856 6 959

1857 48 «99

1858 38 484

1859 22 861

1860 33 532

1861 8 481

1862 36 457

1863 26 23«

1864 35 717,5

1865 17 361

1866 41 903,5

1867 26 746

1868 64 022, s

Im Durchschnitt der Jahre

1836-1845 23 105,2

1846-1855 23 905, Z

1856-1865 27 418,2

1866-1863 44 224

Getrocknetes Obst «Zitronen und Orangen

Pfu„d Stück

94 525 330 775

71 900 300 725

73 05« 313 175

70 200 291 275

78 700 264 575

63 000 256 250

79 475 260 200

91 875 244 875

61 975 284 125

75 875 202 600

«3 700 196 900

74 675 190 55«

INI 225 181 75«

92 65« 16« 375

83 650 213 650

»S 475 214 600

122 125 246 300

101 675 179 425

131 625 157 375

101 20« 173 00«

124 775 194 70«

84 275 187 750

113 950 208 625

106 675 213 20«

104 875 230 725

149 175 228 35«

119 475 226 30«

116 350 220 55«

125 925 212 «5«

114 450 206 85«

123 225 233 975

130 650 202 575

161 862.5 ^143 725^

76 057,5 274 857,5

95 800 191 392,5

115 987,5 212 91«

133 579,2 218 275

(1866—67,
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Auf Tabelle 6 sehen wir eine Folge der erfreulichen That-

sache, daß man in den Nachbargebieten von Lübeck eifrig die Be-

pflanzung der kahlen Kohlhöfe mit guten Obstbäumen betrieb und

viel Sorgfalt auf die Pflege derselben verwandte. Unendlich wohl-

thätig muß die Anpflanzung für die Hausbewohner, jung und alt,

geworden sein, wird das Haus doch erst durch den schattigen Garten

mit blühenden und fruchttragenden Bäumen und singenden Vögeln

ein wahres erquickendes Heim, Leider ist unser nordisches Klima

dem Obstbau nicht günstig. Die späten Nachtfröste schaden viel

und vernichten oft die reichste Obstblüthe in einem Maße, daß der

Ertrag gleich Null ist. Aber nicht immer sind wir beschränkt auf

die unvertretbaren, inponderabilen, immateriellen Früchte; in man

chen Jahren haben wir außerordentlich reiche Ernten zu verzeichnen,

so daß wir sie bei dem Mangel an genügenden Dörrapparnten und

bei dem vollständigen Fehlen der Mostpressen nicht einmal be

wältigen können. Noch in den letzten Jahren war für gutes Tafel

obst nicht mehr als 2—3 ^ per Tonne zu erzielen, so daß es

vielfach als Schweinefutter Verwendung finden mußte.

Wie der Obstconsum im großen und ganzen stieg, zeigen uns

die Durchschnittszahlen. An Aepfel und Birnen wurden jährlich

gegessen in 1836—45- 23105,2 Scheffel, in 1846—55- 23 905,3

Scheffel, in 1856—65: 27 418,2 Scheffel und in 1866-68:

44 224 Scheffel.

An getrocknetem Obst nahm der Verbrauch in gleichem Maße

zu, er betrug im ersten Jahrzehnt 76 057,5 W, im zweiten 95 800 W,

im dritten 115 987,5 W und in 1866—68: 138 579,2 T jährlich.

Dagegen steht der Verbrauch von Citronen und Orangen

im ersten Jahrzehnt am höchsten mit 274 857,5 Stück jährlich, er

fällt im zweiten Jahrzehnt auf 191 392,5 Stück und steigt wieder

im dritten Jahrzehnt auf 212 910 Stück und weiter in 1866—67

auf 218 275 Stück.

Die großen Schwankungen von Jahr zu Jahr im Consum von

frischem Obst erklären sich aus der guten oder schlechten Ernte und

in Verbindung damit aus der Höhe der Preise; im Jahr 1848

dagegen aus der Furcht vor der Cholera.

Tab. 7.
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Tab. 7.

Verbrauch an Salz-

LKneburger

jM Jahre »nd Oldcsloer
Englischrs

Im Jahre

Lünedurger

und Oldcsloer
Snglisches

Pfund Pfund Pfund Pfund

1836 50 225 423 41« 1856 353 325 433030

1837 45 15« 486 005 1857 227 725 4«l 570

1838 49 000 468 455 1853 196 00« 470 S4«

1839 38 15« 436 80« 1859 221 025 39« 840

184« 47 95« 458 12« 186« 233 800 323 830

1841 44 45« 404 32« 1861 265 650 472 160'

1842 58 975 511 42« 1362 222 775 497 12"

1843 67 55« 415 37« 1863 229 600 388 310

1344 86 625 472 42« 1864 433 375 391 560

1845 70175 458 77« 1865 293 025 392 080

1846 66 675 487 240 1866 454 737,s 415 120

1847 59 85« 417 950 1867 1 233 312,s 1 076 «60

1848 78 835 425 62« 1863 MI 562, s 277 550^

1849 52 500 365 56« Im Durchschnitt

1850

1851

1852

1853

1854

76 300

122 5««

419 22«

38« 29«

441 74»

43« 220

386 23«

der Jahre

1836-1845

1846—1855

1856—1865

1866—1867

55 825

136 39«

268 63«

844 025

453 609

403 56«

416 873 z

760 8S«

57 225

142 45«

371 35«

18S5 336 175 231 53« Englisches und Spanisches

Der Verbrauch von dem feinen und theuren Englischen

Salz fällt von durchschnittlich 453 609 W in den Jahren 1836—45

auf 403 560 W in 1846—55 und hebt sich in 1856—65 nicht

höher als auf 416 873,3 W jährlich. Seit 1861 ist Spanisches

Salz mit dem Englischen zusammen notirt.

An Lüneburger und Oldesloer Salz wurden durchs

schnittlich verzehrt im ersten Jahrzehnt 55 825 W, im zweiten

136 390 W und im dritten 268 630 W jährlich.

Die exorbitanten Ziffern für 1866 und noch mehr für 1867

sind auf den bevorstehenden Zollanschluß zurückzuführen, sie stellen

zweifelsohne nicht den faktischen Consum dar.

Tab. 8,
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Tab. 8.

Verbrauch an Korn zum Brauen und Branntweinbrcnnen,

Brauerkorn Bl anntweinlirenncrkorn

Im Jahre Gerfte Roggen Gerste

Scheffel Scheffel Scheffel

183« 32 763 1««65 1« «65

1837 31 426 10 287 10 287

1838 31 140 9 844 9 844

183g 27 947 8 «22 8 022

1840 26 634 1« 455 1» 455

1841 27 058 10 136 1» 136

1842 26 394 8 517 8 517

1843 25 529 7 347 7 347

1844 24 «30 8 166 8 166

1845 23 628 7 242 7 242

1846 22 50« 5 676 5 676

1847 18 199 411« 4 11«

1848 16 585 6 7«5 6 705

184« 13 315 8 43« 8 43«

1850 20 004 8 «32 «032

1851 22 296 7 473 7 473

1852 2« 62« 7 047 7 «47

1853 17 171 6 807 6 8«7

1854 16 569 5 628 5 628

1855 15 010 5 201 5 201

1856 13 746 4 872 4 872

1857 16 933 5 556 5 556

1858 17 652 3 141 3 141

1859 17 907 6 690 6 690

186« 20 312 7 509 7 509

1861 22 «72 8 760 8 76«

1862 20167 7 074 7 074

1863 23 39« 8 784 8 784

1864 17 484 12 624 12 624

1865 14 128 14 696,5 14 696, s

1866 1194« 13 631, s 13 631, s

.^,» D„rchschnitt der Jahre

1836—1845 27 654,9 9 008,1 9 008,1

1846—1855 18 726,9 6 510,9 6 510,9

1856-1865 18 379,1 7 970,7 7 970,7

Tab, 9,
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Tab. 9.

Verbrauch an Wein, Branntwein, Bier und Essig!

Wein

Sprit, Rum. Fremder

Korn»
ornnntmein

Fremdes

Bicr

Essig
>»i»!« Korn»

Im Jahrc
Arrnc

und Liqueure und liruck,!-

Flaschen Flaschen Flaschen Flaschen Kannen Kannen

1836 97 724 1554 18 082 349 1410

1837 160191 3150 23 565 1030 2 08»

1838 154 593 1725 17 240 675, s 7 095

1839 154 342 1165 18 84« 668 15 378.5

1840 150 851 319 16 290 691,s 21 667, s

1841 147 244 2759 15 98« 597, s 11 996, z

1812 141 239 716 29 79« 583 16 455

1343 127 271 2 566 3«S 21 255 1179 2011I,s

1844 122 248 4 246 1577 3« 142 912, s 24 090

1845 117 381 3149 757 41400 811 25 530

1846 114 045 3 722, s 1420 17 805 846, s 22 170

1847 113 919 3 286 423 23 520 828. s 17 64«

1848 112 693 3»63,s 1S3 15 064 733 15 877,s

1849 110 421 3115,s 39« 3183« 811 11 942

1850 112 639 3 155,s 517,s 47 724 827, s 1« «48

1851 109 156 3 352 415 51 776 773, s 11 992

1852 112211 3 402,s 537 120 295 950, s 25 260

1853 109 573 3 263, s 287 126 565 902,5 21 92«

1854 104 146 3197 254 100 51« 925, s 22 88«

1855 98 259 3 464,s 194 90 362 889, s 6 53«

1856 97 776 3165 134 107 405 838 8 660

1857 92 42« 2 977,s 197 136 742 955, Z 7 330

1858 96 403, s 21 562 1438 205 080 791 6 182,5

1859 98 831 73 641 — 218 712 I736,s 6 56«

186« 96 967 72 279 — 222 727 1623,s 4 947,s

1861 93 832, s 70 319 — 209 796*) 1574,s —

1862 94 593 69 287 — 257 958 1636 —

1863 91 848 66 655 — 314121 1500 —

1864 98 624 64162 — 302 601 1527  

1865 100 3«! 68 106 — 301 91« 1666  

1866 10« 687 66 453 — 186 376 1578  

1867 97 470 66 596 — 184 461 1608  

^1868 67 845 45 431 — 139 27« 1137^  

Durchschnitt der Ialirc

1836—1845 138 304, s 1408,7 23 258,4 749,7 14 581,s,

1846—1855 109 706,2 3 302,25 459,7 62 545,1 848,8 22 625,? Z

1856—1865 96 160,1 51 215,4 — 178 133,2 1384,» 6 736

1866—1867 99 078, s 66 524, s — 185 418,s 1593 (1856-60, —

') Bon 1861—18S8 Angabe de« fremden Bieres in Tonnen, die zu je 96 Kannen oder 192 Flasche»
umgerechnet sind.
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Die Tabellen 8 und 9 finden am zweckmäßigsten eine gemein»

schaftliche Behandlung. Während Tabelle 8 den Consum an ein<

heimischem Bier und Branntwein in Gestalt der eingeführten Roh»

stoffe darstellt, zeigt Tabelle 9 den Consum alkoholischer Getränke,

in soweit er die eingeführten Fabrikate trifft.

Der Verbrauch an Braugerste fällt von 27 654,9 Scheffeln

im Durchschnitt des Jahrzehntes von 1836—45 im folgenden

Jahrzehnt auf 18 726,9 Scheffel und weiter auf 18 379,1 Scheffel

in 1856—65. Diese Abnahme des Bedarfs an Brauerkorn wird

wiederholt hingestellt als eine Folge der hohen Kornpreise, der

Consum des einheimischen Bieres scheine als minder nothwendig

eine Einschränkung erfahren zu haben.

Wie die Einfuhrziffern des Branntweinkornes zeigen, ging

auch die einheimische Branntweinbrennerei zurück. Die mittlere

jährliche Consuintionsziffer des Brennerkorns betrug im ersten

Jahrzehnt 9008,1 Scheffel, im zweiten 6510,9 Scheffel und im

dritten 7970,7 Scheffel an Roggen und ebenso an Gerste. Daß

an Kornbranntwein in Lübeck weniger producirt wurde, darauf

hatte die Einfuhr von billigem Kartoffelsprit einen nicht zu ver

kennenden Einfluß, Begünstigt durch die hohen Kornpreise, be

sonders in 1847 und in den fünfziger Jahren, eroberte sich der

Kartoffelsprit den Markt. Ueber diese Concurrenz, die dem Korn-

branntwein auch in Lübeck erwuchs, erfahren wir durch archivalische

Aufzeichnungen aus 1839, daß sie damals erst seit 12 bis 15

Jahren (seit 1824—27) in der Gegend erschienen war, Kartoffel-

sprit war gleich bedeutend wohlfeiler als der von Korn gebrannte.

Sehr große Fabriken davon seien im Preußischen und allmählich

auch im Mecklenburgischen entstanden, er sei ein bedeutender

Handelsartikel geworden, der stark von Lübeck exportirt werde. Der

schlechtere Geschmack des rohen Produktes habe den Trinkern an

fangs widerstanden. Mehr und mehr aber sei die Fabrikation des

Sprites vervollkommnet worden. Man habe in neuerer Zeit durch

Kohlen, Vitriol und andere Mittel es dahin gebracht, dem Kartoffel

sprit den Fuselgeschmack zu nehmen, und ihm durch einige Zusätze,
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z, B. von Essigäther, einen weinartigen Geschmack zu geben. In

den großen preußische» Fabriken sei diese Veredelung am weitesten

gestiegen, und seit zwei, höchstens drei Jahren sei in Lübeck unter

dem Namen °/« Sprit ein Product aus dem Preußischen, haupt

sächlich direct von Stettin, einiges auch auf der Elbe importirt,

welches an Reinheit dem echten französischen Weinsprit gleich

komme, ihn an Stärke selbst übertreffe, daher statt seiner zu Ver

mischungen mit Rum, Arrac :c, gebraucht werde und den fran

zösischen Sprit mehr und mehr verdränge. Immer aber sei dies

Product nichts anderes als verfeinerter Kartoffelsprit, obschon

Preis-Courante aus Stettin ihn als französischen Sprit bezeichneten.

Aus Stettin eingezogene Nachrichten bestätigten, daß der sog. ^/«

Sprit ein in den dortigen Brennereien aus Feldfrüchten erzeugtes

Product sei, und daß er ganz ebenso wie der ordinaire Kartoffel

sprit die große den Brennereien bei der Ausfuhr bewilligte Rück-

accise genieße. Auch der Preis beweise es, denn während zur

nämlichen Zeit der aus Frankreich angelangte Weinsprit mit ge

ringem Nutzen zu 42—46 verkauft wurde, galt der sog.

Sprit 32—37 «L, der ordinaire Kartvffelfprit 19—25 ^. Der

"/s Sprit vertrage wie der französische eine Vermischung mit

Wasser zur Hälfte und gebe dann Branntwein von der gewöhn

lichen Stärke.

Sobald die lübeckischen Brenner bei billigeren Kornpreiseu

nur irgend ihre Rechnung finden konnten, gingen sie wieder an ihr

Geschäft. Aber erst die Verordnung vom 21. Mai 1858, wodurch

vom 1. Juli an die Accife von Brennerkorn und Kornbranntwein

aufgehoben wurde, gab der Industrie, die schon dem Tode nahe

war, von neuem Lebensmuth und Kraft. Von nur noch 3141

Scheffel Roggen und ebensoviel Gerste in 1858 stieg der Bedarf

in 1865 auf 14 696,5 Scheffel von jedem Korne.

Da nach einer archivalischen Notiz eine Last Roggen, und wohl

auch Gerste, 18—20 Anker 20 Kannen gleich 36,4 Liter) Brannte

wein lieferte, demnach der Scheffel etwa 7'/s—8 Flaschen, so haben

wir eine durchschnittliche jährliche Branntweinproduction von rund
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140 000, 101000 und 124 000 Flaschen in den drei Jahrzehnten,

Zu dem Consum dieser Eigenproducte gesellten sich an fremdem

Kornbranntwein im ersten Jahrzehnt rund 1400 Flaschen, im

zweiten an Sprit und fremdem Kornbranntwein rund 3800 Flaschen

und im dritten Jahrzehnt an Sprit, Rum, Arrac und

Liqueuren 51200 Flaschen jährlich.

Der Spritconsum geht, von angeblich nur rund 3000 Flaschen

im Jahre 1857, in Folge wiederholt stattgehabter Revision der

Declarationen der Schankberechtigten im Jahre 1858 anf rund

22000 Flaschen und im Jahr 1859 sogar auf rund 74000

Flaschen in die Höhe.

Die Vermuthung, daß die Angaben bei Spirituosen und Wein

zu niedrig sind, führt zu einer ständigen Klage in den Berwaltuugs-

berichten des Departements der Consumtionsciccise. Es bestand das

System der Pauschzahlung, des Abonnements, Nach Regulativ vom

9. April 1817, betreffend die Consumtionsaccise von Wein und

anderen Getränken, war es den Consumentcn gestattet, sich durch vor

herige Angabe ihres ganzen Jahresverbrauchs der detaillirten Berech

nung zu überheben. Zu dem Zwecke ließen sie in die am Central-

bureau der Accise eröffneten Register die Summen einzeichnen, die sie

halbjährlich zu bezahlen sich verpflichtet erachteten, nnd falls das

Departement diese Entbietungen den Verhältnissen angemessen fand

oder auf Grund derselben eine Nebereinkunft traf, hatte es dabei

für das laufende Jahr sein Bewenden,

Unter dem 30. Juli 1836 wurde wegen unbefriedigender Er>

träge eine Revision der Abgabe auf Wein und Spirituosen verfügt

und bei Nichteinreichung eines Abonnementsgesuches oder bei Nicht

annahme desselben halbjährliche Deklaration verlangt. Die ein

gereichten Declarationen sollten erforderlichenfalls durch einen körper

lichen Eid erhärtet werden.

Nach Ablauf des ersten halben Jahres wurde an sämmtliche

3554 Hausbewohner d, i. Haushaltlingsvorstände der Stadt — mit

Ausnahme der Wirthe u. von denen wie bisher eine vierteljährliche

Deklaration gefordert ward —, ein gedrucktes Formular zur halbjähr
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lichen Deklaration geschickt. Allerdings sandten 2182 Hausbewohner

das Formular zurück, declarirten jedoch nichts. Das Departement«

konnte sich das Zcugniß geben, daß es diese Sache mit besonderem

Eifer und mit Ausdauer behandelte ohne dabei zu ermüden. Ueber 50

Plenarversammlungen des Accisedepartements, die häufig über 5 Stun

den Zeit erforderten, waren fast nur für diesen Gegenstand angesetzt.

Mehr als 1000 Bürger wurden vernommen und ihnen bedeutet,

daß mit ihrer einfachen Erklärung „nichts verbraucht" die Sache

nicht abgethan sei, um so weniger, da sie durch ihre Unterschrift

sich erboten hätten, erforderlichenfalls zu beeidigen, daß nicht mehr

verbraucht sei. Hatte auch diese weitläufige Procedur hin und

wieder einen guten Erfolg, so bemerkte man doch bald, wie in

allen Ständen mit wenig Ausnahmen ein jeder sich angelegen sein

ließ, diese Abgabe für sich so wenig lästig wie möglich zu machen.

Das Departement betont, daß es bei diesen Verhandlungen den

Declaranten gegenüber durchaus nicht eine weiche Seite gezeigt

habe^ hätte man indessen mit einer besonderen Strenge verfahren

zu müssen geglaubt, dann wäre unausbleiblich die Abnahme einer

großen Anzahl Eide die Folge gewesen, worunter gewiß sehr viele

als falsch geleistet zu bezeichnen gewesen sein würden. Diesem

vorzubeugen hielt das Departement für angemessen, da es sich

häufig nur um wenig Mark, häufiger noch um wenige Schillinge

handelte. Nur vier Wirthe und Krüger mußten ihre Angabe be

eidigen; daß diese nach ihrem Verkehr nicht mehr als angegeben

verbraucht haben sollten, blieb dem Departement ein Räthsel.

Die Verwaltungsbehörde traute immer wieder der Abgabe von

Wein und Sprit ein besseres Resultat zu, als trotz aller an

gewandten Mühe erreicht wurde. Gegen Ende des Jahres 184ti

fand wieder eine Hauptrevision dieser Abgabe mit persönlicher Ver

nehmung einer Anzahl Consumenten statt, doch waren die dadurch

erzielten Früchte nicht erheblich. Dagegen wird das ganz außer

ordentliche Mehr an Sprit für das Jahr 1859 als eine Folge

der 1858 veranstalteten gründlichen Revision der Deklarationen der

Schankberechtigten hingestellt.
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Der Verbrauch von Weinessig verdoppelte sich in unserer

Periode, die ungefähr das zweite Drittel unseres Jahrhunderts

umfaßt. Und das fremde Bier drang siegreich vor in der Er

oberung Lübecks. Einem jährlichen Consum von 23 258,4 Flaschen

im ersten Jahrzehnt folgt das zweite mit 62 545,1 Flaschen und

das dritte Jahrzehnt mit 227 705,2 Flaschen fremden Bieres.

Dem entgegen ging der Wein verbrauch von jährlich etwa 118 ()()()

Flaschen im ersten Jahrzehnt auf rund 110000 Flaschen im

zweiten und rund 96 000 Flaschen im dritten Jahrzehnt herunter.

gtschr, d, B. f. L, «, VI. ?,

Tab. 10.

24
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Tab. 10.

Verbrauch an Brennmaterialien.

Holz Kohlen Torf

Im Jahre
Buche«.

W"''ch
Holz- Stein- Großtausend

Faden Faden Sack Tonne» Soden

1836 4257z 3057z 1589 26 725 14 461

1837 4721 2958 1445 18 473 16 082»

1838 4675Z 2823z 137«z 22 413 16 576

1339 4798z 3712z 1655 24171z 16 767

1840 3481 Z 3031 1432 30 318 16 57«

1841 3594 3599 1431 29 447 15 525

1842 4666° 4164z 1237 39 856 19 662

1843 4996Z 3435z 1515 29 169 16 450z

1844 4451 2890 1397z 37 401 16 793

1845 5010z 3776» 1672 56 709 18 43iz

1846 3627 2887 1061 43 415z 15 264

1847 5193Z 3664 1414 58 552 18 905

1848 4126° 2916 1243 45 36« 17 269z

1849 4479 2865z 1129 69 352 17 907z

1850 4684 279?z 1309 72 121 19 73«z

1851 4449 3156z 1448 80 660 22 909

1852 4736 3363' 1534 70 823 21 635

1853 4106z 2876Z 1448 63 335 22 870z

1854 2442» 2472 1804 82 456 23 307z

1855 3759Z 2786z 1796 74 623 24 612

1856 4581z 3541 1517z 93 372 24 397z

1857 3436« 2576z 1733 134 335 22 964z

1858 3582z 3279z 1326 94 73iz 23 236z

1859 3798» 2804» 1597 122 707 22 002z

1860 3383z 3383z 1660 146 98«z 19 i3vz

1861 3625 3332 1718 190 04« 19 861z

1862 346?z 3203z 1286 171 30« 19 531z

1863 2693z 2494z 1554 178 061z 19 735

1864 2964z 3047 1381 202 808z 22 864z

1865 3237» 3846 1580z 279 889z 26 74«z

1866 2516» 3494z 1535 215 308 24156

1867 2405 3400 1542 225 604z 24 749z

1868 2445z 3662z 1752z 254 841 z 24 415z

Im Durchschnitt

der Jahre

1336—1845 4465,3 is 3344, 8 s 1479,4 31 468, 2 s 16 832,62

1846-1855 4160,s?s 2978,s?s 1418,« 66 «69, 7 s 20 441,07

1856-1865 3478,1 3150,8 1535, s 161 422,« 22 V46,s

1866—1868 2455,6 2 s 3519 1603,17 231 918 24 440,1«
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'Der Verbrauch an Brennmaterialien in der Hauswirthfchaft

richtet sich vorzugsweise nach der mehr oder weniger starken Kälte

des Winters. Ob das Stechen und Backen von Torf in den

vielen an die Sandstriche sich anlehnenden Moorstrecken die Kosten

und Mühe lohnt, hängt, außer von den Löhnen und Preisen, von

der Witterung ab, indem viel Regen die Torfernte vernichtet. Ab

gesehen von den durch die Witterung verursachten Schwankungen

des Torfverbrauchs in den einzelnen Jahren nimmt er beständig zu.

Von 16 832,6 Großtausend (zu je 1200) Soden, durchschnittlich

im ersten Jahrzehnt, steigt der Torfbedarf auf 20 441, i Groß

tausend Soden im zweiten, auf 22 046,3 Großtausend im dritten

Jahrzehnt und auf 24 440,2 Großtausend Soden in 1866—68.

Dagegen nimmt der Verbrauch von dem ausgezeichneten

Buchen-Kluftholz stetig ab. In manchen Forsten um Lübeck hat

man zeitweise die prächtigen alten Bestände wohl zu wenig ge

schont. Es wurden an Buchenholz durchschnittlich verbraucht in

den einzelnen Jahren von 1836—1845: 4465,3 Faden, von

1846—55: 4160,4 Faden, von 1856—65: 3478,1 Faden und

von 1866—68: 2455,6 Faden (Forstfaden K 3,9972 rn»).

Der Verbrauch an Eichen- und Weichholz veränderte sich

nur wenig; er betrug durchschnittlich im ersten Jahrzehnt 3344,«

Faden, im zweiten 2978,6 Faden, im dritten 3150,8 Faden und

in 1866—68: 3519 Faden jährlich.

Ebensowenig schwankte der Consum der einst so wichtigen

Holzkohlen; er weist als jährliche Durchschnittszahlen auf: für

das erste Jahrzehnt 1479,4 Sack, für das zweite 1418,6 Sack,

für das dritte 1535,3 Sack und für 1866—68: 1603,2 Sack.*)

*) Herr Dr. Ad, Hach hat die Freundlichkeit anzumerken: Der

Sack, in dem Holzkohlen gehandelt und veracciset wurden, hieß

„Füllsack". Es waren Normalkohlensäcke, die den „Kohlenstößern"

von der „Wette", der bis 1852 bestehenden Aufsichtsbehörde für

Maaß und Gewicht, geliefert wurden; nur solche durften benutzt

weiden; sie waren 2 Ellen lang und i Vs Elle breit.

Zu den letzten fünf Zeilen der Tab. 1 lese man: „Im Durch

schnitt der Jahre".

24*
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Den Steinkohlen fiel die doppelte Aufgabe zu: den Holz-

Mangel zu ersetzen und den Dampfmaschinen der anwachsenden In

dustrie und der Eisenbahnen Heizungsmaterial zu liefern. Vorzugs

weise ist es der letztere Umstand, der die riesig schnelle Zunahme

des Steinkohlenverbrauchs erklärt. Der durchschnittliche jährliche

Consum, steigt von 31 468 Tonnen 1,38 KI) in 1836—45

auf 66 069 s/4 Tonnen in 1846—55, auf 161 422 «/s Tonnen in

1856—65 und auf 231 918 Tonnen in 1866—68.

II.

Berhiiltniß der Berbrauchs-Mengen zur Bevölkerung.

Während wir bisher lediglich die Menge der in Lübeck ver

brauchten Nahrungsmittel, ohne Rücksichtnahme auf die Bevölkerung,

von der sie verzehrt oder verbraucht worden, betrachtet haben, unter

suchen wir nunmehr, in welchen Quoten sich die Zufuhrmengen

jeweilen auf die einzelnen Consumenten vertheilt haben.

Es ist öfter betont worden, so von Husson und Reinick, daß

der Verbrauch uach Köpfen der Bevölkerung nicht genau damit ge

funden sei, daß man die verabgabten Mengen auf die Bevölkerung

des Accisegebiets vertheile. Es hat die Bevölkerung der äußeren

Stadtbezirke einen nicht geringen Antheil an dem Consum, und

ebenso die sich vorübergehend in der Stadt aufhaltenden Fremden.

Auch kommt die Ausfuhr von zum Consum veracciseten Gegenstände»

in Betracht, Dem steht aber gegenüber der Verzehr der städtischen

Bevölkerung außerhalb des Accisegebietes, die üblichen steuerfreien

Minimalmengen und die nie und nirgends ganz fehlende Defrau

dation, Mögen sich diese Factoren mehr oder weniger compenfiren,

es mag in manchen Fallen und bei manchen Artikeln die verabgabte

Menge um vieles zu niedrig sein, schwerlich wird sie oft und lange

bedeutend zu hoch sein. Im allgemeinen dürfen wir den durch Zölle

und Besteuerung ermittelten Consum für den wirklich erreichten, nur

mehr oder weniger überschrittenen Minimalverbrauch halten.
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Das Bedenken, daß die Höhe der Bevölkerung nur durch

seltene Zählungen ermittelt wurde, aus denen rein rechnungsmäßig

die Mittelzahlen herzustellen waren, ist ein verschwindendes gegen

über unserer Unkenntniß der Zahl der vorübergehend anwesenden

Erdarbeiter und einquartirten Truppen und der Dauer ihres Auf

enthaltes in dem Consumtionsgebiet. Bis zu einem gewissen Grade

wirkten sie aber durch ihre Personen und erstere auch durch ihre

Arbeiten dahin, daß sie den selbst verursachten Fehler in unserer

Berechnung wieder corrigirten.

Die durch Herübernahme von einem Jahr ins andere bei con-

servirbaren Verbrauchsgegenständen entstandenen Ungencmigkeiten

verlieren sich bei Zusammenfassung mehrerer Jahre in hinreichendem

Maaße ebenfalls durch Compensation entgegengesetzter Fehler,

Um nicht mit allzu großen Tabellen zu ermüden, beschränken

mir uns auf die Mittheilung gedrängter Zusammenstellungen, die

für längere Beobachtungsreihen in übersichtlicher Weise den Kopf

verbrauch vorführen, wie sich derselbe an den einzelnen Ver

brauchsartikeln und an dem Verhältnis; der verschiedenen Consum-

gegenstände zu einander offenbart.

Tab. l l «.

Verbrauch auf 1000 Einwohner jährlich-

Mehl, Brod Lüne? ° ' ^

Brodk'orn »artoffcln >»"^ burger Eng.

"M" «U^ung «"zen N.ggen Gerste > ^ ^

Pfund Pfund

-1845 25157 4145 2142 227 4043 10 061 2219 18 031

-1855 26 009 3792 2195 171 3689 13 112 311 5244 15 516

-1860 26 7911 3699 2015 117 4293 9172 3601

-1865 28 0lM ^6134^ - 4295 ' 7 685 j ^ ^

^-1863 30 527 4928 — 4461 14 562 III 940 19 647

Tab, IIb,



Tab.lld.

Verbrauchauf1000Einwohnerjährlich-

1866-1868 1856—1865 1846—1855 1836—1845 ImDurchschnitt

derJahre

30527 27402 26009 2515? Mittlere

Bevölkerung

26,1 21,4 SS,s 41,9 Ochsen

71,6

65,i

45,5 25,7 Kühe

80,8

65,s 63,s 99,S

gemäst,nücht.

189,» 200,9 207,1 172,4

Kälber

255,1 139,9 108,2

141,g

Stück
Schweine

12,9 80,1 83,8
103,2 Ferkel

Hammel
209,7 207,4

226,s

223,4 undSchafe

35,» 38,4 62,4 87,9

Lämmer

2324,7 2437,9 2398,4 3459,2
Pfuud

Gesalzenes

und

gcriiuch.
Fleisch

101996 114776 13«141 132011

LiterMilch

Pfund

«äse

Butter., Holstein,

feinerund

Mecklenb.

230071203599«255021189465622491182938782537232367338

1866—1867

Tab.Ne.

Verbrauchauf1000Einwohnerjährlich:

1866—1868 1856-1865 1846-1855 1836—1845 ImTnrchfchnitt

derJahre

30527 27402 26009 25157 Mittlere

Bevölkerung

167 176 238 358 Gänseund

Kaletuten

294 348 406 643
Hühner

und

1123 Tauben Küken
483 564 SS8 und

Stück

3,4
3,e

4,2 S,2
Hirsche

uudRehe

2« 37
4S

75
!Hasen

63 56 43 67 und

Schnepfen Rebhühner

4
25 11 73

Kram»mets>Vögel

23455 32919 39242 57819
Fische,Krcbsc,

Krabben,
Muscheln

Pfund

3146 3276 2118 2993 Stück
Austern

6,4 6,1 6,7

GesalzeneHeringe Tonnen

104,s

67,4 55,6 56,6
Geräuch.

Lachs Pfund

(1866-67,
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Tab. 11 «.

Verbrauch auf 1900 Einwohner jährlich:

Im Durchschnitt
der Jahre

1836—1845

1846—1855

1856—1865

1866—1863

Mittlere

Bevölkerung

25157

26 009

27 402

30 527

Aevfel

und

Birnen

Scheffel

918

919

1001

1449

Getrocknetes

Obst

Pfund

4233

3023

3683

4540

(Zitronen

und
Orange»

Stück

10 926

7 359

7 770

7 228

<1866—67>

Tab. N e.

Verbrauch auf 1000 Einwohner jährlich:

Mittlere
Bevölkerung Wein

Flaschen

Sprit, Frem»

Rum, der Frem»
Arrac Korn» des

und vrannt» Bier

LIqueure wein

-1845

-1855

-1865

-1867

25157

26 009

27 402

30199

5498

4213

3509

3281

127

1869

2203

56

18

SSS

2405

— 8310

— 6140

Kannen Scheffel

Essig

Korn»

Wein» und
Frucht» sGerste) <Roggen) (Gerstel

Brauer»

körn

Branntwein»

brennerkorn

30

33

51

53

58«

87«

1099

720

671

353

254

291

3S8

254

291

Tab. ll 1.

Verbrauch auf 1000 Einwohner jährlich:

Holz Kohlen Torf

Im Durchschnitt

der Jahre

Mittlere

Bevölkerung

Eichen» u.

Weich» Hol,» Stein- Groß,
tausend

SodenFaden Faden Sack Tonnen

1836—1845 25 157 178 133 59 1251 669

1846—1355 26 009 16« 115 55 2540 786

1856—1865 27 402 127 115 56 5891 805

1866—1868 30527 8« 115 53 7597 801



364

Auf Tabelle 11 geben wir die jährlichen Verbmuchsmengei,

der Tafeln 1 bis 10 in ihren größeren Maaßen, im Durchschnitt

längerer Zeiträume, reducirt auf 1000 Bewohner.

Die Tab. IIa entspricht den Tab. 1 und 7; Tab. IIb den

Tab. 2 und 3; Tab. 11« den Tab. 4 und 5; Tab. 116 der

Tab. 6; Tab. Iis den Tab. 8 und 9 und Tab. Iii der Tab.

10. Als neu bringt Tab. 11 nur die Reduction auf die mittlere

Bevölkerung der Jahrzehnte und der überschießenden Jahre.

Deutlicher springt das Bemerkenswerthe der Tab. 11 in die

Augen, und zugleich erhalten wir ein lebendiges Bild des Im

dividualconsums, wenn wir die „Stücke" und „Scheffel" in ihre

kleineren einem Jeden verständlichen Einheiten der Pfunde zerlegen

und durch Berechnung psr Kopf den Consum des „mittleren

Lübeckers" darstellen.

Wir haben schon oben ausgeführt, daß wir das Gewicht eines

Scheffels bei Weizen zu 60 W, bei Roggen zu 56 Ä und bei

Gerste und Kartoffeln zu 48 W annehmen. In unserer ersten

Annahme stimmen wir — unabhängig davon zu einem gleichen

Resultat gelangt — überein mit den Mittheilungen des Vereins für

Lübeckische Statistik in den Neuen Lübeckischen Blättern von 1847

S. 286 ff. Dagegen ist die Angabe für den Scheffel Roggen

mit 52 V« W uns besonders im Verhältniß zu dem Gewicht des

gleichen Maaßes Weizen zu niedrig erschienen. Daß die ver

worfene Quelle nicht fehlerlos ist, zeigen übrigens dieselbe»

N. Lüb. Bl. S. 293/294.

Demnach war der Verbrauch auf den Kopf der Bevölkerung

an Brodkorn, fremdem Mehl, Grütze, Graupen, Kar

toffeln und dem unentbehrlichen Salz folgender:
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Frem- Salz

'ck, im

schnitt

lahre

des
Mehl ».

Brod

Lüneb.
En,,
lischcsWeizen Roggen

S /»

Gerste

«

u o r t o s f e I n mW

OldeSI. sammc»

«T ^ « « S S

^-45 24«, 7 243,2 120,0 87,1 Itt,9 10, i 194,1 «7,2 2,2 18,0 20,2

-SS 227, s 277 123,9 III,« 8,2 13,4 177,1 99, ö S.2 15, s 20,7

!-6« 221, s 276,ü 112,» 108,o s.« 9,s 20«, i 99,sj

-65 36« W 374,2 /3 — 7,7 206,2 93, lj
9,8 15,2 25, u

l-68 285 > — — 14, s 214,1 —
l21.« 19,s 41,5)

l-65 355,» « — 10,7 192,s — 5,73 16, 2 Z 22,«

Während also der Kopfverbrauch an Weizen stetig sinkt von

248,7 T jährlich im ersten Decennium, auf 227,s T im zweiten

Decennium und auf 221,9 W im folgenden Jahrfünft, zeigt der

Roggenverbrauch im zweiten Decennium eine Erhöhung von

120,« W auf 123,9 T, darauf aber fällt auch er auf 112,8 W.

Bon 1861 an ist Weizen und Roggen gemeinsam notirt, so daß

eine weitere Scheidung unmöglich wird, Zahlen wir auch für die

früheren Jahre beide Kornarten zusammen, so erhalten wir an

Brodkorn für das erste Jahrzehnt 368,7 T, für das zweite 351,4 W

und für das dritte 347,4 V; dazu kommen an fremdem Mehl,

Grütze und Brod 10,1 W resp, 13,4 Ä und 8,6 W für die drei

Jahrzehnte, so daß an Brodkorn und Mehl ein jährlicher Ge-

sammtverbrauch von 373,8 W resp. 364,4 W und 356 W und für

1836—65 von 366,s W zu verzeichnen ist,

Vergleichen wir die Lübeckischen Zahlen mit den für die

mahlsteuerpflichtigen größeren preußischen Städte, an Zahl 118 bis

76, in der Periode von 1838—61 ermittelten Kopfbetreffnissen

(Reinick in Zeitschrift des preußischen statist, Bür. 1863. S. 227),

so sehen wir dort den größten durchschnittlichen jährlichen Weizen

verbrauch in der Stadt Berlin mit 118 W 11 Loth, dem ein

Roggenverbrauch von 193 W 8 Loth zur Seite steht, und den

kleinsten Weizenconsum in der Provinz Sachsen mit 73 W 5 Loth

bei einem Roggenconsum von 260 W 25 Loth. Der niedrigste

Roggenverbrauch ist der schon angeführte von Berlin, welcher
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dem höchsten Welzenverbrauch entspricht, und der höchste Roggen-

verbrauch, derjenige in der Provinz Posen mit 290 W 3 Loth ent

spricht einem Weizenverbrauch von 75 W 22 Loth. Der jährliche

Durchschnittsverbrauch für sämmtliche mahlsteuerpflichtigen Städte

des Staates betrug an Weizen 94 W 26 Loth und daneben an

Roggen 243 Ä 1 Loth, also zusammen 337 V 27 Loth per Kopf

der Bevölkerung,

In erfreulicher Weise hat der Kartoffelconsum in Lübeck

keine übermäßig große Ausdehnung erlangt. Die Kopfbetreffnisse sind

im ersten Jahrzehnt 194,i T, im zweiten in Folge des Ausbruchs

der Kartoffelkrankheit nur 177,i T, im dritten, als man wider

standsfähigere Sorten pflanzte, wieder 206,2 E und danach

214,i W jährlich. Diese Mengen sind um so weniger beunruhigend,

als gewiß ein Theil davon zur Thierfütterung diente, und da

andererseits hier die Kartoffeln nicht blos von den Armen verzehrt

werden, sondern täglich in allen Klassen der Bevölkerung in mäßigen

Quantitäten auf den Tisch kommen.

Der Verbrauch an dem feinen englischen und spanischen

Salz fällt in den drei Jahrzehnten von 18,o W auf 15,s W und

weiter auf 15,2 W jährlich, während der Consum des billigeren

Lüneburger und Oldesloer Salzes von 2,2 W auf 5,2 T

und auf 9,8 W steigt.

Neben dem Brode nimmt das Fleisch des Schlacht- und

Mastviehes den wichtigsten Platz ein in der Nahrung des Men

schen. Aber auch hier spielt die Qualität eine große Rolle. In

dem vorgeschritteneren England hat man schon lange die Qualität

gebührend berücksichtigt, und bezahlt von demselben Thiere gewisse

Stücke mit dem dreifachen Preise von anderen. Auch in Frankreich

wurden dem Publikum durch die Verordnungen Napoleon III, die

Augen geöffnet über den Fleischwerth, während in deutschen Landen

dafür noch heute das Verständniß ein recht mangelhaftes ist.

Demgemäß fehlt denn auch in den consumtionsstatistischen Arbeiten

jeder Hinweis hierauf. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob wir

einen jungen, zarten jütischen oder Marsch-Ochsen vor uns haben
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oder einen steinalten harten abgetriebenen Zugochsen, Die chemi

schen Analysen reichen für uns keineswegs aus, weil der menschliche

Magen keine Retorte, fondern ein besonders gebauter Organismus

ist, der seine eigene Ausnutzungsfähigkeit besitzt, die noch wieder

verschieden ist nach Racen, Klima, Alter, Beschäftigung und Ge

wöhnung. Demgemäß muß manchen Nahrungsmitteln, obwohl sie

ohne jeden Nahrungsstoff sind, lediglich wegen ihrer mechanischen

und nervenerregenden Wirkung ein hoher Ernährungswerth zu

erkannt werden.

Für priiria Exportwaare dürfen wir nun die nicht große Zahl

der in Lübeck geschlachteten Ochsen ansehen. Ihr Consum nimmt

in unserer Periode beträchtlich ab besonders durch den einen gewich

tigen Aufschwung nehmenden Export nach England. Von 41,s Stück

jährlich auf 100V Einwohner im ersten Jahrzehnt fällt die Con-

sumtionsziffer auf 22,8 Stück im folgenden Jahrzehnt und auf

21,4 Stück im dritten Decennium, danach in 1866—68 steigt der

Consum etwas, aber nicht höher als auf 26,1 Stück jährlich.

Währenddessen nimmt die Zahl der geschlachteten Kühe be

deutend zu. Von 25,7 Stück im ersten Jahrzehnt hebt sie sich

auf 45,5 Stück im zweiten, auf 65,1 Stück im dritten Jahrzehnt

und auf 71,6 Stück jährlich in 1866—68, Unter ihnen wird

gewiß eine beträchtliche Anzahl der den Ochsen an Güte kaum

nachstehenden Quieen, d. i, junger castrirter, in den fetten Marschen

gemästeter Kühe, gewesen sein.

Auf den Kopf der Bevölkerung kommen von der Haupt

fleischnahrung in Pfunden:

Rindfleisch zusammen

Kälber

LZ

« Z

Schweine Hammel

undSchafe

»AS

« ö

HS

sR

ImGanzen

? S i- T
«

e V n
« Z, m WZ, »s,

36-45 20,9 9,« 29,9 9,9 5,2 15,1 21,2 5,2 2S,4 8,9 1,3 l«,2 3,s 85,1

«-öS 11,4 15,9 L7,s 6,4 6,2 l2,s 16,2 4,2 20,4 9,1 «,9 10,0 2,4 72.7

56-65 10,7 22,8 33,s 6,s 6,« l2,s 21,« 4,« 25,« «,S «,S 8,9 2,4 82,3

66-68 13,1 2S,i 38,2 8,« 5,7 13,7 38,8 0,6 38,9 8,4 0,s 8.9 2,8 102,0

36-68 14,2 16,7 3«,g 7,7 5,8 I3,s 21,2 4.1 25,8 8,7 0,9 9,s 2.7 82,°
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Wir habe» nämlich, entsprechend einer Annahme des Lübeckischen

statistischen Vereins, auf Tabelle 36 seiner Publikationen, als

Fleischgewicht des Ochsen 500 T, der Kuh 350 T, des gemästeten

Kalbes 100 T, des nüchternen Kalbes 30 W, des Schweines 150 W,

des Ferkels 50 W, des Hammels und Schafes 40 Ä und des

Lammes 15 W durchschnittlich angenommen.

Der Verzehr von Rindfleisch hat nur in dem zweiten Jahr

zehnt abgenommen, von Mitte der fünfziger an wird er wieder

größer, so daß er am Schlüsse unserer Periode am höchsten steht.

Der Mastkalbconsum erreicht, in Folge Abnahme der Mästung

bei den gestiegenen Butterpreisen, seine anfängliche Höhe nicht mehr,

während der Schweineconsum bald wieder die beträchtliche Depression

des zweiten Jahrzehnts überwunden hat und stark hinaufgeht. Die

sehr geschätzten Fleischschafe der Marschen giebt der Lübecker zum

Theil ab an die Engländer, welche sie mit den Franzosen besser zu

würdigen und zu kochen verstehen, und doch steht der Lübecker in

dieser Hinsicht noch hoch über dem Münchener oder gar Wiener.

Dem Lübeckischen Rindfleischconsum von 29,9 W resp. 27,3 T

und 33,5 W in den drei Jahrzehnten entspricht in den gleichen

Jahrzehnten im Königreich Sachsen ein Verbrauch von 14,3 W resp.

14,s W und 18,4 T und dem Schweinefleischverbrauch von 26,4 W

resp. 20,4 W und 25,o T in Lübeck der sächsische von 17,8 W resp.

18,« T und 25,6 W. (V, Boehmert in Zeitschrift des sächsischen

statist. Bür. 1876 S. 285.)

Ziehen wir noch zum Vergleiche den jährlichen Hauptfleisch

verbrauch auf den Kopf der Bevölkerung von München, Berlin und

Wien in den drei Jahren 1866—68 heran (G, Mayr in Zeitschrift

des bayerischen statist. Bür. 1871 S. 28), so haben wir — für

Lübeck das gesalzene und geräucherte Fleisch zum Schweinefleisch

gerechnet — in Pfunden l

Rindfleisch

a»

Kalbfleisch
an

Schweinefleisch
an

Schaffleisch

an
Zusammen

in Lübeck . . 38,2 13,7 41,2 8,9 102

> Berlin , . 35,2 s,s 30, S 9,2 81

> Wien . . 90,o 15,4 21,2 3,< 13«

> München . 84,8 38,2 42,2 4.« 169,2
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An Rindfleisch wird am meisten in Wien verzehrt, dem

München nyhe steht, während Lübeck und Berlin bedeutend zurück

treten. Im Kalbfleischverbrauch steht München unbestritten voran,

im Schweinefleischverzehr, da München für 1866 darin eine aus

nahmsweise hohe Ziffer aufweist, auf gleicher Höhe mit Lübeck,

Der Schaffteischconsum ist nm größten in Berlin und Lübeck, ganz

unbedeutend in den beiden anderen Städten, In Summa ist der

Berzehr an den wichtigsten Fleischarten in Lübeck größer als in

Berlin, aber er erreicht nicht die Höhe des von Wien und noch

weniger von München. Darum aber ist die Ernährung von Lübeck

noch nicht nothwendig eine schlechtere, denn es kommt dazu zunächst

die Nebenfleischnahrung und eine bedeutende Fischnahrung,

nämlich psr Kopf:

in Pfunden Tonn?» Stück

-45

-SS

-6S

-68

S«

S,o

S.s

2.s

2.«

2,«

1,«

1.2

Zz
« s
««

0,s

0,3

0,s

«,2

0,5

0,4

0,8

0,s

L

«>

«,«

0,4

0,s

0.2

«,oe

«,«4

0,«s

0,02

0,«os

0,«V6

0,o«i

57,8

39,2

32,9

23, s

0,os

0,n«

0,07

0,i«

-68 3,s 1,8 «,s 0,4 0,4 0,05 0,o«g 41, s 0,07

67,2

4S,s

37,s

27,9

48,o

0,0074

0,»»S7

0,««S1

0,0064

(18S6

?!

3,°

2,i

3,g

3.1

671

0,««67 2,8

(1836- «71

Für Gänse und Kalekuten haben wir in Anbetracht des

Umstandes, daß erste« gewiß weit überwogen haben, das Stück zu

14 W angenommen, Hühner und Enten haben wir zu 4 T

angesetzt, Küken und Tauben zu V« W, Hirsche und Rehe zu

90 W, Hasen zu 8 W, Rebhühner und Schnepfen zu V2 W

und Krammetsvögel zu V4 T das Stück.

Die ganz bedeutende Preissteigerung von Wild und Geflügel ließ

den Verzehr von 9,4 W per Kopf im ersten Jahrzehnt auf 6,1 T

im zweiten, auf 4,7 W im dritten Decennium und auf 4,4 W in den

Jahren 1866—68 sinken. In den gleichen Zeitperioden fiel aus den

früher schon angeführten Gründen auch der Fischconsum von 57,8 W,
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auf 39,2 W, auf 32,« W und auf 23,5 « psr Kopf und Jahr,

Auch der Verzehr von gesalzenen Heringen fiel ein. wenig, von

etwa 2 T auf IVs T p«r Kopf jährlich. Dagegen wurde der

Austernesser nur vorübergehend im zweiten Decennium weniger.

In dem norddeutschen Boiotien, in einem Lande wie Schleswig-

Holstein-Mecklenburg, da Milch und Honig fließt, und dazu in

einer sehr soliden alten Handelsstadt mit behäbigem Bürgerstande,

ohne ein nenneswerthes Proletariat, ist an Milch und Milch

produkten ein beträchtlicher Verbrauch zu vermuthen und auch

wirklich zu constatiren. Es kommen auf den Kopf der Bevölkerung!

Käse Mund)
Jährlich

im Durchschnitt
Liter Pfund

seiner
Holstein, »Ks«

der Jahre Milch Butter Mecklenb, zusammen

1836—45 132,0 23,° 1,2 6,« 7,2

1846—55 130,1 25, s 1,2 4,7 5,g

1856-65 114,8 22, s 1,8 3,s 5,7

1866-68 1«2,o 25.4 3,2 7,3 10, b

l1866--1867)

1836-68 123, s 23,8 1,s 5,v 6,5

(1836--1867)

Die 123,5 Liter unabgerahmter Milch und 23,8 W Butter

per Kopf und Jahr führen schon allein der Bevölkerung täglich

ein Fettquantum von ungefähr 42,5 Ar, zu. Ebensowenig fehlt

es an Eiweißstvffen in der Nahrung der Lübeckischen Bevölkerung,

Leider vermissen wir für unsere Statistik die Angaben über den

Eierverbrauch, wir können aber bemerken, daß Eier in den Speisen

der städtischen Bevölkerung, nicht nur in den oft gegessenen Eier-

und Pfannkuchen, einen hervorragenden Platz einnehmen. Weiter

fehlen Angaben über den Consum der Hülsenfrüchte. Von ihnen

werden Linsen nur sehr selten und in geringen Quantitäten verzehrt,

aber Bohnen und mehr noch Erbsen pflegen während des Winters

alle 8—14 Tage einmal mit Schweinefleisch zu einein kräftigen

Mittagsmahle verwandt zu werden. Von Butter werden große

Quantitäten in Form der üblichen belegten Butterbrode gegessen.

Daneben aber steht noch mit gleicher Verwendung wie die Butter
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ein bedeutendes Quantum von Schweineschmalz. Demnach ist die

Nahrung des Lübeckers eine glückliche Vereinigung der „geschmalzenen"

Kost des Bauern, besonders im Hochland, mit der Fleisch- und

Brodkost der meisten Städter,

Zu dem gerne gegessenen schmackhaften Gericht des Backobstes

mit Klößen und Fleisch dient ein Theil des getrockneten Obstes,

wovon rund 4 Ä jährlich auf den Kopf der Bevölkerung kommen.

Außer den frischen Aepfeln nnd Birnen werden noch ungenannte,

aber beträchtliche Quantitäten von Kirschen, Erdbeeren, Stachelbeeren

und Johannisbeeren verzehrt. Letztere dienen in großer Menge zur

Bereitung des erfrischenden nordischen Nationalessens der rothen

ze mit Milch oder Rahm ^r«6 rrisd tisde, 6äui«oti),

Der Consum psr Kopf der Bevölkerung betrug!

Pfund Stück
Zährlick

Turchsck
der Jahre Birnen Obst Orangen

im Durchschnitt AcPfel und Getrocknetes Citronen und

Birne

1336—45 40,4 4 ? 10,9

1846—SS 40,4 3,o 7,4

1856—65 44,» 3,7 7,8

1866—68 63, s 4,5 7,2

,1866—67,

1836—68 43, s 3,7 8,6

,1836—67>

Die Bereitung von Fruchtwein ist iin Norden leider über die

Maßen vernachlässigt. Die Bevölkerung trinkt außer Buttermilch

und Kasse vorzugsweise das leichte obergährige Bier und nur in

geringen Quantitäten Wein und Spirituosen:

SPrit, Fremder EinHein,.

-«Srlick, >«> . Rum, Kor». Korn- Fremdes EinHeim.

?!, Wem Arrac und brannt» brnnnt» »irr «irr
im Durchschnitt Liaueurc wein mein

d"J°"" Flaschen

1836—45 5,s «,«« S,s 0,9 165

1846—55 ^2 0,i 0,«2 3,9 2,4 108

1856—65 3,s 1,9 — 4,s 8,s 100

Aus diesem Kopfverbrauch an den verschiedenen Consumtibilien

läßt sich mit Leichtigkeit der Verbrauch einer mittleren Familie

berechnen.
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III.

Preise der Consumtibilien.

Eine vollständige Statistik der Preise können wir leider nicht

geben. Es liegt uns nur vor: l) eine Reihe von Aufzeichnungen

über die monatlichen Durchschnittspreise des Weizen, des Roggen,

der Gerste, der Erbsen, der Wicken und Futtererbsen, des Hafer,

des Buchweizen, der Kartoffeln und der verschiedenen Sorten

Weizen- und Roggenbrod; sie reichen von 1836 bis 1865; 2) eine

Zusammenstellung der Preise und Anzahl der Mietwohnungen

in den Jahren 1848—1865; und 3) die Angaben auf der von

dem Vereine für Lübeckische Statistik herausgegebenen Tab. XXXVI

für das Jahr 1845.

Die Aufzeichnungen verdanken zum Theil ihre Entstehung

einer Anfrage des Vereins für Deutsche Statistik in Berlin aus

dem Jahre 1846 zwecks Gewinnung möglichst sicherer und

detaillirter Angaben über die Lage der handarbeitenden Klassen in

Deutschland.

Wir können uns nicht versagen, die für die Geschichte des

Kornhandels und der Getreidepreise wichtigen Aufzeichnungen a6 1

mitzutheilen, wenngleich — und auch gerade deshalb weil — ihre

allseitige Ausnutzung uns hier nicht möglich ist.
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Verweilen wir einen Augenblick bei den Durchschnittspreisen

der Cerealien und Kartoffeln während der drei Jahrzehnte, so

finden wir bei dem Weizen und den Kartoffeln die höchsten Preise

in dem zweiten Jahrzehnt, dagegen bei dem übrigen Getreide in

dem letzten Decennium, Bei den Kartoffeln war es eine Wirkung

theils der 1845 erschienenen Kartoffelkrankheit, theils der hohen

Getreidepreise der Zeit; und bei dem Weizen war entscheidend, daß

zwei von den drei abnorm theureu Jahren um die Wende unseres

zweiten nnd dritten Decenniums noch in das zweite Jahrzehnt

hineinfallen.

Die Preissteigerung in den drei Jahrzehnten und zugleich die

außergewöhnliche Höhe der Preise Mitte der fünfziger Jahre wird

am deutlichsten, wenn wir die jährlichen Durchschnittspreise für die

beiden ersten Jahre, für 1854—1856 und für die beiden letzten

Jahre hier folgen lassen.

Es kostete der Scheffel in Schillingen jährlich:

Im Durchschnitt

der Jahre Wcizkn Roggcn Gerste Erbsen Kartoffeln

1836-1837 41'/« 33'/5 26 V» 34'/2 14 '/s

1854—1856 lyo^ 73 Vis 53'/!, 67 Vis , 29"/"

1364—1865 5V V2 42 37'/2 50 V2 21

Die Preisschwankungen nach Monaten sind am größten bei

Weizen, woselbst die Differenz zwischen dem niedrigsten, dem

Februarmonat, und dem höchsten, dem Augustmonat, im 30jährigen

Durchschnitt 10 '/n Schilling psr Scheffel beträgt, und am ge

ringsten sind sie bei Roggen, der im April um nur Schilling

billiger ist als im November,

Den Getreidepreisen mußten gemäß den Taxe-Principien noth-

wendig die Brodpreise entsprechen. Dabei galten folgende Regeln

A Lübeck, Blätter 1847 S, 286 ff.):

Zn dem Durchschnittspreise einer Last Weizen 96 Scheffel

zu ca. 5760 W), wie dieser nach den täglichen Marktpreisen am

Schlüsse eines jeden Monats (seit Juli 1847 wöchentlich) von den

beeidigten K,oriimaklern aufgegeben ward, wurde das Mahlgeld mit
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17 die Consumtionsaccise mit 12 F, der Holzverbrauch mit

30 F lind der Backlohn mit 91 ^, also die Summe von 150 F

gleich 50 Courant hinzugefügt. Dafür sollte die Last Weizen

kraft obrigkeitlicher Bestimmung vom 11/28. Juli 1829 in

2835 W Franzbrod oder Milchsemmel, das ist Weizeubrod erster

Qualität, oder in 3240 T Strumpfbrod oder Wasscrscmmel, das

ist Weizenbrod zweiter Qualität, durch den Bäcker verarbeitet und

im nächsten Monat (feit 1847 in nächster Woche) verkauft werden.

Zu dem ebenso gefundenen Durchschnittspreise einer Last

Roggen wurde das Mahlgeld mit 11 die Consumtionsaccise mit

12 F, das Holzgeld mit 30 also zusammen die Summe von

53 F gleich 17^/s «F Courant hinzugerechnet. Dafür sollte die

Last Roggen in 2880 T unvermischtes, rein ausgesiebtes Roggen-

brod verwandelt werden.

Das feine gesalzene Roggenbrod wurde zu gleichen Theilen

aus ausgesiebtem Roggenmehl und ausgesiebtem Weizenmehl ge

backen; V2 Last von jeder Sorte gab zusammen 3060 W Brod,

das sog. Roggenbrod erster Qualität,

Das feine Roggen-Speisebrod wurde aus ^4 Theilen aus

gesiebten Roggenmehls und Theil ausgesiebten Weizenmehles

gebacken; 1 Last so gemischt gab 2970 W Brod, das sog, Roggen

brod zweiter Qualität,

Für das grobe Hausbackenbrod, das Roggenbrod dritter

Qualität, wurde zu dem wie oben gefundenen Durchschnittspreise

einer Last Roggen, die Consumtionsaccise mit 12 L und das

Mahlgeld, der Holzverbrauch und der Backlohn mit 72 F also die

Summe von 84 F, gleich 28 ^ Courant, hinzugelegt, dafür

mußten die Bäcker 6144 W Brod liefern.

Mit 1861 wurden einige Aenderungen eingeführt.

Tab. 22.
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Preise und Anzahl der Miethwohnungei

der innere

18S2

Klasse Betrag der jährl. Micthe l»4» 1,849 l»5« 18SI I, u, 2,

Quartal

s,

Quartal

1 bis . . , . 3« Z incl. 191 193 199 191 171 —

2 über 30 K - 45 - > 349 353 377 36« 326 328

3 . 45 - - 60 > > 304 325 343 339 337 339

4 > 6« > — 9« > 17« 19« 204 228 219 229

S > 90 > — 120 . 14« 152 158 IS« 143 151

6 > 120 . — 150 < 69 79 95 9« 8« 83

7 > 15« > — 200 > 64 64 69 72 75 84

S . 200 > — 25« . > 25 27 S8 31 SS 22

g . 250 > — 30« - 32 35 38 39 38 3«

10 > 300 . — 350 > > 13 11 14 IS S1 2«

11 . 350 > — 400 > 18 2« 21 24 2S 27

IS . 400 . — 450 > - S 5 7 12 12 17

13 . 45« . — 50« . < 7 8 S4 15 14 14

14 . 500 - - 550 < > — 1 1 — 1 l

IS . 550 > - 600 > 7 ' 7 7 7 6 7

16 > 60« > — 65« . — 1 S 2 1 ,'!

17 . 65« > — 700 > > 2 3 2 1 4 4

18 > 70« ° - 75« > < — — 2 2 — —

19 . 75« - - 800 . — 1 2 3 3 S

2« > 30« - - 85« >

21 . 85« . - 900 > 2 3 3 3 S 4

SS . 9V« > - 95« >

23 ,c, > 950 . , 1 1 1 1 1 2

Summa incl. Kl, 1 1399 1484 1597 1585 1507 —

- excl. . 1 1208 1286 1398 1394 1336 1373

Kl, 2-7 incl. 1096 1163 1246 1239 118« 1214

, 3—13 10« 106 132 136 13S 136

14 ff. 12 17 2« 19 21 23
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MI S>!«I MI »Ml «»I e»»i «»I MI

9S8 888 588 «88 588 188

6S8 648 S68 848 968 105 948 698 S58 91« 818

609 51S 05« osg 86« 819 S89 S59 S«9 099 899

588 858 198 388 085 4S5 185 SS5 41« 58g 8N

961 808 488 188 588 198 598 888 998 868 858

46 801 511 881 681 981 «51 8S1 891 141 881

401 Sil 181 581 981 181 051 Sgl «91 091 691

55 5Ä 89 99 99 59 69 54 39 44 48

85 s« 59 49 19 89 08 SS 86 56 66

W SS 4L 88 98 88 98 88 88 98 98

S8 68 85 68 65 8« 5g 9g 1? IS 8g

81 61 88 58 58 S1 18 88 98 48 68

18 98 S8 98 S8 S8 15 «5 85 15 4L

8 l.' 5 5 g 9 8 6 4 8 6

«1 81 51 51 gl 91 41 18 98 88

5 4 4 6 01 81 VI ll 11 4 81

9 6 8 3 11 8 6 S 6 11 81

8 1 8 g 5 g 8 g 8

1 g 4 4 4 9 4 8 6 S

1 r 1 1 8 8 8 1 — 8

9 g 8 8 8 S g 8 8 8

8 8 I 1 9 9 8 VI II 81 II

— — — — — 18«8 1698 9948 L888 8488 6968

4181 9861 8S08 «808 1888 S888 8058 8858 80W «LW 8598

8««I 4991 8S41 8841 4681 5008 8508 1018 9018 6818 9188

161 188 S58 S58 198 8W 168 608 488 988 (»8

58 85 «g 8« 89 89 04 84 S4 88 8«

(uzqnqöuvß)qunisjnvHzLuvSzr
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Ueber einen großen Theil der Wohnungsconsumtion in

Lübeck giebt uns die Tab. 32 erwünschten Aufschluß, Die Zu

sammenstellung enthält jedoch mir diejenigen Mietwohnungen,

welche Theile eines Hauses bilden. Die sog. Gangbuden und

ganzen Häuser sind ausgeschlossen. Diejenigen Wohnungen, deren

Mietpreise im Laufe eines Jahres verändert wurden, sind nötigen

falls in verschiedenen Klassen, also mehr als einmal, aufgeführt.

Trotz der Steigerung der Grundrente und der allgemeinen Preis

steigerung weist Lübeck noch 1865: 321 Mietwohnungen auf zu

höchstens 30 F s 36 ^) jährlich, neben 1869 Wohnungen von

über 30 K aber noch unter 120 F.

„Wie groß ist der jährliche Durchschuittsverbrauch einer

Normal-Familie Mann, Frau und drei Kinder oder andere Familien-

glieder) aus den handarbeitenden Volksklassen an Brod und Kartoffeln

zu berechnen?" So frug der Verein für Deutsche Statistik im Jahrc

1846. Und der Lübeckische statistische Verein antwortet darauf

„gestützt auf mehrjährige Erfahrungen und vielfältige Erkundigungen/'

daß an Roggenbrod 1 W psr Mann und Tag, V« W per Frau

nnd Kind, d. i, von der Normalfamilie 3 W per Tag und 1095 Ä

im Jahr verzehrt werden. Nach den Brodpreisen von 8V4 ^

per T im Jahr 1836 mache es die Summe von 47 A 9^/t

und nach dem Preise von 1 st ^2 ^ per W im Jahr 1845:

68 F 13 st aus. Dazu komme auf die Normalfamilie täglich für

I V- ^ Weizenbrod, also im Jahr 34 F 4 st.

Der Kartoffelverbrauch sei zu 10 Scheffel per Mann

und Jahr, zu 8 Scheffel per Frau uud 4 Scheffel per Kind und

Jahr, oder für die Normalfamilie zu 30 Scheffel geschätzt, das

mache zu dem niedrigsten Preise während der Jahre 1836—46,

dem von 1844 zu 12 st per Scheffel: 22 F 8 st, und zu de»,

höchsten in 1846 von 29 '/8 st: 54 F 9^/s

Die Ausgabe für Brod und Kartoffeln zusammen sei demnach

für die Normalfamilie des Arbeiters bei den niedrigsten Preise»

103 F 13 st und bei den höchsten Preisen 157 F 11 st durch

schnittlich im Jahr. Dazu komme eine Ausgabe von 24 F. jähv

V
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wichen Miethzins für die Familienwohnung geringster Sorte,

,md an Steuern und Lasten einer solchen handarbeitenden

Familie im Minimum: 4 F directe Steuer, 2 F Militairsteuer,

2 K 2 st Wachtgeld an das Bürgermilitair oder durch Dienst

leistung im Bürgermilitair ein Ausfall im Erwerbe von 7 K 7 st,

an Leuchten- und Pflastergeld 12 st bis 3 F, an Wassergeld und

an den Schornsteinfeger 1 K und an Schulgeld für 3 Kinder

mindestens jedes 4 F also in Summa 21 F 14 st bis 29 F 7 st.

Diesen Ausgaben einer Handarbeiterfamilie wird als Minimum

der Jahreseinnahme an die Seite gestellt:

Tagelohn des Mannes cm 142 Arbeitstagen ä 1 K 1 — 15« F 14 /j

. 76 . . — . 14 . — 66 > 8 >

. 86 > . — - 10 - — S3 > 12 >

in Summa 271 F 2 /!.

Dazu verdiene die Frau des Arbeiters event. eines seiner

Kinder an 304 Tagen durchschnittlich 4 st täglich, also im Jahr

76 K und beide zusammen für die Familie 376 K 2 st.

Ergänzen und prüfen wir nun diese Angaben durch die aus

derselben Quelle stammenden Berechnungen auf Tafel 36 der

Publikationen des statistischen Vereins in Lübeck,

Als durchschnittlichen jährlichen Verbrauch auf den Kopf der

Bevölkerung fanden wir für das erste Jahrzehnt von 1836—45:

248,7 W Weizen, 120 W Roggen, 10,9 W Gerste, 10,1 W fremdes

Mehl und Backwerk, und 194,1 « Kartoffeln und dafür als Preis

26 F 9 st; daneben nur für das Jahr 1845: 25 F 11 st. Für

das zweite Jahrzehnt ermittelten wir für dieselben Verbrauchs»

gegenstände 32 F 5 st, für 1856—60: 31 F 12 st und für

1861—65: 30 F 3 st.

Demnach erhalten wir für den Verbrauch einer mittleren

Lübeckischen Familie an den eben aufgeführten Gegenständen nach

dem Durchschnitt des Decenniums von 1836—45 die Summe von

132 F 13 st, ohne Hinzurechnung des Mahlgeldes, der Con>

sumtionsaccise, des Holzgeldes und des Backlohnes mit unge

fähr 42 F.

Ztschr, d, B, f. L, G, VI, 2, 26
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Kein Sachkundiger kann behaupte», daß eine ärmere Tage

löhnerfamilie weniger Brod ißt als eine reiche Familie, das Gegen

theil ist unbestritten. Daher müssen wir sowohl die Minimal- als

die Maximalsumme, wie sie von dem statistischen Verein in den

Neuen Lübeckischen Blättern von 1847 angegeben sind, verwerfen

und als Minimalausgabe einer Normalfamilie aus den Hand-

arbeitenden Klassen für Brod, Mehl und Backwerk in den: Jahr-

zehnt 1836—1845 statt 130 F 12 st vielmehr 174 L hinstellen.

Der Geldbetrag, den der mittlere Lübecker im Jahre 1845

für seine Hauptfleifchnahrung ausgab, betrug etwa 21 F V« p-

Nämlich 17 °/4 T Ochsenfleisch K 4'/s st, 9?/« « Kuhfleisch ä 2 st,

7'/8 W Mastkalbfleisch K 5 K, 5»/» W nüchternes Kalbfleisch ä 4 st,

25 '/s W Schweinefleisch ä 4'/s st, 10 ^/s T Hammel» und Lamm

fleisch s, 4 st und 3^/g T gesalzenes und geräuchertes Fleisch K 5V>! st

Nach Mittelpreisen sind die Gänse nnd Kalekuten angesetzt

das Stück zu 2 F 8 st, Hühner und Enten zu 12 st, Küken und

Tauben K 5 IZ, Hirsche und Rehe K 15 F, Hasen ^ 2 ^l, Reb

hühner und Schnepfen K 12 st und Krammetsvögel tr 1 st. Die

Ausgabe per Kopf für diese Nebenfleischnahrung beträgt 1 F 10^4 st^

jedoch hat nur der kleinste Theil der Bevölkerung daran Antheil,

Der Milchverbrauch von 69^ Kannen per Kopf in 1845,

zu 3 st ist die Kanne angegeben, macht im Jahr 12 F 15°/t st. Der

Butterverbrauch ergab nach dem Durchschnittspreise von 8 st Vs

per W bei einem Verbrauch von 25 Vs T: 12 F 10 V« st. Der

Käfeverbrauch von 6'/s der Fettkäse zu 8 st und der Mager

käse zu I Vs K per W, ergab 1 ^ 4V» st per Kopf.

Die Fische standen 1845 folgendermaßen im Preise: das Pfund

Karpfen zu 7 st, Sandarten « st, Aal, Barsche, Brachsen 3 st,

Hechte, Stören, Stinte, Rothaugen 2 st, Butte und Dorsche 1 st,

Bretlinge '/s st, Heringe st, Krabben, Krebse und Muscheln

V4 st. Der Fisch-Verbrauch von 51 Vs T per Kopf in 1845

hatte einen Geldwerth von 8 F 1 st. Dazu kommen für Austern,

das 100 Stück zu 5 F, gesalzene Heringe, die Tonne zu 21 und

geräucherten Lachs, das W zu 2 F, noch 5 st per Kopf und Jahr.
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Aepfel und Birnen hatten 1845 einen Durchschnittspreis von

2 K psr Scheffel, getrocknetes Obst von 4 st das T, Citronen und

Orangen von 4 K 8 st das Hundert. Der Consum hiervon

machte psr Kopf und Jahr 2 F 4 st aus,

1 Last Englisches Salz zu 18 Tonnen K 260 W kostete 1845:

24 >S, 1 Tonne Lüneburger Salz von 350 T 11 F und 1 Tonne

Oldesloer Salz von 200 W 7 ^i. Demnach machte der Kopf

verbrauch von Salz in Höhe 20 V» W den Betrag von 5^ st.

Von fremdem Weinessig, die Kanne zu 8 st, und Korn- und

Frnchtessig, die Kanne zu 3Vs st, winden 1845 psr Kopf 1^/s

Kannen im Geldwerth von 4 st consumirt.

Die Flasche Wein zu 10 st, Sprit, Arrac, Rum und Liqueur

zu 1 A,, Kornbranntivein zu 8 st und Bier 6 st per Flasche

gerechnet, erhalten wir auf den Kopf für 6^/5 Flaschen einen Geld

werth von 3 F 10 Vs st.

Von deni einheimischen Bier kommen im Jahr 1845 auf den

Kopf der Bevölkerung ungefähr 139 Flaschen, das Faß zu 10 F

gerechnet ergiebt psr Kopf einen Geldbetrag von 5 K 13 st.

Dazu kommt für das Korn der Branntweinbrennereien auf

den Kopf der Bevölkerung ein Betrag von 1 K 5'/s st.

Schließlich ist noch der Holzverbrauch für 1845 zu erwähnen.

Der Faden Buchen-Kluftholz kostete 32 F, Eichen- und Weichholz

15 L, Holzkohlen psr Sack 2 Z, Steinkohlen die Tonne 2 F und

Torf das Großtausend 5 K, Die Ausgaben hierfür betrugen durch

schnittlich psi- Kopf 16 K 12^/4 st,

Recapituliren wir die Ausgaben des mittleren Lübeckers im

Jahre 1845:

1) für Korn und Kartoffeln 25 F 11'/s />!

2) . die Hauptfleischnahrung 21 . V- >

3) > Geflügel und Wild 1 ' w'^ '

4) . Milch 12 > 15'/. >

5, > Butter 12 - 10'/' -

U) . Käse 1>4'/«-

7) > Fische und dergl 8 > «

Transport «3 F 11'/« /«

26-
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Transport 33 F 11 »/s

8> für Obst und Früchte 2-4

S)

1«)

N)

12>

13,

Salz und Essig — . 9°/j

einheimisches Bier 5 > 13

Branntweinbrennerkorn 1 > 5'/«

Wein, Branntwein und fremdes Bier , . . 3 > Iv'/s

Holz, Kohlen und Torf 16 > 12'/«

in Summa 114 K 274 /«,

Somit brauchte die Lübecker Normalfamilie von fünf Per

sonen lediglich für die obigen wichtigsten Consumtibilien im Jahr

1845 die Summe von 570 F 13^ fi ^ 685 heutigen Reichsmark
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Die Lage der Löwenstadt.

Nicht durch urkundliche Ueberlieferungen, sondern nur durch

eine Angabe, die von Helmold ^) in seine Chronik aufgenommen

ist, hat sich die Kunde davon erhalten, daß Herzog Heinrich der

Löwe, als Lübeck durch eine Feuersbrunst zerstört war, an der

Wakenitz eine neue Stadt gründete, der er den Namen Löwenstadt

beilegte. Helmold's Bericht hat nach Wattenbach s Uebersetzung

folgenden Wortlaute

„Darauf gründete der Herzog eine neue Stadt am Flusse

Wockenize, nicht weit von Lubecke, im Lande Racesburg und

begann sie zu bauen und zu befestigen. Und er nannte sie nach

seinem Namen Lewenstadt d. h. die Stadt des Löwen, Da

aber dieser Ort, sowohl was den Hafen, als was die Befesti»

gung anlangte, wenig geeignet war, und man nur mit kleinen

Schiffen dahin gelangen konnte, so begann der Herzog den

Grafen Adolf wieder aufzusuchen :c."

Schon seit langen Zeiten sind die Lübeckischen Geschichts

forscher bestrebt gewesen, die Stelle festzustellen, die sich Herzog

Heinrich für die von ihm zu gründende Stadt ausgewählt hat.

Da in der Nähe der Wakenitz keine Baureste oder Wallanlagen

sich erhalten haben, die als Ueberbleibsel einer ehemaligen An

siedelung gedeutet werden können, so waren sie für ihr Bemühen

^) Helmold, LKroQ. slav. I «ap. 85. Die Mittheilungen

Detmars und anderer späterer Chronisten über die Gründung der

Löwenstadt sind auf Helmold als ihre alleinige Quelle zurückzuführen,

2) Helmold, Chronik der Slavcn, Aufl. 2 S. 201.
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vornehmlich auf eine Auslegung des Helmvld'schcn Berichtes hin-

gewiesen. Im Anschlüsse an diesen glaubte der Lübeckische Rektor

Bangert in seinen OriZiuss I^ubsosus«^), das jetzige Kirchdorf

Herrenburg, das 1194 nrlis äominorum genannt wird^), als

Platz der alten Stadt bezeichnen zu dürfen. Dieser Ansicht ist

Deecke in seiner Lübeckischen Geschichte^) beigetreten, denn er sagt

dort: „An das Bestehen des Orts erinnert nur noch das Dorf

Herrenburg." Ihr scheint auch Maschs zuzustimmen, wenn er

bemerkt: „Herrenburg liegt in der Gegend, wo die Stadt gegründet

ward," Unsicher und sich selbst widersprechend ist die Angabe vo»

Beckers, nach der die Stadt an der Wakenitz, wo jetzt Herrenburg

gelegen ist, erbaut sein soll, denn diese Dorfschaft liegt nicht an

der Wakenitz, sondern fast einen Kilometer von ihr entfernt. Ab

weichend von ihnen haben Schröder und Biernatzki in der zweiten

Auflage ihrer Topographie von Schleswig-Holsteins ans die an

der Wakenitz südlich von dem Lübeckischen Landgraben belegene

Stoffershorst hingewiesen. Diesen hat sich Di'. Theodor Hachl

angeschlossen. Nachdem er überzeugend dargethan hat, daß dic

Löwenstadt nicht an der Stelle des Kirchdorfs Herrenburg errichtet

sein könne, entscheidet er sich gleichfalls dafür, daß sie bei der

Stoffershorst zu suchen sei. Hiezu bemerkt er, daß uoch im Jahre

1605 der sogenannte Herrenbnrger Mühlenbach nnd der Wahrsower

Bach hier zwei Inseln bildeten, deren eine die Wallwärde, die

andere, auf der die jetzige Stoffershorst steht, aber Burgwall genannt

wurde ^), beides Bezeichnungen, die ans eine alte Burganlage hin-

3) WsstpKülM, NonviinentÄ inoclita I MF. 1260,

4) Meklenburgisches Urkundenbuch 1 Nr. 154.

°) Deecke, Lübeckischc Geschichte Th. 1 S. 2«.

°) Masch, Geschichte des Bisthums Ratzeburg S. 83.

Becker, Umständliche Geschichte der Stadt Lübeck Th. 1 S. 8S.

6) Schröder und Biernatzki, Topographie von Schleswig-

Holstein Aufl. 2 Th. 2 S. 546.

«) Dr. Th. Hach, Das Lübcckische Landgebiet in seiner kunst-

archaeologischen Bedeutung S. 11 ff.

Diese Namen finden sich auf einer Karte ans dem Jahre

1605. Schröder und Biernatzki 1. v.
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weisen und die, da an dieser Stelle von Befestigungen aus anderen

Zeiten sich nirgends eine thatsächliche oder schriftliche Spur findet,

sehr wohl auf die Löwenstadt bezogen werden können. Durch diese

Ausführungen schien die streitige Frage zum Abschluß gebracht.

Vor Kurzem hat aber I)r, Hellwig in einem Aufsatze, den er in

dem Archive für Lauenburgische Geschichte veröffentlichte"), ohne

der neuen Lösung auch nur mit einem Worte zu gedenken, die

Behauptung aufgestellt, Herzog Heinrich habe einen an der Wakenitz

weiter unterhalb belegenen, jetzt Kaninchenberg benannten Werder

als Bauplatz für feine neue Stadt ausgewählt; auch habe er von

hier aus, um eine unmittelbare Schifffahrtsverbindnng mit der

Nntertrave zu erlangen, einen Kanal graben lassen, der bei dem

Kirchdorf Schlutup in jenen Fluß mündete. Obgleich diese An

gaben einer genügenden historischen Begründung entbehren, so sind

sie doch bei der Sicherheit, mit der sie vorgetragen worden, ge>

eignet, die Anficht Unkundiger zu verwirren. Nur aus diesem

Grunde hat sich der Unterzeichnete zu ihrer Widerlegung entschlossen.

Zuzugeben ist, daß der Kaninchenberg, wenn die dortigen

örtlichen Verhältnisse im zwölften Jahrhundert die nämlichen ge

wesen wären wie in der Gegenwart, einen geeigneten Bauplatz zur

Anlage einer kleinen Stadt dargeboten haben würde. Der niedrige

sandige Hügel, aus dem er besteht, gewährt einen guten, trockenen

Baugrund, Nach Westen an den schiffbaren Flußlauf der Wakenitz

grenzend, ist er nach Norden und Süden von größeren Aus»

buchtungen derselben umgeben, die sich einander nach Osten der

artig nähern, daß dort nur eine sehr schmale Landverbindung

verbleibt. Es hätte sich also ohne große Mühe an drei Seiten

ein Hafen für den Schifffahrtsverkehr herstellen und die Verbindung

mit dem hinterliegenden Lande durch Aufwerfung eines Walles

und Anlage eines Grabens gegen feindliche Ueberfälle abschließen

und sichern lassen.

") Archiv des Vereins für die Geschichte des Herzogthums

Lauenburg, Band 3, Heft 1 S. 50 ff.
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Diese seine Lage hat ersichtlich Dr. Hellwig, als er auf einer

Karte der Wakenitz nach einem für eine Stadtanlage paffenden

Platze Umschau hielt, einzig und allein veranlaßt, sich für den

Kaninchenberg zu entscheiden, denn er begründet seine Annahme

nur durch einen Hinweis auf die dort vorhandenen günstigen ört

lichen Verhältnisse. Hierbei hat er aber unbeachtet gelassen, daß

die großen, noch jetzt sehr flachen seitlichen Ausbuchtungen der

Wakenitz erst im dreizehnten Jahrhunderte durch die damals vor

genommene Aufstauung des Flusses^) entstanden sein werden, und

daß bis dahin der Hügel des Kaninchenberges an seinen beiden

Seiten durch niedrige Wiesen mit den benachbarten Ländereien

verbunden gewesen sein wird, also für eine Stadt keinen geeig

neteren Bauplatz darbot als andere Uferstrecken der Wakenitz.

Bei einer Ausschau nach dem Orte, an dem die Löwenstadt

gelegen war, hätte Dr. Hellwig an erster Stelle eine eingehende

Untersuchung darüber anstellen sollen, wie weit sich in alten Zeiten

die Grenzen der Grafschaft Ratzeburg an der Wakenitz erstreckten,

da nach Helmold Herzog Heinrich innerhalb dieser Grafschaft die

nach ihm benannte neue Stadt begründete. Ein solches Vorgehen

scheint er für unnöthig erachtet zu haben, weil nach seiner Ansicht

der zu Ende des zwölften Jahrhunderts in Lübeck lebende Chronist

Arnold die Trave als Grenzscheide zwischen den slavischen Ländern

Wagrien und Polabien, und demgemäß auch zwischen den Graf

schaften Holstein und Ratzeburg bezeichnet haben soll, so daß jeder

an der Wakenitz belegene Ort zu der letzteren gehört haben würde.

Er beruft sich hierfür auf die nachfolgenden Worte desselben:

„InZtZ (sx ObotritiZ) vsrsns nos ?«Iabi, «ivita? ««rura Ivsc-is-

bnrA. Iiilt« transitur nnvin8 ^i'Även«. in nostrkuri >VkAii'svsem

vi-ovinOiarri" ^) und fügt dann hinzu: „Die Uebergriffe Lübecks

auf polabisches, bezw, ratzebnrgischcs und lauenburgisches Gebiet

sind überall nachzuweisen, nur in dem Winkel zwischen Trave,

^) Die Wakenitz ist beim Hüxterdamm 15 Fuß über dem

Normalwasserstande der Trave aufgestaut worden.

Arnold, «nrori. I^ibi«. 1. III o»v. 2.
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Wakenitz und Herzogenbeck (Landgraben) nicht, wenn man nicht

etwa annehmen darf, daß der Landstreifen mit sammt der Löwen-

stadt 1157 bereits lübisch ward," Es sott also, wenn die etwas

unklar abgefaßten Worte Dr. Hellwigs richtig verstanden sind,

nach seiner Meinung das gesummte am rechten Traveufer belegene

Gebiet der Stadt Lübeck ursprünglich zu Polabien gehört haben,

und erst zu einer nicht näher nachweisbaren Zeit, frühestens im

Jahre 1157, von diesem abgetrennt sein.

Zur Begründung einer solchen Annahme lassen sich aber die

Aeußerungen des Chronisten Arnold nicht verwerthen; denn er

beabsichtigte ersichtlich nur die Reihenfolge, in der die slavischen

Völkerschaften von Osten nach Westen auf einander folgten, in

allgemeinen Zügen anzugeben, nicht aber die Grenze der von ihnen

bewohnten Länder genau zu bezeichnen; auch würden sie, wenn sie

in der von I)r, Hellwig gewollten Weise auszulegen wären, in

Widerspruch mit den nachfolgenden urkundlich beglaubigten und

dem Chronisten wohl bekannten Thatsachen stehen. Als Graf

Adolph die Wagrier besiegt hatte, bemächtigte er sich des ihnen

gehörenden Gebietes und vereinigte es mit der Grafschaft Holstein,

Zu den Ländereien, in deren Besitz er hierdurch gelangte, gehörte

nicht nur der am rechten Traveufer sich erhebende Hügel, auf dem

er bald darauf die Stadt Lübeck gründete, sondern auch die an

der nämlichen Flußseite belegenen Dorffluren von Genin und

Büssau, Letzteres ergiebt sich mit voller Sicherheit daraus, daß

Herzog Heinrich, als er jene Ortschaften im Jahre 1163 dem

Domkapitel schenken wollte, sie sich vorher erst von dem Hol»

stcinischen Grafen abtreten lassen mußte,") Daß fie Enclaven im

Lande der Polaben gebildet haben, ist, da es sich um Volksgrenzen

handelt, nicht anzunehmen, daher müssen auch diejenigen Ackerfluren,

die vor dem jetzigen Mühlenthvr zwischen jenen Dörfern und der

Stadt liegen, damals der Grafschaft Holstein angehört haben.

Wenn aber die Wagrier am rechten Traveufer Gebiete, die fast

Urkundenbuch des Bisthums Lübeck Nr. 4 und 6.
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vierzehn Kilometer von ihrer Hauptstadt AltLübeck entfernt waren,

besaßen, so ist nicht daran zu zweifeln, daß auch die nördlich

daranstoßenden traveabwärts gelegenen Ländereien ihrer Herrschaft

unterstanden. Diese werden, da in alten Zeiten kein Ort in seiner

Umgebung Fluren entbehren konnte, auf denen die Bewohner das

von ihnen gehaltene Vieh zur Weide treiben durften, die Feld

mark derjenigen Ansiedlung gebildet haben, die zu Ende des elften

Jahrhunderts der slavische Fürst Kruto an der Stelle des jetzigen

Lübecks begründete und mit dem Namen Bukow belegte. Diese

Eigenschaft werden die Ländereien behalten haben, als Graf Adolph

dort eine neue Stadt errichtete; auch blieb sie ihnen gewahrt, als

Herzog Heinrich in den Besitz jenes Ortes gelangte, wie solches

die nachfolgende in der Chronik von Rynesberch und Scheue sich

findende, zweifelsohne durch Vermittlung Detmars der gut unter

richteten alten Lübeckischen Stadtchronik entnommene Nachricht

bezeugt'"): „Do gaff de hertich Hinric to der Stad vryheit, so

wcs en de greve Adolf hadde opgelaten."^) Hiernach allein erscheint

schon die Behauptung berechtigt, daß am rechten Traveufer ein

weiter die Stadt Lübeck umgebender Bezirk zu Wagrien und später

zur Grafschaft Holstein gehörte. Es hat sich aber, was vr,

Hellwig entgangen ist, ein urkundliches Zeugniß erhalten, das jene

Annahme nicht nur bestätigt, sondern auch die Grenzen des Ge>

bicts genau angiebt. Es stammt von Niemand anderem, als von

Herzog Heinrich und ist daher völlig glaubwürdig. Dieser bekundet

nämlich, als er 1175 die Kapelle St, Johannis in Lübeck aus-

stattete und ihr unter anderen Ländereien auch den Ertrag aus

drei am östlichen Ufer der Wakenitz gelegenen Hufen, dem jetzigen

Hofe Marly, überwies, daß die Grenzen des allen Wagriens mit

Tie Chroniken der Stadt Lübeck, herausgegeben von Kopp

mann Th, 1 S. 15,

In den Besitz einer Geineinfreiheit auf dem linken Trave

ufer gelangte die Stadt Lübeck erst im Jahre 1216 durch ein

Geschenk des Königs Waldemar. Urkundenbuch der Stadt Lübeck

Th. 1 Nr. IS.
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denen des Bisthums Lübeck zusammenfielen^). Die letzteren er

geben sich aus den Urkunden, die sich auf die Stiftung des benach

barten Bisthums Ratzeburg beziehen ^), Diesem ward unter

andern das früher zu Polabien, später zur Grafschaft Ratzeburg

gehörende Land Boitin überwiesen, von dem bemerkt wurde, daß

es nach Norden zu bis an einen Bach reiche, der den Namen

„rlnviu8 <Znoi8" führe, und daß es durch diesen von dem benach

barten Bisthum Lübeck getrennt werde Ueber die Lage jenes

Baches gewährt der Bertrag, der im Jahre 123O zwischen der

Stadt Lübeck und dem Bisthuni Ratzeburg über die Grenzen ihrer

beiderseitigen Ländereien abgeschlossen ward 2°), eine genaue Aus

kunft, denn in ihm ward festgestellt, daß für die der Wakenitz zu

gewandten Gebietstheile, die Mitte des rivris gnois, viZsIioet

riAsudsK« , die Scheide bilden solle. Es ist dieses der Grenz

bach, durch den zur Zeit das Wasser des 1442, und nicht, wie

Dr. Hellwig angiebt, bereits 1307 bei Brandenbaum hergestellten

Landgrabens in die Wakenitz abfließt. Daß seit dem Jahre 1230

in seinem Laufe Veränderungen nicht vorgenommen find, wie solches

Di-, Hellwig ohne Anführung irgend eines Beweises behauptet hat,

ward bei den Grenzverhandlungen festgestellt, die Z885 zwischen

Vertretern der Stadt Lübeck und des Fürstenthums Ratzeburg

stattfanden. Hiernach bedarf fein ferneres, gleichfalls jeder Be

gründung entbehrendes Anführen, es fei anzunehmen, daß die

Ratzeburgische Grenze früher in einiger Entfernung nördlich von

der Herzogenbeck gelegen habe, keiner Widerlegung, zumal es in

unlösbarem Widerspruch zu der Angabe steht, die Mitte des

Flusses habe die Grenze gebildet.

Urkuiidenbuch des Bisthums Lübeck Nr, 11, ,AcI ci^am

(«v«1««äNt) ezrisäizrn Insuls vivss «t tooiiis W^riu populi

^n«8i !r<1 ssdem epis««palLi« re»^<zotum tiiibsro dödersnt,"

Meklenburgisches Urkuiidenbuch Th, 1 Nr, 123 und Nr, 65,

wenn diese Urkunde echt sein sollte.

Ebendaselbst Nr, 8»,

2«) Urkundcnbnch der Stadt Lübeck Th. 1 Nr. 48,
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Aus diesen Darlegungen ergiebt sich, daß der Kaninchenberg,

da er zum Lübeckifchen Gebiete gehört und mehr als zwei Kilo

meter von der Herzogenbeck entfernt ist, zur Zeit Heinrich des

Löwen zur Grafschaft Holstein und nicht zur Grafschaft Ratzeburg

gehörte, daß also auf ihm die Löwenstadt nicht erbaut sein kann.

Der Platz, auf dem sie gelegen war, muß vielmehr südlich von der

Herzogenbeck gesucht werden. Anzunehmen ist, daß Herzog Heinrich,

um die Schwierigkeiten der Schifffahrt nicht zu vergrößern, für die

von ihm gegründete Stadt eine Stelle ausgewählt hat, die der

Grenze möglichst nahe lag. Da sich hier ein Flußlauf befindet,

der nach dem Herzog benannt ist, und da mehrere ihm unmittelbar

benachbarte kleine Inseln noch im siebzehnten Jahrhundert Namen

führten, die auf alte Befestigungsanlagen hinweisen, so darf, wenn

auch nicht mit voller Sicherheit, so doch mit großer Wahrscheinlich-

Kit behauptet werden, daß bereits Schröder und Biernatzki sowie

Th, Hach die Frage gelöst haben, indem sie auf die Gegend

der Stoffershorst als Bauplatz der Löwenstadt hingewiesen haben.

Für eine solche Annahme läßt sich vielleicht auch der Umstand

verwerthen, daß am Ufer der Wakenitz ein zwischen der Herzogen

beck und Stoffershorst belegener schmaler Landstrich sich seit den

ältesten Zeiten im Eigenthum Lübecks befindet, ohne daß es sich

nachweisen läßt, wann es diesen erlangt hat. Lag auf ihm die

alte Stadt, so ist es erklärlich, daß er, als ihre Bewohner nach

Lübeck übersiedelten, dem letzteren verblieb.

Weder Helmold noch irgend ein anderer Chronist berichten,

daß bei Anlage der Löwenstadt eine Kanalverbindung zwischen der

Wakenitz und der Untertrave hergestellt sei; trotzdem findet sich

schon bei Deecke in seiner Lübeckischen Geschichte die Behauptung'-'),

von der neuen Stadt aus sei ein Graben in das Meer geleitet

worden. Näher begründet ist dieser Ausspruch von ihm nicht, wir

wissen aber, daß Deecke zu ihm durch die irrige Annahme verleitet

wurde, in den ältesten Zeiten habe die Wakenitz nicht mit der Trave in

Deecke, Lübeckische Geschichte Th. 1 S. 20,
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Verbindung gestanden, sondern einen See gebildet, der jedes Ab

flusses entbehrtes. Seine mit Deecke übereinstimmende Ansicht

hat Dr. Hellwig durch die nachfolgenden Ausführungen zu erweisen

versucht. Daraus daß der Bach den Namen Herzogeubeck führte,

sei zu folgern, daß Herzog Heinrich mit ihm irgend etwas vor»

genommen habe, dieses könne aber nur darin bestanden haben, daß

er ihn zur Herstellung einer Kanalverbindung zwischen Wakenitz

und Untertrave benutzt habe. Eine solche sei nothwendig gewesen,

damit Schiffe und Waaren der Gefahr entzogen wurden, bei ihrer

Vorbeifahrt an Lübeck vom Grafen Adolph mit Zöllen belastet zu

werden. Endlich bezieht er sich noch auf einen von ihm ermittelten

Aufschluß, den er selbst als einen höchst interessanten bezeichnet,

und der daher verdient, mit seinen eigenen Worten hier angeführt

zu werden: „Schlutup, der Ausgangspunkt des Kanals, hieß noch

1225 Vretup, doch nannte man es bereits auch Slucop. Beide

Bezeichnungen find deutsch. Jene erste bedeutet „Friß auf"; gewiß

eine ebenso richtige als von beißender Ironie eingegebene Bezeich

nung, wenn er als Spottname des Hafens, welchen Heinrich als

Außenhafen der Löwenstadt dort anlegte, genommen wird. Das

wird aber zur Gewißheit (!), wenn man den zweiten alten Namen

Schlutups betrachtet, der, obwohl anders gebildet, doch genau das

selbe bezeichnet, nämlich „Schluck auf," Die Umtaufe geschah

offenbar, nachdem Schlutup mit dem gesammten Gebiet der Löwen-

stadt lübsch geworden war; da hatten die Lübecker den feind

lichen (I) „Friß auf" in der That auf- oder übergeschluckt, wie man

heute sagen würde, annectirt, Schlutup schließlich würde bedeuten

„Schließ auf;" dieser dritte Name würde dann dem Paß gelten

und dem Thurme, welcher mit der Vollendung der Landwehr hier

um 1307 hergestellt wurde. Von da ab war Schlutup allerdings

der „Schließ auf," durch welchen man von Meyenburg her nach

Lübeck gelangte."

Diese Ansicht hat Deecke in den Neuen Lübeckischen Blättern

Jahrgang 1841 Seite 378 näher ausgeführt.
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Bei diesen seinen Darlegungen hat Dr. Hellwig zunächst die

Schwierigkeiten weitaus unterschätzt, die mit der Ausführung

größerer Wasserbauten, zu denen die Anlage eines Kanals zwischen

Wakenitz und Trade selbst noch für die Gegenwart zu rechnen ist,

in alten Zeiten verknüpft waren. '

Die Entfernung zwischen jenen Flüssen betrögt an der zu

ihrer Verbindung geeignetsten Stelle, in der Luftlinie gemessen,

ungefähr 7 Kilometer, das auszugrabende Terrain besteht ungefähr

zur Hälfte aus kleinen flachen Seen, sumpfigen Wiesen und nie

drigen Moorflächen, znr andern Hälfte aber aus einem sandigen

Höhenrücken von nicht beträchtlicher Höhe. Die Herstellung eines

von Böten und Prähmen zu benutzenden Kanales ist dort daher

möglich, doch nicht ohne zahlreiche Arbeitskräfte ausführbar.

Letztere waren aber in der Mitte des zwölften Jahrhunderts hie»

orts nicht mit Leichtigkeit zu beschaffen, denn der Boden Lauen-

burgs war damals noch zum größeren Theile mit Wald bestanden,

also nur sehr schwach bevölkert. Jedenfalls hätte der Kanal zu

seiner Fertigstellung den Zeitraum mehrerer Jahre beansprucht und

nicht schon im Laufe eines Jahres, denn so lange soll nach Dr.

Hellwig nur die Löwenstadt bewohnt gewesen sein, der Benutzung

überwiesen werden können. Sollte aber der Bau des Kanals wirk-

lich gelungen sein, dann hätte Herzog Heinrich ein Werk vollbracht,

das zu einer Zeit, in der künstliche Wasserverbindungen zu de»

größten Seltenheiten gehörten, gewiß eine allgemeine Bewunderung

erregt hätte und daher von Helmold, als er hervorhob, daß nur

kleine Schiffe bis an die Stadt gelangen konnten, nicht unerwähnt

gelassen wäre. Auch würde ein solcher Kanal, der nur in der

Scheidelinie zwischen Wagrien und Polabien ausführbar war, bei

den späteren Grenzbestimmungen zwischen jenen Ländern sicherlich

nicht unbeachtet gelassen fein, zumal die Spuren ausgeführter Erd>

arbeiten^) sich zu jener Zeit lange erhielten.

In dem Grenzvertragc von 1230 wurden allerdings

„«ollionii hrrori6s,ir>> raoti vel tossi" erwähnt. Dieselben lagen

aber unmittelbar am Ufer der Trade und dienten zweifelsohne zur

Befestigung des dortigen Passes.
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Hegte Herzog Heinrich in Wirklichkeit die Besorgniß, die Ent<

wickelmig der von ihm neu gegründeten Stadt könne vom Grafen

Adolph durch Errichtung einer Zollstätte gehindert werden, so

mußte er erkennen, daß dieser Gefahr durch Anlage eines die

Wakenitz mit der Untertrave verbindenden Kanals nicht vorzu»

beugen mar, denn der für die Erhebung eines Zolles geeignetste

und hierfür auch später benutzte Platz lag in Travemünde bei der

dort dem Holsteinischen Grafen gehörenden Burg. An ihr mußten

alle die Trade seewärts befahrenden Schiffe, also auch diejenigen,

die einen Kanal zwischen Wakenitz und Trade benutzten, vorbei-

Passiren, so daß die in ihnen verladenen Waaren hier zollpflichtig

gemacht werden konnten.

Der Name Herzogenbeck weist allerdings auf Beziehungen hin,

die zwischen jenem Bache und dem Herzog Heinrich bestanden

haben. Es liegt aber nach der Ausführung, durch die im Obigen

die Lage der Löwenstadt festgestellt ist, keine Berechtigung zu dem

Schlüsse vor, er habe jene Bezeichnung nur deshalb erhalten

können, weil er vom Herzog künstlich hergestellt sei.

Daß sich die ungewöhnlichen Namen Vretnp und Slucop, die

zuerst für das Jahr 1225, also erst sechzig Jahre nach Erbauung

der Löwenstadt, nachweisbar sind^), in sehr einfacher Weise erklären

lassen, hat bereits Professor Mantels dargethan^), der in ihnen

eine im Volksmunde entstandene Bezeichnung für ein an der

Grenze belegenes Wirthshaus erkannt hat.

Schließlich muß noch darauf hingewiesen werden, daß die

Behauptung Dr. Hellwigs, die Gründung der Löwenstadt sei 1156,

ihre Auflassung 1157 erfolgt, auf einem Jrrthume beruht, Sie

entspricht allerdings den Datirungen, die Detmar in seiner Chronik

vorgenommen hat, und den Annahmen aller älteren Geschichts

forscher. Es hat aber bereits Professor Deecke in den von ihm

veröffentlichten Grundlinien zur Geschichte Lübecks^) nachgewiesen,

^) Urkundenbuch des Bisthums Lübeck Nr. 54,

2") Correspondenzblatt für niederdeutsche Sprachforschung, Jahr»

gang 1878 Nr. 1.

^) Grundlinien zur Geschichte Lübecks, Seite 7.
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daß die als alleinige Quelle zu benutzende Angabe Helmolds,

Lübeck sei „in diesen Tagen" durch eine Feuersbrunst zerstört

worden, sich auf die Tage des dünischen Krieges bezieht, also zum

Jahre 1157 gehört. Ihm sind hierin auch der Herausgeber der

Helmold'schen Chronik in den Nournnenti« SLl'urkrllicis und ihr

Uebersetzer, Professor Wattenbach, gefolgt. Daß die Verhandlungen

über die Abtretung des zwischen Trave und Wakenitz gelegenen

Hügels, auf dem die abgebrannte Stadt erbaut war, zwischen

Herzog Heinrich und dem Grafen Adolph erst im Jahre 1159

stattfanden, als ersterer sich in seinen nordöstlich der Elbe belegenen

Landen aufhielt, hat der Unterzeichnete in seinen Beiträgen zm

Baugeschichte Lübecks nachzuweisen versucht^).

Nach den obigen Ausführungen kann Di-, Hellwig der Vor

wurf nicht erspart werden, daß er eine Frage, die nach seiner Be

hauptung jeder, der sich vor ihm mit ihr beschäftigte, in Ver

wirrung gebracht haben foll, von Neuem verwirrte, als sie bereits

durch Schröder und Biernatzki und Dr. Th, Hach in glücklichster

Weise ihre Lösung gefunden hatte,

Dr. W, Brehmer,

2?) Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte, Band ö

Seite 124.

Druck von H, G, Rahtgens in Lübeck,
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Die Betheiligung Lübecks bei der Ablösung des Snndzolls.

Bon Staatsarchivar I)r, Wehrmann,

Sundzoll wurde seit etwa 1423 erhoben, ganz genau läßt das

Jahr sich nicht angeben. Damals und noch lange gehörten beide

Ufer der Meerenge zu Dänemark, erst 165« durch den Frieden zu

Roeskilde wurden die südlichen Provinzen Schwedens, Schonen,

Blekingen und Halland staatlich mit Schweden vereinigt. Es er

warb zugleich Freiheit vom Sundzoll, mußte aber 1720 im Frieden

zu Stockholm darauf verzichten. Der Zoll wurde von Anfang an

wohl nach einem bestimmten, aber nicht nach einem bekannt ge<

machten Tarif erhoben, der König hatte es daher in seiner Macht,

ihn je nach Bedürfniß oder auch nach Laune beliebig zu erhöhen

oder zu erniedrigen, und that das auch. Solches Verfahren ver

mehrte die Unzufriedenheit, die der Zoll schon durch sich selbst

erregte. Erst 1645 bei den Verhandlungen zwischen Schweden und

Dänemark, die zu dem Frieden von Brömsebro führten, erreichten

die Holländer, daß in Christianopel — einem kleinen Orte Schwe

dens bei Karlskrona — ein bestimmter Tarif verabredet, also ver

tragsmäßig festgestellt wurde. Der galt aber zunächst nur für sie

und für diejenigen Staaten und Länder, denen der König es zuge

stand. Die Hansestädte wurden sogleich eingeschlossen. Recht viel

war aber auch damit nicht gewonnen. Da es unmöglich war, alle

im Handel vorkommenden Waaren namentlich aufzuzählen, mußte

die Bestimmung hinzugefügt werden, daß von den nicht benannten

ein Prozent des Werthes entrichtet werden sollte. Dadurch entstand

denn neue Unsicherheit, Die Menge der nicht benannten Waaren

Ztschr, d, B, f. L. G, VI. s. 27
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mußte naturgemäß im Laufe der Zeiten immer größer, der Tarif,

der niemals revidirt wurde, immer unpasfender werden. Es kam

hinzu, daß man die Schiffe, um die Richtigkeit der vorgelegten

Ladungsmanifeste zu prüfen, einer lästigen Durchsuchung unterwarf

und dabei mit großer Willkür verfuhr, je nachdem Dänemark mit

den einzelnen Ländern in freundschaftlichem Verhältniß stand oder

nicht. Je mehr nun in neuerer Zeit der Handel zunahm, also auch

die Menge der durch den Sund gehenden Schiffe sich vermehrte, je

nothwendiger es wurde, die Zeit zu benutzen, folglich auch unnöthigen

Aufenthalt zu vermeiden, je stärker endlich das Bedürfniß hervor

trat, alle Verhältnisse klar übersehen zu können, desto schwerer

wurden die Unannehmlichkeiten empfunden, die mit der Erhebung

des Sundzolls verbunden waren, denen auch eine endlich eintretende

Revision des alten Tarifs und die Veröffentlichung eines neuen

keine wesentliche Abhülfe schaffte. Die Klagen wurden immer lauter

und immer allgemeiner. Man kam schon auf den Gedanken, ob

nicht der Zoll ganz abgeschafft und allenfalls durch etwas Anderes

ersetzt werden könnte. Da that endlich, im April 1855, die Re

gierung der Vereinigten Staaten von Nordamerika den entscheidenden

Schritt.

Sie kündigte durch eine Note vom 14. April 1855 einen mit

Dänemark 1826 geschlossenen Handelsvertrag und sprach zugleich

die Hoffnung aus, daß die Dänische Regierung es billig und gerecht

finden werde, nach Ablauf der Kündigungsfrist Amerikanischen Schiffen

freie Fahrt auf den Meeren, ohne Zahlung irgend welcher Abgabe

dafür, zu gestatten. Damit war deutlich genug gesagt, daß die

Amerikanischen Schiffe nur noch bis zum April 1856 Sundzoll be>

zahlen würden, nachher nicht mehr. Die Vereinigten Staaten hatten

zu diesem Zoll von jeher eine andere Stellung eingenommen als die

Europäischen Regierungen, indem sie nämlich Dänemarks Recht, den

Eingang in ein freies Meer von der Bezahlung einer Abgabe ab

hängig zu machen, durchaus bestritten, den Zoll also als an und

für sich ungerechtfertigt ansahen. Von den Europäischen Regierungen

hatten wenigstens mehrere, namentlich England und Schweden 1841,
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mit der Dänischen über die Modalitäten des Zolls, auch über Aus

nahmen unterhandelt und Verträge geschlossen, und damit die Berechti

gung Dänemarks, ihn zu erheben, tatsächlich anerkannt. Dennoch

konnte es keinem Zweifel unterliegen, daß, wenn die Vereinigten

Staaten für ihre Schiffe freie Fahrt durch den Sund und den

großen Belt erreicht hatten, England unmittelbar darauf, dann

Frankreich, und nach und nach alle übrigen Regierungen dieselbe

Forderung würden gestellt haben. Ebenso wenig konnte es zweifel

haft sein, daß es Dänemark an Mitteln fehlte, den Zoll gegen den

Willen aller übrigen Staaten aufrecht zu erhalten. Unter solchen

Umständen hat die Dänische Regierung nach Abgabe jener Erklärung

der Vereinigten Staaten sich keinen Augenblick über die Nothwen-

digkeit getäuscht, ihn aufgeben zu müssen, und sie konnte nur noch

an der Hoffnung festhalten, daß es gelingen werde, als Entschädigung

für die Aufgabe eine einmalige Zahlung zu erlangen. Es war

nämlich völlig bekannt, daß die Sundzolleinnahme einen sehr wich

tigen Theil der ganzen Staatseinnahme ausmachte, so daß ihr ein

faches Fortfallen die Existenz des Staats könnte in Frage gestellt

haben. Diejenigen Regierungen also, welche die Berechtigung

Dänemarks, den Zoll zu erheben, bisher nicht in Abrede gestellt

hatten, niußten die Forderung einer Entschädigung für das Aufgeben

desselben mindestens als eine in der Billigkeit begründete anerkennen,

und es durfte weiter gehofft werden, daß auch die übrigen Staaten

sich nicht ausschließen würden. Sollte es aber dazu kommen, so

mußten von Dänemark selbst bestimmte Vorschläge ausgehen, wenn

auch nur unmaßgebliche, näherer Prüfung zu unterstellende, und

zwar in doppelter Beziehung, einmal hinsichtlich der Totalsumme

und ferner hinsichtlich der Vertheilung derselben unter die einzelnen

Staaten, Gewiß war das eine recht schwierige Aufgabe, und es ist

kein Wunder, daß man in Kopenhagen sechs Monate brauchte, um

zu Entschließungen zu kommen.

Im October 1855 ergingen an die sämmtlichen Dänischen

Gesandten im Auslande Anfträge, den Regierungen, bei denen sie

beglaubigt waren, von der Sachlage Kenntniß zu geben und ihnen die

27'
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nun ausgearbeiteten Vorschläge für eine Ablösung des Sundzolles

zur Prüfung vorzulegen. Zugleich wurde gebeten, an Conferenzen

in Kopenhagen, um die Sache zu Ende zu bringen, theilzunehmen,

wobei die einzelnen Regierungen entweder ihre ohnehin am Dänischen

Hofe anwesenden Gesandten mit Instructionen versehen oder besondere

Abgeordnete schicken möchten. Eine solche Note, von dem Dänischen

Gesandten in Hamburg, von Dirckinck-Holmfeld, an Senator Curtius

gerichtet, erschien am 10, Oktober auch hier, gleichzeitig in Hamburg

und Bremen. Es lag nahe, daß die drei Hansestädte sich über ein

gemeinsames Verfahren verständigten, und das war auch in ihnen über

einstimmender Wunsch, wobei von den beiden andern Städten willig

anerkannt wurde, daß hier ein Fall vorliege, in welchem Lübecks

Interesse im Vordergrund stehe. Durch den Sund waren 1845

109 Lübeckische Schiffe gegangen, 1846 100, 1847 11«, 1848 59,

1849 40 (die beiden KriegsjahreZ, 1850 103, 1851 123, 1852

135, 1853 138, 1854 109, außerdem von und nach Lübeck 1845

60 fremde Schiffe, 1846 46, 1847 34, 184« 64, 1849 204,

1850 137, 185t 97, 1852 68, 1853 57, 1854 67. Der bezahlte

Sundzoll schwankte zwischen 10 000 und 17 000 Speciesthalern.

(1 Spec.-Th. ^ 4 ^ 50

Dennoch hatte der Sundzoll auch eine Seite, nach welcher hin

er für Lübeck sogar vortheilhaft war. Um ihm zu entgehen, wählten

die Kaufleute für die zwischen Ost und West und umgekehrt tranfi-

tirenden Waaren häusig den Weg über Hamburg und Lübeck, zumal

im Herbst, wenn der stürmischen Witterung wegen die Fahrt durch

den Sund schwierig war und eine hohe Assecuranzprämie hinzukam.

Die Straße zwischen beiden Städten war von jeher, seit Jahr

hunderten, in Folge sowohl kaiserlicher Privilegien als späterer

Verträge, eine zollfreie gewesen. Erst im Jahre 1839 hatte die

Dänische Regierung, alle früheren Zusicherungen mißachtend, einen

Transitzoll auf derselben eingeführt, zunächst durch Holstein, ihn

1840 auf Lauenburg ausgedehnt und 1847, als sie nach langem

Widerstreben die Erbauung einer Eisenbahn von Lübeck nach Buchen

zuließ, ihn auch auf diese Bahn übertragen. Der Zoll betrug fünf
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Schilling für 100 Pfund. Die Eisenbahnfracht von Lübeck nach

Hamburg betrug 5Vü Silbergrvschen für den Centner, wovon

Sgr. für An- und Abfuhr gerechnet wurden, 4'/^ Sgr, für die

Fracht, (3 Sgr, waren gleich 4 Schilling ) Da die Bahn nur etwa

zu drei Vierteln durch der Dänisch«, Herrschaft Unterworfenes Gebiet

ging, zu einem Viertel durch das der beiden Städte, so kam der

Transitzoll der Eisenbahnfracht gleich. Während nun diese ein

nothwendiger Ersatz für die Kosten des Transports war, fehlte es

für den Transitzoll an jeglicher Gegenleistung Seitens der Dänischen

Regierung, Sie hatte aus demselben sogar eine gänzlich kostenfreie

Einnahme, denn bei jeder Zahlung wurde zugleich eine Zuschlags»

gebühr von N Prozent der bezahlten Summe unter dem Namen

Sporteln erhoben. Der Zoll belästigte also den Handel nicht blos

in der Weise, wie jeder Zoll ihn belästigen inuß, fondern war auch

durch feine Höhe drückend. Er lastete auf Lübeck weit schwerer als

auf Hamburg, da dieses einen ausgedehnten und mannigfaltigen

Export- und Jmporthandel hatte, Lübecks Aufgabe aber wesentlich

darin bestand, den Waarenaustausch zwischen den baltischen Ländern

und dem westlichen Europa zu vermitteln, ihnen Coloninl- und andere

Waaren zuzuführen und Stapelplatz für nordische Produkte zu sein.

Es war für die Erfüllung dieser Aufgabe wesentlich, daß die endlich

erreichte Bahn nach Buchen eine Fortsetzung über die Elbe bis nach

Lüneburg fände. Das war auch der angelegentliche Wunsch der

Hannoverschen Regierung, aber sie hielt die gedeihliche Entwickelung

eines Verkehrs bei so hohem Zoll für unmöglich und versagte ihre

Mitwirkung zu dahin gerichteten Bestrebungen, bis der Zoll beseitigt

sein würde. Wiederholt hatten die Städte, unter Berufung auf

einen hinsichtlich des Zolls im Jahre 1840 geschlossenen Vertrag,

den Versuch gemacht, eine Ermäßigung zu erlangen. Aber die

Dänische Regierung hatte solche Versuche schroff zurückgewiesen mit

der Erwiederung, der König habe in dem Vertrage nur versprochen,

unter gewissen Umständen eine Ermäßigung des Zolls in Erwägung

zu ziehen, und es müsse seiner Entscheidung überlassen bleiben, zu

bestimmen, ob derartige Umstände eingetreten seien. Es war daher,
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als nun von Dänemark selbst der Antrag auf Verhandlungen über

eine Zollangelegenheit ausging, ein sehr naheliegender Gedanke, daß

der Versuch gemacht werden müsse, den Transitzoll, zumal dessen

innere Verwandtschaft mit dem Sundzoll offensichtlich war, in die

Verhandlung hineinzuziehen. Im gleichen Sinne sprach sich auch

die zu einem Gutachten aufgeforderte Handelskammer aus.

Eine Theilnahme an den von Dänemark gewünschten Con>

ferenzen in Kopenhagen konnte von den Hansestädten nicht wohl

abgelehnt werden, Ueber den Zeitpunkt derselben war anfangs nur

gesagt worden, daß sie im November stattfinden sollten, und es war

in der That nicht viel Zeit zu verlieren, denn der von den Ver

einigten Staaten festgesetzte Termin lag nicht in allzuweiter Ferne,

Da die Hansestädte keine ständige Gesandtschaft in Kopenhagen

hatten, wurde sowohl von Hamburg als von Bremen der Wunsch

ausgesprochen, daß Senator Curtius hingeschickt werden und die

Vertretung der beiden anderen Städte mit übernehmen möge. Er

wurde dann von dem Senate zum Bevollmächtigten erwählt und

machte am 31. December dem Dänischen Gesandten Anzeige von

seiner Ernennung.

Der Beginn der Conferenzen in Kopenhagen verzögerte sich,

Im November kam es noch nicht dazu. Die erste wurde auf den

29. December angesetzt und wurde hier so spät, erst durch Schreiben

des Dänischen Gesandten in Hamburg vom 23. December, angezeigt,

daß es, zumal in der winterlichen Jahreszeit, nicht möglich war,

Jemanden dahin zu senden. Aber bei der Anzeige wurde auch

sogleich bemerkt, daß es nicht mit irgend einem Nachtheil verbunden

sei, noch fern zu bleiben, da die Sitzung wesentlich formeller Natur

sein werde, und die Verhandlungen, welche möglicher Weise die

Sache betreffend stattfinden könnten, jedenfalls ganz allgemeiner

Natur sein würden. Erst am 4, Januar 1856 wurde die Con-

ferenz wirklich gehalten. Anwesend waren nur die in Kopenhagen

von fremden Mächten beglaubigten Gesandten, denen ein Dänischer

Commissar, der Conferenzrath Blnhme, nur Vorlagen machte. Die

Regierung unterschied dabei den von Schiffen und den viel be°



411

deutenderen von Waaren erhobenen Zoll, Eine Ablösung des Zolls

von Schiffen, der hauptsächlich zur Unterhaltung der Leuchtfeuer

und anderer Schiffahrtsanstalten bestimmt war, mußte naturgemäß,

ivenn sie überhaupt geschehen , llte, den einzelnen Ländern zufallen,

denen die Schiffe angehörten. Bei dem Waarenzoll machte die

Dänische Regierung einen Unterschied zwischen den Waaren, die

von einem an der Ostsee belegenen Hafen oder Staate durch den

Sund ausgeführt, und den Waaren, welche von einem außerhalb

der Ostsee gelegenen Hafen durch den Sund in die Ostsee eingeführt

waren, und glaubte, im Großen und Ganzen das Richtige zu

treffen, wenn sie annahm, daß in beiden Beziehungen die Hälfte

des erhobenen Zolles von dem ausführenden, die Hälfte von dem

empfangenden Lande bezahlt und darnach den einzelnen Ländern zu

berechnen sei. Sie hatte dann die Einnahmen aus den drei letzten

für die Schifffahrtsverhältnisse besonders günstigen Jahren, 1851

bis 1853, zusammengestellt, daraus den Durchschnitt gezogen und

diesen als die vierprvzentige Zinse eines Kapitals angesehen. Als

solches ergab sich dann die Summe von 60 913 225 Reichsbank'

thalern (1 Rbth. ^ 2 25 .1). Da die Gesandten ohne In-

struction waren, konnten sie die gemachten Vorträge nur anhören,

um darüber an ihre Regierungen zu berichten, indessen begegnete

die Höhe der genannten Totalsumme sogleich einem so wenig ver

hohlenen Erstaunen, daß der Dänische Bevollmächtigte sich veranlaßt

fand auszusprechen, er habe nur Mittheilungen, nicht Vorschläge,

gemacht. Es wurde demnach eine abermalige Berechnung angestellt,

und dabei berücksichtigte man neben den Jahren 1851 bis 1853

auch die Jahre 1842 bis 1847, ließ dagegen die Jahre 1848 bis

1850 als Kriegsjahre außer Acht, Daraus ergab sich als durch

schnittliche Einnahme aus dem Waarenzoll die Summe von

2 098 561 Rbth,, aus dem Schiffszoll 150018, zusammen 2 248 579

Rbth., die vierprvzentige Zinse eines Kapitals von 56 214,475 Rbth,

In einer abermaligen, auf den 2, Februar berufenen Ver

sammlung wurden diese Berechnungen der Conferenz vorgelegt, aber

von dem Dänischen Bevollmächtigten mit der Erklärung begleitet,
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daß seine Regierung bereit sei, die Summe von 35 Millionen als

Entschädigung für das gänzliche Aufhören aller Sundzölle anzu>

nehmen, diese Summe zugleich als die geringste bezeichnend, die der

König glaube beanspruchen zu dürfen. Er fügte zwei Bedingungen

hinzu, zuerst: daß die Ablösung (1s rackat,) von allen an dem

Handel und der Schiffahrt teilnehmenden Staaten geschehe, daß

die bei der gegenwärtigen Verhandlung vertretenen Staaten dies

sogleich erklärten, während Dänemark sich vorbehalte, mit den

nicht vertretenen Staaten besonders zu verhandeln; ferner: daß die

jedem einzelnen Staate zur Last fallende Summe bei dem Aufhören

des Sundzolls entweder Dänemark sofort zur Verfügung gestellt,

oder daß mindestens die Zahlung in einer Dänemark genügend

erscheinenden Weise gesichert werde. Eine Vertheilung der 35

Millionen über die einzelnen Staaten nach den ausgesprochenen

Grundsätzen war den vorgelegten Tabellen beigefügt. Es waren 35

Staaten (darunter sieben Deutsche, die damals noch einzeln ver

handelten, und drei Italienische) genannt, außerdem I«, Laltl^u«

Astral und ^utrss Pg^s situes Kors 6« Ig, Raitens. Für

Dänemark selbst war auch eine Quote angesetzt, ebenso für die Ver

einigten Staaten, welche zwar die Einladung, an den Verhandlungen

theilzunehmen, ausgeschlagen, jedoch eine Bereitwilligkeit, Dänemark

im Verein mit anderen Mächten eine Entschädigung zuzugestehen,

einigermaßen in Aussicht gestellt hatten. Die Vorschläge fanden nun

bei den anwesenden Gesandten der fremden Mächte willfährige

Aufnahme. Die Dänische Regierung hatte sogar die Genugthuung,

daß der Gesandte Rußlands im Auftrag des Kaisers sowohl die der

Berechnung zum Grunde gelegten Grundsätze als auch die verlangte

Summe und die Vertheilung derselben genehmigte und sich nur eine

Prüfung der Rechnungen vorbehielt. Einsicht in die Geschäfts

bücher der Sundzollverwaltung war freigestellt.

Auch bei der Conferenz am 2, Februar war Senator Curtius

nicht zugegen und ist überhaupt nicht nach Kopenhagen gekommen.

Denn inzwischen war schon der Gedanke zur Ausführung gebracht,

den man hier von Anfang an hegte, eine ständige Hansentische
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Gesandtschaft in Kopenhagen, die früher bestanden hatte, wieder her

zustellen. Von Lübeck ging die Anrege aus und fand in Hamburg

Anklang, fast mehr noch in Bremen, wo man jede gemeinsame

Thätigkeit der drei Hansestädte gern sah, in beiden Stödten unter

der Voraussetzung, daß eine geeignete Persönlichkeit sich finden lasse,

Sie war schon gefunden, und zwar diesmal in Lübeck, Es war

Dr, Krüger, Auf ihn lenkte sich die Aufmerksamkeit des Senats, und

er ging auf die Anerbietungen, die ihm gemacht wurden, ein. Die

beiden anderen Städte billigten die Wahl, zunächst im Vertrauen

auf den Senat zu Lübeck, aber er erweckte auch selbst gleich bei

feinem ersten Erscheinen iu beiden Städten das volle persönliche

Vertrauen, das er seitdem in einer nun mehr als dreißigjährigen

Amts- und Geschäftsführung durch energische, geschickte und uner-

müdete Thätigkeit in so hohem Grade gerechtfertigt hat.

Senator Curtius wendete nun feine Thätigkeit mit Interesse

und Eifer dem Transitzoll zu, dessen Abschaffung oder mindestens

erhebliche Ermäßigung für Lübeck wichtiger war, als die Abschaffung

des Sundzolls, Daß eine von Lübeck allein oder auch uur von

den beiden Städten Lübeck und Hamburg ausgehende erneute Anrege

bei Dänemark erfolglos bleiben würde, wie früher, war mit Sicher-

heit vorauszusehen, zumal da sie in diesem Augenblicke recht mibe

quem kommen mußte. Es war also nothwendig, Bundesgenossen

zu erwerben. Die nächsten in Betracht kommenden waren die

Deutschen Staaten, Hannover, Oldenburg, Bremen, Mecklenburg,

vor allen Preußen. War es möglich, das Interesse noch anderer

Mächte, namentlich Frankreichs und Englands, zu erregen, so lag

darin ein entschiedener Gewinn, Die Hansestädte hatten bei den

Regierungen beider Länder gute Vertreter. Ministerresident Dr.

Rumpfs in Paris, schon 1824 angestellt, hatte die großen Um

wälzungen von 1830, 1848 und 1851 dort erlebt, hatte genaue

Kenntnis; aller Verhältnisse und stand wegen seiner mit Anspruchs

losigkeit verbundenen Umsicht in hoher persönlicher Achtung,

Ministerresident Or, Rücker in London, erst vor Kurzem ange

stellt, später Senator in Hamburg, war ebenfalls eifrig und tüchtig.
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Auf Beide konnte man rechnen. Zunächst aber war es nothwendig,

die richtige Sachkenntniß zu verbreiten, denn die Berhältnisse des

Transitzolls waren nur in Lübeck, wo man sie unmittelbar fühlte

und wo Dänische Zollbeamte auf dem Bahnhofe fungirten, näher

bekannt, in den benachbarten Staaten wenig, im Auslande gar nicht

Senator Curtius verfaßte deshalb eine Denkschrift, in welcher er

in lichtvoller Darstellung auseinandersetzte, in welcher Verbindung der

Transitzoll mit dem Sundzoll stehe, wie er durch übermäßige Höhe

den Verkehr beschwere und den Handel aller Völker treffe. Diese

Denkschrift ist niemals gedruckt worden, doch mehrfach abgeschrieben,

auch ins Französische übersetzt und an geeigneten Orten mitgetheilt.

Nach Hannover überbrachte Senator Curtius sie persönlich, um zw

gleich mündliche Rücksprache zu nehmen. Er fand bereitwilliger

Entgegenkommen, denn schon lange wünschte man, eine große Ber°

kehrsstrahe vom Westen auf dem kürzesten Wege nach der Ostsee

durch Hannover zu leiten, und, obgleich die Regierung aus anderen

Gründen (Holsteins wegen) auf gespanntem Fuße mit der Dänischen

stand, versprach sie doch, die Sache in Kopenhagen in Anrege zu

bringen, Bremen war ebenfalls bereitwillig, Oldenburg und Meck

lenburg sagten gern ihre Unterstützung zu. In Hamburg, wo das

Drückende des Zolls in geringerem Grade empfunden wurde, zeigte

man Anfangs weniger Eifer, aber der Syndikus Merck erkannte bald

die Nothwendigkeit energischen Einschreitens und schloß einen Brief

an Senator Curtius, in welchem er über seine Thätigkeit berichtet

'hatte, mit den Worten: „ich hoffe, Sie find jetzt mit mir zufrieden."

Die hiesige Handelskammer unterstützte die Bemühungen des

Senats mit großem Eifer, Sie ließ ebenfalls eine kurze Denkschrift

ausarbeiten, ins Französische, Englische und Schwedische übersetze»,

und sandte sie nach allen Orten, mit denen Lübeck in Handelsvev

bindung stand. Die Welt erfuhr nun, daß Dänemark von der

kaum sechs Meilen langen Eisenbahn 1853 84000, 1854 102 000,

1855 120 000 Crt,K an Transitzoll erhoben hatte. Das waren

sprechende Zahlen, In einem weiten Umkreise wurde dieser Zoll nun

erörtert, nicht bloß in deutschen, auch in schwedischen, englischen, vel
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gischen, französischen Blättern, Dabei erhoben sich wohl einzelne

Stimmen für Dänemark, z. B. in Rußland. Der Graf Nesselrode

erklarte in einem Schreiben an den hiesigen Russischen Generalconsul

es für Anrecht, die ohnehin schon große Verlegenheit der Dänischen

Regierung noch zu vermehren. Auch die Times redeten einmal dem

Zolle das Wort, Im Ganzen aber bildete sich die Ueberzeugung,

daß die Agitation Lübecks wohl begründet sei. In Bordeaux sprach

sich die Handelskammer in diesem Sinne aus, ebenso in Finnland,

Selbst in Stockholm, obgleich man dort die Dänen als das Bundes»

volk ansah und für Deutschland wenig Sympathie hatte, wurde

durch die Erklärung einer Anzahl angesehener Firmen der Transit

zoll gemißbilligt. Die Handelskammer in Finnland konnte ihren

Wunsch, daß er ermäßigt werden möge, mit Erfolg in Petersburg

aussprechen, als dort mit einem Ministerwechsel auch ein Wechsel

der Ansichten eingetreten war. Der größte Erfolg wurde in Eng

land erreicht- Es gelang dort dem hanseatischen Ministerresidenten

Dr. Rücker, nicht blos bei dem Premier-Minister Lord Clarendon nach»

haltiges Interesse für die Hansestädte zu wecken, sondern auch den

Herrn Milner Gibsou, einen Freund des Freihandels, zugleich

Mitglied des Parlaments, zu bewegen, daß er die Sache am

rechten Orte zur Sprache brachte, nämlich in einer auf den Antrag

des Finanzministers vom Parlament eingesetzten Untersuchungscom-

inission. Diese erklärte nicht nur den Sundzoll an sich für unge

rechtfertigt, sondern deckte auch die Unzuträglichkeiten und Mißbräuche

auf, die mit der Erhebung verbunden waren, und sprach sich schließlich

dahin aus, daß mit der Freigebung der Wasserstraße auch die

Belastung der Landstraße zwischen Nordsee und Ostfee mit Zöllen

aufhören müsse.*) Den lebhaften Erörterungen gegenüber hielt die

Dänische Regierung es für erforderlich, auch ihrerseits nicht ganz

risAvtiätian, tkat, MÄ^' taks pl^os kor tks nbolitian «k ttis

8ouri<^ Ones, tns tnllest «uri«i6k!rkti«Q «Kaulct Ks Zivon t« tns

inearis ok u iik« frssÄoin kor trs6s in tk« transit tKrouAN snv

pari «t tlis Oariisk territory.
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zu schweigen, Sie ließ zu ihrer Rechtfertigung ein französisch

geschriebenes Memoire anfertigen, das zwar nicht gerade in die

Oeffentlichkeit kam, aber doch gedruckt und betheiligten Personen

zugestellt wurde. Da jedes Ding zwei Seiten hat, und oft viel

darauf ankommt, von welcher Seite man es ansieht, konnte sie von

ihrem Standpunkte aus Manches zur Rechtfertigung ihrer Maßregel

sagen. Und wenn sie aussprach, Lübeck klage mit Unrecht, sein

Handel leide gar nicht, nehme vielmehr von Jahr zu Jahr zu, so

ließ sich dies Letztere zwar glücklicherweise nicht in Abrede stellen,

So weit wußten unsere Kaufleute die Verhältnisse zu beherrschen,

daß die Straße nach Hamburg nicht verödete. Dennoch blieb es

zweifellos, daß der Transitzoll nicht nur für die gedeihliche Ent-

Wickelung der Stadt ein wesentliches Hinderniß bildete, sondern auch

den Handel im Allgemeinen, insbesondere die Ausfuhr aus Eng

land und die Einfuhr in Schweden, schwer traf. Das wurde denn

auch in einer Gegenschrift, deren erster Entwurf von Dr. Rücker in

London ausging, hinlänglich dargestellt. Die Dänische Regierung

kam nach und nach selbst zu der Ueberzeugung, daß der Transitzoll

in der bisherigen Weise nicht haltbar sei, und trug auch kein

Bedenken, dies auszusprechen. Nur wollte sie nicht gern gedrängt

sein und erst nach Beendigung der Verhandlungen über den Sund-

zoll, nicht in Verbindung mit demselben, ihre Entschließungen fassen.

Die Verhandlungen über den Sundzoll aber nahmen einen

außerordentlich langsamen Fortgang, ihr Ausgang erschien sogar

lange Zeit zweifelhaft. Daß sie nicht zu dem von den Vereinigten

Staaten bestimmten Termin beendigt sein könnten, lag bald nm

Tage, und die Regierung jenes Landes erwies sich rücksichtsvoll,

indem sie den Termin anfangs um zwei Monate, und, da auch das

nicht genügte, infolge eines Ersuchens der Dänischen Regierung noch

mals um zwölf Monate, bis zum 14, Juni 1857, verlängerte, letzteres

jedoch unter der hinzugefügten Bedingung, daß nach dem 14 Juni

1857 der Zoll unter Protest werde bezahlt werden, und die auf solche

Weise bezahlten Summen später zum Gegenstande einer Reclamation

gemacht werden könnten.
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Nachdem, wie erwähnt, der Kaiser von Rußland seine Zustim

mung zu den Dänischen Vorschlägen schon in der Conferenz vom

2, Februar erklärt hatte, folgte im März der Großherzog von

Oldenburg, Er stand, da er dem Hause Holsteiii-Gottorp angehörte,

in verwandtschaftlichen Beziehungen zu dem Könige von Dänemark,

und glaubte, seinem Verwandten solche Rücksicht nicht versagen zu

sollen. In diesem Stadium der Sache trat zu Ende des April

Dr. Krüger ein.

Die Stellung eines diplomatischen Vertreters der Hansestädte

war immer mit Schwierigkeiten verknüpft. Der Gesandte von Eng

lang, Rußland oder einer andern großen Macht hatte, so zu sagen,

einen gewaltigen Hintergrund, der seinen Worten Nachdruck und

Bedeutung gab. Das fehlte bei den Hansestädten und mußte durch

die Persönlichkeit des Vertreters ersetzt werden. Ein Lübeckischer

Gesandter trat in Kopenhagen damals unter besonders ungünstigen

Umständen ein. Denn Jedermann wußte, daß die unangenehme

Agitation wegen des Transitzolls von Lübeck ausgegangen war und

fortwährend unterhalten wurde. Ein anderer Umstand kam hinzu.

Der Eisenbahnvertrag von 1847 war zwar mit dem Könige ge

schlossen und von ihm ratificirt, aber die Erbauung und Eröffnung

der Bahn war während der Jahre geschehen, in denen Lauenburg

von Dänemark getrennt war. Das Gesellschaftsstatut war vom

Könige immer noch nicht bestätigt, und er wollte es, so wie es war,

nicht bestätigen. Darüber bestand auch eine Differenz mit Lübeck,

und Verhandlungen schwebten ob, die Krüger übrigens ebenfalls

glücklich zu Ende geführt hat. Er war auf die Schwierigkeiten

vorbereitet, die ihn erwarteten, und zeigte in seinem Auftreten vom

ersten Augenblicke an eine — man darf es sagen — bewunderns

würdige Sicherheit und Umsicht, dabei eine Offenheit und Unbe

fangenheit, die ihm die Achtung der höchsten Dänischen Staatsbeamten,

das Vertrauen und die Freundschaft seiner diplomatischen Collegen

sehr bald erwarben. Insbesondere verstand er es, eine Sache richtig

und zugleich so sicher hinzustellen, daß einseitige und selbstsüchtige

Ansichten dagegen nicht Stand hielten, und so war der Umschwung,
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der sich in den Ansichten über die Höhe des Transitzolls selbst bei

den Dänischen Staatsmännern vollzog, zu nicht geringem Theile sein

Verdienst.

Zu Anfang des Mai erklärte auch Schweden seine Zustimmung

zu den gemachten Vorschlägen, und die Dänische Regierung benutzte

die willkommene Veranlassung, um am 9. Mai ein eigenes Proto

koll darüber aufzunehmen. Dr. Krüger hatte eben Kopenhagen noch

einmal auf kurze Zeit verlassen, um seine definitive Uebersiedelung

zu bewerkstelligen. Eine Anzeige war — aus welchen Gründen,

muß dahingestellt bleiben — weder ihm noch den Städten gemacht,

obgleich diese doch ursprünglich zur Theilnahme ausdrücklich eingeladen

waren. In dem Protokoll wurden die übrigen am 4. Januar vertreten

gewesenen vertragschließenden Mächte genannt, nur die Hansestädte

also nicht. Da man nicht wissen konnte, ob dabei eine Absicht

lichkeit und welche zum Grunde liege, hielt man es hier für noth-

wendig, eine Befremdung auszusprechen, und als dann die Dänische

Regierung erwiederte, die Nichttheilnahme an den Conferenzen könne

den Städten in keiner Weise zum Nachtheil gereichen, da es immer

ihre Absicht gewesen sei, den nicht vertretenen Regierungen dieselben

Bedingungen anzubieten, als den vertretenen, konnte man sich noch

weniger beruhigen, denn damit schien gesagt zu sein, daß die Re

gierung mit den Städten überhaupt nicht verhandeln wolle, sondern

sie einfach fragen würde, ob sie die Bedingungen annehmen wollten

oder nicht. Gerade an Verhandlungen aber wollte Lübeck theil>

nehmen, um Gelegenheit zu haben, den Transitzoll zur Sprache zu

bringen. So entspann sich noch eine weitere Correspondenz über

diesen Zwischenfall, die jedoch von hier aus aufgegeben wurde, da

sie im Grunde nur einen theoretischen Charakter hatte. Der Erfolg

hat auch gezeigt, daß die Nichttheilnahme an den Conferenzen den

Städten keinen Nachtheil gebracht hat.

Die Englische Regierung kam schwer zu einem Entschluß. Ihr

fiel von der Ablösungssumme nach dem Plane die größte Quote

zu, nämlich etwas mehr als zehn Millionen Reichsbankthaler. Zwar

war die Quote Rußlands nicht viel geringer, 9 700 000 Reichsbank
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thaler, aber der Kaiser war Selbstherrscher und brauchte Niemand

zu fragen; die Englische Regierung war in Bezug auf Geldbewilli

gungen vom Parlament abhängig, und ob man 1200 000 L für

einen Zweck bewilligen würde, dessen praktische Wirkung nicht überall

klar anerkannt wurde, und der jedenfalls nur einem einzelnen Handels-

zweige zu Gute kam, war immerhin zweifelhaft. Der Ablehnung

eines Antrags wollte die Regierung sich begreiflicherweise nicht

aussetzen. Eine an Dänemark gerichtete Aufforderung, die Summe

um ein Drittel herabzusetzen, fand Widerspruch, man kam daher

in England zunächst auf andere Gedanken. Man konnte auch den

Zoll noch eine bestimmte Reihe von Jahren erheben, so lange, bis

er so viel eingetragen hatte, als Dänemark forderte. Und wenn

schon der Aufenthalt im Sunde Unzuträglichkeiten hatte, so konnte

die Erhebung vielleicht in den einzelnen Ostseehäfen, beim Abgang

oder bei der Ankunft bezahlt werden. Aber diese Ideen wurden

sowohl von Dänemark als von Preußen für undurchführbar erklärt.

Dann stand zur Frage, ob die geforderte Summe vielleicht dadurch

aufzubringen sei, daß man eine Zeitlang eine gewisse Abgabe auf

die Schifffahrt nach der Ostsee lege. Hauptsächlich um sich über

die Stimmung des Parlaments zu unterrichten, beantragte der

Finanzminister die vorhin erwähnte Niedersetzung einer Uutersuchungs-

commission. Erst als diese sich in einem am 22, Juli erstatteten

Bericht entschieden für die Ablösung des Sundzolls aussprach, ging

auch das Ministerium auf diesen Vorschlag ein, behielt sich jedoch

eine Abänderung vor, und wies zugleich den Gesandten in Kopen

hagen an, Verhandlungen über den Transitzoll einzuleiten. Die

vorbehaltene Abänderung bestand darin, daß die zehn Millionen

Reichsbankthaler nicht auf einmal, sondern in Annuitäten, zwanzig

Jahre lang jedesmal ein Zwanzigstel, bezahlt werden sollten. Das

war allerdings ganz gegen Dänemarks Ansichten, Es wollte die in

Anspruch genommene Entschädigungssumme vollständig und sogleich

haben und sich nicht den Eventualitäten einer unsicheren Zukunft

aussetzen. Aber diesmal drang es mit seinem Widerspruch nicht

durch. Auch andere Staaten, namentlich Preußen, welches 4 V«
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Millionen Reichsbankthaler zahlen sollte, stellten dieselbe Forderung,

Da beide Mächte einander Mittheilung über ihre Verhandlungen,

machten und bei Dänemark nicht immer das gewünschte Entgegen

kommen fanden, kamen sie zu dem Entschluß, in Verbindung mit

Frankreich selbst einen Vertrag zu entwerfen, welcher, nachdem er

auch von anderen Mächten gebilligt wäre, Dänemark zur Annahme

vorgelegt werden konnte. Dabei gingen sie von der Annahme aus,

daß es ein allgemeiner Vertrag sein solle, von allen denjenigen

Regierungen geschlossen, an die ursprünglich von Dänemark Ein

ladungen zu einer Verhandlung ergangen waren, Das waren

fünfzehn - Oesterreich, Belgien, Bremen, Frankreich, Großbritannien,

Hamburg, Hannover, Lübeck, Mecklenburg, Norwegen, Oldenburg,

Niederlande, Preußen, Rußland, Schweden, (Die Reihenfolge be

stimmt sich nach diplomatischem Gebrauch durch die alphabetische

Reihenfolge der Anfangsbuchstaben der französischen Ländernamen;

daher ist Oesterreich ^utrioks) immer das erste ) Hierher nach

Lübeck wurde der Vertrag aus Berlin durch den Preußischen Ge

sandten in Hamburg zu Anfang des Januar 1857 gesandt mit der

Einladung, ihm beizutreten. Und das konnte man unbedenklich,

denn der Hauptwunsch Lübecks, Verminderung des Transitzolls, war

darin aufgenommen. Es hatte große Schwierigkeiten gekostet. Daß

eine bedeutende Reducirung eintreten müsse, war zwar der Dänischen

Regierung längst klar geworden, nur entschloß sie sich sehr schwer,

zuzugeben, daß dies im Wege des Vertrags geschehe. Denn theils

war ihre freie Entschließung dadurch für immer gebunden, theils

war es ein Eingriff in die Souveränitätsrechte des Königs. Mochte

man das Meer immerhin als ein freies betrachten wollen, das Land

stand sicher unter der Herrschaft des Königs, und ihm allein stand

auch die Gesetzgebung darin zu. Dazu kam noch, daß diesmal das

kleine Lübeck die gewaltige Hand war, die den ganzen Sturm her

aufbeschworen hatte. Der Entschluß war für Dänemark demnach

recht schwer, aber er mußte gefaßt werden, denn die Lage war

kritisch. Wenn es einem der größeren Staaten Europas einfiel,

dem Beispiel der Vereinigten Staaten zu folgen und zu erklären,



421

daß seine Schiffe keinen Sundzoll mehr bezahlen würden, so war

es um den Sundzoll geschehen, nnd alle Entschädigung war auch

dahin. Das Recht zu solchem Berfahren konnte wenigstens den

jenigen Staaten, die niemals mit Dänemark verhandelt, sondern

immer nur einfach bezahlt hatten, nicht abgesprochen werden. Das

hielt man Dänemark vor, wenn es sich beklagte, daß die Mächte

kein Recht hätten, den Transitzoll in die Verhandlung zu mischen,

und dadurch überwand man das Widerstreben, Eine völlige Besei

tigung des Zolls konnte Lübeck nicht verlangen, denn es erhob

selbst Transitzoll auf der Hamburg-Berliner Eisenbahn, so weit sie

durch beiderstädtisches Gebiet ging, zwar nur einen geringen,

V» Schilling von 100 W, aber er lieferte doch eine willkommene

Einnahme, Dänemark nahm von den nach Preußen bestimmten

Gütern einen Schilling von 100 W, es lag daher nahe, bei diesem Satz

stehen zu bleiben und ihn auf alle übrigen Routen zu übertragen.

In Lübeck war Senator Curtius fortwährend in nützlicher

Weise thätig. Nach allen Richtungen suchte er anzuregen und

bediente sich häufig des Raths des ebenfalls eifrigen und sachkun

digen Präses der Handelskammer, Er unterhielt lebhafte Correspon-

denz mit Haniburg und Bremen und namentlich mit sämmtlichen

Vertretern der Hansestädte im Auslande, denen er Nachrichten und,

wie die Umstände es mit sich brachten, auch Anweisungen gab.

Dabei machte er es sich zur Aufgabe, was an einem Orte geschehen

war, überall hin unverzüglich mitzutheilen, insbesondere nach Kopen

hagen, Von allen Berichten, die aus London von Dr. Rücker,

aus Paris von Herrn Rumpfs eingingen, erhielt sogleich Or, Krüger

Kenntniß, und seine Stellung wurde dadurch sehr gehoben. Er war

einige Male in der Lage, dem englischen und dem französischen

Gesandten die ersten Mittheilungen über die Ansichten ihrer eignen

Regierungen machen zu können. Indem er seine Dankbarkeit für

die prompte Correspvndenz aussprach, äußerte er einmal, er befinde

sich in dieser Beziehung in einer von allen seinen College« benei

deten Lage, Briefe, auch lange und mühsame, waren daher lange

Zeit fast täglich zu schreiben, und da die Sache eine wichtige und

Mchr. d, B, f. L, G, VI, 3 23
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der Ausgang unsicher war, war die Arbeit zugleich mit einer Auf

regung verbunden. Erst zu Ende des Monats September trat

einige Gewißheit hervor, daß die Bemühungen ihren Zweck erreichen

würden. Beruhigt freilich konnte man auch da noch nicht sein.

Nicht nur konnten in jedeni Augenblick noch Umstände eintreten,

welche alles Errungene wieder in Frage stellten, sondern sie kamen

auch wirklich vor. Auch eine Chiffernschrift, die sich als noth-

wendig für den telegraphischen Verkehr erwies, arbeitete Senator

Curtius in kurzer Zeit aus, und sie ist viel benutzt worden und

hat gute Dienste geleistet.

Als die drei Mächte England, Frankreich und Preußen nach

längeren Berhandlungen sich über ein Project verständigt hatten,

ersuchten ihre in Kopenhagen anwesenden Gesandten den Dänischen

Bevollmächtigten, Conferenzrath Bluhme, nun wieder eine Conferenz

zu berufen. Dabei machte es keine Schwierigkeit, daß Di-, Krüger

auch eine Einladung erhielt, obwohl das zuletzt aufgenommene Pro

tokoll vom 9, Mai einen etwas befremdenden Unterschied zwischen

repräsentirten und nicht repräsentirten Staaten gemacht hatte und

die Hansestädte unter den ersteren nicht genannt waren.

Am 2, Februar 1857 trat die Conferenz zusammen. Die

Rollen hatten nun gewissermaßen gewechselt. Ursprünglich hatte

die Dänische Regierung den übrigen Staaten einen Plan vorgelegt,

jetzt legten diese Dänemark einen Plan in Form eines redigirten

Vertrags zur Annahme vor. Diesem Bertrage lag zwar hinsichtlich

der Totalsumme der Entschädigung der ursprüngliche Dänische Plan

zum Grunde, aber die Ausführung war doch in einer Weise

geordnet, daß sie den Dänischen Wünschen nicht durchweg entsprach.

Das wußte der Dänische Bevollmächtigte vorher, da man ihm unter

der Hand Mittheilungen gemacht hatte.

Der Vertrag begann mit einer Aufzählung der Verpflichtun

gen, die Seine Majestät der König von Dänemark übernehmen

sollte, nämlich

1) keinen Zoll mehr im Sunde zu erheben, auch kein Feuer-

Tonnen- oder Bakengeld, denn das war in der Ablösung inbe
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griffen, auch von der Dänischen Regierung selbst mit in Rechnung

gezogen, auch diese Abgaben nicht in anderer Form, namentlich

durch Einführung neuer oder Erhöhung bestehender Hafengelder in

Dänischen Häfen, wieder einzuführen, folglich die bestehenden Hafen

gelder zu diesem Zwecke nicht zu erhöhen;

2) dennoch aber die bestehenden Leuchtfeuer und Seezeichen

beständig zu unterhalten und ihre Vermehrung und Verbesserung

in sehr ernstliche Erwägung zu ziehen, auch den Lootsendienst, der

im Sunde von jeher ein freies Gewerbe war, zu übermachen,

Lootsengeld aber nur von denjenigen Schiffen zu erheben, die sich

Danischer Lootsen bedienten;

3) den Transitzoll auf allen Straßen und Kanälen, welche

die Nordsee und die Elbe mit der Ostsee und den in sie einmün

denden Flüssen verbinden, auf 15 Schill, dän, oder 5 Schill. Cou-

rant von 500 T dänisch zu eruiedrigen, weitere Ermäßigung, die

Dänemark etwa einer dieser Straßen zugestehen möchte, sofort auf

alle übrigen auszudehnen, auch die Zollfreiheit, die bisher einige

Artikel auf einigen Straßen genossen haben, beizubehalten und auf

alle Straßen auszudehnen. Dänemark hatte nämlich bei Einfüh

rung des Transitzolls, um Reclamationen von Seiten Rußlands

zu entgehen, die Vorsicht gebraucht, die wichtigsten russischen Aus

fuhrartikel, namentlich Holz, freizulassen, und die Zahl solcher

Artikel nach und nach vermehrt, auch z. B. Butter, Theer, Pech,

Flachs, Hanf eingeschlossen. Vom Sundzoll waren ebenfalls ziemlich

viele Artikel befreit. Daß diese Befreiungen erhalten blieben,

wurde von mehreren Seiten, namentlich von Lübeck, als wünfchens-

werth und selbst uothwendig hervorgehoben, und die Mächte gingen

darauf ein. Diese Artikel wurden namentlich in dem Vertrage

angeführt, der dadurch — es waren 166 — eine bedeutende Länge

erhielt. Ebenfalls wurde die in Dänemark bei dem Zollwesen

allgemeine Anordnung, nach welcher die den Zoll Bezahlenden durch

Zuschlag von 6 Prozent auch die Erhebungskosten tragen mußten,

hinsichtlich des Transitzolls aufgehoben. Man hielt diese Belastung

jetzt für ungehörig und strich sie,

28'
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Den Danischen Verpflichtungen gegenüber stand nun die Verpflich

tung der contrnhirenden Staaten, die Summe von 30 476 325 Rb.H

aufzubringen. Die geringsten Antheile fielen auf Oesterreich und

Oldenburg, 29 434 und 28127 Rb,^, die größten auf England

und Rußland, etwas über 10 Mill, und »700 000, Auf Lübeck

fielen 102 996, auf Hamburg 107 012, auf Bremen 218 585 Rb H,

Die Zahlung sollte in zwanzig Jahren geschehen, in vierzig halb-

jährlichen Zahlungen von gleichem Betrage, welche das Kapital

und die Zinsen für die noch nicht fällig gewordenen Termine ent>

hielten. Jede Regierung behielt sich das Recht vor, die Zahlung

zu beschleunigen, Ueber den Zinsfuß war in dem Vertrage nichts

bestimmt, es blieb vielmehr Dänemark überlassen, darüber mit jedem

Staate besonders zu verhandeln. Aber England hatte schon vorher

sich entschieden dahin ausgesprochen, daß es nie mehr als 3, hoch

stens 3^8 Prozent geben würde, weil es auch seinen Gläubigern

im Jnlande nicht mehr gebe. Darin lag denn für alle übrigen

Regierungen ein Beispiel, auf das sie sich berufen konnten. Für

Dänemark war der Zinsfuß ein wichtiger Punkt, Es konnte das

geforderte Kapital, wenn es nicht fogleich bezahlt wurde, nur dann

als wirklich eingegangen ansehen, wenn es für das Fehlende eine

Zinse von 4 Prozent erhielt. Aber daran war nicht zu denken.

Eine besondere Schwierigkeit lag für diesen Vertrag in der

Bestimmung des Termins, wann er in Kraft treten sollte. Nach

allen Grundsätzen des Rechts und der Billigkeit mußten Leistung

und Gegenleistung zusammenfallen. Darnach mußte also entweder

der Vertrag in Wirksamkeit treten, wenn alle theilnehmenden

Staaten ihre Zahlung mindestens sicher gestellt hatten, oder für

jeden einzelnen Staat dann, wenn er selbst mit Dänemark durch

eine Separatconvention sich geeinigt hatte. Das Eine wie das

Andere bot Schwierigkeiten. Da, mit Ausnahme von Rußland,

alle Regierungen konstitutionelle Verpflichtungen hatten, und von

der Genehmigung gewisser Körperschaften abhängig waren, war der

Termin, wann die Verhandlungen darüber beendigt sein würden,

unbestimmbar, und der Sundzoll, den man doch aufgehoben sehen
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wollte, konnte noch lange fortdauern, vielleicht durch die Schuld

eines einzigen Staates, Sollte aber der Vertrag für jeden einzel

nen Staat dann in Wirksamkeit treten, wenn er seine Verpflichtun

gen erfüllt oder wenigstens sicher gestellt hatte, so trat die große

Schwierigkeit ein, woran man das erkennen sollte. Das bloße

Aufziehen einer Flagge bot offenbar keine genügende Garantie,

Man kam daher auf den Gedanken, die Schiffe aller Staaten in

Elseneur anlegen zu lassen, nur um ihre Nationalität zu constatiren.

Mit solchem Anlegen aber waren erfahrungsmäßig Unzuträglich-

leiten verbunden, die bisweilen schlimmer waren als der Zoll. Am

Ende setzte man in den Vertrag die Bestimmung hinein, daß er

am 1. April 1857 in Wirksamkeit treten solle, Dänemark wurde

das Recht vorbehalten, die fiscalische und die Zollbehandlung der

Schiffe derjenigen Staaten, die an dem Vertrage nicht theilnahmen,

durch besondere Uebereinkunft mit ihnen zu regeln, jedoch so, daß

jede Durchsuchung und jede AnHaltung eines Schiffes ausgeschlossen

blieb, Dänemark konnte die Bedingung nur eingehen, wenn sämmt-

liche den Vertrag schließende Staaten versprachen, es bei den Ver

handlungen mit den nicht teilnehmenden zu unterstützen. Das

Versprechen wurde von allen gegeben,

Dänemark hat dann die ihm zugesprochene Befugniß in sehr

maßvoller Weise ausgeübt. Es verlangte von den vorbeifahrenden

Schiffern mir die Ablieferung eines Ladungsverzcichnisses und einer

schriftlichen Verpflichtung, daß sie den Zoll, falls der Vertrag nicht

zu Stande käme, nachträglich entrichten wollten. Hatten die Schiffer

die Vorsicht gebraucht, ihre Papiere in doppelter Ausfertigung mit

zunehmen, so brauchten sie nur ein Exemplar an ein auf dem

Mccre liegendes Wachtschiff zu senden, auf welchem Zollbeamte

anwesend waren. Jeder Aufenthalt wurde also vermieden. Sobald

eine Regierung den Vertrag ratisicirt hatte, brauchten die Schiffer

nur durch Aufziehen der Flagge und durch Vorzeigung des Meß

briefs ihre Nationalität zu constatiren. Auch diese Maßregeln hat

Dänemark nicht lange durchgeführt, sondern schon am 1U. Juni

auf jede fernere Contrvle verzichtet,
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Für Lübeck bot der Vertrag in doppelter Beziehung eine

Schwierigkeit. Beide Städte, Lübeck und Hamburg, hatten die

Rechtmäßigkeit des Transitzolls ganz und gar und im Princip

bestritten, hatten seiner Zeit Beschwerde beim Bundestag dagegen

erhoben und ihn in dem Vertrage von 1840 nur für die nächsten

28 Jahre, also bis 1868, anerkannt. Nach Verlauf dieser Frist

trat der Rechtsanspruch wieder hervor. Unterzeichnete man nun

den Vertrag ohne Vorbehalt, so war die Rechtmäßigkeit des Transit

zolls damit zugegeben, eine Unterzeichnung mit einem Vorbehalt

mußte bei Dänemark wie bei den übrigen Contrahenten Widerspruch

finden. Was war zu thun? Das wurde der Gegenstand ernster

Ueberlegung, In Hamburg kam man rasch zu dem Entschluß, die

Bezugnahme auf ein Recht, dessen Durchführung in Zukunft

voraussichtlich eben so unthunlich war, als in der Vergangen

heit, fallen zu lassen, und in Lübeck folgte man dem Beispiel.

Die zweite Schwierigkeit lag in der Stecknitz, an welche wäh

rend der Verhandlungen lange Zeit Niemand gedacht hatte, und

die erst zur Sprache kam, als ganz zum Schluß noch der Nieder

ländische Gesandte verlangte, daß die Ausdehnung der Zollfreiheit

auf den Eiderkanal in dem Vertrage ausdrücklich hervorgehoben

würde. Der Wunsch ließ sich leicht dadurch erfüllen, daß man zu dem

Worte rorrtes hinzusetzte «n cmnäux. Der Transitzoll lag übri

gens nur auf Landrouten, war auf die Wasserstraßen niemals ange

wandt worden, Zölle und Abgaben wurden auf der Stecknitz zwar

erhoben, aber so geringe, daß sie auch den Satz von 1 Schill, für

500 W nicht erreichten. Nun konnte die Beibehaltung eines langst

bestehenden niedrigeren Zollsatzes Dänemark in Bezug auf den

Vertrag in keiner Weise zum Nachtheil gereichen, es versprach nur,

den vereinbarten Zoll nicht auf einer einzelnen Straße herab

zusetzen, und die bei den Verhandlungen betheiligten Vertreter

hatten nichts dagegen, daß die auf besonderen Verhältnissen beruhen

den und geordneten Verhältnisse der Stecknitz unerwähnt blieben.

Für Lübeck aber lag die Gefahr nahe, daß Dänemark den Vertrag

benutzen würde, um den höheren Zoll auch auf der Stecknitz zu
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erheben, und es wünschte darüber beruhigt zu sein, ehe es den

Bertrag unterzeichnete. Aber die Dänische Regierung mar zu der

gewünschten Erklärung nicht zu bewegen, wollte sie wenigstens nicht

anders geben, als wenn Lübeck zugleich auf die vielen Artikeln im

Vertrage zugestandene Zollfreiheit bei deren Verschiffung auf der

Stecknitz verzichte. Dazu war wieder Lübeck nicht geneigt, und so

blieb die Frage anch bei dem Abschluß der Separat-Convention

unerledigt. Was Dänemark beabsichtigte, zeigte sich bald nachher.

Es ist oft schon nicht leicht, einen Contract unter zwei Per

sonen gut zu redigireu. Die Schwierigkeit wächst bedeutend, wenn

dreizehn Contrahenten da sind und der Gegenstand von großer

Wichtigkeit ist. Jeder einzelne Satz soll klar und bestimmt cms-

gedrückt sein, so daß es nicht nur unmöglich wird, einen andern

Sinn hineinzulegen, als darin liegen soll, sondern auch unmöglich,

Folgerungen daraus abzuleiten, die den Absichten der übrigen Con

trahenten widersprechen. Daher war es nicht zu verwundern, wenn

die Verhandlungen über diesen Sundzollvertrag, obgleich man

eigentlich schon einig war, als sie begannen, noch volle sechs Wochen

in Anspruch nahmen. Im Einzelnen war noch Manches zu ändern,

und immer mußten Instructionen eingeholt werden. Namentlich

verursachte die Feststellung der Liste der vom Transitzoll zu befreien

den Waaren große Schwierigkeit, Der Telegraph war in steter

Bewegung, Tie Chiffernschrift kam viel zur Anwendung, Schließ

lich erforderte die Ausfertigung des Vertrags einige Tage, Er

mußte fünfzehn mal abgeschrieben werden. Einer der Contrahenten

brauchte drei Exemplare, es waren die Hansestädte, Fünfzehn mal

hatte dann jeder Gesandte sein Siegel aufzudrücken und feinen

Namen zu unterschreiben, Nebcr das Provisorium wurde ein

besonderes Protokoll aufgenommen und ebenfalls von allen Gesandten

unterschrieben. In später Abendstunde am 14, März 1857 war

das große Werk vollbracht. Dann folgten die Separat-Conventio-

nen, die Dänemark mit jedem einzelnen Staate über die Art und

die Zeit der Zahlung abschließen mußte, Lübeck war entschlossen,

die ganze Summe auf einmal zu zahlen, ebenso Hamburg, Bremen,
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Hannover, Holland, Oldenburg, Oesterreich, England, Rußland,

Schweden, Preußen, Mecklenburg entschieden sich für Annuitäten,

Spanien trat kurz vor dem Schlüsse noch von den Verhandlungen

zurück, vermutlich weil es einen Erlaß an der ihm zugefallenen

allerdings recht großen Quote — etwas mehr als eine Million

Rb,»P — zu erreichen hoffte. Die Dinge hatten sich schließlich

so gewandt, daß dazu die s, g, nicht repräsentirten Staaten alle

Aussicht hatten. Belgien wollte bei Zahlung seiner Quote —

300 000 Rb,^ — den für Dänische Schiffe gezahlten Scheldezoll

in Anrechnung bringen. Mit diesen beiden Staaten mußten daher

noch weitere Verhandlungen stattfinden. In Lübeck war man auch

darüber rasch entschlossen, aus welchen Mitteln die an Dänemark

zu zahlende Summe genommen werden sollte. Es bestand noch die

sog. Sklavenkasse, 1629 gegründet,*) zu einer Zeit, als noch viele

Lübeckische Schiffe das Mittellandische Meer besuchten und leicht

von den Afrikanischen Seeräubern genommen werden konnten. Die

Kasse hatte den Zweck, die in solcher Veranlassung in Gefangen

schaft gerathenen Lübecker auszulösen, war also ganz im Interesse

und zum Nutzen des Handels und der Schiffahrt gestiftet. Da

der ursprüngliche Zweck hinfällig geworden war, lag es ganz nahe,

den noch übrigen Rest des gesammelten Geldes in einer Weise zu

verwenden, die sich in gleicher Weise zunächst auf Handel und

Schiffahrt bezog. Darüber waren Rath und Bürgerschaft einig,

und die Verhandlungen konnten rasch durchgeführt werden. Der

Bürgerausfchuß gab dem Antrage des Senats auf Ratification schon

am 21,, die Bürgerschaft am 27, März ihre Zustimmung. Letztere gab

dabei „ihre Anerkennung der verdienstlichen und erfolgreichen Wirk

samkeit derjenigen Männer, die auf Lübeckischer Seite zuin gedeih»

lichen Abschlüsse des Sundzollvertrages mitgewirkt haben, insbeson

dere des Senator Curtius, des Präses der Handelskammer Meeths

und der Hanseatischen Ministerrcsidenten in Kopenhagen und Lon>

*) Vgl. Zeitschr. d. Vereins f. Lüb, Gesch. u. Alterthumskunde

Bd. 4. Hft. 2. S. 158 fgg.



429

don Dr. Krüger und Dr. Rücker," auf Antrag des Wortführers

durch Erheben von den Sitzen kund. Die Auswechselung der

Ratificationen in Kopenhagen geschah zwar erst am 2, April,

wurde jedoch angesehen, als ob ste am ersten geschehen wäre, und

so war von diesem Tage an die Lübeckische Schiffahrt durch den

Sund völlig frei. Der Abschluß der Scparat>Convention verzögerte

sich wegen der auch hier wieder zur Sprache gebrachten, aber nicht

auszugleichenden Differenz über die Stecknitz bis zum 39. April.

Nichtsdestoweniger wurde an dem dazu bestimmten Tage, am 1, Juli,

die Zahlung in Altona an einen dort wohnenden Agenten geleistet,

der Vollmacht hatte, sie anzunehmen, und eine Jntenmsquittung

ausstellte, die dann in Kopenhagen gegen eine definitive Quittung

des Finanzministers umgetauscht wurde. Damit war die ganze

Sundzoll- und Transitzollangelegenheit glücklich beendigt, Sie hatte

aber noch eine weitere Folge,

Dänemark setzte seinen Willen hinsichtlich der Stecknitz that-

sächlich ins Werk, Vom 1. April an wurde der Transitzoll mit

einem Schilling von 100 W erhoben. Die Nachricht, daß dies

geschehen sei, erregte hier große Verstimmung und Erbitterung, und

man war fest entschlossen, sich einer abermaligen so eigenmächtigen

und eigenwilligen Hinwegsetzung über vertragsmäßige Verpflichtun

gen nicht zu fügen, sondern den einzigen Weg zu beschreiten, der

übrig blieb, eine Beschwerde beim Bundestag zu erheben. Der

Senat und die Bürgerschaft waren darüber einig. Da standen zwar

jahrelange Verhandlungen in Aussicht, aber au dem endlichen Erfolg

war diesmal nicht zu zweifeln. Und dann trat für Dänemark der

in dem Vertrage vorgesehene Fall ein, daß es eine Zollermäßigung,

die es auf einer Route zuließ, auf alle übertragen mußte. Die

Sache war also auch für Dänemark ernst. Nun gab es aber in den

Verhältnissen zu diesem Lande Manches, was wichtiger war, als

die Stecknitz, und beiden Theilen war es erwünscht, ein Auskunfts

mittel zu finden. Ein solches bot sich in einer directen Bahn von

hier nach Hamburg, Wieder waren es Senator Curtius und Dr.

Krüger, die diesen Gedanken zuerst faßten, ihn sogleich lebhaft
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ergriffen, ausbildeten und verarbeiteten, und Krügers Vorstellungen

verschafften ihm auch in Kopenhagen Eingang, Die Anschauungen

hatten sich dort mit den Verhältnissen geändert. Lebhafter Verkehr

zwischen den beiden Hansestädten lag jetzt auch im Interesse der

Dänischen Finanzen, da der Verkehr durch den Sund nichts mehr

einbrachte. Daß Kiel nicht durch künstliche Mittel dahin gebracht

werden könne, den Lübeckischen Handel an sich zu ziehen, war durch

die Erfahrung bewiesen, und daß eine so naturgemäße Bahn auf

die Dauer nicht zu verhindern sei, wurde auch von der Dänischen

Regierung nicht mehr verkannt. Es stand nur zur Frage, weni sie

die Concession geben wolle, ob der Altona>Kieler Eisenbahngesell

schaft, die sich längst darum bemühte, oder der Lübeck-Büchencr,

die gerechten Anspruch darauf hatte, in dem Ertrage dieser Bahn

Entschädigung für den Verlust, den die Büchener Bahn erleiden

mußte, zu erhalten. Nach den 1847 gemachten Erfahrungen war

es aber nothwendig, eine Entscheidung darüber sofort herbeizuführen.*!

Wenn nun die Dänische Regierung sich bestimmen ließ, unsern

berechtigten Wünschen nachzugeben, so war auch das noch nichi

genug, es mußten auch die wesentlichen Concesfionsbedingungen

im Vorwege festgestellt werden, um zu verhindern, daß später unge-

messene und unerfüllbare Ansprüche gemacht würden. So begann,

nachdem eben eine schwierige Verhandlung beendigt war, eine neue

noch wichtigere, schwierigere, mühsamere. Fünf Mvnate angestrengter

und aufreibender Arbeit haben beide Herren, Senator Curtius und

Minifterresident Dr. Kruger, darauf verwandt; endlich im September

gelang es hauptsächlich durch die geschickte und energische Thätig-

keit des Dr. Krüger, sie glücklich zu Ende zu bringen. Die Dänische

Regierung versprach, der Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft unter

gewissen festgestellten Bedingungen die Erlaubnis zum Bau und

Betrieb einer directen Bahn nach Hamburg zu geben. Der Senat

ließ den Widerspruch gegen die Erhöhung des Zolls auf der

Stecknitz fallen,

*) Ztschr. d. Vereins f, Lüb, Gesch.- u. Alterth. Bd. 5. S. 79 fgg.
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X

Aus Paul Frencking's ältestem Testamentsbuche.

(1503—1728.)

Von vr, Ed, Hach,

^u den Lübeckischen, der Aufsicht der Centml-Armen-Deputation

unterstellten Privat-Wuhlthätigkeits-Anstnlten gehört Paul Fräinkiug's

Testament, Nach dem von jener Behörde 1877 herausgegebenen

Verzeichnisse dieser Anstalten fehlt für die genannte Stiftung die

Stiftungsurkunde. „Nach Borschrift in dem ältesten Administra-

tionsbuche werden die Zinsen von 1600 K 3 A für arme

Studenten und Mägde zu ihrem Berade und für verarmte Ver

wandte nach Gelegenheit ihrer Nothdurft verwendet. Außerdem

erhält die Marienkirche >// 5,25, ursprünglich zu Wachslichten,"^)

Leider enthält das erwähnte Administrationsbuch keine Abschrift

der Testamentsurkuude, allerdings aber lassen sich aus seinen Ein

tragungen die Einzelheiten des Testamentes mehr oder weniger

sicher erkennen, auch Einblicke in des Erblassers Familienbeziehun

gen, Handelsgeschäfte und Vermögensverhältnifse gewinnen. Viel

leicht dürften daher Mitteilungen aus jenen Eintragungen einiges

Interesse bieten und anderweitig sich wieder verwerthen lassen.

Das Buch ist ein dicker Quartant in schlichtem, braunem,

durch eine schmale Mesfingspange geschlossenem Ledereinbande mit

überfallendem Nückdeckel, Es enthält in 19 ungleich starken Lagen

182 Bogen kräftigen, schönen, außerordentlich gleichmäßigen Papieres

Verzeichnis^ der Privat-Wohlthätigkeits-Anstalten vom Jahre

1877. S. 28—29,
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mit folgendem Wasserzeichen

und 26 irim Breite, Auf

„VrekinckTestametarieBock,"

nochmals „Pawel Frencking

beides in großer schwarzer

Anfange des 16, Jahrhnn-

übliche Schreibart des Na-

findet sich weder in dem

noch in den Akten der Testa-

in das 19, Jahrhundert

 von 40 rizm Höhe

dem Ueberfalle steht

auf dem Vorderdeckel

TestamctarienBock,"

Schrift aus dem

derts. Die jetzt

mens „Främking"

Testamentsbuche

mentsvermnltungbis

hinein. Es wechseln

vielmehr nur regellos die Schreibarten Frenking, Fränking oder

statt des F und k in beiden Fällen V und ck mit einander ab.

Das Buch ist von beiden Seiten her zu Eintragungen benutzt,

welche von Johannis 1503 bis 24, November 1728 reichen. Die

meisten Blätter sind leer, nur etwa ein Drittel ist beschrieben. Die

bald in römischen, bald in arabischen Ziffern geschehene Zählung

der Blätter oder Seiten ist nur theilweise, aber von beiden Buch

seiten her anfangend, regellos geschehen, die Himveisnngen im Buche

selbst wechseln ebenfalls in der Art der Zählung, Außer den

eigentlichen Testamentsabrechnungen, welche erst ziemlich spät in

geordneten Rechnungsabschlüssen geschehen, enthält das Buch das

Nachlaß-Inventar, die Nachlaß-Regulirung , Aufzeichnungen über

Testamentariats-Bestätigungen und Schriftstücke aus einer unter den

Testamentaren vor dem Rathe verhandelten Streitsache über einen

znr Testamentsverwaltung gehörenden Posten, Das Buch beginnt

vorne mit folgender Eintragung-

Jhesus maria,

„Item int jar XV^' un dre np funte Jvhanness dach to myt

sommer starff selige Pauwell Frcnckynck, dem god gnedich sy un

allen ernsten selen. Item so Heft selige Pamell yn got vorstvrven

eyn testement sulven gemccket un iß yn den rat gelcveret un iss bn

macht gedelt na synnem dode yn jhegenwordicheit synner testcmeii-

tarij, alss myt namen jnt erst her Kernt bomhouwer, hauss fresselt,

peter poleman un bosse wolterss im herinan falke, un wart fort
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gefchreven yn stadt bock, un wy formunder hebbe bat angenamen

vor dem rade, dat wy bat tcstcment entrichten willen na synnem

latesten willen, un hyr yn schall wen fynden, wat wy gefunden

Hebben, dat selige pauwell na gelaten hefft na s,?ne',n dode an rede

un an war un an scholt un an rente, dat wyss wass,"

Aus dieser Eintragung könnte man die Hoffnung entnehmen,

das vom Rathe bestätigte Testament im Stadtbuch eingetragen zu

finden. Dort aber ist lediglich die Testamentsbestätigung in fol>

gender Eintragung vermerkt:

„De Erfame Rad to Lübccke hcbben hören lesen dat Testa

mente fehl. Pawel Frenckens unde na bespmke unde rypem rade

by macht gedelt, Testamentarij find her Berendt Bomhouwer,

Radtmann, Hanfs Fresselt, Busse Wolters, Peter Poleman, unde

Herman Valcke, alle börger to Lübeck, ^ussn <^or>snlaw3 sorip-

tuW insreuri^j VI, ssptemkiis 1503."

Die fünf Testamentare, sämmtlich Kaufleute, dürften mit dem

Erblasser in demselben Kollegium vereinigt gewesen sein, ohne daß

zu ersehen wäre, welchem sie angehört haben. Ob zwischen ihnen

und dem Erblasfer außer Handelsbeziehungen, welche das Testa

mentsbuch für Peter Poleman und Herman Falcke nachweist, auch

Verwandtschaft oder Schwägerschaft bestanden hat, erhellt nicht,

Einzelne Andeutungen legen allerdings den Gedanken an Familien

beziehungen des Erblassers zu Berend Bomhouwer oder vielleicht

zu dessen Ehefrau Taleke, wie es scheint aus der Familie Schinckel

Hieselbst herstammend, ziemlich nahe. Des Herman Falcke Beziehun

gen zu dem Erblasser werden wir später im Znsammenhange mit

den aus dem Testamentsbuche zu gewinnenden Aufschlüffen über

des Erblassers Familienverhältnisse zu betrachten haben,

Berend Bomhouwer ist der am 6. August 1501 zu Rath

gewählte und am 6. August 1526 als Bürgermeister verstorbene

berühmte Lübeckischc Flottenführer, welcher 1509 den erfolgreichen

Zug gegen Bornholm unternahm, dann zur Einsetzung Gustav

Wasa's auf den schwedischen Thron 1522 und 1523 gegen König

Christian II, operirte und 1523, Juni 21, nach längerer Blockirung
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Stockholm eroberte. Nicht minder hervorragend in der Lübeckischen

Geschichte ist der zuletzt genannte Testamentar Herman Fcilcke,

Auch er war, l509 auf Allerheiligen in den Rath gewählt, ein

siegreicher Führer der Lübeckischen Flotte im Kriege gegen die

Dänen und Holländer 1510 und 1511, demnächst in der Würde

eines Bürgermeisters von umfassender Wirksamkeit und als treuer

Anhänger des Bestehenden in Kirche und Staat einer der Energisch

sten im Rathe zur Bekämpfung der lutherischen Lehre und der

nach Theilnahme am Regiments ringenden bürgerlichen Elemente

bis an seinen Tod am 21. Februar 1530, Peter Poleman ward

1499 Eigenthümer des Hauses Alfstraße Nordseite, Ecke der geraden

Querstraße, jetzt 30, in dessen Besitz 1534 feine Wittwe Greteke

und sein Sohn Clemens vorkommen, Busse Wolters kaufte 1505

das Haus Fischstraße Nordecke an der Trave, jetzt 40, das 1538

als Eigenthum seiner Kinder, 1541 seines Sohnes Baltzer Wolter«

aufgeführt wird, welcher es im nämlichen Jahre an Marten Dethlevess

verkaufte. Neber Hans Fresselt habe ich bisher Näheres nicht fest-

stellen können.

Wenden wir uns jetzt zu dem von den Testamentaren auf

genommenen Nachlaßinventare, Es wird nicht erforderlich sein,

dasselbe seinem ganzen erheblichen Umfange nach wörtlich mitzu

teilen, fondern genügen, dem Gange des Schriftstückes folgend

wörtlich nur das Wichtigere herauszuheben, den Rest summarisch

zu erwähnen. Dabei wird sich jedoch empfehlen, in einzelne»

Absätzen die Posten von einander gesondert zu halten, wie sie durch

vorangestellte römische Ziffern nachstehend getrennt find.

„Item jnt jar XV^ und dre dess mandach na mychellen smit

hin am 2. Oktober), so hebbe wy formunder aver gefeen selige

Pavell syne rede gelt, so dat dar wass,

I. Item jnt yrst XXXVIII ungersche gülden, noch XXXVII

postlasthe gülden, dat stuck XIII sZ, noch XI^VII rl. gülden, noch

II davidt gülden und III ??A gülden, noch an olden golde nobelen

und 1/2 nobelen VII stuck, hebbe my geschabt uppe XXVI nA,

noch an sulvergelde X nA, noch XV'/ü an mekellenborger
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gelde, Vor soll getelt, und so hebbc wy et to gudcin gelde all gerekent

summa II« und XXXII V st."

Da der Postulatgulden zu 13 st angesetzt ist, darf der ungarische

Gulden zu 1 L löst, der rheinisches etwa zu 1 H 8 st gerechnet

werden. Als Werth der 2 davidt gülden und der 3 gülden

bliebe dann noch zusammen der Betrag von 18 A 8 st. Ob die Worte

III gülden richtig gelesen sind, muß ich bei deren Undeutlichkeit

dahin gestellt lassen.

II. „Item noch fonden wy III gülden ringhe, de em sulven

geHort hadden,

III. Item eyn rynck krech johan bone to der hanttrow,

und I nobell krech de bomhoumersche. Item noch Heft anneken,

myn husfrow, IUI nobelen un V2, dede se geven scholde engelken,

anneken, gerdrut und fick sulven mede,"

Es dürfte dieser Posten sich auf Vergabungen aus den Posten

I und II beziehen, nicht aber noch anderweitige außer den in

letzteren erwähnten Nachlaßgegenständen aufführen. Im Jnventare

folgen sodann des Erblassers Waarenvorräthe an Wachs, Laken,

Pelzwerk und Häuten,

IV. „Item noch Hebben wy gefonden up synner delen I^IX

stucke wass, de Hebben clar geivogen jn all XL spt. myn III lyfspunt

und dit sulve wass iss vorkofft to betalen XV« V up passchen

und wy gheven dat schippunt vor XXX Vü ^daler) und lopt jnt gelt

V« IUI« I^XXIX ?M und wy körten dat ungelt to der wage."

Es fehlt hier bei dem Einheitspreise für das Schiffpfund die

Angabe der Münzsorte. Sie wird, wie vorstehend ergänzt, nur als

Thaler, gerechnet zu 2 »A, zu verstehen sein. Tie 89 ST 17 LT

Wachs, zu <N gerechnet, würden somit für 5>480 H 13 st 11 H

verkauft, das von den Verkäufern getragene Waagegeld also auf

1 H 13 st 11 folglich mit 4 H, für das ST berechnet fein.

V. „Item noch fünde wy up synner delen XI^ swarte ledesche

2) „20 rhcin. Gulden, makende 30 marck luv." heißt es im

Nied.-Stadtb. 1501, Novb. 7 iu einer Schuldmkunde, also 1 Gulden

^ 1 H 8 st.



436

und IX rode und X brune und IUI grone, hyr mank weren XIII

kleyn lot. Item van dissen laken Hebben wy vorkofst to betaln

XV« und IUI up mychellen X brune und II grone, dar sluö

XVII Vs, und XXVIII smarte und IX rode, dat stuck XV'/, »K,

noch XII smarte to XV und II grone, dat stuck XVI'/« »L,

und dar manck XIII kleyn lot, summa IX« und I.XXXIII V«

VI. Item noch fonden wy XX hagenfche, dat stuck geven wy vor

IX und IUI st, und I blau hardewicker vor VIV2 Item

noch XIX ledesche brun und gron, dat stuck XVI Vs M/^, noch Vlll

smarte und II rode, dat stuck XIV Vs nA, und dar manck XI kleyn

lot, so lopen bisse lnken VI« und XXXVIII »A, un dar mac-

gebreck yn twen laken, dar körte he unss vor 1 »A."

VII. Jin Verlaufe des Jnventares werden noch „III geringe

engelsche laken" erwähnt und von den Testamentaren auf I^X

geschätzt. Im Ganzen also waren es 116 Stück Leydener, Hagener,

Hardewyker und Englischer Tuche, deren Größe im Einzelnen nicht

angegeben ist, Sie hatten einen Werth von 1706 H 8 st, brachte«

jedoch, da für die erwähnten 24 kleyn lot sowie für die 2 nichi

ganz tadellosen Stücke je 1 von dem Käufer gekürzt ward, nur

1681 H 8 st zur Masse.

VIII. Das Pelzlager hatte folgenden Bestand und ward von

den Testamentaren wie nachstehend geschätzt,

1. 464 Stück Fuchsfelle (XI Vs tymmer foss und

IUI stuck, dat tymmer vor XVI Vs nA) 191 H 6 st sc,

2. 42 Biberfelle, das Stück zu 2 H. 8 st 105 - — - — -

3. noch X V2 otter dat stuck XI st , . 7 - 3 - 6 °

4. noch III tymmer und XXX warten

^MarderZ dat tymmer XXXIII . 123 - 12 - — -

5. nock XXII losse to gylde, dat stuck IUI 88 - — - — -

6. noch XVIII menken dat stuck IVVs st 5 - 1 ° — -

7. noch Vllfelfrassund IwolleffvorlVVs?«^ 4- 8-—°

8. noch II« und XXXVII '/s tymmer rot-

werck dat tymmer VIVs st .... ^96 - ^ -

Uebertrag 621 ^ 6 st
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Uebertrag «21 6 K 8 0l

9. noch V/2 tynimer elken myn IUI stuck

bat tymmer IV'/ü 24 - 4 - 9 -

10, noch X tymmer lasten vor XX . 20 - — - — -

„Summa dar von disser wiltwaren

geworden iss VI« und I.XXIII ^i."

Nach der nebenstehenden Berechnung

und den Einzelnpreisen ergiebt sich

dagegen ein Berkaufserlös von nur «65 KHK 5H

Es scheint daher in den Einzelneintragungen ein Fehler vor»

zuliegen, oder der Berkauf etwas mehr durch Abrundung nach oben

erbracht zu haben, nämlich 7 L 4 7 H,

Die unter 5 aufgeführten „losse to gylde" vermag ich nicht zu

deuten, Stände der Posten nicht unter der Rubrik des Pelzwerkes,

so könnte man etwa an „lösche" denken, Leder, welches auf der einen

Seite roth auf der andern weiß ist, „Lasten" werden unter 10 zu

lesen sein, welche Prof, I)r, W, Stieda deutet als Wieselfelle

lRevaler Zollbücher «XXXIV, 15), Staatsarchivar I)r, C, Wehr

mann dagegen als weiße Fuchsfelle (Ztschr, f. Lüb. Gesch, u, Alter-

thumsk, Bd. 2 S, 511 Anmerk, 6), Die unter <> erwähnten

„menken" sind (nach Stieda I, «, 18) Nörz oder Fischottern, Die

„losse to gylde" müssen, wenn damit einzelne Felle bezeichnet sind,

kostbares Pelzwerk gewesen sein, da dasselbe mit 4 das Stück

bezahlt ward,

IX, Das Lager von Häuten und Leder hatte folgenden

Bestand und Werth, „Item noch XVIII deker folten ossenhude

und II stuck, noch VII deker und IUI kohude, dre kohude vor II

ossenhude, iss tosamen XXV deker und VI ossen, de deker IX Vs »A.

Noch XVH deker buch den deker XX fl, noch III deker ledder,

den deker IUI »A, noch XIII deker lamfell vor VIV2 »A, noch

IIVs« witte fmasken dat hundert II'/s «A, Summa jn all II« und

I.XXXIX und III fl"

Die Kuhhäute sind also nicht einzeln mit 7 Decher 4 Stück

gezählt, sondern auf letztere Zahl nach dem Werthverhältnisse von

«tschr, d, B, s, L, G, VI, s, 2g
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3 : 2 gegenüber den Ochsenhäuten reducirt und danach die Preise

sofort berechnet, „Witte smasken" sind snach Dr. C, Wchrmann im

Glossar zu Lüb, Zunftrollen) Felle ganz junger Lämmer,

Das gefammte bisher aufgeführte Waarenlager ergab mithin

den recht bedeutenden Erlös von 8122 K 11 fl.

X. Noch gehörte zum Nachlasse ein Pferd, welches zu 18

verkauft ward,

XI, „Item noch funden wy XXII stuck eyn bret louwent und

VII stuck twe bret, fetten wy overhovet up XX <Z, iss to gelde

XXXVI IUI fl, noch II stuck den kynderen,"

Diese letzterwähnten beiden Bolzen Leinen werden ebenfalls

zusammen mit 2 A 8 einzustellen sein, obwohl später, durch

andere Dinte und feinere Schrift als Zusatz und Nachtrag erkenn

bar, dabei bemerkt ist: „Item hyr affgenomen engelken 11^ louwent,"

XII. „Item noch funde wy uppe der Wessel na seligen Pauwell

synem dode, dat he dar to forne wass I^XXV IUI H." Hier

dürfte sich noch eine Spur der Wechselbank der Familie Greverade

zeigen, welche Dr, C. W, Pauli (Lüb. Zustände im Mittelalter

Bd. II S. 112) bis zum Jahre 1501 verfolgt hat. Die Bezeich

nung „uppe der Wessel," welche hier wie in den meisten von Pauli

ausgehobenen Stellen aus dem Nieder-Stadtbuch vorkommt, deutet

wohl an, daß es auch im Herbste 1503 nur eine einzige Wechsel

bank in Lübeck gab, die eben noch wenige Jahre vorher die Greve-

rade's gehalten hatten.

XIII, An Hauspfandposten besaß der Erblasser zwei, beide

zu 5 A Rente, und zwar einen in Paul Havedanck's beiden Häu

sern an der Trave, Südecke der Fischstraße, mithin dem jetzigen

Hotel Kaiserhof, groß 1400 »A, und einen von 700 ???/ „by dem

markede jhegen den nyen buyte Hanfs smedes yn arendt bussen huse, dar

jacob hüls plach yn to wonen " Der Neubau des Hans Schmidt

lag an der Südecke des Marktes neben der Twiete oberhalb der

Braunstraße, Des Arend Busse Haus lag mithin an der Nordecke

jener Twiete da, wo noch jetzt zu bemerken ist, daß südlich von dem

großen jetzt der Pflüg'schen Weinhandlung gehörenden Hause ein
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)«us und eine Bude, die alten ^5 224 und ^is 225, niedergelegt

nd. Paul Havedanck hatte jenes sein Haus schon 1486 gekauft;

516 ward es von seinen Kindern auf des Paul Frencking Erben

ingeschrieben, von denen es 1527 Johann Bone käuflich übernahm,

hinsichtlich beider erwähnten Hauspfandpvsten wird bemerkt: „Item

e rente iss den kynderen to geschreven,"

XIV. „Item noch funden wy yn den fyffhusen, dar selige

Zauwell yn wanede, do he van hyr schedede, so dat et quyt und

ry wass dat hus," Dies Haus, jetzt 7—11 im Fünfhausen,

atte der Erblasser 1495 von dem Rathinanne Hinrich Klockmann

ekauft. Aus dem Frencking'schen Nachlasse kam es 1511 an den

liathmann und Mittestamentar Hermann Falcke, der es 1526 käuf-

ich an Hinrich Krön überließ, gegen den jedoch 1536 des Emunt

Vilms Testamentare durch Pfandprozeß das Eigenthum erstritten,

XV. An Gold- und Silbergeräthen und an Schmucksachen

anden die Testamentare im Frencking'schen Nachlasse eine stattliche

Menge, nämlich i „van golt III fate und enen beker myt enem

Zeckell, vorgult bynnen und buten, de wegen tosamen VIII

«dich und XI III lot. Item noch II kannen und VI grote becker,

wch X klene becker und IUI stope, und I foltfat, noch V schalen

loch XVII lepell, noch IX forke, wicht tosamen XXV und

XIII lot, vorslagen up IUI« und X lub,"

Eine spätere Handschrift bemerkt hierzu: „Item hyr affgenamen

VI grote beker, II lntke beker und I schale und ander kleyn smyde,

mycht V II lot, dar for eyn kan gemaket, Hebben de kynder

johan bone gegeben jn synem brudt dage."

Es scheint mithin nach der Bemerkung „vorslagen" diese

Schätzung des Silberzeuges auf 410 K zwecks der Vertheilung

desselben unter die Erben erfolgt und von einem Verkaufe desselben

Abstand genommen zu sein. Dies wird bestätigt durch die unmittel

bar sich anschließende fernere Eintragung im Inventar: „Item noch

I kanne, wicht II??A III lot, verkofft de marck XIII nA." Diese

Kanne also ward, im Gegensatz zu jenem früher erwähnten Silber

zeuge, verkauft und ergab einen Erlös von 29 L 4 is.

29'
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XVI, „Item noch enen vorgulden kragen, wicht myt den

louwent, dar he up geneget iss, XVVs lot," Eine spätere Hand'

schrift bemerkt hierzu^ „Item bisse krage hefft engclken Frenckynck

gekregen, do se by slep," Der Werth des Kragens ist nicht aus

geworfen. Dagegen heißt es weiter

XVII, „Item noch van den sulversmyde, hyr vvrgeschreven

steit, I vorgult stop vorkoft Hern Kernt bomhvuwer, de wicht IUI

myn III lot, de marck XIII l Dieser vergoldete Stop war

also schon unter XV, mit geschätzt und erbrachte einen Verkaufs

erlös von 53 Höst,

XVIII, Verschiedene Silber- und Goldsachen waren dem

Erblasser verpfändet, nämlich 6 silberne Löffel nebst einem silber

nen Gürtel im Gewicht von „I^/s ??A lodich," verpfändet von dem

Buntmacher Pawel Hop Hieselbst für 54 H .3 fl; ferner ein großer

silberner Gürtel, „wicht myt dem reinen II'/s lodich, stet pandes

van seligen her Hinrick klockmann," Die Schuldsumme, für welche

der im Januar 1502 verstorbene Rathmann diesen Gürtel ver

pfändet hatte, wird nicht erwähnt. Sodann noch 2 silberne Löffel,

„wegen III! lot myn I quintin," von dem im 64 Ausschusse der

Bürger bei Einführung der Reformation lebhaft thätigen Bunt

macher Hinrick Steyn Hieselbst für 2 K 12 fl, also wie bei Pawel

Hop auch wohl zur Sicherung einer Schuld für geliefertes Pelz

werk verpfändet, „Disse Heft he geloset," meldet ein späterer Zusatz

zu dieser durchstrichenen Eintragung, „Item noch Hebben wy gefon-

den II rynghe myt grotem steyn, bland sten, hören andreas van

lenten, stan pandefs summa XXXII m// , wegen II lot und I quyntin,

schatte ick up XI n?^."

XIX, An Kleidungsstücken des Erblassers wurden verzeichnet-

„I brun rot gefodert gefodert mit kelen nnd samtige Marten, noch enen

musterde syly mit samtige marten, noch II langhe brune hoyken," Auch

hier also wird kein Stück Leibwäsche erwähnt, ebensowenig, wie in

den von Prof, Or, W, Stieda mitgetheilten Inventuren über den

Nachlaß des Rotger Wessel von 1423 und des Berend Pale zu

Reval von 1503 (Mittheilungen des Vereins für Lüb, Gesch, u.
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Alterthumsk. Heft II S, 6, bezw, Zeitschrift für Lüb. Gesch, u,

Alterthumsk, Bd, 5 S, 220 ff,),

XX, An ausstehenden Forderungen aus des Erblassers

Handelsgeschäften ergaben seine Bücher die folgenden i

1, Herman Falcke 1656 L 12 fl

2, Hans Styppekolck«) 1772 . 9 - — .

3, Peter Poleman 752 - 11 - — -

4, Eler von Stenderen 517 - 9 > — -

5, Tyle Wichman<) 267 - — . — .

6, Cort Wibbekinckb) 37 - 12 - 1 .

7, Hans Heneken 62 - 8 - — -

8, Jakob Louve«) 49 - 7 . .

9, Herman Mennein an 551 - 5 - 5 >

10. Johan Gossen 342 - 12 - — -

11. Hans Kock (später KrämeoAeltermann

in Lübeck) 11 - 11 - 8 >

12. Hinrick Gotschalck van Deventer 15 - — - — -Uebertrag ^6037 K l'fl 8 0t

^) War Gewandschneider in Lübeck und ward nach Regkmann's

Bericht (Petersen: Liib. Kirchcnrcf, S, 37) am 7. April 1530

als Mitglied des 64 Ausschusses der Bürgerschaft erwählt, in dem

er eine führende Stellung einnahm. Er besaß gleichzeitig mehrere

Grundstücke in Lübeck, die er bor 1548 seiner Wittwe Gesa hinter

ließ, nämlich Schüsselbuden ^6 !!0 seit 1503; daselbst frühere 232

seit 1530; kl. Gröpelgrube 13 seit 1519; Tünkenhagen 28

seit 1520.

^) Ward 1529 durch Heirath mit des Dietrich Tottelstede Wittwe

Telseke Eigenthümcr dessen Hauses Iischstraße ^l« 11, das er ihr

1542 als Ersatz ihres Eingebrachten wieder vermachte.

5) Stammte ans Münster in Westphalen, ward 1522 auf

Agucten in den Rath gewählt, und war derjenige Acciseherr, dessen

Rechenschaftsablage die Bürgerschaft 1530, Juni 30, in ihren Artikeln

vom Rathe so energisch forderte „Vau der Zise an, 24, dar her Cort

Wibbeking herc allcnc bu der listen aver was, de de borger quelede

und plagedc." Er war 1528 Stallherr, 1536 Känimereiherr, 1540

Schoßhcrr und starb 1544, April 17.

6) Jakob Lvuve, genannt Nettelmann, war Kaufmann in Lübeck

und von 1496 bis 1513 Eigenthümer des Südeckhauses ander Trave

und Alfstraßc >Z 99.
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Uebertrag 6037 H 1 ff 8 ^

13. Lambert Bruns .

14. Lambert Comp all

15. Pauwell Wytte .

20 - — - — -

125 - — - — -

IM - — - — -

6282 H Ist 8ä

16. Noch hadde em (d. h. dem Pauwell

Havedanck) Pauwell gelenet . . 100 - — > — -

Zu diesen Forderungen mit . . . . 6382 H

traten noch die folgenden aus besonderen Rechnungsverhältnissen hinzu:

XXI, „Item noch fynde wy dat Hennigh Meyer va»

Hellensem seligen Pauwell schuldich wass na synem dode II« und

XXXI V« mF-, hyr up hadden wy to panden, dat wy funden, enen

kellick myt der patenen, alle forgolt, wicht IUI und Uli lot

und III quyntyn, noch eyn vorgnlt stop myt enem deckell, wicht

III XI '/s lot min Vs quyntyn, tosamen wicht yt myt dem kellick

VIII lodich und I quyntyn; noch VI becker, wegen III

und XIII lot und I quyntyn, unvorgult.

Item dyfse vorgeschreoen pande synt wy formunder aver eyn

gekomen myt Hennygh Meyer und Hebben de pande genamen yn

betalinge, dat vorgult de vor XX und dat unvorgult vor

XIH is jnt gelt II« IX XIV V? st.

Item dyssen kellick und Paten Hebben wy formunder gelevert

to dem borsholm und Hebben en den Pronator her pauwell und

her Marquardt grotekop geantwort XV« und III dess frydach vor

sunte katerynen dage salso am 23, Novembers ua seligen pauwell

syn boger yn synem levende, und dar schollen se vor holden all

jar eyn ewige memorie.

Item disser vorgulden stop und VI becker synt gerekent by

seligen pauwell syn sulver smyde (oben unter XIIII),

Item noch rest uns Henningh Meyer van disser vorgeschreoen

rekenschop summa XXI und I st."

XXII, „Item noch fonden wy dat em schuldich wass Berent

Wolferts) dat he em gelenet hadde 1 rot ledess laken up XV ,«K,"

7) Berend Wulffert war Gewandschneider in Lübeck, und hinter»
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XXIII, „Item noch fonde wy yn seligen pauwell synem bocke,

bat he vorlecht hadde jurjen Rubenborgh van dorpt myt 1^ und

XII m^!; hyr Heft he Miss rekenschop van gedan und Heft unss hyr

van gegeben 1^ und XXXII >»K und dit vorgeschreven gelt wisede

he uns up Werner Lasiert,^" Hier scheint ein Compagniegeschäft

mit einem Kaufmanne aus Dorpat vorzuliegen, welcher als über

lebender Gesellschafter den Nachlaßverwaltern des anderen dessen

Einschuß und Gewinnantheil durch Anweisung auf das Lübecker

Handlungshaus des Werner Laffert auszahlte,

XXIV, „Item noch by Peter Küll^) wass selige pauwell

schuldich summa XXIII yser louwent, sette wy up I^XIII mK."

Auch in diesem Posten werden wir ein Nachlaß-Aktivum, eine

Forderung des Erblassers für Leinwand, trotz des scheinbar wider

sprechenden Wortlautes erblicken müssen. Die Nachlaßschulden finden

sich nämlich zusammen auf einer anderen Stelle im Buche ver-

zeichnet. Uebcrdies ist ja auch der damalige Sprachgebrauch bekannt,

durch „schuldener," entgegen der jetzigen Bedeutung des Wortes, den

Forderungsberechtigten, dem geschuldet wird, nicht den Zahlungs-

verpflichteten zu bezeichnen.

Von den unter XXIV aufgeführten Posten würden daher der

Summe der ausstehenden Forderungen unter XX mit 6382 H 1 st

8 H noch 529 H 15 st hinzutreten, dieselbe sich also auf 6912 H

— 8 H erhöhen,

ließ seiner Wittwe Cntharina ISIS verschiedene Hauser, nämlich Alf»

straße 7, gekauft 1496; Eckhaus Kohlmarkt und hinter St, Petri

21, gekauft 1507; Krähenstraße ^ 23, gekauft t504. Des Berend

Wulffert Tochter Catharina war 1S69 bis 1577 Aebtissin des St.

Johannisklosters in Lübeck,

6) Kaufmann in Lübeck, u. A, Eigenthümer des Hauses König

straße 44, das 1541 durch Erbgang an seine Söhne Jürgen und

Christoph Laffert kam.

2) War Krämer^Aelterniann in Lübeck (Jnscr. Nieder-Stadtbuch

1S02, Septbr.) und Eigenthümer des Hauses tor Taschen im weiten

Krambuden ^ 2 von 1487—1508, sowie der Häuser Braunstraße

3/5 von 1502—1S11. Seine Testamentare vertauschten die

Grundstücke in der Braunstraße 1511 mit Heinrich Carstens gegen

dessen Haus daselbst 7.
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XXV, Endlich werden wir noch die folgende Eintragung

am Schlüsse des Inventars hierher zur Feststellung des Nachlaß

bestandes ziehen müssen,

„Item noch hebbe wy formunder gefonden fodan sulversmyde,

so dat testement mede briughet, so selige Pauwell synner nalaten

husfrowen gegeven hadde, und sodane cledder, so se to erem lyvc

plycht to brugken, und bedde und beddegewant und dat hussrat

kleyn und grot jn den huse, wass hebbe wy formunder geschabt

uppe VII« lub."

Stellen wir aus Vorstehendem den Aktivbestand des Nachlasses

zusammen, soweit die Einzelschatzungen es ermöglichen, und indem

wir hinsichtlich der verpfändeten Silbersachen unter XVIII, wo die

Summe der Pfandschuld des Rathmannes Hinrich Klockmann für

den großen silbernen Gürtel fehlt, dagegen die Pfänder des Andreas

von Leuten nur mit 1 1 anstatt 32 geschätzt sind, die letztere

Summe voll aufnehmen, so finden wir, daß sich der Werth des

Nachlasses zusammensetzte

aus baarem Gelde . , , 232 H 5

und Bank-Conto . . , . 75 - 4 -

307 H 9fl— H

aus dem Waarenlager

an Wachs 5479 H —

> Tuch 1tt81 - 8 -

. Pelzwerk 673 - — -

. Fellen 289 - 3 -

8122 > 11 - — -

aus ausstehenden Forderungen 6912 - — - 8 >

. Pfandposten 2100 - — - — ,

> Hausrath und zwar

an Silberzeug . . . 410 K — st

. Leinewand . . . , 38 > 12 -

- Betten und Mobilien 700 . — -

, 1148 . 12 > — -

- einem Pferde 18 - — - — >

Der Werth bezifferte sich mithin auf . , 18 609 H— fl 8ä
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Dazu kamen noch ein großes pfandfreies Grundstück, ferner

der Werth der Schmucksachen unter II und XVI, sowie der Klei

dungsstücke unter XIX, so daß wir den Werth wohl ans insgesammt

20000 F schätzen dürfen.

Das Inventar schließt mit folgender Bemerkung vom 8. April

1505: „Item so Hebben wy formunder avergeslage», so geschreven

stet jn dyssen IUI binden, so y» seligen panwelss boken geschreven

stet, und bat wy nu tor tyd vor wyss holden summa XVIII^ und

IUI m^i, so wy dat vorslagen Hebben jnt jar XV^ und V dess

dynxdach na ambrosij," Die vorsichtigen Testamentare kamen daher

zu annähernd derselben Schätzung des Nachlah-Aktivums wie unsere

vorstehende Aufmachung,

Sowohl der erhebliche Betrag des Waarenlagers und der aus

stehenden Forderungen aus Handelsgeschäften als auch der bedeu

tende Schatz an Silberzeug nnd der beträchtliche Werth des Haus-

rathes zeugen davon, daß wir in Paul Frencking einem Großkauf-

manne mit schwunghaftem nnd erfolgreichem Geschäftsbetriebe unsere

Aufmerksamkeit zugewandt haben.

Eine von Pauli Mb. Zustände Bd, III Urk. 25) abge

druckte Eintragung in das Nieder-Stadtbuch von 14i>4, Dorethee,

bestätigt diese Annahme, indem Paul Vrencking neben dem Rath-

manne Hermen Claholt, nnd den hochangesehenen Kaufleuten Her

men Hunteberch, Hinrik Prume, Hans Salige und Hermen Papen-

brock eine Bürgschaft übernimmt für eine von dem Großkaufmanne

und Schiffsrheder Herman Mesman, welcher von 14W bis an

seinen Tod 1515 Rathsherr in Lübeck war, bei dem St, Johannis

kloster daselbst aufgenommene Anleihe von 4000 K,

Ueberblicken wir zunächst auch die jenem Aktivbestande gegen

über sich ergebenden Passiva, so meldet uns unser Rechnungsbuch

darüber Folgendes:

„Item jnt jar XV^ dre up sunte lucass dach ^also am 18, Oktobers

weren wy formunder tosamen und fochten ut seligen paulss synen

bocken, wat he schuldich Mass, alss hyr na geschreven stet.
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1, Item so wass selige pauwell schuldich Hans farenheyde^) und

Hermen hesselyngh vor solten ossenhude und der wass I^XXll

derer to IX'/« iss VI« und I.XXXIIII noch wass he

Hermen hesselyngh schuldich vor smasken I V« m^, iss jn all

VI« und I.XXXVIV« mK.

Item betalt hanss farenheyde V« und XLVIII V« mK,

Item noch Hermen hessellinck betalt 1.XXXVIII mK,"

Es hatten also die Testamentare bei ihrer Schätzung der

Ochsenhäute und der smasken (oben unter IX), nur die Einkaufs

preise zu Grunde gelegt.

2, „Item noch wass he schuldich pauwell rogge to rostock summa

II« lub., hebbe wy formunder ein ock betalt dor Messel,

3, Item noch wass he schuldich laurenss bonynck V Vs '»F und

XX ^s; hebbe wy formunder ein betalt ret,

4, Item noch wass he schuldich hanss crone by gramen buck

vor want jnt huss he genamen habt VI >»K und IUI ^

hebbe wy betalt ret,

5, Item noch gheven wy ratke den schroder vor negent summa

V betalt ret.

6, Item noch gheven wy brower hanss kempt vor ber und kovent

XIX betalt ret.

7, Item noch wass seligen pauwell schuldich wyllen prop to

nede yn schoen syde vor rodt werck 1^ und VI st."

Von diesen Posten stellen sich diejenigen unter 1, 2 und I

niit zusammen !)37 K 14 st augenscheinlich als Handelsschulden dar.

Wenn auch nicht gesagt wird, welche Waarenlieferung dem Posten

unter 2 zu Grunde lag, während wir bei denen unter 1 und 7 es

erfahren, daß Felle bezw, Pelzwerk geliefert waren, ergiebt doch schon

die Zahlung durch Wechsel, daß auch mit Paul Rogge in Rostock

der Erblasser in Handelsverbindung stand. Die anderen Posten

War Kaufmann in Lübeck und 1530 tovt, hinterließ seinen

Kindern verschiedene Grundstücke, z, B. Hüxstraße ^ 62, erworben

1518! Holstenstraße 31/33, erworben 1505; langer Lohberg

10/16, erworben 1513.
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unter 3—6 umfassen offenbar Hausstandsschulden mit zusammen

34 F 13 fl 8 ^f. Die Gesammtsumme der Passiven belief sich

also auf nur 971 F 11 fl 8 ^. Namentlich bemerkenswert!) erscheint

es, daß die Handelsschulden nur etwa V? der Summe der aus

Handelsgeschäften ausstehenden Forderungen betrugen.

Wenden wir uns nunmehr zu der eigentlichen Ausführung der

Testamentsbestimmungen, so finden wir auch da manche Schwierig»

ketten wegen der durchaus ungenügenden Art der Buchführung,

welche die einzelnen Zahlungen nicht scharf genug auseinanderhält

und somit Manches im Unklaren läßt. Im Vorwege mag hier

zurückverwiesen werden auf die schon im Inventar unter XXI

erwähnte Stiftung eines Kelches und einer Patene, beide vergoldet,

im Gewichte von 4 4 Loth und 3 Quentin, an die Kloster

kirche zu Bordesholm im Kreise Kiel, gegen die Verpflichtung einer

ewigen Memorie für den Erblasser. Welche näheren Beziehungen

der letztere zu diesem Kloster gehabt, dessen Kirche gerade von 1490

bis 1502 umgebaut und erweitert wurde, habe ich nicht feststellen

können.

Im Uebrigen beginnen die Eintragungen in unser Rechnungs

buch von rückwärts, nach Wiederholung der Angabe des Todestages

des Erblassers mit folgender Bemerkung'

„So wyll ick schreven hyr na, wat syn bygrafft gekost Heft und

syne scholt, de he schuldich wass, so wy formunder clor betalt

Hebben, da dat by geschreven stet betalt und fordan wyll ick schreven

wat dat huuss gekost Heft Up tho holden myt der frouwen und

kynderen V ferden bell jarss und dem vordem alle de gyffte, he

gegeben hefft jn dem testemente und dem vordem alle dat wy gheven

um gades wyllen,"

Der Schreiber dieser Eintragungen gleich wie des Jnventares

und des Schuldverzeichnisses ist Hermann Falcke. Sie sind jedoch

von ihm erst nachträglich und zwar erst um Ostern 1505 in das

Buch eingeschrieben. Jedenfalls hat er sein Vorhaben, die verschie

denen Posten der Testamentsentrichtung und der Nachlaszvertheilung

getrennt nach einander aufzuführen, nur höchst ungenügend erfüllt.
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Zuerst trägt er, nach der obigen Einleitungsbemerkung, auf Fol

II a. von rückwärts das Folgende ein:

a. „Item so Hebben wy formunder entrichtet de bygraft seligen

pauwell und alle de seken ynt sunt jurien huss up X niyll na

lubeck, und to deni hilligen gest Up dem bedde, und to wege und

to stege, und wy Hebben all entrichtet alle kercken in lubeck, so syn

testement mede bringet, und forder so hebbe wy entrichtet de frunde

tho munster, alss myt namen riggert frenckinck und evert syn

broder und elze und er süster, so dat testement na wiset, und noch

entrichtet to oppenhulse und tho hoffringhe to dem bowete; dat

vorgeschreven gelt alss synnen broderen un susteren, un to dem

bowete to oppenhulse und to hoffringhe Hebben wy formnnder vor-

noget johan ertman und de hadde de folmacht van dem rade tho

munster, und dein hyr by macht gedelt ward van dem rade, so hyr

jnt stadt bock geschieden stet anno XV^ und III des dinrdach vor

Andree salso 28. November), und hcbben den folmechtigen betall

tor noge, so syn testement utwiset, und dar tho hebbe wy der

frowen dat huss upgeholden myt kynderen, und sollick so dit Ys

Heft to samen gekost jn alle dyt vorgeschreven summa VI^ nnd

I.XI1II mK,"

b, „Item selige pauwell hadde gegheven jn syn testement yn

de dre broderschop to der borch, to des hilligen lichamess, to sunle

anthoniuss und to sunte lenerdess, ytlick VIII mF, und so kost yt

tofamen myt den lichten to der begenckniss XXIIII XII fl-

und dyt vorgeschreven iss gerekent hyr vor in der summen."

Es sind also die Eintragungen unter b wegen der Spenden an die

drei vornehmen Brüderschaften in der Burgkirche, denen der Erblasser

angehörte, schon in der Gesammtsumme von 664 unter », als

Kosten des Begräbnisses mit verrechnet. Ob und in wie weit das

auch der Fall ist mit den folgenden auf Fol. II b aufgeführten

Vermächtnissen ist zweifelhaft. Die Worte „und wy Hebben all

entrichtet alle kerken in lubeck, so syn testement mede bringet,"

werden jedenfalls wohl nur auf kleinere Vermächtnisse an alle

Kirchen zu beziehen fein, wie auch solche an alle St. Jürgen-Siechen
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hauser auf 10 Meilen uni Lübeck (also an dasjenige vor dem Müh>

lenthore, ferner diejenigen zu Klein Gronau, Mölln, Berkentin,

Segeberg, Oldesloe, Schwartau, Travemünde, Dassow, Grevesmühlen,

Wismar und Gadebusch) gewöhnlich nur kleinere Spenden zu sein

pflegten,

«. An größeren Vermächtnissen empfingen aber, mit zusammen

400 ^ (Fol, II b):

1) Das St. AnnenKloster zu Lübeck zum Bau 200 «F.

2/3) St. Brigitten sowie das Pockenhaus zu Lübeck je 20 mF.

4) „unser leven frouwen capell to unser leven frouwen karcken

achter dem kore, to den tyden salso die Sängerkapelle^ 105 mF."

5) Das Kloster zu Ahrensboeck 10

6) „Anneke, syne Kokenmaget, de by em wass, do he stnrff, 15m^."

7) „Item noch hebbe wy betalt Metke, syner olden maget, de

sunt Johanness iss, so he er jn syn testement und jn syn

bock geschreven hefft, 30 mK,"

Sie war also wohl in das von Heinrich Brandenburg gestif>

tete, in der St, Johannisstraße belegene Gast- und Armenhaus

eingekauft

Nirgends im Testamentsbuche finden sich die Einzelheiten

über die Vermächtnisse nach Westphalen. Das Nieder-Stadtbuch

aber hat uns in zwei Eintragungen Näheres aufbewahrt. Die erste

vom Montag den 27. November 1503 enthält die Bestätigung des

Ruthes für die vor dem Rathe zu Münster ausgestellte Vollmacht

für den Fuhrmann Johann Ertmann aus Münster „etlike gyffte

so selige Pawell Frenckinck, wcmdages borger to lubeck, jn dat suster-

huss to hoffringginck bynnen Münster, und jn der kerken to Appen»

hulsse jm stiffte to Münster belegen, ok schulten Evert Frenckingk

Greten unde Elsen Frenckinges to Apenhuse (8io!) vorscreven unde

Reckert Frenckingk borger to Münster vorgerort in synem testamente

gegeven hefst, belangende." Die zweite Eintragung ist die 1503 Lattia-

rinas virZinis (also am 28. November) „vor syck, syne hovetlude,

ere Erven unde nakomelinge" gegebene Quittung des Johan Ertma»,

„eyn vorman, vulmechtige procurator des conventes to hoffringginck
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bynnen Munster, ok der kerkmestere unde carspellude der karken to

Appenhulse jm stiffte to Münster gelegen und Schulten Evert

Frenckinges Greten unde Elseben Frenckinges van Apenhusen (sie!)

unde Reckert Frenckinges, suster und broder" darüber, „dat he van

den testamentarien seligen Pawell Frenckinges, wandages borgers

to lubeck, alse by namen Hanse Fresvelt, Busse Wolters, Peter

Poleman unde herman Balken darsulvest iegenwardich, alle sodane

giffte, so gemelte selige Pawell den vorscreven synen hovetluden

unde to der convente unde kerken behoff yn synem testamente tvge»

tekent unde gegeben hefft, nomentliken van des conventes wegen

voffteyn marck van der kerken wegen to Appenhulsse vofftich marck

unde van wegen der vorgenometen Everdes, Greteken, Elsen unde

Reckert vor eynen jewelken dortich marck lud,, to vuller genoge

upgeboret und entfangen hebbe."

Es scheint also der Erblasser aus Appenhulsse, dem zwischen

Münster und Dülmen belegenen Kirchdorfe Appelhülfen, zu stammen,

wo wir einen Bruder, Evert, als Schulzen, und zwei Schwestern,

Greteke und Else, ansässig finden, während ein anderer Bruder,

Rickert, Bürger zu Münster ist. Jedem sind 30 vermacht,

der Kirche des Heimathdorfes 5>0 dem Nonnenkloster Hoffringen

in Münster 15, mK, Nehmen wir diese 185 zu jenen Ver

mächtnissen von zusammen 400 unter c, ferner die Gaben an

die drei Brüderschaften unter 5, mit 24 12 fl, so würden vou

der Gesammtsumme unter mit 664 mK für die eigentlichen

Begräbniskosten, die Spenden an die St, Jürgen-Siechenhäuser,

an die Kirchen und an die Kranken im Heil, Geist-Hospitale sowie

zu Wegen und Stegen, desgleichen zur Fortführung des Hausstandes

für die Wittwe und Kinder, wobei nicht gesagt ist, wie lange letz

teres geschehe» sei, mindestens aber die Zeit von Johannis bis

Ende November 1503, also 4 bis 5 Monate anzunehmen sein

wird, nur noch 54 K 4 fl zur Verwendung gelangt sein. Daß

diese Summe ausreichend gewesen, erscheint allerdings nur dann

glaublich, wenn man jene Spenden, wie schon angedeutet, auf

geringe Summen beschränkt annimmt, etwa jedem Siechenhause und
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jeder Kirche 4 oder 8 fl, den Kranken im Heil, Geist-Hospitale

jedem 1 Witten oder höchstens 1 fl in die Hand, zu Wegen und

Stegen, wie auch sonst üblich, etwa 8 bis 1 «K,

Die Wittwe des Erblassers hieß Anneke, Ihre Abstammung

erfahren wir leider nicht. Schon angedeutet ist die Vermuthung

eines verwandtschaftlichen Zusammenhanges des Erblassers selbst

oder seiner Ehefrau mit dem Testamentar Rathsherrn Berend Bom-

houwer oder mit dessen Ehefrau. Letztere ist die einzige unter den

Frauen der Testamentare, welche niit einem Andenken oder Ver

mächtnisse aus dem Nachlasse bedacht wird. Denn im Inventar

unter III heißt es „1 nobell krech de bomhouwersche." Hingewiesen

werden mag hier auch noch auf den Umstand, daß Berend Bom-

houwer's einziger Sohn den Vornamen Paul trug. Außer der

Wittwe hatte der Erblasser vier Kinder hinterlassen, nämlich die

drei Töchter Engelke, Anneke und Gertrud, welche nach dem Inventar

unter III ebenfalls jede 1 nobelen durch ihre Mutter Anneke

erhalten sollten, ferner einen Sohn Paul. Letzterer wird auffallen

der Weise erst mehr als 20 Jahre später znm ersten Male erwähnt.

Wir werden über ihn in anderem Zusammenhange Weiteres erfahren.

Sehen wir uns hier zunächst nach der Wittwe und den drei Töch

tern und deren Schicksalen um, soweit uns das Testamentsbuch

davon Kenntniß giebt.

Die Wittwe ward Michaelis 1504 die Ehefrau des Testamen

tars Hermann Falcke. Denn er selbst trug im Zusammenhange

mit der unter XXV im Inventar enthaltenen Aufzeichnung über

die der Wittwe im Testamente zugewandten Vermächtnisse an

Schmucksachen, Kleidern, Betten und Hausrath das Folgende ein:

„Item dit vorgeschreven Heft Hermen Falke entfanghen tor noge vor

VII« myt dem forbenomeden gelde, so hyr for jnt bock stet,

iss in all XXIII« lubb. vor brutschadt." Dem entsprechend

findet sich Fol. V b von rückwärts seine nachstehende Eintragung!

„Item jnt jar XV« un IUI uP mychellen hebbe my selige Pauwell

Frenckinck synne formunder betalt un vornoget den brutschat, so se

mede lavede, un alse syn testement mede bringet, summa XVI« mK.
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Item noch hyr to an klenode, hussreschop, bedde un beddegewant,

un sulver smyde, dat ick dat entfynck up VII^ tor noge. Dysse

summe, in all summa XXIII^ lud., so sc my mede lavede,

dit hefft Hermen Falke tor noge entfangen,"

Es hatte also der Erblasser Paul Frencking seiner Wittwe

ihren Brautschatz mit 1600 in seinem Testamente wiedergegeben

und sie brachte denselben sammt der weiteren letztwilligen Gabe im

Schätzungswerthe von 700 ihrem zweiten Ehemanne, Hermann

Falcke, Michaelis 1504 zu. Da der Letztere im Inventar unter

III schon „Anneken, myn husfrow," nennt, erhellt eben, daß

die Eintragungen in das Testamentsbuch nicht gleichzeitig mit der

Inventaraufnahme Anfang Oktober 1503, sondern mindestens erst

ein Jahr später gemacht worden sind. Die Wittwe Anneke über-

lebte auch ihren zweiten Ehemann Hermann Falcke um mehr als

zehn Jahre! sie wird noch 1544, März 19 in einer Urkunde des

Nieder-Stadtbuchs als lebend erwähnt, dagegen war 1546, Juli 18,

ihr Nachlaß schon aufgetheilt. Von Hermann Falcke hatte sie min

destens zwei Söhne, Gerd und Hermann Ersterer war ein Kauf

mann und seit dem 24. Januar 1540 Mitverwaltcr von Paul

Frenckings Testament bis mindestens 1578, während er 1580 bereits

verstorben war. Der andere Sohn, geboren 1514, war der 1548

Dienstag nach Matthiae in den Rath gewählte Or, ^jur, Hermann

Falcke, welcher 1553 Bürgermeister ward, und, verheirathet mit

Abelke, des Heinrich Carstens Tochter, nachherigen Ehefrau des

Joachim Sünnenschin, 1559 am 1, December starb.

Von den Stiefschwestern dieser beiden Gebrüder Falcke hei-

rathete die älteste, Engelke Frencking, wie es scheint nicht lange

nach Wicderverheirathung ihrer Mutter mit Hermann Falcke, den

Johann Bone, In unserem Testamentsbuche kommt sein Name

sehr verschieden geschrieben vor, Bom, Bone, Boene oder Boenne

Seine Verehelichung wird erwähnt im Inventar unter III, „Item

eyn rynck krech johan bone to der hanttrow," ferner unter XI,

wo es bezüglich der 2 Stück für die Kinder zurückbehaltenen Lein

wand heißt: „Item hyr äff genomen engelken 11^ louwent," also
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offenbar zu ihrer Aussteuer, endlich unter XV bei Erwähnung des

Silbergeräthes, wo es heißt: „Item hyr affgenamen VI grote

beker, II lutke beker und I schale und ander cleyn smyde, wycht

V mA II lot, dar for eyn kau gemaket, Hebben de kynder johan

bone gegeven jn synem brudt dage." Den „vorgulden kragen, wicht

myt den louwent, dar he up geneget iss XVVü lot" unter XVI

des Jnventares bekam „engelken Frenckynck" als Hochzeitsgeschenk

von den Geschwistern, „do se by slep." Ihr Ehemann Johann

Bone ist der aus Dr. C, Wöhrmanns Aufsatz i Die ehemalige

Sängerkapelle in der Marienkirche (Zeitschr. f. Lüb, Gesch, Bd I,

S. 362 ff,) bekannte große Förderer dieser Kapelle und der Aus

schmückung derselben, welcher in jenem Aufsatze stets als Johann

Boenne aufgeführt wird. Er schenkte 1507 das prächtigste Meß

gewand. „Es war von gelber Seide und glänzte wie Gold, das

Wappen des Gebers und das Bild der Maria waren in Perlen

hineingestickt" sa, a, O. S. 371), Er schenkte ferner den 1522

aufgestellte», kostbare Darstellungen aus dem Leben der Maria und

des Heilandes enthaltenden Altarschrein von 1518 (a. a, O. S,

373), welcher jetzt in der Briefkapelle der Marienkirche seineu

Platz erhalten hat, und als eines der edelsten Werke niederländischer

Kunst neuerdings dem großen Brüsseler Meister Jan Borman sowohl

von Hofrath Dr. Friedrich Schlie in Schwerin, als auch von

Direktor Bode in Berlin zugeschrieben worden ist, (Lübeckische

Blätter 1891 ^° 3 nach einem Aufsatze von Or, Fr. Schlie im

Repertorium für Kunstwissenschaft XIII, S. 402 ff,)

Derselbe großartige Förderer des Mariendienstes in der Sän

gerkapelle ward am 7. April 1530 aus den Junckern, Rentenern

und Kaufleuten zu einem Mitglieds des 64 Ausschusses der Bür

gerschaft erwählt, dessen Hauptaufgabe die Förderung der Einfüh

rung der lutherischen Lehre in Lübeck durch Verhandlungen mit

dem derselben widerstrebenden Rathe sein sollte (Petersen, Lüb,

Kirchenreform, S, 37), Er wird 1539 verstorben sein, da er noch

1535, April 2 in unserem Testamentsbuche mit seinen Mitverwal

tern Abrechnung hielt, 1539 noch eins feiner Häuser, vormals dem

Ztschr, °, B, f. L, G. VI, 3, M
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Paul Havedcmck gehörig siehe oben im Inventar unter XIII) verkaufte,

während das zweite 1541 aus seinem Nachlasse verkauft und schon

am 24, Januar 1540 Gerd Falcke zu des Johann Bone Nachfolger

als Mitverwalter von Paul Frenckings Testament vom Rothe bestä-

tigt ward, Johann Bone gehörte von 1522 bis an seinen Tod

auch das Haus Fischstraße 31, Seine Frau Engelke Frencking

überlebte ihn, und wird noch 1564 in einem später zu erwähnenden

Rechtsstreite als Klägerin genannt, scheint aber bald darauf verstor

ben zu sein,

Ihre Schwester Anneke ward die Ehefrau des bekannten Johann

von Achelen, welcher gleich seinem Schwager Johann Bone aus

den Junckern, Rentenern und Kaufleuten am 7. April 1530 zum

Mitglied? des 64 Ausschusses der Bürgerschaft erwählt und mit

Jakob Crappe im Juli 1530 von dem Rathe und dem Ausschusse

nach Wittenberg zum Kurfürsten Johann von Sachsen entsandt

ward, um zwecks Einrichtung des neuen Gottesdienstes einen Theo-

logen, womöglich Luther selbst, zu erbitten (Petersen, Lüb, Kirchen-

reform, S, „Den 26, Octobris quemen wedder tho huse de

beyden Legaten, Johann van Achlen und Jacob Crappe und brach

ten mit sick den ehrwcrdigcn nnd hochgelehrden Herren Johann

Bugenhagen vor einen Ordinator und Reformator" (Petersen,

das, S, W), Johann van Achelen, Godcke Engelstede, Jacob

Crappe uud Ludwig Dich nennt Casp, Heinr. Starcke in seiner

Lübeck, Kirchen-Historie (S, 26) als die hauptsächlichsten Beförderer

der zu Lübeck im Jahr 1533 angefangenen und 1534 im Druck

vollendeten Niedersächsischen Bibel, Das Jahr der Verehelichuug

des Johann von Achelen (jedenfalls vor 1525) habe ich bisher

ebenso wenig genauer feststellen können, als sein Todesjahr. Noch

am 24. Januar 1540 hatte er neben Hinrich Cordes die Bestäti

gung des von ihnen zum Mittestamentar erwählten Gerd Falcke

beantragt. Dagegen findet sich aus seinem Testamente schon 1543,

^uZics, ein Bermächtniß von 10 an die St. Petri-Kirche, in

deren Wochenbnche verzeichnet. Erst 1547, (üatknrinas vir^irns

(November 28), besetzte Gerd Falcke die durch den Tod beider
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Schwäger entstandene Lücke in der Testamentsverwaltung und trug

in das Buch nn jenem Tage ein „hebbe ick tho mi gekaren vor

dem Erbaren Rade jn der vorstorven stede tho seligen Pauwell

Frenckyngen des Elderen testemente Thilen Tegetthmeijger") unnd

Gerdtth van. Brocke '^)" Unmittelbar vorher geht die ebenfalls

von Gerd Falcke herrührende erwähnte Eintragung über seine eigene

Wahl und Bestätigung zum Mittestamentar am 24, Juni 1540,

Nach den Angaben des Dr, G. W. Dittmer in seinen „Genealo

gischen und biographischen Notizen über Lübeckische Familien aus

älterer Zeit" (Lübeck 1859) soll Johann von Achelen verheirathet

gewesen sein „mit Anna Falcke, des Bürgermeisters Hermann Falcke

Tochter, nachherigen Ehefrau des Bürgermeisters Paul Wibbeking,

welche, am 11, Juni 1611, «5 Jahr alt, starb" (S. 1), Diesem wider

spricht er selbst in seiner ferneren Angabe (S, 98), daß genannter

Bürgermeister Paul Wibbeking in vierter Ehe verheirathet gewesen sei

mit „Elisabeth von Acheln, des Johann von Acheln Tochter,"

Erstere Angabe ist eine irrige Denn Johann von Achelens Frau

war die Stieftochter des Bürgermeisters Hermann Falcke und starb

nicht lange nach ihrer Schwester Engel Bone, bald nach 1564,

Die vierte Ehefrau des Paul Wibbeking, Elisabeth von Achelen,

starb 1611, Juni 11, 85 Jahr alt, war also etwa 1526 geboren.

Nach Ausweis eines allerdings sehr flüchtigen, in den Testaments-

papieren sich findenden Stammbaumes für die Nachkommenschaft

des Paul Frencking aus dem Jahre 1564 hatte Johann von Achelen

mit seiner Ehefrau Anua Frencking noch zwei andere Töchter, Heyle

und Agneta, Sein von Härmen Israel 1537 käuflich erworbenes

Haus, Mengstraße 38, obere Ecke der Blocksquerstraße, ward

1550 auf seine Wittwe Anna und seine Kinder umgeschrieben, von

denen es 1554 der Rathsherr Paul Wibbeking übernahm; ob

") Kaufmann und Schwiegersohn des Johann Bone durch Ehe

mit dessen Tochter Anna, Er ward 1S30 ebenfalls Mitglied des

64 Ausschusses der Bürgerschaft.

Siehe S. 470,
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schon als Ehemann der Elisabeth von Achelen, habe ich bisher

nicht ermitteln können.

Die dritte Tochter des Paul Frencking, Gertrud, ward die

Ehefrau des Kaufmannes Hinrich Krön Hierselbst. Er war nach

Ausweis einer Eintragung in das Nieder-Stadtbuch vom 8, Septbr,

1542 ein Sohn des damals schon verstorbenen gleichnamigen Bür

germeisters zu Rostock und hatte, wie schon im Inventar unter XIV

erwähnt ist, seines Schwiegervaters Haus im Fünfhausen 1526 von

dem Stiefvater seiner Frau, Bürgermeister Hermann Falcke, über

nommen. Näheres über seine und seiner Frau Schicksale werden

wir in anderem Zusammenhange erfahren.

Wenden mir uns jetzt zu dem Testamentsbuche zurück. Wir

finden darin zunächst einige allgemeine Abrechnungen der ersten

Testamentare, deren erste Montag nach ?glrnarurn 1505 gehalten

ward. Sie ergab „myt Herman Falke, so dat he utgelecht Heft

jnt huss uptoholden, und gadesgyfte und gades kleder und fcho,

und pluck scholt, de he betalt Heft, de jn seligen paulss syn bock

nicht en stonde, und dat wy yn klostere vorgheven Hebben an fyss

warck und selbade und yn sunte barbaren broder s!)^) Heft he ock

ut gegeben, so dat testement mede brynget, und de begenckniss van

sunte barbaren broderschop und den armen yn de handt gedelt und

kynder mede gekledet und armen und megeden gelonet, und vor

wass jn gades ere, so dat et lopt IUI« und I.XXXVI'/»

dysse IUI« und I^XXXVI'/s hebbe wy eme betalt,"

Die Abrechnung mit Bosse Wolters ergab, „dat he utgegeven

Heft jnt huyss up to holden und gades gyfte uud den armen jn de

handt und jn closter gegeoen an wass und fyss und der moder der

lyschen, de er selige panwell schuldich wass, XIII mF, so dat et

lopt jn all, dat he Heft utgcgheven III« und XLI ,»K und IX

iss bosse betalt," Die beide,, Testamentare Peter Poleman und

Hans Fresselt bekamen ihre Auslagen „jn gades gyfte" mit 83 L

12 fl und „den armen" mit 139 A 14 fl 4 im nämlichen

zu lesen „broderschop,"
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Abrechnungstermine vergütet. Jnsgesammt also kamen 1101 K 11 fl

4 ^ zur Erstattung. Ferner heißt es zum Schlüsse dieser ersten

Abrechnung: „Item noch hebben de formunder entfangen, so dat

restement mede bringet summa X ungerische gülden betalt," mithin

ein nur bescheidenes Gesammthonorar von etwa 16 F 4 fl oder für

jeden 3 K 4 fl. Eine zweite Abrechnung ward bald nach Weih-

nacht 150« gehalten. Bosse Wolters empfing 18 F 1 fl und

Berend Bomhouwer 81 F 10 fl erstattet, die sie „den armen

gegheven." Ferner bezahlten die Testamentare an Hans Horense

„to der Wessel 'van der Geseken Fhelips wegen von de 1^ mS, de

er selige pauwell gegeven hadde, und dar gheven er de formunder

to um gadess willen, so dat se krech 11^ «tK betalt." Eine dritte

Abrechnung fand 1508, 17. August (dess donredach na krutwyghynge)

statt, wo Hermann Falcke erstattet ward, „dat he ut gelecht hadde,

dat um gades willen gekomen wass, summa 1^ und XV 2 fl

6 ^z. Item noch hadde herman Falken vor de kynder ut gegeven

dem rade jnt jar XV^ VII suute lucien dach (13. Decbr.) vor de

1 wytte, summa 11^ mK." Erblickt nian in dieser Zahlung

Schoß für das noch ungetheilte väterliche Erbe, so würde dasselbe

zur Höhe von 9600 berechnet sein.

Ferner wurden Hermann Falcke erstattet „dat he utgelecht

hadde vor de kynder und vor Everdt Tolner summa 11^ I^XX

IUI fl," Bezüglich des Letztgenannten heißt es sodann: „Item

noch schölle wy gheven, so seligen pauwell fyn testement mede

bringhet, Everdt Tolner, synem frunt, eynem scholer 11^' mK, Item

so Heft Herman Falke Everdt Tolner gesant jnt jar XV^ IUI na

mychellen by Hinrick kriger IX ,»K lub. Item noch Heft bosse wol-

terss betalt Everdt Tolner by hijnrick kryger gesant XX lub.

Aus diesen Eintragungen ist nicht völlig dasjenige herauszu

schälen, was Nachlaßschulden oder Haushaltungskosten und was

Vermächtnisse oder Armenspenden gewesen sind. Immerhin ersieht

man, daß von den verrechneten rund 2000 in welchen allerdings

die bereits oben unter u erwähnten Vermächtnisse mit 664 F wieder

mit enthalten sein dürften, während die 971 F 11 fl 8 ^ betra
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genden oben unter 1—7 erwähnten Nachlaß-Passiva augenscheinlich

nicht darunter begriffen sind, eine erhebliche Summe an Spenden

für Klöster uud Kirchen in Fischen und Wachs, an Seelbädern, an

Kleidern und Schuhen für Arme und Waisenkinder, an Praebendcn

u. s, w, zu Gottes Ehre zur Verthcilung gelangt ist. Wir erfahren

ferner, daß der Erblasser auch Mitglied der St, Barbara>Brüde»

schaft in der St. Petri-Kirche Hieselbst war, und auch dort fein

Begängniß gefeiert ward.

Leider sind weitere zusammenhängende Abrechnungen der Testa

mentare nicht mehr vorhanden, und erhalten wir über die Testaments

verwaltung erst wieder Auskunft durch folgende Eintragung aus

dem Jahre 1530: „Dit boeck Hebben de vormunder zeligenn Pawel

Frencking, namptlyken Anneke Valke, Jan Bone, Jan van Achelenn,

Hijnrick Cordes kort na zeligenn her Hermans dode wedder ange-

namen tho holden na zeligenn Her Hermans Falken latsten willen

unde beger," Hieraus geht hervor, daß damals die drei Ursprung-

lichen Testamentare Hans Fresselt, Peter Poleman und Bosse

Wolters ebenfalls und zwar vor Hermann Falke, schon verstorben

waren. Der Inhalt eines Nentebriefes der Kämmerei vom Oster-

abend 1519 über 1000 Hauptstuhl mit 40 jährlicher Rente,

bei Vorbehalt sechsmonatlicher Kündigung durch die Känimerei,

bestätigt dieses. Denn laut desselben erfolgte die Belegung durch

her Berendt Bomhower, her Herman Balte, Busse Woltersen,

Johann Bone und Lütke Walhoff als Testamentare des Paul

Frencking „tho behoff einer Commcnden, so gedachte Testamentaricn

jn des Nigen Sunte Annen klosters kercken bynuen unser Stadt

funderen, unde welker Commenden Lenwhare by gedachten zeligenn

Pawel Frenckyng Siechte, dewyle dar welke van leven und darna

by gemelten Sunte Annen kloster vorstenderenn tor tidt synde kamen

unde tho ewigen tydcn blyven soll," Jn einer Abrechnung von

Hermann Falcke vom Jahre 1527 wird ermähnt, daß von der dem

Testamente beikommenden, aus dem Nachlasse des Hern Berend Bom-

houwer am Dienstag nach Matthiae 1527 ausgekehrten Summe .

von 800 >»K Hermann Falcke an Lutken Walhoff und an Johann
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Bone je 50 ?»K gesandt habe, „dath he umme gades willen geven

schall," daß er selbst 50 >»K zu gleichem Zwecke und 50 zur

Deckung seines Vorschusses (dath he tho achteren wass von Pawell

Frenckincks wegen) verwandt habe, sodaß von jenem Kapitale nur

noch 600 verblieben seien. Damals also war auch der Testa

menten Bosse Wolters bereits verstorben während Peter Poleman

und Hans Fresselt schon vor Ostern 1519 durch andere Testamen-

tare wahrscheinlich in Folge ihres Ablebens ersetzt worden sind,

Ludeke Walhoff, wohl verwandtschaftlich zusammenhängend mit dem

ersten lutherischen Prediger und Hauptpastor an St, Marien zu

Lübeck, Johann Walhoff (welcher, etwa 1495 hier geboren, am

10. März 1545 mit Hinterlassung zweier Söhne, Ludeke und

Theophilus, starb), tritt bei der Testamentsverwaltung fast ganz in

den Hintergrund, scheint auch zwischen 1527 und 1530, vielleicht

kurz vor oder nach Bürgermeister Hermann Falcke, verstorben zu

sein. Sein Nachfolger Hinrich Cordes, welcher 1532, März 22

in einer Eintragung in das Testamentsbuch den Gerd Falcke

„mynen swager" nennt, ward Mitglied des revolutionairen Wullen»

weverschen Rathes, trat aber nach Wiedereinsetzung des alten Ruthes

1535 in diesen nicht über. Ob er, wie ich vermuthe, eine Tochter

des Bürgermeisters Hermann Falcke zur Frau hatte, ob Gerd Falcke

in erster Ehe mit einer Schwester des Hinrich Cordes verheirathet

mar (wie es scheint die zweite Frau des Gerd Falcke war nämlich

Anna, des Valentin Körte Tochter, welche ihm dessen 1540 auf

sie und ihren Bruder Valentin vererbtes Haus Schüsfelbuden 28

zubrachte), ob beide genannten Schwäger zwei Schwestern geheirathet

hatten, habe ich bisher nicht feststellen können. Nicht alle Mal übrigens

bezeichnet „swager" genau dasjenige Verhältnis;, welches wir jetzt

darunter verstehen, sondern deutet häusig mir allgemein auf den

nicht durch Blutsverwandtschaft, sondern durch Heirath begründeten

Familienzusammenhang hin, sodaß es außer in der jetzigen bestimm

ten Bedeutung nicht minder sowohl für Schwiegervater als auch

für Schwiegersohn gebraucht wird,

Hiurich Cordes kaufte 1531 das Haus Breitestraße 44
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und verband es mit dem Hause obere Beckergrube Südseite 11,

Er hinterlieh beide, sowie das 1541 von seinem Bruder Hans

ererbte Haus obere Beckergrube Südseite ^ls 7/9 und sein 1542

gekauftes Haus Königstraße 28 im Jahre 1546 seinen beiden

Söhnen Hermann und Hans. Wie schon erwähnt, ließ an seiner

als eines Verstorbenen Stelle Gerd Falcke am 28, November 1547

einen anderen Mittestamentar neben sich bestätigen.

Die neuen Testamentare Anneke Falcke, Johann Bone, Johann

van Achelen und Hinrich Cordes traten am 26, Juli 1530 in

des weiland Hern Herman Falcke's Hause zusammen und verein

barten „dat sodanige VI^ lub, als zelige her Herman jn zeligen

Pawel Frenckinges testamente schuldich was (jn der kynder böte

Fol, I^X), de welke her Herman in synem doetbedde uth sinen

redesten guderen boval tho entrichtende tho Hinrick Krons besten,")

Hinrick Cordes hefft up rente angenamen, des jares van hunderth

V tho geven und bedaget anno XXXI up pasken dat erste

jar is XXX mK," Dies war eben der von dem 1527 aus her

Berend Bomhouwer's Nachlasse für das Testament ausgekehrten

Gesammtkapitale der 800 übrig gebliebene Rest, von dessen

stiftungsmäßiger Bestimmung wir nirgends etwas erfahren. Ferner

ward am nämlichen Tage festgestellt, daß zu dem Testamente gehöre

„ein breff van dem Erbaren Rade gegeven, ludende up X^

hovetstoles, dar van men jcirliken rente hefft van der Kemerye to

entfangende up Pasken XX und up michels XX tosamende

XI^ mK; und was anno XXX up Pasken 1 halff jar rente bedaget."

Von der Bestimmung der Renten dieses Kapitales zur Unterhal

tung einer Commende in der St. AnnemKirche ist auch keine Rede

mehr. Ob der 1519 von den Testamentaren, wohl auf Betrieb

des Hern Berend Bomhouwer (welcher in seinem Testamente vom

24. März 1526 mehrfache Bestimmungen zu Gunsten dieses Klosters

und zur reicheren Ausschmückung der Kirche und der Gottesdienste

") Die Worte „tho Hinrick Krons besten" sind mit anderer

Dinte und von offenbar späterer Hand gestrichen.
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in demselben traf), gefaßte Beschluß der Stiftung solcher Commende

zur Ausführung gelangt ist, erscheint höchst zweifelhaft.

Endlich ward sodann am nämlichen Tage, dem 26. Juli 1539,

von den Testamentaren auch Abrechnung gehalten mit Johann Bone,

„dat he Pawel Frenckinck (dem Sohne des Erblassers) anno

XV^ XXIX medegedan hefft in sweden up Pawel sine bäte un

vorlust up de huse, so Jan Bone van denen testamentarien zeligen

Pawel Frenckings gekofft hadde snämlich an der Trave, Südecke der

Fischstraße, siehe oben im Inventar unter XIII) vor XVI^' mA, dar

Jan Bone na lüde des rente bokes 1^ mK up betalde und hefft

Pawel betalt 11^ und 1 jar rente als van dat jar XXIX, so

dat noch nastaen XIII'' dar Jan jarlikes I,XV van gifft

unde bedagenn alle jar up pasken und was anno XXX up pasken

1 jar bedaget is I^XV mK, Dat kumpt Pawel Frenckinge tho

und de rente is bedaget und Jan Bone wart tho siner tyd hir van

besched doen." Diese Rente ward von Jan Bone bezahlt bis

Ostern 1535 einschließlich mit zusammen 390 >»K, und von ihm

für Paul Frencking, den Sohn, verrechnet.

Verfolgen wir zunächst diese Abrechnungen, aus denen wir

Näheres über die Schicksale des einzigen Sohnes des Erblassers

erfahren. Derselbe war unter Einziehung eines Theiles des väter

lichen Erbes 1529 in Handelsgeschäften nach Schweden gegangen,

scheint aber vom Glücke nicht begünstigt zu sein.

Johann Bone zahlte für ihn zunächst 1529 Schoß von

1500 K Hauptstuhl, „von hundert mark 8 st is" 7 F 8 fl —

Ferner erstattete er an Hans Wolters,^)

„dat he Georg Melhnss vor want van Pawels

wegen gegeven hadde" 2-8- — -

Sodann zahlte er am 24. Januar 1532

an Paul Frencking selbst auf die Rente . , . 70 - — - — »

War ein Schwiegersohn von Johann Bone und verheiralhet

mit dessen Tochter Gertrud?

Uebertrag 80 K — — ^
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Uebertrag 80 K — —

Als Schoß von 1300 Hauptstuhl zahlte

er 1532 von hundert mark 1 K 13 - — - —

Am 23. August 1532 zahlte er für Pawel

Frencking an Tyle Tegetmcyer ^siehe S, 455) . 50 - — ^ —

und zahlte ihm selbst an baarem Gelde aus . 53 - — - —

„Item anno XV« XXXIII den XXIII

Decembcr hefft Jan Bone denen Testamentarien

avergeven, dat em Pawel schuldich was anno

XXXIII up michelis 1 jnr hure is" . . . 30 - — - —

Danach also scheint Paul Frencking, der

Sohn, in einem der Häuser seines Schwagers

Johann Bone zur Miethe gewohnt zu haben

und diese schuldig geblieben zu sein, „Jan

Bone hefft noch up de rente botalt Hinrick

Cordes" 20 - — - —

Am 23, December 1534 legte Johann Bone

den Testamentaren ein Register vor, „dat he

Pawel vorlecht hefft na luth dessulvigen" von

Martini 1533 bis zun, 23, December 1534 . 132 - — - 2

Endlich wies Johann Bone am 2, April

1535 nach, daß er „van zeligen Pawel Frenckin-

ges wegen" bezahlt habe 12 - 5 - 8

Zusammen 390 K 5 fl 10

Noch ein anderer Renteposten ward für Paul Frencking, den

Sohn, als Theil feines väterlichen Erbes verwaltet, derjenige von

700 Hauptstuhl in dem Hanse „by dem markede, dar Härmen

Wessel inne want, dar Pawel Frenckinck jnne hefft XXXV

jarlicke rente unde bodaget alle jar up Paschten," Hinsichtlich

dieser Rente beschlossen am 22, Jannar 1533 die Testamentare,

daß Hinrich Cordes sie fortan einHeben und verrechnen solle. Er

hatte schon gleich von 1530 ab die Hebung und Verrechnung

gehabt und am 20, Juni 1530 sowie am 27. Mai 1531 die Ostern
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1530 und 1531 fällig gewesene Rente mit je 34 K 8 st eingezogen,

wahrend Paul Frencking selbst am 4, Mai 1532 die Rente von

Ostern 1532 mit 34 L 8 st für sich einkassirte. Letzterem wollten

die Testamentare offenbar durch die Ueberweisung der Hebung an

Hinrich Cordes vorbeugen, der denn auch die Renten von Ostern

1533 und 1534 mit je 34 F 8 st einhob und verrechnete; 8 st

„vor bibales" (also „tho dranckgelde") wurden jedesmal an der

Rentesumme gekürzt.

Neben diesen Rentehebungen von 4 Jahren mit

zusammen 138 F — st

verrechnete Hinrich Cordes für Paul Frencking noch

die nachstehend von ihm vereinnahmten Gelder:

1532 den 22 März „van niynem smager Gert

Falcken van Pawels wegen entfangen" 60 - — >

1533 den 24 Mai von Jan Bone erhoben . 20 - — -

1534 Mai 5 „heb ick inne beholdenn van etlikem

gelde, dat Martin Falke ">) Hans Buske schuldich

was 'und Hans Busch Pawel schuldich was summa

Evert Tegeler gekortet is" 10 - — -

im Ganzen also die Summe von 228 K — st

Seine Abrechnung darüber enthält die folgenden Posten:

„Item ick heb anno XV^ XXX enen bodeu ghelont, de von

Pawels wegen na Rostock ginck 1 F — st —

Item ick heb my botalt, dar mi Pawel

vor lavede van Hans Nannssen van wasten vor

sellrenndischk (?) laken 9 - 12 - — -

Item ick heb einen Demant ingeloset van

Hinrick Gerdes seinem Lübecker Goldschmiede-

Meisters den Pawel by sick hcfft vor , . , , 9 - — - — -

Uebertrag 19 F 12 st —

Wie es scheint ein dritter Lohn des Bürgermeisters Her

mann Falcke.
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Uebertrag 19 F 12 fl —

Item ick heb Pawel gedan jn XXVI

reysen, dar he dagelikes äff terede in vele por-

celen is 79 - 3 . 4 -

Item anno XV« XXXII den ersten Juny

heb ick mi betalet, dar my Pawel schuldich was

vor 1 rock und andere vele porcelen is . . , 20 - — - — -

Item anno XV« XXII den IUI December

heb ick den testamentarien zeligen her Herman

Falken betalt van Pawels wegen vor III jar

kost, des jares XXV is" 75 . — - — -

Als Testamentare des Hermann Falcke

werden anderweitig erwähnt Ludeke Walhoff,

Jan Bone, Jan van Achelen, Wynand Falcke

und Gerd Falcke, Paul Freucking hatte also,

wohl in den Jahren 1530—32 nach seinem

kurzen Aufenthalte in Schweden Verpflegung

aus seines Stiefvaters Hause gehabt und dafür

25 jährlich an Kostgeld zu zahlen,

„Item anno XV« XXXIII den letzten

May heb ick Pawel ghelent tom Hamberge, bat

he my nicht hefft weddergegeven is . . . . 1 - — - — -

Item anno XV« XXXIII den VI Oktober

Anneken Falken gesant, dat se Margreten van

Pawels wegen senden Wolde 7- — - — -

Item anno XV« XXXIIII den XX July

heb ick Gert Falken synem knechte van lubberde

van Pawels wegen gegeven mede uth bovehel

Jan Bönen is tt - 2 ° — -

Item anno XV« XXXIIII den XXVIII

Decembris Jan Bönen gesant van zeligen

Pawels wegen 15 - — - — -

Item anno XV« XXXIIII den XXX

Uebertrag 223 F Ist 4 ^
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Uebertrag 223 F Ist 4 ^

Decembris heb ick mynen broder Hanse vernoget

van Pawels wegen vor III par scho nnd I par

pantuffelen, tosamen" 1 - 10 - — -

224 F 11 fl 4 ^

Die sonach in seinen Händen verbliebene

Summe von 3-4-8-

zahlte Hinrich Cordes bei der Rechnungsablage am 3, April 1535

den Mittestamentaren Jan Bone und Johann von Achelen baar aus.

Wir sehen also aus dem Vorstehenden, daß Paul Frencking,

der Sohn, nach nur kurzer Ehe mit der oben am 6. Oktober 1533

erwähnten Margarethe, aus welcher Ehe laut eines Nächstzeugnisses

von 1654 im Nieder-Stadtbuch mindestens eine Tochter Anna ent

sprungen war, in den besten Mannesjahren in der zweiten Hälfte

des Jahres 1534, jedenfalls vor dem 30. December 1534, starb.

Die für ihn verwaltete Rente von 700 Hauptstuhl in dem

Hause am Markte ward am 28, Oktober 1535 auf Jan van Achelen

„van wegen syner husfruwen na Szeligen Pawel Frenckynges dode

jn der schedinge der gudere" übertragen und ihm im Stadtbuche

zugeschrieben.

Im Jahre 1565 wird Evert Freiicking als Käufer des Hauses an

der Trave zwischen der Holstenstraße und Burgundienstrahe 5

genannt, das 1574 auf seine Wittwe Brigitte und seine Kinder

vererbte. Ob auch er ein Sohn von Paul Frencking dem jüngeren

war, oder ob eine fernere Einwanderung hierher von dem westphä-

lischen Stamme stattgefunden, habe ich nicht feststellen können.

Jedenfalls liegt ein verwandtschaftlicher Zusammenhang vor, denn

der Genannte tritt neben Jürgen Lafferdes zu Anfang des Jahres

1564 als Vormund für Engel Bone und Anna von Achelen, die

Wittwen der früheren Testanientare, klagend vor dem Rathe auf.

Auch über Hinrich Krön, dem dritten Schwiegersohne des Erb

lassers, schwebte ein Unstern. Schon eine Eintragung des Hinrich

Cordes von 1530 in unserem Testamentsbuche meldet darüber

Folgendes:
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„Item de wile Hinrick Krön jn etlicken nadeel gekamen und

ungeferlick by III dusent marck ten achteren is und de vorgcscreven

Anneke Valke, Jan Bone, Jan von Achelen und Hinrick Cordes

mid Hinrick Krons sinen frunden tho Rostock den schuldenern vor

de helffte gutseggcn willen, so dat id up der bavenscreven er Part

ungeferlick by VII lud, lopen sal, der vortrostinge, Hinrick

sal sine termine holden. Dar averst, dat god vorhode, dar gebreck

by queme und de bavenscreven lavers egenen botalen niussen, dar

se vor ghelavet Hebben, willen sc fick an de vorgeschreven VI^

mid der rente holden, ock mede an an de reute van den X^ mK,

sunder de hovetstol der X^ sal unvorrenget blyven, averst de renthe

van den X^ m^i unde de VI^ mid rente und hovetstole is bewilliget

mögen se wedder antasten umme disse bavenscreven VII Vs^

ungeferlick minn offte mehr dar mede tho betalen. Dar ock Hinrick

sine dinge beterden, sal he edder sine erven datjenige, was sunst

van disser vorgeschreven geld in sine nuth gekamen, wedder her vor

schaffen, dar id her gekamen is,"

Es ward also mit den Gläubigern des Hinrich Krön ein

Akkord von 50 unter Bürgschaft der Testamentare des Paul

Frencking sowie der Rostocker Verwandten Hinrich Krons bis zu je

25 vereinbart, und sollten den Testamentaren das Kapital von

606 welches aus Bürgermeister Hermann Falckes Nachlaß als zu

Paul Frenckings Testament gehörig zu Hinrich Krons Besten aus

geschieden und Hinrich Cordes zur Verrentung hingegeben war, sowie

die Rente des zum Testamente gehörenden bei der Kümmere! belegten

Kapitales von 1000 als Sicherheit dienen. Schnell genug

mußte diese Vereinbarung in Wirkung treten. Denn schon 1531

den 8, Juli trug Hinrich Cordes ein, daß er ein Jahr Rente der

600 F mit 30 F „vcmn Hinrick Krons wegen her Cort Wibbkinck"

bezahlt habe und fügte hinzu- „noch darsulvest heb ick Hinrick Krön

betalt von dissem hovetstole, dat mi de vormunder bevolen, is

11^ mF, so dat noch IIII^ blyven tho Vorrenten," Da nicht ein

einziger Testamentar, sondern deren mehrere neben einander die

Testaments'Kapitalien verwalteten und darüber Rechnung führten,
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so ist es nicht ganz leicht, eine volle Uebcrsicht zu bekommen. Doch

soll es im Nachstehenden mindestens versucht werden,

Hinrich Cordes erhob theils bei sich, theils an der Kämmerei

die Renten von 400 ,»K von Ostern 1532 bis 1540, also 9 Jahre

zu je 20 mK und von 1000 von Michaelis 153» bis Michaelis

1534 also für 5 Jahre zu je 40 >»K, zusammen mithin 380 «F,

Davon zahlte er, abgesehen von den vorerwähnten aus anderen

Mitteln bestrittenen 230 mF, die folgenden Posten zum Besten

von Hinrich Krön:

1530 den 14, November „Anneken Falken

gedan to Gardrut Krons behoeff, do sc mid

Pawelken im Kindelbedde lach, is" . . . . 10 — st — ^

1531 den 7. Juli bis 1532 den 22, Okt.

wurden in 4 Raten zu dreimal 50 F und ein

mal 20 L für Hinrich Krön an her Cvrd

Wibbeking Ostern 1531 bis Michaelis 1532

fällig gewordene Abzahlungen geleistet .' . . 170 - — - — -

1532 den 5. Juli und 1533 den 15. Januar

wurden ebenso an her Härmen Schute ^) Ostern

und Michaelis 1532 fällig gewesene Raten mit

je 41 F 10 st 10 ^ abbezahlt «3 - 5 - 8 -

1535 den 5. Februar, „Albert Bobbiu

gcgeven, he Jaspar Tuerk vor 1 pert gaff,

von Hinrich Krons wegen" 15 - — - — -

1535 den 18, Februar. „Matteus Hin-

ricks (?) gegeben van Hans Helms wegen vor

dat van wegen Hinrick Krons" 65 > 10 - — -

1535 den 20. März. „Dirick Luchowen

vornoget vor 1 tunne vleskes van Gardrut

Krons wegen, is" 4- 8-

Nebcrtrag 348 7 st 8 ^

Rathsherr zu Lübeck von 1528, Weihnachten, bis zu seinem

Tode am 13. Juli 1547.
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Uebertrag 348 7 fl 8.i

1540 den 19. Juli „hefft Hinrick Cordes

in rekenschop gebracht, dat he utlecht hefft, bat

he Gardrut Krons ghelenet hefft, to losinge

etliker pande 9- 7- — >

Item noch hefft he unde Gardrut gerekent,

dat he hefft vorlecht tho behoff der Ovendorp-

schen sake is 10 - 4 - — -

Item noch hefft he Gardrut gesant II faden

holtes is 2 . 8 - — -

Item Hinrick hefft noch gerekent, dat Hin

rick Krön em schuldich was vor 1 ruggekrevet

up euer harnss, und bohmeder, sadel, tom unde

grede is" 10 - — -

Außer diesen 380 ,»K 10 st 8^

zum Besten Hinrich Krons hatte Hinrich Cordes

zu zahlen gehabt für die Jahre 1532 bis 1535

den hundertsten Pfennig „by de listen" von

den beiden Testaments-Kapitalien zu 1400

mit je 14 (im Jahre 1535 heißt es „und

dusse hundertste Penninck wart belevet anno

XV^ XXXV up krutwygynge avent" und

ward er bezahlt Ende Mai 1535) zusammen also 56 - — - — -

436 ,»K 10 fl 8^j

Wie Hinrich Cordes seinen hiernach sich ergebenden Vorschuß

mit 56 A 10 fl 8 erstattet erhalten hat, ergiebt das Rechnungs

buch nirgends,

Johann von Achelen erhob die Rente von der Kämmerei für

die 5 Jahre Michaelis 1535 bis 1539 mit je 40 zusammen

also mit 200 Er bemerkt aber sofort bei den ersten beiden

Jahreshebungen, die er übrigens erst am 10, Juni 1537 zusammen

bei der Kümmeret^) empfing, das Folgende:

Die Tage der Hebungen der Kämmerei>Rente spiegeln vielfach
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„Desse I^XXX hefft Jan dort in Hinrick Krons 80

und syner frmven mitte uthgegeven, so dat dar nichts by

Johanne is, ut bovele der vormnnder na lüde ener vor-

dracht jn der Stadt boeck darvan, de gegeben nnde gescreven

js anno XV« XXXVII «anwte, angaende : Sy witlick zc,"

Jener Vergleich vom 1, Mai 1537 betraf eine For

derung von Cord Wibbekiug an Hinrich Krön von 140

aus Handelsgeschäften („ethlicker under malkander gehol-

denen Handelinge halven"), welche der Gläubiger nach

Verhandlung mit „Hinrichs syner frowen frunthschop,

nemlich Johan Bönen und Johan von Achelen" auf 100

ermäßigte, von denen er 60 schon sofort empfing,

während ihm die Zahlung der übrigen 40 zugesichert

ward „in negestfolgenden ver jaren als jarlicks by X marck

lub. von dem gelde so de testamentarien zeligen Pawel

Freuckinges van der kemerie up Michaelis jarlicks to

borende Hebben,"

Ferner werden in der seinen Mittestamentaren über-

gebenen Abrechnung des Johann van Achelen vom 19. Juli

1540 nachstehende ebenfalls für Hinrich Krön geleistete

Ausgaben aufgeführt:

„Betalet her Cord Wibbekingk van Hinrich Krons

wegen na luth enes contraktes jn der stadt boeck anno

XXXVI vortekent, II termyne is summa 20 -

Noch gegeven Gardrut Schevendorps van Gardrut

Krons wegen is 20 -

Item he hefft noch Gardrut Krons vornoget . , . 27 >

Item Jan hefft Gerd Falken vornoget, dar he Gardrut

Krons vittalje vor kopen fall, is" , 23 »

170 mg

wieder, wie knapp das Geld dort war und wie die Gläubiger auf

die Renten warten mußten. Es wurden z, B bezahlt die Michaelis»

Renten mit 40 «iF für 1530 erst am 14, Januar 1531, für 1532

erst am 18. Januar 1533, für 1533 erst am 21, Februar 1534,

für 1534 erst am 30, April 1536.

Ztschr. d. B. f. L, G. VI, s, 31
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Hier fehlt es wiederum an einem Nachweise über den Verbleib

der überschießenden 30 über den wir jedoch anderweitig Aus

kunft erhalten werden.

Nunmehr tritt Gerd Falcke als Testamentar in den Vorder

grund, Obwohl er aber fast zwei Jahrzehnte der alleinige Rech

nungsführer ist, wird die Übersichtlichkeit der Rechnungsverhältnisse

fast noch geringer und schwieriger. Die Hebungen der bei Hinrich

Cordes belegten Rente verschwinden von Ostern 1541 ab aus der

Rechnung Jahre hindurch völlig. Dagegen trägt Gerd Falcke die

am 19. Mai 1553 an ihn durch die Nachlaßverwalter des wie

erwähnt schon 1546 verstorbenen Hinrich Cordes erfolgte Ablösung

der Rente durch Rückzahlung des Kapitales mit 400 L ein, von

dessen Wiederbelegung jedoch nirgends die Rede ist. Die Hebungen

der Kämmerei-Rente von Michaelis 1540 bis dahin 1553 also für

14 Jahre mit je 40 K, zusammen also 560 verrechnet er aller

dings, aber nur sehr unvollständig. Seine erste Abrechnung desfalls

vom 27. Februar 1544 enthält nur folgende beiden Posten,

„Item anno XV^ XI^II im September is de fake tüsken

Hinrick Krön und den testamentarien zeligen Emunt Wilmss vor-

dragen, na lüde der stadt boke und hefft Gerdt up de sulvige vor»

bracht na lüde des Vordrages den testamentarien dar nu dort vor-

noget is 80 H,

Item noch hefft Gerdt Falcke den testamentarien bavenscreven

vornoget up den baven screven vordracht, so de mede bringet, is 30 F."

Jenen Vertrag finden wir im Nieder-Stadtbuch 8. September

1542. Er ward geschlossen zwischen des Emunt Wilms Testamen

tarien, Hern Cord von Riden und Hern Hinrich Koller, beide Rath

mannen Hieselbst, sowie „Gerd van dem Brocke seligen Emunt

Wilms dochter Jlzeben thor ehe hebbende" einerseits und Hinrich

Krön unter Beistand seiner Schwäger andererseits zur Beilegung

eines bereits etliche Jahre währenden und selbst vor das Reichs

kammergericht gebrachten Rechtsstreites „van wegen eynes dalgefalle-

nen huses jn den viffhusen belegen, jn welckeren de genomeden

Testamentarien de rente hadden." Sie hatten sich in dies auf
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Hinrich Krön übergegangene Haus des Paul Freiicking einwältigen

lassen und es wieder aufgebaut. Die Vereinbarung ging nun dahin,

daß die Testameutare des Emuut Wilms, gegen Rückgabe des

Hauses an Hinrich Krvu, für ihren Hauptstuhl von 1000 mI, den

sie unter Verbürgung von Gerd Falcke und Hinrich Cordes 1532,

Pctri uud Pauli zum Besten des Hiurich Krön hergeliehen hatten,

überwiesen erhalten sollten 600 7?A nebst 60 ??A davon fälliger

Rente, welche dem verstorbenen Johann van Achelen von Hinrich

Krons wegen zu treuer Haud zugeschrieben standen, ferner einen

Rest von 30 ??A aus der letzten Abrechnung des Johann van

Achelen über die durch ihn eingehobenen Renten von der Kämmerei,

sodann 70 welche Hinrich Krons Ehefrau den Testamentaren

zahlte, durch Gerdt thoin Brocke „uth frunschuv und der saken thoin

besten" den Testamentaren gezahlte 100 durch Gerd Falcke

und Hinrich Cordes hergegebene je 30 endlich die Hebungen

der Rente bei der Kämmerei mit 80 H in den nächstfolgenden

Michaelis-Terminen, Dagegen leisteten die Testameutare Verzicht

auf die Nachzahlung der seit 10 Jahren verfallenen Renten mit

50 H jährlich, ließen die Bürgschnftsakte des Gerd Falcke und

Hinrich Cordes tilgen und zogen ihre Klage bei dem Reichskammer

gerichte zurück,

Gerd Falcke trug in das Teftamcntsbuch bei seiner Abrech

nung ferner Folgendes ein: „Item anno XI^VI den VI Augusti

reyseden min swager Hinrick Krön mit ininer suster Gardrut Kronss

niit ininem broder Dr. Herman Fnlcken na dem Stralessunde des

dörpess Ovendorpess halven, tho vorbidden, oat de vorkoper tho

dem Stralessunde na vormeldinge segel unde breven dat dorp eme

waren schulden," Hinrich Krön scheint also, und zwar nach der

schon erwähnten Abrechnung des Hinrich Cordes, der ihm „tho

behoff der Ovendorpschen sake" 10 A 4 vorstreckte, etwa um

1540 Landbesitz oder Reuten in Ovendorp von Stralsuuder Ver

käufern erworben zu haben, im Besitz jedoch gestört und genöthigt

gewesen zu sein, von seinen Verkäufern Gewährleistung zu begehren.

Jedenfalls befand er sich um Ostern 1544 wiederum, vielleicht in

31*
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Folge dieser Erwerbung in großer Geldnoth, Denn Gerd Falcke

fügte seiner obigen Eintragung hinsichtlich der Reise nach Stral

sund hinzu: „Hinrick Krön gelenet na vormeldinge siner hanb

schrifft vor unde na is summa IIII^ XD »A." Eine Urkunde im

Nieder -Stadtbuch von 1544 Oorüi (19. März) bestätigt dieses

Darlehen von 440 H, welches Hinrich Krön von „Gerd Falckenn und

Hinrick Cordis, synen schwegerenn," empfangen zu haben bekennt,

und Ostern 1545 zurückzuzahlen verspricht. Zur Sicherung ver

pfändete er ihnen „allethjennige, wass ehme vann wegenn siner

itzigen hussfrouwenn Gardtrudenn vann der oldenn Falckeschen, erer

moder, jn thokumftigen tidenn thofallenn unnd geborenn möge,

Item de 40 ??A rente, so eme up der Chemerie vann dato werden

bedaget," sowie sein sonstiges gesammtes bewegliches und unbeweg

liches Vermögen, Zeugen der Verhandlung waren die Lübecker

Goldschmiedemeister Peter Nyebur und Clawes Heineman. Die

Tilgung dieses Darlehens erfolgte allerdings iviederum verspätet,

doch konnte Gerd Falcke bemerken: „Item anno XI^VII den

XVII Osesrnbris unsem swager Hinrick Krön sine hanttschrifft

gedaen, wente se was mi van den bedageden renten bethalt." Wie

das möglich gemacht ist, bleibt allerdings unklar. Denn angenom

men, daß die Rente der 400 H von Ostern 1541 bis dahin 1547 mit

140 H, der Ueberschuß aus Gerd Falcke's letzter Abrechnung mit

10 sowie die Kämmerei-Rente von Michaelis 1545 bis dahin

1548 mit 120 welche nach dem Rechnungsbuche angeblich schon

am 9. November 1547 erhoben war, von Gerd Falcke zu solcher

Tilgung des Darlehens einbehalten feien, so würden immer erst

270 H nachgewiesen sein. Daß aber jene Testaments-Renten auf

Grund der Vereinbarung von 1530 und des Darlehensvertrages

von 1544 zu dieser Schuldentilgung für Hinrich Krön mit ver>

wandt find, wird sich aus späteren Darlegungen ergeben.

Jn des Gerd Falcke Rechnungsablage findet sich sodann Fol

gendes: „Item anno XI^VI den VIII Maji hebbe ick Gerdt

Falcke allene bethalt Johann Knockert, daer Hinrich Cordess und

Dr. Herman Falcken unde ick Gerdt Falcken gelaveth vor unfern
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swager Hinrick Krön de dat gelt entffangen na vormeldinge Gorriess

Stuere mekelboeckes iss summa eyn vor alles tho bethalen IUI«

1.XXXIIII Diese Zahlung, die schon früher erwähnten

den Testamentaren des Emunt Wilms gezahlten 110 K und folgende

drei ferneren Posten finden sich aber auf der Ausgabenseite einer

Abrechnung des Gerd Falcke vom 18. Juli 1546, „Item Annnno (!)

XI.IIII den XIII Junyuss hebbe ick myner susther Gardrueth

Kroenss ene reckenschopp avergegeven jnnth lange dnervan my restheth

I.XXX A Il fl '") Item Annnno XI.VI den XXIIII des

May hefftth Marthen Detthlevess by my besathetth van Hynryck

Kroenss wegen I" XX nA,-») Noch heffth myne suster Gardruetth

Kroenss gekoffth der selygen moder Assuke (?) yss XII F, Szumma

der vorygen porselen yss VIII« VI II fl,"

Gegen diese Ausgaben sind folgende in Gerd Falcke's Verwal

tung gekommene Summen verrechnet, außer der Kämmerei-Rente

von den 5 Jahren Michaelis 1541 bis 1545 mit zusammen 200

„Item noch yss by my unser selygen moder arffdeel upp unsess

fwagerss Hynryck Kroenss sosthen deel geffallen yss thosamen jnnth

geltth III« I.XXXVI 386 F

Noch sthaen by my tho thruwer hantth pandess VIII sulverne

lepell XI. '/^ hoyken smydeken iss I« 1.XXXVI »L.

Noch sthaen by my tho thruwer hantth hunderth marck, de

myne selige moder Annecken Kroens^) tho erem berade gegeben

heffth 100 F

Szumma der vorygen porselen VI« I.XXXVI ?7^,

Jene 186 für welche Pfänder in seinem Besitze waren,

sind in den Einnahmen hier nicht mit gerechnet. Durch sie ward

vielleicht der Rest des 1544 von Hinrich Krön bei seinen Schwä

gern aufgenommenen Darlehens von 440 K gedeckt, obwohl sich

^) Diese Summe ist mehrfach durchstrichen,

2°) Auch dieser ganze Posten ist wieder gestrichen.

") Außer dieser Tochter Anna und dem schon erwähnten Sohne

Paul werden noch die folgenden Kinder des Hinrich und der Gertrud

Krön genannt: Anton, Bercnd, Hinrich und Hermann,
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darüber keine Andeutungen im Rechmmgsbuche finden. Es scheint,

als wenn Hinrich Krön diese Rechnnngsablagen seinerseits bean

standet nnd in seinen durch dieselben aufs Neue bestätigten finan

ziellen Bedrängnissen den Versuch gemacht hat, auf dem Rechtswege

sowie durch Verweigerung seiner Einwilligung zur Theilung des

Nachlasses der Wittwe AnneZe Falcke und der Umschrift von Kapita

lien auf Grund solcher Theilung nicht nur wie bisher die Nutz

nießung der Testamentshebungen für sich zu erzwingen, sondern die

Zuweisung der betreffenden Renteposten selbst. Der Unwille über

solches Unterfangen und über die stets erneuerten Anforderungen

des Schwagers leuchtet klar aus dem nachstehenden Schreiben des

Gerd Falcke hervor, welches derselbe am 1. Januar 1547 an ihn

nach Oldesloe richtete. Welcher Art die Glossen gewesen sein

werden, die Hinrich Krön zu dem Texte, d, h, den Abrechnungen

und namentlich wohl der Anforderung Gerd Falcke's auf Tilgung

des 1544 aufgenommenen schon Ostern 1545 rückzahlbar gewesenen

Darlehens von 440 K gegenüber sich erlaubt hatte, können wir im

Allgemeinen uns wohl vorstellen. Das charakteristische Anwort-

schreiben auf dieselben hat nachstehenden Wortlaut!

„Derne Ersamen Hynryck Kroen tho Oldesloe dettur lyttera.

1547 I^us <Zeo ssinpsi-. Koripturn ^.nrw XI^VII den 1. dess

Jcmuariuss jn Lübeck. In gades namen Amen. Ersaine Hynryck

Kroen, swager, Jwer schryven mytth der glosen yss my van dage

geworden unnde were bether vor Jw vnude Juwe leven hussffruwen

unnde kynder dat gy bether by denn theekesthe bleven unde wuschen

van der glosen nych tho seggen unnde lathen Im an rechte genogen,

dat wurde desstho beth dyen; dat gy mytth pugchen unnde drouwen

erlangenn schalen, dat hebbe gy alrede alle wege. Gy menen mytth

der rentthe tho Vorlathen van uuse seligen moder wegen mynen

leven broder Dr. Herman Falcken unnde my tho dwyngen, aversth

daer yss goedth raetth tho. Juwern syen wetth yck un mynen syen

schale gy noch jn VIII dagen nych tho Wethen krygen, sundern yck

wyll de ffrnnde ersthess dagess thosamen vorbodesckoppen unnde mytth

erem rade II voermunder tho my lesen tho seligen Pauwell
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Frenckynck gadessgeldern, upp bat me Jw destho betth mytth rechte

mothen möge; my duncketth doch, gy syen nych thoffreden, er gy

dat gadess geltth van der ffrunsckopp gebrocht Hebben, entthffange

wy nych ßo darvan wy Jw nych geven; dat yss Jw nych ange-

arvetth; selygen Hynryck Kordess unnd myne reckensckopp belangende

konen wy woll lyden watth redelycke lüde erkennen konen, myss-

reckensckopp schall nene bethalynghe wesen, nversth reckentth gy, wo

gy wyllen, ßo blyven gy my schuldyck unnde yck Jw nych enen Pen-

nynck. Ick hebbe alle myne levedagen van Jw schaden gehaetth vnnde

nene bathe. Datum Lübeck Annnno XI^VII den I Januaryuss.

Gerdtth Falcke."

Das Todesjahr des Hinrich Krön glaube ich ungefähr einige

Monate nach Empfang dieses Briefes und wohl spätestens Anfang

1548 annehmen zu dürfen, da seit der Zeit meistens nur Gertrud

Krön in den stets sich wiederholenden Verhandlungen um Darlehen

und Schuldentilgung genannt wird. So heißt es z. B. „Item

anno XLVIII den VIII Aprilis seyn thosamen gewesen jn des

Dr. Hern Herman Falcken dorrenssen Dr. her Herman Falcken,

Gerdt Falcken, gebrodere, Gerdt vam Broecke, Thile Thegetthmeyer

unde Gardrut Krons, unde iss avermals bewillet, dat men Dr. her

Herman Falcken by der kemerye van den XL ock van den

XX by Hinrick Cordes vormunderen bethalen schal, unde iss

wider belevet, ßo Marten Detthlevess genochsam bewiess van Hinrick

Krön bekamen kann, dat he eine 1^ XXV schuldich si, so schal

Marten Detthlevess hier negesth van bissen rcnten bethalt Warden."

Bei dem ersten Punkte der Vereinbarung handelt es sich um ein

neues Darlehen von I)r. Herman Falcke an Gertrud Krön. Die

Bestätigung dafür giebt uns folgende fernere Eintragung im Rech

nungsbuche: „Item anno XI.VIII den XIIII Aprilis hefft Or,

her Herman Falcke gelenet reih gelt Gardrut Kronss, unser susther,

Up er liunen thuech is in alless 11^ »A." Die Tilgung dieses

Darlehens erfolgte durch Cessio» der Kämmerei-Rentenhebungen für

die 5 Jahre Michaelis 1554 bis 1558. Kaum war dies geschehen,

so mußten diese Hebungen für 4 fernere Jahre, 1559 bis 1562
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zur Schuldentilgung anderweitig cedirt werden. Denn es heißt:

„Item anno I^V uppe Michaelifs iss Hern Pamvel Wibbeckinck

thosage gedaen van Gardrut Schevendorpess wegen, der de Erb. her

11^ »z^ fruntlichen gelenet, de schalen siner Erb. jn IUI jaren by

der Kemerye bethalt Warden van miner suster Gardrut Kronss

wegen iss 1^ LX Und weiter trägt Gerd Falcke ein:

„Item anno LVI den XIII Augusti deme Hern borgermester Hern

Pauwel Wibbeckinck na vormeldinge siner Erb. wish. ciuittalloieQ

II jar renten van den 400 van anno 57 ock 58 bethalt is

XI. Damit mar auch dieses Darlehen von 200 F zurückbezahlt.

Bezüglich des zweiten Punktes in obiger Vereinbarung, der

bedingten Zahlungszusicherung an Marten Dethlevess zur raten»

weisen Tilgung seiner Forderung von 125 ??A an Hinrich Krön,

zu deren Sicherung er bereits am 24. Mai 1546 bei Gerd Falcke

Beschlag auf die Rentenhebungen für Hinrich Krön hatte legen

lassen, finden fich noch die folgenden späteren Eintragungen des

Gerd Falcke im Rechnungsbuche. „Item anno LVI den XXIX

Mai iss Marten Detthlevess mit sinen frunden jn Gerdt Falcken

dorrenssen gewesen, hadde up siner siden Harthman Tlwrck, Sweder

Ketthinck,^) up der anderen siden Thilen Tegethmeyger, Gerdt

vom Broecke, her Pauwel Wibbeckinck, Hebben de bavengescreven

faken vordraghen, dat Marten Detthlevess schal Gerdt Falcken vor<

nogen is XL «?//. De hefft mi Gerdt Falcken Marten Detthlevess

overgewiset^) tho dancke bethalt; de nastaende LXXX «z^ schalen

my by der Kemerye jn II jaren bethalt Warden. Dit iss also van

den testamentarien vorwilkoret unde muet ßo lange stillen holden,

bet dat Dr. her Herman Falcke bethalt is, unde schal by der

kemerye van den renthen van anno LXIII ock LXII1I Michahelis

mine bethalinghe bekamen." Später setzt er hinzu: „hebbe nichteß

bekamen." Hinzuziehen zu diesen Eintragungen muß man eine

von Gerd Falcke am 10, Mai 1564 seinen Mittestamentaren

War 1556 bis 1558 Lübeckischer Vogt auf Bornholm,

Dies Wort, am Rande zwischengeschrieben, ist wieder gestrichen.
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Hinrich van Münster, Hans Millies und Jürgen Lafferdes vor

gelegte Abrechnung, unter welcher der Letztgenannte allerdings

bemerkt hat: „Desse »vergeben Reckenschop hebbe wy Testamenta-

rien nicht wollen annemen, wente fe ist nicht Recht," In dieser

Abrechnung sind in Einnahme gestellt: der von Hinrich Cordes

Erben ausgezahlte Hauptstuhl 400 K

nebst 10 Jahr Rente davon Pfingsten 1554 (so!) mit . 200 -

sowie die Pfingsten 155i! durch Marten Detthlevess gelei

stete Zahlung von 40 »

in Folge der Vereinbarung, „datt up datto jn myner dornssen ßo

ffordregen iss, up Mertten Dettlevess ßyden Hynrick Mychelss,

Dyryck Gysse, Sweder Kcttynck, up Gertth Falcken ßyden her

Herman Falcke, her Pavell Wybbeckyuck, Harttmann Thorekh, Thon

nies Eckynck," Da Gerd Falcke auch hier dieselbe Vertröstung auf

Befriedigung für seine Rcstforderung von 85 ??A aus den Renten

hebungen hinzufügt, falls vorher erst die Darlehensfordernngen

des Hern Herman Falcke und Hern Panl Wibbeckinck daraus

gedeckt sein würden, müssen wir auch hier, trotzdem eine größere

Zahl auf beiden Seiten betheiligter Freunde genannt wird, die

nämliche Verhandlung vom 29, Mai 1556 als gemeint annehmen.

Jenen Einnahmen des Testamentes im Belaufe von 640 »K

stellte Gerd Falcke in seiner Abrechnung folgende Ausgaben gegenüber:

„Item Anno XI.VII de VI Januaryuss hebbe Ick Gerth

Falcke myth rade unnde methwettcn Hynryck Kordefs, mynes myth--

ttestemeutary gekoefft van unssem swager Martten Dethlevess unde

betthalth ßyne gerechttycheytt unnde schnlth, ßo hellyghe Hynryck

Kroen, unsse swager, na fformeldynghe ßyner hanttschryffth schuldich

jss, darffan de summe iss 1^ XXV 0 0 ^, Van defsem

gelde renthe tho recken V van dem hundert: van Ao, XI.VII

pynxten betth Ao. I.XIIII Pynxtten, ßynn XVII Jaer, jss jn allefs

de renthe I« II 0 fl — ^.

Item Anno llll den XVIII Mayes myner ßuster Gardrudth

Kroenss ume erer bede wyllen vorstrecket!) unde gelenth II jar rentte

van den IIII^ hovettstolss dann die ttokamenden jaren Anno
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DIIII ock DV pynxtten bedagen ßollen, iss summa DX

0 ,Z 0 ^j.

Item Anno DV den INI ßepttemberss mynem ßellyghen broder

dem Herren borgermeyßtter Di', her Herman Falcken by synem

levende, er he jn Enghellanth reyssede,^) eyne rekenßchop over

gegessen, unde Abellen Sunnenschynn^^) jss dath noch woll bewussth,

wentte myne rekenschop lycht noch by eren fformunderen, dat my

rest^°) jn alless XVI II 0 Ferner wird die schon

erwähnte Zahlung von 40 K an Hern Paul Wibbekinck vom

13. August 1556 hier eingestellt und schließlich am 28. Juli 1557

eine Zahlung von 40 H Renten an I)r. her Herman Falcke, welche

erst Pfingsten 1559 und 1560 von dem Hanvtstuhl der 400 L

zur Hebung gelangen sollte. Da somit die Ausgaben nur 383 H

2 ß betragen hatten, bekannte Gerd Falcke, dem Testamente noch

276 H 14 st schuldig zu sein. Ganz aufgeklärt wird das Schuld-

verhältniß des Hinrich Krön zu Marten Dethlevess und des letzteren

Rechtsverhältniß zu der Nachlaßverwaltung von Paul Frencking

auch aus diesen Schriftstücken noch nicht.

Aus den vorstehenden Darlegungen erhellt jedoch zweierlei

ganz klar, einmal, daß mindestens feit 1530 und bis 1564 für

Hinrich Krön nnd seine Frau unter den verschiedensten Formen

ganz erhebliche Summen ans den Erträgnissen, ja selbst aus dem

Kapitale des Testamentes gezahlt und nicht wieder zur Erstattung

gelangt find, sodann, daß die Verwalter die Stiftung in erster Linie

als eine Familienstiftung zur Abwehr individueller Roth von den

Familienangehörigen angesehen, sich daher zu freiester Beifügung

über die ursprünglich anderen Zwecken gewidmeten Stiftungsmittel

für berechtigt erachtet haben, ohne durch obrigkeitliche Oberaufsicht

daran gehindert zu werden. Diese von Gerd Falcke bei dem Ein-

^) Diejenige Gcsnndtschaftsreise, auf welcher HlaZ, Petrus Vin

cent, der Rektor des Catharineums seit dem November 1552, dann

seit 1557 Professor in Wittenberg, den Bgmstr, 1)r, Falcke begleitete,

Die wiederverheirathetc Wittwe des Or, Herman Falcke,

2«) Daneben steht „Dytt bettalth up Anno I.VI eyn Jaer

rentthe" von anderer Handschrift bemerkt.



479

tritte in die Verwaltung vorgefundene, durch Uebernahme bedeuten-

der Verbindlichkeiten für Hinrich Krön auf die Stiftuugsmittel

bestätigte Auffassung, gemäß deren er auch seinerseits verfuhr, sollte

in Verbindung mit feiner mangelhaften Rechnungsführung noch

höchst unliebsame Folgen für ihn persönlich nach sich ziehen.

Schon aus seinem Briefe an Hinrich Krön nach Oldesloe vom

1, Januar 1547 haben wir gesehen, daß er damals thatscichlich seit

dem Tode des Hinrich Cordes alleiniger Testamentar war und nur

auf Andrängen des Hinrich Krön und auch dann erst nach fast

einem Jahre sich zwei Mitverwalter zugesellte. Nach des Gerd

vam Broecke und Tile Tegetmeyer Tode machte er es augenscheinlich

ebenso. Hiermit jedoch waren seine Stiefschwestern oder vielmehr

die Vertreter derselben „Evert Frenckinck, Jürgen Laffert mede sampt

ere Consorten, voruiundere Engell Bönen und Anna van Achellenn"

ebensowenig zufrieden, als mit der Art der Verwaltung, Sie machten

daher 1563 eine Klage gegen Gerd Falcke bei dem Rathe anhängig

durch den NaZ. Johannes Meyger. Sie wiesen darauf hin, daß

nach der Schuldverschreibung der Kämmerei von 1519 ihnen, den

leiblichen Töchtern des Paul Frencking das sris patronätus

bezüglich der mit 1000 A aus dessen Nachlasse dotirten Commende,

welche jetzt zu Armenspenden dienen solle, zustehe, daß aber Gerd

Falcke als zur Zeit alleiniger Testamentar die Renten weder dieses

noch des ferneren in seinen Händen befindlichen Hauptstuhles von

400 H zur Austheiluug an die Armen verwende, auch seit 10 Jahren

darüber keine Abrechnung gegeben habe. Letztere hätten sie durch

Vermittelung des Hern Paul Wibbeking von ihm begehrt, er habe

sie auch verheißen, sowie ferner, daß er Namens der Klägerinnen

deren beiden zur Uebernahme der Mitverwaltung bereiten Vertreter,

Hans Millies und Jürgen Laffert zu sich ziehen und deren Bestä

tigung beantragen wolle. Nichts davon sei geschehen, vielmehr habe

er seinem Versprechen zuwider seinen Schwager Hinrich van Münster

vor Kurzem als Mitverwalter bestätigen lassen. Um in der Testa

mentsverwaltung, welche „bethertho jn eynen vertrisslicken myssgebruck

geraden«" Wandel zu schaffen und die alte Ordnung wiederherzu
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stellen, beantragten Klägerinnen, der Rath möge „Hans Millies

unnd Jürgen Laffert ex «Kcio erwelenn unnd kesenn, dem testa-

mente mede vorthostaende, wo se dartho anthworden willen, unnd

solcke ere bitt geschee van rechts wegen. Es wetenn ock Im,. Erb.

uth overgegebenen Lupvli«atior,s« der sacken gelegenheit sick tho

erynnerenn, wo Gerth Falcke, dewile he alleine testamentarius

gewesen, dar mede umme gegangen,"

Diese Kupplioationos sind uns nicht erhalten. Aber aus den

bei der Abrechnung sich sindenden Einzelbelegen ersehen wir, daß

diese nach dem 29, Oktober 1563, dem Tage der Bestätigung des

Hinrich van Münster zum Mitverwalter, anhängig gemachte Klage

am 26. Januar 1564 zu Gunsten der Klägerinnen uud zwar dahin

entschieden ward, dah Gerd Falcke schuldig erkannt ward, das

Kapital von 400 K, welches er bisher bei sich, ohne irgend dem

Testamente eine Sicherheit zu geben, stehen gehabt hatte, in sein

Wohnhaus eintragen, auch Hans Milliess und Jürgen Laffert als

Mitverwalter neben sich bestätigen zu lassen. Die Kosten des

Rechtsstreites beliefen sich auf 3 A 2 fl; nämlich 21 fl dem N.

Johannes Meyger; „Item den hussdener 14 Reyße to vorbaden

15 st; Item dem Kscrstäri« Engelsteden vor de Ksutsotis to boke

to fchriven 4 fl; Item dem hussdener «itandnm a novo 3 fl;

Item dem Leorstario to lesen de sedelen 4 fl; Item de renten

den testamentarien tho boke tho schliefen 4 fl."

Gerd Falcke kam diesem Spruche des Ruthes nach und ließ

schon am 29. Januar 1564 seine Schwäger Jürgen Laffert und

Hans Millies, wie Elfterer bemerkt „als blotsverwandt^) von

wegen unsse beyde frowen tho medetestamentarien zeligen Pawel

Frenckinck testament gekaren" bestätigen, Gerd Falcke fügt seiner

Eintragung über solche Bestätigung im Rechnungsbuche die Bemer

kungen hinzu „Godt gebe mit leve tho endigen" und „Mit der

protestatio an myner hebbenden gerechtigkeit unvorfencklich."

^) Des Jürgen Laffert zweite Ehefrau war Catharina, des

Tilc Tegetmeyer Tochter, also eine Enkelin von Engel Bone.
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Letzteres bezieht sich darauf, daß Jürgen Laffert auch auf die

rückständigen Renten Ansprüche geltend gemacht, Gerd Falcke aber

dieselben als dem Testamente nicht zustandig abgewiesen hatte. In

einem Schreiben vom 13. Januar 1564 hatte er sich mit dem Ersuchen

um Vermittelung in dieser Sache an Hern Paul Wibbeking gewandt.

Doch hatte derselbe eine Verständigung nicht zu erzielen vermocht.

So erhoben die drei Mittcstamentare, als deren Führer stets Jürgen

Laffert erscheint, aufs Neue im Februar 1564 durch Johannes

Meyger Klage gegen Gerd Falcke bei dem Ruthe, da jener „de

renthe van der hovetsumme der 400 desse II jaren over nicht

uthgegeven, ock deshalven keine vorsekeringe gethaen" und baten, ihn

dazu anzuhalten, „inn betrachtinge, dar solches nicht geschehe, dath

alfsdann den armen, welcken dar gelt thogehorich, vorkortunge

dadurch geschege." Beklagter leugnete, daß Paul Frencking dieses

Geld für die Armen bestimmt habe, und berief sich übrigens wegen

der Verwendung des Kapitales und der Renten auf die von den

Frencking'schen Erben getroffene Vereinbarung, nach welcher er dem

Testamente Nichts mehr schulde. Kläger bestritten diese Verein

barung, oder mindestens deren Zulässigkeit, und behaupteten wieder

holt, „dat bat geld jn kenen anderen sondern alleyne jn nudt der

Armen gegeben sy worden, wie solches mit seligen Hern Herman

Falcken ^d. h. des älteren Bürgermeisters) eigenen haut tho bewisen."

Die erhaltenen Kostenrechnungen weisen nach, daß Gerichtstermine

am 17. März und 18. April, dann eine arniesdilis ««inpositi«

am 29. April und, da dieselbe fruchtlos verlief, neue Termine am

5. Juni, zwei im Juli und am 26. August stattfanden, worauf

dann 1564 OinniurQ 8all<ztoruin, ausgefertigt am 8. November,

der Spruch des Ruthes erging: „Dewile sick der beklagte up einen

Vordracht beropen thut, so moth he densulven bewisen und alfs dan

ferner ergaen, wat recht ist,"

Nachdem „nu jn de veffte monat solche LsntsQtisn gespraken,

de beklagte averst dennoch der Sententz nicht nagekomen," bean

tragten Kläger 1565 O«u1i, ihn nunmehr zur Zahlung der rückstän

digen Rente für 12 Jahre mit zusammen 240 H schuldig zu
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erkennen, Beklagter erwiderte, „dath vormals de sake van Enem

Erbaren Rade vorhandelth und nha vorhoer thom fruntlicken Handell

vorwiset, welcher Handel vck vorgenamen, aversth unfruchtbar affge-

gangen, Szo hetten dennoch de Testainentarieu wedderumme by

dem beklagten angeholden, de frunthschopf under sick vortonemen,

und dem beklagten jn des Erbnren wolwiseu Herren Powell Wibbe-

kincks huss unud jn der dvrnsse vorbodeschoppet, dar he ock alleine

erschenen, unnd also denn Handell der 400 hovetstoles mith

sampt bedageter rente vorgenomen, unnd iss dorch underhandelung

des Erbaren Hern Pawell Wibbeckincks de sake dusser gestalt affge-

handelt, nämlich, wenn beklagter Gert Falcke de 400 ??A jn dem

egendome fines huses Wolde vorwissenn lathen, alssdann solde Gert

Falcke tho denn vorsetenen renten vann den jarenn her tho anth-

wordenn nicht schuldich sondern ehme dießulvenn gantz unnd gar

nagegevenn unnd vorlatenn syn," Daß diese Bereinbarung so

geschehen sei, „Wolde he finen Mithtestamentarien dath jn ehr

gewetenn gestellet Hebben darvan tuchniss tho gevenn," Da er die

Eintragung jener 400 H beschafft, sei er von den Renten Nichts

mehr schuldig, „mit fernerer cmtogung, dat gelt horede nicht den

Armen, sondern where alss Ungewisse schult vann seligen Herren

Bernth Bomhower Erven jngemanet und also by sinem Vader, her

Herman Falkenn, gekamen und dar na by Hinrich Cordes, de ock

nicht den Armen jchteswas darvanne gegeben, sondern tho behocfe

Hinrich Krones sine schulde dar mith to betalenn 200 K darvan

gebracht," Kläger erwiederten- Jene angebliche Bereinbarung

leugneten sie völlig. Der Grund der Berhandlung bei Hern Paul

Wibbecking sei gewesen, „dath mit einer afsgesprakenen Sententz vam

Erbaren Rade Gerdt Falcken uperlegt, den Egendoem den Armen

tho vorpandenn (wo woll solcke Sententz uth vorgefallenen vorhyn-

deringe nicht tho Boke gebracht)," Durch Abgeordnete des Ruthes

vernommen, würde „her Pawel Wibbecking vele einen anderen

bericht dhon, nemlnh dat myt Gerdt Falcken nichts vorhandelt wor

den, wie sie de Klegere den solches tho betugenn erbodenn," Zum

Beweise, daß das Geld doch den Armen gehöre, brachten Kläger
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einen Auszug aus Hern Herman Falcke's Büchern bei, „dar jnne

befunden, bat her Herman Falcke sine medetestamentarien alse

Ludeken Walhoef unnd Johann Bone 50 jn de hende der

arruen uththodelende to huse gesandt hefft" ^nämlich aus dem

ursprünglich 800 K betragenden, von Berend Bomhowers Erben

zurückgezahlten Kapitale; siehe oben Seite 458/59),

Am 30, März 1585 gab der Rath seinen Bescheid dahin ab,

daß „dewile van den tugenn noch jm levende, so mohten desulvenn

vorgestelleth werden. Ein Rodt will Cvmmissarien vorordenen, de

tugen tho vorhoren,"

Da Gerd Falcke dieser Auflage, die von ihm behauptete Ver

einbarung durch Zeugen zu beweisen, nicht nachkam, wiederholten

Kläger 1566 V««sin MLunciiwtis ihren Antrag auf Verurtheilung

zur Zahlung der Rente, unter erneuertem Hinweis auf die Eigen

schaft des Kapitals als Armengelder, welcher Beklagter „eene lange

tidt jnn syner Verwaltung gehabt unnd dersulven sines gefallens

gebruket," während doch den Armen Nichts entzogen werden sollte,

Beklagter wiederholte, er habe „dat gelt nicht alse armengelt by

fick gehatt" und berief sich auf das Zeugniß der Koinmissarien über

die Aussage des Hern Paul Wibbeking darüber, „war sine Erbar-

heit umb den vordracht der Renthe bewirfst," Kläger erwiderten,

„datt Gerd Falcke nichts anderes wurde erwisen könen, sonder datt

de hovetsumme armen luden, die jnrlicke frucht darvan tho geneten,

jm testamente gegeben where," Nachdem die Kommissarien die

Aussage des Hern Paul Wibbeking berichtet hatten, erkannte der

Rath am 18. Mai 1566, da Gerd Falcke den Beweis der Verein

barung wegen der Rente nicht erbracht habe, „ßo iss he, de beklagte,

der geborlichen renthe, so vele dar bewiset werden kann, nefenst dem

hovetftole tho betalenn fchuldich," Kläger beantragten sodann

1567, NativirÄtis Nsris,«, die Renten für 13 Jahre mit zusammen

260 für verfallen zn erklären, Gerd Falcke griff diesem gegen

über auf die verschiedenen bezüglich des Hinrich Krön Schulden

deckung von den Erben des Paul Frencking getroffenen Verein

barungen zurück, und ließ zum Beweise derselben sowie dafür, daß
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auch er selbst auf Grund jener Vereinbarungen dem Hinrich Krv

Zahlungen geleistet und daher zur Einbehaltung der Renten behu!

Deckung seiner Vorschüsse berechtigt gewesen, somit keine Rente

seinerseits mehr schuldig sei, verschiedene Auszüge aus dem Teil«

mentsbuche und Nieder-Stadtbuche, sowie Schriften, Abrechnungen

und Quittungen der beiden Bürgermeister Herman Falcke, des Till

Tegetmeyer und Paul Wibbeking verlesen. Dem stellten Kläger

die Behauptung entgegen, „dat de gelesene schriffte myt diesem

armengelde nicht tho donde, sondern geHorte tho anderen defsulveii

testamentes legaten" und baten um Vernrtheilung des Beklagten,

Sie erfolgte durch Erkenntniß des Ruthes vom 11, September

1566, „dieweill nicht nyes vorgebracht sondern wat vom jegentheill

itzo jngewandt thovoren ock gerichtlich jngekanien" und ward GerS

Falcke auferlegt, „ncvest dem hovetstole die nachstendige rente tho

betalenn jnwendich beer wekenn by poen van foefftich dalern"

Auch diesem Spruche fügte sich Beklagter noch nicht, und auf

erneutes Anrufen der Kläger erging 1567 Lxandi ein ferneres

Urtheil des Rathes, „dat gelt, worumb de klegere spreken, moth

ohne de beklagte forth leverenn, unnd den slotel dartho overanth-

worden, ock dat bock dartho behorende dorch den Richteschriver vor-

lesenn lathen unnd schriven dar uth, wath ehme nodich, Jdt gha

wider darumb alse recht iss, up dat de armen unvorkortet blyven,

by poen van 5 dalern," Gerd Falcke zahlte nun zwar die 400

Kapital mit den rückständigen Renten aus, fodaß der ursprüngliche

Kapitalbestand von 600 wiederhergestellt und 1567 Dienstag

vor Pfingsten bei dem Mittestamentar Hans Millies zu 5 A bei

beiderseitiger vierteljährlicher Kündigung belegt werden konnte. Nach

dem Hinrich von Nüsse 1580 des Hans Millies Wittwe geheirathet,

ging jene Rentenschuld auf ihn über, doch zahlte er schon 1587

das Kapital aus, welches dann auf Schuldschein am 28. Juli 1587

bei Hans Millies dem jüngeren zu 6 A wiederbelegt, von ihm

aber auch Michaelis 1600 zurückbezahlt und dann unkündbar zu

5 S bei der Kämmerei untergebracht ward.

Auffällig ist, daß in diesem ganzen Rechtsstreite keine Partei
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auf den Wortlaut des Testamentes sich berufen, auch der Rath

dessen Vorlage, als klarsten Beweismittels über die den streitigen

400 n?/ ursprünglich gegebene Bestimmung nicht verlangt hat.

Sollten schon damals, nach kaum 60 Jahren, alle Ausfertigungen,

deren doch von Testamenten gewöhnlich mehrere gemacht wurden,

verloren gewesen sein? Oder sollte nicht die schon angedeutete

Vermuthung begründet sein, daß der Testator selbst gar keine beson

dere Bestimmung desfalls getroffen und nur im Allgemeinen die

Verwendung „in gades ere," oder „tho behoeff der armen um

gades willen" angeordnet habe, sodasz die Testamentsverwnlter darin

freie Hand gehabt haben, also auch wohl befugt gewesen sein wür»

den, mindestens die Renten zur Unterstützung hülfsbedürftiger

nächster Angehöriger des Stifters zu verwenden?

Mit jener Erfüllung des Rathsspruches, welcher also Gerd

Falcke gewissermaßen die Verwaltung des Testamentes abnahm nnd

auf seine obsiegenden Mittestamentare übertrug, war aber der Zwist

unter ihnen noch nicht beigelegt. Denn nun klagte Gerd Falcke

im Oktober 1567 auf Rückzahlung des hundertsten Pfennigs, welchen

er von jenen 400 in den Jahren 1552—1554, sodann 1563

und 1564 gezahlt aber nicht in Abrechnung gebracht habe, Wäh>

rend Beklagte anerkannten, daß laut der Quittungen von 1565,

April 21 und 1566, Oktober 22 Gerd Falcke für die Testaments

verwaltung die Zahlungen geleistet habe, und sich zu deren Ersatz

erboten, behaupteten sie wegen der ferneren Ansprüche, die Quittuw

gen seien „des Jnholdes, bat Gerdt Falcke van sinem rickdome den

hundertsten Pennich gefen Heft," und baten um Abweisung der

Klage, Der Rath erkannte am 2U. Oktober 1567 dementsprechend.

Erst am 25. Februar 1569 ward die Sache durch Restzahlung von

8 Seitens des Gerd Falcke an die Testamentsverwaltung völlig

beendet. Den zweiten Prozeß hatte für die letztere Jochim Lange

geführt. Die Kosten beider Prozesse hatten zusammen 41 F 15 fl

betragen. Sie setzen sich in ähnlicher Weise, wie die oben mit-

getheilten der Klage der Stiefschwestern gegen Gerd Falcke zusammen

aus den Procuraturgebühren, den Zahlungen für vielfache Ladungen

gtschr. d. B, f. L. s. VI, 3. 32
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durch den Hausdiener, den Gebühren für Auszüge oder Eintragun

gen in die Stadtbücher und aus anderen kleinen Posten, welche im

Einzelnen von jenen angeführten wenig abweichen.

Im Spruche des Ruthes war die Eigenschaft des Kapitals

von 400 als Armengelder den Anträgen der Kläger gemäß

ausdrücklich festgestellt. Man hätte nun annehmen müssen, daß

solche Eigenschaft noch weit mehr dem ursprünglich zu einer Com-

mende bestimmt gewesenen, bei der Kämmerei belegten Kapitale

zugekommen wäre, zumal schon in der Vereinbarung der Testamen

tare von 1530 bestimmt war, daß auf alle Fälle „de hovetstol der

marck sal unvorrenget blyven," Aber die nämlichen Testamen

tare, welche sich wegen mißbräuchlicher Verwendung der Renten von

den Stiftungsgeldern gegen Gerd Falcke klagend bei dem Ruthe

beschwerten, machten es, nachdem Jürgen Laffert seine Absicht, die

Testamentsverwaltung in die Hände zu bekommen, erreicht hatte,

gerade so wie ihre Vorgänger. Des Jürgen Laffert Abrechnung

von 1564 bis 1566 über die mit 119 H 13 K zur Kasse gekom

menen Renten der Kämmerei beweist dieses klar genug. Denn

außer der Zahlung der Prozeßkosten mit 41 H 15 fl verrechnet er

noch folgende Ausgaben „uth bofehl Engel! Bönen unnd Anna

van Achelen

„Item Gertrudt Wolterss jn er crankheit gesant . . , . 2 K

Hinrich Woltersenn gesant in siner crankheit 1 -

De todenngrafft Hinrich Woltersenn siner frowenn uth-

gegefen und betalt 14 -

De todenngrafft zeligen Gertrudt Hessen betalt und uth-

gegefen 10 -

Item betalt uth bevehl Anna von Achelenn und Engell

Bönen Kateryne Kolersen darvor sulver Pande uthgesettet

unnd ingeloset zeligen Gertrudt Hessen« bedde ... 25 -

Auch hier kamen lediglich Blutsverwandte des Stifters in

Frage. Gertrud Wolters war die Tochter, Hinrich Wolters der

Enkel der Engel Bone, Gertrud Hesse, die Ehefrau des Kanzlisten

Johann Hesse, ebenfalls eine Enkelin der Engel Bone.
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Betrachten wir zunächst nunmehr, nachdem wir einen Einblick

in die ersten sechs Jahrzehnte der Testamentsverwaltung gewonnen

haben, diejenigen Aufschlüsse, welche unser Testamentsbuch uns über

die Weise der Ergänzung der Testamentare giebt, so werden wir,

falls ähnliche Verhältnisse auch für andere Testamente als zutreffend

angenommen werden dürfen, begreiflich finden, daß eine große Zahl

hiesiger zum Besten der Armen bestimmter Vermächtnisse im Laufe

der Zeit völlig verschwunden, in den Händen der Verwalter, bei

dem Mangel geregelter staatlicher Aufsicht, hängen geblieben, der

Stiftungscigenschaft entkleidet und als Privatvermögen aufgesogen ist.

Von den vier Testamentaren Gerd Falcke, Hinrich von Münster,

Hans Millics nnd Jürgen Laffert war einer der drei erstgenann

ten 1574 offenbar nicht hier anwesend. Denn es heißt bei jenem

Jahre bezüglich der Kämmerei-Rente in einer Eintragung des Jür

gen Laffert: „De anderen 20 overanthwort den testamentarien

unnd iss den testamentarien eyn jederen uttodelen geven 6 L 8 fl

10 — 20 Dagegen heißt es 1575 Petri bezüglich der

selben Rente von 40 »A, daß bezahlt seien Heile Billinckhusen

ihre jährlichen 20 „unde den testamentarien jederenn 5 »A,

is 40 nA, In gleicher Weise bekam bis 1578 jeder der 4 Testa

mentare jährlich 5 ??A „in de hende der armen uthtodelen," wie

solches auch schon 1569 mit je 3 1571 und 1572 mit je

5 mK aus dem Ueberschusse für jeden der 4 Testamentare geschehen

mar. Im Jahre 1579 bezw, 1580 müssen aber alle drei Mittesta-

mentare des Jürgen Laffert verstorben sein. Denn er ließ neben

sich 1580, Mai 4, her Dr. Hermann Warmboke, welcher als Bür

germeister 1600, Aug, 19, starb, sowie Johann Tegetmeyer^) und

Hinrich van Nüsse als Testamentare bestätigen. Nachdem er selbst

1588, Juni 14, verstorben und kein Nachfolger für ihn erwählt

war, blieben für die Folge nur 3 Testamentare, indem 1594,

Novbr. 27 an Stelle des verstorbenen Johann Tegetmeyer Paul

Wibbekiug bestätigt ward, während an die Stelle des Bürgermeisters

') Des Tile Tegetmeyer Sohn,

32»
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Dr. Warmboke 1602, April 14, Hans Millies der jüngere trat,

welcher 161«, Oktbr, 16 in Folge seines Ablebens durch Peter

Black ersetzt ward. Nach dem Tode des Hinrich von Nüsse ward

kein Nachfolger für den letzteren erwählt, vielmehr finden wir seit

der Zeit nur 2 Testamentare, Anstatt seines Vaters trat Paul

Wibbeking der jüngere 1629, Mai 9 neben Peter Black, dann 1632,

Septbr. 12, an Stelle des Ersteren sein Schwiegersohn, der Raths

herr Gotthard von Hvveln, welcher, nachdem Peter Black 163^

oder 1640 verstorben war, dessen Bruder den Werkmeister an St,

Marien, Gerd Black, den Vater des Malers und Kunsthändlers

Matthias Black, als Mitverwalter zu sich zog. Derselbe starb

bald nach dem 15, Oktober 1647 und Gotthard von Hövel« führte

nunmehr bis an seinen Tod, 1655, Novbr. 29, die Verwaltung

allein fort, darauf sogar seine Wittwe Anna, des Paul Wibbeking

Tochter und aus erster Ehe des Rathsherrn Bernhard Wedemhoff

(starb 1627, April 19) Wittwe. Diese Verwaltung ging sodann

auf ihre Tochter, Jungfrau Elisabeth von Höveln, und von 1566

auf deren Ehemann, Dr. jur, Joachim Petersen über, ohne daß

irgend welche Bestätigung bis zum Frühjahr 1673 erfolgt wäre.

Daß das Testament völlig als eine Familienstiftung erachtet

ward, ersehen wir aus einer vor dem Rathe dieserhalb verhandelten

Beschwerde. Des Christian Rüge Hieselbst Ehefrau, Anna Maria,

des weiland Krämers Hieselbst Conrad Boeckmann Tochter, zeigte

nämlich am 4. Septbr. 1672 dem Rothe an, ihr Vater habe ihr

auf dem Todbette mitgetheilt, „es hätte sein Eltervater fehl. Paul

Frencking in einem Testamente 1600 ,»K hinterlassen; die Renten

davon sollen angewandt werden in der Freundtschaft an Studenten,

wo aber dero keine wehren, sollen es Witwen und Waisen in der Freund

schaft haben, wenn dergleichen auch keine wehren, die es benöthigct hat

ten, so solte es an Fremde gelangen." Es hätten auch „einige in unser

Freundtschaft immer etwas daraus durch viele Mühe bekommen" aber

„weil damahlss kein Testamentarien wahren und sie, die fehl. Hövltsche

vorgab, daß Testament wehre verlohren, däuchte meinen fehl. Vater,

es möchte daß Testament gar von unser feiten gelangen, befahl mir
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also, mein Vater, so wahr mir Gott solte helfen, nach seinen Tode

zu befördern, daß das Testament aufgesuchet und mit Testamenta

rien wieder versehen würde," Mit Hinweis auf die Art der Ver

waltung und darauf, daß sie bisher vergebens „bey Herr Haver-

landten (dem Protonotar) angehalten darnach zu sehen umb daß

Testament, er kann es aber nicht finden, auch ist in die alte Schappe

sdie Testamentslade oder die Kasten an der Registratur?) gesucht,

auch nicht in vorhanden, es muß aber unter Hövel,: Händen auf

gesucht werden, in dessen Freundtschaft es über 60 Jahre ist

gewesen," bat Supplikantin, Nachsuchung nach dem Testament

anordnen und dasselbe wieder mit Testamentarien versehen zu wollen

„und daß von unser Seite Jacobus Stolterfuess, Eines Hochw,

Raths Apotheker, der diesen Testament durch seine Liebste anver

wandt ist, möchte dazu mitgenommen werden," Diese Bittschrift

ward am 19. Oktober 1672 dem Dr. Joachim Petersen zum Bericht

und zur Erklärung zugestellt. In seiner Schrift vom 7, Novbr.

1672 räumte er ein, daß sein Schwiegervater von Höveln versäumt

habe, sich einen Mitverwalter bestätigen zu lassen, und daß dessen

Wittwe, nunmehr er selbst Namens seiner Frau, allein die Verwal

tung geführt habe. Nachdem sein Schwager Gotthard von Höveln

aus Riga hierher zurückgekommen, hätten sie sich vorgenommen

gehabt, ihre Bestätigung als Testamentare nachzusuchen, zumal er

selbst ebenfalls durch seine verstorbene Mutter zum Testamente

berechtigt, auch sein Oberciltervater, Bürgermeister Hermann Falcke,

der erste Testamentar gewesen sei. Dieser Antrag sei unterblieben,

weil sie zuvor gerne Kenntniß von den Testamentsbestimmungen

hätten erlangen wollen, was bisher nicht gelungen sei, da selbst

sein, des Dr. Petersen, Schwiegervater niemals das Testament

besessen habe. Ob die Supplikantin „zu des fehl. Testators Freund

schaft gehöre," habe sie noch nicht erwiesen, sei ihm auch unbewußt.

Ebenso stehe es hinsichtlich des von ihr zum Mittestamentar vorge

schlagenen Jacobus Stvlterfvht, welcher „sich gegen mir vernehmen

lassen, daß er kein Belieben dazu hätte," Somit beantragte 1)r, Peter

sen Abweisung der Beschwerde und seine und seines Schwagers Gott
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Harb von Höveln Bestätigung als Testament««. Am 8. November 1672

entschied der Rath, solche Bestätigung könne erfolgen, „und da dan

Jacobus Stolterfoht seine Persohn, daß er nemblich für sich oder

wegen seiner Frauen dem fehl, Testatori auch verwandt fei, legiti

mieren wird, kan derselbe jhnen mit beytreten und sich gleichfals

dazu confirmieren lassen." Diese Legitimation^) muß er erbracht

haben, denn im Frühjahr 1673 wurden er und Dr. Joachim

Petersen, nicht auch Gotthard von Höveln, der zurückgetreten zu

sein scheint, als Testamentarc bestätigt. An Stelle des Dr. Petersen

trat nach dessen Tode sein Sohn Georg Petersen. Dieser sowie

Jakob Stolterfoht waren zu Anfang des Jahres 1698 beide todt,

letzterer schon 1696, Nov. 15, verstorben. Statt ihrer wurden

1698, Oktbr. 7, als Testamentare bestätigt der Sohn Dr. msä.

Johann Jakob Stolterfoht, welcher 1718, April 1, als Physikus

Hieselbst starb, sowie I)r zur, Franz Matthiassen und zwar in feiner

Eigenschaft als Curator der Wittwe des Georg Petersen, Diese,

Anna Maria, des 1694 verstorbenen Bürgermeisters Hieselbst Gott

hard Marquard einzige Tochter, war die eigentliche Verwalterin.

Denn 1700, Decbr. 10, wurden Secretar Daniel Müller und 1719,

Decbr. 1 Znr. utr. I^iosut, Johann Albert Weisse ebenfalls nur als

ihre derzeitigen Curatoren zu Testamentaren bestätigt; sie vergabte

die Testamentsgelder, ja nach ihrem Tode ward sogar 1728, Nov. 4,

die bisher ihr ausgekehrte Hälfte der Einkünfte an ihre Kinder

behufs der Verwendung zu einem Stipendium, das sie vielleicht

noch zugesagt haben mochte, verabfolgt.

Damit schließt unser Testamentsbuch, läßt aber zugleich bei

der Bestätigung des Johann Albert Weisse neben Berend Hinrich

Stolterfoht, welcher 1718 an Stelle seines Bruders Dr. Johann

Jakob Stolterfoht trat, nnd selbst nach seinem Tode 1724 durch

Sie ergicbt sich dadurch, daß seine erste Ehefrau Elisabeth

(««p, 1661, April 23. zu Schleswig) des Bürgermeisters zu Neustadt

in Holstein Hinrich Schröder Tochter, letzterer aber ein Enkel des

Jürgen Lästert und der Ccithnrina Tcgctmeyer als Sohn ihrer Trchtcr

Anna und des Christoph Schröder zn Neustadt war.
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seinen Sohn Johann Bernhard Stolterfoht ersetzt ward, das erste

obrigkeitliche Eingreifen des Rathes erkennen, indem besondere Kom

missare, her Alexander von Lüneburg und her Eberhard Hoyer zur

Prüfung und Richtigstellung der bisherigen Testamentsabrechnungen

ernannt wurden. Es müssen also doch und zwar wohl in der Ver>

waltung der Wittwe des Georg Petersen arge Mißbräuche oder

Unordnungen sich gezeigt haben, die den Rath, vielleicht auf Antrag

der Stolterfoht'schen Mitverwalter, zu seinem Schritte gegenüber

diesem doch nur in uneigentlichem Sinne als Fainilienstiftung zu

erachtenden Testamente veranlaßten, welcher dem Testamente 17 ^

7 si! Kosten vernrsachte. Unser Tcstamentsbuch spiegelt auch darin

diese wohl kaum mit Recht dem Testamente aufgedrückte Eigenschaft

einer Familienstiftuug wieder, daß es seit der Bestätigung des

Jacob Stolterfoht zum Mittestamcntar 1673 die Renten in

zwei Hälften getheilt nachweist, deren eine der Petersen'schen, die

andere der Stolterfoht scheu Seite zu selbstständiger Verwendung

zufiel. Seit jenem Jahre finden sich auch nur die Abrechnungen

bezüglich der von der Petersen'schen Seite verwandten Summen im

Testamentsbuche, Während bis 1686 Michaelis die vollen Renten

bei der Stadtkasse von den beiden Petersen eingehoben wurden und

sie die Hälfte an Jakob Stolterfoht auskehrten, begann dieser dann

seine Hälfte selbständig nn der Stadtkasse einzuziehen. Im Jahre

1697 ward „für die Tcstamentariatsrechnung von verschiedenen

Jahren in Ordnung zu bringen," ausgegeben 6 H und „für

dasselbe zu Buch zu tragen" 1 14 fl, ferner wurden 1698 für

beglaubigte Abschriften beider Stadtkassenbriefe „zu Herrn

Stolterfohts Administration 1 H 8 fl und für Auslagen, die er

gehabt hatte 7 H 6 fl ihm erstattet, von welchen insgesammt 8 F

12 fl sie Hälfte in der Petersen'schen Rechnung mit 4 F 6 in

Ausgabe gestellt ward. Seit 1699 hoben dann die Verwalter von

der Stolterfoht'schen Seite die Renten ganz und kehrten die Hälfte

an die Wittwe Petersen aus. Bei Bestätigung des Joh. Alb, Weisse

1719, Decbr. 1, verabredete er mit seinem Mitverwalter Berend

Hinrich Stolterfoht am 25. Januar 1720, daß jährlich abwechselnd
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einer die Testamentslade mit den Stadtkassenbriefen in seinem Hause,

der andere aber den dazu gehörenden Schlüssel haben und, wer die

Lade bewahre, die Stadtkassen-Rente einHeben und die Hälfte seinem

Mitverwalter auskehren solle, „und ein jeder seinen Theil berechnet

und davon nach seinem Gewissen disponiret,"

Hier mögen noch kurz die Kosten für die neuen Testamentariat-

schaften Erwähnung finden, 1594, Novbr, 27 ward gezahlt ,M,

Simon Pfeil, proouratori für die einwerffunge 4 st," also für

den Antrag auf Bestätigung. 1602, April 13 „dem proeuratori

solche Werbung einzubringen, geben 5 st." Daneben kostete eine

Copie aus „E, Erb. Rades buche wegen solcher confirmation 12 st,"

1616, Oktober 16, wurde „dem proeurawri einzuwerben und dem

LsLrstsi'io zu Buche zu bringen" zusammen 10 st gezahlt. 1629,

Mai 9 und 1633, Septbr. 12 betrugen die Kosten: „Vom ?ro-

curatori eingeworben 6 st; zu Buche zu bringen 8 st; <ü«pia daraus

6 st; dem Kanzleiboten 1 st." Dieselben Kosten blieben auch für

die Folge zu zahlen.

Sehen wir uns nun im Anschluß an die früheren Darlegun

gen an, in welcher Weise seit Michaelis 1566 die Verwaltung des

Testamentes im Einzelnen geführt worden ist. Die Einnahmeseite

der Abrechnungen giebt nur zu wenigen Bemerkungen Anlaß, Da

finden wir zuerst Michaelis 1600 von den 40 mK Kämmerei-

Renten als Trinkgeld 3 st abgezogen. 1601 und 1602 von den

nunmehr 70 mF betragenden Renten beider Kapitalien von 1000

zu 4 S und 600 zu 5 S je 4 Trinkgeld. Für 1603—

1606 ward kein Trinkgeld gezahlt, dagegen empfängt „der Haus-

schluter" für die Jahre 1606 bis 1638 wieder je 4 st Trinkgeld.

Auch 1639 bis 1647 sind an der Rente je 4 st gekürzt; ob von

der Kämmerei, welche seit 1649 bis 1655 je 4 st als Schreib

geld abzog und dies 1656 auf je 6 st steigerte, ist nicht ersichtlich.

Dagegen kürzte die Kämmerei 1648 von den 70 „wegen der

allgemeinen Stadt Contribution für die Cron Schweden" 14

oder 20 Von 1669 ab setzte die inzwischen an die Stelle der

Kümmern getretene Stadtkasse den Zinsfuß für die 600 auf
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4 A herab, sodaß also seit Michaelis 1663 statt 70 mF, unter

Abzug des Schreibgeldes mit 6 st nur 63 F 10 st jährlich aus

gezahlt wurden. Dann setzte die Stadtkasse zu Michaelis 1690

den Zinsfuß auf 3 S für die beiden Stadtkassenbriese herab, trotz

dagegen von den Testamentaren an den Rath eingereichter Supplik,

deren Honorar 3 F, das abschlägige Decret 1 F kostete. Das

Schreibgeld behielt nichtsdestoweniger seine bisherige Höhe von 6 st

für jede Zahlung, bis es 1701 auf 5 st herabgesetzt ward. Wäh

rend aber bisher das Testament, abgesehen von der erwähnten

Schwedencontribution 1648, sowie dem früher gleichfalls erwähnten

einige Jahre eingeforderten hundertsten Pfennig und von einer am

17. September 1600 „wegen 1600 Capital zur Türken

schatzung, wie sich dessen Ein Erbarer Radt mith der Bürgerschafft

voreinigedt als von 100 2 st" geleisteten Steuer von 2 K,

keinerlei Schoß oder Steuer zu tragen gehabt hatte, ward es von

1701 ab zum Schoß mit jährlich 3 K, also mit 6'/t heran

gezogen, der wie es scheint sofort an der Stadtkasse gekürzt ward.

Die Termine der Zahlungen an der Kämmerei und der Stadt

kasse lassen es zweifelhaft, ob Geldknappheit auf Seiten der Stadt

oder Lässigkeit in der Einhebung auf Seiten der Testamentsver

walter die theilweife monatelange Verzögerung verschuldet haben,

Es erfolgten z. B. 1602 bis 1605 die Zahlungen anstatt Michaelis

erst im Februar und März des folgenden Jahres, dann wieder

1606 bis 1616 pünktlicher, mindestens noch in den betreffenden

Jahren der Fälligkeit selbst, für 1617 aber erst im März 1618,

für 1618 und 1619 am 24 November bezw. 21. December, für

1620 bis 1623 erst wieder im Januar bezw. Februar der folgen

den Jahre, 1624 am 3. November, dann wieder für 1625 bis

1633 ini Januar oder Februar des folgenden Jahres, Von 1634

bis 1668 erfolgten die Zahlungen zwischen dem 10, Oktober und

30. November, für 1669 erst am 17, März 1670, von 1670 bis

1674 wieder zwischen dem 29, Oktober und 20, December, Könnte

man diese Schwankungen also vielleicht, wenngleich sicherlich kaum

ausschließlich, verspäteten Anforderungen der Verwalter zuschreiben,
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so zeigt sich dagegen aus der nachstehenden Uebersicht, daß der Grund

der Zahlungsverzögerung offenbar in den Schwierigkeiten lag, mit

denen die Stadtkasse bei der Beschaffung auch geringer Summen

zur Deckung ihrer Verpflichtungen zu kämpfen hatte. Es ward

nämlich gezahlt

für Michaelis 85 erst 88, Januar 26

86 - 89, Juni 11

- - 87 . 89, December 6

88 - 90, Oktober 6

89 - 92, April

- 90/92 - 93, September,

Von 1693 ab sind die Zahlungstermine aus unserem Testa-

mentsbnche nicht mehr zu verfolgen, da die Hebung bis 1720 von

den Stolterfoht scheu Mitverwaltern, sodann abwechselnd jährlich

geschah und die Tage der Einhebung nicht vermerkt sind.

Aus den Einnahmen find noch folgende die Währung betreffen

den drei Eintragungen vielleicht von Interesse, 1609, Michaelis

werden in Einnahme gestellt „auff den Realen und Riksdaller, so

sich wegen des Testamentes jn vorradt befanden, welche aufschlagt

der Müntz verursacht, is 6 mS." Der Kassenbestand betrug 114 A

11 st. Ferner: 1616, Decbr, 19 „auf den reichsthalern und

regalen, so sich wegen des Testamentes in Vorrath befunden, welches

aufschlug der Müntze verursacht, Prosperiret 2 F 11 iZ," Der

Kassenbestand war nur 33 K 15 st. Dieser Gewinn ging schon

1621 Michaelis ganz wieder verloren, wo Peter Black einträgt:

„Noch wegen abschlug der Müntze, weill der Reichsthaler von 3 K

6 st auf 3 K und andere müntze nach advenant gesetzet sye, am

gelde verlohren, so für aussgabe setze, is 8 K 15 st," Der Knssen-

bestand war damals 237 F 8 st.

Ueberblicken wir nunmehr die Verwendungen aus dem Testa

mente, so sehen wir im Jahre 1568 gezahlt „Volmer tho behoeff

siner froweu suster, Gerdt Falcken broderdochter, to erem berade,

welcke by her Benedictus Slicker°") ein tidt lanck gedenet, 20 F,"

«°) Rathsherr vom 20, Febr, 1552 bis zu seinem Tode am 18, Nov, 1591,
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Ferner ward für „Engelken Hessen, Hans Hessen seligen nagelatenen

dochterken," Michaelis 1568 bis 1573 ein Kostgeld von je 20 F

entrichtet, Sie bekam auch 1579 wieder für sich 10 K und 1581

ward „Elisabeth Hessen to erem berade" gezahlt 15 mK. Beide

waren ebenfalls, wie schon erwähnt, dem Erblasser blutsverwandt.

Dasselbe trifft zu bei des früheren Testamentars Tile Tegetmeyer

Sohn, Frederick Tegetmeyer, für dessen „dodengrafft" 1580 10 F

gezahlt wurden, während gleichzeitig Anna Tegetmeyer „van wegen

Anna Mekelborg, dat se vorlecht hadde" 10 K erstattet empfing.

1579 wurden bezahlt „Hinrick Woltersen finem sone (vielleicht

einem Verwandten des ersten Mittestamentars Busse Wolters, jeden

falls aber dem Enkel der Engel Bone) tor kledijnge 10 mK." Wenn

es ferner 1569 heißt: „Item noch gegeben Hinrich van Münster

to behoef siner magt Katerinen 5 mF, so werden wir dies als nach

dem Vorgange der ersten Testamentare geschehen annehmen dürfen,

welche ebenfalls „so dat testnment mede bringet armen megeden

gelonet," d, h, wohl „to erem berade" ihnen gegeben hatten.

Wenn es 1568 heißt, „Elsnben Falcken tho erem berade 10

und Greteken Frenckinck to erem berade 36 ,»K," so haben wir

darunter offenbar Blutsverwandten des Erblassers gegebene Aus-

steuerbeihülfen zu verstehen. Den überwiegenden Theil der Testa-

mentseinkünfte in den mehr als drei Jahrzehnten von 1569 bis

1600 empfing aber eine andere Verwandte des Erblassers. Denn

es heißt „anno 1569 den 31, Augusti iss bolevet vann unss testa>

mentarien tho geven Heyleke Billinckhnsen to enthsettinge ehrer

nodt 25 mK, nämlich aus den Kämmerci-Renten, von welchen sie

sodann von 1570 bis 1599 stets die Hälfte mit 20 ,»F erhielt,

Ueberdies heißt es ferner i „Anno 1570 jss nagegeven durch die

testamentarien desse vorgeschrevenen 30 ^die Rente vom Kapital

der 600 Heylen Billinckhnsen to erer nvttorfft jn Dennemarck

to tho leren," uud empfing sie dieselbe 1570 mit 30 mK, 1571

und 1572 mit je 20 von 1573 an bis 1587 aber neben

jenen anderen 20 regelmäßig mit 30 von da ab bis 1599

jedoch sogar mit 36 jährlich, „Das eine jhar Rente als von
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Anno 99 Michaelis bis uff Michaelis 600 ist Heyle Billingkhusen

dochtermanne her Jurien Heiminges, Predegeren alhie") zu ihrer

der Billingkhusischen S, begrebniss gevolget und zugekeret worden,

is 36 mK," Die Genannte, eine Tochter der Anna vou Achelen,

hatte also von dem Testamente im Ganzen 1613 bezogen.

Ueber die Ausgaben von den halben Kämmerei-Renten für die

Jahre 1583 bis 1593, soweit sie nicht Heyle Billinckhusen zuge

wendet waren, geht leider unser Testamentsbuch mit der allgemeinen

Bemerkung hinweg: „Die uberigen 220 ,»F fein durch die Testa-

mentarien armen Studenten, Megden zu ihrem Berade, und vor-

armeten Freunden nach gelegenheit jrer noturfft aussgeteilet und

jedem 1?estärn6lltario seine ^uotsr davon zugestellet worden."

Hierauf stützt sich offenbar die von der Central-Armen-Deputation

als herkömmlich geworden bezeichnete obenerwähnte jetzige Zweck»

bestimmung der Testamentseinkünfte. Von irgend einer Zahlung

an die St, Marien-Kirche für Wachslichter enthält das Testaments-

buch jedoch Nichts,

Von 1594 bis 1672 liegen uns die Abrechnungen über die

gefammten Einkünfte vor. Aus ihnen erhellt, daß von 1594 bis

etwa 1646 überwiegend Stipendien vertheilt find. Daneben kom

men nur folgende wenige andere Gaben vor: 1596, Oktober 2

„Anneken Roden alhie furehrt 5 und 1596, November 2:

Gardrudt Massmans furehrt 2 K 10 sZ," Dann erst wieder 1634,

März 15 bezw, Oktober 31 „Anke Rhoden tochter Engels, die

^) Seit 1581 Subrector am Catharineum, von 1592, Sept,

bis an seinen Tod 1616, Sept, 7, Prediger Hieselbst am Dom.

Wahrscheinlich Engel Brandes, deren Sohne dann 1629,

Oktober ö, schon 6 wie es scheint als Schulgeld gewährt waren,
wie gleichermaßen Christopherus des Hausdieners Sohn 1618 eben

falls 3 wohl zu gleichem Zwecke erhalten hatte. Auch die an

Eberhard Wolters, wohl einen Blutsverwandten des ersten Testamen

tars Busse Wolters, in den Jahren 1655 bis 1665 mit je 6 F

gewährte Unterstützung dürfen wir vcrmuthlich als Schulgcldzahlnng

auffassen, da nirgends die Andeutung eines Universitätsstudiums seiner

seits vorkommt, auch die Summe den als Stipendium üblichen gegen

über zu gering erscheint.
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ein notturfftige gantz harthörige Wittbe ist und eine Freundin des

testatoris fein soll, auf ihr villveltiges anhalten zu ihrer notturfft

geben 6 und 3 mK." Ferner wurden 1641, November 24

„Katerina Moldenhawers zu ihrer dochter Hochzeit verehret 30

Nachdem die genannte Wittwe Moldenhawer, welche sich selbst als

dem Stifter blutsverwandt^) bezeichnet, denn 1642, August 31

sowie 1643, Juni 1 wieder zu ihrer „Nothdurfft" 30 und

20 >»F erhalten, ist sie die erste, welche eine lebenslängliche Prä-

bende seit 1648 bekommt, deren Höhe zwischen 10 F. 15> F, 17 F,

20 und 30 F wechselt, während ihr daneben noch gelegentliche

weitere kleine Beihülfen gewährt werden. Bis zu ihrem Tode

1667 im August empfing sie im Ganzen 372 ^ 8 st. Ferner

wurden mit festen Präbenden ebenfalls seit 1648 bedacht Catharina

Rickmanns, geb, Löbachs) und deren Schwester Sophia Lobach,

Sie waren diejenigen, welche des Christian Rüge Ehefrau in ihrer

Supplik an den Rath 1672 als „einige in unser Freundtschaft"

erwähnte, welche aus dem Testamente „durch viele Mühe" Etwas

bekommen hätten. Es waren nämlich ihres Vaters Schwestern,

somit des Cord Böckmann des älteren nnd der Engel Lafferdes

Töchter, Jede empfing gleichmäßig bis 1661 die Summe von im

ersten Jahre 7 K 8 st, sodann 10 jährlich, zusammen also je

137 F 8 st. Dann bürgern sich die festen lebenslänglichen Prä

benden ein, welche gewöhnlich jährlich 6 und 3 betrugen,

Erstere bekamen z. B, die Wittwen Sophie Rieckmann, der Catha

rina R, Schwiegertochter, 166b bis 1678, Salome, des Hinrich

Scherenhagen Wittwe, geb. Dorjes 165>7 bis 1662, dann deren

Tochter, die Wittwe Catharina Havemann 1670 bis 1681, Marga

retha, des Hans Bentzien Wittwe 1672 bis 1683, Windel, des

Hinrich Middeldorf Wittwe, Tochter des Diedrich Wibbeking 1673

bis 1677, über welche es am 2. Januar 1678 heißt: „Zu Windel

Middeldorps Begräbniß, weil sie in Armuth verstorben, gegeben

2) Sie nennt den Jürgen Manssfeldt ihren „Oheimb,"

^) „seligen borgcr-lndtnandts nagelathene wcdewe,"



498

6 F." Eines armen Predigers (des Eberhard Schloepke) Wittwe

mit 4 Waisen ward von 1686 bis 1696 eine Präbende von jähr

lich 3 F gezahlt. Daneben wurden kleinere gelegentliche Gaben

an alte Frauen und Wittwen, ausnahmweise auch an Jungfrauen

und einmal 1684, März 24 „einem vertriebenen Prediger 3

gegeben. Weiter die Einzelheiten zu verfolgen, bietet kein Interesse,

da aus dem Erwähnten schon hervorgeht, wie anfänglich bei den

Präbenden noch die Verwandtschaft mit dem Erblasser Berücksichti

gung und in größeren jährlichen Gaben Betätigung gefunden hat,

während später dieser Gesichtspunkt zurücktritt und die Gaben den

sog, Hausarmen zugewandt werden.

Mehr Interesse dürfte ein Ueberblick über die aus dem Testa

mente in reichem Maße vertheilten Stipendien und die Feststellung

der Stipendiaten gewähren.

Das Jahr 1594 beginnt gleich mit 3 Stipendienverleihungen.

Erasmus Sag er, gewesener Scholar des Hern Dr. Hermann Warm-

boke, erhielt 1594, Novbr. 22, 8 Thaler, also 16 L 8 fl, dann

1595, Oktober 7 6 3 st. Er war Student in Rostock gewesen,

und empfing noch 1596, Septbr, 29 als „ahnitzo Prediger zu

Dannenberg im Herzogthumb Lüneburg" 6 K 3 fl, ja noch in der

selben Eigenschaft 1597, im Oktober 4 F 2 fl, zusammen also in

4 Raten 33 A. Dem Joachim Drenckhan, des Mittestamentars

„Hinrich von Nüsse pasZäAOS«," wurde 1594, Novbr, 22 und 1595,

Oktober 27 ein Stipendium von 8 Thalern bezw, von 6 A 3 fl,

zusammen also von 22 F Hfl, verliehen. Er ward im Aplil

1598 Subrector am hiesigen Catharineum, dann 1607 Rector zu

Stralsund, als welcher er 1616 starb. „Der Lütmanschen wegen

ihres Sohnes zu behueff desselben studiis" wurden 1594, Nov. 26

7 F, dann je 6 F 3 fl, 1595, 27. Oct. und 1596, Okt. 2, also

zusammen 19 F 6 fl zugestellt. Es dürfte Barthold Lütmann

gewesen sein, welcher im Juli 1599 als Prediger in Bergen, dann

1604, Okt. 10 als Prediger am St. Johannis-Kloster in Lübeck

eingeführt ward und als solcher 1630, Nov. 28 starb. Der Student

zu Rostock, Paul Frisius, dem Ostern ein einmaliges Stipendium
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von 20 K 10 st zugewandt ward, dürste mit Paul Frisius dem

jüngeren identisch sein, welcher als Nachfolger seines gleichnamigen

Vaters, des 1628, März 28 verstorbenen Pastors an St. Nicolai

zu Mölln, im nämlichen Jahre 1628 Prediger, dann 1646 Pastor

daselbst ward und als solcher 1668 starb. Sein Bild hängt noch

dort in der Kirche, Des Predigers am Dom Jürgen Hennings

Sohn Joachim, 8tu6, tksol, zu Frankfurt a/O., ward ein Stipem

dium von jährlich 15 H ^ 30 F 15 st 1602, Sept. 9 als

einem Verwandten des Stifters (durch seine Großmutter Heyle

Billinckhusen) für 4 bis 5 Jahre versprochen „doch mit dem bedinge

das ich IKsoloMÄHl studiren und dieser loblichen stadtt etwan in

Kirchen oder Schulen, worzu mich Godtt der Almechtige wirt

befodern, für allen Andern zu dienen auch auf keene andere Wege

ohne ihre (der Testamentare) vorwissen unnd fulbortt einigen dienst

anzunehmen, widerumb für solche Wolthat soll verpflichtet und

verbunden sein" wie er in seinem Revers vom 23. Juli 1603 bei

Empfang der zweiten Rate selbst bezeugt. Ihm wurden in 7 Raten

216 F 9 st zugewandt, doch starb er vor seiner Anstellung, Denn

die letzte Rate ward 1608 Pfingsten dem Vater „wegen seines

Sons seligen" ausgekehrt, Conrad Brehmer empfing 1602,

Sept. 15 ein Stipendium von 30 F 15 st und 1603, Decbr. 13

wurden „zum anderen Mahle, Hinrich Brehmer seinem Sohn, zu

Beförderung seinen swäiis" überssndt 20 K 10 st. Fürsprache

für ihn war geschehen durch den damaligen Pastor an St. Marien,

den als Senior des Ministeriums 1622, Febr. 24 verstorbenen

Johannes Stolterfoht. Ich vermag jenen Studenten nicht näher

nachzuweisen. Dagegen glaube ich in „fehl, Johan Brehmers gewe

senen Towers zu Mollen Sohn," dem 1606, Juni 21 „zu Con-

tinuirung seiner sw6üs" ein für alle Mal 2V F 10 st verehret

ward, Jürgen Bremer erkennen zu sollen, welcher von Lübeck aus

1611, Januar 12 zum Pastor in Altengamme erwählt ward, und

als solcher 1614, Januar 25 starb, Gregorius Tekelenborch

erhielt 1603, Decbr. 13, dann 1605, Aug. 7 und 1606, Oktbr. 11

ein Stipendium von anfänglich 20 F 10 st, dann von je 30 F,
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also im Ganzen 80 K 10 st. Auch er verpflichtete sich durch eins

Revers aus Frankfurt a./O. 1604, Novbr, 2 den Testamentars

gegenüber „weill es von» altem unnd viellöblichem gebrauche h«

gebracht unnd bis auff diese Zeit richtich unnd fest gehalten« von»

allenn, so guthe anordnung ihnenn gefallenn lassenn, das nemlich

diejenigen«, so zu fortsetzung unnd füglicher abwartung ihres studiere»

des anderer gutenn unnd ehrbarenn Hernn unnd Patronen« hülff

unnde beistandt vonnotenn habenn unnd bei denselbigenn bitlich

darumb anlangen«, ihnenn widerumb schrifftlich verheissenn unnd

zusagen«, das sie vormittelst Gottlicher hülffe unnd beistandes sich

inkunfftigenn Zeiten«, da sie dazu werdenn duchtig erkannt unnd

befunden« werdenn, sich zu dienstenn der Kirchen« oder schulenn

ihres geliebten« Vaterlannds wollen« gebrauchen« lassenn, ihr danck-

bares gemüth also vor entfanngene beforderung unnd wolthatenn

zu erklerenn und darzuthuenn" ebenfalls zu solchen Diensten und

hat diese Verpflichtung eingelöst. Denn er ward 1608, Nov. 9

Subrektor am Catharineum zu Lübeck, starb aber in Folge Sturz«

aus dem Fenster schon 1609, Novbr. 22. Ein einmaliges Stipen-

dium von 15 ^ ^ 30 ^ 15 erhielt 1604, Aug. I swä.

tksol. Albert Reimers aus Lübeck, welcher 1610, Oktober 5 Pre

diger an der Burgkirche, dann 1617, Juni 12 am Dom zu Lübeck

ward und 1641, Septbr. 22 starb. Ferner ward ein einmaliges

Stipendium von 20 F 10 fl am 21. Juni 1606 „fehl. Steffen

Mastorffs Sohne" gewährt. Es dürfte der 1613, Oktbr. 15 als

Schulcollege am Catharineum angestellte und als solcher 1635,

Juli 3 gestorbene Albert Massdorff gewesen sein.

Während bei den fünf Letztgenannten eine Verwandtschaft mit

dem Erblasser nicht vorzuliegen scheint, begegnet uns in dem nächsten

Stipendiaten Franz Aepinus „so von Hcilecke von Brocke gebüh

ren" einem Sohne des Friedrich Aepinus, Geheimsecretairs und Raths

bei Herzog Franz I von Sachsen-Lauenburg, wieder ein Verwandter

Er empfing daher auch in 8 Raten von 1606, Oktbr, 11 bis 1613,

Michaelis im Ganzen 312 F 3 fl, 1608 und 1609 studirte er

in Rostock Theologie, 1611 und 1612 in Wittenberg. Auch er
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verpflichtete sich 1610, Oktbr. 31 in Lübeck ausdrücklich zum Dienste

an Kirchen und Schulen. Für das Stipendium von 1612 qnittirte

am 16. Oktober zu Lübeck sein Schwager, der fürstl. sächsische

Kammersekretar Otto Koppe (Chopius), 1613, Michaelis dagegen er

selbst aus Ratzeburg. Ebenfalls als Verwandter des Stifters

erhielt Benedix Bökeman 1608, Apr. 23 ein für alle Mal ein

Stipendium von 20 F. Er war ein Sohn von Engel Laffert, einer

Tochter des, Jürgen Laffert, und von Conrad Böckmann, dem Groß»

vater der Anna Maria Böckmann, des Christian Rüge Ehefrau,

Er ward 1613, Oktober 15 zum Schulcollegen am Catharineum

erwählt und starb als solcher 1634, Juli 20. Wenn v. Melle.

Schnobel's Angaben (Ausfuhr!. Nachr. v. Lübeck Ausg. 3 S. 413

und 415) richtig sind, daß ein 1588 erwählter Prediger zu Trade»

münde, Johannes Kuesel, zum Pastor adzunows des 1611, Mai

16 verstorbenen Pastors Johann Oerling zu Schlutup 1610 berufen,

dann dessen Nachfolger daselbst geworden, 1626, Juni 19, aber

als Pastor nach Travemünde zurückberufen, sowie 1630 als solcher

dort verstorben sei, dann vermag ich den Stipendiaten Johannes

Kusel, welcher 1608, December 24 ein für alle Mal 20 F

empfing, nicht nachzuweisen. Mir erscheint aber jene von v. Melle-

Schnobel behauptete Identität des Predigers zu Travemünde mit

dem Pastor aä^ricws zu Schlutup und späteren Pastor zu Trave

münde nicht ganz unzweifelhaft. Ich möchte eher unseren Stipen

diaten als diese letzten beiden Aemter bekleidend und vielleicht mit

dem gleichnamigen älteren Prediger zu Travemünde verwandt

annehmen. Doch fehlt mir zum Nachweise ausreichendes urkund

liches Material. Der nächste Stipendiat ist unser weltberühmter

Landsmann, Dr. Joachim Jungius, welcher für ein in drei Raten

von je 40 L 1611 bis 1613 empfangenes Stipendium in Bestäti

gung der von seiner Mutter gegebenen Einzelquittungen, am

7. September 1613 aus Frankfurt a./O, eine Gesammtquittung

übersendet. Berend Würger, welcher 1613 ebenfalls ein einmaliges

Stipendium von 30 K empfing, stand wenigstens insofern mit dem

Stifter im Zusammenhange, als er 1597 als Sohn des hiesigen

Ztschr. d, «, f. L, G, VI, s, 3g
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Kaufmannes Johann Woerger und der Anna Wibbeking geboren

war. Er ward 1635, November 19 Prediger an St. Petri Hieselbst

und starb 1647, Februar 23. Jni Jahre 1613 wurden noch zwei

hiesigen Schiffersöhnen je 10 F an Stipendien gezahlt. Der eine

war der 1589, November 10 hier geborene Gerd Winter, welcher

1616 Rektor der Schule zu Kiel, 1619, März 11 Prediger an

St. Marien Hieselbst, 1626 Pastor an St. Jakobi, 1653 Senior

des Ministeriums ward und 1661, März 17, im Begriff auf die

Kanzel zu gehen, in seinem Beichtstuhle am Schlage starb. Der

andere sw6, tksol. Petrus Crüger quittirte 1617, Mai 4 aus

Wittenberg für ein ferneres Stipendium von 12 K. Er ward 1619

dnrch Verehelichung mit Sara Stolterfoht ein Schwiegersohn des

Pastor Johannes Stolterfoht an St. Marien Hieselbst, und war

von 1619 bis 1629 Pastor in Eutin, dann in Kiel, in zweiter

Ehe verheirathet mit einer Tochter des Professors der Physik,

Uag. Erasmus Stockmann in Rostock. Aegidius Conrad Gualt-

perius, der Sohn des Di-, tksol. und Professors der griechischen

und hebräischen Sprache, Otto Gualtperius zu Marburg, seit Juni

1593 Rektors am Catharineum zu Lübeck, empfing in 5 Raten von

Ostern 1615 bis 1619 4 Mal 30 zuletzt 15 zusammen also

135 F. Seine Quittung vom 20. April 1618 datirt aus Gießen.

Im Rechnungsbuche wird 1619 dabei bemerkt: „der nunmehro

Superintendens zu Jefern werden soll." Als solcher starb er zu

Jever 1634, Aug. 25. Am 2. April 1617 quittirte der hiesige

Bürger Gerdt Frost über ein seinem zu Helmstedt studirenden

Sohne zugewiesenes Stipendium von 12 F. Gerdt Frost war 1643

todt und hatte einen Sohn Hinrich hinterlassen. Ob dieser gemeint

sein kann und wo er verblieben sein mag, habe ich nicht feststellen

können,

Gertrud, des weiland Zöllners Johann Bremer zu Mölln

Tochter und Ehefrau des I^et. Hinrich Schevius quittirte aus

Güstrow am 20. Juli 1617 „dat my min freundtlicke leve ohm

Pawell Wibbeckinck 15 tho behoff meiner Sonsse tho crem

studeren tho hulpe hefft follgen laten." Danach scheinen also einer
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dem Stifter Blutsverwandten Schulgeldbeihülfen für ihre Söhne

gewährt zu sein. Das Rechnungsbuch dagegen enthält die Ein»

tragung „Johan Scholio (so irrthümlich!) seht, Johan Bremerfs

dochter Gardruten Sohne 15 F," was eher auf ein einmaliges

Stipendium für den genannten einen Sohn Johann schließen läßt,

über den ich übrigens bisher auch Nichts habe ermitteln können.

Auf des Cantors am Catharineum Johann Sesemann Für»

bitte, erhielt Jakob Schröder, einer armen Wittwe Sohn, welcher

1618 und 1619 zu Königsberg, dann 1620 in Rostock Theologie

studirte, für die Jahre 1618 bis 1622 in Raten von 15 F, 20 H

und 25 F die Summe von 100 F an Stipendien bewilligt, wofür

er 1622, Mai in seiner Quittung ebenfalls „dem Ehrb. Hochw.

Raht der Stadt Lübeck in meinem geliebten Vatterlande an Kirchen

unnd Schulen, wo man meiner bedurfftig, zu billiger und schuldiger

Danckbarkeitt für anderen zu dienen" sich ausdrücklich verpflichtete.

Ihn in solcher Stellung aussindig zu machen, ist mir bisher nicht

gelungen. Ebensowenig ist dies der Fall mit dem 1618 zu Rostock

studirenden Crispinus Flügge, Sohn des gleichnamigen 1599,

März 10 verstorbenen Predigers an St. Jakobi Hieselbst, welcher

ein für alle Mal 30 A empfing, und mit Georg Rauch, eines

weiland Kännchenmachers zu Lübeck Sohne, welcher gegen die Ver

pflichtung, „Kirchen und Schulen zu dienen" 1619 und 1620

ebenfalls 20 F und 10 K Stipendien erhielt. Crispinus Flügge

ward, wie es scheint, schon 1619 Prediger an der lutherischen

Gemeinde zu Lehden (Moller; Cimbr. Iii. I pZ. 177).

Johann Degetow, des Hausschließers Gotthard Degetow

Sohn, welcher 1621, Aug. 25 aus Rostock quittirte, empfing 1620

und 1621 je 20 F. Er ward Pastor zu Gleschendorf. Den swS.

tksol. Anton Lindemann aus Lübeck, welcher 1621, Septbr, 7

zu Lübeck über ein Stipendium von 25 S quittirte, und über

welchen das Rechnungsbuch bemerkt „so ein guth Testimonium von

der Universitett zu Wittenberg gehabtt" kann ich nicht weiter nach

weisen. Vielleicht ist er mit dem 1638 von Moller (Cimbria Iii. I

pA. 345) erwähnten Pastor Anton Lindemann aus Hohenstein in

33'
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Wagrien identisch. Dagegen finden wir NaZ. Johannes Harber

ding, einen Sohn von Jost und Anna H, zu Lübeck, welcher

1622 und 1623 ein Stipendium von je 25 F bekam, später als

Pastor am Heiligen Geist in Rostock, wo er noch 1653 lebte.

„Jürgen Manssfelde einem Knaben von der Niestad, welcher

lust zum studirende, aber fast nixss darzu hatt, dessen Mutter

Jürgen Lafferdess sehl, tochter und dahero dem Frenckinge alss

Stifftern dieses benesicij angehörig, lautt seines Schwagerss Carsten

Schröders^) Quitung vorehrett und zukommen lassen 20 K," heißt

es 1622 und bekam er 1623 die nämliche Summe. Er ist mir

bisher jedoch nicht weiter vorgekommen. Johannes Bothsack,

welcher 1624 bis 1626 Stipendien mit je 25 K erhielt (bei der

letzten Zahlung wird bemerkt „welcher neulich ein lateinisch Theo-

logisch Buch in truck hat lassen aussgehen") war ein Enkel des

Rathsherrn zu Herford, Johannes Bothsack und der im Jahre 1600

zu Herford geborene Sohn des I^ot, zur, Bertold Bothsack, welcher

letztere 1613 zu Lübeck als Domvikar sich niederließ. Der Stipen

diat, welcher in Leipzig, Wittenberg, Königsberg und Rostock

studirte, ward 1625 daselbst Magister, ging dann als Hofmeister

einiger jungen Adeligen nach Wittenberg zurück, ward 1630 Rektor

und Professor des Hebräischen am Gymnasium zu Danzig, 1631

Dr. tksol, und Prediger an der Dreifaltigkeitskirche, 1643 Pastor

an St, Marien daselbst, wo er, in den Ruhestand versetzt, am

16. September 1674 starb,

Johannes Meyer, des Küsters zu St. Jakobi in Lübeck

Sohn, erhielt 1624 und 1627 ein Stipendium von 25 F

bezw, 20 doch fehlt mir von ihm weitere Kunde, Er nennt

in seiner Quittung Peter Black, den Mittestamentar , „meinen

großgunstigen Herrn Ohmb." Johannes Bielefeldt, eines

Lübecker Buntmachers Sohn, welchem 1624 bis 1627 drei Raten

von je 15 F, eine zu 16 F 8 bewilligt wurden, ward

1627, Aug. 1 Pastor zu Behlendorf und starb als solcher 1658,

Febr. 9, Georg Casseburg, welcher als stuct. tkeol. zu Königs-

starb als Goldschmiedemeister in Lübeck 1649.
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berg 1624 bis 1628 jährlich ein Stipendium von 25 K bekam,

war der Sohn des 1618, Juli 9 zu Mölln verstorbenen Pastors

an St. Nicolai daselbst, Nicolaus Casseburg und der Maria, des

Rathsherrn zu Mölln, Johann Falkenberg Tochter, sowie ein Bru

der des 1613 zu Mölln Rector, 1618 Diaconus und 1628 Pastor

gewordenen, 1646 verstorbenen Paul Casseburg, ferner des Hof-

gerichts-Advokaten Friedrich Casseburg zu Loebenich und des 1649

kinderlos verstorbenen Werkmeisters an der St, Aegidien-Kirche zu

Lübeck Hinrich Casseburg. Der Stipendiat ward Rektor an der

Pfarrschule zu Königsberg und starb vor 1649. Petrus Müller,

ein Sohn des weiland Untervogtes am Heil, Geist-Hospital zu

Lübeck empfing als stu6. tksol. et Odilos, zu Greifswald gegen feine

Verpflichtung zu künftigem Dienste an Kirchen und Schulen 1624

und 1625 ein Stipendium von je 15 F. Er ward 1631 Cantor

in Lauenburg und war 1632 bis 1641 Pastor zu Niendorf a, d.

Stecknitz. Dem Johannes Fabricius, „des Hans Steffen gewe

senen Schülern" ward ebenso wie dem Petrus Benedicti, „Hern

Bernhardt Wedemhoves gewesenem Schülern," welcher sich selbst als

„Kolsatus ZZääersIsbisllgis" in seiner Quittung bezeichnet, ein

einmaliges Stipendium von 15 F bezw. 20 F zugewandt. Für

die Jahre 1625 bis 1628 empfing der aus Schlutup gebürtige

sw6. tkeol. zu Rostock, Johannes Vick, welcher 1632 bis 1674

Pastor in Artelnburg war, je 20 F Stipendium. Henricus Lemcke,

welcher aus Rostock, zuerst 1626, Novbr. 24, zuletzt 1628, Okt. 12,

dann aus Jena 1629, Juli 13 und wieder aus Rostock 1632,

Oktbr. 18 und 1633, Septbr. 28 als Henricus Lemchen bezw. N.

Henricus Lemchen quittirt, empfing in 7 Raten 224 F 8 sZ. Er

mar der zu Lübeck 1602, Decbr. 31 als Sohn des Kaufmanns

Hieronymus Lembcke von dessen Ehefrau Elsabe Hübens geborene

spätere Pastor der deutschen Gemeinde zu St. Martin in Bergen,

welcher 1674, März 7 starb. Aus seinem im März 1671 errich

teten Testamente, welches als Hinrich Lemchen Testament eine der

Central-Armen-Deputation Hieselbst unterstellte Stiftung bildet, wer

den noch jetzt jährlich 2 theologische Stipendien vertheilt. Matthaeus
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Pullmann aus Tangermünde, den das Rechnungsbuch Polman

nennt, erhielt 1627 ein für alle Mal 20 F. Ich vermag ihn

nicht weiter nachzuweisen. In 5 Raten von dreimal 20 K und

zweimal 25 F empfing Johannes Nicolai aus Lübeck 1629 bis

1633 Stipendien, über welche er 1629, Novbr, 16 aus Witten

berg, 1633, Ott, 20 aus Rostock quittirte als swä. pkilos. et, ss,

tksol. Er war als Sohn von Lorenz und Catharina Claussen,

geb. Feldhusen 1609, Mai 3 zu Lübeck geboren, ward 1638 Schloß

prediger zu Rethwisch bei Oldesloe, dann 1639, Septbr. 13 Pre

diger und 1663, Decbr. 16 Pastor an St. Petri zu Lübeck, in

welchem Amte er 1686, Juni 22 starb. Jakob Thiell oder, wie

seine beiden Quittungen aus Rostock vom 7. November 1633 und

vom 5. November 1634 unterzeichnet find, Jacobus Thile erhielt

in den Jahren 1632 bis 1634 je 25 F, ist mir jedoch nicht weiter

bekannt, studirte aber nach den Quittungen ebenfalls Theologie.

Jakob Rendsburg, als Sohn eines gleichnamigen 1645 ver

storbenen Vaters zu Lübeck und zwar wie in der ersten Quittung

1632, Decbr, 10 vom Bater ausdrücklich hervorgehoben wird, als

ein Blutsverwandter^) des Stifters geboren, empfing 9 Mal ein

Stipendium von je 30 F zum Studium der Theologie und zwar

in den Jahren 1632 bis 1638 sowie 1641 und 1642, Der

Stipendiat studirte 1637 und 1638, nach einer Bemerkung im

Rechnungsbuche, in Königsberg. Er scheint nach Andeutung eines

Nächstzeugnisses zu seinem Vater vom Jahre 1645 schon vor diesem

verstorben zu sein, da dasselbe nur die Wittwe Anna und die Kin

der Heinrich, Gottfried und Elisabeth als Erben aufführt. Ein

anderer Verwandter des Stifters, Franz Julius Koppe, ein Sohn

des schon erwähnten Herzog!, sächsischen Kämmerei-Sekretars Otto

Koppe und dessen Ehefrau Elsabe geb. Aepinus, studirte 1633,

Novbr. 20 und noch 1635, Michaelis zu Greifswald Theologie,

Seine Mutter war Anna Haveman.i, eine Enkelin des

Jürgen Lasiert von dessen Tochter Elisabeth und deren Ehemann,

dem Kanzlisten Gottfried Havcmcmn oder Hoffmann, Der Stipendiat

war ein Bruder des hiesigen Malers Hinrich Rendsburg.
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während seine Quittungen von 1636, Novbr. 18 und noch 1638,

Juni 16 aus Rostock datirt sind und seine Namensunterfchrift stets

Chop lautet. Er empfing in den Jahren 1633 bis 1638 einmal

30 F, sonst 40 F. Seinen weiteren Verbleib vermag ich nicht

nachzuweisen.

Der spätere Mittestamentar Gerd Black machte 1641 die Ein-

tragung in das Testamentsbuch i „Anno 1639 wie auch 1640 wie

gedachter mein Seliger Bruder Peter Black verstorben, hatt ehr bei

seinem Leben diese gegenübergeschriebene 139 F 8 an etzliche

Studenten aussgegeben, worvon die Quittung uach seinem Todte

vorlecht waren und nicht können widergefunden werden," Er schrieb

daher diese Summe ohne Weiteres in Ausgabe ab. Nach seinem

Tode wiederholte sich ganz der nämliche Vorfall. Denn sein Sohn

Matthias Black trug nach einem von Gotthard von Höveln s Hand

ihm entworfenen Formulare eigenhändig die nachstehende Erklärung

in das Testamentsbuch ein: „Nachdem mein sehl, Vatter Gerd

Black verstorben, haben sich wegen Frenckings Testamenten-Gelder-

einnahme 138 H 4 fl die Quitungen wegen der aussgabe nicht

finden können, weil sie verleget gewesen, desswegen ich alss sein

Sohn zum schein dieses auf begehren hierbey gesetzet, das es also

zum schlus damit richtig. Ausgabe 138 K 4 fl."

Ob die ganze genannte Summe für Stipendien vergeben war,

scheint allerdings zweifelhaft, da gerade ungefähr seit der Testa-

mentariatschaft des Gerd Black, wie erwähnt, neben der bisher fast

allein herrschenden Verwendung der Testamentseinkünfte zu Stipen

dien auch wieder die Präbendenvergebung stärker hervortritt. Wir

werden schwerlich allzuweit fehlgreifen, wenn wir jene früheren

139 H 8 fl als ganz für Stipendien verwandt annehmen, von der

letzterwähnten Summe von 138 H 4 >Z aber etwa oder 120 H

für Stipendien, den Rest mit etwa oder 18 H 4 für Prä-

benden verrechnen. Die Zahl der ungenannt gebliebenen Stipen

diaten ist nicht zu ermitteln. Als nächsten namhaft gemachten

Stipendiaten finden wir den 8tu6, tlisol. Thomas Baltzer zu

Rostock, welcher in den Jahren 1642 bis 1646 je 30 A empfing.
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Er war der Sohn des bereits 1638, April 3 als Prediger an St,

Marien Hieselbst verstorbenen vormaligen Subrectors am Catharineum,

Ns,Z, Thomas Baltzer, von dessen Ehefrau Anna Weber, und ward

1655 Diakonus, 1660 Archidiakonus an der St. Marienkirche zu

Wismar. Sebastian Niemann, als Sohn eines gleichnamigen

Kaufmannes und der Salome Stauber zu Lübeck am 2. April

1625 geboren, ward in den Jahren 1644 bis 1646 auf Ansuchen

seines Vormundes ein Stipendium von je 30 H gewährt. Er ward

später Dr. tkeol., Professor und Superintendent zu Jena, dann

1674 Generalsuperintendent zu Schleswig und starb daselbst, in

zweiter Ehe verheirathet mit des Lübecker Bürgermeisters Bernhard

Frese Tochter Elisabeth, der nachmaligen Ehefrau des Lübecker

Bürgermeisters Anton Winckler, am 6. März 1684. In den Jahren

1649 bis 1652 erhielt Jakob Schröder, ein Sohn des schon ver

storbenen, bei Jürgen Manssfeld in den Jahren 1622 und 1623

als dessen Schwager erwähnten Lübecker Bürgers Carsten Schröder

ein Stipendium von je 18 H und 1653 von 20 ohne daß sein

Studium und die von ihm besuchten Universitäten erwähnt werden.

So habe ich über ihn Genaueres nicht ermitteln können, ebenso»

wenig über den stu6. tdsol. Christoph Voigt aus Mölln, welchem

1650, Novbr. 1 nach Königsberg ein einmaliges Stipendium von

3 vielleicht als Schlußsumme nach früheren Gaben übersaudt ward.

Sebastian Aepinus, wiederum ein Verwandter des Stifters,

den er seinen „Uhr-Alt-Vater" nennt, empfing 1652 bis 1654

ein Stipendium von je 30 daneben am 21. April 1652 zu

Lübeck zur Fortsetzung feiner Reise nach Gießen 18 F. 1652,

Novbr. 16 war er und ebenso noch 1654, Novbr. 7 stuä. tkeol.

in Straßburg. Weiter weiß ich ihn nicht nachzuweisen. Er scheint

identisch zu sein niit dem von Jöcher genannten Herausgeber einer 1660

zu Straßburg erschienenen römischen Geschichte von Kaiser Augustus

bis auf Augustulus. In den Jahren 1655 bis 1660 empfing

viermal 20 zweimal 22 H der am 24. November 1633 zu Lübeck

geborene Johannes Schacht, welcher schon 1662, März 13 zum

Prediger, 1686, Aug. 12 zum Pastor an St, Jakobi in Lübeck
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erwählt ward und 1689, Oktbr. 20 starb. Dem Hinrich Jübbers,

seiner Kinder gewesenen ?as6«Z«g«, welcher zu Wittenberg studirte,

wandte Hinrich Wedemhoff 1661 und 1662 durch seine Mutter

Anna, seines Stiefvaters Rathsherrn Gotthard von Höveln

Wittwe, als derzeitige alleinige Testamentsverwalterin, ein Stipen

dium von je 22 H zu. Der Stipendiat war am 19. Januar 1640

zu Lübeck als Sohn des Bildhauers Hinrich Lübbers und der

Catharina Warncke geboren, ward 1670, Januar 22 Pastor in

Behlendorf und starb 1703, Mai 23. Durch Vermittelung des

Goldschmiedes Jürgen Manssfeldt, welcher 1642, Novbr. 22 von

auswärts (also vielleicht aus Neustadt gleich dem Stipendiaten

Jürgen Manssfeldt aus den Jahren 1622 und 1623) nach Lübeck

eingewandert, dort das Bürgerrecht erworben hatte und 1655 Amts

ältester geworden war, empfing der Pastor zu Oldenburg, Joachim

Engel, für seine beiden Sohne Johannes und Joachim Hinrich an

Stipendien in den Jahren 1663 bis 1667 dreimal 43 K und zwei»

mal 40 Im Jahre 1664 studirten beide zu Rostock, doch kann

ich Weiteres über sie nicht angeben. Die in den Jahren 1668 bis

1672 mit je 20 H, dann 1673 mit 10 K dem Goldschmiedemeister

Jürgen Manssfeldt selbst für seine drei Söhne gezahlten Beihülfen

waren jedoch Schulgelder für seine Söhne aus seiner im Herbst

1655 geschlossenen zweiten Ehe. Von ihnen besuchten bis 1670

November noch drei, von da ab noch zwei die Schule, Der Vater

quittirte 1673, Febr. 28 die 10 H „zu meiner großen Nohturfft

und höchsten Dürfftigkeit" empfangen zu haben. Es scheint ihm

also auf seine alten Tage kein besonderer Glücksstern geleuchtet und

bei großer Familie mannigfache Sorge sich eingestellt zu haben.

Die beiden nächsten Stipendiaten, beide Theologen, Johannes

Matthaeus Embke, welcher 1669 und 1670 je 24 H erhielt und

Christian Brandt (wie er selbst sich unterzeichnet), der Wittwe

Maria Brandes zu Lübeck Sohn, welcher zu Wittenberg studirte,

wohin 1670 und 1671 ihm zwei Stipendien von 16 A und 10 H

gesandt wurden, vermag ich nicht weiter nachzuweisen. Des weiland

Werkmeisters und berühmten Organisten an St. Marien zu Lübeck,
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Franz Tunder's Sohn, welcher 1671 und 1672 zu Jena Theologie

studirte, ward ein Stipendium von 10 H, dann 20 A bewilligt.

Es war Johann Christoph Tun der, geboren am 24, Januar

1648/7) welcher später in Lübeck Brauer, daneben Notku-Ws publ,

Oaes. iminatr. ward, und 1724 starb. Ein einmaliges Stipen

dium von 24 H empfing 1671 durch Vermittelung des Predigers

Johannes Schacht an St, Jakobi zu Lübeck, seines späteren

Schwiegervaters, der stuä, tkeol. Christopher Griese aus Mölln,

welcher 1679, Februar 20 als Lehrer am Catharineum angestellt

ward und in dieser Anstellung 1691, Mai 16 starb. Mit ihm

endet die Reihe der Stipendiaten, da jetzt die Zweitheilung der

Testamentsverwaltung eintritt, für welche uns nur von der einen

Seite die Abrechnungen erhalten sind.

Von 1594 bis I67l, also in 78 Jahren, wurden an 51 uns

namhaft gemachte und an vielleicht noch 9 ungenannt gebliebene

Studirende rnnd 3988 H oder durchschnittlich im Jahre 51 H als

Stipendien ausgetheilt.

Von der Petersen'schen Seite der Testamentsverwaltung wur

den in den Jahren 1672 bis 1682 keine Stipendien vergeben.

Dagegen empfing 8w6. tkeol, Christian Schloepcke, welcher 1684,

Mai 30 und 1685, April 4 aus Wittenberg quittirte, in den

Jahren 1683 bis 1685 je 12 z. Er war am 15. August 1663

zu Ratzeburg als Sohn eines Bäckers geboren, Schüler des Catha

rineum in Lübeck, ward 1691 Rektor der Schule zu Bardewick,

1705 Pastor in Lauenburg und starb am 9. Juni 1717. Der

nächste Stipendiat, Benedict Höppener, welcher 1687, Oktbr, 13

aus Rostock qnittirte und 1687 bis 1689 je 20 H bekam, war

wieder ein Blutsverwandter des Stifters, nämlich der am 5. Juli

1663 geborene Sohn des Lübecker Rathsmusikus Hinrich Höppener

von dessen Ehefrau Margaretha, verwittweten Roggenbuck geb. Böck

mann, Er studirte 1687, Oktober in Rostock, ward sodann 1694,

Ein Schwagcr dcs Rathsapothekers Jacobus Stolterfoht,

dessen zweite Ehefrau Maria Elisabeth Tunder, des Stipendiaten

Vollschwester war.
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Januar 8 «au6 rev, Mriisr. in Lübeck, war laut eines Schreibens,

in welchem er um Mittheilung einer Abschrift des Frencking'schen

Testamentes bat, 1694, November 8 Hauslehrer bei Herrn von

Plessen auf Brock und ward später Pastor in Lütjenburg. Im

Oktober 1690 quittirte aus Lübeck Jakob Schröder (ob derjenige,

welcher 1649 bis 1652 selbst das Stipendium genossen hatte?)

über ein für seinen zu Jena Theologie studirenden Sohn Jakob

ihm ausgezahltes Stipendium von 12 Weiteres über letzteren

findet sich nicht, Johann Gotthard Michaelis Michelsen) geboren

zu Lübeck 1669, Mai 28 als Sohn des Syndicus Dr. zur, Hinrich

Michaelis, studirte Ostern 1691 bis 1693 in Leipzig, 1696 im

Mai zu Kiel Theologie und bekam in den Jahren 1691 bis 1694,

dann 1696, 1699, 1700 ein Stipendium von je 20 1702 von

18 K, Er ward 1710, Juni 27 Pastor in Nüsse, starb aber

unverheirathet schon 1712, März 3, Dem stu6. tksol. Stein

feld t ward 1703 ein Stipendium von 20 F gezahlt, Es dürfte

des Pastors Friedrich Steinfeldt zu Mustin Sohn, Hinrich Christoph

Steinfeldt gewesen sein, welcher 1714, Mai 4 in Schlutup Pastor

ward und 1727, Novbr, 19 als solcher starb. Ein gtnä. ttisol,

Georg Wienecke quittirte zu Jena 1704, Oktbr. 25 über ein

Stipendium von 20 F und erhielt die gleiche Summe auch noch

1705. „Seel, Gr ecken eines Musikanten Sohn," dessen Name

und Studium uns jedoch nicht überliefert ist, ward 1702, Febr, 16

ein Stipendium von 20 F gezahlt. Es wird ein Sohn des Raths

musikers und Organisten an St. Aegidien, Daniel Grecken, eines

Schwiegersohnes des Rathsmusikers Hinrich Höppener, somit auch ein

Blutsverwandter des Stifters, gewesen sein.

In einem drei Quartseiten langen enggeschriebenen Briefe aus

Rostock vom Mittwoch den 28. Juli 1706 an Frau Dr. Anna

Marie Petersen geb. Marquardt als Verwalterin des Frencking'schen

Testamentes dankte ihr ein swä. tksc>1. Liborius Stockfisch für

die ihm mitgegebene Empfehlung an den Pastor Becker zu Rostock

und erinnerte sie zugleich an ihre ihm gemachte Zusicherung, das

nächste sich erledigende Stipendium ihm zuwenden zu wollen. Er
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empfing dasselbe 1708 und 1709 mit je 20 F. Ueber das letzte

quittirte er aus Leipzig am 20. November 1709, Er scheint vor

seinen Universitätsstudien bei seiner genannten Gönnerin als Haus

lehrer ihrer Kinder gewesen zu sein, und dürfte der in Lübeck

ziemlich verbreiteten Schiffer- und BraueoFamNie Stockfisch ange

hört haben, Ueber das damalige Universitätstreiben in Rostock

läßt er sich in seinem Briefe von 1706 folgendermaßen aus:

„Sonsten die unzählige Schlägereyen, obgleich sie mit scharffen

und sehr harten rsIsZations abgestrafft werden, nehmen von Tag

zu Tag hefftig zu, daß ich schon in der kurtzen Zeit, so lange ich

mich hier aufgehalten, mehr den 12 relegirte zehlen kan. In Sonn

abend Nacht wurde einer Nahmens K, von andere sehr elendig

zugerichtet, und wartet man alle Stunde auf seinen Todt. Die

Thäter aber machten sich gleich des Nachts weg und wurden die

Tohren den folgenden Morgen nicht geöffnet, allein er war durch

einen offnen Loch hinauss gekommen, davor der Soldat zu spät

fürgesetzet wurde. Heute Morgen stunden die Thore wieder zu,

weil der blessirte gantz schwach wäre, um zu suchen, ob die Thäter

sich hier noch aufhielten; allein es ist nun schon zu spät. Es ist

hier ein gefährlicher Ohrt, wer nur die Compagnien liebet, kan

leicht in der Kasarci seines Lebens gerahten." Den ferneren Ver

bleib dieses Stipendiaten habe ich bis jetzt nicht ausfindig machen

können.

Eines Superintendenten zu Braunschweig Sohn, sw6. tksol.

Johann Hinrich Rudolph!, empfing, nach seinen Quittungen damals

in Jena studirend, im Herbst der Jahre 1715 bis 1717 je 20 F und

1718 nochmals 30 F. Für letzteres Jahr fehlt zwar seine Quittung,

doch führt das Rechnungsbuch ihn unter 1702 auf in offenbarer

Verwechselung mit dem stu6. tkeol. Grecken, welcher unter 1702

ausgelassen „pro error«" 1718 unter Hinweis auf 1702 nachgefügt

ist. Damit erscheint die Vermuthung naheliegend, da auch die

Grecken'sche Quittung fehlt, daß dieser als Verwandter 30 A

Rudolphi dagegen die bisherigen 20 F auch wieder im Jahr 1718

erhalten, mithin keine Verwechselung der Summen, sondern nur
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der Namen der Stipendiaten bei der nachträglich geschehenen Ein

schreibung der Rechnung in das Testamentsbuch bei Gelegenheit

der obenerwähnten Rechnungsprüfungs-Kommission des Rothes im

Winter 1719 auf 1720 stattgefunden hat. Im Mai 1704 und

1705 empfing der swä, tlisol. Caspar Elvers das Stipendium

mit je 30 F. Schon diese Summe deutet auf ein wahrscheinliches

Vorzugsrecht in Folge von Blutsverwandtschaft mit dem Stifter

hin. Ich vermuthe in dem Stipendiaten einen Verwandten, vielleicht

einen Sohn des Bernhard Elvers, Schreibers am Contor zu Bergen

und zweiten Ehemannes der Wittme des dortigen Pastors,

Hinrich Lembke, Margaretha geb. Kirchring. Der zu Lübeck als

Sohn des gleichnamigen Pastors an St. Petri 1684, August 13

geborene Christoph Anton Erasmi empfing während seiner Studien

zeit zu Rostock 1705 bis 1707 im Juli ein Stipendium von je

20 F. Er ward 1714, April 5 Prediger, dann 1737, Mai 13

Pastor an St, Petri in Lübeck und starb in diesem Amte 1755,

Oktober 20, Ebenfalls in Rostock studirte Thomas Hinrich Voigt

1711 im November bis 1714 Theologie und erhielt ebenfalls je

20 F als Stipendium zugewandt. Er ward 1719, Oktober 19

Lehrer am St. Annenkloster zu Lübeck, starb jedoch schon 1720,

September 14. Ob ein Zusammenhang besteht zwischen ihm und

dem Stipendiaten von 1650, Christoph Voigt aus Mölln, vermag

ich nicht nachzuweisen. Der letzte uns namhaft gemachte Stipen

diat, welcher 1721 und 1722 ein Stipendium von je 20 K empfing,

war „des seel, Pastoris Becker zu Rostock Sohn," Es war dem

nach der 1700, December 10 dort geborene Dr. Johann Hermann

Becker, welcher ordentlicher Professor der Theologie, sowie 1734

Archidiakonus an St. Marien daselbst, 1 747 Pastor an St. Jakobi

und schwedischer Consistorial-Assessor in Greifswald, endlich 1751,

Febr. 11 Pastor an St. Marien zu Lübeck ward und als solcher 1759,

April 8 starb. Von 1683 bis 1722 waren also aus der einen

Hälfte der Testamentseinkünfte noch 672 F an 13 Stipendiaten

vergeben. An ungenannte Stipendiaten kamen dann bis 1728 noch

in 7 Raten 146 F 8 fl hinzu.
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Aus dem Ueberblick über die Stipendienvertheilung erhellt

einerseits, daß einer großen Zahl unbemittelter aber tüchtiger, zu

angesehenen Stellungen aufgerückter junger Leute durch Gaben aus

dem Testamente ihre Bahn geebnet und ihr Fortkommen erleichtert

ist, des Stifters Wille also vielfachen reichen Segen gewirkt hat.

Andererseits geht aus dem Dargelegten klar hervor, daß hinsichtlich

der Stipendien offenbar herkömmlich und zwar unter Bevorzugung

der Blutsverwandten des Stifters, die Verleihung an Theologen

und deren Verpflichtung zum Dienste an Kirchen und Schulen

beobachtet wurde, daß also auch jetzt noch Theologen und Philo

logen als zum Genuß des Stipendiums ausschließlich berechtigt zu

erachten sein werden.

Berichtigungen.

S. 488 Zeile 17 von oben lies 1666 statt 1566.

S. 491 Zeile 7 von unten lies 7 H 4 fl statt 7 H 6 fl.
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XI

Vom Syndikus und Dompropsten Dreyer gefälschte

Urkunden und Regesten.

Von Dr. W. Brehmer.

om Ober-Appellationsgerichtsrath Dr. Hach wurde bei den Bor

arbeiten für die Herausgabe seines Werkes über das alte Lübeckische

Recht ermittelt, daß von dem Syndikus und Domprobsten Dreyer

mehrere sehr werthvolle Codices des alten Lübeckischen Rechts den

Universitätsbibliotheken in Göttingen und Kiel im eigenen Namen

zum Geschenk gemacht sind, daß diese früher dem seiner Aufsicht

unterstellten Lübeckischen Staatsarchiv angehört haben, und daß sie

diesem von ihm entfremdet sind. In der Büchersammlung von

Dreyer, die der Rath im Anfange dieses Jahrhunderts aus dritter

Hand für die Stadtbibliothek erworben hat, befindet sich eine größere

Zahl von Urkunden und Druckschriften, unter ihnen Originalausfer

tigungen von Reichstagsabschieden aus dem sechszehnten Jahrhun

dert, die ein Zubehör des Lübeckischen Archivs bildeten. In der

Selbstbiographie des Bürgermeisters I, Brokes wird berichtet, daß

der Rath bei der Besetzung der Stelle eines Dompropsten den

Syndikus Dreyer dem älteren Syndikus Brokes vorgezogen habe,

weil er befürchtete, daß der erstere, wenn die Wahl nicht auf ihn

falle, den Dienst der Stadt verlassen und ihre Geheimnisse aus

wärts verrathen könne. Lassen diese Thatsachen den sittlichen

Charakter Dreyers in einem sehr ungünstigen Lichte erscheinen, so

sind sie doch nicht geeignet, auch gegen seine wissenschaftliche Glaub

würdigkeit berechtigte Zweifel zu erregen. Daher haben noch Sar
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torius in seiner urkundlichen Geschichte des Ursprungs der deutschen

Hanse und Professor Dr. Deecke bei der Herausgabe der Lübecker

Rathslinie kein Bedenken getragen, Angaben, für die nur von

Dreyer veröffentlichte, im Original nicht auffindbare, Urkunden als

Beweise angeführt werden konnten, als richtig und zuverlässig zu

verwenden; auch haben die früheren Herausgeber des Lübeckischen

Urkundenbuchs nicht gezögert, jene Urkunden in ihr Werk auf

zunehmen. Denn, wenn es ihnen auch nicht entging, daß in ihnen

mancherlei Unrichtigkeiten vorhanden feien, so waren sie doch im

Zweifel, ob solches nicht der Hast und Sorglosigkeit zuzuschreiben,

sei, mit denen Dreyer bei seinen Arbeiten verfahren ist.

Erst Professor Frensdorfs hat den Nachweis erbracht, daß

Dreyer bei seinen Veröffentlichungen absichtlich und wohlbewußt

Fälschungen begangen hat. Er hat nämlich in den Hansischen

Geschichtsblättern, Jahrgang 1879 Seite 34 ff. dargethan, daß Dreyer,

als er die Ueberreste eines alten Lübeckischen Rechtscodex abdrucken

ließ, Bestimmungen, die sich in der ihm vorliegenden Urschrift nicht

fanden, nur deshalb aufnahm, um hierdurch die Gelegenheit zur

Anbringung einer gelehrten Note zu gewinnen. Später hat Frens

dorfs bei Herausgabe der Dortmunder Statuten und Urtheile, Ein

leitung S, 13, festgestellt, daß Dreyer bei dem von ihm besorgten

Abdrucke der lateinischen Statuten jener Stadt vier Artikel einge

schoben hat, für die seine Vorlage nicht den geringsten Anhalt

geboten hat. In neuester Zeit hat der Schwede K. H. G. Gran-

dison für eine von Dreyer in spscziinsu juris pndliei I^nbi«sn8is

abgedruckte Urkunde den Nachweis einer Fälschung zu erbringen

versucht.

Hieraus ergiebt sich die Notwendigkeit, sämmtliche Regest«,

und Urkunden, die auf die alleinige Autorität von Dreyer Auf

nahme in das Lübeckische Urkundenbuch gefunden haben, nach ihrer

Echtheit zu prüfen.

Ein großer Theil von ihnen besteht aus Auszügen von

Urkunden, die in dem seither verloren gegangenen ältesten Copiar

des St. Johannisklosters gestanden habe». Sie sind abgedruckt im !
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Urkundenbuche der Stadt Lübeck Th, II ^ 24, 28, 38, 556, 559,

578 und 838 und geben zu Beanstandungen keine Veranlassung,

Auch sind die in das OiploiniUuriuin I^ubiLsnss von Dreyer auf

genommenen Abschriften dreier Urkunden über den Verkauf des

Dorfes Krumbeck (Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. III 69—71)

und einer Urkunde, in der vom Rathe zu Lütjenburg der Verkauf

von fünf Mark Weichbildsrente genehmigt wird (Urkundenbuch der

Stadt Lübeck Th, II ^ 934), zweifelsohne Originaldokumenten

entlehnt, die seitdem verloren gegangen sind. Das Privilegium

vom 24. März 1252, durch das die Gräfin Margarethe von Flan

dern den Kaufleuten des deutschen Reiches, die Holland besuchten,

mehrere Freiheiten ertheilte, (Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th, I

180) wird Dreyer einer späteren Abschrift entnommen haben,

die bisher im Lübeckischen Archive nicht wieder aufgefunden ist.

Von allen übrigen Urkunden und Regesten, die auf die alleinigen

Angaben Dreyers Aufnahme in das Urkundenbuch gefunden haben,

läßt sich, wie i»i Nachstehenden näher dargethan werden soll, der

Beweis, daß sie von ihm gefälscht sind, mit voller Sicherheit

oder doch mit großer Wahrscheinlichkeit erbringen,

1212, Sept, 1, Lonvsnti« inter ^«annsm st Msolaurn

iratres 6s ?a6slus1i« 6« ssouritats vi^s publica« st 6estrnsn6o

sastro in plaZtr «risntali, c^u«,« I^ubssain snsstat, asÄitisar«.'

1219, Sept, 1 ^lotitia msmdräuässs «OnsuIuiQ 6s Usl-

inie« 6s ?ä6slucks, czui, insi6iärurn ?«tro 6s ^,lsn strustarurn

ill8irnulg,tri8, innooentiäiri prooaverät ssptiina inanu, uti libsr

justitiaruiri i'sc^uirsdat, (Urkundenbuch der Stadt Lübeck, Theil II

^6 5 und 6,)

Beide Angaben sind Dreyers ^pnai-atus juris nubliei I^ubi-

esllÄs entnommen. Bei der ersteren ist von ihm nachträglich ver

merkt worden, daß sie sich in insindrana irrsdivi I^udissllsis finden

die Eingangsworte der zweiten lassen auf die gleiche Quelle schließen.

Es hat ihni also nach seiner Angabe nicht eine ausgefertigte Urkunde,

sondern nur eine Niederschrift des Rothes vorgelegen. Aus dem

Anfange des dreizehnten Jahrhunderts herrührende Aufzeichnungen

Ztschr, d, B. f, L, W. VI, «. 34
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des Ruthes sind im Lübeckischen Archive nicht mehr vorhanden, und

es ist auch kaum anzunehmen, daß sich solche noch zu Dreyer»

Zeiten in ihm befunden haben und erst seitdem verloren gegangen

sind. Aus diesem Grunde haben bereits die Herausgeber des

Urkundenbuches der Stadt Lübeck beim Abdrucke jener Regesten

einen Zweifel über ihre Echtheit ausgesprochen. Dieser wird noch

verstärkt, wenn der Inhalt näher ins Auge gefaßt wird. In dem

ersten Regest hat Dreyer nicht angegeben, mit wem die Gebrüder

Padelügge den Vertrag über die Zerstörung eines die Sicherheit

der öffentlichen Landstraße bedrohenden Schlosses eingegangen sind.

Es kann dieses nur der Lübeckische Rath gewesen sein, da von ihm

die Aufzeichnung herrühren soll. Der Rath hatte aber, da im

Jahre 1212 Lübeck noch der dänischen Herrschaft unterstand, nur

innerhalb der Stadt und der zu ihr gehörenden Feldmark Rechte

auszuüben, und war sicherlich nicht befugt, auf eigene Hand außer

halb des Stadtgebietes kriegerische Unternehmungen zu beginnen

und zu ihrer Durchführung Verträge abzuschließen. Es wird dieses

vielmehr Sache des dänischen Vogtes gewesen sein. Dieser aber

wird, damit ein im dänischen Gebiete ansässiger Adliger ihm Folge

leistete, hierzu keines Vertrages, sondern nur einer Aufforderung

bedurft haben. Auch ist kaum anzunehmen, daß zu jener Zeit

Burgen in der Nähe der Stadt angelegt wurden, um von ihnen aus

den Verkehr auf den öffentlichen Straßen zu bedrohen.

Noch verdächtiger ist das zweite Regest, das sich auf ein gegen

Helmerich von Padelügge eingeleitetes Criminalverfahrcii bezieht

Die Ausübung der Strafgerichtsbarkeit stand damals noch dem

dänischen Vogt und nicht dem Rathe zu. Dieser hatte also auch

keine Veranlassung, über ein von dem ersteren ergangenes Urtheil

eine Aufzeichnung zu machen, zumal wenn sich der Spruch auf eine

Privatstreitigkeit bezog. Da Dreyer bei ihrer Erwähnung bemerkt

hat, sie liefere einen Beweis dafür, daß zu jener Zeit bereits eine

Niederschrift des Lübeckischen Rechts vorhanden gewesen sei, so ist

anzunehmen, daß er das Regest gefälscht hat, um einen Beweis für

das frühzeitige Vorhandensein eines Lübeckischen Rcchtsbuches zu
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schaffen, und dah er, um die Echtheit glaubhafter zu machen, auch

die erste sich gleichfalls auf Angehörige der Familie Padelügge

beziehende Niederschrift selbst verfaßt hat,

1238, August 26, Privileg des Königs Heinrichs III. von

England, durch das er Lübeck und den anderen deutschen Städten

Befreiung vom Strandrechte gewährt (Urkundenbuch der Stadt Lübeck

Theil I ^ 80), Die Urkunde ist von Dreyer in feinem „LpscimsQ

juris I^udieensis" benannten, 1761 veröffentlichten Buche über

das Strandrecht Seite 264 abgedruckt, Sie ist ausgestellt im zwei

undzwanzigsten Jahre der Regierung des Königs Heinrich und trägt

bei ihm am Schlüsse die Jahreszahl 1176, Sartorius hat bereits

in seiner urkundlichen Geschichte der deutschen Hanfe Seite 711

darauf hingewiesen, daß diese Jahreszahl fälschlich von Dreyer hin»

zugesetzt sei, da das Privilegium nicht, wie jener angenommen habe,

von König Heinrich II,, sondern nur von König Heinrich III, aus>

gestellt sein könne, daß es also in das Jahr 1238 zu verlegen

sei. Zugleich hat er bemerkt, es sei auffällig, daß der Kanzler

Albrecht von Bardewik es nicht in den 1298 von ihm angelegten

Copiarius aufgenommen habe, da er doch sonst alles, was Schiff

fahrt und Strandrecht angehe, sehr sorgfältig gesammelt habe.

Trotzdem zweifelt er nicht an seiner Echtheit, auch ist diese bisher

von Niemandem beanstandet worden; weshalb auch I)r. Höhlbaum

das Privileg in einem Regeste in das hansische Urkundenbuch Th, I

>ls 292 aufgenommen hat. Eine genaue Untersuchung dürfte aber

die Annahme einer Fälschung rechtfertigen. Wenn die von Dreyer

in dunklem und schwer verständlichem Latein abgefaßten Angaben

über die von ihm benutzte Urschrift richtig verstanden sind, so haben

ihm nicht nur eine Originalausfertigung, fondern auch eine in einen

Copiarius des Lübeckischen Archivs eingetragene Abschrift vorgelegen,

Er sagt nämlich: ^.n vota ills, sx«i6Ällt «MroKrio^) vanitatis,

Diese Bemerkung bezieht sich auf den Vorwurf, den Dreyer

gegen Rymer dahin erhebt, daß er viele unbedeutende Urkunden in

sein Werk aufgenommen und eine große Zahl wichtiger Dokumente

ausgelassen habe.

34«
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zudieabit Isotor rnsus, si saltirn »i'^unrsntä ckartaruin, o^uae

ourn zarn 6s8«rint«, «Kart«, Hinrioi II, sxtra acta pudlic«

R^insrianÄ vgZantur, Hsn3eätio«-I^uviosusiuin rnoinsnti Ära-

vissimi nrovousrs, unain stisim altsraino^us «Ki'uni sx ««dies

r«s«ribsre liosat, c^ueiu Kis oirnsliis rsksrturu Nusula« n«8tra^

oustodiunt ol^rtacssuin, «Isriorsm nunc miiü tactuin, sx o^uo

intsZruin sxigsrs potui ad ndein autkentioorurn, c^uil>u8 e«

MÄZis sunerbit tädulariuin nostruin, c^uo csrtius, inspsotis

trs,ctg,ti8^u« tot diplomatibus Oassaruin lisgumo^ns »u^usw

libus, nun« tsneo, vix 6ari in mundo insindrsrnas, c^ua«, 8ive

lurinain sxtsrnsin, 8ivs inäteriarn, in c^ua 8«rivtas sunt, 8ive

litterarurn 6uotu8, 8ivs si^iHa 8pects8, inäguinos noinpa vin-

«änt ckärtas RsAiä8 ^,n^1ioans8.

Alle Copiarien, die sich zu Dreyers Zeiten auf dem Lübecki

schen Archive befanden, sind noch jetzt dort vorhanden; in keinem

von ihnen findet sich aber eine Abschrift des englischen Privilegs,

Dreyer hat also in dieser Beziehung eine Unwahrheit behauptet.

Was sodann die Form, in der die Urkunde ausgefertigt ist,

und ihren Inhalt betrifft, so ist zuzugestehen, daß die beiden Ein-

gangssätze und die Datirung dem Gebrauche der englischen Kanzlei

zu Zeiten des Königs Heinrichs III, genau entsprechen. Daß Dreyer,

wenn er das Privilegium selbst verfaßte, sie in richtiger Fassung

in dasselbe einfügte, erklärt sich daraus, daß ihm eine Urkunde

König Heinrichs vom 20, März 1237 als hierfür zu benutzendes

Muster vorlag. Sehr auffällig ist es aber, daß der dritte Satz, in

dem der Grund angegeben wird, der den König zur Gewährung der

Vergünstigung veranlaßte, nickt mit den Worten „Loiatis" oder

„NovLritis" beginnt, wie solches zu jener Zeit bei der Ertheilung

von Privilegien fast ausnahmslos Seitens der englischen Kanzlei

zu geschehen pflegte. Der durch das Unterlassen dieses Gebrauchs

erregte Verdacht einer Fälschung steigert sich dadurch wohl zur

Gewißheit, daß am Schlüsse der Urkunde vor der Datirung eine

Angabe, wer ihre Richtigkeit bezeugen solle, fehlt. Eine solche wird

in keiner Privilegienertheilung des Königs Heinrich vermißt. Ward
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eine Urkunde von besonderer Wichtigkeit ausgestellt, wie das Pri

vileg vom 20. März 1237, durch das die Kaufleute aus Goth.

land von Erlegung des Zolles befreit wurden, so ward eine

größere Zahl von Zeugen aus dem Gefolge des Königs namhaft

gemacht und am Schlüsse bemerkt, daß die Ausfertigung durch den

Kanzler erfolgt sei; in allen anderen Fällen ward ausnahmslos

durch Einfügung der Worte „tssts ms ipso" der König als Zeuge

für die Richtigkeit aufgeführt. Dies ist Dreyer entgangen, und

daher hat er die Einschiebung jener Worte unterlassen. Ferner

wird die Urkunde dadurch verdächtig, daß in ihr die Stadt Lübeck

als Vertreterin der deutschen Kaufleiite aufgeführt wird, obgleich

ihr Handelsverkehr mit England damals erst im Entstehen begriffen

war und hinter demjenigen anderer deutscher Städte weit zurück

stand. Auch die Quelle, aus der Dreyer den wesentlichsten Theil

der von ihm veröffentlichten Urkunde entnommen hat, läßt sich

»achweisen. Diese ist das ihm nach seinem Wortlaute bekannt gewesene

allgemeine Privilegium König Heinrichs gegen das Strandrecht vom

Jahre 1236, wie solches die nachfolgende Gegenüberstellung deut

lich ergiebt,

Privileg von 1236. Dreyer.

c^nod , ^notissonnc^us eonti- volsntss stiam, nt, si euntiZs-

Zerit glicmimi unvem nerisli- rit uaves vsstras in nnrtibns

tari in notsstats nosträ — nostris neriolitari st ös tali

6s uavi t^Iitsr nsriclitats, ali- nnve nsrielitatä äli^ni« Komo

huis domo vivns evassrit st vivns evassrit st ad terram

a<Z tsrram vsnsrit, «mnia vonn vsnsrit, oinnia dong, et sivtalla

st eatällg. in navi illa eon- in illa navi eontsnta rsmäns-

tsnta rsmlm«a,nt st sint svrum, ant, o^nornm piins t'nsrnnt,

o^nornm nrin« kusrint, et eis nee sx so, km«d ^Vreeenm

von cisnsrcluntnr nomine disitnr, veri8 dominis sxtor-

^Vrseei. o^nsklntnr.

In der von Dreyer veröffentlichten Urkunde wird die Bestim

mung des Privilegs darüber, was zu geschehen habe, wenn die

gesammte Besatzung beim Schiffbruch ihr Leben eingebüßt haben
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sollte, vermißt. Daß eine solche Anordnung nothwendig sei, war

bei Abfassung des Privilegs von 1236 erkannt, und so würde sie

sicherlich nicht in einer Urkunde, bei deren Ausfertigung jenes

Privileg augenscheinlich als Vorlage benutzt wurde, fortgelassen sein,

wenn dieselbe ans der englischen Kanzlei hervorgegangen wäre.

Daß ein Fälscher solches unterließ, erklärt sich daraus, daß er den

Sachverhalt nicht richtig erfaßte und vermeiden mußte, durch zu

große Aehnlichkeit Verdacht zu erregen. Hiernach kann wohl nicht

daran gezweifelt werden, daß das den Lübeckern 1238 ertheilte

Privileg nicht von König Heinrich, sondern von Dreyer verfaßt ist.

Gefälscht hat er die Urkunde, nm durch ihre Anführung die

Gelegenheit zu erhalten, die Rechtsverhältnisse Englands und die

Handelsbeziehungen Lübecks zu jenem Lande in gelehrten Aus

führungen näher darzulegen.

1242, Juli 14, König Conrad IV, nimmt die Bürger Lübecks

in seinen und des Reichs Schlitz,

Beim Abdrucke dieser Urkunde im zweiten Bande des Urkuw

denbuchs der Stadt Lübeck 18 haben die Herausgeber bereits

angegeben, daß sich von ihr weder auf der Trese ein Original,

noch in sämmtlichen Copiarien des Archivs eine Abschrift findet,

und daß sie auch Dreyer in den von ihm angefertigten Registran

den nicht verzeichnet hat. Gleichzeitig haben sie daranf hingewiesen,

daß in Brower ^nnglsg ^rsvirsttsss II Seite 137 und Hontheims

Historia l'rsvirsnsis I Seite 152 eine Urkunde gleichen Inhalts

abgedruckt ist, in der König Conrad unter dem nämlichen

Tage die Bewohner der Stadt Trier in den Schutz des Reiches

nimmt. Die alleinigen Abweichungen zwischen dem Trierschen und

dem angeblich Lübeckischen Privilegium bestehen nur darin, daß in

Zeile 3 des Abdrucks im Lübeckischen Urkundenbuche statt ssrvicin,

wie es in der Trierschen Urkunde heißt, «Moia steht, und daß in

Zeile 8 das Wort nostrs eingeschoben ist.

Die beiden Werke, in denen die Triersche Urkunde abgedruckt

ist, befanden sich in der Drcyer'schen Büchersammlung und sind mit
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dieser in den Besitz der Lübeckischen Stadtbibliothek übergegangen.

Spuren, daß aus ihnen eine Abschrift genommen ist, sind nicht

vorhanden, und doch ist nicht daran zu zweifeln, daß Dreyer aus

einem von ihnen den Text für seine Urknude entlehnt hat. Wäre

das Privileg wirklich von König Conrad auch für Lübeck ausgestellt

rvorden, dann würde sicherlich Albert von Bardewik es seinem

Oipl0iug.t!U'ium, in das er alle von deutschen Kaisern und Königen

den Lübeckern ertheilte Urkunden und unter diesen auch die Urkunde

König Conrads vom 26. September 1247 (Urkundenbuch der Stadt

Lübeck Th, I .Xs 127) abschriftlich aufgenommen hat, einverleibt haben.

Auch würde Dreyer seiner in den 1768 erschienenen Nebenstunden

gedacht haben, als er dort in einem längeren Aufsatze (Seite 324 ff,),

den er zum Zeichen seiner Gelehrsamkeit mit einer Fülle von Citaten

und vielen Urkundenabdrücken versehen hat, das Verhältniß Lübecks

und anderer Städte zu König Conrad darlegte. Dieser Aufsatz

wird wohl die Veranlassung dazu gegegen haben, daß Dreyer, als

ihm später die von König Conrad den Trierern ertheilte Zusicherung

bekannt wurde, in unmittelbarer Anlehnung an sie ein von dem näm

lichen Könige der Stadt Lübeck gewährtes Privilegium fälschte, um

hierdurch einen Anhaltspunkt dafür zu gewinnen, daß Lübeck in dem

späteren Streite zwischen den Königen Conrad und Wilhelm

dem elfteren eine treue Anhänglichkeit bewahrte.

1247, ?acta oorivsutg, inter I^ud«««,ir>, HainbrirAurri et

LrnusviMin 6s insroidn.? I^nbsosrisiniri et HaillbnrASllÄurll

orriiri IN060 sslvis, si quallüo 6ux örunsviosirsis ip3arn

Lrun3viAÄiri bell« a6«riatur (Urkundenbuch der Stadt Lübeck

Th. II 20).

Diese Angabe will Dreyer, wie er in seinem ^pparatus ^juris

pndiioi I^ubiLsnsis bemerkt hat, aus der die Streitigkeiten zwischen

dem Herzog Heinrich Julius von Braunschweig und der Stadt

Braunschweig betreffenden Schrift Braunschweigische historische Händel

T. III entnommen haben. Sie ist aber in ihr, wie bereits die

Herausgeber des zweiten Bandes des Urkundenbuches der Stadt
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Lübeck hervorgehoben haben, nicht vorhanden. Es ist daher anzu

nehmen, daß Dreher, als er bei Gercken in seinem 1782 erschiene

nen codex Diplomat, Lraudsiibui-Z. VII 336 eine Urkunde fand,

in der vom Rathe der Stadt Braunschweig im Jahre 1247 den

Hamburgern für den Fall eines Krieges zwischen ihren beiderseitigen

Landesherren Schutz zugesagt ward, veranlaßt wurde, die Gewäh

rung einer gleichen Vergünstigung für Lübeck zu erfinden. Hierbei

hat er aber unbeachtet gelassen, daß Lübeck schon damals eine freie

Reichsstadt war, daß also für seine Bewohner der Fall, auf den

sich die den Hamburgern ertheilte Zusicherung bezog, nämlich ein

Krieg zwischen den beiderseitigen Landesherren, nicht eintreten konnte,

und daß die Stadt Braunschweig weder berechtigt war, noch auch

geneigt gewesen sein wird, Lübeck, wenn es von dem Braunschwei

gischen Landesherrn befehdet ward, Schirm und Schutz zuzusichern.

1251, August 15, Herzog Birger von Schweden gewährt den

nach Schweden kommenden Lübeckifchen Kaufleuten die nämlichen

Zollfreiheiten, welche die Schweden in Lübeck genießen, und außer

dem Befreiung vom Strandrechte,

Ein Abdruck dieses Privilegs findet sich in Dreyers Spscimsu

zriris publioi I^ubiesnsis Seite 106 und soll einem auf dem

Lübecker Archive aufbewahrten Originale entnommen sein. Bis vor

Kurzem wurde seine Echtheit nicht bezweifelt, zumal Sartorius in

seiner urkundlichen Geschichte der deutschen Hanse II Seite 5jZ

bemerkt hat, daß er den Abdruck mit der Urschrift verglichen und

hierbei in ihm einen Fehler entdeckt habe. Da die Urkunde schon

von Dreyers Zeit her im Registranden als vermißt aufgeführt

wird und auch jetzt im Archive nicht vorhanden ist, so muß bei

jener Angabe ein Jrrthum vorgefallen sein Dieser wird dadurch

entstanden sein, daß Sartorius beim Durchlesen des Abdrucks das

in ihm sich findende Wort eoi-riin als Druckfehler für cvram

erkannt, demgemäß verändert und später geglaubt hat, die von

ihm vorgenommene Verbesserung beruhe auf einem Vergleiche mit

der Urschrift.
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Beanstandet ist die Echtheit der Urkunde bisher nur von Gran-

dinson in seinein stnciisr i HäirseatisK Kvsuslc Iiistoris Heft 1

Seite 87 ff. Um ihre Fälschung darzuthuu, zeigt er in einer ver

gleichenden Zusammenstellung, daß der Wortlaut des Abdrucks fast

genau mit dem Dreyer bekannten, im Jahre 1261 von Herzog

Birger den Hamburgern ertheilten Privilegium übereinstimmt, und

daß sich in den geringen zwischen ihnen vorhandenen Abweichungen

ein grammatischer Fehler findet, der sich nur durch eine Flüchtigkeit

des Verfassers bei Umgestaltung des Originals erklären lasse.

Diesen Bedenken ist ein großes Gewicht nicht beizulegen, da in

alten Zeiten nicht selten auch in Originalurkunden grammatische

Fehler vorkommen, und da es gebräuchlich war, früher ausgestellte

Urkunden als Muster zu benutzen und sie mit Ausnahme der durch

den besonderen Fall bedingten Bestimmungen wörtlich zu wieder

holen,^) Eine Übereinstimmung im Wortlaute zweier Urkunden

läßt sich daher zum Erweise einer Fälschung nur dann benutzen,

wenn noch andere gewichtige Gründe für eine solche sprechen.

Dieses ist nun vorliegend der Fall. Nach dem Abdrucke und

nach einem von Dreyer in seinem ^pparatus juris pudlisi I^rrbi-

«susis aufgenommenen Vermerk soll die Urkunde am 15, Aug. 1251

ausgestellt sein. Daß diese Jahreszahl unrichtig ist, hat bereits

Dr. Höhlbaum im hanfischen Urkmidenbuche Th, 1 Seite 197 her

vorgehoben, indem er darauf hingewiesen hat, daß der als alleiniger

Zeuge aufgeführte I^nrsntius svissopns Hvsküisrisis erst am

25. Aug. 1255 die erzbischöfliche Würde empfangen hat. Er

nimmt daher an, daß Dreyer, den er noch für eine glaubwürdige

Persönlichkeit hielt, einen Lesefehler begangen hat, und verlegt des

halb die Ausstellung in das Jahr 1261 oder 1256, Solches ist

aber aus einem anderen Grunde nicht augänglich. Im Eingänge

der Urkunde wird bemerkt, daß zwei Lübeckische Rathsherren, Wil-

2) Ein Beispiel hierfür liesern die der Stadt Lübeck von dem

Bischöfe von Nipeu am 15, Nov. 1298 und vom Erzbischofe von Lund

am 25. Jan. 1299 ertheilten Befreiungen vom Strandrecht. Urkim»

denbuch der Strdt Lübeck Theil 1 >.>« 687 und 691.
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helmus Albus und Fridericus Bardewik als Gesandte zum Herzog

Virger gekommen seien und von ihm eine Gewährung der Privile

gien erbeten hätten. Von Wilhelmus Albus bemerkt Dreyer, dah

er sich in der alten Rathslinie nicht finde, daß aber Melle seinen

Namen in die von ihm herausgegebene Rathslinie eingetragen habe.

Elfteres ist nur in bedingter Weise richtig, Wilhelmus Albus, der

in der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts zu den angesehen

sten Lübeckischen Rathsherren gehörte, ward auch nach seinem Bater

Wilhelmus Bartholdi und nach seiner Mutter Wilhelmus Walburgis

genannt, und ist unter der letzteren Bezeichnung in der alten Raths

linie aufgeführt, Er wird im Jahre 1259, in dem er zuletzt

erwähnt wird, gestorben sein. Bei seinem Tode befand er sich in

einem hohen Lebensalter, da er bereits 1224 als Rathsherr mit

einer Gesandschaft an den Fürsten Writzlaw von Rügen betraut

war und 1226 beim Kaiser Friedrich II, das Zugeständniß der

Reichsfreiheit erwirkte. Er kann daher weder 1261, weil er nicht

mehr lebte, noch 1256, weil er damals schon hoch betagt war, eine

Gesandschaftsreise nach Schweden unternommen Habens

Vor allem spricht aber für eine Fälschung der Urkunde, daß

in dem vom Kanzler Albert von Bardewik angelegten Privilegien

buch, in das die im Lübeckischen Nrkundenbuch Th, 1 170 abge

druckte Urkunde des Herzogs Birger aufgenommen ist, eine Abschrift

der Dreyerschen Urkunde, die für die Rechte der Stadt von dem

nämlichen Werthe war, vermißt wird, und daß sie auch bis auf

Drehers Zeiten in keinem anderen Diplomatarium des Archivs

verzeichnet ist.

1252, März 9. ^.Ibsi-tns spisoopns I^nde«ell8i8 g.6 I^i-

Köchin ci« z)raestÄU<1a, sibi bong, vuluntät« st, kmxili« «oritin

^.Idsrturn Laxonias (Urkundenbuch der Stadt Lübeck

Theil II ^? 23).

Aus der Erwähnung dieser Urknnde im ^.prM-atus ^rrris publioi

I^udiosrisis hat Dreyer Veranlassung genommen, in einer mit vielen

gelehrten Citaten versehenen Ausführung die Ansprüche näher dar
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zulegen, die zu jener Zeit vom Herzog Albrecht von Sachsen erhoben

wurden. Aus ihr ergiebt sich, daß ihm die Urkunde vom Juni

1252 bekannt war, in der Erzbischof Albrecht von Lifland als

damaliger Verweser des Bisthums Lübeck gemeinsam mit den Bischöfen

Rudolf von Schwerin und Friedrich von Ratzeburg die Versamm

lung der Reichsfürsten am Hofe des Königs ersuchte, von letzterem

die Widerrufung des Befehls zu erwirken, durch den er ihre Bis-

thümer dem Herzoge von Sachsen unterworfen hatte. Da ein könig

licher Befehl vorlag, so war die Stadt Lübeck nicht in der Lage,

gegen Maßregeln, die sich auf ihn gründeten, Schutz zu gewähren;

auch waren die Verhältnisse, in denen die Bischöfe zu der Stadt

standen, zu keiner Zeit derartige, daß sie sich veranlaßt fühlen

konnten, sie um ihren Beistand anzugehen. Es ist daher anzuneh

men, daß Dreyer dies Regest erfunden hat, um durch sein Anführen

eine Gelegenheit zu erhalten, seine Gelehrsamkeit von Neuem zu

bekunden.

1262, Xälsnä, ^ovsmdr, Oompositi« intsr Zoannsm

oorrntein Hobstins st I^nKsoarn. Loltnsäsl. (Urkundenbuch der

Stadt Lübeck Th. II 35).

Diese in den ^ppnratus snris pnblioi I^di«snsi8 aufge

nommene Angabe, für die nicht vermerkt ist, woher sie stammt, wird

Dreyer beim Lesen eines älteren Schriftstellers niedergeschrieben

haben. Hieraus erklärt es sich denn auch, weshalb Dreyer es unter

lassen hat, den Gegenstand, auf den sich die Vorlage bezogen hat,

näher anzugeben.

1278, Dec. 19. Rn6oIpKu8 I. Imperator l^ubscam st

UlnIKusinuni ^Ibsrto Näroinoni Uisnsvsi l'Kui'inAias I^an6.

Ai'ävio «ppiAuornrs iuteiictit, I^ubsos irrtslltiousm Lassaiis

Zsprseatnr cnm sKsotu (Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th, II

Seite 51). Tiefe Angabe im ^.pvsratns juris pnblioi I^rrdi-

«M8i8, für die eine Quelle nicht verzeichnet ist, wird von Dreyer,

wie bereits die Herausgeber des zweiten Theiles des Urkunden
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buches angenommen haben, niedergeschrieben sein, als er bei einer

Durchsicht der in 6u6siiri8 sM«AS vnrioruir, cliplornaturri

abgedruckten Urkunden Kenntniß davon erhielt, daß Kaiser Rudolph I,

im Jahre 1278 die Stadt Mühlhausen an Markgraf Albert von

Meißen verpfändet habe. Beim Lesen wird er sich daran erinnert

haben, daß bereits früher eine Urkunde veröffentlicht worden, nach

der Lübeck gleichzeitig mit einer anderen Reichsstadt von König

Rudolph verpfändet ward. Hätte er seine Notizen nachgesehen, so

würde er gefunden haben, daß er aus Oslsls Loi-iptorsZ rsi-uru

boiearuin die Angabe vermerkt hatte, Lübeck sei im Jahre

1292 gemeinsam mit Goslar an den Markgrafen Otto von Bran

denburg verpfändet. Da er solches unterließ, so wird er angenom

men haben, die andere Reichsstadt, die mit Lübeck das nämliche

Geschick theilte, sei Mühlhausen gewesen.

1252, März 25. Cardinal Hugo beauftragt die Bischöfe von

Schwerin und Havelberg, die Stadt Lübeck aufzufordern, dem König

Wilhelm Gehorsam zu leisten.

Beim Abdruck dieser Urkunde im Urkundenbuche der Stadt

Lübeck Th. I ^ 182 ist von dessen Herausgebern darauf hinge

wiesen worden, daß sie von Dreyer in seinen Nebenstunden Seite 323

in so abweichender Fassung veröffentlicht sei, daß entweder Dreyer der

grenzenlosesten Willkür anzuklagen, oder anzunehmen sei, es habe

ihm eine andere Urschrift vorgelegen, die jetzt im Lübeckischen Archive

nicht mehr vorhanden sei.

Die Abweichungen zwischen dem Abdrucke im Urkundenbuche

und in Dreyers Nebenstunden sind die folgenden. In Zeile 2 des

Abdrucks im Urkundenbuche fehlt bei Dreyer vor Hugo das

Wort iratsr, dagegen hat er hinter rriissi'ätion« 6ivina und noch

einmal hinter sarxzts Ladins das Wort spiscopus, Zeile 6 hinter

LOlliirinätus fehlt bei Dreyer st, Zeile 9 statt intsOclsrs hat

Dreyer attsuäsrs. Zeile 10, die Worte <^rii voosiri Kabsut, in

sIsLtious precliets, slsotioui r>«n «ollsellssraiit supra6iOw sind

bei Dreyer verändert in: v««s sua «Isctioriis io prsäiotarri
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sleetieirsru rion eousenssruut. Zeile 12 fehlen bei Dreyer die

Worte ubi et. Zeile 13 hat Dreyer statt sotedieti die Worte

diets 6is, auch fehlen die Worte 6s vrsdieto rege ksetsm. Zeile

14 liest man statt scl esrrtelsrn s« si6sm bei Dreyer et siclsin

esutelsiri et. Zeile 16 steht an Stelle des richtigen vessint bei

Dreyer das falsche vossrrrrt, statt ciiet« re^i: 6amin« re^i, Zeile

17 statt vstervitsti krstsrllitsti , Zeile 18 statt ?sutse«stsn

?entse«8tss, Zeile 21 finden sich an Stelle von sierrt per

Utters« szrisclsm rsZis patentes vobis et ipsis vdterit neri plsiis

trdss, sä «innis ^jurs irnperii reeivisrit s« sidsiri tsirrc^nsiri

rsZi 6s preroissis rssv«ll6esiit et irltsir6sut bei Dreyer die Worte

siorrt in littsris sznsdein rsZis vs.tsntibi.is eontinstur, s6 omriis

zrrrs imverii rseivisut se eiösm tsiric^vrsiri rs^i äsmisss rsspon-

dssut, Zeile 23 steht statt ex tun« bei Dreyer ex Kille. Bei

ihm fehlen Zeile 24 die Worte sueteritsts nostrs, Zeile 25 irr es

und der gesammte Schluß, beginnend mit dem Worte (lsnuneisiites.

Endlich ist in Zeile 24 das Wort exkibssntrn- bei Dreyer in

exkibssnt verändert.

Da die in dem Dreyerfchen Abdrucke sich sindenden Abweichun

gen die Fassung nicht verbessern sondern verschlechtern, auch mehr

fach sich nur dadurch erklären lassen, daß der Abschreiber bei seiner

Arbeit flüchtig verfahren ist, so erscheint die Annahme berechtigt,

daß beiden Abdrücken die nämliche Urschrift zu Grunde gelegen

hat, und daß an der Verschiedenheit, die unter ihnen besteht, Dreyer

allein die Schuld trägt,

1287, Aug, 19, Hs^riillus s6 okneislss st osstsllsnrnn

^.sloss cls rnsrestoribus l'slltolliois eenti's HvrsseunHus inzuriss

derenZsirdis (Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. II >E 65),

Bei Erwähnung dieser Urkunde im ^opsistus zuris pudliei

I^vrbiesrisis hat Dreyer nicht angegeben, wo sie aufbewahrt wird

oder woher er seine Angabe entnommen hat. Es ist daher mit den

Herausgebern des Urkundenbuches anzunehmen, daß die im ersten Theile

jenes Werkes unter 517 abgedruckte Urkunde, in der Herzog
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Hakon gleichfalls am 19. August allen deutschen Kaufleuten in

seinem Gebiete Schutz zusichert, Dreyer zu der Behauptung ver-

leitet hat, daß vom Herzog gleichzeitig ein die Ausführung jenes

Privilegs sichernder Befehl an seine Beamten erlassen sei. Bemer

kenswerth ist, daß Dreyer, als er im LpsoiinsQ ^ris Mblici

I^biesQsis Seite 88 das vom Herzog Hakon ausgestellte Privileg

aufführte, die seinen Beamten ertheilte Instruktion nicht erwähnt hat

1287, Sept. 1. Oorllosäsratiu I^ubsoas cum 6orllillis

Ns(zK1srllzurAic;i3 pi'iQ«ipiizu8Hns VensZoinra 6s «osrcendis

<tis. Ludsoas (Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 2 66).

Zur Aufrechthaltung des Landfriedens schlössen im Juni 1L83

Herzog Johann von Sachsen und mehrere pommersche und mecklen

burgische Fürsten mit Lübeck und einer größeren Zahl von Ostfee

städten ein Schutz- und Trutzbündniß, dessen Dauer auf zehn Jahre

bestimmt ward. Von den wendischen Fürsten ward es durch eine

Vereinbarung im Mai 1287 Mecklenburgisches Urkundenbuch Bd. 3

1095) bis auf ihr Lebensende erstreckt. In der hierüber auf

genommenen Urkunde werden die Seestädte nicht erwähnt. Solches

wird für unnöthig erachtet sein, weil der mit ihnen abgeschlossene

Vertrag erst nach sechs Jahren sein Ende erreichte, und weil feine

weitere Erstreckung so sehr im Interesse der Städte lag, daß es

ihrer Zustimmung hierzu nicht bedurfte. Es ist daher nicht anzu

nehmen, daß 1287, wenige Monate nach jener fürstlichen Verein

barung, noch dazu, wie Dreyer angiebt, in Lübeck, ein neues Bündniß

wegen Aufrechthaltung des Landfriedens, an dem sich auch Lübeck

betheiligte, abgeschlossen worden ist. Wäre solches geschehen, dann

würde sich sicherlich in irgend einem Archive ein Exemplar der aus

gefertigten Urkunde erhalten haben. Da solches nicht der Fall ist,

so darf behauptet werden, daß lediglich die nachfolgende sich wohl

auf den Vertrag vom Jahre 1283 beziehende Angabe des Chro

nisten Detmar zum Jahre 1288: „In der tiid hadden de Wendeschen

Heren und ere stede alle bi der see lank mit den van Lubeke eneu
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landvrede belovet, en deine anderen truweliken tv helpene, so vor en

defrovere wurde bcgrepen, den scholde men henghen lik eneme deve"

Dreyer bei Anfertigung seines ^ppai-atus zui-is vublici l^ubiosugis

zu der wissentlich falschen Angabe verleitet hat, es befinde sich im

Lübeckischen Archive eine Urkunde über einen zu Lübeck am 1. Sept

1287 abgeschlossenen Landfrieden, Hütte ihm eine solche vorgelegen,

so würde er sich sicherlich nicht damit begnügt haben, in dem von

ihm gefertigten Regest lediglich eine Uebersetzung der Detmarschen

Angabe zu bieten,

1289, (^slli (16, October), Oc>uf«e6srat,i« äomirwruin

^le«KIsnburAsii8irirn, l^ndsoas, Umnourgi, Vismärias <zt I^Q»

vaanQ« R.ibs, ^Aristo ?stri liib« ortrsäouis l^ubecas susvsusi,

pr«sd«nibus isosptacula iu (iuoatu ^uaövis^us subsi6ilr pars,-

vsrat (Lübeckisches Urkundenbuch Th, II ^° 71),

Das obige Regest will Dreyer, wie er in seinem ^ppäintu«

juris vubli« I^ubiosusis angiebt, einer Urkunde entnommen haben,

die er im Lübeckischen Archive eingesehen hat. In diesem ist aber zur

Zeit eine solche nicht vorhanden, auch findet sich, wie die betreffen

den Urkundenbücher nachweisen, weder in einem Mecklenburgischen,

noch im Hamburger oder Lüneburger Archive von ihr eine Aus

fertigung. Ueber die Ereignisse, auf die sie sich bezieht, erhalten

wir durch die Detmarsche Chronik nähere Aufschlüsse. In ihr heißt

es zum Jahre 1288- „In deine sulven jare do wart in funte

Johannis decollationis daghe vanghen en des hertoghen man van

Sassen; de ward dor sines rodendes willen hanghen. Daraf wart

grot orloghe. Des mannes vrund toghen den hertoghen Alberte

van Sassen, eren Herren, dar an; de was sines broder kindere Vor

münder«; unde wart en hetlik orloghe," Des weiteren berichtet der

Chronist zum Jahre 1290. „In deine sulven jare do qucmen de

Wendeschen Herren unde de stede mit Velen groten rossen verconver-

turet, also du en fedc was, unde mit vele Volkes to hclpe den van

Lubeke, Dar toghen ze ut mit den borgheren in bat land der her
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toghen van Sassen zc. In der tiid was Herman Ribe, en weldich

rittere, hovetman des orloghes, wente hertoghe Albert de was do velc

bi deme Romeschen koninghe Rodolve, des dochter he hadde. Des

vorstunt de Ribe in norden der Elve de lant der junghen hertoghen

von Sassen als en vormundere."

Werden nur diese beiden Nachrichten in Betracht gezogen, so

scheint es der Sachlage zu entsprechen, daß Lübeck mit den Mecklen

burgischen Fürsten und den am Verkehr dnrch Lauenburg betheiligten

Städten im October 1289 ein Bündniß gegen den Herzog Albrecht

von Sachsen abgeschlossen hat. Das im Jahre 1283 auf zehn Jahre

eingegangene Landfriedensbündniß bestand damals allerdings noch zu

Recht. Da es aber vornehmlich gegen die Markgrafen von Branden

burg gerichtet war, und sich an ihm außer den mecklenburgischen

Städten nur Lübeck, nicht aber auch Hamburg und Lüneburg bethei

ligt hatten, so kann, um auch diese Städte für ein gemeinsames

Vorgehen zu gewinnen, der Abschluß eines neuen speciell gegen

Herzog Albrecht gerichteten Bündnisses für nöthig erachtet sein.

Es hat sich aber im Ratzeburger Archive eine Urkunde

erhalten, aus der sich ergiebt, daß die Streitigkeiten der Städte

mit Herzog Albrecht anders verlaufen sind, als bisher nach den

kurzen Angaben der Detmarschen Chronik angenommen ward. In

ihr bekundet Erzbischof Gieselbert von Bremen nm 12, Juli 1289,

daß er einem Landfrieden sich angeschlossen habe, den am

Johannistage jenes Jahres Herzog Albrecht von Sachsen, die

Geschworenen Holsteins und die Städte Lübeck und Hamburg

unter Beitritt des Fürsten Johann von Mecklenburg und des

Grafen Nicolaus von Schwerin eingegangen waren. Wird dieses

Bündniß, dessen Detmar nicht gedenkt, in den von ihm erstat

teten Bericht eingeschaltet, so ist anzunehmen, daß die von ihm

erwähnten Streitigkeiten sich in nachfolgender Weise gestaltet habe«!

Als die Lübecker im Jahre 1288 einen in Lauenburg ansässigen

adligen Straßenräuber gefangen genommen und hatten aufhängen

lassen, vereinigten sich feine Genossen zu einem Rachezuge gegen

Lübeck, Herzog Albrecht von Sachsen leistete ihnen hierbei als
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Vormund des minderjährigen Landesfürsten Hülfe und Beistand,

Diese Streitigkeiten wurden zu Ende jenes Jahres oder im Beginn

des darauf folgenden durch einen Vergleich beendigt, der zugleich

dazu führte, daß sich Herzog Albrecht mit den benachbarten Meck

lenburgischen Fürsten, den holsteinischen Geschworenen und den

Städten Lübeck und Hamburg zu einem gemeinsamen Landfrieden

vereinigte. Dies Bündniß ward zu Johannis 1289 abgeschlossen

und hatte zur Folge, daß, so lange Herzog Albrecht sich im Nor

den aufhielt, dort Ruhe und Frieden herrschte. Erst als er sich an

den Hof des Kaisers begab, und die Leitung der Vormundschaft

über die Lauenburgischen Fürsten auf den Ritter Hermann Ribe über

gegangen war, ward von diesem im Jahre 1290 der Streit erneuert.

An ihm hat sich ersichtlich Herzog Albrecht nicht betheiligt! auch

erscheint es ausgeschlossen, daß er unmittelbar, nachdem er den

Landfrieden abgeschlossen hatte, Friedensbrechern und Straßenräubern

einen gesicherten Aufenthalt in Lauenburg gewährt hat. Es war

daher im Oktober 1289 keine Veranlassung vorhanden, gegen Herzog

Albrecht als Schirmer und Schützer von Unruhstiftern ein Bündniß

abzuschließen.

Hiernach darf wohl mit Sicherheit angenommen werden, daß

auch in diesem Falle Dreyer lediglich durch die Angaben in der

Chronik des Detmar veranlaßt wurde, das Regest über ein im

October 1289 abgeschlossenes Bündniß zu fälschen,

1299, Dec, 6, Insti'urllsntriiri svnclicatris «Zatuiri H«r>ri«c>

Vrsäelarit,, notari« civitatis, in proosssu Romas «ontra dsruni

I^dsosrissiri iustitusrido sUrkundenbuch der Stadt Lübeck II 109),

Dreyer hat in seinem ^pparstus juris pridlioi I^ubiesrisis

dem von ihm angefertigten Regest die Bemerkung hinzugefügt, die

Urkunde verdiene eine besondere Beachtung, weil in ihr vier Raths

herren, nämlich Elmicus de Kil, Wilhelmus van der Brügge,

Gherardus de olden Lubecke und Alexander de Serpen, genannt

würden, die in der Rathslime nicht vorkämen, und weil an ihr die

Siegel sämmtlicher Rathsherren hingen, und diese mit den ander-

Ztschr, 0, B, f, L, B, VI. 8, gg
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weitig ihnen beigelegten nicht immer übereinstimmten. Wäre diese

Angabe richtig, so würde der Verlust jener Urkunde sehr zu bedauern

sein, da aus jener Zeit kein anderes Dokument bekannt ist, dessen

Echtheit die sämmtlichen Mitglieder des Rothes durch Beifügung

ihrer Siegel bekräftigt haben. Es läßt sich aber mit voller Sicher

heit nachweisen, daß Dreyer eine solche Urkunde im Lübeckischen

Archive nicht eingesehen, vielmehr alle feine Angaben erfunden hat.

Am 9, August 1301 bestellten der Rath und die Gemeinde

der Stadt Lübeck in ihrer Appellationssache gegen den Bischof Burchard

den Magister Johann Felix zu ihrem Prokurator bei der päpstlichen

Curie, Bon der ihm ertheilten Vollmacht wird im Archive eine

im Urkundenbuch Th, II 1023 abgedruckte Abschrift aufbewahrt.

In ihr sind die Namen der als Aussteller genannten Rathsherren

vielfach in sehr verunstalteter Form aufgeführt. Dies läßt fich

nur dadurch erklären, daß dem Abschreiber die Lübeckischen Persön

lichkeiten unbekannt waren. Eine große Zahl der Fehler, die jener

Abschreiber begangen hat, findet sich auch in der Liste der Rathsherren,

die nach Dreyers Angabe die Vollmacht für Hinrich Vreoelant aus

gestellt haben sollen. Es heißen Bernhardus de Cusfelde bei Abschreiber)

Cussolde, bei D(reyer) Cusolde; Albertus de Hattorpe bei A. Haccorpe,

bei D. Haccope; Henricus de Wittenburg bei A. Videburg, bei D.

Videburt; Alwinus Grope bei A. Pluinus Grope, bei D. Flavinus

Grope. Den Namen des Rathsherrn Johannes de Uelsen hat der

Abschreiber verunstaltet in Johannes Vhuen. Da Dreyer mit

diesem Namen nichts anzufangen wußte, so hat er ihn durch

Johannes Todonis ersetzt. Die Reihenfolge, in der die Raths

herren in der Vollmacht für Johannes Felix aufgeführt sind, stimmt

genau mit derjenigen überein, in der sie von Dreyer verzeichnet

sind, nur sind von ihm die im Eingang erwähnten vier Rathsherren an

beliebigen Stellen eingeschoben worden. Von den Personen, die im

Jahre 1299 dem Rathe angehörten, fehlen bei Dreyer Hinricus

Steneko, Marquardus Hildemarus, Godeco de Cremon und Hinricus

Rode, die sämmtlich im Jahre 1300 gestorben sind. Dagegen sind

von ihm die erst 1301 zu Rathsherren erwählten Johannes de
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Güstrow, Meinricns de Lapide, Tidericus de Alen und Alwinus

Grope aufgenommen worden. Hiernach kann es keinem Zweifel

unterliegen, daß die für den Magister Johann Felix ausgestellte

Urkunde die Grundlage für die Dreyersche Fälschung gebildet hat.

Nach den obigen Ausführungen dürfte für eine größere Zahl

der auf die alleinige Autorität Dreher s in das Lübeckische Urkunden-

buch aufgenommenen Urkunden und Regesten der Beweis erbracht

sein, daß sie von ihm gefälscht sind. Hierdurch gewinnen die gegen

die Echtheit der anderen Urkunden vorgebrachten Bedenken, wenn

gleich sie für sich allein betrachtet zu einer vollen Ueberführuug

vielleicht nicht für genügend zu erachten find, erheblich an Bedeu

tung, Berstärkt und wohl zur Gewißheit erhoben werden sie noch

durch den folgenden Umstand, Fast alle in ihrer Echtheit bean

standeten Dokumente sollen nach Dreyers Angaben dem Lübeckischen

Archive angehören. War dieses der Fall, so werden sie, wie alle

andern älteren Urkunden, auf der Trefe aufbewahrt gewesen sein.

Zu dieser hatten nach Dreyers Abtreten nur die Sekretaire des

Ruthes Zutritt, Keiner von ihnen hat bis zu der Zeit, als sich

eine Zahl Lübeckischer Gelehrten zur Herausgabe eines Urkunden-

buches vereinigte, sich mit historischen Studien beschäftigt und wird

Einsicht in den' seiner Obhut anvertrauten Urkundenschatz genommen

haben. Sind daher auf der Trefe aufbewahrte Dokumente von dort

fortgenommen worden, so kann dieses nur durch Dreher geschehen

sein, Ist ihm auch solches zuzutrauen, so ist doch nicht anzunehmen,

daß er von den vielen tausend sich dort befindenden Urkunden

nur solche sich aneignete, die vor ihm Niemand kannte, und die

zugleich durch ihren Inhalt zu Zweifeln an ihrer Echtheit Ver

anlassung gaben. Es bleibt daher nur die Annahme übrig, daß er

sie gefälscht hat.

35°
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XII

Ereignisse und Zustände in Lübeck

zu Ende des vorigen und zu Anfang des gegenwärtige»

Jahrhunderts.

Von Staatsarchivar Dr. Wehr mann.

(Die hier mitgetheilte Arbeit ist in der ersten Versamm

lung, welche die Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger

Thätigkeit am 10. Nov, 1891 in dem von ihr neu erworbenen und

ausgebauten Hause hielt, vorgetragen. Dabei wurden folgende

einleitenden Worte gesprochen: Es gereicht mir zu hoher Ehre,

daß es mir vergönnt ist, in diesem neuen und schönen Saale

den ersten Vortrag zu halten. Ohne Zweifel sind die verehrten

Anwesenden sämmtlich nicht in der gewöhnlichen, sondern in

erhöhter und erregter Stimmung hierher gekommen. Für den

Vortrag entsteht daraus die Aufgabe, die Stimmung zu fesseln,

ihr Richtung und Inhalt zu geben, Und das wird, wie ich

glaube, am leichtesten gelingen, wenn wir uns mit Gegenständen

beschäftigen, welche uns zwar nicht persönlich betreffen, aber

doch uns persönlich nahe berühren, also mit vaterstädtischen und

vaterländischen, und dabei in nicht allzuweit entlegene Zeit

zurückgehen, so daß noch jetzt bekannte und geachtete Namen

uns entgegentreten,)

Am 20. April 1792 erklärte der König von Frankreich Ludwig XVI.

auf Verlangen des Nationalconvents Oesterreich den Krieg. Der

Kaiser war am 1. März gestorben, eine Neuwahl noch nicht vor

genommen, sie geschah am 5. Juli. Aber in Ungarn und Böhmen

war der Sohn des verstorbenen Kaisers durch Erbrecht Nachfolger.
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Dem König von Ungarn und Böhmen wurde daher der Krieg

erklärt und begann sogleich, von Seiten Frankreichs mit einem

Angriff auf die Niederlande, das heutige Belgien, die damals zu

Oesterreich gehörten, von Seiten Oesterreichs und des mit ihm ver

bundenen Preußens mit dem erfolglosen Feldzug in der Champagne,

den Göthe beschrieben hat. Ein Kriegszustand gegen Deutschland

bestand längst, ohne jemals angekündigt zu sein. Viele Deutsche

Fürsten hatten im Elsaß, auch in Lothringen noch zum Theil ansehn

liche Besitzungen, welche sie verwalteten und aus welchen sie Ein-

künfte bezogen. Darauf wurde in Frankreich keine Rücksicht genom

men. Seit dem 4. August 1789 wurden alle in der Revolution

getroffenen nenen Einrichtungen und erlassenen Gesetze auf das ganze

Land angewandt ohne Beachtung der für einzelne Theile bestehen

den, zum Theil auf SpezialVerträgen beruhenden rechtlichen Ver

hältnisse. Man vertrieb die Deutschen Beamten und nahm die

Einkünfte in Französische Kassen, Zahlreiche Beschwerden über

derartige Gewaltthätigkeiten mit Bitten um Schutz kamen an den

Reichstag. Die Französische Rücksichtslosigkeit ging noch weiter,

achtete auch die Landesgrenzen nicht. Der General Custine besetzte

am 30. September Speier und Worms, am 21. October Mainz,

am 23. Frankfurt a. M. Letztere Stadt wurde am 12. December

von Preußen und Hessen nach heftigen Kämpfen zurückerobert.

Der Kaiser forderte durch ein Rescript vom 7. September den

Reichstag auf, Maßregeln zum Schutze des Deutschen Reichs zu

treffen. Ein solches Rescript kam in Gemäßheit der Geschäftsord

nung nach Verlauf von sechs Wochen zur Berathung. So viel

Zeit war erforderlich, damit die verschiedenen Gesandtschaften

Instruction einholen könnten. Eine zufällige Krankheit des Präsidial

gesandten verlängerte diesmal den Zeitraum noch. Am 22. Novbr,

faßte der Reichstag den Beschluß, daß ein Heer von 120 090 Mann

aufgestellt werden sollte. Das war aber reichsverfassungsmäßig, wie

jeder Beschluß des Reichstags, nur ein allerunterthiinigstes Gut

achten, das erst durch die allergnädigste Genehmigung des Kaisers

zum Gesetz wurde. Diese erfolgte am 19. December, und es
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ergingen dann, wie die Geschäftsordnung weiter vorschrieb, vom

Kaiser Aufträge an die s, g, kreisausschreibenden Fürsten der zehn

Kreise, in welche Deutschland getheilt war, dafür zu sorgen, daß

die einzelnen Stände ihre Pflichten erfüllten, Lübeck gehörte zum

Niedersächfischen Kreise ; kreisausschreibende Fürsten waren der Kur

fürst von Brandenburg, zugleich König von Preußen, und der Herzog

von Braunschweig und Lüneburg. Ein von ihnen ausgegangenes,

vom 3, Januar 1793 datirtes Schreiben kam am 13, Februar hier

an und forderte die schleunige Stellung des Lübeckifchen Contingents,

bestehend aus 21 Mann zu Pferde und 177 Mann zu Fuß,

Einige Tage später erschien, obwohl der Deutsche Reichstag eine

Kriegserklärung noch nicht erlassen hatte, in Hamburg der Befehl

des Kaifers, den dort residirenden Französischen Geschäftsträger

beim Niedersächsischen Kreise, Lehoc, sofort auszuweisen. Er

entfernte sich, als er es erfuhr, freiwillig, um der Stadt eine

Verlegenheit zu ersparen. So ging eine Handlung, die man in

Frankreich als eine direct feindselige ansah, von den Hansestädten

aus. Die Folge war, daß der Nationalconvent alsbald, am

4, März, ein Embargo auf alle in Frankreich befindlichen Hansea»

tischen Schiffe legen ließ. Aber das war für Frankreich selbst nach'

theiliger, als für die Hansestädte, Es bedurfte sowohl der Zufuhr

als der Ausfuhr, Die Handelsstände in Bordeaux, Marseille und

Nantes widersprachen lebhaft, der Senat von Hamburg reichte

eine Rechtfertigungsfchrift ein. So wurde denn das Embargo

schon am 29. März wieder aufgehoben, freilich bald von neuem

verfügt und dauerte dann längere Zeit.

Für Lübeck war es eine Unmöglichkeit, sein Contingent in

Wirklichkeit zu stellen, Militairpflichtigkeit gab es nicht, freiwillig

ließen ein Paar Hundert Leute sich für eine kleine Republik damals

nicht werben. Der Kaiserliche Resident in Hamburg, Herr von

Binder, vermittelte daher mit dem Obergeneral des Kaiserlichen

^) Eine Kriegserklärung von Seiten des Reichs ist überall nicht

erfolgt; der Reichstag beschloß an, 22, Marz 1793, daß der Krieg

als Reichskrieg anzusehen sei.
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Heeres, dem Herzog Friedrich Josias von Sachsen-Coburg, einen

Vertrag, nach welchem dieser es übernahm, gegen eine Entschädi

gung von 300 Gulden für jeden Reuter und 100 Gulden für jeden

Fußsoldaten, im Ganzen also 24000 Gulden/) die Truppen zu

stellen (etwa 50 000 Reichsgeld), Der Kaiserliche Resident

erhielt als Erkenntlichkeit für seine Bemühungen 200 Ducaten.

Der Vertrag wurde am 11. Mai 1793 auf ein Jahr, vom I.März

an gerechnet, geschlossen, weil man annahm, daß der Friede dann

wiederhergestellt sein würde. Das war aber ein Jrrthum, der Krieg

dauerte fort, und der Kaiser verlangte nun, daß jeder einzelne Staat

sein Contingent selbst stellen sollte. Unter vielen Schwierigkeiten

gelang es endlich, mit dem vom Kaiser neu ernannten Oberfeld

herrn, dem Herzog Albert von Sachsen-Teschen, am 11, December

1794, wieder auf ein Jahr vom 1. März an gerechnet, einen Ver

trag zu schließen, der zwar übrigens dem früheren gleich war, jedoch

eine erheblich größere Geldzahlung erforderte, nämlich 57 600 Gul

den. Noch vor dem Ablauf des Vertrages, dem 1. März 1795,

legte der Herzog den Oberbefehl nieder und war daher nicht in

der Lage, den Vertrag zu verlängern. Der Vorschlag, den er

machte, die von ihm geworbenen Truppen beizubehalten und die

Führung derselben dem Grafen Bussy, einem Französischen Emi

granten, zu übertragen, fand nicht die Billigung des Senats, und

es kam, da andere Versuche fehl schlugen, überhaupt nicht wieder

zn einem Vertrage. Der Kaiser, der übrigens fortwährend drängte,

gab sich endlich damit zufrieden unter der Bedingung, daß die ver

einbarte s, g, Reluitionssumme, d, h, die Geldzahlung statt der

wirklichen Soldatenstellung, an ihn und seine Kriegskasse bezahlt

werde. Neben dieser Kaiserlichen Kriegskasse gab es aber, wie neben

dem Kaiserlichen Heere ein Reichsheer, auch eine Reichsoperations

kasse, in welche ebenfalls nach den Beschlüssen des Reichstags Bei

träge eingezahlt werden mußten, Sie hatten von Alters her den

2) In gleicher Weise bezahlte damals Hamburg für 60 Mann

Kavallerie und 360 Mann Infanterie 54 000 Gulden,
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Namen Römermonate, weil sie ursprünglich Leistungen für die

Römerzüge der Kaiser waren. Der einfache Ansatz war nicht bedeu

tend, für Lübeck damals 280 Gulden, aber der Reichstag bewilligte

den dreißigfachen, fünfzigfachen, einmal sogar den hundertfachen

Betrag. Von vielen Staaten wurde er unregelmäßig oder gar

nicht bezahlt, Lübeck blieb ihn nicht schuldig. Es sind für

Römermonate, so lange der Krieg dauerte, jährlich ungefähr

20 000 »A, einmal nahe an 40 000 ausgegeben.

Der Krieg wurde mit Mißgeschick, zum Theil auch wohl mit

Ungeschick geführt. Wenigstens fehlte es an Einheit in der Ober

leitung und an der Energie und Begeisterung, welche damals die

Stärke des Gegners ausmachte, 1870 die Stärke Deutschlands aus

gemacht und zum Siege geführt hat. Preußen zog sich zuerst

zurück. Es sagte sich von dem Bündniß mit Oesterreich und von

seinen Reichspflichten los und schloß am 5, April 1795 zu Basel

Frieden mit der Französischen Republik. Nur Erschöpfung oder

Rathlosigkeit konnte das Motiv sein, denn es war ein schimpflicher

Friede, da der König gestattete, daß die Franzosen seine am linken

Rheinufer gelegenen Landestheile in Besitz behielten. Zwar zunächst

nur vorläufig, bis ein allgemeiner Friede mit dem Deutschen Reiche

darüber endgültig entscheiden würde, aber es war mit Sicherheit

vorauszusehen, daß die endgültige Entscheidung die vorläufige bestä

tigen würde. Auf den Friedensschluß folgte alsbald noch ein

Zusatzvertrag ^«Qvslltion ääditiouslls) und später, am 5, August

1796, ein geheimer Vertrag (convention Zecr^te), Dieser letztere

enthielt auch eventuelle Stipulationen, Der König von Preußen

versprach, sich nicht zu widersetzen, falls das Deutsche Reich die

Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich genehmigen sollte.

Ferner versprach der König, die Städte Lübeck, Bremen und Ham

burg bei ihrer Integrität und gegenwärtigen Unabhängigkeit zu

erhalten. So lagen damals die Verhältnisse, die Existenz vieler

kleiner Staaten war bedroht, auch die Hansestädte hegten lebhafte

Besorgnisse, obwohl sie beruhigende Zusicherungen auch vom Deut

schen Kaiser und von Rußland erhielten, Gefahr war entschieden
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vorhanden. Das Versprechen des Königs von Preußen erwies sich

nach einigen Jahren einmal als werthvoll für die Städte, War

er dadurch gehindert, sie unter seine Herrschaft zu bringen, so hatte

er um so dringenderes Interesse, zu verhüten, daß sie in den Besitz

einer anderen Macht kamen. Das gereichte ihnen im Jahre 1801

zum Nutzen, Am 4, April dieses Jahres, in aller Frühe, kam der

Dänische Oberst von der Wisch zu dem Bürgermeister Bünekau

und zeigte ihm an, er habe Befehl von dem Prinzen Carl von

Hessen, Oberbefehlshaber der Dänischen Truppen, dem versammelten

Senate einen Auftrag persönlich zu überbringen. Noch niemals

hatte ein Gesandter solche Forderung gestellt, man übergab die

Aufträge entweder schriftlich, oder verhandelte mit Deputirten des

Senats mündlich. Der Wunsch wurde jedoch in Betracht der drin

genden Umstände gewährt, und der Oberst verlas dann ein Manifest

des Prinzen Carl von Hessen, des Inhalts, daß der König vvn

Dänemark in Folge des Verfahrens Englands sich genöthigt finde,

den Englischen Handel auf der Elbe zu hindern und folglich die

Stadt Hamburg, zugleich aber auch Lübeck, militairisch zu besetzen,

Gegenvorstellungen, welche durch die sofort abgesandten Senatoren

Rodde und Tesdorpf bei dem Prinzen, der sich in Oldesloe befand,

eingelegt wurden, blieben erfolglos. Am nächsten Tage, es war der

erste Ostertag, rückten 2500 Mann Dänischer Truppen ein, Man

mußte sie aufnehmen und in den Häusern der Bürger einquartieren.

Aber der Senat säumte uicht, von dem Vorgang sowohl bei dem

Kaiser als bei dem Könige von Preußen beschwerende Anzeige zu

machen. Ernste Vorstellungen des Letzteren hatten die Folge, daß

die Dänen am 23. Mai, es war der Pfingstabend, wieder abzogen,

Hamburg war während derselben Zeit mit 12 000 Mann besetzt.

Der erwähnte Zusatzvertrag zu dem Baseler Friedensschluß

hatte ohne Zweifel den Zweck, dem schimpflichen Frieden einen

glänzenden äußeren Anschein zu geben, auch wirkte dabei wohl die

Absicht mit, eine Armee auf fremde Kosten zn unterhalten. In

dem Friedensvertrag war allen Reichsständen der Beitritt vorbehal

ten, in dem Zusatzvertrag erklärte der König von Preußen, daß er,
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um das ganze nördliche Deutschland gegen feindliche Einfälle zu

schützen und in ungestörtem Frieden zu unterhalten, eine Armee als

Demarkationslinie aufstellen wolle. Die Französische Republik

genehmigte dies und versprach, sie nicht zu überschreiten. Sie

begann im Westen an der Südgrenze von Ostfriesland, ging dann

bedeutend weiter nach Süden hinunter, am rechten Mainufer ent

lang, dann an der Nordgrenze von Sachsen, das treu zu Oesterreich

hielt, bis nach Schlesien. Eine Armee von 42 000 Mann war

dazu bestimmt, Preußen stellte 25 000, Hannover 15 000, Braun-

schweig 2000. Nun schien es aber angemessen, daß diejenigen

Staaten, zu deren Sicherheit die Linie aufgestellt war, also alle

Stände des Niedersächsischen, einige des Westphälischen und einige

des Fränkischen Kreises, einen Beitrag zu ihrer Unterhaltung her

gaben. Der König von Preußen berief einen Convent nach Hil

desheim, um die Leistungen im Einzelnen festzusetzen. Der Ansatz

für die Reichsmatrikel bildete dabei die natürliche Grundlage, Aber

es gelang den beiden von Lübeck hingesandten Männern, dem Syn-

dicus Wilcken und dem Senator Rodde, aller Bemühungen und

aller Proteste ungeachtet nicht, den für die Römermonate bestehen

den Ansatz zur Anerkennung zu bringen. Man ging vielmehr auf

frühere Zeiten zurück, in denen der Ansatz höher gewesen war.

Und so hat Lübeck, obwohl es von der Demarkationslinie weder direct

noch indirect jemals einen Nutzen gehabt hat, doch dafür bezahlen müssen

1796 . , , . 180 000

1797 , , . . 230 000 .

1798 . , . . 270 000 -

1799 . . . . «0 000 -

1800 . . . . 90000

1801 . , . . 120 000 -

1802 , . . . 285 000 -

1804 . . . . 186 375 -

in Summa 1 421 375 oder nach einer

anderen Berechnung gar 1544 692 12 fl.
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Dazu kamen außer den schon genannten Zahlungen an die

Reichsoperationskasse noch die an die Kaiserliche Kriegskasse,

1795 . , , . 150 669

1796 . . . . 21670 -

1797 . . , , 48143 -

1798 . , , , 113 346 -

1799 . , , , 44 737 -

1800 . . . . 90 594 -

1801 , , . .' 40 299 -

in Summa 509 458

Die Verschiedenheit der Summe in den einzelnen Jahren hat

ihren Grund darin, daß es immer schwieriger wurde, baarcs Geld

herbeizuschaffen, und man daher mehrfach erst dann zahlte, wenn

man gedrängt wurde.

Wenden wir uns zu einer andern Angelegenheit,

Die Französische Regierung benutzte ihren Einfluß auf minder

mächtige Staaten gern dazu, unter der Form von Anleihen oder im

anderer Weise Geld von ihnen zu erpressen, da sie bei den bestän

digen Kriegsrüstungen gegen England sich stets in Geldverlegen

heit befand. Das erfuhr zunächst die Batavische Republik (das

heutige Holland), die 1795 ein Frenndschaftsbündniß mit ihr

abschloß, Sie verpflichtete sich dabei, für hundert Millionen Gul

den, gleich zweihundert Millionen Francs, vierprozentige Schuld

scheine auszugeben, die theils in einem der nächsten acht Jahre,

theils nach dem Frieden zahlbar waren. Der Termin der Zahl

barkeit war auf jedem einzelnen Scheine angegeben, Sie wurden

sämmtlich unter dem Namen i-s?«i-iptic>n« Lüwves der Französi

schen Regierung zur Verfügung gestellt und dienten dieser als

Mittel, um andere Anleihen zu machen, 1796 verhandelte Ham

burg, damals für sich allein, mit Frankreich, weil es eine Anerken

nung des 1716 mit den Hansestädten abgeschlossenen Vertrags für

nothwendig hielt. Es erreichte seinen Zweck, mußte aber zugleich

fünf Millionen der Batavischen Rescriptionen nehmen und dafür

zehn Millionen Francs geben. Obgleich die in den nächsten Jahren
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zahlbaren Scheine damals noch leicht verkäuflich waren und in

leidlichem Cours standen, war das Geschäft doch mit einem Verlust

von mehr als einer Million Mark Banco für Hamburg verbunden.

Den Schweizerischen Staaten Bern, Solothurn, Basel, den Deut

schen Württemberg und Baden wurden ebenfalls Rescriptionen auf

gedrungen, auch die Hänsestädte kamen an die Reihe, Gegen Ende

des Jahres 1797 ließ der damalige Minister der auswärtigen An

gelegenheiten, Talleyrand, den Hanseatischen Agenten in Paris, Dr.

Schlüter, einen gebornen Hamburger, zu sich rufen und verlangte

von den Städten eine Anleihe von 18 Millionen Francs, 7 von

Bremen, 7 von Hamburg, 4 von Lübeck, und zwar in kürzester

Frist und unter vollständiger Geheimhaltung, Schlüter sah sich

genöthigt, durch einen eigens zu diesem Zwecke abgesandten Kurier

den Städten die Mittheilung zu machen. Der Kurier kam am

2, Januar 17W Abends nach Bremen, am 4. nach Hamburg, hier

her gar nicht, sondern nur am 7. die Nachricht durch Meldung

.sowohl aus Bremen als aus Hamburg. Sie erregte Bestürzung

in allen drei Städten, am meisten vielleicht in Lübeck. Durch die

gewaltigen, in der That übermäßigen Leistungen für die Demarka

tionslinie und für das Reich waren die Kräfte völlig erschöpft.

Zweimal war schon eine außerordentliche Vermögenssteuer erhoben

worden. Woher sollte man noch Millionen nehmen? Auch die

von Talleyrand hinzugefügten Bedingungen waren unerfüllbar.

Die Senate mußten erst jeder für sich, dann mit einander berathen,

dann mit den Bürgerschaften verhandeln, das konnte bei so wichti

ger Sache nicht schnell geschehen. Geheimhaltung war schon von

Schlüter selbst dadurch unmöglich gemacht, daß er den Kurier der

Sicherheit wegen mit einem Schwedischen Passe hatte reisen und

an die Schwedische Gesandtschaft in Hamburg adressiren lassen.

Sogleich entstanden dort Gerüchte über Verhandlungen der Städte

mit Frankreich und kamen auch bald auf die rechte Spur. Schlüter

ließ auf seinen ersten ganz kurzen, offenbar in Aufregung und Eile

geschriebenen, Brief andere Briefe folgen, in denen er aussprach,

daß die Französische Regierung von ihrer Forderung nicht ablassen
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werde, und den Städten rieth, sie zu befriedigen. Einmal äußerte

er, wenn man ihm vier Millionen anvertrauen wolle, über deren

Verwendung er freilich niemals Rechenschaft würde ablegen können,

so würde es wahrscheinlich möglich sein, die geforderte Summe

erheblich zu vermindern, gewiß, längere Zahlungsfristen zu erreichen.

Allein man ging darauf nicht ein. Die Senate kamen einmüthig

zu dem Entschlüsse, die Forderung ganz abzulehnen und gänzliche

Nnvermögenheit als Grund anzugeben, Andere ebenfalls wesentlich

in Betracht kommende Gründe, daß solche Anleihe eine Verletzung

der Neutralität sein würde, auf deren genaue Beobachtung die

Städte großen Werth zu legen Grund hatten, daß sie das Miß

fallen anderer Mächte, namentlich Englands, erregen müßte, daß sie

ähnliche Anforderungen, insbesondere von Seiten des Kaisers, her

vorrufen könnte, ließen sich der Französischen Regierung gegenüber

nicht aussprechen, waren aber vorhanden. Die Hamburger Kauf

mannschaft war besorgt, daß die Ablehnung ihr große Verluste

bereiten könne, Sie brachte daher unter sich eine Million Francs

zusammen und war bereit, sie hinzugeben, wenn damit Nachthcilc

von den Hansestädten abgewandt werden könnten. Der Senat von

Hamburg konnte nicht umhin, davon dem I)r. Schlüter Kenntniß

zu geben und ihm zu empfehlen, daß er versuche, damit auszureichen,

wobei er seine eigne Ansicht aufrecht erhielt. Aber das Aner

bieten wurde in Paris nicht angenommen,

Als die Antworten der Städte eingegangen waren, wurde

Schlüter wiederum eines Morgens, es war am 5. Februar, zu

Talleyrand berufen, der ihm erklärte, die Hansestädte seien Feinde

der Republik, sie beherbergten und beschützten die Emigranten, sie

trieben ihren Handel mit England söälläaleuseirieut, sie führten

unter ihrer neutralen Flagge heimlich Englische Waaren in Frank

reich ein, sie gestatteten Englische Werbungen, sie duldeten Unter

nehmungen, die gegen die Revolution gerichtet feien, folglich müsse

er Paris in vierundzwanzig Stunden, Frankreich in acht Tagen

verlassen, ein Embargo auf alle hanseatischen Schiffe in Frankreich

sei bereits angeordnet, Als Schlüter nach dem Schreck, den eine
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so unerwartete Mittheilung erregen mußte, seine Fassung wieder

gewonnen hatte, schrieb er an Talleyrand, rechtfertigte die Städte

gegen die ihnen gemachten Vorwürfe und fügte hinzu, die Städte

würden ohne Zweifel, um ihre Ergebenheit gegen die Französische

Republik zu beweisen, bereit sein, für zehn bis zwölf Millionen Bata-

vische Rescriptionen zu nehmen, wenn dagegen die Französische

Regierung ihnen die Fortdauer ihrer politischen Unabhängigkeil

zusichern, ihnen in einem abzuschließenden Handelsvertrage die Rechte

der meistbegünstigten Nationen einräumen, sie überhaupt in ihren

Schutz nehmen und weitere Anforderungen nicht an sie stellen wolle;

er sei bereit, einen derartigen Vertrag abzufassen und zu unter

schreiben und durch einen abermals abzusendenden Kurier an die

Städte zur Genehmigung zu schicken, bis zur Rückkehr des Kuriers

müßten dann die angedroheten Maßregeln verschoben werden, Talley

rand, dem an Geld mehr lag, als an der Ausführung von Maß

regeln, die dem Lande keinen Nutzen brachten, war einverstanden,

forderte nur abermals Schnelligkeit, in drei Tagen könnten die

Städte einen Entschluß fassen. Der Kurier ging ab. Hamburg

fügte sich nun sogleich, der Senat aber wünschte, sich mit den beiden

andern Städten zu verständigen, und bat sie, da Hamburg in der

Mitte liege, Abgeordnete dahin zu senden. Der Senat von Lübeck

entsprach dem Wunsche und sandte den Syndicus Wilcken nebst dem

Senator Plessing dahin. Am 17. Februar fand eine Besprechung

statt, die erfolglos blieb, weil am Tage vorher der Hamburger

Senat den Beschluß schon gefaßt hatte, der Französischen Regierung

vier Millionen anzubieten und nur den Wunsch hinzuzufügen, daß

die weitere Verhandlung nicht durch Schlüter geschehen möge, mit

dessen Verfahren man im höchsten Grade unzufrieden mar, sondern

durch den Französischen Gesandten in Hamburg, Reinhard, eine»

hochgeachteten Mann, Württemberger von Geburt, der überdies durch

Verheirathung mit einer Hamburgerin Schwager des dortigen Syn

dicus Sieveking geworden war. Da der Senat von Lübeck sich im

entgegengesetzten Sinne seinerseits schon entschieden hatte, war eine

Verständigung unmöglich, Bremen hatte dieselbe Ansicht wie Lübeck
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und sandte Niemand nach Hamburg, Der Beschluß des Lübecker

Senats fand die beantragte Zustimmung der Bürgerschaft,

In Paris wurde das Anerbieten Hamburgs sogleich angenom

men, nur von einer andern Vermittelung als durch Schlüter wollte

man Nichts wissen, und der Senat mußte sich fügen, auch noch eine

weitere Million zu sogenannten Nebenausgaben verwenden, Bremen

sandte eine lange Auseinandersetzung zur Motivirung und Recht

fertigung seiner Weigerung ein, Lübeck gab seine Erklärung, wie

bisher, nur durch Schlüter ab. Dieser empfing dann am

4. April von Talleyrand folgenden Brief:

Nousisur,

?ar Hustens riretsxts Hus vous eksreliie? «. justitisi' les

<Zsux 8«Q8,tK 6s Lrsrnen et 6« I^uliseK, il «st evident, czu'ils

ve eKsreKsOt K trainsr en leuAusur urie opsiation c^ui

6ev«,it etre tsririinse 6spuis trois in«i8, I^g Repulilic^us

kränsg,i8S, ^lonsieur, ns seuKrirn pas plus Isurs 6släis c^us

leuis rekus, Oest la 6erniers loi, c^ue je von« i-appsile les

voloutes positives 6n Dirsetoirs Lxseutik st s« vous 6eeltti'e

iei, c^us les 6sux Kenst« rspon6r«ut K Isui's eotteito^eu« des

snites 6s leur ec>n6uits. I^a vills Dii-eetoi'iale 6s I^ubeelc,

ris 6evait eile pas vrouver 1a prsinieis tnut, 4s prix quelle

attaeks K l'assoeiation <^ui «suis psut ässurei' l'existeuce

politio^us 6«s villss ^.llseäti^nes, Lutiu t«ut «sei 6«it tinii-,

il »'est, pg.8 ull seul instsrit K psi6rs,

liseevs^, Nousisur, I'^ssuranee 6s ras, sonsideratiori,

«, ^alls^ränZ,

Schlüter sandte diesen Brief ohne weitere Bemerkungen zur

Kenntnißnahme ein. Der Senat von Bremen änderte nun eben

falls seine Ansicht sogleich. Er hatte auch seinerseits einen drin

genden Wunsch, der mit Hülfe Frankreichs leicht in Erfüllung

gehen konnte, nämlich die Abschaffung des von dem Herzog von

Oldenburg bei Elsfleth an der Weser erhobenen lästigen Zolls,

Der Senator Gröning wurde daher nach Paris geschickt, um den

Wunsch vorzutragen und eine Million Francs als Anleihe anzu
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bieten, wobei e^ ermächtigt war, noch einige hunderttausend Francs

nebenher auszugeben. Die Summe wurde als hinlänglich ange

nommen, Talleyrand war zufrieden.

Der Senat von Lübeck, für sich geneigt, bei der Ablehnung

zu beharren, wünschte sehr, sich in Uebereinstimmung mit der Bür

gerschaft zu befinden. Er ließ durch den Senator Tesdorpf den

Aelterleuten der bürgerlichen Collegien das ganze Sachverhältniß

ausführlich mündlich darstellen und forderte die Bürgerschaft auf,

darnach ihre Anficht auszusprechen. Von den zwölf Collegien

erklärten sich neun für fortgesetzte Ablehnung aller Forderungen,

drei — die Kaufleute, Novgorodfahrer und Bergenfahrer — waren

der Anficht, daß man Frankreich befriedigen müsse. Der Senat

schloß sich der Majorität an und ließ das Schreiben Talleyrands

vorläufig ohne Erwiederung, Aber auf die Dauer konnte der

Standpunkt nicht behauptet werden.

Gleichzeitig nämlich war, nachdem Oesterreich für sich am

17, October 1797 mit Frankreich den Frieden zu Campo Formio

geschlossen hatte, in Rastadt eine Conferenz zusammengetreten, um

auch mit dem Deutschen Reiche Frieden zu Stande zu bringen.

Zu diesem Zwecke sandte der Reichstag Unterhändler, und es stand

jedem einzelnen Reichsstand frei, sich durch besondere Abgeordnete

zu betheiligen. Von dieser Befugniß machten die Hansestädte

Gebrauch, Lübeck sandte den Senator Rodde, Bremen den Senator

Gröning, Hamburg den Syndicus Doormann, Sie hatten damals

weitgehende Pläne, Sie wünschten nämlich, Neutralität für alle

Zukunft auch bei Reichskriegen zu erwerben, und wollten ver

tragsmäßig gesichert fein, daß ihre Schiffe überall frei fahren

könnten, auch nach dem Grundsatz „frei Schiff frei Gut" feindliches

Gut mit Ausschluß von Kriegscontrebande führen; Trave, Weser

und Elbe sollten für immer für neutrale Flüsse erklärt werden,

die drei Städte niemals von fremden Truppen besetzt werden

dürfen. Aussichtslos waren diese Pläne, die mit Eifer betrieben

wurden und über welche auch schon mit Frankreich verhandelt mar,

keineswegs. Zwar Preußen war ihnen entgegen. Es machte den
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Städten den doppelten Vorwurf, daß sie nur für stch sorgten, nicht

für den Seehandel im Allgemeinen, und daß sie die Einmischung

Frankreichs in Deutsche Angelegenheiten beförderten. Der letztere

Vorwurf war begründet, der erstere nicht, denn es war für die

Städte unmöglich, sich um Preußische oder Mecklenburgische Städte

zu kümmern, Oesterreich dagegen verkannte nicht, daß die Pläne

allerdings manche Vortheile für ganz Deutschland haben müßten,

und war ihnen geneigt, auch Rußland begünstigte sie, auch Frank-

reich, das damals in allen Dingen eine entscheidende Stimme hatte.

Nun aber erfuhr Senator Rodde in Rastadt und berichtete nach

Lübeck, daß die Französischen Gesandten wohl beauftragt waren,

für die politische Selbständigkeit Hamburgs und Bremens einzu

treten, für Lübeck aber hatten sie den gleichen Auftrag nicht.

Dasselbe meldete Schlüter aus Paris, Talleyrand hatte ihm am

30, April geschrieben: „Lübeck zögert in seltsamer Weise (M-6s

Lti-aiiMrrisut), Will es denn namentlich ausgenommen sein, wenn

Frankreich in Rastadt die Hansestädte in seinen Schutz nimmt?"

Auch die Senate der beiden andern Städte baten, sich nicht von

ihnen zu trennen, da Das die Auflösung des Hansabundes zur

Folge haben könne. Es lag also auf der Hand, daß auch Lübeck

sich fügen mußte. Der Senat theilte dies der Bürgerschaft im

Allgemeinen mit, ohne näher in die Einzelheiten einzugehen, und

schlug zugleich vor, die ganze weitere Behandlung der Angelegen

heit der seit 1793 bestehenden, aus Senatoren und Mitgliedern der

Bürgerschaft zusammengesetzten Geheimdeputation zu übertragen,

damit sie ihres politischen Characters möglichst entkleidet werde und

mehr als ein kaufmännisches Geschäft erscheine. Die Bürgerschaft

war einverstanden, und das Verfahren erwies sich so,,leich als zweck

mäßig. Fast gleichzeitig nämlich traf auch eine Note des Englischen

Gesandten in Hamburg ein, in welcher bemerkt wurde, daß eine

pekuniäre Unterstützung Frankreichs von dem Könige von England

sehr ungern gesehen werde. Darauf konnte der Senat nun ant

worten, daß es sich um ein kaufmännisches Geschäft handle, an

welchem er keinen Antheil habe,

Jtschr, d, B, f. L. G, VI, s, 36
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Die Geheimdeputation bestand ursprünglich ans fünf Mitglie

dern: P. H. Tesdorpf, C. G. Müller, I, Holm, I. Christoph

Coht/) Pet, Meno Hinr. Stresow, Es wurden noch sieben hinzu

gewählt: Chr. v, Brokes, H, A, Lohen, I, I. von Duhn, D. F,

Lehmann, Joh, Heinr. Spiller, B. I. Pinck uud I, C. Holm,

Alles was diese Commisfion im Einvernehmen mit dem Senat

beschließen würde, versprach die Bürgerschaft zu genehmigen.

Nach dem Vorgange von Bremen glaubte und hoffte man,

es werde genügen, wenn man der Französischen Regierung eine

halbe Million Francs anbiete und Schlüter dabei 150 000 Francs

als Nebenausgaben zur Verfügung stelle. Aber Talleyrand wollte

das Anerbieten kaum anhören, er nannte es lächerlich ^iäieul«)

und wollte weniger als eine Million nicht annehmen. Monate

vergingen noch init Correspondenzen. Schließlich aber, im October,

wurde die Schlüter gegebene Vollmacht auf eine Million und auf

300 000 Francs zu Nebenausgaben erweitert. Dabei wurde ihm

bemerkt, daß er von jeden 100 000 Francs, die er sparen könne,

den zehnten Theil für sich behalten möge. Letzteres mies Schlüter

zurück. Er schrieb an Senator Rodde: „Vorläufig kann ich nicht

mehr, als Ihnen die heiligste Versicherung geben, daß in eben

dem Verhältniß, in welchem Sie zutrauensvoll das Interesse Lübecks

in meine Hände übergeben, ich für dasselbe treulich und redlich

wachen werde. Wenn Sie noch eines andern Motivs, um mich zu

größerem Eifer für Lübecks Bestes zu reizen, zu bedürfen glauben,

so erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, daß Sie Sich in einem

Jrrthum befinden, und daß Ihr vaterstädtischer Eifer Sie vielleicht

in Ihren Anerbietungen an mich zu weit geführt hat, Erwarten

Sie ruhig das vollbrachte Werk, und wenn dann Lübeck mir Merk

male seiner Zufriedenheit geben, wenn es den beiden anderen

Städten, Bremen und Hamburg, für welche doch gewiß beträchtliche

Ersparungen gemacht worden find, das Muster der Großmuth und

2) Damals Besitzer des Hauses, welches nun Eigenthum der

Gesellschaft geworden ist. Er wurde 1802 in den Senat gewählt

und starb 1821.
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Freigebigkeit geben, wenn es überdies als Directorialstadt seinen

Einfluß zu endlicher besserer Bestimmung meiner Lage verwenden

will, dann werde ich, ich weiß es, Belohnungen annehmen können,

weil sie dann nicht sowohl Belohnungen oder Bezahlungen, sondern

vielmehr schmeichelhafte Ehrenzeichen sein werden," Wirklich gelang

es ihm, durch Darstellung der Unvermögenheit Lübecks Talleyrand

mit 800000 Francs zufriedenzustellen. In der schriftlichen Ein

gabe an ihn, der mündliche Unterredungen vorangegangen waren,

sagte er, der Senat habe seiner ganzen Anhänglichkeit (atta«1isrllSllt)

an die Französische Republik, seines ganzen Einflusses auf die bür

gerlichen Kollegien, seines ganzen Verlangens (äesir), dem Direkto

rium willfährig zu sein und dessen Wohlwollen zu verdienen, bedurft,

um auch nur dieses Anerbieten zu machen, 500 000 Francs sollten

sogleich bezahlt werden, 300000 nach drei Monaten. Ob momen

tane große Geldverlegenheit und die Möglichkeit, eine halbe Million

sofort zu erhalten, oder der Einfluß der Nebenausgaben, deren Ver

wendung ein Geheimniß Schlüters geblieben zu sein scheint, wenig

stens aus den Acten nicht erhellt, das Directorium zur Annahme

der gebotenen Summe bewogen hat, muß dahin gestellt bleiben,

Talleyrand gab nun dafür die schriftliche Erklärung mit dem Auf

trag, sie dem Senate zuzustellen, daß die Französische Regierung

ihn in ihren besonderen Schutz nehme, daß sie ihm in einem abzu

schließenden Handelsvertrage die Rechte der meistbegünstigten Natio

nen zugestehen werde, daß sie ihrem Bevollmächtigten in Rastadt

den Auftrag ertheilt habe, die Politische Existenz der Stadt zu

erhalten, daß sie keine weitere Forderungen an ihn stellen, der

Senat Unabhängigkeit nach außen und nach innen haben und alle

Vortheile genießen werde, die aus dem Wohlwollen der Französi

schen Republik und der. Unterstützung ihrer Regierung hervorgehen.

Die Erklärung ist am 22. November ausgestellt. An Geld, d. h,

an Batavischen Rescriptionen, gab Talleyrand 400 000 Gulden,

sämmtlich in nach dem Frieden zahlbaren Scheinen, Diese Papiere

waren inzwischen noch weiter gesunken und erbrachten bei dem

Verkauf in Antwerpen und Amsterdam 195 969 mA 6 fl, die
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800 000 Francs dagegen berechneten sich auf 759 061 6 ß,

mit Inbegriff der gewiß nicht unbedeutenden Kosten für Courtage

und zweimalige Umrechnung der Münze. Zur Deckung der Summe

wurden 400 000 aus dem Vermögen der Sklavenkasse genommen,

das sich in zweckloser Weise vermehrte; der Rest mußte durch

Anleihen herbeigeschafft werden, die nur zum geringeren Theile in

Lübeck gemacht werden konnten, zum größeren im Hamburg gemacht

werden mußten. Mehrere Hamburger Häuser, insbesondere Martin

Jenisch, gaben Geld gegen Obligationen der hiesigen Stadtkasse

(Kassenbriefe). Da aber diese immer zu drei Prozent ausgestellt

wurden, mußte durch Nebenverträge eine Zuschlagszinse, in der

Regel ein Prozent, in einzelnen Fällen mehr, zugesichert werden.

In allen Geldgeschäften erwies sich der Senator Matthaeus Rodde

nützlich und dienstbereit. Er hatte weithin Geschäftsverbindungen

und unbegrenzten Credit.

Ohne Belohnung ist Schlüter uach Beendigung der Angelegen

heit nicht geblieben. Man schenkte ihm 30 000 Francs, die er mit

Dank annahm, Talleyrand erhielt später, als die Verhandlungen der

Reichsdeputation in Regensburg beendigt waren, ein Geschenk, und

das geschah in folgender Weise. Der in Paris anwesende Senator

Gröning aus Bremen ging zu ihm, sagte, die Städte wollten ihm gern

einen Beweis ihrer Dankbarkeit geben, und bat um den Namen seines

Juweliers, damit er mit diesem über ein passendes Geschenk Rück>

spräche nehmen könne. Talleyrand erwiederte, er besitze schon so

viele Silbersachen, daß er gar keinen Raum mehr dafür habe, und

so viele Kostbarkeiten, daß er keine Freude mehr daran habe. Er

wurde also gebeten, eine gewisse Summe, 50 000 Francs, in baareni

Gelde anzunehmen. Dazu war er wohl bereit, erklärte aber, er

könne unmöglich für sich allein ein Geschenk annehmen, der Russische

Gesandte, Graf Markow, habe ebensoviel Interesse und Thätigkeit

für die Städte bewiesen. Auf den Hinweis war Senator Gröning

vorbereitet und konnte erwiedern, daß er in dieser Beziehung mit

Auftrag versehen sei. Er ging also zu dem Grafen Markow

und hatte mit diesem genau dasselbe Gespräch mit genau dem>
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selben Erfolge, Auch er hatte die Güte, auf Bitte der Städte

50 000 Francs anzunehmend)

Wenn solche Geschenke gemacht werden sollten, bedurfte es

immer einer vorgängigen Verhandlung unter den Städten, in

welchem Verhältniß eine jede beitragen solle. In einzelnen Fällen

war es angemessen, daß sie zu gleichen Theilen beitrugen; mehren-

theils aber kam in Betracht, daß Lübeck über geringere Mittel

gebot, aber auch geringeres Interesse an der Sache hatte, und dann

mar das Beitragsverhältniß bald wie 3, 2, 1, nämlich Sechstel,

bald wie 7, 4, 1, nämlich Zwölftel, Begreiflicherweise konnten

solche Verhandlungen unter Umständen Schwierigkeiten haben. Das

war der Fall bei einem Geschenke, welches im Jahre 180« dem Franzö

sischen General Bourrienne gemacht wurden. Er war der Nachfolger

Reinhards als Gesandter Frankreichs in Hamburg. Nachdem man

ihm mehrfach bezeugt hatte, daß die Städte Gesinnungen der höchsten

Verehrung gegen ihn hegten, sprach er selbst aus, er möchte einmal

einen praktischen Beweis solcher Gesinnungen sehen. Und als man

dann weiter einging, um zu erfahren, was ihm angenehm sein

würde, forderte er einfach 300 000 Francs, Die Höhe der Forde

rung war eine unangenehme Ueberraschung, und die Senate wurden

einig, ihm zunächst 200 000 Francs zu geben und weitere 100000

in Aussicht zu stellen. Dabei erklärte aber der Senat von Ham

burg, mehr als die Hälfte der Summe könne er diesmal nicht

übernehmen, die beiden andern Städte möchten sich über die zweite

Hälfte vereinigen, Bremen weigerte sich beharrlich, von der andern

Hälfte zwei Drittel zu tragen. So kam es denn zu einer Thei-

lung nach Vierundzwanzigstel, von denen Hamburg zwölf, Bremen

sieben, Lübeck, nothgedrungen und nachgiebig, fünf übernahm.

4) Daß noch anderweitige Geschenke gemacht wurden, ist zwei

fellos. In den Bilanzen der Geheimdeputation werden 231 278

15 als in solcher Weise verwendet angegeben. Wer sie erhalten

hat, erhellt aus der Korrespondenz nicht mit Bestimmtheit, Die

häufige Erwähnung von Rastadt berechtigt zu der Bermuthung, daß

sie den dort anwesenden Französischen Gesandten gegeben sind.
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Bourrienne vergaß nicht, daß seine Forderung nur theilweise befrie

digt war. Nach einigen Monaten äußerte er, er habe eine bedeu-

tende Zahlung zu machen, und es würde ihm angenehm sein, die

noch versprochenen 100 000 Frcs, zu erhalten. Er erhielt sie dann.

Eine Geldforderung Frankreichs in Form einer Anleihe kam

wieder 1803, Napoleon in seiner Erbitterung gegen England hielt

den 1802 zu Amiens geschlossenen Frieden nicht lange. Schon

1803 erklärte er wieder Krieg und, seines Uebergewichts zu Lande

sicher, beschloß er, Hannover zu besetzen. Daß es, obwohl vom

Konige von England beherrscht, Deutsches Land war, kam nicht in

Betracht, auch erhob sich kein Deutscher Arm, es zu schützen. Da

Lauenburg damals auch zu Hannover gehörte, waren die Lübecki

schen Euclavcn in Gefahr, ebenfalls besetzt zu werden. Der Senat

schützte sie dadurch, daß er an den Grenzen Pfähle mit der Inschrift

tsrritoir« 6s Isr vills 6« I^rtbe«K aufrichten ließ. Die Besetzung

vollzog sich leicht, die Hannoversche Armee capitulirte. Nun aber

sollte das Land ein fremdes Heer von 40 WO Mann erhalten und

war zu arm dazu. Man kam daher auf den Gedanken, sich durch

eine Anleihe bei den Hansestädten zu helfen. Der General Berthier

wurde zu diesem Zwecke von dem Oberbefehlshaber der Französischen

Armee, dem Marschall Mortier, hingesandt. Er glaubte, den

Städten gar keine besondere Leistung zuzumuthen, da für das

Kapital Hannöversche Krondomainen verpfändet, die Zinsen aus

den Einkünften derselben bezahlt werden sollten, überdies der Erste

Consul die Anleihe ratificiren werde. Den Einwand, daß eine solche

Anleihe die den Städten in dem Reichsdeputationsschluß zugestan.

dene Neutralität verletze, daß also England die Hanseatischen

Schiffe nehmen und das Hanseatische Eigenthum in England mit

Beschlag belegen werde, wies er als unbegründet zurück. In Ham

burg, wo er vier Millionen Francs forderte, bewilligte man ihm drei

Millionen, und er war damit vermuthlich ganz zufrieden. Bremen

leistete längeren Widerstand, mußte sich aber doch endlich ent

schließen, eine Million herzugeben. In Lübeck forderte er andert

halb Millionen, und mau entschloß sich mich hier, dem Beispiel
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Bremens zu folgen und ihm eine Million zu geben, Senator

Rodde, der um dieselbe Zeit die unangenehmen und schwierigen

Verhandlimgen mit Commissarien des Herzogs von Oldenburg über

die Säkularisation des Bisthums Lübeck führte, mußte diese unter

brechen, um das Geldgeschäft zu ordnen, Bon dieser Million

waren, wie der General Berthier sogleich erklärte, 300 000 Francs

nur für die Generalität bestimmt und er hielt es daher für über

flüssig, darüber auch nur eine Bescheinigung zu geben, da das Ehren

wort, daß sie zuerst wieder bezahlt werden sollten, genügen müsse.

Die Rückzahlung der ganzen Summe sollte erfolgen, wenn die

Französische Armee das Land verlasse. Ueber die übrigen

700 000 Francs wurde am 14. November eine kurze schriftliche

Uebereinkunft aufgesetzt, die eine Anerkennung des Empfangs von

Seiten des Generals Berthier enthielt. Der Obergeneral Mortier

genehmigte sie und versprach dabei auch schriftlich die Verpfändung

Hannoverscher Krondomainen , Zinszahlung aus den Einkünften

derselben und Ratification Seitens des Ersten Consuls. Letztere

aber erfolgte nicht, Napoleon wollte durchaus nicht nur selbst

unbetheiligt bleiben, fondern auch, daß seine Regierung dabei nicht

genannt werde; die Anleihe sollte gänzlich den Charakter einer mili-

tairischen Maßregel haben. Für die Städte gestaltete sich dadurch

diesmal die Lage der Dinge günstiger. In Hannover hatte, da die

Minister und alle obersten Behörden das Land bei dem Einmarsch

der Franzosen verlassen und sich nach Mecklenburg begeben hatten,

eine neue Oberbehörde unter dem Namen Landes-Deputations-Colle-

gium sich selbst gebildet. Diese Behörde wurde von dem Franzö

sischen Obergeneral veranlaßt, die bei den Hansestädten zum Besten

des Landes contrahirte Anleihe als Schuld zu übernehmen, und

sandte zu diesem Zwecke eins ihrer Mitglieder, den Landrath von

Meding, nach Hamburg und nach Lübeck, Dabei konnten die für

die Generalität gezahlten 300 000 Francs nicht in Betracht kommen,

da nichts Schriftliches darüber vorlag und folglich kein Auftrag

desfalls ertheilt sein konnte, sie waren verloren. Was aber von den

700000 Francs schon bezahlt war, erkannte Herr von Meding als
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an Hannover bezahlt an und stellte sieben Obligationen aus, jede

über 50 WO Banco, in denen versprochen wurde, daß die

Zinsen aus den Einkünften sämmtlicher Hannoverschen Landeskassen

bezahlt werden sollten, die Rückzahlung des Kapitals nach Verlaus

von neun Jahren begonnen und in den vier folgenden Jahren

beendigt werden solle. Das Geld mußte übrigens zum größten

Theile in Hamburg angeliehen werden. Ein Geldmakler, den

Senator Rodde beauftragte, brachte bei fünf dortigen Häusern,

Sen. I, C, Voigt Wwe., Sen. I. H. Rücker, Dr. I. P. Voigt,

Georg Wortmann, Johannes Wortmann, eine Anleihe von

270 000 ??A Bco, zu Stande. Sie nahmen dreiprocentige Kassen

briefe, denen von Privatpersonen Versprechungen von 1 Procent

hinzugefügt wurden. Man lieh, um wieder zu verleihen, Senator

Rodde leistete die ersten Zahlungen durch Wechsel auf Amsterdam

und auf das Haus Michel David in Hannover,

Nur für kurze Zeit war Hannover durch die Anleihe aus

feiner Verlegenheit befreit. Schon im Herbst desselben Jahres sah

das Landes-Deputations-Collegium sich in der Nothwendigkeit, bei

den Hansestädten eine abermalige Anleihe nachzusuchen, Hamburg

verstand sich zu 625 000 Bco, Ein Gesuch an Lübeck wurde

zuerst am 9, November gerichtet, am 19, wiederholt. In Lübeck

wurde um 200 000 Thaler gebeten. Der Senat lehnte in Ueber-

einstimmung mit der Bürgerfchaft das Gesuch ab, indem er die

Unmöglichkeit, eine so große Summe aufzubringen, darstellte. Im

Februar 1805 erschien dann der Landrath von Meding persönlich,

um mündlich und schriftlich die Vorstellungen auf das Dringendste

zu wiederholen. Zugleich berichtete der Senator Rodde, der sich

zu der Zeit in Paris befand, daß der Marschall Bernadotte das

Zustandekommen der Anleihe mit Bestimmtheit erwarte, Talleyrand

es wünsche, der Kaiser Napoleon, der darum wisse, die Mahregel

billige. In dem Umstände, daß die Stadt die Summe selbst erst

anleihen müsse, wolle man gar keine Entschuldigung finden, da die

Hannöverschen Landeskassen unbedingte Sicherheit für Kapital und

Zinsen böten. Es wurde geäußert, daß sich wohl ein Fürst finden
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würde, der eine noch größere Summe gebe, wenn man ihm dafür

die Stadt Lübeck schenke. Als dennoch der Senat auch den erneuten

Anforderungen gegenüber auf feiner Ablehnung beharrte, wurden

plötzlich die von Lübeck kommenden Frachtwagen in Crummesse und

in Grönau durch Französische Husaren angehalten und am Weiter

fahren gehindert, der Postwagen nach Hamburg wurde in Schönberg

angehalten und ihm zwar erlaubt, mit den Briefen weiter zu fahren,

aber die Packete, die er enthielt, mußten zurückbleiben. Auch die

Schiftfahrt auf der Stecknitz wurde gehindert. Da war es klar,

daß man der Gewalt weichen müsse. Zugleich berichtete der nach

Hannover zurückgekehrte Herr von Meding, daß der Marschall

Bernadotte bereit sei, zwei Regimenter von 4500 Mann zur

großen Erleichterung das Landes aus demselben zu entfernen, sobald

ihnen der noch rückständige Sold bezahlt sein würde, und bat um

die dazu nothwendigen 430 000 Francs, Der Senat erbot sich

denn, 200 000 Francs oder 105 000 ??A Bco, zu leihen, und ging

über diese Summe auch wiederholter Vorstellungen ungeachtet nicht

hinaus. Der Vertrag darüber wurde am 20. April abgeschlossen

und enthielt zugleich das Versprechen, daß ähnliche Gesuche nicht

mehr an Lübeck gerichtet werden sollten.

Im Herbst 1805 verließen die Franzosen das Land, eine

Besetzung durch Preußen trat auf kurze Zeit ein. Es folgte der

unglückliche Krieg von 1806, Durch Decret Napoleons vom

20. Septbr. 1807 wurde der südliche Theil, durch Decret vom

14, Januar 1810 der übrige Theil von Hannover mit Ausnahme

Lüneburgs mit dem Königreich Westphalen vereinigt. Unter solchen

Umständen durfte von dieser Zeit an weder Zahlung von Zinsen

noch Rückzahlung von Kapital erwartet werden. Es mußte schon

als ein großer Gewinn angesehen werden, daß von dem im König

reich Westphalen eingesetzten Landes-Schulden-Collegium die Anleihe

als verbindliche Schuld anerkannt wurde.

Als nach Vertreibung der Franzosen geordnete Zustände wieder

eintraten, befand sich Lübeck selbst in der allergrößten Noth. Wäh

rend neue Leistungen gefordert wurden, zu deren Befriedigung man
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gern alle Mittel aufbot, drangen zugleich von allen Seiten Gläu

biger ein und forderten Zinsen, zum Theil sogar Kapital. Es war

daher nicht blos erlaubt, es war geradezu Pflicht gegen die Gläu

biger, auf die Wiedererlangung der hingegebenen Gelder Bedacht

zu nehmen. Der erste Schritt dazu geschah durch ein Schreiben

an die Hannoversche Regierung im December 1814, ein zweiter,

da keine Erwiederung erfolgt war, im November 1815. Erst unter

dem 27. August 1816 erklärte das Ministerium, daß eine Rechts

verbindlichkeit zur Zahlung der Schuld nicht anerkannt werden

könne, da das Landcs-Deputations-Collegium bei Contrahirung der

selben sich nicht im Zustande der Freiheit befunden habe, auch die

Städte nur aus Furcht vor Frankreich Geld hergegeben hätten,

indessen halte der Prinzregcnt von England es für billig, daß einige

Entschädigung gewährt werde, und er sei bereit, von seinem Antheil

an der im Frieden von 1815 Frankreich auferlegten, in fünf Ter

minen zahlbaren Kriegscontributivn von 700 Millionen die noch

nicht bezahlten zwei Termine den Städten zu überweisen. Das

war eine Summe von 3 402 373 Francs, die Forderung der Städte

betrug beinahe ebensoviel Mark Banco, die Entschädigung bestand

also in etwas über 50 Procent, wobei die Zinsen, die doch wenig

stens bis 1810 vollständig bezahlt waren, für Nichts gerechnet

wurden, Ueberdies war es nicht einmal eine wirkliche Zahlung,

sondern eine Anweisung an einen Dritten auf eine zur Zeit noch

nicht existirendc Summe, Die Städte lehnten das Anerbieten ab.

Der hiesige Senat widerlegte die Ausführungen des Hannoverschen

Ministeriums in einem vom Syndicus Gütschow auf Grund der

Acten verfaßten Schreiben und sandte zugleich diesen persönlich

nach Hannover, um bessere Bedingungen zu erlangen. Das Mini

sterium war wohl geneigt, die Sache zu Ende zu bringen, aber der

Prinzregent war persönlich dagegen. Durch die Verhandlung

würde er mittelbar die Berechtigung der Landstände oder des Lan-

des-Deputations Collegiums, Anleihen ohne Genehmigung des Lan

desherrn zu machen, anerkannt haben, und das war gegen seine

Grundsätze, Auch hatte der König, sein Vater, rechtzeitig öffentlich
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dagegen protestirt. Er blieb bei seinem Anerbieten, Längere Zeit

verfloß nun mit Ueberlegung, auch Beredungen unter den Städten,

wie man weiter kommen solle. Ein letztes Mittel blieb noch übrig,

eine Beschwerde bei dem Bundestage, welcher dann verfassungsmäßig

zunächst eine Vermittelung mußte versuchen lassen und, wenn diese

nicht gelang, eine Austrägalinstanz zur Entscheidung zu ernennen

hatte. Für sicher hielt man diesen Weg, aber freilich war es ein

weiter und das Ziel fern. Ueberdies waren derartige Beschwerden

unangenehm, sowohl dem Bundestage, weil er sich nicht gern in die

inneren Angelegenheiten der einzelnen Staaten mischte, als auch den

Staaten selbst, die solche Einmischung auch ihrerseits nicht gern

sahen. Allein man beschloß doch, diesen einzigen noch übrigen Weg

zu betreten. Die beiden anderen Städte faßten dann denselben

Beschluß, doch vereinigten sie sich nicht zu gemeinschaftlichem Han

deln, sondern jede Stadt betrieb ihre Sache für sich. Der Syndicus

Gütschow arbeitete eine ausführliche Denkschrift aus und ging damit

selbst nach Frankfurt. Er hatte den Auftrag, nochmals zu ver

suchen, ob die Hannöversche Regierung sich mit ihm in Verhand

lungen einlassen wolle, wenn nicht, die Beschwerde zu übergeben.

Die Einmischung des Bundestags war für Hannover noch unan>

genehmer als für Lübeck, sowohl weil es der größere Staat war,

als auch weil die Angelegenheit dadurch eine Publicität erhielt, die

man in Hannover nicht wünschte und die bisher ziemlich vermieden

war. Mit Rücksicht darauf war die Lübeckische Beschwerde nicht

gedruckt, sondern sollte schriftlich übergeben werden, Das Ministerium

wünschte Verhandlungen lebhaft, erlangte aber die Ermächtigung

des Prinzregenten erst nach wiederholten Bemühungen im September

des Jahres, unmittelbar vor der Sitzung des Bundestags, in welcher

die Schrift hätte übergeben werden müssen. Bei der weiteren Ver

handlung traten neue Schwierigkeiten hervor, Hannover wollte

einen Theil der Schuld immer noch nicht anerkennen, weil er nicht

direct an Hannover bezahlt sei, verlangte ferner Verzicht auf alle

Zinsen und eine Reduction des Kapitals, Hinsichtlich des ersten

Punktes gelang es dem Syndicus Gütschow, der ein energischer
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Mann war, seinen Standpunkt zu behaupten. Hinsichtlich der

Zinsen konnte Lübeck kaum Schwierigkeiten machen, da es selbst

seinen Gläubigern nicht gerecht werden konnte. Die letzte, recht

große Schwierigkeit erhob sich hinsichtlich der Reduction des Kapitals,

Lübeck erbot sich zu 10 Procent, Hannover forderte 20 Procent

und forderte mit solcher Entschiedenheit und Beharrlichkeit, daß,

zumal bei den Ansichten des Prinzregenten, der inzwischen König

geworden war, alle bisherige Mühe und Arbeit vergeblich gewesen

uud die Verhandlung gescheitert wäre, wenn nicht Lübeck, wie auch

Syndikus Gütschow rieth, nachgegeben hätte. So kam denn am

1. August 1820 der Vertrag zu Stande, in welchem Hannover den

Rest der Schuld als verbindlich und vom Tage des Vertrags an

verzinslich anerkannte, sie in sieben Terminen abzutragen versprach,

beschleunigte Zahlung vorbehaltend. Von diesem Vorbehalt ist

Gebrauch gemacht. Nachdem 1821 und 1822 die fälligen

Summen abgetragen waren, erfolgte am 1. Februar 1823 die letzte

Zahlung, im Ganzen 489 165 3 fl Courant.

Den Peinlichen Gefühlen, welche die geschilderten Ereignisse

erregen müssen, steht gegenüber das Gefühl der Freude über die

besseren Verhältnisse, in denen wir leben, und über die Sicherheit,

die wir haben, daß solche Ereignisse sich nicht wiederholen können.

Das Deutsche Reich war ein morscher todter Körper geworden, von

patriotischen Gesinnungen war zwar viel die Rede, aber auch nur die

Rede, und die Worte waren ein Mantel, mit welchem der Eigennutz sich

bedeckte. So ist es möglich geworden, daß Deutschland von übermüthi-

gen Feinden auf das tiefste gedemüthigt und auf das ärgste mißhandelt

wurde. Durch die Last und die Widerwärtigkeit des fremden Joches

erwachte mit der Sehnsucht nach Befreiung auch Deutsches Volks

gefühl, Gefühl der Zusammengehörigkeit, die Idee des Vaterlands

und wurde zu einer Begeisterung, die Thatkraft gab und die Freiheit

Deutschlands wiedererrang. Untergegangen ist seitdem die Idee

nicht mehr. Wenn auch das politische Band, das durch die Bun

desverfassung die einzelnen Staaten mit einander verknüpfte, zunächst
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noch so lose blieb, daß es nothwendig wieder reißen mußte, so lebte

die Idee doch fort. Die akademische Jugend hat sie immer als

Ideal festgehalten, und daß sie auch in anderen und weiteren

Kreisen nicht unterging, ist zu großem Theile das Verdienst der

vaterländischen Dichter wie Arndt, Körner, Uhland und anderer,

und der Gesangvereine, die ihre Lieder sangen und damit das

Gefühl nährten. Als endlich die Zeit erfüllet war, stand auch der

gewaltige Mann da, der die rechte Form zu finden wußte und der

Idee des Vaterlands die concrete Gestalt gab. Deutschland hat

jetzt gerade die Verfassung, die dem Deutschen Volkscharakter am

meisten zusagt, so daß Jeder seine Sympathie und sein Interesse

zunächst einem kleineren Heimathstaate oder einer Heimathprovinz

zuwenden mag. Die Heimathliebe erweitert und erhebt sich zur

Vaterlandsliebe. Das Deutsche Volk hat die Erfahrung gemacht,

wie stark es ist, wenn es fest und treu zusammenhält, Das bleibt

unvergessen. Das Wort Schillers: „Wir wollen sein ein einig

Volk von Brüdern, in keiner Roth uns trennen und Gefahr,"

das zunächst für die Schweiz geschrieben ist und dort noch im

Laufe dieses Jahres so hohe Begeisterung erregt hat, ist auch in

Deutschland, in Nord und Süd, ein wirklicher Ausdruck des

Willens, klaren besonnenen Willens. Selbst aus den schlimmen

Parteibestrebungen, unter denen wir leiden, tönt heraus: Deutsch

land, Deutschland über Alles. Wir in unfern Mauern gedenken

vorzugsweise unsers Lübeckischen vaterländischen Dichters Geibel,

der 1868 als letzten Wunsch gesprochen, „daß noch dereinst Dein

Aug' es sieht, wie übers Reich ununterbrochen vom Fels zum

Meer Dein Adler zieht." Es war ein prophetisches Wort, das

bald in Erfüllung ging. Schon wenige Jahre später konnte derselbe

Dichter sagen:

„Zwei Freuden sind mir noch geworden,

Daß ich beglückt mich preisen mag.

Ich sah des Deutschen Volkes Siege,

Ich sah den Kaiser und das Reich,
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Und legt' auf eines Enkels Wiege

Den frisch erkämpften Eichenzweig.

Vaterlandsgefühl hat auch an unserer heutigen festlichen Stim

mung seinen Antheil, Ihren Grund hat sie diesmal in der

wohlgclungenen Durchführung eines großen Unternehmens unserer

Gesellschaft, Und wie immer durch das Gelingen eines Werkes

die Lust am Schaffen wächst und die Kraft erstarkt, so werden

auch wir nun in erhöhtem Maße Liebe und Kraft widmen der

Vaterstadt und dem Vaterlande,
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XIII

Wie die Lübecker den Tod gebildet.

Bon Albert Bend«,

(Auszug aus einem am 13, Januar 1891 in der

Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit gehaltenen Vortrage,)

on den Darstellungen des Todes in der deutschen Kunst scheinen

die meisten deutschen Schriftsteller des vorigen Jahrhunderts nur

zu wissen, daß die Deutschen ihn als Skelett dargestellt haben,

„Wir Neueren bilden ihn so," sagt Lessing in jener berühmten

Abhandlung. „Wie die Alten" — das heißt Griechen und Römer

— „den Tod gebildet," und Schiller schließt sich seinen Ansichten

in den „Göttern Griechenlands" mit den Worten an:

„Damals trat kein gräßliches Gerippe

An das Bett des Sterbenden, Ein Kuß

Nahm das letzte Leben von der Lippe,

Seine Fackel senkt ein Genius."

Aber unser lieber, guter Matthias Claudius will sich seinen

Freund Hain, dem er als Wandsbecker Bote seine sämmtlichen

Werke widmet, gar nicht anders, als in Gestalt eines (anatomisch

betrachtet, höchst fragwürdigen) Gerippes vorstellen.

Nun nehmen ja allerdings die schreckhaften Bilder des Todes

einen großen Raum in der bildenden Kunst der deutschen Vergan

genheit ein; wir sehen ihn bald als Gerippe, bald als im Zerfall

begriffenen Leichnam, bald als mumienartiges Wesen; aber es fehlt

doch nicht an edleren Vorstellungen vom Sterben. Manche von

diesen zeigen eine Schönheit der Form, und zeugen von einer Tiefe

des Gemüths, daß man sie beim Vergleich mit den edelsten Werken

griechisch-römischer Kunst nur um so lieber gewinnt.
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Ich muß mich darauf beschränken, von solchen Bildern des

Todes zu sprechen, die sich hier in Lübeck finden; doch wird es sich

zeigen, daß es kaum eine Art solcher Darstellung giebt, die hier

nicht vorhanden wäre. Wenn sich auch von vielen dieser Werke

nicht nachweisen läßt, daß die Künstler, denen wir sie verdanken,

in Lübeck geboren und ansässig waren, darf man sie doch als Werke

Lübecker Kunstsinns bezeichnen. Denn der Geschmack der Besteller

hat ja oft größeren Einfluß auf die Entstehung eines Kunstwerks,

als das Belieben des Künstlers. Während in den Museen der

großen Städte, in Paris, London und Berlin, aus allen Theilen

der bewohnten Erde zusammengeschleppte Kunstschätze in verwirren

der Menge aufgespeichert sind, wird uns hier das Verständniß durch

die in ihren Hauptumrissen unveränderte Umgebung wesentlich

erleichtert. Wenn aber einerseits die hier vorhandenen Kunstwerke

das Gemeinsame haben, für Lübeck geschaffen zu sein, ist anderer

seits die Mannigfaltigkeit der Einzelformen außerordentlich. Und

treffend sagt Goldfchmidt/) daß die verschiedenen Möglichkeiten,

daß Lübecker Künstler auswärts gelernt, oder auswärtige sich in

Lübeck niedergelassen, oder endlich einheimische nach eingeführten

Werken copirt und sich gebildet haben, so ähnliche Resultate ergeben,

daß man sich schwer auf solche Unterscheidungen einlassen kann.

Auch in der Kunstgeschichte zeigt sich Lübeck als Haupt der Hansa

im „Winkel der Welt," wie Hans Sachs die Lübecker Bucht nennt,

als die Stadt, auf deren Hafenkai die Sprachen aller Völker

durcheinander schwirren, und die Erzeugnisse bekannter und unbe

kannter Hinterländer gelöscht, und heimische Erzeugnisse geladen

werden. Es genüge für die Zwecke des heutigen Vortrages die

Erwägung, daß alle besprochenen Werke sich hier als am Orte ihrer

endgültigen Bestimmung befinden, und daß sie muthmaßlich den

Absichten ihrer Besteller entsprachen, um die Bezeichnung zu ent

schuldigen: „Wie die Lübecker den Tod gebildet."

Das räumlich größte und weitaus das berühmteste der Lübecker

i) Lübecker Plastik und Malerei. Verlag von I. Nöhring.

Lübeck 1889. Seite 21 d.
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Todesbilder ist der Todtentanz der Marienkirche, Eine ganze

Bücherei ist über dasselbe geschrieben; die eingehendsten Unter

suchungen über den Ursprung des Gemäldes, die ursprüngliche Form

der Begleitreime und deren Einzelheiten find angestellt worden, ohne

zu ganz sicheren Ergebnissen zu führend) Soviel scheint festzu-

stehen, daß es bald nach dem Jahre 1463, in welchem eine furcht

bare Pest die Reihen der Einwohner gelichtet hatte, gemalt wurde.

Was wir jetzt davon besitzen, ist die im Jahre 1701 von dem

Lübecker Malermeister Anton Wortmann gefertigte handwerks

mäßige Nachbildung eines älteren Gemäldes, Es muß demnach

damals noch so viel von den, wahrscheinlich auf Holz gemalten,

alten Bildern vorhanden gewesen sein, daß der Maler eine Vorlage

hatte. Die alten Reste aufzubewahren, welche uns unschätzbare

Denkmale der mittelalterlichen Malerei aus ihrer ersten Blüthezeit

gewesen wären, nahm man sich im Jahre 1701 nicht die Mühe,

Man begnügte sich, das Werk als Arbeit des „berühmten Holbein"

anzupreisen (was schon aus dem Grunde nicht richtig sein kann,

daß der ältere Holbein, der Vater des großen Hans Holbein, erst

1460 geboren wurde), und es durch Einfügung mehrerer kleiner

Figuren in neuer Modetracht, sowie durch geziert-schwülstige Alexan

driner den Zeitgenossen schmackhaft zu machen. Doch wollen wir

aus dieser Verunstaltung des Werkes den Lübeckern von 1701

keinen Vorwurf machen; ohne ihre Bemühungen würde es vielleicht

spurlos, wie so manches andere unersetzliche Denkmal deutscher

Kunst, verschwunden sein.

Bezeichnend für die Mischung zweier so grundverschiedener

Geschmacksrichtungen, wie sie sich bei der Erneuerung des alten

Todtentanzes aus der letzten Hälfte des fünfzehnten im Anfange

2) H. F, Massmann. Literatur der Todtentänze. Leipzig 1840.

— Der Todtentanz, erläutert von Ludw. Suhl, Lübeck 1783. —

Der Todtentanz in der Marienkirche, Zeichnung von C, I, Milde,

Text von W, Mantels. Lübeck 1866. — Des Dodes Danz. Nach

den Lübecker Drucken von 1489 und 1496 herausgegeben von Her

mann Baethke.

Ztschr, d, V. f. L. G, VI, 3. g?
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des achtzehnten Jahrhunderts vollzog, für die Mischung von Gothik

und Rococo, ist das gedruckte Heft, welches damals der Praeceptor

Nathanael Schlott aus Danzig, der Verfasser der neuen K la

modischen Anterschriften, den Vorstehern der Marienkirche widmete.

Ein Holzschnitt, der im Buche die Stelle einnimmt, an welcher im

Gemälde der mit buntem Federhut aufgeputzte Tod, auf der mit

Trauerflor geschmückten Querpfeife blasend, seine Gauklersprünge

macht, zeigt ein nacktes, wohlgenährtes Knäbchen, geflügelt, in der

rechten Hand das Stundenglas, in der linken den Oelzweig haltend.

Es sitzt auf einem Todtenschädel über zwei gekreuzten Schenkelknochen,

Der Titel des Buches lautet:

„Lübeckischer Todten-Tantz oder Sterbcns-Spiegel, darinnen aus

allen Ständen die Todten tantzend, und die Tautzenden redend sich

aufführen. Wie selbiger an den Wänden der so genandten Kinder-

Capellen unserer Haupt-Kirchen zu St, Marien durch den Pinsel

des Kunst-Mahlers 1701 rspsrirst, So wohl die Augen der

vvrbeygehenden mit frischen Farben, Als das Gemüthe der lesenden

mit hochteutschen Reimen ergötzet, Und zur Betrachtung menschlicher

Nichtigkeit Christ-geziemend anführet, Durch die Feder NatKanuelis

Ledlotii OautisLÄni-Lübeck, In Vertretung Johann Wiedemeyers,

Druckts Christoph Gottfried Jäger 1702." Dann folgt eine mit

Höflichkeitsausdrücken überladene Widmung und eine wortreiche

Einleitung, von der sich nur sagen läßt, daß sie ebenso grell und

fratzenhaft ist, wie das ganze Werk.

Was uns von den alten niederdeutschen Unterschriften über

liefert ist, fesselt uns zwar durch manche sprachliche Eigenthüm-

lichkeit, manche witzige Wendung; und das Ganze ist uns höchst

werthvoll als kunstgeschichtliches und sittengeschichtliches Denkmal ;

aber es stößt uns ab durch das grausige Behagen, durch die

ausschließlich auf das Häßliche gerichtete Laune, mit der die große

Wahrheit,

„daß Nichts bestehet,

daß alles Irdische verhallt,"

zum Gegenstand einer possenhaften Mummenschanz gemacht wird.
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Wie weit entfernt ist diese Kunstrichtung von der Kunst jener

Künstler, die Schiller anredet:

„Ihr führet uns im Brautgewande

Die fürchterliche Unbekannte,

Die unerweichte Parze vor.

Wie eure Urnen die Gebeine,

Deckt ihr mit holdem Zauberschcine

Der Sorgen schauervollen Chor,"

Keine Andeutung wird uns zutheil von dem „neuen Leben, das

aus den Ruinen blüht"; wenn auch die Dichter der Unterschriften

gelegentliche Seitenblicke in die Sittenlehre thun, der Maler des

Todtentanzes überläßt es seinem Zuschauer, beim Anschauen des

Werkes entweder zu beherzigen, daß „Alles Frucht und Alles

Samen" ist, oder die freche Lehre daraus zu entnehmen: „Esset

und trinket, denn morgen sind wir todt,"

Es ist behauptet worden, daß der alte niedersächsische Text des

Todtentanzes ein Fastnachtsspiel gewesen sei. In diesen Zusammen

hang paßt auch das noch in der Kapelle hängende alte Bild mit

der Unterschrift:

„Hiranne schoelen de genne merken,

De alle tyt gaen klaffen in de kerken,"

neudeutsch etwa:

„Betrachte dies — und schweige still,

Wer in der Kirche schwatzen will."

Als ob das Wort des Herolds in Göthes Faust von den Teufels-,

Narren- und Todtentänzen sich gerade auf diese Zusammenstellung

beziehen sollte, stellt die Tafel drei im Gespräch begriffene Jünglinge

dar; in der Hand halten sie Gebetschnüre; hinter jedem Stutzer

steht eine fratzenhafte Teufelsgestalt.

Alle geistlichen Stände vom Papste bis zum Einsiedler, alle

weltlichen Stände vom Kaiser bis zum Bauein, außerdem Jüngling,

Jungfrau und Wiegenkind werden nach einander vom Tode in den

Reihen gefordert. Es ist bezeichnend für die Hauptkirche einer

freien Reichsstadt, daß Geistliche und Weltliche in bunter Reihe

37*
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durcheinander gestellt sind, während sonst bei derartigen Bildern des

Mittelalters die Regel ist, daß Geistliche und Weltliche streng

von einander gesondert werden. Diese letztere Anordnung finden wir

auf dem anmuthigen Marienbilde eines holzgeschnitzten Altarschreines

der Kapelle zum heiligen Geist, wo rechts von der Maria die

geistlichen Stände, links die weltlichen von dem weiten Mantel

der gekrönten Himmelskönigin schützend umschlossen werden.

Wenn dieses Marienbild nur durch die Darstellung der Stände

an den Todtentanz erinnert, sehen wir auf einem ganz andersartigen

Marienbilde aus annähernd derselben Zeit den Tod als Gerippe

nnmittelbar mit der Darstellung der Himmelskönigin in Verbindung

gebracht. Es ist dies der Titelholzschnitt einer niederdeutschen

Bearbeitung von Thomas a Kempis „Nachfolge Christi", im Jahre

1489 „in der kaiserlichen Stadt Lübeck" von jenem unbekannten

Drucker gedruckt, der seine Bücher mit drei Mohnköpfen und einer

Marke bezeichnet, was leider noch immer nicht znr zweifellosen

Feststellung seines Namens geführt hat. Den unteren Theil des

Bildes nimmt ein Gerippe ein, das sich dem Beschauer entgegcnbeugt

und mit einer großen Sense wie zum Schlage ausholt. Darüber

befindet sich in einer besonderen Umrahmung ein Marienbild, wie

es in jener Zeit hier außerordentlich volksthümlich war, eine

Darstellung der Maria mit dem Kinde auf dem Arm; die Jungfrau-

Mutter ist, mit Anlehnung an eine Stelle im zwölften Kapitel

der Offenbarung Johannis, von der Sonne umgeben und trägt

die Sternenkrone auf dem Haupte. Ein einfacher Blumentopf

mit einem blühenden Gewächse erscheint wie von außen auf das

Bortbrett des Rahmens gestellt; ein ansprechender Zug echt nordischer

häuslich gemüthlicher Blumenliebe, den wir ganz ähnlich bei Mem-

ling's Englischem Gruße im Jahre 1491 treffen,^ Rechts und

links von dem Marienbilde liest man die Worte:

2) Die Gestalten des Engels und der Jungfrau find auf Mem-

ling's Bild mit Vermeidung jeder Farbe als zwei auf niedrigen

Sockeln in hohen flachen Nischen stehende steingraue Einzelstatuen

dargestellt. Auf dem Fußboden vor dem Sockel der Marienstatue
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„Maria, du hefst van uns vorjaget

den ewighen Doet,

Hirumme kum uns lo Hulpe

in unier testen Noet,

So Man de naturlike Doet

unse Sele van uns yaghet,

Bydde denne jo vor uns,

Maria du reyne Maghct,"

Man sieht aus solchen Beispielen, daß dem Lübecker Mittelalter

nicht die Fähigkeit fehlte, edle Gedanken in schöne Formen einzukleiden.

Unter den Darstellungen des Todes werden wir solche Kunstwerke

edelster Art finden; doch um uns der Betrachtung derselben später

ungestört hingeben zu können, wollen wir zunächst die Werke, die

den Tod in schrecklicher Gestalt darstellen, dem Todtentanz anschließen.

An Furchtbarkeit übertrifft die mumienhaften Gebilde des

Todtentanzes das Relief einer steinernen Grabplatte, die in der

südlichen Thurmkapelle der Marienkirche den Augen der Besucher

glücklicherweise einigermaßen entzogen ist Hier sehen wir Kröten

und Schlangen einen Körper umkriechen, dessen Knochen theilweise

freiliegen, während die Weichtheile in unregelmäßigem Zerfall

begriffen sind. Und für das Widerwärtige dieser Vorstellung werden

wir nicht einmal durch die Beobachtung entschädigt, daß der Künstler

den todten Körper wirklich genau studirt, daß er die Gesetzmäßigkeit

der anatomischen Verhältnisse auch nur einigermaßen verstanden hätte.

Von den Grabplatten, welche den Tod als Skelett darstellen,

ist die zierlichste die im sechszehnten Jahrhundert für die Grüterschen

Eheleute angefertigte Messingplatte, die im Fußboden der Marien

kirche, an einer vielbegangenen Stelle in der Nähe der astronomischen

Uhr liegend, durch das häufige Betreten der Besucher fast zerstört

ist. Die eingravirte Zeichnung läßt noch zwei Wappen erkennen,

steht in natürlichen Farben ein grober rothbrauner Wasserkrug mit

weißen Lilien und dunkelblauen Schwertlilien (Iris Kerirmriioa) auf

grünen Stengeln, als wenn ihn der zuletzt fortgegangene Besucher

— man denkt unwillkürlich an eine Besucheritt — vor das Marien»

bild gestellt hätte.
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die von einer Umrahmung in Form eines griechischen Tempelchens

umgeben sind. Das dreieckige Giebelfeld desselben wird durch die

geflügelte Gestalt des Todes ausgefüllt. Wie diese durch die

Flügel schon etwas Edleres erhält, als die früher besprochenen Bilder,

zeigt sich auch eine maßvollere Weltanschauung in den Worten

des Spruchbandes, welches das Gerippe zum größten Theile verdeckt:

„Alles Dinges ene Wile!" Und wie hier und an andern Orten

durch die Flügel, wird auch häufig durch goldene Kornähren, die

aus den leeren Augenhöhlen eines Schädels hervorsprießen, die

Darstellung aus dem Gebiet des Häßlichen in das einer edlen

Bildersprache emporgehoben.

Verwandt mit diesen Werken ist das gemalte Wappen des

Todes, welches in vergoldetem Barockrahmen in der Thurmhalle

der Petrikirche hängt. Es lohnt sich wohl, das Bild mit einem

Dürerschen Kupferstich „das Wappen des Todes" zu vergleichen,

mit dem es sich freilich, was die künstlerische Ausführung betrifft,

nicht messen kann. Während Albrecht Dürer in den Schild einen

Todtenkopf setzt und als Helmzier große Flügel zeichnet, zeigt

unser Wappen im Schilde drei Todtenköpfe und in der Helmzier

drei volle Kornähren, Man liebte es, solchen ernsten Schmuck

zahlreich anzubringen, um dadurch überall an die Nichtigkeit des

Irdischen zu erinnern. Auch in dem berühmtesten Lübecker Buche,

dem Reineke Vos von 1498, das so lustig anfängt:

„Jt geschach uP enen Pinkstedach,

Dat men de Wolde unde Velde fach

Grone stan mit Löf unde Gras",

finden wir zum Schluß — unter den Schildern mit dem Lübischen

Wappen, den drei Mohnköpfen und der Marke des Druckers —

den Todtenkopf, Ob auch die drei Mohnköpfe eine Anspielung

auf den Todesschlummer enthalten sollen, mag fraglich bleiben, die

Gefahr, unbeabsichtigte Beziehungen in solche Zeichen hineinzulesen,

liegt nur allzu nahe. Daß sehr häufig die Samenkapseln des

Mohnes sowohl, als seine gefiederten Stengelblätter — die letzteren

finden sich hier an Epitaphien im Barockgeschmack in besonders
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schöner Stilisirung — von der Zierkunst mit Beziehung auf den

Tod gebraucht werden, ist allbekannt.

Während des ganzen Mittelalters hatte es als ein Verbrechen

gegolten, den menschlichen Leichnam wissenschaftlich zu untersuchen,

Papst Bonifacius VIII. (1284—1303) belegte Jeden mit dem

Kirchenbanne, der einen Menschen zu zergliedern wagte, Wir müssen

deshalb unseren guten Malern und Bildhauern keinen Vorwurf

daraus machen, daß sie vom innern Bau des menschlichen Leibes

höchst kindische Vorstellungen hatten. Während sie die zu Tage

liegende Oberfläche des Körpers oft überraschend gut beobachten

und wiedergeben, zeigen sie für seinen innern Zusammenhang geringes

Verständniß. Selbst auf dem Werke eines so großen Malers, wie

Memling, auf dem herrlichen Bilde in der Greveradenkcipelle des

Domes, sind Oberschenkelknochen mit zwei Hüftgelenkköpfen dargestellt.

In der That sehen wir, daß mit dem Aufschwünge der Natur-

erkenntnih vom sechszehnten Jahrhundert an auch unsre bildenden

Künstler gleichen Schritt halten. Dem nach Wahrheit suchenden

Geiste hörte der todte Leib auf, ein Gegenstand des Grauens zu

sein; er wurde Gegenstand der Untersuchung, die mit andachtsvoller

Liebe im Mikrokosmos die Gesetze des Makrokosmos wiederzufinden

begann.

Das Streben nach richtigeren Formen des Gliederbaues tritt

uns seit der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts auch in den

Lübecker Abbildungen von Skeletten, mehr oder minder augenfällig,

entgegen.

Die Jahreszahl 1556 trägt ein dreitheiliges Relief aus ge

branntem Thon, das sich über den Hausthüren mehrerer Gebäude,

z. B. in der Mengstraße, Depenau und Wahmstraße, unverwittert

erhalten hat. Hier sehen wir in derselben Weise, wie auf dem

Titelblatt der prachtvollen Bugenhagen'schen Bibel, die Ludowich

Diez in Lübeck im Jahre 1533 druckte, Sündenfall und Erlösung

als Gegenstücke einander gegenüber gestellt, Links von dem in der

Mitte befindlichen Crucifix ist der Sieg des auferstandenen Christus

über den Tod, welcher als schlangenumflochtenes Gerippe unter dem
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die Kreuzesfahne schwingenden Erlöser am Boden liegt, rechts das

erste Menschenpaar unter dem Baum der Erkenntniß, und davor ein

liegendes Skelett neben einem offenen Sarge dargestellt. Das

gedankentiefe Werk ist aus der Formerei des Lübecker Bildbrenners

Stativs von Düren hervorgegangen, der in der Vorstadt St, Lorenz

feine schwunghaft betriebene Ziegelei besaß und seine Werke weit

durch Norddeutschland verschickte,

Ein anderes Werk, welches aus der Werkstatt des Stativs von

Düren stammt, will ich aus diesem Grunde hier anschließen, obgleich

es den Tod nicht als Gerippe abbildet. Es stellt im genauen

Anschluß an die berühmte Stelle des Briefes Pauli an die Epheser

(Cap. 6) einen Geharnischten im Kampf mit Ungethümen dar, mit

Tod und Teufel, wie die volksthümliche Redensart noch jetzt lautet.

Dem Künstler unseres Thonreliefs wird sie vermuthlich in Bugen-

Hagens Fassung vorgelegen haben: „Vor allen öuerst ergrypet den

Schilt des Louen, mit welckerem gy können vthlösschen alle vürige

Pyle des Bösewichtes; vnde nemct den Helm des Heils, vnde dat

Swerdt des Geistes, welckes Ys dat Wort Gades," Der Geharnischte

schwingt das Schwert gegen ein vielköpfiges Ungeheuer, das mit

einer Hydra Ähnlichkeit hat, und hält den Schild des Glaubens

einem Geschöpfe entgegen, das mit Affen und Löwen ungefähr

gleich viel Verwandtschaft zeigt. Dieses schießt auf den Ritter einen

Pfeil, an dessen Spitze Flammen sichtbar sind, indem es mit den

Vordertatzen einen Bogen spannt.

Wie häufig in der Kunst des sechszehnten Jahrhunderts Tod

und Teufel verschmelzen, dem Gedanken entsprechend, daß der Tod

der Sünde Sold ist, sehen wir auch auf dem Gemälde, das zur

Erinnerung an den ersten lutherischen Pastor an St, Marien,

Walhuff, in der Sakristei dieser Kirche angebracht ist. Hier schwingt

der auferstandene Christus als Ueberwinder von Tod und Teufel

die Kreuzesfahne über einem Gerippe, das von Schlangen durchflochten

ist. Die Darstellung ist nnt den erwähnten Bildern auf dem Titel

blatt der Bugenhagen schen Bibel und den gebrannten Thonplatten

des Statins von Düren eng verwandt. Die Formen dieser Skelette
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zeigen, daß die Künstler nicht ganz gleichgültig nn der Natur vor-

beifahen, wie die Maler früherer Zeiten, Auch dein Gerippchen,

das an dem Uhrwerke auf dem Lettner des Domes stündlich mit

einem Hammer an die Glocke schlägt, sieht man eine gewisse Sorg

falt in Bezug auf richtige Formen an; doch von Naturtreue ist es

noch weit entfernt.

In das siebzehnte Jahrhundert fällt die Wirksamkeit des

Lübecker Physicus Dr, Johannes Meibom, dessen im Jahre 1638

hier geborener Sohn Heinrich Meibom sich in der Wissenschaft vom

Bau des menschlichen Leibes ein Denkmal, dauernder als Erz, gesetzt

hat. Die Meibom'schen Drüsen auf der Innenseite der Augenlieder

bewahren sein Gedcichtniß ^) Wenn auch nicht nachzuweisen ist,

daß diese Meiboms unmittelbaren Einfluß auf die hiesige Kunst zu

üben beabsichtigten, so ist doch die Thatsache, daß die Künstler von

jetzt an ihre Kenntnisse der Anatomie zur Schau zu stellen streben,

sehr auffällig. Höchst sorgfältig der Wirklichkeit nachgebildete

Skelette, Köpfe und ganze Körper, bei denen die Muskulatur

kunstgerecht freigelegt ist, machen dem Wissen und Können ihrer

Verfertiger alle Ehre.

Doch ein anatomisches Präparat hilft uns zwar, den mensch

lichen Leib, ohne den wir uns den Geist nicht vorzustellen vermögen,

das feinste Kunstwerk Gottes, verstehen zu lemen, ist aber an sich

kein befriedigendes felbstständiges Kunstwerk. Ein solches soll einen

edlen Gedanken in schöner Form ausdrücken: es soll, nach Goethe s

Anwendung des Lutherischen Bibelwortes, goldene Früchte in silbernen

Schalen reichen. Es wird hiezu des Gleichnisses, der sinnbildlichen

Form, nie entrathen können, —

In wohlthnendsten Gegensatz zu den fratzenhaften Bildern, mit

denen wir uns bis jetzt beschäftigen mußten, tritt das Bild des

Todesengels, eines schönen Jünglings mit bunten Flügeln, welcher

dem Sterbenden die Augen zudrückt, oder die Seele desselben in

5) Henrioi Neibomii De vssis palpsbrinum novis epistol«,

swäi 1666,
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Kindesgestalt auf seinen Armen entführt. Auch dies schöne Bild,

das Künstler unseres Jahrhunderts, wie Wilhelm von Kaulbach,

mit so viel Erfolg wieder aufgenommen haben, finden wir in der

mittelalterlichen Kunst zu Lübeck.

Eines der schönsten Beispiele aus diesem Vorstellungskreise giebt

uns die gravirte Messingplatte, die zum Gedöchtniß der beiden

Bischöfe Burkard von Serken und Johannes von Mul, deren ein

flußreiche Wirksamkeit in das vierzehnte Jahrhundert fällt, über

deren Gräbern in einer nördlichen Seitenkapelle des Domes liegt.

Nur der obere Theil dieser Platte kann als Darstellung des

Todes in Betracht kommen. Denn den größeren Theil der Fläche

nehmen die beiden Gestalten der Bischöfe ein, die in voller Amts

tracht, am Mittelfinger der rechten, wie zum Schwur erhobenen

Hand den Ring, in der Linken den Hirtenstab, gerade vor sich Hin

blicken, Ueber jedem der beiden Bischöfe füllt die folgende, nur in

unwesentlichen Einzelheiten von einander verschiedene Darstellung

das obere Drittel der Platte-

Ein schlanker gothischer Bau mit reichster Entfaltung aller

Zieraten erhebt sich über einem einfachen, massiven Sockelstreifen.

Er ist durch schmale Pfeiler in fünf senkrechte Streifen, durch breite

querlaufende Bautheile in drei Stockwerke eingeteilt. So entstehen

fünfzehn Nischen, je fünf dreimal übereinander, die in folgender

Weise ausgefüllt sind:

Im untersten, niedrigsten Stockwerke sehen wir nur in den

beiden äußeren Nischen Menschengestalten — zwei sitzende bärtige

Propheten mit langen Schriftrollen.

Im zweiten Geschoß stehen zu äußerst rechts uud links zwei

jugendliche Gestalten in langen faltigen Gewändern. Die kreisrunden

Scheiben, welche die lockigen Haupter umgeben, bezeichnen sie als

überirdische Wesen, als Himmelsboten, Der eine rührt mit einem

Geigenbogen, der andere mit den Fingern ein Saitenspiel. In den

inneren Nischen ihnen zunächst stehen zwei ganz ähnliche Jünglinge,

die auf ihren Schultern ein langes Tuch tragen, das zu ihren

Gewändern zu gehören scheint und hinter den Pfeilern der Mittel
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nische fortlaufend beide mit einander verbindet. In der Mitte aber

schwebt, auf diesem Tuche von den beiden Engeln getragen, die Seele

des Verstorbenen, eine kleine Menschengestalt, von den Schultern

abwärts wie ein Wickelkindchen eng umhüllt, das kindliche Gesichtchen

und die Arme mit den zum Gebet zusammengelegten Händen unbedeckt.

Im obersten Stockwerk halten rechts und links schlanke Engel

Leuchter mit angezündeten hohen Kerzen, zwei andere schwingen in

lebhafter Bewegung Rauchfässer, und in der Mittelnische thront

Gottvater, der das nackte Seelchen sorgsam in die Falten seines

weiten Mantels hüllt.

Keine der Engelgestalten ist durch Flügel gekennzeichnet; sie

schweben nicht frei in den Lüften, sondern stehen fest in der

Umrahmung ihres Prachtgerüstes; die ganze Anordnung ist streng

architektonisch; und doch wird für den unbefangenen Beschauer ein

Eindruck hervorgebracht, der sich wohl mit dem Eindruck vergleichen

läßt, den die Worte des Dichters machen:

„Wie Alles sich zum Ganzen webt,

Eins in dem Andern wirkt und lebt!

Wie Himmelskräfte auf und nieder steigen

Und sich die gold'nen Eimer reichen,

Auf segenduftenden Schwingen

Vom Himmel durch die Erde dringen,

Harmonisch all das All durchklingen."

Einfacher, aber in vielen Einzelheiten übereinstimmend mit

dieser Platte ist die des Bürgermeister Clingenbergh in der Petri-

kirche. Auch hier thront, von Engeln verehrt, Gottvater in der

Höhe; unter dem Haupte des Verstorbenen aber halten zwei kleine

Engel ein reichverziertes Kissen.

Es ist ein merkwürdiger Widerspruch in dieser Kunst des hohen

Mittelalters, den wir bis in die Renaissancezeit hinein finden, daß

auf Grabmälern der Verstorbene völlig wie lebend dargestellt ist,

aber zugleich durch hinter das Haupt gelegte Kissen und die wage

rechte Lage der Gestalt der Todesschlummer angedeutet wird. Das

prächtigste Beispiel dieser Art, ein Erzguß, wie in dieser Zeit außer
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vrdentlich wenige Werke, ist das Standbild des Bischofs Bockholt,

das im Chor des Domes auf dem Grabe dieses Kirchenfürsten liegt.

Der Bischof ist stehend in lebendigster Bewegung, in voller Amts

tracht, die hohe Mütze steil auf dem Haupte, dargestellt; aber das

Standbild liegt, drei Kissen sind hinter das Haupt geschoben, und

dadurch wird der Todesschlummer bezeichnet. Es lag ja dem

Künstler jener Zeiten nicht daran, wahllos die Wirklichkeit vor

zutäuschen, sondern vielmehr durch eine Art Bildersprache Gedanken

zum Ausdruck zu bringen, „Die Kunst steckt in der Natur," sagt

uoch Albrecht Dürer, „wer sie heraus kann reißen, der hat sie,"

Die Seele in Gestalt eines Kindes darzustellen, bleibt den

Künstlern bis in das fechszehnte Jahrhundert hinein geläufig.

Besonders auffällig, beim ersten Blick fremdartig, bei näherem Ein

gehen in die Absichten des Künstlers höchst sinnreich, zeigt sich diese

Art der Darstellung bei zwei Kreuzigungsbildern der Marienkirche,

welche beide in manchen Einzelheiten eine gewisse Abhängigkeit von

Memlings 1491 gemaltem Meisterwerke zeigen, aber gerade in dem

hier in Betracht kommenden Punkte völlig von ihm verschieden sind.

Eines dieser Bilder, jetzt neben der Gedenktafel für die im

letzten Kriege Gefallenen angebracht, ist mit der Jahreszahl 1494

bezeichnet, und wahrscheinlich ein Werk des Lübecker Malers

Radeleffs! das andere hängt über dem Stuhl der Schonenfahrer,

Beide Bilder zeigen den rechts von Christus gekreuzigten begnadig

ten Schächer als Greis, den linken Schächer als jüngeren Mann — eine

Auffassung, die der Memlings geradezu entgegengesetzt ist. Auf

beiden nimmt über dem Munde des linken Schächers eine phantastische,

aus Affen-, Löwen-, Drachen- und Vogelformen zusammengesetzte

Teufelsgestalt das zappelnde Kindchen, welches die Seele des ver

stockten Sünders vorstellt, in Empfang, Der rechte Schächer hat

das mit friedlich geschlossenen Augen schlummernde Greisenhaupt,

dem sich das Haupt Christi vom mittleren Kreuzesstamme entgegen

neigt, vorwärts sinken lassen, so daß sein rechtes Ohr nach oben

gerichtet ist, als ob es noch die Worte vernähme: „Heute wirst du

mit mir im Paradiese sein," Eine nnmuthige Jünglingsgestalt in
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weißen wallenden Gewändern mit großen bunten Flügeln nimmt

über dem Haupte des Begnadigten das nackte Menschlein, die

scheidende Seele, freundlich in seine Arme, Dieselbe Darstellung des

Todes der Schacher begegnet uns schon auf einem Flügelaltar des

Domes, den Goldschmidt") in die Zeit um 1400 setzt. Er stellt

die canonischen Tageszeiten, das heißt das Leiden Christi vom

Judaskuß bis zur Grablegung, dar. Die sieben einzelnen Bilder

haben als Unterschrift je einen Vers eines mittelalterlich-lateinischen

Hymnus von großer dichterischer Schönheit,")

Wie lange sich aber der Brauch erhielt, die scheidende Seele

als von Engeln oder Teufeln geholte Kindesgestalt darzustellen,

sehen wir aus einer gußeisernen Ofenplatte, die kaum vor 1550

angefertigt sein kann, Sie stammt aus einem Hause der Petersgrube

und stellt in überaus reicher, malerischer Anordnung das Glcichniß

vom reichen Manne und vom armen Lazarus vor Augen, Hier

stirbt der reiche Mann auf seineni prächtigen Bette, der arme

Lazarus auf dem Pflaster der Straße, aber die Seele des Reichen

wird von Teufeln ergriffen, die des Armen von Engeln in Abrahams

Schooß getragen.

Fremdartig auf den ersten Blick, außerordentlich liebevoll mit

sinnigen Einzelzügen ausgestattet ist auch das Gemälde vom „Tode

der Maria", welches auf dem zweiflügeligen Altarbilde von 1494

das Gegenstück zur Kreuzigung bildet.

Das Zimmer, in welchem Maria stirbt, zeigt in allen Einzel

heiten, der sorgfältigen Ausstattung des breiten Bettes mit Kissen

und bunten Decken, dem Kamin mit dem Blasebalg, dem Tisch mit

Zinngeräth, Trinkglas, Messer und Vorlegegabel, die treuen Züge

einer norddeutschen Bürgerwohnung jener Zeit, Die eigenthümliche

Form des Brödchens, das neben zwei Hohlmünzen auf dem Tische

liegt, ist dieselbe, wie auf der Steinplatte am Bäckeramtshause im

Fünfhausen, eine Bestätigung für die Annahme, daß das Bild hier

b) Lübecker Plastik und Malerei, Lübeck 1889.

6) IKesaurus K^innoloZio^s, «oll. H. Daniel V. I. Hulis

1841. 8. 337,
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in Lübeck gemalt sei. Der sterbenden Maria drückt eine geflügelte

Engelsgestalt die Augen zu. Die Schaar der Jünger ist mit den

mannigfaltigen Gebräuchen der herrschenden Kirche um das Lager

beschäftigt. Durch eine offene Thür an der Seite sieht man ins

Freie. Dort ist der Leichenzug der Maria dargestellt. Die Mitte

aber nimmt ein bis zum oberen Rande des Bildes reichendes,

hohes und breites Bogenfenster ein! durch dasselbe ist der Blick auf

eine weite Landschaft und ein Stück blauen Himmels frei; und vor

diesem Hintergrunde zeigt sich emporschwebend die Seele Marias

eine verklärte Evagestalt, den Blick des vom langen, blonden Haare

umflossenen Hauptes geradeaus auf den Beschauer gerichtet, die

Hände vor der Brust zusammengelegt, während vier buntgekleidete

Engel mit langen farbigen Schwingen sie mit neuem Gewände

versehen.

Man wird trotz mancher Unbeholfenheit der Zeichnung, trotz

mancher Härte der Ausführung diese tief durchdachte Darstellung

für ein höchst schätzenswerthes Denkmal der Lübecker Kunst halten

müssen.

Eine im Allgemeinen übereinstimmende, in Einzelheiten, die

besonders durch die Art der Ausführung in reichstem Holzschnitzmerke

bedingt find, von dem Gemälde abweichende Darstellung des Todes

Marias zeigt der prachtvolle, dem Brüsseler Jan Bormann zu

geschriebene Altarschrein der Briefkapelle, welcher ausschließlich dem

Preise der Himmelskönigin bestimmt ist. Wir müssen uns ja

erinnern, daß für die Kunst dieser Zeit alles Schöne, Gute und

Edle in der Vorstellung von Maria zusammenfließt, daß das

Marienbild oft geradezu mit dem Bilde der Braut aus dem Hohen

lieds, die wieder als Sinnbild für die Kirche gedeutet wird, zur

Einheit verschmilzt,

Dieser Auffassung der Maria verdanken wir auch die anmuthigste

Darstellung des Todes, welche sich in Lübeck befindet, ein nur

wenige Fuß im Geviert großes Werk, das mit den einfachen Mitteln

7) Vergleiche: R, v. Mansberg, Daz hohe liet von der Maget,

Dresden, Wilhelm Hoffmmm, 1888.



579

der gravirten Messingplatte die schönste Wirkung hervorbringt.

Es ist die neben dem Rathsstuhl in der Marienkirche hängende

Gedächtnißtafel für Bartholomaeus Heißecker, welche mit der Jahres

zahl 1517 bezeichnet ist.

Auf einem schmalen Teppich, dessen zusammengerolltes Ende

dem Kopfe zur Stütze dient, liegt der Leichnam des Verstorbenen,

von einem weiten Leinentuche lose umhüllt. Zu Füßen der Leiche

kniet, bekleidet mit der Tracht seines vornehmen Standes, der

lebende Heißecker. Man kann sich kaum einen wirksameren Gegensatz

erdenken, als den zwischen dem knieenden Manne in voller Lebens

kraft, dessen Züge Ernst, Andacht und Besonnenheit ausdrücken, und

dem abgezehrten, doch in den Zügen des friedlich schlummernden

Gesichtes die Ähnlichkeit mit dem Lebenden nicht verleugnenden

Leichnam, Hinter dem Knieenden steht, freundlich die eine Hand

auf dessen Rücken legend, mit der anderen das kurze Messer, das

Zeichen seines Martyriums, hochhaltend, dessen Namensheiliger

Bartholomäus. Zu Häupten der liegenden Leiche aber, dem Knieenden

gegenüber, steht die gekrönte und mit Rosen bekränzte Himmels

königin in langen faltenreichen Gewändern; fie hält in ihren Armen

das Christkind, welches sich, auf der rechten Hand der Mutter

knieend, ausstreckt, um mit einem Hammer an die große Glocke

einer die Mitte des Bildes einnehmenden reichgeschmückten Wand

uhr zu schlagen und dadurch die Todesstunde anzuzeigen.

Anmuth und Würde, Ernst und Lieblichkeit vereinigen sich in

dieser anspruchslosen Darstellung zu so wohlthuender Gesammtwirkung,

daß man diese unscheinbare Platte wohl für die edelste Darstellung

des Todes in Lübeck erklären möchte.

Wenn auf dieser, die Jahreszahl 1517 tragenden gravirten

Platte die Kunst des Mittelalters noch ihre schönste Blüthe zeigt,

sehen wir auf der aus Messing gegossenen Wiggering schen Grab

platte, welche fast gleichzeitig entstanden ist — das Todesjahr des

Godert Wiggering, dessen Gedächtniß sie gewidmet ist, ist 1518

— die ganz andersartige Kunst der Renaissance bereits zu ihrer

vollsten Entfaltung gelangt. Man hat dieses Werk seiner vorzüglichen
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Arbeit wegen der Werkstatt des berühmten Nürnberger Erzgießers

Peter Bischer zugeschrieben, und in der That rechtfertigen schwer

wiegende Gründe diese Annahme. ^) Der Gegensatz zwischen der

humanistisch-philosophischen Weltanschauung der Renaissance und der

mystisch-romantischen der Gothik kann nicht schärfer zur Erscheinung

kommen, als in diesen beiden die Jahreszahlen 1517 und 1518

tragenden Darstellungen des Todes,

Die Wiggeringplatte zeigt in starkem Relief das Wappen des

Verstorbenen in einer von Säulen eingefaßten Nische, Auf dem

nach vorne geneigten Fußboden derselben ist eine Kugel sichtbar,

die gegen den Beschauer hin auf der schiefen Ebene herabzurollen

scheint. Ein Löwe mit flatternder Mähne und ein schlanker Wind

hund sind von beiden Seiten her gegen diese Kugel gerichtet, die

Köpfe auf die Borderbeine herabgedrückt, als wenn sie den schnellen

Lauf der Kugel vergeblich aufzuhalten suchten. Es ist klar, was

der Künstler damit sagen wollte: Stärke als Löwe, Schnelligkeit

als Windhund versinnlicht, suchen vergebens den Gang des Todes

aufzuhalten; unaufhaltsam rollt seine Kugel ihrem Ziele entgegen.

Wir finden hier eine höchst eigenartige Verwendung der Thierbilder

zu sinnbildlichen Zwecken. Sie sind ganz anderer Art, als die in

der früheren Lübecker Kunst so häusigen Thierbilder, deren Spuren

zu verfolgen (insbesondere die Spuren der Fuchsfabel in der Plastik)

sehr anziehend fein würde.

Im unteren Theile der Platte befindet sich in einer halbkreis

förmigen Nische folgende Darstellung: Aus verschlungenem Blatt-

zierath wachsen mit halbem Leibe zwei menschliche Gestalten heraus,

8) Daß Godert Wiggering mit den Nürnberger Künstlern seiner

Zeit in Verbindung stand, erhellt aus seiner Erwähnung in der

Urkunde über die Ausgleichung des Gewinnes an der Schedel'schen

VKronioa rnnriäi, abgedruckt in: „Henry Thode, Malerschule von

Nürnberg, Frankfurt a/M, Heinrich Keller. 1891." (Seite 241.) —

Dr, Schlie in Schwerin hat die Urheberschaft Peter Vischer's für die

Wiggeringplatte überzeugend nachgewiesen. (Repertorium für Kunst

wissenschaft XIII.)
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in heftigstem Ringkampfe begriffen, ein gewaltiges Weib, riesenhaft

im Vergleich zu dem jugendlich-kräftigen Mann, Das Weib trägt

langbefiederte Flügel an den Schultern, die dichten Massen ihres

langen Haares flattern ihr gesträubt über dem Haupte, in der rechten

Hand schwingt sie einen Rippenknochen, mit der linken packt sie den

rechten Arni des Mannes, welcher mit angstvoll schmerzlichem Gesicht

ihrer Nebermacht erliegt und den linken Arm wie zu verzweifelnder

Abwehr gegen ihre rechte Schulter stemmt. Der Blattzierath, aus

welchem die menschlichen Körper herauswachsen, umgiebt thierische

Formen, Schlaugenschwäuze und Raubthiertatzen, welche an dem

Vernichtungskampf theilnehmen.

Schon daß die Gestalt des Todes hier weiblich erscheint, ist

in der deutschen Kunst ungewöhnlich und läßt auf das genaue

Studium italienischer Vorbilder schließen. Auf den berühmten

Wandgemälden des Campo santo in Pisa 9) erscheint die Gestalt des

Todes, dem sprachlichen Geschlecht — 1a rnorts — entsprechend,

ebenfalls als ungeheures Frauenbild, dort mit einer geschwungenen

Sense bewaffnet, mehr Hexenhaft, nnd nicht von der erinnysartigen

Größe unserer hiesigen Darstellung, welche nicht nur ihrem Gedanken

inhalt nach, sondern auch in ihrer Ausführung Peter Vischer's wohl

würdig ist.

Wie in der deutschen Kunstgeschichte die Namen Peter Bischer

und Albrecht Dürer als Helles Doppelgestirn glänzen, so erinnert

uns die neben der Wiggering'fchen Grabplatte angebrachte, aus

gravirtem Messing bestehende Hutterock'sche Grabplatte durch die

Art ihrer Zeichnung lebhaft an Arbeiten Albrecht Dürers. Auf

sinnbildliche Verwendung von Thier- und Menschengestalten völlig

verzichtend, stellt sie die beiden Häupter der Familie, Mann und

Frau, dar, welche als friedlich schlummernde Todte, nur von weiten

faltenreichen Leintüchern lose umhüllt, ausgestreckt daliegen.

Wieder völlig anders in ihren Einzelheiten, aber durch diese

Einzelheiten vielleicht am anziehendsten von allen ist die aus der,

2) Abbildung im Goethe>Jahrbuch, herausgegeben von L, Geiger,

Band 7. Frankfurt a. M. 1886.

«tschr, d, B, f. L. G. VI, 3. 3S
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selben Zeit stammende Platte für den Bürgermeister Tidemann

Berk, der nach der Inschrift im Jahre l52l gestorben ist. Leider

ist der untere Theil dieses köstlichen Werkes, da es seiner Bestimmung

gemäß im Fußboden der Kirche lag, durch die darüber hinwandelnde

Menge zerstört worden; die drei erhaltenen Viertheile genügen aber,

uns von dein Gedankeninhalt des Werkes ein lückenloses Bild zu geben.

Wie lebend dastehend in den langen faltigen Gewändern vom

Schnitt jener prachtliebenden Zeit, mit zum Gebet zusammengelegten

Händen, sind Bürgermeister Tidemann Berk und seine Hausfrau

Elisabeth, Heinrich Möllers Tochter, dargestellt. Der Mann blickt

mit großen, offenen Augen gerade vor sich hin; die Frau hat die

Augen sittig auf die Hände niedergeschlagen. Unter Beider Häuptern

liegen reich gemusterte bequastete Kissen, wie auf den zweihundert

Jahre älteren Messiugplatten ein Zeichen des Todesschlummers.

Das Anziehendste des Werkes aber ist der nm die ganze Fläche

laufende Randstreifen mit kleinen sittenbildlichen Darstellungen aus

dem Leben des Verstorbenen „vom ersten Bad bis zum Begräbniß."

Das nackte Neugeborene am Anfang und der nackte Leichnam am

Schluß treffen bei dieser Anordnung an einander, um den Kreis

des Lebens abzuschließen. Zur Linken ist dargestellt, wie sich das

äußere Leben zu Reichthum, Glnuz und Macht entfaltet, aber ohne

innere Befriedigung zu geben; zur Rechten in absteigender Reihe

Krankheit und Tod, aber zugleich die geistige Umwandlung des

innern Lebens, bis zum Schluß der gänzliche Verzicht auf irdische

Herrlichkeit in der Anrufung der Maria echt mittelalterlich gipfelt.

Jnschriftbänder mit Reimsprüchen erläutern die Bilderreihe, welche

uns nach einander den Säugling, das harmlose Kind auf seinem

Steckenpferdchen, den mit dem Falken auf der Faust zur Jagd

ziehenden Jüngling, den vor einem Haufen Geldes fitzenden reichen

Kaufherrn, den vom Reichthum übersättigten Mann am Kamin-

feuer zeigt. An dieser Stelle fehlt leider der Uebergang zur ent

gegengesetzten Stufenreihe, weil, wie gesagt, das untere Viertel der

Messingplatte zerstört ist. Wir sehen den Bürgermeister erst wieder,

wie er krank im Bette liegt, mit gefalteten Händen, die Augen auf
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einen Engel gerichtet, der sein Gebet zu unterstützen scheint; dann,

wie er mit einer lebhaften Handbewegung die vor ihm aufgebauten

Prunkgefäße, die Zeichen weltlichen Reichthnms, zurückweist. Auf

dem nächsten Bildchen reicht er der treuen Gattin, die mit anderen

. Angehörigen an seinem Lager steht, scheidend die Hand; dann werden

die Gebräuche der herrschenden Kirche an ihm vollzogen, und zum

Schluß liegt der Leichnam da, in derselben Weise wie das nackte

Knäblein am Anfange auf untergebreiteten Leinentüchern ausgestreckt.

Die Reimsprüche, deren sprachliche Form auf einen flandrischen

Dichter schließen läßt, da manche Ausdrücke von dem hier derzeit

üblichen Niederdeutsch doch wesentlich abweichen, würden hochdeutsch

etwa lauten:

„Weinend geboren,

Mit Sorgen gestillt.

Als Kind gleich Thoren,

Als Jüngling wild,

Dann gierig nach Gut, —

Bald sinkt der Muth

Dem Kranken nnd Alten,

Wer soll mich nun halten?

Fort, irdische Habe,

Weltfreude entflieh';

Hin muß ich zum Grabe;

Gedenk' wein, Marie!" —

Aber wie viel weicher nnd voller klingt das flämische Nieder

deutsch der Urschrift; so weich und voll, daß die am Schluß ein

fließenden französischen und griechischen Laute kaum als fremde

Fäden im Sprachgewebe auffallen:

Gheborcn in Wenen

Met Zorghen ghevoet

Vroescepe (Einsicht) clene

'T welc Joncheit doet

Nu pinic om goed

Flau is miin moed

Houdheid (Alter) comt an
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Dat sal my baten,

Adieu eerschc State

Adieu Melodie

Jc moet mine Straten

Ghedinct miins Marie!

Und während so auf dem Randstreifen bildliche und sprachliche

Formen verschiedenster Art zu einem harmonischen Ganzen ver-

schmelzen, spricht sich in den festen Eckpunkten der unabänderliche

Grundgedanke: „Alles Geborene stirbt" in dem wandellosen Latein

der römischen Kirche aus. Nur die oberen Ecken sind uns ja

erhalten; in der dem Bürgermeister zunächst liegenden sehen wir

eine Sibylle, eine ernste Frau in faltigen Schleiern mit dem

Spruchbande: 0 inors, HUäln «.rrulr», est msrnoria, tua; gegen

über zunächst der Bürgermeisterin einen bärtigen Propheten, auf

dessen Spruchband die Worte stehen: Lonstitutuin sst Koiniuibus

serrisl raori.

In ihrer Art so mustergültige Werke, wie die gravirten

Messingplatten, sind aus späterer Zeit in Lübeck nicht vorhanden.

In der Mannigfaltigkeit der Formen und Bilder tritt freilich seit

der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts noch eine bedeutende

Steigerung ein. Die Wiederbelebung antiker Wissenschaft und

Kunst macht sich in auffallendster Weise auch in der Ausstattung

der Denkmale geltend. Eine außerordentliche Menge mythologischer

und allegorischer Gestalten, der halbe Olymp zieht in die gothischen

Kirchen ein, und nimmt mit flatternden Gewanden und in den

gewagtesten Stellungen von Pfeilern und Wänden Besitz; die

Gelehrten bemühen sich, immer neue Aufgaben für Maler und

Bildhauer, Schnitzer und Stuckarbeiter zu ersinnen, und das alle<

gorische Geheimniß der Darstellung durch kunstvoll gebaute lateinische

Distichen zu erklären. Die Lübecker Kunst hört allmählich auf,

volksthümlich zu sein. Den fratzenhaften, hageren Tod des Mittel

alters, der Pabst und Wiegenkind gleich unerbittlich holt, verstand

jede Marktfrau; sie verstand auch recht gut den schönen Engel mit

bunten Flügeln, der die Seele des Guten holt. Ob sie aber in
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den Victorien, Minerven und Justitien, in den Concordien und

Temperantien des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, welche

die Bildnisse mit Allongeperücken geschmückter Stadtväter beweinen

oder triumphirend emporheben, irgend etwas Anderes sah, als

mangelhaft bekleidete Unbekannte, ist sehr zu bezweifeln. Lehrreich

für die vergleichende Kunst- und Sittengeschichte bleiben, abgesehen

von der stadtgeschichtlichen Wichtigkeit der durch die Denkmale geehrten

Männer, auch diese Werke, aber nicht als Muster. Lehrreich bleibt

sogar jene greuliche lebensgroße Darstellung des Saturnus, des

Gottes der Zeit, dem wir einmal in der Marienkirche begegnen,

wie er ein sich wehrendes Kind zu fressen im Begriff ist, einmal

in der Jakobikirche, wie er einen erwachsenen Menschen schon

gefressen hat und noch an dem letzten Knochen nagt. Es wurde

die höchste Zeit, daß Lessing feinen Laokoon schrieb „Von den

Grenzen der Poesie und Malerei," das heißt von dem Unterschiede

zwischen dem, was der Dichter denken, und dem, was der bildende

Künstler darstellen dürfe.

Aber selbst in diesen Zeiten fehlt es nicht an solchen

Darstellungen des Todes, welche einen edlen Gedanken in edelster

Form ausdrücken. Unter diesen ist hier in Lübeck eine der

häufigsten die des Genius mit der gesenkten, erlöschenden Fackel.

Wenn unsere Lübecker Kunstwerke allgemeiner bekannt und

gewürdigt wären, würde ein so kenntnißreicher Mann wie Karl

Goedeke, in seiner Einleitung zu Lessings Schrift „Wie die Alten

den Tod gebildet," nicht folgende Sätze geschrieben haben: „Das

Gerippe als Personification des Todes, des Actes des Ster

bens, das die christliche Kunst eingeführt, und das in den Todten-

tänzen des späteren Mittelalters eine so bedeutende Rolle spielt,

trat vom Schauplatze ab, und das schöne Bild, das Lesfing erst

wieder einführte, wurde auf Monumenten und in den zeichnenden

Künsten an feine Stelle gesetzt, oder mit anderen Sinnbildern des

Todes und der Unsterblichkeit vertauscht. Wie die Befreiung von

dem Bilde des Todes unter der Unform eines klappernden Gerippes

auf die jungen aufstrebenden Zeitgenossen Lessings gewirkt haben
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mag, liest man im achten Buche von Goethes Wahrheit und Dichtung:

„Uns entzückte die Schönheit jenes Gedankens, daß die Alten den

Tod als Bruder des Schlafs anerkannt, und beide, wie es Menächmen

ziemt, zum Verwechseln gleich gebildet," Und noch in der fünften

Auflage von Wilhelm Scherers „Geschichte der Deutschen Literatur"

heißt es: „Lessing führte den antiken Genius mit der umgekehrten

Fackel auf unsere Gräber zurück,"

Daß hier in Lübeck eine große Menge von Grabmälern vor

Lessings Abhandlung den Tod als geflügelten Knaben mit umgekehrter

verlöschender Fackel darstellt, muß dem Angeführten nach ziemlich

unbekannt geblieben sein. Fast zweihundert Jahre vor Lessings

Schrift — sie erschien im Jahre 1769 — sehen wir auf dem

Denkmal Albert Schillings — der 1574 starb — in der Dom-

kirche, rechts und links von der Gestalt des auferstandenen Christus,

der seinen Fuß auf einen Todtenschädel setzt, zwei Knaben mit

gesenkten Fackeln, Der eine ruht ausgestreckt mit dem Ellenbogen

auf einem Schädel, der andre stützt sich in derselben Weise auf

eine Sanduhr, Nun wäre ja allerdings bei der Willkür, mit

der die Künstler den ganzen Formenschatz des wiedergeborenen

Alterthums, oft lediglich zum Zierath, anwenden, die Behauptung

falsch, daß jeder Genius mit gesenkter Fackel als Verkörperung des

Todes aufzufassen sei. An der Thür der Kriegsstube zum Beispiel

wird man ihn nicht nothwendig dafür halten müssen, obgleich er

hier in genau der Haltung dasteht, wie Lessing sie beschreibt —

den linken Fnß über den rechten gelegt, den Kopf auf den mit dem

Ellbogen aufgestützten linken Arm gelehnt, in der rechten Hand die

mit der Flamme abwärts gekehrte Fackel, Ihm gegenüber steht

hier ein Zwillingsgenius mit hoch emporgehaltener Fackel, mit

vorwärts gerichtetem Blicke des erhobenen Hauptes, mit schreitenden

Füßen, Es ist dem Beschauer unbenommen, bei diesem Knabenpaar

entweder an Tod und Leben, oder an Tag und Nacht, oder an

Arbeit und Ruhe, oder an irgendwie verwandte Begriffe zu denken.

">) Abgebildet in: Der Toni zu Lübeck, Lichtdruck von I.

Nöhring, Text von Dr. Th. Hach. Tafel 9.
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Aber da wir den fackelsenkenden Knaben so außerordentlich häufig

an Grabmälern finden, so ist die Behauptung Goedekes und Scherers,

Lessing habe ihn für diese erst wieder eingeführt, doch jedenfalls

unrichtig. Daß dies edle Bild hier feit seiner Einführung im

sechszehnten Jahrhundert nie völlig vergessen wurde, beweist in fast

allen Kirchen der in den verschiedensten Jahrzehnten in immer

anderer Anordnung wiederkehrende, bald liegend, bald schwebend,

bald stehend, bald geflügelt, bald ungeflügelt erscheinende Knabe

mit der umgekehrten Fackel,

Vielleicht noch unmittelbarer das Gemüth ansprechend, als der

Knabe mit der gesenkten Fackel, zu dessen Verständniß immerhin

einige Vertrautheit mit der Mythologie vorausgesetzt wird, ist der

schlummernde Genius, den in neuester Zeit Meister Volz aus

Karlsruhe in ganz eigenartiger Weise am hiesigen Geibeldenkmal

zur Geltung gebracht hat. Auf den Grabmalern und an dem

Gestühl der Renaissancezeit, bald aus Holz geschnitzt oder in Stein

gehauen, bald in bunter Malerei auf einer blumigen Wiese aus

gestreckt, sehen wir den schlummernden Knaben, das Haupt oder

das runde Aermchen auf einen Todtenkopf stützend, eine Sanduhr

zu seinen Füßen. Verwandt mit diesem Sinnbild, weniger gedanken

tief, aber außerordentlich zierlich, mehr die Vergänglichkeit, als den

Tod bezeichnend, ist die Gestalt des Knaben, der mit Seifenblasen

spielt. Wir finden ihn oft auf den Erinnerungstafeln des siebzehnten

und achtzehnten Jahrhunderts, Die Werke dieser Zeiten enthalten

eine zu große Fülle von sinnbildlichen Beziehungen auf Tod und

Weltgericht, als daß ich sie hier im Einzelnen erwähnen könnte;

die Schranken der fürstbischöflichen Grabkapelle im Osten des

Domes vereinigen allein fast alle bis jetzt erwähnten Abzeichen des

Todes, die meisten in den Händen lebhaft bewegter nackter Knaben,

die aus Mvhnlaub hervorwachsen.

Ganz eigenartig ist die Verwendung , des schönen Knaben auf

einem Oelgemälde, das jetzt in der Thurmhalle zu St, Petri hängt.

Hier scheint er, nach den Worten der Unterschrift, nicht den Tod,

sondern das dem Tode verfallene Leben vorstellen zu sollen. Das
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im Jahre 1643, also gegen das Ende des dreißigjährigen Krieges,

in einer Zeit, die zu den ernstesten Todesbetrachtungen Jeden

auffordern mußte, gemalte Bild ist wohl einer eingehenderen

Betrachtung Werth. Vor einer weiten Landschaft, die durch ihre

zerrissenen Felsgebirge und die mit Mauern umgebene mittelalterliche

Stadt noch an manche Landschaften der Memlingschen Zeit erinnert,

ist das Lager der Israeliten in der Wüste mit der von Moses

aufgerichteten ehernen Schlange dargestellt. Vor dieser bewegten

Gruppe sehen wir ein ganz heimathliches Bild, ein vom Winde

bewegtes reifes Aehrenfeld, mit rothem Mohn und blauen Korn

blumen geschmückt. Am Rande des Feldes schreitet mit seiner

Sense der Schnitter, eine echt alt-lübische Gestalt von jenem

kräftigen, breitschulterigen Bau, wie wir ihn hie und da bei unsern

Trägern noch vor Augen haben. In der Mitte des Vordergrundes

ragt das Bild des gekreuzigten Christus; unter dem Kreuze liegen

rechts Zeichen weltlicher Macht und Weisheit, Krone, Scepter,

Schwert, Buch und Globus; und links sitzt auf einem Sarge die

größte Gestalt des Bildes, der blondgelockte Knabe, der in seiner

rechten Hand eine Sanduhr und eine voll erblühte Rose emporhält,

und die linke auf einen Todtenschädel legt. Er sieht den Beschauer

gerade an. In dem Barockzierath des Rahmens ist ein Wappen

angebracht, zwei Sensen in rothem Schild. Die Verse der Unter-

schrift ermüden durch die redselige Art der Zeit, so daß ich sie nur

gekürzt mittheilen will-

„Nacknt bin ich g'born in dieser Welt,

Muß wieder drauß' wenn'ß Gott gefelt,

Nichts hilft mein Jug'nd und schön Gestalt,

Auch nicht wen ich taus'nd Jahr würd' alt.

Reichthumb rett' nicht von Tod s gefahr,

Nichts hilfst mein gelb gestrubelts Har.

Ein Weyher nicht das reife Korn,

Der Tod frist alle so seycnd geborn,

Drumb lieber Mensch Hab acht auff dich,

Scy gesinnt allein geistlich.
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Halt dich im Glaub'n an Jesum Christ,

Der für uns all' gestorben ist,

So schadet dieser Todt dir nicht,

Sondern bringt dich zum Lebens Licht."

Wer scharf hinhört, kann in diesen Versen eine Saite aus Paul

Flemmings Harfe nachklingen hören, Sie sind 1643 datirt; 1642

wurden hier in Lübeck „In Verlegung Laurentz Jauchen Buchhl,"

Paul Flemmings „Teutsche Poemata" zum ersten Male, nach des

Dichters Tode, herausgegeben.

Ein ganz eigenartiges Beispiel für die Neigung, nicht nur in

der Kirche, sondern auch im lebhaftesten Verkehr des täglichen

Lebens die Vergänglichkeit des Irdischen vor Augen zu stellen,

bietet das im Jahre 1587 neu erbaute Haus der Krämerkompagnie

im Schüsselbuden, Das Datum des Neubaues 1587" ist mit

großen metallenen Schriftzeichen quer über die Schauseite geschrieben,

und eine große Sanduhr schließt die Zeile ab, wie ein Ausrufungs

zeichen — oder, wenn man will, wie ein aufrecht stehender

Gedankenstrich. Das prächtige Hausthor ist von einer Justitia

bekrönt, die mit der Waage, welche sie in der Hand hält, zu dem

Wappenzeichen der Krämerkompagnie, der au ihrem Fußgestell

angebrachten Waage, in Beziehung gesetzt ist. Dadurch wird zugleich

der Gedanke an die Waage des Weltgerichtes nahe gelegt, um so

näher, da rechts und links zwei liegende Frauengestalten das Wappen

zu bewachen scheinen, deren eine ein Grabscheit in den Händen hält,

während die andere sich sinnend über einen Todtenschädel beugt.

Am Hause 36 in der Mengstraße bewachen zwei ganz

ähnliche Frauengestalten das Wappen des ursprünglichen Besitzers;

die Arbeit rührt vielleicht von dem nämlichen Künstler her.

Am Ende des achtzehnten und im neunzehnten Jahrhundert

begnügt man sich meist, durch eine Sanduhr, eine Sense, eine Urne,

einen Palmzweig oder ähnliche Andeutungen an den Tod zu erinnern,

und wie über dem Bilde Ludwig Suhls, des Stifters dieser

Gesellschaft, wird diesen Dingen oft die verlöschende Fackel, das
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Wahrzeichen des Lessingschen Todesgenius, beigefügt. Bei aller

Anspruchslosigkeit und Nüchternheit dieser ärmlichen Kunstwerke

muß man ihnen vor manchem mit den kostbarsten Stoffen prunkenden,

mit den künstlichsten Zierathen überladenen Denkmale den unschätz

baren Vorzug einräumen, daß ihr Anblick andre Gedanken hervor

ruft, als den, wie viel Geld sie gekostet haben.
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